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ALkh~,sc 
len V. Art. 68 (Zusamme:nt'reffen mehrerer strafbarer,&, 
mit Handlungen oder Strafbestimmungen) trifft zu, wenn z:._ B. bei 
Die einem Gefährdungsdelikt, (Art. 237 ~ 238, ·239) ein Mensch ge-
en; tötet wird. und der Täter diesen, Erfolg. h~xvoraussehen können. Da,-
der gegen liegt· Ges~tz.eskonkurrenz vort wena' in. einem Tatbestand; .die 
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fahrlässige: VemrsaehUBg~ Todet,als.strafschäJ7fender Umstand {qua„ 
lifizierter: Fa.U-} berü~chtigt, wird (Z~ B: Art. 119 Ziffer 3; 122 -Ziffer 
2, 123 Ziffer 3, 127 Ziffer 2/134: Ziffer 1' Al>s-~ 3, 135 Ziffe1r 1 Abs...3~. 
195 Abs. 2)~ Art. 68 findet demnach in,.diesen Fallen: keine Anwen
dung, da dieser Umstand bereits in· der besondem Strafdrohung berüik-:, 
sichtigt ist. Vgl.· auch N. 11 zu Art. 68„ 

VI. Die S t r a f e ist Gefängnis von drei· Tagen bis zu drei Jahren. 7 

Art. 36, oder Buße~ Art. 48. Die Buße als'.selbständigei alternative Straf-: 
drohung wurde durch Beschluß der· 2;. Expertenkommission eingeführt 
(Prot. Il 233 f.)~. später von. der gleic~n. K,ommission fallen gelassen 
(Prot. VIII 218 ff.); der Ständerat nahm sie in der Beratung wieder 
auf (Sten VB. StR 264; f.). umJ:' der:·Na~n~.cstimmte. diskus~ionslos 
zu (Sten VB:. NatR 665)~ Es wurd~ darauf: hingewiesen.,. daß schon· in· 
zwölf Kantonen die Buße für fahdässige;Dtungen alternativ zulässig 
sei und daß das subjektive Verschuldon.jrm;einz.elnen. Fall leicht .sein 
könne. Die fahrlässige Tötung bleibt jedocn in alten Fällen ein Vergehen.: 
Art. 9. ·Nach.Art. 50 Abs. 2 ist auch did Veroindung von Gefängnia,und 
Buße zulässig. Der Richter wird hierbei den Grad der Fahrlässitkeit 
in erster Linie zu berüeksichtigen:--habe14:und es ist doch wob! anzil.,. 
nehmen, daß. die Buße nur bei· ganz leichtem Verschulden· zur An
wendung kommen wird. 

Treibt eine Schwangere ihre Frucht ab oder läßt sie ihre Frucht 2. AbtreibtfflC. 

abtreiben, so wird sie mit Gefängnis bestraft. Abtretbunc 
durch die 

Die Verjährung tritt in zwei Jahren ein. Schwangere. 

Stou.u, Grundzüge II 22 ff.; Mot. 1894, 149; Bericht 1901, 6 f. Verh. I 330 ff., ~':/,,._ 
II 4'17 ff. Zürcher, Erl. 123 ff. Prot. II 182 ff., III 40 f., V 33, 223, Vill 224 ff., ~-~-~---':::,,.'"--_ :x 51 ff~ ,E~!~?.~f A_rt. ,_!?1: Botschaft 32. s~. NatR. 268 ff. (1929}, 665 __ff. · , ., 
J.!!_~,. 7f,. ff 0935), 779 ff„ 791 ff. (1936), 799 f. ·(1937}; Stll 141 ff. (1931); 265; ~J'~ , 

~ 1._~!:_'1932). 318 rr .. (1935), _344 f., 368 f(,:;jiFf.-(1936), 387 f. (1937): Radbruch. (kf(.;;~~i/: u:•~ Dam. Bes. Teil V 159 ff. Hafter, Bes. Teil I 76. ff.; Derseihe, Mutterschub: ·• 
. · trafrccht 1910. Clement, Le droit de l'enfant a naitte 3e ed. ··derselbe Contre ~ ~ 1'7;ltJ 

1 Cc:lo.1on d 1 · R ' ' • C:- I . c;.n 
J M c a vie, apport presente a une reunion du Volksverein ä Olten le t<i 
' 

~· ICJH. l.ubhurdt, 1.udwi,:, Moppert, Schutz dem keimenden Leben (Flugscbnf- /".\j 
•• wef Sch ·r · 1 · fe7' 0.. · " lcnslcl c der evang.·rcformierten, Kirche von Basel, 7 und 8) Steiner · 

o.,,._, der Abtreibung, Diss. Bern 1915. Schitferli, Der strafrechtlich~ Schu~. 
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Definitiv: -Definitivement: 

Jen Antrag der Kommissions-
hrheit · 
Jen Antrag von Arx 

Jen Antrag de Muralt, Art. 99bis 
-,,(·-gen 

Art. 105-107. 

Anträge der Kommission. 
Mehrheit: 

Mehrheit 
Minderheit 

Minderheit 
Mehrheit 

Art. 105. Treibt eine Schwangere ihre Frucht ab 
oder läßt -sie ihre Frucht abtreiben, so wird sie mit 
Gefängnis bestraft. 

Die Verjährung 'tritt in zwei Jahren ein. 

Art. 106. 1. Wer einer Schwangeren mit ihrer 
Einwilligung die Frucht abtreibt, 

wer einer Schwangeren zu der Abtreibung -Hilfe 
leistet, 

wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit 
Gefängnis bestraft. 

Die Verjährung tritt in zwei Jahren ein. 
2. Wer einer Schwangeren ohne ihren Willen die 

Frucht abtreibt, wird mit Zuchthaus bis zu zehn 
Jahren bestraft. 

3. Die Strafe ist Zuchthaus nicht unter drei Jahren: 
wenn der Täter das Abtreiben gewerbsmäßig 

betreibt; 
. wenn die Schwangere an den Folgen der Abtrei

bung stirbt und der Täter diesen Ausgang voraus
sehen konnte. 

Art. 107. Wird die Abtreibung von einem paten
tierten - Arzte mit schriftlicher Zustimmung der 
Schwangeren und unter Beiziehung eines zweiten, 
von der zuständigen Behörde bezeichneten Arztes 
vorgenommen, so bleibt sie straflos, wenn sie erfolgt, 
um eine nicht anders abwendbare Lebensgefahr oder 
Gefahr dauernden schweren Schadens an der Gesund
heit von der Schwangeren abzuwenden. 

Ist die Schwangere nicht urteilsfähig, so ist die 
schriftliche Zustimmung ihres gesetzlichen Ver
treters zur _Abtreibung erforderlich. 

I. M i n d e r h e i t : 
(Eggspühler, Grünenfelder.) 

Art: 107. Streichen. 

II. M i n d e r h e i t : 
(Affolter und Mitunterzeichner.) 

Art. 107. Wird die Abtreibung nach· dem Willen 
der Schwangeren oder ihres gesetzlichen Vertreters 
von einem patentierten Arzte vorgenommen, so 
bleibt sie straflos, wenn sie erfolgt, um eine nicht 
anders abwendbare Lebensgefahr oder Gefahr dauern
den schweren Schadens an der Gesundheit von der 
Schwangeren abzuwenden oder wenn die Schwänge
rung unter den Umständen der Notzucht, der Schän
dung, der Unzucht mit einer Schwachsinnigen, mit 
einem Kinde oder der Blutschande erfolgte oder 
wenn der Schwängerer oder die Geschwängerte 
geisteskrank oder geistesschwach ist. 

Art. 107bis. Wurde die Tat aus Not begangen. 
so kann der Richter die Strafe nach freiem Ermessen 
mildern (Art. 63) oder von einer Bestrafung Umgang 
nehmen. _ 

Propositions de la comtnission. 
.d:C 

Majorite: 

Art. 105. Adherer au projet du Conseil federal. 
(La modification ne concerne que le texte ällemand.) 

Art. 106. 1. Celui qui, avec le consentement d'une 
personne en etat de grossesse, l'aura fait avorter. 

celui qui aura prete assistance a une personne en 
etat de grossesse en :vue de l' avortement, 

sera puni de la reclusion jusqu'a cinq ans .ou de 
l' emprisonnement. · 

L'action penale se prescrit par deux ans. 
2. Celui qui, sans le consentement d'une personne 

en etat de grossesse, l'aura fait avorter, sera puni de 
la reclusion jusqu'a dix ans. 

3. La peine seralareclusion pourtroisa~aumoins: 
si le delinquant fait metier de l'avortement; 
si la. victime est morte des suites de l'avortement 

et si le delinquant av.ait pu prevoir ce resultat. 

Art. 107 .. L'avortement pratique par un medecin 
diplome avec le consentement ecrit de Ia personne 
enceinte et sur avis conforme d'un second medecin 
designe par l'autorite cantonale competente n'est 
pas punissable s'il est opere en vne d'ecarter un danger 
impossible a detourner autrement et mena~t la 
vie de Ja mere, ou menai;ant sa sante d'une atteinte 
grave et permanente. · 

Le consentement ecrit du representant legal devra 
etre requis, si la mere est incapable de discernement. 

Ie Mi n o r i t e : 
(Eggspühler, Grünenfelder.) 

Art. 107. Biffer. 

II6 Mi n o ri t e : 
(Affolter et cosignataires.). 

Art. 107. L'avortement pratique avec le consente
ment de la personne enceinte ou de son representant 
legal par un medecin diplome n' est pas punissable 
s'il est opere en vue d'ecarter un <langer impossible 
a detourner autrement et mena<;ant la vie de la mere, 
ou mena<;ant sa sante d'une atteinte grave et per
manente, ou si Ia grossesse provient d'un viol, d'un 
acte sexuel commis avec un,e femme alien~e, idiote, 
faible d'esprit, inconsciente ou incapable de resis
tance ou avec un enf ant, ou si eUe provient d'un , 
inceste, ou si le pere ou Ia mere sont alienes ou J_t .. _: .. 
faibles d'esprit. -· 

Art. 107his. Si le delinquant etait en detresse, 
le juge peurra attenuer librement Ia peine (art. 63) 
ou exempter Ie delinquant de toute peine. . · 

Antrag Oprecht. 
Straflose Unterbrechung der Schwangerschaft. 
Art. 107. Wird die Schwangerschaft von . , • 

Arztes unterbrochen, so bleibt ... 
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Amendement Oprecht. 
Interruption non punissable de la grossesse. 
Art. 107. L'interruption de la grossesse par un 

medecin ... si eile est operee en vue ... 

Eventualantrag Huber. 
Zu Art. 107. Für den Fall der Verwerfung des 

Minderheitsantrages, Wiederherstellung der vom Bun
desrat vorgeschlagenen Fassung. 

Amendement eventuel Huber. 
A l'art. 107. Pour le cas oil l'amendement propose 

par la minorite de la commission serait rejete, re
prendre le texte du Conseil federal. 

Seiler, Berichterstatter der Mehrheit:. Wohl keine 
Frage des Strafrechtes ist in so hohem Maße dem 
Wandel der Auffassungen unterworfen gewesen, und 
auch heute noch oder gerade heute derart umstritten, 
wie die Behandlung der kriminellen Abtreibung. Die 
mit diesem Begriff verbundenen Streitfragen sind 
unaufzählbar. Sie reichen von der Forderung der un
bedingten Bestrafung bis zur Forderung völliger Straf
losigkeit. Medizinische und juristische Erwägungen 
gehen nebeneinander her. Religiöse Auffassungen 
und moralische Gesichtspunkte spielen hinein und 
soziale Empfindungen werden in den Streit der Mei
nungen hineingetragen. Wer sich in der Fülle der 
gewaltig angeschwollenen Literatur verliert, riskiert, 
dem Ansturm der Gründe und Gegengründe zu er
liegen und überhaupt zu keinem Entschluß zu kom
men. Das Problem wendet sich nicht nur an den kla
ren Verstand, sondern es geift ans Herz und wühlt 
das Gefühl mächtig auf. Präsentiert sich der Fall in 
der Form einer gewissenlosen Ausbeutung der Not
lage, so erfaßt uns Zorn und Empörung; haben wir 
aber ein verführtes, vor der Schande zitterndes Opfer 
vor uns, so empfinden wir Mitleid und .Milde. 

Ueber eines muß mari sich bei der Beurteilung die
ses wohl schwierigsten Kapitels des Strafrechts von 
vornherein klar sein: Auch auf diesem Gebiet liegt 
die Rettung nicht in der Strafgesetzgebung allein. 
Hat doch die größte Strenge des Gesetzes das Ver
brechen der Abtreibung nicht zu beseitigen vermocht! 
Unendlich viel mehr kann erreicht werden durch Auf
klärung und Erziehung, durch die Erhöhung der Ach
tung vor dem Menschenleben, durch die Bekämpfung 
irriger Auffassungen über die Pflichten gegenüber der 
Allgemeinheit und gegenüber sich selbst. Je mehr wir 
uns in dieses weitgreüende Problem vertiefen, desto 
mehr muß uns zum Bewußtsein kommen, daß unter 
den Kampfi:nitteln gegen die Abtreibung an erster 
Stelle die Hebung der Volksmoral steht, die zugleich 
auch die sicherste Grundlage der Volkskraft ist. Trotz
dem kann aber die Strafbarkeit der Abtreibung nicht 
entbehrt werden. 

Unter den Gelehrten herrscht ein großer Streit 
über die Frage, welches das Rechtsgut sei, das durch 
die Abtreibung verletzt werde. Ist es der Staat, für 
den man sich wehren muß? Ist es die Schwangere, 
oder ist es die Frucht, die geschützt werden sollen ? 
Ich möchte sagen, ohne daß ich hier auf Einzelheiten 
eintreten kann, daß bei näherer Betrachtung alle 
die genannten Faktoren in Betracht fallen, und dies 
wird uns sofort klar, wenn wir das Verhalten des Ein
zelnen in den Rahmen der Volksgesundheit stellen. 

Die Fruchtabtreibung muß als eine Versündigung an 
der Volkskraft aufgefaßt werden. Mit Recht sagen 
die Erläuterungen zum Deutschen Entwurf: « Die 
schweren gesundheitlichen Schäden, die eine Abtrei
bung für die Schwangere unter allen Umständen zur 
Folge hat, die Gefahren, die für die Volkskraft aus 
einem Umsichgreifen der Abtreibung entstehen, 
lassen die Forderung eines Verzichtes auf die Straf
drohung gegen die Schwangere nicht als annehmbar 
erscheinen.» Und unter Volkskraft ist nicht etwa 
zu verstehen eine zu Machtzwecken mit allen Mitteln 
geförderte Bevölkerungszunahme, sondern eine Volks
gemeinschaft, welche den Familiensinn bewahrt, 
eine Generation, welche schon das keimende Leben als 
etwas Unantastbares achtet und welche auch die 
Kraft aufbringt, die Furcht vor Unannehmlichkeiten 
und Einschränküngen zu überwinden und ctas eigene 
Behagen jener Pflicht unterzuordnen, die ein natür
liches Empfinden nun einmal dem Menschen auferlegt. 

Es ist ein furchtbar ernstes Problem, das sich uns 
stellt und dessen äußerste Ko.nsequenzen wir nun hier 
auf dem Boden des Strafrechts ziehen müssen. Ist es 
denn nicht wahr, was Dr. Altmann in .seiner Schrift 
über die Abtreibung sagt? «Die Abtreibung ist immer 
mit einer gewissen Ueberfeinerung o.er Sitten und 
Demoralisierung des Volkes einhergegangen.» Wenn 
das richtig ist, so ist die Frage doch die: Dürfen wir 
durch die Straflosigkeit oder durch eine weitgehende 
Strafeinschränkung der demoralisierenden Wirkung 
der Abtreibung noch Vorschub leisten und zwar von 
Staatswegen? Denn d~ber kann doch kein Zweifel 
bestehen, daß eine wei~hende Straffreiheit die Hem
mungen noch mehr beseitigen und den Hang zur Be
quemlichkeit fördern würde, und daß, in Verbinduag 
mit der ohnehin zunehmenden Einschränkung der 
Kinderzahl, die durch die zunehmende Abtreibung 
bedingte Verminderung der Volkskraft nicht nur vom 
Standpunkt der Volksmoral, sondern auch vom rein 
bevölkerungsmathematischen Gesichtspunkt aus zu 
den größten Bedenken Anlaß geben müßte. 

Mit vollem Recht steht daher der Entwurf grund
sätzlich auf dem Boden der Strafbarkeit der Abtrei
bung. Die menschliche Frucht hat das Recht auf 
naturgemäße Entwicklung. Weder der Erzeuger 
hat das Recht des Eingriffs, noch hat es die Mutter, 
noch auch ein Dritter. Der Standpunkt des älteren 
römischen Rechts, wonach der pater familias Herr 
über Leben und Tod seiner Familienangehörigen, also 
auch des nasciturus, war, die Meinung ferner, daß die 
Frucht ein Teil der Mutter sei, eine pars mulieris, und 
daß daraus abgeleitet werden dürfe, die Mutter könne. 
nach Belieben gebären oder aber abtreiben, ist längst 
aufgegeben. Noch viel weniger kann selbstverständ
lich dem Dritten das Recht des künstlichen Eingriffs 
gewährt werden. Der Grundsatz der Strafbarkeit ist 
unangefochten; er erhält seinen Niederschlag in den 
Art. 105 und 106. Die Schwangere, die abtreibt, wie 
auch der Dritte, der mit oder ohne Einwilligung der 
Schwangern · abtreibt oder der Schwangern bei der 
Abtreibung behilflich ist, sind strafbar, die Schwan
gere selbst milder, der Dritte strenger, je nach den 
Umständen des Falles. Darüber bestand in der Kom
mission keine Meinungsverschiedenheit. 

Verschiedene Auffassungen aber haben sich über 
die Frage ergeben, ob und inwieweit vom Grund
satz der Strafbarkeit Ausnahmen gemacht werden 
dürfen und sollen. Die Anträge· zu Art. 107 spiegeln 

i 
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diese Vel'S(:hiedenheiten wieder. Auch die Beratungen I brechen eine Abklärung noch nicht besteht. Wie oft 
in der ~mmis~ion haben .ihr~ Geschichte. Zu zw~i schon haben in schweren Fällen der Schwangerschaft, 
Malen, m der vierten Sess10n 1m Jahre 1925 und m alle Voraussetzungen und Vermutungen fehl geschla- · 
der. achten Session im Jahre 1927 wurde Art. 107 gen l Mit aller Bestimmtheit erklärt in dieser Bezie
eingehend beraten. Das Resultat der ersten Beratung hung die Eingabe der Schweizerärzte: « Solange die 
der Kommision gab Veranlassung zu einer umfang- Vererbungswissenschaft uns nicht mit einiger Be
reichen Eingabe der ~hweiz. Gynäkologischen Gesell- stimmtheit Auskunft zu geben vermag über die mut
schaft und der Verbindung der Schweizer Aerzte vom maßliche körperliche oder geistige Gefährdung des 
15. Juni 1927 und zu einer weitem Eingabe einer An- nasciturus, können wir uns zu einem Eingriff aus ras
zahl Zürcher Richter vom 19. Mai 1927. Es sei hier I senliygienischen Gründen nicht entschließen.» Diese 
von vorneherein bemerkt, daß die Eingabe der Aerzte l kategorische Aeußerung aus fachmännischen Krei
die Beratungen der Kommission wesentlich beein- sen muß für den Gesetzgeber maßgebend sein. 
flußt hat. Die Anträge der Zürcher Richter dagegen Diese Unsicherheit auf medizinischem Gebiete 
sind mehrheitlich abgelehnt wo.rden. stellt uns aber noch eine andere Gefahr deutlich vor 

Welches sind nun die Hauptfälle, für welche die Augen: Die nicht wegzuleugnende Gefahr des ,Miß
Straflosigkeit der Abtreibung verlangt wird? Voran- brauchs zu einer immer weitergehenden medizinischen 
gestellt„ wird das Schutzinteresse ·der Mutter, aller- Indication, zu einem Willfahren in Fällen, die sicher 
dings in verschiedenen Abstufungen. Neben dem Er- jenseits der ohnehin schoIL unsichern Grenze liegen, 
fordernis der Lebensgefahr der Mutter will auch das- zu einer wechselseitig unheilvollen Beeinflussung 
jenige der Gesundheitsschädigung als genügend erach- aus Gründen der Bequemlichkeit einerseits und des 
tet werden. Sodann wird postuliert, daß die durch lockendeh Gelderwerbs anderseits. Nichts andres 
ein Verbrechen an der Mutter gezeugte Frucht, die als ein Ausfluß dieser Befürchtung ist es,,wenn unsere 
Leibesfrucht von geisteskranken oder geistesschwa- Kommission die Zuziehung eines zweiten Arztes und 
chen Eltern straflos soll abgetrieben werden dürfen. zwar eines von der zuständigen Behörde bezeichneten 
Es sind dies die Fälle der sogenannten medizinischen Arztes verlangt. Darin liegt eine mehrfache Schutz
und der eugenetischen Indication, wie sie im Mind~r- bestimmung, eine solche für den Arzt, der seinerseits 
heitsantrag Affolter und Mitunterzeichner zu Art. 107 gedeckt ist, aber auch eine weitere für die Schwangere, 
zutage treten. Dazu kommen dann noch die Fälle der welche die Garantie haben soll, daß nur im Falle ,der 
sogenannten sozialen Indication, die Strafbefreiungs- absoluten Notwendigkeit der schwerwiegende Ein
fälle zufolge sozialer Not, gemäß dem Minderheits- griff vorgenommen wird. Denn verfehlt wäre es, an
antrag zu Art. 107bis. Nocveiter geht der Antrag zunehmen, daß der Eingriff für die Mutter unter allen 
der Zürcher Richter, welch~anz allgemein die Ab- Umständen eine Wohltat sei. Vielleicht ist er es mo
treibung innerhalb zwei Monaten nach Ausbleiben der mentan, nicht aber dauernd. Denn es darf nicht v-er
mem,es als straflos erklären wollen. schwiegen werden, daß jeder künstliche Eingriff eine 

Begründet werden die weitgehenden Forderungen Gefahr für die Mutter bedeutet, nicht nur in physi
auf Straffreiheit mit den verschiedenartigsten Argu- scher, sondern auch psychischer Beziehung. Es läßt 
menten. Man beruft sich auf die öffentliche Meinung sich gar nicht ausdenken, wie groß das Maß der Reue . 
über die Bedeutung oder Bedeutungslosigkeit der ist, die - eingestandenermaßen und uneingestanden 
Schwangerschaft der ersten Monate, auf die Auffas- - an solche dem Wesen der Mutter widersprechende 
sung, daß die Frucht kein Mensch sei, auf die sozia- Eingriffe sich angeschlossen hat und wie viel Mutter
len Ungleichheiten, die schwankende Rechtssicher- glück und Elternglück aus vermeintlich notwendiger 
heit, auf die Gefahrlosigkeit der Abtreibung in den Rücksicht und Versorge vernichtet worden ist. Grund
ersten Monaten, auf rassenhygienische Gründe und lose Furcht oder aber Druck von außen - sie können 
anderes mehr. Keiner dieser Gründe kann einer ge- eine Gemütsstimmung erzeugen, die zu verzweifel
wisserihaften Prüfung Stand halten. Unhaltbar ist ten Mitteln Zuflucht nimmt. Wie oft aber könnte 
vor allem die in weiten Kreisen verbreitete Annahme, diese Stimmung behoben werden, wenn der Arzt, 
daß die Frucht in den ersten Monaten noch leblos sei. i dessen erste Pflicht die Erhaltung von Mutter und 
Von der Befruchtung an entfaltet das Ei eine eigene Kind ist, als wahrer Berater und Helfer ins Ver
Lebenstätigkeit; somit hat denn auch die Frucht von trauen gezogen würde. Ich halte dafür, daß die~ 
Anfang an das Recht auf naturgemäße Entwicklung jenigen, welche der möglichsten Erleichterung der 
und es muß die Abtreibung auch in den ersten Mona- Abtreibung das Wort reden,, nicht nur die Volkskraft 
ten strafbar sein. Es ist unsere Pflicht, die öffent- gefährden, sondern auch viel Gtück und Zufrieden
liehe Meinung, die vielfach irregeführt ist, über diese · heit zertrümmern, unbewußt vielleicht, aber sicherlich 
Wahrheit aufzuklären. Für die Ablehnung der Auf- schlecht beraten. 
fassung der Zürcher Richter spricht übrigens auch die Ein wiederholtes eingehendes Studium der gan
weitere Erwägung, daß sich die Dauer der Schwanger- zen Frage, viele Besprechungen mit Aerzten und er
schaft nur schwer feststellen läßt und daß die Ein- fahrenen Männern im Dienste des Volkswohles haben 
räumung irgend einer Frist dazu benützt würde, sich in mir die Ueberzeugung verstärkt, daß der zunehmen- . 
unter allen Umständen auf sie zu berufen. den Tendenz der Erleichterung der Abtreibung ein 

Wie aber verhält es sich mit der sogenannten medi- starker Damm entgegengesetzt werden muß. Die 
zinischen Indication, mit der aus Gründen der Er- Tatsache, daß das Nachgeben mit der Zeit die phy
haltung der Mutter oder einer gesunden Nachkommen- sischen und moralischen Kräfte des Volkes mehr, und 
schaft verlangten Straflosigkeit? Auch diese Seite mehr schwächen müßte, zwingt uns zu dieser Hal
der Frage ruft den größten Zweifeln. Vorerst darf tung, gibt uns aber auch das Recht, unsere Meinung 
allgemein darauf hingewiesen werden, daß sowohl in laut und vernehmlich vor aller Oeffentlichkeit auszu
der Beurteilung der Schwangersehaftsfolgen als auch sprechen. Der Gesetzgeber selbst aber trägt eine ge-
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liehen Gesellschaft soll unser Gesetz erlassen werden. 
Und in diesem Kapitel über die Abtreibung stehen wir 
vor einer Frage. in welcher die Verantwortlichkeit 
des Gesetzgebers von geradezu unberechenbarer 
Tragweite is!· Hier ~ird das Strafgesetz zum We~
weiser in emer Schicksalsfrage ersten Ranges, m 
einer Frage, welche die Interessen der Volksmoral, 
des Staates, der Eltern und des Kindes, der Religion 
und der Kultur gesamthaft umfaßt, zum Führer in 
einer Frage, welche die letzten Probleme menschli
chen Seins und menschlicher Bestimmung in sich 
schließt. Deshalb wollen Sie mir gestatten, daß ich 
dieses Kapitel eingehender behandle, als manches der 
andern, rechtlich vielleicht nicht weniger interessan
ten Gebiete. 

Wenn ich von einer hohen Auffassung über die 
Auffassung des Strafgesetzgebers ausgehe, so weiß ich 
sehr wohl, daß es eine Meinung gibt, welche erklärt, 
das nütze ja doch alles nichts. Gesetz hin, Gesetz her, 
werde eben die Entwicklung im Sinne der Freiheit 
ihren Lauf nehmen, und wenn man den ärztlichen 
Eingriff nicht erlaube, so werde man sich eben auf 
Schleichwegen zu helfen wissen und dann auch alle 
jene Gefahren in den Kauf nehmen müssen, die der 
Laieuabort mit sich bringt. Sicherlich ist nicht zu 
bestreiten, daß die Furcht vor Strafe für die Verhin
derung der Abtreibung nicht ausschlaggebend ist 
und daß die natürliche Scheu vor dem Arzt und die 
Aussicht auf dessen ablehnende Haltung manche 
Frauen und Töchter jenen gewissenlosen Ausbeutern 
und Betrügern zuführen, die selbst in Fällen, in denen 
eine Schwangerschaft überhaupt nicht besteht, ihre 
Opfer den größten Gefahren aussetzen. Aber eben 
so sicher ist, daß rnit einer weitgehenden Erleichterung 
der Abtreibung, etwa im. Sinne der Minderheits
anträge Affolter und Mitunterzeichner, die nicht durch 
zwingende Gründe gerechtfertigten Aborte gewaltig 
zunehmen und daß trotzdem die Laienaborte nicht 
aus der Welt geschafft würden. Zu groß ist das Be
dürfnis nach Heimlichkeit, ganz abgesehen von der 
Kostenfrage, die sicherlich in vielen Fällen ebenfalls 
eine Rolle spielt. Zudem muß gesagt werden, daß 
die Gefahr der Heimlichkeit noch keine Begründung 
dafür sein kann, eine an sich strafbare Handlung 
schließlich als erlaubt zu erklären. 

Und nun die soziale lndication: Die Zulassung 
der Abtreibung iu Fällen sozialer Not, wie sie die 
Minderheit in Art. 107bis postuliert. Milderung der 
Strafe nach freiem Ermessen soll eintreten, ja sogar 
Strafbefreiung! Es ist gewiß niemand unter uns, der 
sich nicht in die Lage einer Mutter zu versetzen ver
möchte, deren Ehemann vielleicht ein Lump ist, und 
die nicht weiß, wo sie das zu gebärende Kind hinlegen, 
wie sie es ernähren soll. Wo aber ist, so möchte ich 
fragen, die Grenze der Not? Wo bei der ehelichen 
Mutter! W9 bei der ledigen Frauensperson, die in 
~tellung ist? Und in wie vielen Fällen würde die Aus
sicht auf straffreie Abtreibung noch die letzten Hem
~ungen gegen Zügellosigkeit und Verführung besei
t~en ! Es liegt mir ferne, hier irgendwie zu polemi
!\!.eren. Zu ernst ist diese Frage vom Standpunkt der 
Volksgesittung aus. Aber es will mir doch scheinen, 
~ß ~iejenigen, welche den Aufstieg des Proletariates 
. .Ziel auf ihre Fahne geschrieben haben, mit der 
SO:ztalen Indication den falschen Weg beschreiten 

. ~nd daß ":'ir alle, die wir an der Sozialfürsorge arbei
n, uns eine Ehre daraus machen müssen, Zustände 
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zu schaffen, die uns der Pflicht entheben, die soziale 
Lage durch die Straffreiheit der Abtreibung zu korri
gieren. Und ist es nicht wahr, so möchte ich fragen, 
daß vielfach gerade aus den ännsten Verhältnissen 
heraus Kinder zur Welt gebracht und unter Entbeh
rungen erzogen worden sind, welche die größten Kul
turwerke geschaffen und der Welt den Weg zum Fort
schritt gewiesen haben? . Wie, wenn jene Mütter, die 
kommende Last fürchtend, den Neigungen der 
Schwäche und Bequemlichkeit Folge gegeben hätten? 
Nein, wenn eine Indication zu verwerfen ist, so ist es 
die soziale, weil sie der Entwicklung der gesunden 
Volks-kraft in die Zügel greift. 

Mit den Aerzten steht die Mehrheit der Kommis
sion auf dem Boden, daß nur die Gefahr für das Leben 
oder für die dauernde Gesundheit der Mutter einen 
künstlichen Eingriff rechtfertigt. Lassen außer.:. 
ordentliche Vorkommnisse, wie Notzucht oder andere 
Verbrechen eine psychische, die Gesundheit dauernd 
gefährdende Einwirkung auf die Mutter befürchten, 
so wird auch in diesen Fällen der Eingriff straflos 
erfolgen können. In dieser Beziehung steht das Urteil 
den Aerzten zu, welche das Maß der Gefährdung ein
zuschätzen haben. 

Wie verhält es sich aper mit den Strafen ? Im 
Strafmaß offenbart das Gesetz Milde und Strenge. 
Ist es die Mutter, die abtreibt oder sich die Frucht 
abtreiben läßt, so wird sie mit Gefängnis bestraft. 
Liegen mildernde Umstände vor, so kann der Richter 
die Strafe ermäßigen. Mildernde Umstände sind: 
Schwere Bedrängnis, Veranlassung durch eine Per-

. son, welcher der Täter Gehorsam schuldig ist oder 
von der er abhängig ist. So werden die Hauptfälle, 
in denen Mitleid am Platze ist, der Milderung teil
haftig werden: Die in armseligen Verhältnissen le
bende Ehefrau, die Angestellte, die Dienstmagd. Und 
welches ist die gemilderte Strafe ? Statt Gefängnis 
kann auf Haft oder Buße erkannt werden und außer
dem steht ja die Möglichkeit des bedingten Strafvoll
zuges offen. Nicht die bedauernswerten Opfer der 
Verhältnisse trifft die volle Schwere des Gesetzes, 
sondern die gewissenlosen, herzlosen und gewerbs
mäßigen Abtreiber, welche die Notlage ausnützen. 

Man wird nun vielleicht einwenden, daß von der 
geringen, milderungsfähigen Strafe des Entwurfs bis 
zur Milderung nach freiem Ermessen und zur Straf
freiheit nur ein kleiner Schritt sei und daß man die
sen wagen sollte. Gewiß, rein formell und theoretisch 
gesprochen ist der Unterschied der Strafe nicht mehr 
groß. Aber nicht darauf kommt es an, nicht das Straf
maß ist das Ausschlaggebende, sondern das Schwer
gewicht liegt in der Frage: Straffälligkeit oder Straf
freiheit. Ich möchte hier unterstreichen, was Frau 
Dr. Elise Ulich-Beil anläßlich der Generalversamm
lung des Bundes Deutscher Frauenvereine im Jahre 
1925 ausgeführt hat: << Wenn wir trotz alledem nicht 
den Weg der Freigabe befürworten, sondern an der 
prinzipiellen Strafbarkeit der Abtreibung festhalten, 
so tun wir das aus der Ueberzeugung, daß das Straf
recht ja nicht nur um der Erfassung der einzelnen 
Straftaten willen da ist, sondern zugleich für ein Volk 
die grobe, aber doch deutliche Verbotstafel darstellt. 
deren Inhalt in seiner Seele eingetragen werden soll. 
Diese Schrift möchten wir nicht auslöschen. Denn, 
wenn wir auch wissen, daß Hunderttausende sich über 
die Schranken glatt hinwegsetzen, so besteht doch eine 
ziemlich große Wahrscheinlichkeit dafür, daß htm-

35 

. i 

michael.tellenbach
Textfeld



Code penal suisse 272 -

derttausend andere das Verbot noch respektieren, und 
auch für diejenigen, die sich darüber hinweggesetzt 
haben, bleibt es bestehen als ein Zeichen, dem sie 
zwar widersprochen, mit dem sie aber sich doch 
immerhin eines Tages auseinanderzusetzen haben.» 

Sollen wir Männer nicht auf solche Frauenworte 
hören? Ich denke, wenn irgendwo, so soll es auf die
sem Gebiete geschehen, auf welchem das natürliche 
Empfinden der ehrbaren, ihrer Pflichten gegen die 
Gesamtheit und gegen sich selbst bewußten Frau 
am allerbesten die Richtlinie zu geben vermag. Wir 
werden anläßlich der Behandlung der Sittlichkeits
delikte der Eingqbe der Schweizerischen Frauen
vereine beider Konfessionen einen breiten Raum ein
räumen. In diesem Zusammenhang wollen wir die 
kürzlich dem Rate unterbreitete Eingabe des Schwei
zerischen Katholischen Frauenbundes erwähnen, 
welche uns in knapper Form die Vorschläge dieser 
Organisationen zu den Vergehen gegen Leib und Leben 
und gegen die Sittlichkeit unterbreitet. In bezug auf 
die Abtreibung wird die Verlängerung .der Verjäh
rungsfrist von zwei auf fünf Jahre vorgeschlagen und 
die gänzliche Streichung von Artikel 107 beantragt. 
Es deckt sich somit diese Eingabe mit dem Antrag 
der ersten Minderheit der Herren Dedual und Mit
unterzeichner und mit den hervorragenden Aus
führungen von Pfr. Franz von Streng in seiner Arbeit: 
~ Um das Leben von Mutter und Kind. >i Ich stehe 
nicht an, zu erklären, daß das Studium dieser Schrift 
jedem Leser einen tieten und nachhaltigen Eindruck 
hinterlassen muß. Der hohe sittliche Ernst, die reli
giöse Ueberzeugung, die Sachkunde und die feine Art, 
die uns aus dieser für das Volk geschriebenen Bro
schüre entgegenwehen, wirken ebenso ansprechend 
wie überzeugend und geradezu meisterhaft ist ·die 
Art und Weise, wie der Verfasser den Einzelnen in 
den Pflichtenkreis einer höhern sittlichen Ordnung 
hineinstellt. Solche Büchet verdienen allgemein 
gelesen zu werden, und wer sie liest, wird gewahr, 
daß die Verweisung des Menschen auf Selbstbeherr
schung und Opferfreudigkeit, auf Charakter- und 
Willensbildung der Volkskraft in ungleich höhermMaße 
zu dienen vermag als das schwächliche Zurückschrek
ken vor unerwünschten und unbequemen Folgen. 

Pfarrer von Streng ist für die völlige Ablehnung 
der Abtreibung, also auch dann, wenn das Leben der 
Mutter in Gefahr sein sollte. So sehr ich nun den 
Grundgedanken der von Streng' sehen Schrift akzep
tiere, so sehr muß ich anderseits bekennen, daß ich 
die Hintansetzung des Lebens der Mutter hinter 
dasjenige der Fruch.t im Mutterleibe nicht teilen kann. 
Dabei darf darauf hingewiesen werden, daß auch Män
ner wie Dr. Ludwig Altml;lnn, die es mit dem Schutze 
des keimenden Lebens sehr ernst nehmen, die Auf
fassung bekunden, daß Leben und Gesundheit der 
Mutter gegenüber dem Lehen des Embryos stets als 
die höhern Güter zu betrachten seien. Hier gilt es, 
sich zu entscheiden. Und wenn ich mich für das Recht 
der Mutter entscheide, so bin ich mir bewußt, daß 
diese Haltung nichts anderes ist als eine Erwei
terung des Notstandsbegriffes, wie er in Art. 33 für 
andere Fälle der Gefahr für Leib und Leben allge
mein festgesetzt ist. 

Soll, so frage ich, in den übrigens seltenen ,und 
zufolge der Fortschritte der medizinischen Wissen
schaft immer seltener werdenden Fällen der sichern 
oder höchst wahrscheinlichen Lebensgefahr der Mut-

ter das keimende Leben nicht geopfert werden dür
fen? Selbst dann nicht, wenn ein ganze Familien-
gemeinschaft zerstört werden müßte 'l In dieser Frage 
möge ein jeder nach seinem Gewissen und seinen 
religiösen Anschauungen entscheiden. Ich glaube aber 
erwarten zu dürfen, daß diejenigen, welche der streng
sten Auffassung glauben Folge geben zu müssen, eine 
mehrheitlich andere Entscheidung nicht als Anlaß 
zur Gegnerschaft gegen das Gesetz nehmen werden. 
Dagegen sprechen verschiedene Gründe. Einmal 
möchte ich darauf hinweisen, daß die bloße Streichung 
des Art. 107 die Straflosigkeit im Falle einer unmittel
baren, nicht anders abwendbaren Gefahr für die 
Mutter nicht ausschließt. Die Streichung würde auf 
den Notstandsartikel, Art. 33, verweisen, der vielleicht 
entsprechend zu ändern wäre, mit der allerdings uner
freulichen Folge, daß eine bedenkliche Unsicherheit 
\iber die Grenzen des Notstandes Platz greifen müßte. 
Tatsächlich hat der deutsche Entwurf yon 1925 die 
Straflosigkeit der nach den Regeln der ärztlichen 
Kunst zur Rettung der Mutter erfolgten Abtreibung 
nicht ausdrücklich aufgenommen, sondern diese Straf
losigkeit als durch die Fassung des Notstandspara
graphen gegeben erachtet, und daher bei der Abtrei
bung von einer Sonderbestimmung für die Aerzte 
abgesehen. Im Interesse der Klarheit möchten wir 
aber nun doch eine ausdrückliche Bestimmung wün
schen. 

Und dann noch eine .zweite Bemerkung an die 
erste Kommissionsminderheit. Ist es nicht ratsam, 
solange es noch Zeit ist und solange nicht speziell in 
den Städten die Entwicklung noch bedenklichere 
Formen angenommen hat, die Frage gesamteidgenös
sisch zu regeln und zwar im Sinne des Art. 107 der 
Kommissionsvorlage ? Wäre es wirklich ein eines 
Bundesstaates würdiger Zustand, wenn je nach den 
regionalen, konfessionellen und politischen Strömun
gen die Behandlung der Abtreibung derart ausein
anderfiele, daß an einem Ort die strengsten Strafen 
und am andern Ort für den gleichen Fall Straflosig
keit eintreten würden? « So wichtige, die medizinische 
Wissenschaft, das Wohl der Menschen berührende 
Strafgesetze sollten doch bei einem kleinen Staats
wesen einheitlich zu regeln sein, sonst müssen ja 
Mißbräuche einreißen.» So äußert sich der Schwyzer 
Arzt Joseph Dettling in seiner Dissertation über. die 
Frage des artifidellen Abortes. In der Tat, es ist 
Zeit, die höchste Zeit, einmal eine klare Situation zu 
schaffen und ich habe die Empfindung, daß auch die 
katholisch-konservative Fraktion und Partei dem Ge
bot der Stunde. folgen und unserer Lösung zustimmen 
sollten, gemäß welcher dann, aber auch nur dann, 
wenn der Arzt im Falle schwerer Gef{lhr für die Mutter 
den Eingriff vornimmt, und zwar auch das wiederum 
nur, wenn ein zweiter, behördlich bestinunter Arzt 
zustimmt, die Straflosigkeit eintreten darf. 

Die Frage der Zuziehung eines zweiten Arztes und 
der Qualität dieses .Consiliarius bildet wieder ein Ka
pitel für sich. Sowjetl'ußland ist, soviel mir bekannt, 
viel weiter gegangen; es hat die unentgeltliche Ab
treibung in den Krankenhäusern eingeführt, soll aber 
inzwischen -wiederum. gewisse Einschränkungen vor
genommen haben. Eine Beurteilung der Wirkungen 
dieser Maßnahmen ist uns nicht möglich, vielleicht 
werden wir von andrer Seite noch darüber unterhalten. 
Wichtig ist bei unserer Lösung der amtliche Charak
ter der Prüfung und die dadurch erhöhte Sicherheit 
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für das Vorliegen der Voraussetzungen des Eingriffs. 
Speziell von katholisch-konservativer Seite sind solche 
Kautelen gefordert worden und dia Kommissions
mehrheit hat nicht gezögert, nach dieser Richtung 
entgegenzukonnnen. 

Die Frage der Garantien gegen den Mißbrauch 
ist in der Kommission wiederholt diskutiert worden. 
In der Sitzung in Zennatt ist zuerst die Anzeigepflicht 
des Arztes an die zuständige Behörde beschlossen . 
worden. Diese Lösung wurde von den Aerzten als 
unannehmbar zurückgewiesen. Es wurde· betont, 
daß diese Vorschrüt in dringlichen Fällen undurch
führbar sei und daß die Aufgabe der Diskretion zu
folge der Anzeigepflicht die Hilfesuchenden wiederum 
den gewerbsmäßigen Abtreiberu zuführen würde, die 
in ihrem ureigenen Interesse die Sache eben geheim 
halten. Dagegen erklärten sich die Aerzte bereit, 
einer Bestimmung zuzustimmen, welche die kantona.le 
Sanitätsbehörde verpflichten soll, im Verein mit den 
ärztlichen Standesorganisationen Maßnahmen zur 
Vorbeugung von Mißbräuchen zu treffen. Unsere 
Kommission hat der Zuziehung eines zweiten Arztes 
zur Prüfung der Notwendigkeit der Operation den 
Vorzug gegeben. 

Ich fasse zusammen: Die Abtreibung ist ein Ver
brechen. Ein Verbrechen an der lebenden und ent
wicklungsfähigen Frucht., In ihrer letzten Wirkung 
und insbesondere in ihrer Häufung ist sie eine Ver
sündigung an der Volkskraft. Sie widerspricht den 
gesunden Anschauungen über Volksmoral und Ge
sittung. Sie bedeutet außerdem eine Gefährdung der 
Mutter. Nur wo das Leben oder die Gesundheit der 
Mutter es unbedingt erfordern und wo die Notwendig
keit des Schutzes der Mutter durch den an und für 
sich strafbaren Eingriff medizinisch klargestellt ist, 
soll der Eingriff straflos sein. Für die medizinische 
Klarstellung soll durch die. Pflicht der Zuziehung eines 
behördlich bestimmten zweiten Arztes eine Garantie 
geschaffen werden. Abzulehnen ist die Zulässigkeit 
des Eingriffs infolge einer Schwängerung unter ver
brecherischen Umständen oder in Fällen, in denen, 
der eine oder der andere Teil geisteskrank oder gei
stesschwach ist oder im Falle der Not, es sei denn, 
daß die besondern Umstände derart auf den Zustand 
der Mutter einwirken, daß ein ärztlicher Eingriff not
wendig wird. 

So bedeutet also die Lösung der Kommision eine 
Hochhaltung des Schutzes des kein'lenden Lebens als 
eines selbständigen, mit dem Recht der Entwicklung 
ausgestatteten Organismus. Dieser Schutz darf nur 
dann mißachtet werden, wenn das Leben oder die 
~auernde Gesundheit der Mutter ernsthaft gefährdet 
s1nd. In diesem Geist betrachtet, erwefst sich die durch 
dJe Kommission ergänzte Lösung des Entwurfs als 
e1n wohlabgewogenes Gebot unsrer Zeit. Ich empfehle 
Ihnen die Annahme der Anträge der Kommissions
mehrheit. 

M. Logoz, rapporteur de la majorite: Nous ahor
?ons maintenant l'examen des art. 105 a 107 du pro
Jet du Conseil federal, relatüs a la question si impor-
1:ante et si discutee de l'avortement. 
. Je serai bref dans Ie rapport que je vais vous faire, 

llle reservant de revenir plus tard sur Ies idees qui, 
au cours du debat, pourront etre jetees dans la dis
cussion. 

Les art. 105 et 106 du projet da. Conseil federal, 
qui repriment l'avortement, ont ete approuves par 
votre commission qui vous propose · deles adopter 
tels quels, sous reserve d'une modificirtion purement 
redactionnelle de I'art. 106, chiff. 1, ~L l. 

D'apres ces textes, l'avortement peut etre commis: 
1. par la mere eIIe-meme (art. W5); 
2. par un tiers avec l'assentiment · de Ia mere 

(art.106, chiff. 1); 
3. enfin par un tiers sans l'assentiment de la 

mere (art. 106, chap. 2). C'est Ie cas Ie plus grave. 
Je reprends tres brievement "kRcune:: ruw:ce,; 

hypotheses. ::l'. '~':'(; "., r, ' 
1. A vortement pratique par la merEi ene1meine 
Contrairement a une opinion qui a trouve des de

f enseurs (voir fä-dessus Motifs 1908, page 124) le 
projet punit la femme enceinte qui se fait avorter. 
La vie humaine, estime-t-il. doit etre absolument 
protegee des ses debuts. Mais le projet admet egale
ment que la mere doit encourir une peine moins se
vere que le tiers qui pratique un avortement. Com
parez ]es peines prevues aux art. 105 et 106. Vous 
verrez que celles de l'art. 105 sont sensiblement 
moins severes que celles de l'art. 106. Il y a meme 
des cas - ceux ou il existe une des circonstances 
attenuantes de l'art. 62 - ou Ia peine infligee a la 
mere qui se fait avorter pourra etre tres legere: un 
jour d'arrets au minimum ou meme une simple 
amende. 

D'autre part, en vertu de l'.art. 39 de la partie 
generale, Ja mere pourra ' etre mise au benefice du 
sursis conditionnel a l'execution de la peine. 

Telle est la tendarice generale du projet en ce qui 
concerne l' avortement commis par la mere elle-meme. 
Vous le voyez, Ie projet n'est pas draconien. 

Une minorite de la commission vous propose 
cependant d'aller plus Ioin encore dans le sens de la 
clemence et de dire (art. 107bis propose par MM. 
Affolter et consorts): « Si le delinquant etait en de
tresse, le juge pourra "attenuer librement Ia peine 
(art. 63) ou meme exempter Ie delinquant de- toute 
peine. 1> 

La majorite de la commission estime~ qu'une telJe 
disposition va tr()p Ioin, d'autant plus que, d'apres 
l'art. 61 du projet, Ia detresse profonde - sinon la 
detresse tout court - du delintjuant esCdejlt une ~ des 
circonstances attenuantes qui, en cas d'avortement 
pratique par Ia mere, permettent au juge de reduire 
la peine, comme je I'ai dit tout a l'heure, jusqu'a 
un jour d'arrets ou meme de n'infliger qu'une amende 
dont le juge fixe librement le minimum. 

Nous nous pronoill;ons donc nettement et d'emblee 
contre l'art. 107bis propose par une minorite de la 
commission. 

2. Le second cas prevu par le projet, c'est l'a
vortement pratique par une personne autre que 1a 
femme enceinte elle-meme. Ici, et meme quand 
l'avortement est pratique avec le consentement de 
la mere, la clemence est beauctmp moins indiquee 
que dans Ie cas precedent. En general, et sous re
serve des cas mis ä part par l'art. 107 (cas d'avorte
ment medical dont nous parlerons tout a l'heure), le 
tiers qui fait avorter une femme, avec ou sans son 
consentement, obeit a des mobiles qui sont tout 
qu'eleves. Bien entendu, l'avortement pratique par 
un tiers sans le consentement de la mere est un cas 
parti~ulierement grave et c'est avec raison que l'ar-
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ticle 106, ehifD2, prevoit pour ce cas une pein~ plus 
severe. , ... ,·: ' !.. . , 

Remarquez ~encore que l'art. 106, chiff. 1, erige 
en delit spetltd~la. complicite au crime d'avortement. 
C'est donc .1lotljours d'apres l'art. 106, chiff. 1, et non 
d'apres l'art. j,ffl); que devra etre puni le tiers qui 
sert d'instrwtitfüt ou d'auxiliaire a une femme qui 
se fait avorter. D'apres le projet, cet individu n'est 
plus un simple complice du delit d'avortement 
commis par la mere; il est l' auteur du crime special 
defini a l'art. 106, chiff. 1, et il encourt la peine 
'Fvnh .pou.r,dl critne. 

. ,auant aux cas speciaux d'aggravation prevus 
ar,l"arkif001·!chiffJ3, - le delinquant fait metier 
de l'avortement, ou bien la victime est morte des 
suite.s de l' avortement et le delinquant avait pu 
prevoir ce resultat - ces cas speciaux d'aggravation 
sont pleinement justifies et ne sont contestes par 
personne. 

La majorite de la commission vous propose donc 
d'adopter les art. 105 et 106 tels quels, sous reserve 
d'une legere modification redactionnelle an chiff. 1 
de l'art. 106. La commission vous fait ces proposi
tions, sans d'ailleurs se bercer· d'illusions sur deux 
points. 

Tout d'abord, en matiere d'avortemeut· comme 
ailleurs, il faut reconnattre que si la loi fournit le 
moyen de poursuivre et de reprimer, elle ne fournit 
pas le moyen de connaitre et de prouver. Jusqu'ici, 
il est helas pennis de le dire, la grande majorite 
des avortements criminels restent impunis, non 
seulement chez nous, mais aussi ä l'etranger. Pour
quoi restent-ils impunis? Parce que la justice ignore 
la plupart des cas d'avortement qui se produisent., 
Que-faut-il en conclure? Ceci: - et c' est la seconde 
constatation que je dois faire ici: si la repression 
constitue l'un des modes de la lutte contre l'avorte
ment, et un mode necessaire, eile n' en est assurement 
ni le seul, ni m~me peut-etre le plus efficace. Mise en 
oeuvre isolement, son action restera mediocre. C'est 
ici surtout, qu' on peut dire: Quid leges sine moribus? 

En revanche, l' action repressive peut en matiere 
d'avortement avoir une valeur reelle si, concurrem
ment, on combat les causes profondes et complexes -
causes economiques, psychologiques et morales -
du mal. II est donc essentiel qu'a cote de la repres
sion, on place la prophylaxie. Mais ceci n'est pas du 
ressort du legislateur penal. 

Cela dit, passons a l'art. 107 qui a donne lieu a 
la commission a des debats approfondis et qui, sans 
aucun doute, dechainera a nouveau la discussion ici
meme. Je voudrais que les indications que je vais 
vous donner sur cet art. 107 aient pour effet de 
faciliter la discussion et, peut-etre, de l'abreger si 
faire se peut. 

Tel que le propose le projet du Conseil federal et 
tel que l'a redig~ votre commission, l'art. 107 definit 
en somme ce que l'on a appele avec raison l'avorte
ment «therapeutique ,, c'est-a-dire l'avortement jus
tifie par des necessites medicales et qui, comme tel, 
doit rester impuni. 

L'art. 107 dec.lare non punissable l'avortement 
reconnu necessaire par un ou deux medecins, selon 
que vous prenez le texte du Conseil federal ou celui 
de Ia commission, en vue d 'ecarter un <langer impos
sible a detourner autrement et menai;ant quoi? 
La vie .de la mere; ou quoi encore ? Un <langet me-

nac;ant Ia sante de la mere d'une atteinte grave ou • 
permanente. 

Deux propositions de minorite vous sont soumises 
a propos de ce texte. Ici encore, le texte de Ia cont- · 
mission est. pris seus le feu croise de propositions · 
faites en sens oppose. ' 

De ces propositions de minorite, l'une emane de 
certains de nos collegues catholiques qui demandent 
la suppression pure et simple de l'art. 107. L'autre, 
qui a pour auteurs certains de ilos collegues socialistes 
de la commission, tend au contraire a elargir l'art. 107. 
et a multiplier Ies cas d'avortement non punissable . 

Ces idees ayant ete, les unes et les autres, discutees': 
longuement a la commission, je crois utile de vous 
donner d'emblee a leur sujet les indications suivantes, 
qui seront naturellement completees tout a l'heure 
par les orateurs des deux minorites. 

. La minorite socialiste, tout d'abord, veut elargir 
l'article 107 en le redigeant d'une fa<;on conforme, en 
general, a des decisions que la commission avait 
prises tout d'abord, en aotlt 1925, a Zennatt. 

Autrement dit, alors que Ie projet du Conseil 
federal et l'art. 107, tel que la commission propose 
de Ie rediger, declarent non punissable seulement 
l'avortement justifie par une necessite medicale 
(c'est-a-dire l'avortement opere en vue d'ecarter 
un <langer mena<;ant Ia vie de la mere, ou du moins 
mena<;ant sa saute d'une atteinte grave et perma
nente), la minorite socialiste propose d'accorder 
Iegalement l'impunite, aussi, a toute une serie d'autres 
cas d'avortement, savoir: 

1. le cas Oll Ia grossesse provient d'un viol ou d'un 
inceste; puis, 2. le cas Oll la grossesse provient d'un 
acte sexuel commis avec ,une personne alienee, idiote, 
ou faible d'esprit, inconsciente ou incapable de 
resistance ou avec une enfant (c'est-a-dire, je suppose, 
avec une jeune fille ägee de moins de 15 ans - meme 
italienne ou tessinoise - voir art. 80 et suivants du 
projet). 

La proposition de MM. Affolter et consorts veut 
enfin declarer l' avortement non punissable 3. dans 
Je cas Oll Je pere OU la mere sont alienes OU faibles 
d'esprit.. · 

En d'autres termes, aux cas dans lesquels l'avorte
ment est. declare non punissable parce qu'il est medi
calement justifie pour eviter un mal juge plus grand, 
parce qu'il a pour but de sauver la vie de Ia mere 
ou d'eviter une atteinte grave et permanente a la 
sante de la mere, la minorite socialiste propose d'ajou
ter divers cas de deux autres categories, savoir: 
a) le cas oh l'avortement serait justifie par ce qu'on 
a appele une <<indication juridique » - ce sont les 
cas oil la grossesse provient d'un acte delictueux, 
viol ou inceste, par exemple; d'autre part b) Ia mi
norite socialiste voudrait que l'art. 107 s'appliquat 
egalement au cas ou l'avortement serait motive par 
l'indication dite « eugenique ~ ou << eugenetique », 
c'est-ä-dire par le souci d'ameliorer Ia· qualite de la 
race humaine, ou plutot d'eviter qu'elle ne degenere. 
Ainsi, dans les cas ou la grossesse provient d 'un acte 
sexuel commis avec une idiote, ou avec une enfant. 

En resume, donc, la minorite socialiste ·veut 
admettre a l'art. 107 non seulement, comme le Conseil 
federal et Ia majorite de la commission, l'indication 
« medicale », mais encore l'indication dite « juridique t 
et l'indication << eugenique >> ou (( eugenetique ». 
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Eh bien, ainsi que je vous l'ai rappele tout · a 
!'heure, une majorite s'etait to~t ,d'abor~ ~orm~ 
a la commission en faveur de ces 1dees. Mais 1mme
diatement, les decisions prises dans ce sens, aZermatt, 
en aoüt 1925 - et que j'avais personnellement 
combattues - se sont heurtees a l' opposition tres 
nette des gynecologues suisses les plus connus et 
}es plus consideres. . 

Dans la Revue« Pro Juventute », M. le Dr Muret, 
professeur de gynecologie a l'Universite de Lausanne, 
a publie une etude dans laquelle il signale Ies conse
quences graves qu'aurait, dit-il, l'inserti?n de _dis
püsitions de ce genre dans le futur Code penal smsse. 

Meme son de cloche, notamment, dans un article 
intitule « die Frage des künstlichen Abortes » et 
publie, en 1925, dans la « Schweizerische Juristen
Zeitung », par le professeur Dr Alfred Labhardt, 
directeur de la Maternite de Bale. 

Enfin, le 15 juin 1927, la Societe suisse de Gyne
cologie et l'Association des medecins suisses ont 
adresse a votre commission elle-meme un memoire 
qui s'eleve vivement contre les decisions dites « de 
Zermatt » et qui conclut en disant: 

~ 1. Die gesundheitlichen, moralischen und so- · 
zialen Gefahren einer gänzlichen oder teilweisen 
Freigabe der Schwangerschaftsunterbrechung für 
die Frauenwelt rechtfertigen eine Einschränkung 
derselben auf strikte ärztliche Indikationen •.. >> 

« 2. Die juristischen Indikationen ... (Notzucht, 
Blutschande oder Schändung ... ) wären nur in
sofern haltbar, als dafür einwandfreie gerichtliche 
Feststellungen bestehen, da der Arzt nicht in der 
Lage ist, über den Tatbestand solcher Verbrechen 
selber zu entscheiden. 

<<Da aber sich gewisse hieher gehörige Fälle ... 
unter den medizinischen Indikationen einreihen 
lassen, dürfte es sich empfehlen, von der Aufstellung 
einer reinen juristischen Indikation ganz abzusehen. >> 

« 3. Die Anerkennung der eugenischen Indikationen 
. . . (Geisteskranken) kann ärztlicherseits so lange 
nicht geschehen, als der Arzt dafür keine sichere 
Grundlagen in Gestalt von unzweideutigen Ver
erbungsgesetzen besitzt. >> 

En effet, que connaissons-nous des lois de l'here
dite pour nous eriger, vis-a-vis d'un pere Oll d'une 
mere, en juges de l'avenir de 1a race? 

Le memoire que je cite ajoute: « auch hier wird 
übrigens ein Teil der Fälle medizinischen Indika
tionen unterstehen. » 

En resume, donc, les gynecologues et Ies medecins 
suisses dont je viens de parler admettent l'indication 
medicale, c'est-a-dire celle qui sert de base a l'art. 107 
du Conseil federal et de la commission. Ils se pronon
cent, en revanche, contre l'admission de l'indication 
dite juridique (avortement non punissable quand 
la grossesse provient d'un delit) et de l'indication 
dite eugenique (avortement non punissable, quand, 
par exemple, 1a mere Oll le pere sont des alienes OU 

des faibles d'esprit). 
Ainci eclairee et. d'ailleurs, desireuse d'entrer 

autant que faire se peut dans les vues de nos con
citoyens catholiques, votre commission, en seconde 
lecture, est revenue sur sa decision prise, deux ans au
paravant, a Zennatt. 

En aoüt 1927, la commission a decide de vous 
proposer de n'admettre l'impunite legale de l'avorte
ment, comme dans le projet du Conseil federal, que 

quand l'avortement a ete pratique pour des raisons 
strictement medicales, c'est-a~dire - je repete la 
formule du projet - afin d'ecarter, si aucun autre 
moyen ne permet de le faire, le <langer qui existerait 
pour la vie de la mere ou la menace d'atteinte grave 
et permanente a sa sante. 

De plus, sur des propositions faites notamment 
par M. Evequoz, la commission a ajoute au texte 
du Conseil federal, les precisions suivantes, dont vous 
comprendrez sans peine l'importance: 

Il ne suffit pas que l'avortement soit justifie 
par une ·necessite medicale et qu'il soit pratique par 
un medecin, pour beneficier de l'impunite; il ne 
suffit pas non plus qu'il ait ete pratique avec le con
sentement de la personne enceinte. Il faut en outre: 

1° tout d'abord, que le medecin traitant ait, -au 
prealable, obtenu l'avis conforme d'un second mede
cin, qui sera designe par l'autcirite cantonale; 

20 il faut, en second lieu, que la personne enceinte 
sur laquelle l'avortement doit etre pratique, y donne 
son consentement par ecrit; 

3° e:nfin, si cette personne est incapable de dis
cernement, il faut le consentement de son representant 
legal. 

Tout esprit objectif reconnaitra la valeur des 
garanties qu'un pareil texte donne a ceux qui pour
raient redouter une interpretation abusive de l' art.107. 

Neanmoins, et comme ils l'ont deja fait a la 
commission, nos collegues catholiques proposent la 
suppression pure et simple de l'art. 107. Ils partent 
de cette idee, d'ailleurs infiniment respectable -
je n'ai pas besoin de le dire - que la vie humaine, 
meme en germe, est sacree; la loi ne devrait donc, 
disent-ils, prevoir aucun cas ou l'avortement soit 
impuni. 

Que nos collegues catholiques me permettent 
cependant de leur dire ceci: En me plai;ant a Irur 
propre point de vue, j'ai quelque peine a comprendre 
leur proposition de suppression de l'art. 107. 

Admettons, en effet, que leur proposition soit 
acceptee. Quelles en seraient les consequences im
mediates ? La vie humaine en germe, la maternite, 
serait-elle mieux protegee? Tout au contraire, car 
alors les articles 31 et 33 d\l projet deviendraient 
eventuellement applicables. L'art. 107 constitue en 
realite une lex specialis qui restreint, pour l'avorte
ment, certaines limites tracees d'une fai;on generale 
aux art. 31 et 33. 

Ainsi donc, si l'art. 107 etait biffe, le medecin 
qui fait un avortement pour sauver la vie de la mere 
ou preserver sa saute d'une atteinte grave et perma
nente, ne pourrait-il pas invoquer toutd'abordl'art.31, 
d'apres lequel « ne constitue pas un delit)) I'acte or
donne par un devoir professionnel? 

En outre et surtout, la disparition de l' article 
107 ne laisserait-elle pas subsister l'art. 33 sur l'etat 
de n:ecessite? Or, cet article est tres Ioin de donner 
les memes garanties que l'art. 107. Celui-ci ,exige 
qu'il y ait danger mena~ant la vie de la mere ou 
mena<;ant la sante de la mere d'une atteinte grave 
ou permanente. L'art. 33, au contraire, pourrait, 
si les conditions generales d'application de cet article 
etaient realisees, permettre de faire avorter impune
ment une femme pour sau ver par exemple son honneur. 
Est-ce Ia ce que veulent nos collegues catholiques '! 

Se rendent-ils compte encore de ceci: L'art. 33 
que leur proposition de suppression de l'art. 107 
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rendrait integralement applicable a l'avortement 
pourrait etre invoque par n'importe qui,. par des 
sages-femmes, par exemple et non pas seulement, 
comme le prevoit I'art. 107, par un ou meme deux 
medecins (proposition de la commission). 

En effet, ce que l'art. 33 ne dit pas, et ce que 
l'art. 107 a raison de dire, c'est que seuls les mede
cins diplomes pourront faire un avortement saus 
risquer la prison, a Ia condition, encore, d'apres 
l'art. 107 tel qu'il a ete adopte par votr~ commission, 
qu'un deuxieme medecin designe par l'autorite can
tonale ait donne son assentiment a l'operation. Ces 
conditions de premiere importance sont totalement 
inconnues de l'art. 33. 

L'art. 107 va donc, a certains egards, plus loin 
dans Ie sens meme des idees que veillent defendre 
nos collegues catholiques, dans le sens de Ia protec
tion de 1a vie de I'enfant a nartre, que les ait. 31 et 
33. Alors, encore une fois, je ne comprends pas que 
nos collegues nous proposent de supprimer Ies garan
ties speciales et serieuses de I'art. 107, pour rendre 
applicable le droit commun, c'est-a-dire les articles 
31 et 33. 

Le vrai sens de l'art. 107, certains medecins 
l'ont fort bien compris, lorsqu'ils ont declare que 
cette disposition leur parait «incompatible avec la 
liberte d'.action du medecin, liberte qui ne doit pas 
etre entravee pour l'avortement plus que pour 
n'importe quelle operation ». 

Nous ne sommes pas de cet avis et c'est parce 
que nous voulons tracer des limites precises, pour 
autant que la loi peut le faire, au domaine dans Ie
quel l'Etat renonce a punir l'avortement, que nous 
vous proposons d'adopter l'art. 107, tel que la ma
jorite de la commission l'a redige. 

J' espere donc que nos collegues catholiques, dont 
nous respectons la maniere de voir, comprendront 
que, se rallier a cet art. 107, c'est obtenir dans le sens 
de leurs propres idees des garanties dont les priverait 
la suppression de cet article. 

Je me permettrai de leur citer encore, en termi
nant, ce passage d'une remarquable etude publiee, 
le 1 er octobre 1927, dans la « Schweizerische Rund
schau », par un de leurs coreligionnaires, M. le Dr Jos. 
Kaufmann, avocat a Zurich. 

M. Kaufmann, qui recommande aux deputes 
et aux citoyens catholiques suisses d'accepter l'ar
ticle 107 propose par la majorite de la commission, 
declare ce qui suit: 

« Die katholische Moral spricht sich unbedingt 
gegen die Erlaubtheit der absichtlichen Herbei
führung einer Fehlgeburt ·aus; sie kennt keine Aus
nahmen, keine Indikationen.. Die Kirche bestraft 
den Abortus mit der dem Bischof vorbehaltenen 
Exkommunikation Iatae sententiae (C. J. C. c. 2350, § 1 ). 

Der Staat hat das Recht und die Pflicht, gewisse 
Vergehen zu bestrafen; allein er kann unter den 
heutigen Umständen nicht jeden Verstoß gegen das 
Sittengesetz mit Strafe belegen. Im schweizerischen 
Strafgesetzentwurf ist in Art. 31 vorgesehen, daß das 
Gesetz eine Tat für straflos erklärt, die normalerweise 
unter die staatliche Strafnorm fallen würde. Art. 31 
unterscheidet scharf zwischen ,erlaubten' und ,straf
losen' Handlungen. Wenn der staatliche Gesetz
geber eine Tat lediglich als ,straflos' erklärt, so 
erachtet er sie nicht einmal rechtlich als erlaubt; 
um so weniger kann darin eine Stellungnahme zur 

sittlichen Erlaubtheit liegen; Straflosigkeit und Er-
· laubtheit (oder Rechtmäßigkeit) sind zwei verschie
dene Begriffe ... & 

M. Kaufmann a raison. En renorn;ant a punir 
un acte, l'Etat ou le legislateur ne se prononce en 
aucune maniere sur Ia q:uestion de savoir quels sont 
les rapports entre cet acte et la morale. Il ne contre
dit pas la morale; il se prononce sur une autre ques- · 
tion. Sans doute, 1a loi penale ne doit pas prevoir 
une peine qui .mettrait le droit en conflit avec la 
morale. En revanche, il est incontestable et, je crois, 
inconteste, que l'Etat ne doit ni ne peut punir toutes 
les infractions a 1a loi morale. Priissent ces v:erites 
elementaires n'etre pas trop meconnues au cours 
du debat qui va s'ouvrir. 

Je vous recommande, en definitive, d'adopter 
l'art. 107 tel qu'il est propose par la majorite de la 
commission; ici encore, j'ai la conviction que le projet 
propose une solution humaine, raisonnable et qui 
peut rallier l'assentiment de tous les esprits de bonne 
foi et de bonne volonte. 

Grünenfelder, Berichterstatter der I. Minderheit: 
Die Mitglieder unserer Kommission, soweit sie der 
konservativen Fraktion angehören, haben Ihnen den 
Antrag eingebracht, Art. 107 zu streichen. Wir stellen 
uns also in Gegensatz zu dem Standpunkt der Kom
missionsmehrheit und insbesondere auch zu den An
trägen der sozialdemokratiscJ:ien Minderheit der 
Kommission. 

Einleitend möchte ich dem Präsidenten der Kom
mission den besten Dank dafür aussprechen, daß er 
für unsern Standpunkt durch seine gründlichen Aus
führungen einen so guten Boden gelegt hat. Ich 
habe seinen· Ausführungen entnommen, daß er seine 
Ueberlegungen zum Teil zurückgeführt hat auf Quel
len, die auch mir zu Gebote standen.· Was er in 
grundsätzlicher Hinsicht über die Unerlaubtheit der 
Abtreibung ausgeführt hat, können wir Wort für 
Wort nur unterstreichen. Wenn er gesagt hat, daß 
man wegen der Lösung der Frage, falls sie im Sinne 
der Kommissionsmehrheit ausfallen sollte, sich doch 
wenigstens nicht gegen das Gesetz als solches aus
sprechen sollte, muß ich allerdings bemerken, daß 
die Gestaltung des Gesetzes in der Frage der Fru~ht
abtreibung entscheidend sein wird, wie irgendeine 
Frage es sein kann, ob das Gesetz für uns annehmbar 
sei oder nicht. Aber zum vornherein muß ich sagen, 
daß, wenn die sozialdemokratischen Minderheits
anträge unter Art. 107 und 107bis Aufnahme fänden, 
wir nicht nur aus den Gesichtspunkten der Volks
gesundheit und des moralischen Wohles des Volkes, 
sondern aus unserem Gewissen heraus verpflichtet 
wären, das Gesetz mit aller Kraft zu bekämpfen. 

Die gegenwärtige Zeit hat schwere Probleme zu 
lösen. Diese sind zum Teil entstanden aus den Kriegs
verhältnissen und ihren Nachwirkungen. Aber nur 
zum Teil; denn die Fragen, die hier im Spiele sind, 
gehen in die Zeit yor ~em Kriege zurück, weiß man 
doch, daß seit Jahrzehnten in Sachen des Geburten
rückganges eine auffällige Erscheinung zutage ge
treten ist. Sie hat vielleicht unter den Einwirkungen 
des Krieges noch zugenommen. Wir wollen regi
strieren, daß sich im Jahre 1927 seit Jahrzehnten 
der tiefste Geburtenstand ergeben hat, obgleich das 
Volk in der Schweiz sich wesentlich vermehrt hat. 
Das läßt darauf schließen, daß nicht nur in Sachen 
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Abtreibung, sondern auch Verhütung der Konzep
tion massenhaft Verbrechen begangen werden. Die 
entscheidende Wichtigkeit dieser Frage für das eid
genössische Strafrecht ergibt sich auch daraus, daß 
bis jetzt sozusagen sämtliche Kantone die Abtrei
bung ausnahmslos als strafbar erklären und zumeist 
mit schweren Strafen bedrohen. Es macht einen be
denklichen Eindruck, wenn in dem Moment, wo aus 
sozialen Gesichtspunkten heraus verlangt wird, daß 
die Abtreibung für gewisse Fälle der sozialen Not 
straflos erklärt werde, zu konstatieren ist, daß vier 
Fünftel der Abtreibungen nicht in kinderreichen Fa
milien, sondern bei kinderlosen Frauen und solchen, 
die ganz wenige Kinder haben, vorkommen. Es 
ist also nicht nur soziale Not, die entscheidet oder 
maßgebenden Einfluß ausübt. Es ist von Medizinern, 
Philosophen und Theologen übereinstimmend fest
gestellt worden, daß viel weniger die Nöte der Zeit 
an den Zuständen schuld sind, als vielmehr der man
gelnde Wille zur Veranwortlichkeit, zum Opfer, zum 
geduldigen Ertragen. Also sind Bequemlichkeit, 
Vergnügungssucht die heutigen Herodesse, die dem 
Kinde nach dem Leben trachten. Gewiss ist wahr, 
daß die sozialen Zustände viel Unheil verursachen 
und manches als entschuldbar erscheinen lassen. 
Sie sind · beklagenswert und sie mögen in der Tat 
für manche die Ursache gewesen sein, weshalb sie 
zu einem Verbrechen geschritten sind. Aber diese 
Ursachen und diese Anschauungen mit der Abtrei
bung beseitigen zu wollen, ist ein Irrtum; soziale 
Schäden müssen mit sozialen Mitteln beseitigt wer
den, über deren Details wir uns jetzt nicht auszu
sprechen haben; aber es sei genannt: Schutz der 
großen Familie in der Gesetzgebung und insbesondere 
auch im gesellscbaftli~hen Leben. Wenn die Gesell
schaft hier nachlässig ist und die Schäden nicht ein
sehen will und die wirkliche Not, trägt sie dabei mit 
Schuld .an den Verbrechen, die begangen werden. 
Aber es geht so ein böser Zeitgeist durch das Volk 
und durch die Presse. Den Frauen wird Angst einge
flößt vor der Geburt. Das ist nicht soziale Not, nicht 
die Not der Person, sondern ein von auß'en kommen
der, psychologischer verdorbener Einfluß. Es ist 
gewiß so, daß viele Frauen begonnen haben, ihrer 
schönsten natürlichen Aufgabe untreu zu werden. 
Es ist daher höchste Zeit, wie der Herr Kommissions
präsident sehr tichtig ausgeführt hat, hier zum rech
ten zu sehen, um so mehr, als wir beobachten müssen, 
wie in einzelnen Kantonen die Widerstandskraft 
gegenüber dieser Art von Vergehen gegen das Volks
wohl bereits im Schwinden begriffen ist. Was es 
brauchte, in Basel den Antrag Welti nicht Gesetz 
werden zu lassen, das bleibt in unser aller Erinne
rung. Ich bin daher in dem Punkte mit dem Herrn' 
Kommissionspräsidenten einverstanden, wenn er sagt, 
daß es eine schöne Aufgabe sei für die eidgenössische 
Gesetzgebung, hier klares und wahres Recht zu 
schaffen, denn wir sehen: wenn irgendwo die Wider
stände gegen dieses Verbrechen zu schwinden be
ginnen, so macht sich von da aus der schlechte Einfluß 
auch auf andere Landesteile geltend, und jene Orte 
Werden die Zufluchtsstellen derer, die in ihrem Wohn
ort oder in ihrem Heimatkanton derartige Handlun
gen vorzunehmen oder an sich vornehmen zu lassen 
s~ch nicht getrauen würden. Aber diese Lösung muß 
ellle klare und wahre sein, so daß das Recht zur Gel
tung kommt und nicht das Unrecht und das Schlechte. 

Wenn es so ginge, wie der sozialdemokratische 
Antrag es verlangt, so würde das die Beseitigung einer 
Schranke bedeuten und die Herbeiführung ein~r 
Situation, die dazu führen würde, das Volkswohl, die 
Volksgesundheit ernstlich zu gefährden, die illegi
timen geschlechtlichen Beziehungen zu fördern, weil 
man ja deren Folgen beseitigen kann, und damit 
würden Krankheiten noch mehr Verbreitung finden, 
die im Parlament auch schon zu reden gegeben haben: 
die Geschlechtskrankheiten. Ich will hier über den 
moralischen Schaden für das Volk gar kein Wort ver
lieren. Was jahrhundertelang und auch noch in den 
letzten Jahrzehnten unanfechtbares Erbgut war, 
ist heute zum Problem geworden, zuerst in den In
dustriezentren. danri auch in andern Gebieten. Was 
früher als Verbrechen galt, soll heute straflos aus
gehen. 

Stellen wir uns auf den Standpunkt des Natur
rechtes, und geben wir davon aus, daß der Embryo, 
der ins Leben gesetzte Mensch im Muttedeib ein 
Individuum für sich ist. « Er hat ein.eigenes, von der 
Mutter völlig getrenntes Blut, ein eigenes Herz und 
Zirkulationssystem; sein Stoffwechsel ist von der 
Mutter nur insofern abhängig, als er Atmung und 
Nahrung durch den Fruchtkuchen erhält», sagt Lab
hardt. Wenn wir feststellen, daß er ein eigener Or
ganismus ist, ein menschliches Wesen, dann müssen 
wir auch ihm das Recht auf das Leben zuerkennen, 
und dieses Recht auf das Leben existiert für den Un
geborenen so gut wie für den Geborenen. Es besteht 
kein Unterschied dem Wesen nach zwischen dem Men
schen im Mutterschoß und dem, der das Licht der 
Welt erblickt hat. Nur der größeren Vollkommenheit 
der Ausgestaltung nach bestehen Unterschiede. Aber 
menschliches · Leben ist im einen und andern Fall 
vorhanden, und dieses Leben hat Anspruch darauf zu 
bestehen, im Mutterleib sowohl wie am Licht der 
Sonne; die Geburt ist nur eine Episode in der Ent
wicklung des Menschen. 

Es ergeben sich zwei Fragen, nach denen das 
Problem der Abtreibung gelöst werden muß: Hat 
das Kind im Mutterleib eigene Existenzberechtigung 
und ein Recht auf das Leben? Ich bejahe das mit 
dem Kommissionspräsidenten und mit der medizini
schen Wissenschaft. Die zweite Frage ist dann die, 
an der der Kommissionsmehrheitsantrag haften ge
blieben ist: Ist das Leben der Mutter im Recht kost
barer als das des Ungeborenen? Woher wird dieser 
Unterschied im Recht auf das Leben hergeleitet? 
Nichts als Zweckmässigkeitsgedanken waren hier 
bestimmend. Wenn es ein Unrecht ist, den Unge
borenen das Leben zu nehmen, dann wird die An
wendung dieses unerlaubten Mittels nicht geheiligt, 
auch wenn der Zweck auf der andern Seite: Rettung 
des Lebens der Mutter, gut sein mag. Ich berufe mich 
nun mangels eigener Kenntnis der medizinischen 
Wissenschaft außerdem' auf Autoritäten, aus deren 
Ausführungen hervorgeht, daß das Mittel der Ab
treibung überhaupt auch nicht notwendig ist; daß 
seine Notwendigkeit umstritten ist, hat Ihnen schon 
der Herr Kommissionspräsident gesagt. Wenn dies 
aber umstritten ist, und anderseits gesagt werden 
muß, daß der ungeborene Mensch das gleiche Recht 
auf das Leben hat, dann ergibt sich die Konsequenz, 
daß es kein Recht zur Abtreibung, d. h. zur Tötung 
des Ungeborenen gibt zugunsten der geborenen Mut
ter. Herr Professor Franke-Köln teilt mit, daß er 
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von 1885-1921 70,000 Geburtsfälle mitgemacht 
habe und dabei als Arzt behiflich gewesen sei, daß 
er aber nie eine Abtreibung vorgenommen habe. 
Von der Spezialität der hochgradigen Enge der Ge
burtswege führt er 1707 Fälle an, wovon in 802 Fäl
len die eigenen Naturkräfte ausreichten. In 241 Fäl
len wurde durch Beckenerweiterung geholfen, · in 
541 Fällen mußte wegen anderer Komplikationen 
eingegriffen werden, in 123 Fällen fand der Kaiser
schnitt mit vollem Erfolge statt und Mutter und Kind 
blieben erhalten. Wo Operationen nötig waren, blie
ben die Fälle des tötlichen Verlaufes für das Kind oder 
die Mutter außerordentlich -selten. Er führt an, daß 
dagegen in den Fällen, wo von anderen Aerzten wegen 
Enge der Geburtswege Fehlgeburten eingeleitet 
wurden, die Mutter nur in 72 % der Fälle am Leben 
blieb. Professor Kupferberg von Mainz verweist auf 
seine 30jährige Praxis und sagt: Es gebe allenfalls 
zwei Momente, bei denen man sich fragen,könne, ob 
nicht die Abtreibung gerechtfertigt erscheine, näm
lich bei dem überaus seltenen Fall des unstillbaren 
Erbrechens, wenn dasselbe eintritt unter Komplika
tionen, die· erfahrungsgemäß regelmäßig den Tod 
herbeiführen. Aber die Zahl dieser Fälle betrage 
jährlich in Deutschland und Oesterreich zusammen 
höchstens drei. Der zweite Fall sei die Retroflexio 
uteri gravidi incarcerata febrilis; solcher Fälle 
kämen aber in Deutschland und Oesterreich zusammen 
jährlich höchstens zwei vor. In allen andern Fällen 
müsse es gelingen, durch sachkundige Behandlung 
des Grundleidens die Schwangerschaft zum Austragen 
zu bringen oder dann bis zur künstlichen Frühgeburt 
weitergedeihen zu lassen. Diese künstliche Früh
geburt der lebensfähigen Frucht, die nach dem 7. Mo
nat eingeleitet werden kann, ist selbstverständlich 
ein erlaubtes Mittel, weil sie zur Rettung von Mutter 
und Kind erfolgt. Auch Kupferberg lehnt jede pro
phylaktische Abtreibung absolut ab. Herr Dr. Gum
mert weist auf eine 25jährige ärztliche Tätigkeit, 
davon auf eine 7jährige Tätigkeit im Spital Essen 
hin und sagt, er sei bei. der Geburtshilfe immer dabei 
gewesen, und nur ein einziges Mal sei die Mutter ge
storben. Er habe grundsätzlich keine Abtreibung 
besorgt. « Der Versuch, Kindersegen zu verhüten», 
fügte er bei, « schafft tausendmal mehr Krankheits
und Todesfälle als der Kindersegen und oft ist dau
ernde· Unfruchtbarkeit die traurige Folge. » Er 
kennt nicht weniger als 100 Mütter, die durch den 
Abortus den Tod gefunden haben, die ihn vielleicht 
nicht gefunden hätten, wenn dieser Abortus nicht 
eingeleitet worden wäre. 

Man beruft sich auf die medizinische Wissenschaft, 
um den künstlichen Abort zu begründen. Dabei 
müssen wir aber Vorsicht walten lassen. Herr Pro
fessor Dr. Meyer in Tübingen weist auf folgenden 
Fall hin: Zwei tüchtige Aerzte, also Vertreter der 
Wissenschaft, hätten eine auf Tuberkulose erkrankte 
Frau so beurteilt, daß sie als nötig erklärten, bei ihr 
die Frucht abzutreiben. Sie hat das abgelehnt und 
sie hat in der Folge vier wackere Buben geboren. 
Sie ist vollkommen wohl und die Kinder gedeihen 
prächtig. Frau Imboden-Kaiser in St. Gallen schreibt 
in einer Broschüre, betitelt: « Wir sind nicht Herren 
über Leben und Tod », daß sie in einer Anstalt als 
Aerztin eine Tochter gesehen ha}?e, die 10 Jahre als 
geisteskrank in der Tobzelle untergebracht und un
nahbar gewesen sei. Ein aussichts}oser Fall. Dann 
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wurde die Tochter tuberkulös. Ueber Nacht traten 
bei ihr plötzlich die gesunden Sinne wiederum ein und 
sie sprach wie eine Normale mit gewissen Unter
brechungen von geistigen Störungen. Sie kain zu 
vollständig richtigem Verstand; eine Erscheinung, 
die man für unmöglich hielt und die außerordentlich 
überraschte. 

Mit den Vererbungsgesetzen, um derentwillen 
man nach dem sozialdemokratischen Antrag die un„ 
geborenen Kinder von Schwachsinnigen und Geistes
kranken im Mutterleibe töten lassen will, i~t es auch 
eine eigene Sache. Die Medizin sagt selbst, daß die 
Vererbungsgesetze noch zu wenig gründlich festgestellt 
seien. Es gebe wohl eine gewisse Wahrscheinlichkeit, 
aber niemals eine Sicherheit, daß irgend ein Ungebo
rener geisteskrank oder minderwertig sein werde, 
eine Geisteskrankheit oder Minderwertigkeit der 
Eltern.oder der Mutter in sich tragen müsse. Wenn 
man aber nur wegen der Möglichkeit einer solchen 
Krankheit einen Ungeborenen töten lassen will, so 
ist das ein Abenteuer und in der Regel ein Verbrechen. 

· Es gab Aerzte, welche erklärt und .in wissenschaft
lichen Diskussionen die Behauptung aufgestellt ha
ben, daß die nach dem fünften oder sechsten Kinde 
Nachgeborenen einer Mutter gewöhnlich minder
wertig seien. Das war im Namen der Wissenschaft 
an einer Aerzteversammlung in Zürich, wenn ich 
nicht irre, verkündet worden. Bei jenem Anlaß wurde 
aber von einem Bruder unseres früheren Kollegen 
Bürgi darauf hingewiesen, daß dieser das 16. Kind 
seiner Mutter und schweizerischer Schwingerkönig 
und Kranzturner geworden sei. 

Zahlreiche Aerzte erklären, daß die Abtreibung 
nicht nqtig sei. Eine vielleicht größere Zahl anderseits 
sagt, daß man sie aus Zweckmäßigkeitsgründen doch 
gestatten müsse. Ueber die Notwendigkeit sind sie 
also uneinig. Man darf darauf hinweisen, daß gerade 
auf dem Gebiete der Medizin und der Naturwissen
schaft schon oft Meinungen als absolut sichere Re
sultate der Wissenschaft kundgegeben wurden, die 
man nachher nach kürzerer oder längerer Zeit. als 
absolut unzutreffend preisgeben mußte. So müssen 
wir bei Beurteilung der Frage der Abtreibung die 
Wissenschaft nicht nur befragen, sondern wir müssen 
gegenüber ihren Erklärungen auch skeptisch sein. 

Als Nebenerscheinung nenne ich eine andere Ge.:. 
fahr, die mit der Abtreibungsoperation nach Labhardt 
und anderen immer verbunden ist. Es ist die Ab
treibung der Frucht immer eine lebensgefährliche 
Handlung, :wegen der damit verursachten Blutungen, 
sodann wegen der Infektionsgefahr, die mit dieser 
Operation ganz besonders verbunden sei und der man 
nur sehr schwer beikommen könne, und drittens 
wegen der Nebenverletzungen, die man ganz unbeab
sichtigt begehen könne, auch der fähigs.te Arzt; weil 
das Auge nicht zum Operationsobjekt hinkomme. 

Als allgemeine Folge der Strafloserklärung der 
Abtreibung müssten wir feststellen, wie ich bereits 
gesagt habe : es würde ein Freibrief für illegitime 
Geschl~chtsbeziehungen geschaffen und daher auch. 
in gewissem Maße für die sittliche Ausschweifung und 
Verlotterung. Die Folge wäre eine Ausdehnung der 
Geschlechtskrankheiten und eine Herabwürdigung 
der Frauen, eine vermehrte sittenlose Preisgabe und · 
Geringschätzung der Frauen, wobei die Frau zu
nehmend mehr als nichts anderes denn als ~gen
stand des Genusses angesehen würde. 
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Am Text des Kommissionsvorschlages möchte 
ich auch noch folgendes aussetzen. Dieser Text sagt, 
daß die Handlung str::i,flos sei, wenn sie geschehe, um 
eine nicht anders abwendbare Gefahr abzuwenden. 
Die Kommission will also nur die medizinische oder 
therapeutische Indikation zulassen, was an sich anzu
erkennen ist. Der Arzt und der Behördenarzt ~nt
scheiden aber nach ihrem individuellen Empfinden, 
ob eine solche Gefahr da sei. Dabei findet bei dieser 
Beurteilung der Notwendigkeit ein ungleicher Maß
stab Anwendung. Die Antwort richtet sich nach 
der Einstellung der Aerzte zur Frage der Abtreibung 

"überhaupt. Es spielt hier also immer eine große 
Relativität mit, sobald man die Abtreibung überhaupt 
nicht gänzlich verbie~t. Der Gedanke sodann, daß 
der zweite Arzt zur Beurteilung der Unerläßlicbkeit 
der Abtreibung beigezogen werden soll, sollte deut
licher zum Ausdruck kommen. Der zweite Arzt wird 
nicht zur Mittätigkeit bei der Ausführung gerufen, 
nachdem der behandelnde Arzt etwa schon über die 
grundsätzliche Zulässigkeit entschieden hat. Die 
gegenwärtige Fassung könnte aber zu einer gegen
teiligen Auffassung Veranlassung geben, weil es bloß 
heißt, Straflosigkeit bestehe, wenn die Abtreibung 
unter Beiziehung eines zweiten .Arztes vorgenommen 
werde. Daß Straflosigkeit nur gewährt werden darf, 
wenn ein patentierter Arzt die Abtreibung besorgt, 
soll nicht bloß zum Ausdruck bringen, daß der Arzt 
die Operation besser besorgen könne als die Mutter 
selbst oder ein Pfuscher. Das wird auch noch weniger 
festgelegt aus Sorge um die Sicherung des ärztlichen 
Einkommens, sondern wegen der Beurteilung der 
Unerläßlichkeit der Operation im betreffenden Falle. 
Das sollte aber noch deutlicher zum Ausdruck kom
men. Da zweifellos zwischen den Aerzten verschie
dener Art Unterschiede in der Einstellung zur Ab
treibung bestehen, soll der von den Behörden des 
Wohnortes der Schwangeren bezeichnete Arzt bei
gezogen werden, sonst bilden sich in den Städten 
Sammelpunkte des Abortus so gut wie heute. 

Herr Dr. Jung in St. Gallen, der an leitender Stelle 
der schweizerischen gynäkologischen Gesellschaft 
steht, sagt, daß Art. 107 keine genügende Schranke 
gegen den Mißbrauch des ärztlichen Abortus bringe, 
wenn er auch die Aerzte nach ihrer Ansicht über 
Gebühr in ihrer Freiheit einschränkt. Das ist der 
beste Beweis dafür, daß trotz Art. 107 von Medizinern 
unstatthafte Abtreibungen vorgenommen werden, 
und damit ist die Verwerflichkeit und Unannehm
barkeit des Art. 107 festgestellt. 

Es muß bei unserer Entscheidung auch noch die 
Frage aufgeworfen werden: Woher soll der Arzt das 
Recht hernehmen, nach dem sozialdemokratischen 
Antrag zu entscheiden, ob die Notwendigkeit der 
Abtreibung vorliege, weil ein Geisteskranker oder 
S~hwachsinniger Erzeuger des zu erwartenden Kindes 
sei, ob die Schwängerung unter Notzucht oder Schän
dung stattgefunden habe. Das ist doch nicht Sache 
d~s Arztes. Vielmehr wäre notwendig, vorerst durch 
ein gerichtliches Urteil das Vorliegen dieser Tatsachen 
festzustellen zu lassen. Ueber all diese Fragen gibt 
uns aber der sozialdemokratische Antrag keinen Auf
schluß. 

di Und nun zum Antrag der Kommissionsmehrheit, 
e medizinische oder therapeutische Indikation an

:!..~kennen, um das Leben der Mutter zu retten, die 
· ~ •4ße: woher nimmt man das Recht, dem Unge
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borenen das Leben abzusprechen? Lediglich durch 
Entscheid der Mediziner und lediglich aus Zweck
mäßigkeitsgründen? Wie weit ist der Weg dann noch 
bis zu der Vorschrift, auch den geborenen Minder
wertigen, den Geisteskranken, den man als unheil
bar bezeichnet oder den sonst an einer unheilbaren 
Krankheit leidend Bezeichneten, auf die Seite zu 
schaffen? Die Gründe dafür waren wohl ebenso nahe
liegend. Und wo ist darin, wenn man einmal in das 
Prinzip einbricht, das Ende eines derartigen Ver
nichtungssystems, e1ner solchen Sünde gegen das 
Naturrecht? 

Der tiefste Grund der Verwerflichkeit der künst
lichen Fehlgeburt liegt gel'ade darin, daß sie ein Ein
griff in die Schöpfung ist. Wer ist denn der Eigen
tümer, der unbeschränkte Herrscher über das Kind, 
das ungeborene wie das geborene Kind, der über des
sen Leben zu verfügen berechtigt wäre? Nicht die 
Eltern und nicht die Mutter allein; das Werk gehört 
nicht dem Werkzeug der Schöpfung und Werkzeuge 
der Schöpfung sind die Eltern des Kindes .. Das Kind 
besitzt das Recht zum Leben so gut wie seine Mutter, 
seine Eltern. Mit der Abtreibung tötet man es -
aus Notwehrrecht? Die Kinder, die nichts verbro
chen haben, die ohne Schuld sind an ihrem Dasein: 
ob der Mängel oder der Schuld der Eltern oder der 
gesellschaftlichen Einrichtungen, ob ihrer Kleinheit, 
Wehrlosigkeit? Wir sehen, d:.v) heute diejenigen, 
welche sonst den Armen und Wehrlosen zu hel'ren 
sich rühmen, heute deren Vernichtung verlangen, 
ärger, ausgesprochener, als gegenüber den Verbre
chern, für die man alle Milde im Strafgesetzbuch 
niederlegen will. . . 

Die Abtreibung ist unerlaubt und · deshalb abzu
lehnen. Jedes Zugeständnis birgt die Gefahr in sich, 
daß sie für das allgemeine Volkswohl von größtem 
Schaden und von großer Gefahr sein kann. Es ist 
besser, wenn ein Mensch für das Volk stirbt, als wenn 
das gan~e Volk zugrunde geht. Zugeständnisse ma
chen, wenn dieselben unerlaubt und gefährlich sind, 
ist Kurzsichtigkeit und Unrecht. Halten wir treu 
zu den unwandelbaren Naturgesetzen, hier zu dem 
Gesetz: Du sollst nicht töten! 

Hier wird die Beratung abgebrochen. 
(Ici le debat est interrompu.) 
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Siehe Seite 255 hievor. - Voir page 255 ci-devant. 

Farbstein, Berichterstatter der IL Minderheit: Im 
Namen der Kommissionsminderheit beantrage ich 
Ihnen, den Art. 107 und 107bis .qach der Fassung 
der Kommissionsminderheit zuzustimmen. 

Anläßlich der Beratung des Artikels über die Todes
strafe hat Herr Kollega Dr. Hoppeler sich so ausge
drückt, als ob wir Sozialdemokraten und speziell der 
Sprechende, Freunde und Anhänger der Unter
brechung der Schwangerschaft an und für sich sind. 
Das ist unrichtig. Es ist mir ohne weiteres bekannt, 
mit welchen großen Gefahren eine jede Unterbre
chung der Schwangerschaft verbunden ist. 

Wir kämpfen für die Verbesserung des Loses des 
Menschen und wollen ein jedes Leben schützen. 
Wir werden nicht ohne weiteres, leichtsinnig das 
keimende Leben vernichten wollen. Wenn wir 
trotzdem diese Anträge gestellt haben, so sind es 
andere Gründe, die uns hierzu veranlassen. 

Es fäilt merkwürdig auf, daß Herr Kollega 
Dr. Grünenfelder und seine Genossen und Herr 
Dr. Hoppeler sich dagegen ereifern, wenn eine arme 
Frau die Schwangerschaft unterbrechen will und damit 
das keimende Leben vernichtet, während dieselben 
Herren bei der Todesstrafe, wo es sich nicht um kei
mendes Leben, sondern um Menschenleben handelt, 
für die Todesstrafe eintreten. Wir haben im Entwurf 
einen Art. 116, der sich mit dem Duell befaßt. Dieser 
Artikel lautet: « Der Zweikampf mit Waffen wird mit 
Gefängnis bis zu 5 Jahren bestraft.» Auch wenn man 
jemanden im Zweikampf tötet, ist nur Gefängnis
strafe bis zu 5 Jahren vorgesehen. Sie werden mir 
zugeben, daß für alle Fälle ein dolus eventualis 
vorhanden ist. Wo ist die konservative Minderheit, 
die sich hier unserm Minderheitsantrag angeschlossen 
hätte? Wo ist die konservative Minderheit, die das 
Menschenleben achtet und · schützen will, daß sie 
sich gegen diesen Zweikampfparagraphen ausge
sprochen hätte ? Wir haben nichts davon gelesen, 
wir haben nichts gehört. Wo es sich um das Standes
interesse handelt, wo die sogenannte Standesehre 
einer bestimmten Klasse, und zwar der begüterten, 
angeblich der Gebildeten, in Betracht kommt, spielt 
das Menschenleben nicht eine derart wichtige Rolle. 
Wir, die bösen Sozialdemokraten sind es, die sich 
gegen den Duellparagraphen aussprechen, aber die 
Beschützer des keimenden Lebens haben nicht den 
Mut aufgebracht, dazu denselben Minderheitsantrag 
zu Protokoll zu geben. Es mag sein, daß sie vielleicht 
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später im Ratssaal ,mit uns stimmen werden, aber 
einen Antrag haben sie nicht gestellt. 

Sie sehen also, daß man uns nicht als Gegner 
des Menschenlebens bezeichnen darf. Es handelt 
sich pei der Abtreibung nicht um eine Frage des 
Strafrechts, sondern bewußt oder unbewußt spielen 
religiöse Momente eine Rolle. Diejenigen, die gegen 
eine jede Unterbrechung der Schwangerschaft sind, 
sind dies aus religiösen Motiven. Es wäre vielleicht 
richtiger gewesen, wenn sie es offen und ehrlich ge
sagt hätten: nach unserer religiösen Ueberzeugung 
ist eine Unterbrechung der Schwangerschaft unzu
lässig, auch wenn die schwangere Frau dabei zu
grunde geht. Ich begreife derartige Momente, ich 
achte sie auch, ich würdige sie sogar. Die Herren 
begehen aber einen Fehler, wenn sie die Religion mit 
dem Strafrecht verkuppeln wollen, wenn sie eine 
Ehe zwischen Religion und Strafrecht schließen 
wollen. Ich glaube, das Wort stammt von Lessing: 
<< Ich habe keine Religion .aus Religion. )) Ich will 
nicht so weit gehen, ich bin weder antireligiös, noch 
areligiös. Aber ich sage: die Religion hat mit dem 
Strafrecht nichts zu tun. Die Vertreter der Religion 
sollen dafür sorgen, daß die Anhänger ihrer reli
giösen Ansichten aus religiösen Momenten, aus 
religiösen Motiven gegen eine bestimmte· Handlung 
sind. Es muß sehr schlecht um die Sache d'er Religion 
stehen, wenn der Strafrichter als Beschützer der 
Religion angerufen werden muß. Ueberlassen Sie 
die rrligiösen Delikte einem andern Richter, dem 
himmlischen Richter, und die gemeinen Verbrechen 
dem Strafrichter. Sie rufen aber immer das Straf
recht als Gendarinen an, um die Religion zu be
schützen. 

Herr Kollega Grünenfelder hat sogar mit dem 
Naturrecht operiert. Wenn Sie, meine He.rren, die 
Geschichte des Strafrechtes verfolgen, so werden Sie 
ohne weiteres sehen, daß die Naturvölker keine Ahnung 
hatten und haben von einer Bestrafung der Ab
treibung. Sogar die alten Griechen kannten keine 
Strafe der Abtreibung. Aristoteles und Plato emp
fahlen in ihren Schriften die Abtreibung als ein 
Mittel der Bevölkerungspolitik. Das alte römische 
Recht wußte nichts von einer Bestrafung der Ab
treibung. Die Bestrafung der Abtreibung ist auf das 
kanonische Recht zurückzuführen. Es ist das kano
nische Recht, und zwar seitTertullian, welches unter 
Berufung auf eine biblische Stelle die Unterbrechung 
der Schwangerschaft ab unzulässig erklärt hat. und 
zwar erst nach dem 40sten Tage der : Schwanger
schaft .. Man ging davon aus, daß die Frucht erst nach 
dem 40sten Tage beseelt ist. Erst seit dem Konzil 
vom Jahre 692 wird die Unterbrechung der Schwanger
schaft als Mord angesehen. 

Sie sehen also, von, einem Naturrecht kann nicht 
die Rede Sein. Weder die Naturvölker, noch die alten 
Griechen, noch die alten Römer haben rlie Unter
brechung der Schwangerschaft verpönt. Erst später, 
unter dem Einfluß einer biblischen Stelle, hat das 
kanoniBche Recht die Unterbrechung der.Schwanger
schaft als strafbar bezeichnet. 

Es entsteht die Frage: welches ist der Zweck der 
Bestrafung der Abtreibung? Bei einer jeden Be
stimmung des Strafrechtes werden Rechtsgüter in 
Betracht kommen, die das Strafgesetz beschützen 
will. Im Falle der Abtreibung wird kaum die schwan
gere Person an sich als das zu beschützende Rechts-
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gut in Betracht fallen. Wir bestrafen nicht den Selbst
roordversuch. Wir bestrafen auch nicht die Selbst
verstÜilUllelung. Wenn es einem gesunden Menschen 
einfallen sollte, sich ein Bein oder eine Hand abhacken 
zu lassen, so wird er nicht bestraft, obwohl zweifel
los diese Selbstverstümmelung ein Gefährdungs
delikt ist. Man kann also nicht damit operieren, es 
liege im Interesse der Gesundheit der Frau, daß man 
sie &chützen wolle. Uebrigens liegen zweifellos höhere 
Löhne und bessere Wohnungsverhältnisse auch im 
Interesse der Volksgesundheit. Ich habe aber nichts 
davon gehört, daß man sich für bessere Löhne und 
für bessere Wohnungsverhältnisse ereifert. damit die 
Volksgesundheit geschützt wird. 

Wir wollen, so sagt man, den Nasciturus, die Frucht 
beschützen. Ich gebe zu, in einem entwickelten 
Schwangerschaftsstadium, sagen wir im dritten oder 
vierten Monat wäre die Tötung der Frucht sehr 
brutal. Sie grenzt dann geradezu an Mord. Aber im 
ersten oder im zweiten Monat kann man sich fragen, 
ob die Vernichtung der Frucht mit Zuchthausstrafe 
bedroht werden soll. Sie wollen aus moralischen 
Gründen das keimende Leben schon im ersten oder 
im zweiten Monat der Befruchtung schützen. Das 
mag eine moralisch richtige Anschauung sein. Nun 
stelle ich aber dieser Anschauung eine andere An
schauung gegenüber und sage: die Gesellschaft darf 
nur dann über eine Handlung sich moralisch entrüsten 
und diese Handlung bestrafen, wenn sie selbst alles 
tut, um diese Handlung unmöglich zu machen. Ich 
behaupte, eine Gesellschaft, die Verhältnisse duldet, 
daß bestimmte Handlungen mit einer eisernen Not
wendigkeit wiederkehren müssen, habe kein Recht, 
sich zum Richter über diese Handlung aufzuwerfen. 
(Sehr gut.) Es genügt nicht, wenn Herr Kollega 
Grünenfelder sagt, Wollust spiele hier eine Rolle. 
Ich werde Ihnen später ,Zahlen zeigen, wonach 
ungefähr die gleichen Prozentsätze für die unehelichen 
Geburten im katholischen Freiburg wie in Zürich vor
kommen. Nicht die Wollust spielt dabei eine Rolle, 
sondern rein wirtschaftliche Verhältnisse, weil die 
Situation eine derartige ist, daß man entweder nicht 
heiraten kann, weil man die Mittel nicht hat, oder, 
wenn man verheiratet ist, man nicht zu viele Kinder 
haben darf. 

Die Unterbrechung der Schwangerschaft kommt 
vor bei unehelichen Müttern, und bei ehelichen 
Müttern wo die Einkommens- und Vermögensver
hältnisse sehr schlecht sind. Nach Feststellung der 
Vertreter der Gerichtsmedizin, so z. B. nach den 
Feststellungen von Straßmann und Haberda kommen 
zuf Anzeige in überwiegender Mehrheit nur die Fälle 
he1 ärmeren Bevölkerungsschichten. Herr Kollega 
Dr. Grünenfelder, der Justizdirektor des Kantons 
St. Gallen, kann diese Tatsache wahrscheinlich auch 
bestätigen, daß sehr selten reiche Leute zur Anzeige 
gelangen, und Herr Kollega Eggspühler als Mitglied 
der Anklagekammer des Kantons Aargau wird zwei
felsohne auch bestätigen, daß vor den Schranken sehr 
~lte~ reiche Leute wegen Abtreibung standen. Es 
sind. lll der Regel die Aermsten der Aermsten, un
~eliche Mütter und eheliche Mütter in bedrängten 

erhältnissen. · 

M.a Vor allem ein Wort über die unehelichen Mütter. 
stn! k~nn hier nicht bloß sagen, Wollust und Leicht
daß ~Ien schuld, sonst müßte man geradezu sagen, 

, ein großer Teil der Schweizerfrauen leichtsinnig 

sei. Die große Zahl der unehelichen Geburten ist 
auf die schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse zu
rückzuführen, weil die Manner nicht die Mittel haben, 
um zu heiraten. Inden Jahren 1876 bis 1914schwank
te die Zahl der unehelichen Geburten in der Schweiz 
zwischen 4000 und 4800, also täglich zwischen 11 bis 
13, und in den Jahren 1914 bis 1922 zwischen 3100 
und 3600; also täglich zwischen 8 und 10. Der Rück
gang ist nicht auf sogenannte moralische Gründe 
zurückzuführen. Er ist zurückzuführen auf den 
Rückgang der Geburten seit der Kriegszeit überhaupt. 

Sie werden sehen, daß die hilflosen, alleinstehenden 
Ausländerinnen einen sehr großen Prozentsatz der 
unehelichen Geburten aufweisen. Der Anteil der 
unehelichen Geburten an der Gesamtzahl der Ge-

. hurten überhaupt beträgt durchschnittlich 4,2 bis 
4,9 % Ich weiß nicht, ob Herr Dr. Grünenfelder 
einen solchen großen Prozentsatz der weiblichen 
Bevölkerung als leichtsinnig bezeichnen will, der 
nur aus Wollust uneheliche Kinder zur Welt bringt! 
Der Prozentsatz der unehelichen Fruchtbarkeit 
schwankt nach Kantonen; in Zürich beträgt er 9,2%, 
in Bern 7,2%, in Schaffhausen als Grenzstadt 9,8%, 
in Baselstadt 7, 7% und in Freiburg sogar noch 
7,8%. Sie sehen also, Religion und Konfession spielen 
dabei keine Rolle. Diese Zahlen hängen zusammen 
mit der großen'Zahl der nicht verheirateten im Alter 
der Gebärfähigkeit stehenden Frauen in der Schweiz. 
Diese Zahl betrug im Jahre 1920 500,561. Herr Präsi,
dent. meine Herren, stellen Sie sich vor: eine Zahl 
von über einer halben Million Frauen, die im Alter der 
Gebärfähigkeit sich befinden und nicht verheiratet 
sind l Es ist leicht, hier von Leichtsinn und Wollust 
zu reden. Wir Männer reagieren natürlich ab - ich 
meine nicht, wir hier im Nationalrat; wir sind ja alle 
Engel; aber die übrigen Männer reagieren ab, der eine 
durch außerehelichen Verkehr, der andere vielleicht 
dadurch, daß er sich in einer Wirtschaft gegenüber 
der Kellnerin erlaubt, was eine Frau sich nie erlauben 
würde. Wenn bei un~ Männern soviel Leidenschaft 
angehäuft würde wie bei diesen 500,000 Frauen im 
gebärfähigen Alter - wer weiß, was wir getan hätten; 
Wir hätten wahrscheinlich nicht nur außereheliche 
Kinder zur Welt gebracht. 

In dieser großen Zahl der Schweizerinnen dieser 
Altersstufe ist die Zahl der Ausländerinnen, ,es sind 
89,445, hervorzuheben. Bei den Schweizerinnen 
kommen auf 100 lebend geborene 3,6 Uneheliche, 
bei den Ausländerinnen 13,6. 

Die Zahl der Vaterschaftsprozesse ist nicht gering. 
Nach einer Statistik von Prof. Zürcher betrug im 
Kanton Zürich in den Jahren 1885-1891 der Pro
zentsatz der unehelichen Geburten 8,4 %- Die Klä
gerinnen in den Vaterschaftsprozessen standen mei
stens im Alter von 20 bis 24 Jahren. In dem Alter 
sind die Frauen in einem Zustand, wo sie die Männer 
noch nicht kennen und sich von ihnen unter Um
ständen verführen lassen. Man sieht aus diesen Zahlen, 
daß einerseits die wirtschaftlichen Verhältnisse eine 
Rolle spielen und anderseits es die lieben Männer 
sind, die später, wenn es zum Vaterschaftsprozeß 
kommt, die Vaterschaft abstreiten, auch wenn das 
Kind ein Brautkind gewesen ist. 

Die Zahlen der Vaterschaftsprozesse und der 
außerehelichen Geburten weisen auf bestimmte wirt
schaftliche Verhältnisse hin. Unter Umständen ist 
die Zahl der außerehelichen Geburten weniger er-
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schreckend als andere Umstände, z. B. die Ge
schlechtskrankheiten. Auch hierbei spielen die wirt
schaftlichen Verhältnisse eine Rolle. Die Tatsache, 
daß man nicht in der Lage ist, eine Familie zu grün
den, führt dazu, daß ein Teil der Männer der Prosti
tution nachgeht. Eine Enquete im Jahr 1920/21 
hat nachgewiesen, daß auf 10,000 Personen 40 wegen 
Geschlechtskrankheiten in Behandlung standen und 
daß in diesem Jahr allein 6706 Personen Geschlechts
krankheiten erworben haben; die größte Zahl der 
Geschlechtskrankheiten ist bei Männern im Alter 
zwischen 25 und 27 Jahren nachgewiesen und bei 
Frauen im Alter zwischen 20 und 24 Jahren. Sie 
sehen also: die außerehelichen Geburten wie die 
Zunahme der Geschlechtskrankheiten sind auf rein 
wirtschaftliche Verhältnisse zurückzuführen. Wenn 
wir Milde verlangen für diejenigen, die die Schwanger
schaft unterbrechen, so geschieht es nicht aus dem 
Grund, weil wir das Leben nicht achten, und nicht 
aus dem Grunde, weil wir das keimende Leben ver
nichten wollen. Die arme Mutter; die das keimende 
Leben vernichten will, ist selbst ein Opfer der Ge
sellschaft, die Gesellschaft hat gar kein Recht, sich 
an ihr zu rächen und nach außen zu zeigen: Seht mal, 
wie moralisch wir sind, wie heilig wir sind, wie fromm 
wir sind. Wichtiger und heiliger ist für mich das Los 
der armen, von der Gesellschaft unterdrückten 
außerehelichen Mutter, die in einer Notlage das kei
mende Leben vernichtet, als der Fötus im ersten oder 
zweiten Monat. Was haben wir aber bis jetzt für die 
außereheliche Mutter getan? Wir haben seit dem 
1. Januar 1912 ein schweizerisches Zivilgesetzbuch, 
das aufgeräumt hat mit den Bestimmungen anderer 
Gesetze, z. B. mit dem « La recherche de la paternite 
est interdite ». Wie sorgen wir für die außereheliche 
Mutter? Die Statistik zeigt folgendes Bild: Vor dem 
Ende des 1. Monats sterben von männlichen ehelichen 
Kindern 45,190/00, von außerehelichen 78,13 °/00, von 
weiblichen ehelichen 34,13 °/00, von außerehelichen 
65 °loo oder rund zweimal soviel. Der jähr1iche Sterb
lichkeitssatz ist beim männlichen ehelichen Kinde 
89 °loo und beim unehelichen 153 °loo, beim weiblichen 
ehelichen 70 °/00 und beim weiblichen unehelichen 
125 °/00• Das sind Zahlen, die sie in den « Schwei
zerischen statistischen Mitteilungen » vorfinden kön
nen. 

Wenn wir einmal von den Geburten sprechen, 
müssen wir auch sehen, was aus denen wird, die zur 
Welt gekommen sind, und zwar dank den « glücklichen 
und goldenen » Verhältnissen, die unsere Gesellschafts
ordnung schafft. Wenn Sie die Statistik: verfolgen, 
werden Sie sehe1;1, wie die Zahl der Selbstmörderinnen 
unt.er den Frauen zugenommen hat. In einem Zeit
raum, wo die Zahl der weiblichen Bevölkerung um 
43 % zugenommen hat, ist die Zahl der Selbst
mörderinnen um 100 % gewachsen. Im Jahre 1901 
betrug die Zahl der weiblichen Selbstmörder 132, 
im Jahre 1920 schon 222. _ Und wie ist denn das Los 
der unehelichen Mutter und des unehelichen Kindes ? 
Das uneheliche Kind gilt als minderwertig. Es ist 
doch nur ein « Bastard », obwohl man sagen darf: 
sehr oft ist das uneheliche Kind ~in Kind der Liebe, 
während das eheliche vielleicht ein Kind von Verhält
nissen ist, wo der Ehemann die Frau wegen des Geldes 
geheirat.et hat und nun aus lauter Trägheit sich 
einmal zufällig mit seiner Frau einläßt. Man darf 
hier schon an Shakespeares Wort erinnern: Warum 
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mit unecht uns brandmarken, Bastard? unecht?, 
die wir im heißen Diebstahl der Natur mehr Stoff 
empfabn und kräftigeren Feuergeist als . . . im ver
dumpften, trägen schalen Bett? 

Wie stellt nun das Gesetz Mutter und Kind? 
Der uneheliche Vater muß zahlen, das ist alles. 
Typisch für die Gesellschaftsordnung, daß das Geld
geben die einzige Rolle spielt! EinN erhältnis zwischen 
Vater und Kind besteht nicht, wenn er das Kind nicht 
anerkennt. Der Vater muß Unterhaltungsbeiträge 
zahlen, das ist alles. Das Kind trägt nicht seinen 
Namen, sondern den der Mutter; ein Erbrecht steht 
ihm gegenüber dem Vater nicht zu. Die ganze Vater
schaft besteht darin, daß 'der Vater verpflichtet ist, 
einen bestimmten begrenzten Beitrag an die Kosten 
des Unterhalts und der Erziehung des Kindes zu 
zahlen, obwohl man sich sagen muß: Die Vaterschaft 
wird gutgeheißen gestützt auf eine Vermutung, ge
stützt auf.eine praesumptio iuris et de iure, wenn er 
mit der Mutter während der 300 Tage verkehrt hat. 
Schließlich beruht auch die eheliche Vaterschaft nur 
auf einer Vermutung, auf der praesumtio: pater est 
quem nuptiae demonstrant. Warum soll der außer
eheliche Vater besser gestellt werden als der eheliche, 
wo er doch in der Regel der Verführer ist, der dann 
das Mädchen im Stiche gelassen hat? Wenn wir wenig
stens den ,Mut gehabt hätten, dem außerehelichen 
Kind die Rechte des ehelichen Kindes einzuräumen, 
wenn wir den Mut gehabt hätten, der außerehelichen 
Mutter die Rechte einer ehelichen Mutter zu gewähren, 
dann hätten wir uns vielleicht noch empören können, 
wenn die außereheliche Mutter im ersten oder zweiten 
Monat die Schwangerschaft unterbricht. Wenn wir 
aber, wir, die die Gesetze machen, diese Gesetze zu
gunsten der Männer machen, haben wir kein Recht 
uns zu empören und zu entrüsten, wenn die arme außer
eheliche Mutter sich dagegen wehrt, ein außereheliches 
Kind zu haben. 

Herr Präsident, darf ich um Verlängerung der 
Redezeit bitten? Es ist ausgeschlossen, während der 
reglementarischen Redezeit fertig zu werden. 

Präsident : Ich nehme an, der Rat sei einver
standen. 

Farbstein : Wir bezeichnen in der Regel die Frau 
als das schwache Geschlecht. Wir Männer müßten sie 
schützen. Wenn dann einmal dieses schwache Ge
schlecht vom Manne ausgebeutet und ausgenützt 
wird, dann kommen wir und schützen dieses schwache 
Geschlecht mit dem Strafgesetzbuch, mit dem 
Abtreibungsparagraphen, indem wir die außerehe
liche Mutter ins Gefängnis schicken. Ja, wir sind so 
milde: Wir verlangen, daß die Frau alles ertragen 
solle! Man erinnert sich an das Wort von Laroche
foucault: «Wir ertragen .sehr leicht die schwersten 
Leiden, die andere erdulden ». 

Wie verhält es sich mit der ehelichen Mutter? 
Meine Herren, wir wissen alle, wie eine Mutter ihr 
Kind lieb und gern hat, wie eine Mutter ihr Kind schon 

- im Mutterleib gern hat, wir wissen, wie glücklich eine 
.jede Frau ist, wenn sie weiß, daß sie in Hoffnung ist 
- schon das Wort <dn Hoffnung sein • spricht für 
etwas Gutes, Schönes. Wie elend muß es einet Mutter 
sein, wenn sie sich dazu hergibt, diese Hoffnung zu 
vernichten; in welch trauriger Lage muß sie · sich 
befinden, wenn sie sich entschließt, z.um Arzt oder 
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gar zur Hebamme nach Genf zu fahren. Und was 
wollen Sie? Sie wollen dieser armen Mutter, die so 
leidet, die sich dazu entschließt, ihre Hoffnung, ihre 
Zukunft zu vernichten, helfen, indem Sie sie ins 
Gefängnis stürzen und erklären: Wir sind die Ver
treter der Sittlichkeit, der Moral 1 

Sehen Sie sich einmal die Einkommensverhält
nisse der gegenwärtigen Gesellschaft an, dann werden 

· Sie anders urteilen. Ich zitiere aus dem offiziellen 
statistischen Jahrbuch der schweizerischen Eid
genossenschaft für 1927. Dort finden Sie folgende 
Zahlen: Der Durchschnittstaglohn eines Werkführers 
ist 16 Fr. 80, eines gelernten Arbeiters 12 Fr. 56, 
eines ungelernten Arbeiters 9 Fr. 89. 

Wir haben noch andere Zahlen; Zahlen aus dem 
Kanton St. Gallen, die vielleicht Herrn Kollegen 
Grünenfelder interessieren, und Zahlen aus dem 
Kanton Zürich, die wohl Herrn· Dr. Hoppeler in
teressieren werden. Nach der offiziellen Statistik 
betrug im Jahre 1920 die Zahl derjenigen, die im 
Kanton St. Gallen bis 1000 Fr. Einkommen ver
steuerten, 38,82 %, Einkommen von 3-4000 Fr. 
23,83 %- Sie sehen, der größte Teil der Bevölkerung 
hat ein Einkommen von 3-4000 Fr. In Zürich haben 
wir folgende Zahlen: Bis 4000 Fr. Einkommen ver
steuern 46,2 %, von 4000 bis 6000 Fr. 22,9 %- Das 
sind die Zahlen, die ich der soeben publizierten 
. Schrift der Zürcher Statistischen Gesellschaft zu 
Ehren des soziologischen Kongresses entnommen 
habe. · 

Herr Kollega Hoppeler als Arzt kennt die typische 
Arbeiterwohnung in Zürich, die Dreizimmerwohnung. 
Stellen Sie sich vor, wenn ein gelernter Arbeiter mit 
12 Fr. 56 Taglohn 3, 4, 5 IDnder haben soll. Wo soll 
er sie hintun? Das eine Zimmer ist das Wohnzimmer, 
ein Zimmer das Schlafzimmer, und im dritten Zimmer 
müssen schon die zwei Kinder schlafen, vielleicht 
im Alter von 10 und 15 Jahren, vielleicht ein Bube 
und ein Mädchen. Herr Hoppeler als Arzt wird 
sagen, das sei ungesund. Was wird er sagen, wenn er 
in diese Wohnung kommt und in einem Schlaf
zimmer 4--5 Kinder findet, von denen der Bube 
vielleicht 15 Jahre und das Mädchen vielleicht 
14 Jahre alt ist! Machen Sie doch einmal die Rech
nung bei einem Lohn von 12 Fr. 56. Das macht im 
Jahre 3140 Fr., so viel wie mancher von uns jährlich 
an Taggjldern für Nationalrat und Kommissions
sitzunged einnimmt. Ziehen Sie vom Gesamtbe
trage ab die Ausgaben für Wohnung, Steuern und 
Krankenkasse, einen Betrag von 1200 bis 1300 Fr., 
so kommen Sie auf eine Summe von 1800 bis 1900 Fr. 
Das macht bei einer vierköpfigen Familie 1 Fr. 30 
pro Tag für Essen, Trinken, Kleider und für die 
sogenannte Vergnügungssucht des Herrn Dr. Grünen
felder. Ist es da wirklich ein Wunder, wenn sich eine 
Mutter, die mit ihren Kindern unter diesen Verhält
nissen leben muß, dagegen sträubt, noch ein viertes 
oder fünftes Kind zur Welt zu bringen? Wenn ein 
viertes oder fünftes Kind zur Welt kommt, muß die 
Familie mit 80 oder 90 Rp. täglich auskommen, also 
mit so viel, wie wir vielleicht für ein oder zwei Glas 
Bier ausgeben, wenn wir beim Jaß sitzen und von 
einem Gesetze sprechen, das wir zum Schutze der 
Mutter erlassen. Sie wollen das keimende Leben 
schützen! Schützen Sie vor allem das Leben selbst! 
Rotten Sie die wirtschaftlichen, die ungesunden 

Verhältnisse aus! Rottet die Sünde aus, dann werdet 
Ihr keine Sünder haben! 

Herr Kollega Grünenf elder und Hoppeler sehen 
die Schwangerschaft als einen Segen Gottes an. Ich 
tue das auch. Aber wenn Sie die Schwangerschaft 
als Segen Gottes ansehen, so sorgen Sie dafür, daß das 
Produkt des Segens Gottes auch von dem Segen 
Gottes genießen kann. Sorgen Sie dafür, daß die 
Genüsse des Lebens nicht nur einem kleinen Prozent
satze der Menschen zufallen, sondern allen. Aber 
solange wir Verhältnisse haben, unter denen die Mutter 
gezwungen ist, das keimende Leben beim dritten 
oder vierten Kinde zu vernichten, damit die zwei 
ersten Kinder nicht zugrunde gehen, solange haben 
wir kein Recht, die Unterbrechung der Schwanger
schaft zu bestrafen. 

Trotz dieser Ausführungen trete ich nicht für 
absolute Straffreiheit der Abtreibung ein. Ich schlage 
Ihnen Art. 107 vor, der Milde vorsehen will, wenn eine 
Tat aus Not · begangen worden ist. Art. 107bis ist 
nicht zu verwechseln mit Art. 33, sondern er enthält 
eine ähnliche Bestimmung wie Art. 120bis. Dieser 
sieht vor, daß, wenn jemand aus Not etwas entwendet 
hat, er unter Umständen freigesprochen werden kann. 
Wir wollen auch .hier ermöglichen, daß der Richter 
eine Mutter, die aus äußerster Not das keimende 
Leben vernichtet hat, freisprechen kann. Der Re
ferent der Kommissionsmehrheit hat gestern erläutert, 
daß man sogar bei der Kindestötung Rücksicht darauf 
nimmt, wenn diese Tötung aus Not erfolgt ist. Wa
rum nicht auch, wenn z. B. der Mann ein Trunken
bold ist, der sich nicht um die Familie kümmert oder 
wenn der Arbeitgeber einen Lohn zahlt, der ein 
Hungerlohn ist und die Mutter sich in dieser äußersten 
Not sagt: Ich kann nicht mehr;.ich darf nichtmehr; 
ich darf kein weiteres Kind mehr zur Welt bringen, 
sonst würden die ersten zwei Kintler verhungern! -
Wir hatten unlängst vor dem Schwurgericht in Zürich 
den Fall, daß die Frau eines Bundesbeamten ihre 
vierte Schwangerschaft unterbrochen hat. Wir alle 
waren der Ansicht, daß die Frau unter den besonderen 
.Verhältnissen nicht anders handeln konnte. Wir 
haben ja sehr leicht darüber zu reden. Wir alle haben 
ein Einkommen von vielleicht 8000 oder 10,000 oder 
15,000 oder 20,000 Fr. Es ist keiner unter uns, der 
nur ein Einkommen von 3-4000 Fr. hat. Wir ur
teilen über andere und sagen: Ja, Ihr mit Eurem 
kleinen Einkommen, Ihr sollt 4 oder 5 Kinder haben 1 
Was ich will, ist, daß es in Fällen von äußerster Not 
dem Richter ermöglicht sein soll, die Mutter von 
Strafe freizusprechen, die in solcher Notlage abtreibt. 

Wir wollen weiter in Art. 107, dass die Unter
brechung der Schwangerschaft nicht unter Strafe 
fallen soll in Fällen von Notzucht, Blutschande, 
Schändung und Geisteskrankheit. Ich mache darauf 
aufmerksam, daß dieser Art. 107 der ursprüngliche 
Beschluß der Kommissionsmehrheit in Zermatt war. 
Wenn ich nicht irre, war der Vater dieses Artikels 
Herr Kollega von Arx. Ich weiß nicht, ob er jetzt 
noch die Vaterschaft anerkennt oder ob deswegen 
er gegen sich e.inen Vaterschaftsprozeß führen läßt. 
Die Kommissionsmehrheit hat später diesen Artikel 
fallen lassen. Wir haben, ihn wieder aufgenommen. 
Der ursprüngliche Artikel ist von der gesamten Kom
mission mit Ausnahme der Konservativen angenom
men worden 
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Was wollen wir mit diesem Artikel? Wir sagen, 
daß es der schwangeren Mutter gestattet sein soll, 
die Schwangerschaft zu unterbrechen, wenn diese auf 
einen Akt von Notzucht zurückzuführen ist. Notzucht 
liegt vor, wenn jemand vergewaltigt wird .. Könne? Sie 
sich denken, daß, wenn Ihre Tochter von 1rgendemem 
Lumpen oder Hall unken· vergewaltigt worden wäre, 
Sie sich über dieses Produkt des Verbrechens als 
Enkelkind freuen würden? Der Fötus, das Produkt 
der Notzucht, soll geschützt werden; aber die arme 
vergewaltigte Mutter verdient nicht den Schutz des 
Gesetzes! Sie soll das Kind austr?gen, erziehen, 
das Kind, das gegen ihren Willen erzeugt wurde, und 
das Kind, dessen Vater sie hassen muss. 

Wir verlangen weiter, daß die Unterbrechung der 
Schwangerschaft zulässig sein soll, wenn die Schwan
gerschaft auf Schändung zurückzuführen ist, d. h., 
wenn eine Fraujn einem unbewußten Zustand, viel
leicht im Schlaf oder wenn sie betäubt ist, geschwän
gert worden ist. Die Kommissionsmehrheit erklärt: 
Nein, wir wollen hier keine Unterbrechung der 
Schwangerschaft gestatten. Der Fötus im ersten 
oder zweiten Monat, der auf ein Verbrechen, auf eine 
Schändung zurückzuführen ist, ist ein Rechtsgut 
und soll geschützt werden. Die geschändete Mutter 
aber soll nicht geschützt werden l 

Wir verlangen weiter, daß die. Unterbrechung der 
Schwangerschaft zulässig sein soll, wenn ein Teil der 
Eltern geisteskrank ist. Die Kommissionsmehrheit 
will auch das nicht. Wer mit dem Gerichte zu tun 
hat, wird aus mancherlei Gutachten wissen, wie 
groß die Zahl der Verbrecher ist, die von Geistes
kranken abstammen. Man will wiederum den Fötus 
im ersten oder zweiten Monat schützen, damit die 
Frucht, wenn sie erwachsen ist, die Gefängnisse 
oder die Irrenhäuser füllt. Sie haben unlängst ge
lesen, daß im Kanton W aadt ein Gesetz erlassen 
worden ist, gemäß welchem Geisteskranke unfrucht
bar gemacht werden sollen, damit sie keine Kinder 
mehr erzeugen können. Das ist der gleiche Grundsatz, 
wie wir ihn vertreten. Sie wollen sogar nicht einmal 
gestatten, die Schwangerschaft zu unterbrechen, 
wenn sie auf Blutschande zurückzuführen ist. Wann 
kommt Blutschande.in der Regel vor? Wenn irgend
ein verrohter Trunkenbold seine Tochter verführt. 
Da will die Kommissionsmehrheit, daß dieses Kind 
der Blutschande später auf der Welt herumlaufen 
soll. Also wiederum Mitleid mit dem Fötus, dem 
Produkt der Blutschande. Stellen Sie sich doch vor, 
was dieses Kind, erleben muß, das sich sagt. es sei 
ein Produkt der Blutschande. Da kommt nun die 
sogenannte Gottesfurcht und erklärt: Wir wollen 
auch das Kind der Blutschande leben lassen. 

Die Kommissionsmehrheit ist noch engherziger 
als der Bundesrat. Der Bundesrat hat wenigs_tens 
die medizinische Indikation gestattet wenn zwei 
Aerzte ein Gutachten abgehen. Der Kommissions
mehrheit genügen aber diese zwei Aerzte nicht. Sie 
muß noch einen offiziellen Arzt, einen Abtreibungs
vogt, haben, und erst wenn dieser die Bewilligung 
gibt, soll die Unterbrechung der Schwangerschaft 
rechtmäßig sein. Diese Bestimmung. ist unpraktisch 
und unsinnig. Denken Sie daran, daß im Gebirge 
eine Unterbrechung der Schwangerschaft nötig ist. 
Der Abtreibungsvogt ist nicht zur Stelle, er ist vteiß 
Gott wo. Da muß man also warten. bis die Mutter 
zugrunde geht? Wir wissen, daß die medizinische 
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Indikation bei den verschiedenen Krankheiten mög
lich ist bei Tuberkulose, Nieren- oder Herzkrankheit 
usw. · Soll da der Abtreibungsvogt allwissend sein? 
Das ist unmöglich. Da müssen Sie einen ganzen 
Generalstab von Abtreibungsvögten, von Spezialisten 
haben. Es liegt ein unbedingtes Mißtrauen gegen 
die Aerzte vor. Ich kenne viele Aerzte, ich weiß, 
daß sie nicht leichtsinnig sind, und ich kann deshal)) 
dieses Mißtrauen nicht verstehen. Es scheint mir für 
die Mehrheit das Wort zu gelten: Wer selbst kein 
gutes Gewissen hat, traut auch den anderen nicht. 
Menschen mit einem schlechten Gewissen sind miß
trauisch. Ich habe nicht dieses schlechte Gewissen 
und habe Vertrauen zu den Aerzten. Wir wollen 
keinen Abtreibungsvogt. Eventuell ist der Entwurf 
des Bundesrates anzunehmen. 

Sie kennen nun die Gründe, aus denen wir Ihnen 
empfehlen, die Art. 107 und 107bis in unserer Fassung 
anzunehmen. Wir haben einen Art. 4 der Bundes
Verl:\ssung, wonach alle Scbweizerbürger vor . dem 
Gesetze gleich sind. In Wirklichkeit sind die Frap.en 
vor dem Gesetze nicht gleich. Sie haben weder 
Stimm- noch Wahlrecht. Wir Männer sind es, die 
die Gesetze für die Frauen machen, und wie wir uns 
einbilden: zugunsten der Frauen, in Wirklichkeit 
aber gegen die Frauen. Wenn wir aber diese Vorlage 
sehen, wonach die Frau sogar gezwungen werden soll, 
ein Produkt der Schändung, der Notzucht, der Blut
schande auszutragen, so muß man in Wirklichkeit 
die Frage aufwerfen, ob wir Männer tatsächlich die 
vernünftigsten Gesetzgeber sind. Es wäre vielleicht 
höchste Zeit, die Bundesverfassung für eine Reihe 
von Jahren in dem Sinne abzuändern, daß man den 
Männern das Stimm- und Wahlrecht entziehen und 
es den Frauen übertragen würde. Viellekht würden 
die Frauen dann vernünftigere Bestimmungen er
lassen, wenigstens nicht solche Art. 107 gemäß 
Kommissionsmehrheit. 

Ich empfehle Ihnen, dig Anträge der Kommis
sionsminderheit anzunehmen. 

Präsident : Es sind noch 12 Redner eingeschrieben. 
Ich habe es als selbstverständJich betrachtet, daß 
Herrn Farbstein als Referent einer Minderheit die 
Redezeit verlängert worden ist. Es ist das ein Usus , 
oder Abusus, daß die Herren Referenten über die 
reglementarische Redezeit hinaus referieren, aber 
ich möchte bitten, daß von den andern Rednern von 
einer Verlängerung der Redezeit wenn immer möglich 

· Abstand genm:nmen wird,· damit wir in unserer Be
ratung vorwärts kommen. 

M. Wulliamoz: .Je suivrai les sages conseils de M. le 
president et ne vous entretiendrai que quelques mi
nutes. 

11 ne m'appartient pas de discuter des articles 
juridiques, mais apropos des art. 105 a 107 qui .nous 
occupent, nous avons tous le devoir d'assurer Ja 
protection de fa femme, et de cette malheureuse qui 
va devenir fille-mere, contre la tentation de l'avorte
ment. 

Ab! qui dira les drames poignants se deroulant 
dans le creur de celle qui sent les premiers signes de 
la maternite lorsqu'elle est la consequence d'une faute. 
L'auteur de l'acte, s'il n'est pas denonce, peut con
tinuer a passer pour un honnete homme dans la 

michael.tellenbach
Textfeld



6. März 1929 285 Strafgeset7!buch 

societe, tandis que sa victime traverse toutes les 
haSes du desespoir. 

p De Ia a ecouter la voix diabolique, c' est bien simple: 
tu n'as qu'a te debarrasser de ton fardeau. Le stade 
est parfois vite franchi. Alors, eile se souvient d'avoir 
lu quelque part, dans un journal, une annonce. a peu 
pres ainsi con<;ue: 

« Sage-femme diplomee. Re<;oit des pensionnaires. 
Traitement par correspondance. Discretion absolue. >> 

Voila l'office seducteur. 
Et qu'arrive-t-il lorsque la tentation est plus forte 

que Ie devoir? Vou_s l~ savez: C' ~st le ~rime accompli 
ou, s'il reste impum, c est une vie enhere assombne; 
roais lorsque se presentent des intoxications de l' or
ganisme, c' est la tombe qui se creuse ou le tribunal 
qui ouvre ses portes. · 

Je me souviens, dans nos parages, quel retentisse
ment avait provoque le deces premature d'une femme 
victime de ces manreuvres abortives, et qu'on · ne 
vienne pas dire que seuls les etres depraves succombent 
a cette tentation. J'en atteste pour preuve le rapport 
de M. Muret, professeur de gynecologie a la Faculte 
de medecine de Lausanne. 

M. Muret s'exprime ainsi: << J'ai vu des femmes 
d'une tres grande valeur morale ceder momentane
ment ou definitivement a la contagion des idees 
ambiantes dans ce domaine et les mettre en pratique 
en reclamant, cas echeant, l'interruption d'une gros
sesse. J' en ai vu qui avaient pour excuse une situation 
economique difficile. » 

Oserais-je demander a M. le rapporteur si, dans 
ce volumineux code penal, il est prevu des sanctions 
contre ceux qui, par des annonces dans les journaux 
ou des brochures repandues, sont les vrais coupables 
et se livrent au metier honteux de l'avortement? 
Nous avons le devoir de proteger la femme contre 
ces miserables en attendant le jour oil peut-etre elles 
viendront se defendre elles-memes dans cette salle. 

Je voudrais en terminant vous rappeler quelques 
phrases de M. le professeur Muret quand il dit: 

1 Quant a la femme, qui reclame l'interruption de 
sa grossesse, elle a certainement droit a beaucoup 
d'indulgence, car elle n'est souvent pas, au debut 
du moins, dans un etat absolument normal; souvent 
elle souffre moralement ou physiquement; d'autre 
part, eile est peut-etre abandonnee ou desesperee, 
elle ne sent pas encore la vie de cet enfant, dont eile 
sera plus tard la mere aimante; elle croit alors avoir 
le droit de disposer de son propre corps et elle est 
la victime de cette illusion chere aux Romains de la 
d~~dence selon laquelle l' enfant est une partie de ses 
VISceres, donc d'elle-meme, et qu'elle a le droit de 
s'e~ defaire, au moins tant qu'il ne vit pas, a ce qu'elle 
crmt, alors que l' enfant appa.rtient en outre ou quelque 
peu a son pere d'abord et deja a la societe dont il 
fera ~artie plus tard et qui a des lois pour le proteger. » 

C est donc sur le terrain moral et social qu'il faut 
surtout porter l'effort si l'on veut pouvoir escompter 
des resultats dans un avenir lointain. 
d On ne, saurait meconnaitre la part de la misere 
~ ~ns_ ce fleau social et la societe doit tout faire pour 
. liminer ce facteur. Il faut pour cela proteger efficace
' ntent la femme enceinte, lui assurer le necessaire 

t et apres la naissance de l' enfant, aider les fa
peu aisees par des secours proportionnels au 
e des enfants. On a sans doute realise de no
progres dans cette voie, mais le plus gros 

effort reste encore a faire pour que chaque maternite 
devienne une joie et une benediction. 

Bossi: Herr Grünenfelder hat bereits gestern in 
einem trefflichen Votum den Standpunkt der konser
vativen Kommissionsminderheit und zu gleicher Zeit 
unserer Fraktion auseinandergesetzt. Nachdem aber 
heute vormittag speziell Herr Nationalrat Farbstein 
hier Anschauungen auseinandergesetzt hat, · die zum 
Glück zum großen Teil vom Schweizervolk nicht. 
geteilt werden, so erlaube ich mir doch noch ein paar 
Bemerkungen zu diesem wichtigen Thema. Um 
gerade an ein Wort anzuschließen, das Herr Farb
stein gebraucht hat, möchte ich folgendes feststellen. 
Herr Farbstein hat zunächst einmal erklärt, daß der 
Fehler der konservativen Kommissionsminderheit 
eigentlich darin bestehe, daß eine Verkuppelung 
zwischen Religion und Strafrecht stattfinde. Dem
gegenüber konstatiere ich in erster Linie, daß der 
Staat allen Grund hat, gesunde religiöse Auffassungen 
auch in seinem Strafrecht festzulegen und zu schützen, 
denn eine gesunde religiös-sittliche Auffassung eines 
Volkes ist die beste Grundlage eines Staates. Der 
englische Minister Gladstone hat seinerzeit den Aus
spruch getan, man dürfe die Privatmoral von der 
Moral, die der Staat als solcher einnehme, nicht 
trennen. 

Herr Farbstein hat ferner darauf verwiesen, daß 
die alten Griechen und Römer mit bezug auf die Ab
treibung keinen Schutz gewährleistet hätten. Dem
gegenüber verweise ich darauf, daß im alten römischen 
Recht bekanntlich der Satz Gültigkeit hatte: nasci
turus jam nato habetur, d. h. das ungeborene Kind 
soll in seinem Recht dem geborenen Kinde gleich
gestellt werden. Das ist das gerade Gegenteil von 
dem, was der Vorredner ausgeführt hat. (Zuruf: 
Zivilrecht.) Recht ist Recht. Es ist damit anerkannt, 
daß das ungeborene Kind gleich wie das Kind gehalten 
werden soll. Es ist auch nicht richtig, daß nur das 
kanonische Recht später diesen Schutz übernommen 
hat, sondern das germanische Recht seit der Carolina 
hat je und je diesen Standpunkt eingenommen 
und den Schutz des ungeborenen Kindes postuliert. 
Wenn übrigens Herr Farbstein konstatiert, daß dieser 
Schutz bei den alten Griechen nicht stattgefunden 
habe, so verweise ich darauf, daß bekanntlich die alten 
Spartaner ihre Kinder ausgesetzt haben, soweit sie 
nach ihrer Aufassung nicht lebensfähig waren. Ich 
denke, Herr Farbstein und seine Kollegen wollen 
nicht mehr zu diesem Standpunkt zurückkehren. 
Glücklicherweise haben wir unter dem Christentum 
doch gewisse Fortschritte gegenüber dem Hioidentum 
gemacht. Diese Fortschritte sollen auch bei der Frage 
der Abtreibung zur Geltung kommen. 

Ich gehe von dem Satz aus, den der berühmte 
Rechtslehrer Einding in seinem Strafrecht nieder
gelegt hat, nämlich vom Worte: « Es gibt kein Men
schenleben ohne Rechtsschutz mehr.» Das Straf
recht soll die höchsten Güter des Menschen gegen 
willkürliche Angriffe schützen. Das wertvollste vom 
Strafrecht geschützte Gut ist aber das Leben als 
Voraussetzung des Daseins und der Entwicklung der 
Persönlichkeit. Das Menschenleben ist die alles über
ragende Schicksalsfrage des Menschengeschlechtes. 
Wenn unser modernes Rechtsgefühl mit Recht sich 
dagegen, d. h. gegen eine ungleiche Behandlung der 
Menschen aufrafft, so müssen wir sagen, daß die 

• 
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Konsequenz dann auch die ist, daß man auch vor 
dem ungeborenen Kind nicht Halt machen darf. 

Die neuere Medizin stellt sich übereinstimmend auf 
den Standpunkt, daß das Leben des Menschen nicht 
erst mit der Geburt öeginne, sondern bereits von dem 
Moment der Konzeption an ein durchaus selbständiges, 
von der Mutter verschiedenes Individuum mit eigenen 
Organen, eigenem Blut und selbständigen Funktionen 
darstellt. Prof. Labhardt, eine Autorität auf diesem 
Gebiet, schreibt: « Alles, was nach Jahren den Men-

. sehen charakterisieren wird, seine körperlichen, seine 
psychischen, seine intellektuellen Eigenschaften, alles 
ist schon im kleinen Keime enthalten. Die Zerstörung 
eines derartigen Keimes bedeutet daher Zerstörung 
des Menschen und zu gleicher Zeit der Kontinuität 
des Lebens. » Ich habe bereits einleitend darauf 
verwiesen, daß das römische Recht diesen Schutz bis 
zu einem· gewissen Grad bereits anerkannt hat und 
habe auch darauf verwiesen, daß das germanische 
Recht seit der Carolina diesen Standpunkt eingenom
men hat, allerdings am schärfsten das kanonische 
Recht, weil es direkt den Satz geprägt hat:« Wer eine 
menschliche Frucht durch Abtreibung tötet, ist ein 
Mörder.» Ich verweise auch darauf, was übrigens 
bereits gestern gesagt worden ist, daß bis jetzt mit 
ganz wenigen Ausnahmen in den kantonalen Straf
gesetzbüchern der Schutz vorbehaltlos und absolut 
gegenüber jeder Abtreibung gilt. Ebenso sei darauf 
verwiesen, daß das bisherige deutsche und das öster
reichische Strafgesetzbuch den Schutz gegenüber der 
Abtreibung vorbehaltlos anerkannt haben. Was seit 
Jahrhunderten als unverbrüchliches Natur- und 
Sittengesetz betrachtet wurde, als etwas, an dem 
nicht gerüttelt werden darf, ohne an die Quellen des 
Lebens zu rühren, das wird in erster Linie durch die 
Anträge der sozialdemokratischen Fraktion und zum 
Teil auch durch die Kommissionsmehrheit angegriffen. 
Sie haben bereits gestern gehört, daß Herr von Streng, 
der Sohn unseres verehrten Herrn Nationalrates von 
Streng, ein ganz ausgezeichnetes Buch über diese 
Frage geschrieben hat. Eine vorzügliche Arbeit hat 
seinerzeit auch der Herr Gerichtspräsident Dr. Abt, 
von Basel, geschrieben. Ich kann nicht umhin, 
Ihnen einige wenige Zitate da.raus zu bringen. Herr 
Dr. Abt, ein ausgezeichneter Jurist, sagt in erster 
Linie: « Das Begehren um völlige Freigabe der Ab
treibung, wenigstens in den zwei bis drei ersten Mo
naten der Schwangerschaft, bedeutet praktisch die 
vollständige Wertloserklär'ung des kindlichen Em
bryos. Aus seiner Anerkennung als werdender Mensch 
sinkt er wieder in die Rechts- und Schutzlosigkeit 
eines unselbständigen Organes der Mutter zurück, 
er wird vogelfrei erklärt und jedes Verantwortlich
keitsgefühl ihm gegenüber ausgelöscht.» Herr Prof. 
Labhardt hat u. a. in der Schweiz. Juristenzeitung 
im Jahre 1925/26 geschrieben, daß auch in gut
geleiteten Kliniken zehnmal mehr Frauen an künst
lichem Abort als an Geburten sterben. Man greift 
eben nicht ungestraft in die Naturgesetze ein. 

Herr Farbstein hat heute vormittag in seinem 
Votum u. a. auf die Notwendigkeit der Abtreibung, 
unter Umständen mit Rücksicht auf angebliche soziale 
Gründe verwiesen. Darüber schreibt Herr Dr. Abt: 
« Das Begehren um Freigabe der Abtreibung aus 
sozialen Gründen wendet sich an unser Mitgefühl, 
besonders im Hinblick auf kinderreiche Familien, 
wo Löhnung und Wohnung sich diesem Kinderreich-

turn nicht anzupassen pflegen. Die Hartherzigkeit 
solcher Hausbesitzer, die bewußt und absichtlich 
ihre Wohnungen kinderreichen Familien verschließen 
wird denn auch mit Recht scharf verurteilt. Allei~ 
wir werden schon etwas ernüchtert, wenn wir erfahren 
daß z. B. laut Statistik des Frauenspitals Basei 
über 70% der Frauenspersonen, die zu Abtreibungs
handlungen geschritten waren, kein oder nur ein 
Kind ihr eigen nannten. )) 

Mit bezug auf die Abtreibung bei Verbrechen, 
also Notzucht, ·Blutschande usw., wird man ja ohne 
weiteres zugestehen müssen, daß prima vista in 
der Tat die Gründe, die von Herrn Farbstein hier an
geführt wurden, am ehesten geeignet sind, einen ge
wissen Eindruck auf uns zu machen. Allein es ist 
nicht zu vergessen, daß es sich hier um ein Prinzip 
handelt und daß dieses Prinzip nicht durchbrochen 
werden darf. Darüber ,5agt Herr Dr. Abt: «Die Zu
lassung der Abtreibung bei durch Verbrechen.(Not
zucht, Blutschande) erzeugten Schwangerschaften 
liegt unserm Empfinden außerordentlich nahe und 
niemand wird der unglücklich werdenden Mutter sein 
Mitgefühl versagen. Soll sie gezwungen sein, ein 
ohne und gegen ihren Willen empfangenes Kind zur 
Welt zu bringen und im Falle der Unkenntnis oder 
Unerreichbarkeit des Vaters· auch zu' erhalten? 
Glücklicherweise sind diese Fälle in normalen Zeiten 
doch verhältnismäßig selten. Zwei zwingende Gründe 
sprechen auch in diesen schweren Fällen gegen die 
Abtreibung. Einmal der Umstand, daß sich, auch 
richterlich, meist sehr schwer feststellen läßt, .ob 
tatsächlich Notzucht vorliege oder nicht. Man wäre 
also' auf die im höchsten Maß subjektiven Angaben 
der Nächstbeteiligten angewiesen. Bestände da nicht 

· die außerordentlich große Gefahr, daß besonders 
unehelich Geschwängerte zu dieser Behauptung 

· greifen würden, um die so sehr gewünschte straflose 
Abtreibung zu erreichen?)) Das ist zweüellos richtig, 

Und nun, was die letzte Indikation, die medizi-
nische, anbetrifft, die von der Kommissionsmehrheit 

· zum Antrag erhoben worden ist, hat Herr National
rat Grünenfelder bereits das Nötige auseinander
gesetzt. Ich will Sie damit nicht länger aufhalten. 
Tatsache ist, daß doch ein bedeutender Teil der 
medizinischen Welt die Auffassung vertritt, daß ein 
Eingrüf nicht notwendig sei. In der Tat ist es etwas 
eigenartig, daß heute, wo die medizinische Wissen
schaft derartige Fortschritte gemacht hat gegenüber 
früheren Jahrhunderten, in einem solchen Moment, 
wo bedeutende Mediziner erklären, ein Eingriff sei. 
unter keinen Umständen notwendig, daß man Ab
treibungen unter gewissen Bedingungen straflos 
gewähren kann. Ich will die Autoritäten, die Herr 
Nationalrat Grünenfelder zum Teil zitiert hat - sie· 
ließen sich weiter ergänzen - nicht weiter anführen. 
Aber in diesem Zusammenhang kann bemerkt ,werden, 
daß der ursprüngliche Strilfgesetzentwurf des Bundes
rates diesen Artikel nicht enthalten hat, d. h. daß 
der Bundesrat auf dem gleichen Boden gestanden 
ist wie die konservative Kommissionsminderheit und 
daß nur die Expertenkommission, ich glaube im 
Jahre 1908, die Aufnahme dieser Bestimmung, aller
dings in einer etwas anderen Form, veranlaßt hat. 
Der ursprüngliche bundey;rätliche Entwurf enthielt 
nichts anderes, als was die konservative Kom
missionsminderheit heute verlangt. 

Wir :sind in erster Linie aus grundsätzlichen Er-
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~gungen gegen den Antrag der sozialdemokratischen 
' Fraktion und in zweiter Linie auch gegen den Antrag 

der Kommissionsmehrheit, aber nicht bloß aus grund
sätzlichen Erwägungen, sondern, wie auseinander
gesetzt worden ist, auch deswegen, weil diese Bestim
ll'lung auch so, wie sie von der Kommissionsmehrheit 
,beantragt wird, tatsächlich dem Mißbrauch Tür und 
Tor öffnet. Die Strafloserklärung bestimmter Fälle 
würde nicht bloß einen Einbruch in ein bisher hoch
gehaltenes, sehr wichtiges Prinzip bedeuten, sondern 
sofort den Mißbrauch herbeiführen. Auf dem Wege 
über die medizinische Indikation würden sich die 
andern Indikationen einschleichen, die Mauer würde 
abbröckeln, nachdem bereits eine Bresche geschlagen 
ist. 

Zum Schluß erlauben Sie mir noch ein paar Sätze 
aus der Broschüre von Herrn Dr. Abt vorzulesen. 
Er schließt mit den Worten: « Die Auffassung des 
Kindes als lastige Beigabe ist ein Zeichen der Dege
neration. Junge gesunde Völker kennen das nicht. 
Mütter und manche Aerzte müssen aber zu einer andern 
Einstellung zur Heiligkeit des heranwachsenden 
kindlichen Lebens gelangen. Der Sinn für die letzten 
Verpflichtungen und die tiefsten Absichten der Welt 
und eine urewige Bestimmung des Menschen darf 
nicht verloren gehen. Es muß wieder ein Lebens
ziel gefunden werden, das sich nicbJ; im Genuß per
sönlicher Behaglichkeit und Bequemlichkeit erschöpft. 
Banen wir hier ab, so ist Platz.für Tausende. Gewiß, 
das Strafrecht für sich allein wird in dieser tiefsten 
Frage nicht das entscheidende Wort sprechen. Aber 
immerhin gehört die Regelung dieser Abtreibungs
frage im positiven Recht mit zur Beantwortung der 
für unsere Kultur entscheidenen Frage: Wollen wir 
unser privates und Gemeinschaftsleben auf Pflicht, 
Gewissen, Verantwortlichkeitsgefühl als tragende 
Pfeiler des .Volksganzen stellen oder auf die Auf
lösung natürlicher und sittlicher Bindungen? >> Bis 
jetzt hat das 20. Jahrhundert als das Jahrhundert des 
Kindes gegolten, sorgen wir dafür, daß es nicht das 
kinderlose Jahrhundert wird. 

· Oprecht: Der von mir eingereichte Antrag be
zweckt eine terminologische Unterscheidung zwischen 
der Abtreibung, wie sie in den Art. 105 und 106 fest
gelegt ist, und der ärztlich vorgenommenen Schwanger-

, schaftsunterbrechung, dem therapeutischen Abort in 
Art. 107 ins Strafgesetzbuch einzuführen. Die Ab
treibung ist nach dem Entwurf ein Verbrechen, sie 
ist strafbar. Die Art. 105 und 106 schaffen dafür die 
~rundlagen. Wird aber eine Schwangerschaft von 
einem patentierten Arzt aus therapeutischen Voraus
setzungen heraus unterbrochen, gemäß Art. 107 des 
Mehrheitsantrages, oder wird entsprechend dem wei
tei:gehenden Antrag der sozialdemokratischen Minder
heit neben dem therapeutischen Abort auch ein 
solcher aus sozialen, eugenischen, rassenhygienischen 
oder aus bestimmten juridischen Erwägungen zu
gelassen, Art. 107 des Minderheitsantrages, so liegt 
~afrechtlich keine Abtreibung, sondern eine ärztn:~ Schwangerschaftsunterbrechung vor. Mit dem 
~nff der Abtreibung ist nach den geltenden Straf
~n und nach dem vorliegenden Entwurf der 
in d der Strafbarkeit untrennbar verbunden. Auch 

. di ~Ps~chologie des Volkes gehört zur Abtreibung 
s~tr athche Strafe; Die Abtreibung ist eben ein 

Ich Verpönter, strafrechtlich zu ahndender Ein
Nationatrot. - Conseil national. J929, 

griff. Im Gegensatz dazu steht die ärztlicherseits 
unter bestimmten Kautelen durchgeführte Schwanger
schaftsunterbrechung. Diese ist an und für sich nicht 
strafbar. Deswegen ist es terminologisch unrichtig, da
für den Begriff «straflose Abtreibung» zu gebrauchen, 
wie es der Entwurf tut. Abtreibung und Straflosigkeit 
sind zwei sich widersprechende Begriffe. Damit rein 
formal diese Unterscheidung zwischen Abtreibung 
und ärztlicher Schwangerschaftsunterbrechung im 
Gesetze klar zutage tritt, ist in Art. 107 Marginale 
und Text, der Begriff « ärztliche Schwangerschafts
unterbrechung >> anzuwenden. Wir begegnen dabei 
den Auffassungen der Aerzteschaft selber. Herr 
Dr. Jung, Chefarzt der kantonalen Entbindungs
anstalt in St. Gallen, hat in einem einleitenden Referat 
in der Schweizerischen gynäkologischen Gesellschaft 
am 6. Dezember 1925 ausgeführt: « Es dürfte hier 
der Ort sein, zu einem dringenden Appell anJ_die 
Herren Parlamentarier, den Ausdruck Abtreibung im 
Sinne von ärztlicher Schwangerschaftsunterbrechung 
endlich einmal gänzlich zu eliminieren, denn im ärzt
lichen. Sprachgebrauch ist Abtreibung immer gleich
bedeutend mit einem verbrecherischen Eingriff und 
kann niemals für den sogenannten therapeutischen 
Abort oder wie er vielleicht allgemein verständlich 
bezeichnet werden kann, die ärztliche Schwanger
schaftsunterbrechung, verwendet werden. » 

Und auch die Eingabe der genannten Gesellschaft, 
die in Verbindung mit der Schweiz. Aerzteschaft 
der nationalrätlichen Kommission eingereicht wurde, 
sagt fast wörtlich dasselbe: « Wir möchten an dieser 
Stelle an unsere gesetzgebende Behörde die dringende 

" Bitte richten, den Ausdruck Abtreibung im Sinne 
von ärztlicher Schwangerschaftsunterbrechung einmal 
gänzlich zu eliminieren. » Und dann wiederholt die 
Eingabe wie Dr. Jung: << Denn im ärztlichen Sprach.,. 
gebrauch ist Abtreibung. gleichbedeutend mit einem 
verbrecherischen Eingriff und kann niemals für den 
sogenannten therapeutischen Abort oder wie er viel
leicht allgemein verständlicher bezeichnet werden 
kann, die ärztliche Schwangerschaftsunterbrechung, 
verwendet werden. >> 

Der Entwurf zu einem allgemeinen deutschen 
Strafgesetzbuch unterscheidet in den Art. 253 und 
254 ebenfalls zwischen Abtreibung und ärztlich 
gebotener Unterbrechung der Schwangerschaft. Ich 
empfehle Ihnen deswegen dringend, die von mir 
vorgeschlagene terminologische Scheidung zwischen 
Abtreibung und ärztlicherseits vorgenommener 
Schwangerschaftsunterbrechung ins Strafgesetz ein
zuführen. 

Ich gestatte mir anschließend ganz wenige all
gemeine Bemerkungen zum Problem der künstlichen 
Schwangerschaftsunterbrechung. Ich glaube dabei, 
trotz des Herrn Kollegen Bossi, die Behauptung auf
stellen zu dürfen, daß die von der Minderheit ver
tretenen Anschauungen der Meinung eines Großteils 
des Schweizervolkes eher entsprechen. Vorerst möchte 
ich sodann in aller Form dagegen Verwahrung ein
legen, wenn einfach behauptet wird, von den Sozia- C 

listen werde allgemein die Freigabe der Abtreibung 
postuliert. Wir nehmen für uns bei der Behandlung 
dieser äußerst wichtigen und brennenden Frage 
mindestens denselben sittlichen Ernst in Anspruch 
wie das unsere Gegner auf konservativer Seite tun. 
Wir glauben nur, daß die unbestreitbar bestehende 
entsetzliche sexuelle Not der heutigen Generationen 
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nicht mit ein paar billigen Worten wie Selbstsucht, 
Wollust, Vergnügungssucht und dergleichen abgetan 
werden kann. WeM wir den ganzen Komplex all 
der Fragen, die mit der Abtreibung zusammen
hängen, erfassen wollen, müssen wir tiefer schürfen. 
Wir müssen mit Heinrich Pestalozzi erklären: « Es 
ist menschlicher, die Quellen der Verzweiflung dieser 
Elenden zu erforschen, als. sie einer. starken inneren 
Bosheit anzuklagen. » Heinrieh Pestalozzi, der vor 
zwei Jahren von bürgerlicher Seite fast mit zu viel 
Aufwand gefeiert worden ist, hat in seinem leider viel 
zu wenig beachteten, juristisch ganz modern an
mutenden Buch über « Gesetzgebung und Kinder
mord)) auf die Lösung. des Problems der Abtreibung 
hingewiesen: Nicht Prügel und Strafe verhindern das 
Verbrechen. « Es ist das Wesen einer guten edeln 
Gesetzgebung, daß sie überhaupt nicht viel auf das 
Volk schlage, aber beständig anhaltend und richtig 
auf Herz und Kopf wirke. » So sieht Heinrich Pes~ 
lozzi nicht in der Bestrafung, S-Onderu im Vorbeugen 
die Möglichkeit der Hilfe. « Die Festhaltung an den 
ersten Bedürfnissen unserer Natur und die unbezwei-
felte Wahrheit. daß die Verbrechen der Mensehheit 
aus dem Mangel einer freien und einfachen Befriedi
gung derselben entstehen, die höheren Gesichtspunkte 
von allgemeiner Veredlung der Menschheit, von all
gemeiner Empfindsamkeit gegen alle Leidenden 
und von der heiligen Gerechtigkeitspflicht gegen die 
Niedersten. die Endzwecke der Weisheit und Mensch
lichkeit, zu retten, was zu retten ist, zu bilden.. was 
zu bilden ist, emporzuheben. was emporzuheben. ist, 
die Pflichten der Religion, zu heiligen„ was. unheilig, 
zu reinigen, was unrein, ttnd dem Vater der Menschen 
wieder zuzuführen, was sich von ihm verirrt, und das 
Bedürfnis des Staates, auch eine trächtige Kuh nicht 
zu überlasten und nicht zu verderben und Leben und 
Dasein und Wohlstand allgemein zu fördern, alles 
dieses ruft laut: Fürst, verheirate deine Jugend und 
strafe das unbesorgte Volk, das nicht heiraten kann, 
nicht, wenn es die Bedürfnisse seiner Natur befriedigt, 
und nicht kinderlos bleibt, sondern lenke alle Väter 
und Mütter deines Reiches mit Kraft dahin, daß sie 
alle, die Unverehelichten wie die Verehelichten, ihre 
Kinder lieben, erhalten ttnd versorgen wollen, und 
lieben und erhalten und versorgen können. Für den 
Staatist ein uneheliches Kind nur insofern ein Schaden, 
als es nicht richtig erzogen wird. Für die Menschheit 
ist ein uneheliches Kind unzweideutig ein Gewinn. 
wenn es recht erzogen wird. Und für seinen Vater 
und seine Mutter ist ein uneheliches Kind ein Band 
ihrer Menschlichkeit und ein Mittel ihrer Besserung, 
solange sie es ungekränkt lieben dürfen. es wird ihnen 
aber zum Quell ihrer letzten Verheerung, wenn sein 
Dasein ihnen ihr. Leben verbittert." Es d:arl an
schließend daran erinnert werden, mein Freund Dr. 
Farbstein hat das auch schon getan;. daß am häufig
sten die außereheliche Schwangerschaft durch An-
wendung von Abtreibungsmitteln unterbrochen. wird .. 
Was tut aber heute der Staat für uneheliche Mütter 
und uneheliche Kinder? Ich, habe seinerzeit auf 
deren schlimme Lage hingewiesen, als ich das Postulat 
betreffend Revision des Unehelichenrechtes begrün
dete. Es gibt heute sogar noch Kantone, in denen 
der außereheliche Geschlechtsverkehr strafrechtlich 
verfolgt wird. • 

Was tut heute der Staat dafür, daß die ehelichen 
und außerehelichen Eltern ihre Kinder lieben, er-

: · halten und versorgen können? Der Bund als Gesetz,. 
, geher setzt die Kinderxulagen im Besoldungsgesetz. 
' herab. Was tut heute der Staat zugunsten von Min.-

destlöhn.enin bestimmten Privatindustrien, die Löhne. 
' ausrichten, die weder zum Lehen noch zum Sterbea 
genügen. Was tut heute der Staat dagegen, daß. durch 
die ständig steigende Bodenrente insbesondere in 
den S;tädten die Mietzinse der Wohnungen ins. Un
erträgliche anwachsen und damit für Arbeiterfamilien 
mit zahlreichen Kindern rinersehwinglich werdea? 
Ich. habe eine vieljährige Praxis als Fürsorger auf der 
Amtsvormundschaft der Stadt Zürich hinter mir. 
Ich habe in diesen viefon Jahren ,gesehen,. wieviel 
Elend und Kummer außereheliche Sehwangerschaf~ 
außereheliche Geburt und außereheliche Abstammung 
mit sich bringt. Ieh habe. viele Fälle von &hwanger- · 
schaft infolge Kriminalität, N;otzucht, Schändung. 
Blutschande erlebt. Ich habe wiederholt· schwangere 
Frau.en zu vertreten gehabt, die geisteskrank oder 
geistesschwach waren. Ich habe viele Fälle vo» 
Schwangersehaft· bei scbHmmster Notlage der ehe,
lichen oder außerehelichen Mutter gesehen 1 Immer 
ist mir die FFage aufgestiegen: Ist.es zu veraJJ..tworten,. 
ist es richtig. daß in diesen Fällen, und nur davon 
handelt unser Minderheitsantrag, nichts geschieht 
daß die « Sache ungehindert ihren Laub nimmt. 
Wenn ieb. dabei daran erinnere, daß es sich in 9!r% 
dieser Fälle um Proletarier handelt, und daß ganz 
selten Frauen aus besitzenden Kreisen darunter an
zutreffen sind, dann darf ich wohl weiter fragen:. 
Ist der Vorschlag auch der sozi:aldemokratisehen 
Minderheit überhaupt genügend, wäre nicht die volle, 
Freigabe der Abtreibung zu rechtfertigen?. Was 
erreichen wir tatsächlich mit der strafrechtlichen 
Verfolgung der Abtreibung? In krimineller Hinsicht 
dürften Sie folgende Feststellungen interessieren: 
« In New York werden die Fälle wn Abtreibung, die 

, zur Kenntnis der Behörden kommen, auf 1 Prm:nille 
der Fälle, die sich tatsächlich ereignen, geschätzt. 
In Paris wurde vor dem Krieg die Ziffer der jährlichen 
Abtreibungsfälle auf 50,000, in Lyon auf 19,000 an
gegeben, aber in ganz Frankreich ist in den 20 Jahren 
von 1881 bis 1900 nur in 277 Fällen Anklage wegen 
Abcreibung erhoben worden. Für ,Berlin hat vor dem 
Krieg Prof. Grotjahn die Zahl der Abtreibungen auf 
jährlich etwa 8000 angegeben, f:ür Deutschland hat 
Prof. Dührssen als. Sachverständiger in einem Prozeß, 
diese Zahl auf m4ndestens 300,-000 jährlich geschätzt. 
Max Hirsch rechnet aus Groß-Berliner Material auf 
100 fruchtbare Ehen 93 Aborte, im Alter von 30 bis 
37 Jahren auf 100 verheiratete Frauen 110; Aberte, 
d. h. jede Frau dieser Altersklasse habe mindestens 
eine Fehlgeburt durchgemacht. Geheimrat Hallßberg. 
Dortmund, hat anhand einer Statistik der dortigen 
Fraµenklinik und einer Erhebung bei den. DortmU1tder 
Krankenkassen so.wie gestützt auf Berichte anderer 
Frauenkliniken Deutschlands die Gesamtzahl dett 
Aborte für ganz Deutschland auf jährlich eine Millfon 
berechnet .. Die Zahl der Fehlgeburten habe im letzten 
Jahrzehnt in ungeheurem Maße zugenommen und 
komme der Zahl der ausgetragenen Geburten und 
Frühgeburten wahrscheinlich gleich. Dabei betrug die 
Zahl der in Deutschland wegenAbtrei-bung verurteilten 
Personen nach der amtlichen Kriminalitätsstatistik 
im Jahre 1882· 191, im Jahre 1890 243, im Jahre· 
1910 760 und im Jahre 1921 4248 Personen. Wenn
gleich nach dem Krieg die Verurteilungen in rapider 
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zunahme begriffen sind, so bleibt auch heute noch 
&e Tatsache bestehen, daß kaum einer von 100 aller 
,v-OTkommenden Abtreibungsfälle . zur Kenntnis des 
~richtes gelangen. Ein Strafiesetz, das in der 
Prruds eine Person für dieselbe Handlung bestraft, 
die es bei 99 andern Personen straflos läßt, macht 
den Zufall zum Strafrichter, macht die Freiheit des 
Staatsbürgers zum Lotteriespiel und· muß als ein im 
höchsten Maß unsittliches, das Rechtsgefühl vfülig 
antergrabendes Gesetz bezeichnet werden. Von ärzt
licher Seite ist die Notwendigkeit und die Berech
tigung des therapeutischen Abortes aueh in der 
Schweiz nicht mehr bestritten. kh verweise auf die 
erwähnte Eingabe der Schweiz. Gynäkologi.schen Ge
sellschaft. Darin wird sogar der Standpunkt v&tretea, 
daß im Begriff des therapeutischen Abortes, wie ihn 
die Mehrheit der Kommission verficht, auch die 
Möglichkeit zu Eingriffen im Sinne der Anträge der 
Mimlerheit zu Art. 107 eingeschlossen liege. Mit 
Hilfe ·des Begriffes der medizinisch-psychiatrischen 
Indikation seien bestimmte Fälle von Notzucht, 
Bhitsehande, von Schwangerschaft geistesschwaeher 
und geisteskranker Frauen unter den Begriff der 
therapeutischen Indikation z11 subsumieren. kh 
darf weiter daran erinnern, daß die Berliner Aerzte
kammer im letzten Jahr äußerst wichtige und weit
gehende Beschlüsse mr Schwangerschaftstmter.b.e
chung gefaßt hat. Antragsteller waren die Profos-
soren Lennhoff und Unger und die Aerzte Oettinger, 
Kl,auber und Frank. Diese Beschlüsse sind äußerst 
wichtig, ich zitiere sie ooswegen hier: « Es besteht 
für den Arzt kein Zweifel, daß die abortive Unter
brechung der Schwangerschaft eine primitive, nicht 
immer gefahrlose Maßnahme der Geburtenregelul\g 
darstellt. Die Empfängnisvorbeugung ist der weitaus 
.gesündere und rationellere W~. >> Wir werden bei 
Art. 169 noch Gelegenheit haben, auf diese Frage 
zu sprechen zu kommen. << Die Aerztekammer ist 
der Ansicht, daß die heutigen gesetzlichen Best.im
mun.gen {es sind in der Schweiz .genau dieselben) 
und deren Ausführnng über die Unterbrechung 
und Verhütung der Schwangerschaft in Uebereinstim
mung mit dem Volksempfinden nicht der Meinung 
der Berliner Aerztekammer en.tsprechen. Die Aerzte
kammer fordert daher eine Aenderung der gesetz
lichen Bestimmungen in der Beziehung, daß für die 
Unterbrechung der Schwangerschaft durch den Arzt 
neben der gesundheitlichen auch die sozialwirtschaft
Iiche Indikation in Betracht gezogen werden darf. 
Die Aerztekammer ist der Ansicht, daß der Arzt 
das Recht haben muß., eine Schwangerschaft zu unter
brechen, wenn durch sie oder durch die zu erwartende 
~hurt die Gesundheit der Mutter ernsthaft gefährdet 
'!1rd. Dieser vitalen Indikation gleich zu erachten 
&n~ die eugenischen Indikationen in Fällen von 
Ge.1stesk:r'ankheit, Epilepsie, chronischer Giftsucht, 
bei Formen schwerer, insbesondere asozialer Psycho
i~thie und erwiesener Notzucht. In sehr zahlreichen 

allen werden Aerzte auch aus anderen Gründen um 
U~terbrechung der Schwangerschaft angegangen. 
fie P~chtgemäße Weigerung des Arztes hat viel
dach die Inan~pruchnahme Unberufener und infolge
Uesse~ zahlreiche Todesfälle von Frauen zur Folge. sc:i di~ Fälle von illegaler Unterbrechung aus wirt
ist ~tl1chen oder sozialen Gründen zu vermeiden, 
8th eine viel stärkere staatliche Hilfe im Sinne des 

:wangerenschutzes der wirtschaftlichen Unter-

Sfra.'fgesetzi!mch 

stützung kinderreicher Familien, der Fürsorge für 
uneheliche Mutter und Kinder erforderlich. )) 

Ich möchte damit zum Schluß noch einmal in 
aller Form darauf hinweisen, daß der Minderheits
antrag zu Art. 107 nicht allgemein die Fr~igabe der 
Abtreibung postuliert, sondern daß er eine Lösung 
vorschlägt, die, wenn auch nicht im Wortlaut, den 
Auffassungen der schweizerischen und deutschen 
Aerzteschaft in der Frage der Schwangerschafts
unterbrechung entspricht und daß dieser Antrag 
ebenfalls in Anspruch nehmen darf, von einer ernst
haften sittlicllen Auffassung getragen zu sein. 

Welti-Basel: Ich möchte eingangs bemerken, daß 
wir in der Lage sind, dem Antrag des Herrn Grunen
felder zuzustimmen, wenn auch die Motive dieser 
Zustimmung begreiflicherweise nicht dieselben sind. 
Wir ziehen immerhin die Möglichkeit der Anwendung 
der allgemeine!l Bestimmungen über den Notstand 
dieser speziellen Notstandsvorschrift, wie sie in , 
Art. 107 enthalten ist, vor. In ihrer groben Er
scheinungsfonn handelt ~s sich in der vorliegendea 
Frage um eine Frage der Kriminalpolitik, in Wirk
lichkeit aber, und das müssen wir besonders unter
streichen, um eine soziale Frage von großer Bedeutung. 
Wir stellen die Frage so : Strafbarkeit oder Straflosig
keit des prov-0-zierten Abortes. Der Kommissions
referent <ler Sozialdemokraten hat Ihnen am Schluß 
seines Votums erklärt, seine Ausführungen wür<len 
konsequenterweise zu dem Schluß führen, die Straf
losigkeit des provozierten Abortes zu postulieren. 
Seine Fraktion gehe aber nkh\ so weit und er hat 

· Ihnen die Gründe dafür angegeben. Diese Frage 
der Straflosigkeit oder Strafbarkeit des provozierten 
Abortes, die wir als eine soziale Frage von großer 
Bedeutung bezeichnen, ist aber nur ein Arrsschnitt 
aus dem Problem des Kampfes gegen die Abtreibung. 
Um Mißverständnissen vorzubeugen, um verleumde
rischen Unterstel'lungen zum vornherein den Bodenpzu 
entziehen, um ein für allemal klar und deutlich 
unsern Standpunkt zum Ausdruck zu bringen, mu13 
ich deshalb erklären: Wir sind nicht für die Abtrei
bung, wir sind weit entfernt, der Abtreibung dasfWort 
zu redem,, ganz im Gegentei:l, unser Kampf ist gerichtet 
auf die Beseitigung der Ursaehen der Abtreibung 
damit auch die Beseitigung der Abtreibung selbst. 
Wogegen wfr in der heutigen kapitalistischen Gesell
schaft sind und sein müssen, <las ist die Bestrafung 
der Abtreibung. Wir betrachten die Bestimmungen 
gegen die Abtreibung unter den heutigen Verhält
nissen als eine sozial feindliche Einstellung der herr
schenden Klasse gegenüber den Frauen des arbei-

. tenden V<Mkes. Wir betrachten sie als den Versuch, 
den Gebärzwmig dieser Fr.a11en unter allen Umständen 
aufrechtzuerhalten, denn wie sich die Verhältnisse 
entwickelt haben, bedeuten alle solche Strafbestim
mungen, wie das Herr Kollega Farbstein in vorzüg
licher Weise Tonen ausführlich dargetan hat, im 
Grunde genommem n.ichts anderes als .eine Ausnahme
bestimmung, ein Ausnahmerecht gegen die Frauen 
der arbeitenden Schichten. 

Nach diesen einleitenden Bemerkungen gestatte 
ich mir, die Frage aufzuwerfen, was denn eigentlich 
die Reform des Strafrechtes in bezug auf die Abtrei
bung bedeutet. Bei der Schaffung des neuen Eid
genössischen Strafrechts handelt es sich zweifellos 
um eine Frage der Reform ~s -Abtreibungsrechtes. 
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Was bedeutet diese Reform, die ja nicht nur in der 
Schweiz, sondern in vielen andern Ländern vor sich 
geht? Wie ist es zu erklären, daß einerseits überall 
bewegliche Klagen von bestimmter Seite über die 
enorme Zunahme der Abtreibungen vorgebracht 
werden und daß anderseits eine Milderung der Straf
bestimmungen allgemein postuliert wird. Auch die 
Herren der konservativen Partei werden, wenn sie 
ihre kantonalen Gesetze durchgehen, mir zugeben 
müssen, daß, wenn Sie diesen Bestimmungen der 
Kommissionsmehrheit zustimmen, abgesehen vom 
Art. 107, Sie für eine Reform der Strafbestimmungen 
in Sachen der Abtreibung eintreten, für eine Reform, 
die gemessen an der bisherigen kantonalen Gesetz
gebung eine außerordentliche Milderung in bezug auf 
die Bestrafung der Abtreibung bedeutet. Nun frage 
ich Sie: W ober kommt das, was will das bedeuten, 
wie können Sie sich diesen Widerspruch erklären, daß 
auf der einen Seite die Zunahme der Abtreibungen 
beklagt wird, auf der andern Seite eine Milderung 
der Strafgesetzgebung platzgreifen soll? Herr Grünen
felder hat gestern in seinem Votum meinen Namen 
genannt und hat auf die Entwicklung der industriellen 
Zentren hingewiesen und namentlich auch auf Basel. 
Er hat davon gesprochen, daß dort die moralische 
Widerstandskraft nachgelassen habe, daß es höd1ste 
Zeit sei, dort einen Damm zu errichten. Schließlich 
machte er auch darauf aufmerksam, daß eine starke 
Einwanderung !}ach diesen Zentren stattfinde. Ich 
glaubte, er wollte fast sagen, der Sprechende sei ein 
wenig schuld daran. Ich muß Herrn Grünenf elder 
sagen: Bevor es eine lex Welti gegeben hat - ich 
bin hier in der gleichen Lage wie Herr Bundesrat 
Häberlin, der sich seine lex Häberlin gefallen lassen 
muß bis an sein Lebensende, auch ich trage eine solche 
Iex ~ bevor es eine solche lex Welti in Basel geben 
wollte, vier Jahre früher ist die Frage der Reform der 
Strafbestimmungen über die Abtreibung von der 
Basler Regierung aufgeworfen worden. Und es war 
nicht irgendein wirklicher oder verkappter Sozial
demokrat, der diese Frage aufgeworfen hat. Es war 
ein sehr frommer Mann, ein früherer Kollege von 
Ihnen, Herr Burckhardt-Schazmann, ein hervor
ragender Jurist, ein hochstehender Mensch, der diese 
Frage aufgeworfen und meines Erachtens im Kern 
richtig erfaßt und zu einer Lösung geführt hat. 

Im Ratschlag des Regierungsrates des Kantons 
Basel-Stadt, dessen Verfasser der verstorbene Herr 
Burckhardt-Schazmann gewesen ist, vom Jahre 1915, 
ist namentlich auf eines hingewiesen worden, auf die 
Tatsache, daß es nach der bisherigen Gesetzgebung 
bei der Bestrafung der Abtreibung leicht auf eine 
ungleiche Behandlung hinauslaufe. Herr Burckhardt
Schatzmann schrieb in jenem Ratschlag folgenden 
Satz, den ich hier ,am besten wiedergeben darf: 
« Wer in der Lage ist, in guter Pflege und von kundiger 
Hand, etwa gar auswärts, bedient zu werden, entgeht 
der Strafe. Wer, vielleicht aus Mangel an Mitteln, 
ungeschickt manipuliert und infolgedessen entdeckt 
wird, verfällt harter Strafe. Und doch verdienen 
gerade jene Fälle, in denen keine soziale Indikation, 
d. h. keine wirtschaftliche Knappheit, zur Tat drängt, 
eher Strafe als die, wo es sich um Angehörige ärmerer 
Volkskreise handelt. Die Verführung in diesen 
Schichten ist leichter, die Folgen einer Geburt sind 
schwerer, und die Mütter leiden unter den Folgen 
einer ungeschickten künstlichen Frühgeburt gesunc!.-

heitlich mehr als die kunstgerecht behandelte, wohl-' 
gepflegte, besser situierte Patientin. ~ . 

Herr Burckhardt-Schazmann kannte seine Pap-. 
penheimer. Er kannte die Leute der haute volee. 
Er hat ihnen hier mit diesen Sätzen ins Gewissen 
geredet. Er hat den Mut aufgebracht, das zu sagen, 
was viele dachten und denken, aber den Mut nicht 
haben, es auszusprechen. 

Wie aber nun diesen Widerspruch erklären, den · i 
ich vorhin vorgebracht habe? Wir haben damals 
im Großen Rat in Vorschlag gebracht, die gewisse 
Aehnlichkeit hatte mit den Vorschlägen, welche 
heute von der sozialdemokratischen Fraktion vor
gebracht werden. Wir sind allerdings damals schon 
weiter gegangen. Aber wir haben uns gefragt: Warum 
geht der. Gesetzgeber in Basel dazu über, sein Straf
i;echt zu ändern, das für die mildeste Form der Ab
treibung, für den mildesten Fall der Abtreibung bis 
zum Jahre 1919 ein Minimum der Strafe von einem 
Jahr Zuchthaus vorgesehen bat? Und wie ist der 
Gesetzgeber in Basel im Jahre 1871 dazu gekommen, 
in Abänderung des damals noch geltenden Kriminal~ 
gesetzes, das als Minimalstrafe der Abtreibung eine 
Zuchthausstrafe von vier Jahren vorgesehen hat, 
diese Strafe auf ein Jahr herabzumildern? Und wie 
ist nun der baselstädtische Gesetzgeber dazu ge
kommen, das Minimum von ein Jahr Zuchthaus 
herabzusetzen auf das Minimum eines Tages Gefäng
nis? 

Es ist notwendig, daß wir diese Frage heute im 
Rate stellen, um eine richtige Einstellung zum Pro-. 
blem der Strafbarkeit oder der Straflosigkeit der 
Abtreibung zu bekommen. Wir haben damals in 
einem Minderheitsbericht darauf hingewiesen, daß 
selbstverständlich nicht in erster Linie Humanitäts
duselei der Beweggrund, die Ursache, gewesen ist 
zu dieser ganz enormen Aenderung der · Strafgesetz
gebung. Wir wollen heute darauf hinweisen, daß die 
Bewertung von Recht, Unrecht und Strafe im all
gemeinen · und im besondern Falle der Abtreibung 
eben einer ständigen Entwicklung unterliegt, und 
diese Entwicklung ist bedingt durch die jeweilige, 
ökonomische, politische und sonstige Struktur der 
Gesellschaft. Selbst ein Gebiet wie das des Straf
rechtes mit seinem beharrlichen, konservativen Cha
rakter, ist geeignet, diesen soeberi gezeichneten 
Gedanken zu illustrieren. Selbst das Strafrecht mußte· 
und muß mit zwingender Notwendigkeit den Forde-

. rungen und dem Druck der jeweiligen sich neu ge
staltenden Verhältnisse Folge leisten. So nur können 
wir die starke Wandlung erklären, die in der Frage 
der Strafgesetzgebung auf dem Gebiete der Ab
treibung eingetreten ist. 

Auch der Bundesrat sagt in seiner Botschaft vom 
Jahre 1918, allerdings sehr kurz, zu den Artikeln 
105-107 folgendes: <<Die einschlägigen Fragen sind 
eingehend beraten worden. Das Ergebnis war die 
Milderung der Strafandrohung gegenüber der Schwan
geren selber und die Umschreibung der Fälle, in denen 
die Unterbrechung der Schwangerschaft durch einen 
anerkannten Arzt erlaubt sein soll. Damit ist die 
Ausdehnung der Straflosigkeit auf weitere Fälle ab
gelehnt.» 

Wir sehen also: Zunahme des Verbrechens der 
· Abtreibung in ganz enormem Umfange, und ständige, 
ich möchte sagen, wie nach dem Fallgesetz, ständige 
beschleunigte Milderung der Strafgesetzgebungen. 
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6. März 1929-

Nun haben wir von den Herren Referenten Ver
schiedenes gehört, das näher betrachtet werden muß. 
Herr Seiler hat davon gesprochen, wir stünden hier 
vor einem Problem, das nicht nur an den V.erstand 
sich wende, sondern das auch ans Herz greife und 
deshalb um so schwieriger zu lösen sei. Er hat, wie 
übrigens auch der französische Mehrheitsreferent, 
darauf hingewiesen, daß die Rettung nicht allein auf 
dem Gebiete des Strafrechtes zu suchen sei. Herr 
Prof. L-Ogoz hat uns sogar ausdrücklich gesagt, daß die 
Strafe nicht das einzige Mittel zur Bekämpfung der 
Abtreibung sei, ja nicht einmal das wirksamste Mittel, 
und er hat meines Erachtens mit vollem Rechte auf 
ein Moment hingewiesen, das, wie mir scheint, in 
der bisherigen Debatte zu wenig beachtet worden ist, 
nämlich auf die Wichtigkeit der Prophylaxis. Herr 
Prof. Logoz hat allerdings erklärt: Das ist nicht die 
Sache des Gesetzgebers. 

So kann man die Sache nicht trennen. 
Wenn wir gestern nun die Kassandra-Rufe des 

Herrn Grünenfelders gehört haben, der über den 
tiefen Geburtenstand, das massenhafte Verbrechen, 
begangen durch die Verhütung der Konzeption, die 
schwindende Widerstandskraft, sprach, auf den 
schlechten Einfluß, die Zufluchtsorte in den Industrie
zentren hinwies - da darf ich vielleicht Herrn 
Grünenfelder verraten, daß diese Zuflucht namentlich 
nach Basel stattfindet, und daß diese Flucht aus der 
Schweiz nach Basel hauptsächlich angetreten wird 
von seinen Glaubensgenossen. Wir sehen alle paar 
Jahre wie unter großem schönem Aufzug, unter kirch
lichem Aufzug eine neue Kirche eingeweiht wird, und 
ich habe Gelegenheit, in meiner Eigenschaft als be
scheidener Bürgerrat, der ich mit den Einbürge
rungen zu tun habe, festzustellen, daß der Prozent
satz der Römisch-Katholischen dabei ein außer
ordentlich großer ist. Wir haben gesehen, daß aus 
Basel, einer alten protestantischen Stadt, eine neue 
katholische Metropole entsteht. Ich glaube, Herr 
Grünenfelder wird nicht der Ansicht sein, daß sich 
seine Glaubensgenossen nach Basel begeben, um dort 
abortieren zu können (Heiterkeit), um dort unter den 
günstigen Verhältnissen der Basler Gesetzgebung 
leben zu können. 

Herr Grünenfelder hat uns dann gesagt: Was 
unangefochtenes Erbgut war, jahrhundertelang, das 
ist heute zum Problem geworden; was früher Ver
brechen war, soll heute straflos sein l 

Aus all diesen Voten scheint mir notwendig zu 
sein, das hervorzuheben, was Herr Prof. Logoz 
angetönt hat, und ich brauche, nachdem vieles von 
demjenigen, was unsere Pflicht gewesen wäre, hier 
vorzutrag~n, von Herrn Farbstein vorgebracht wurde, 
das nicht zu wiederholen, so daß ich mich auf diese 
Frage der Prophylaxis beschränken kann. 

Wir haben eingangs erklärt, daß wir die Ursachen 
der Abtreibung bekämpfen. Welches sind die _Haupt
ursachen der Abtreibung? Ich will nicht ausbreitend 
reden von den Urvölkern, von den seltsamen Beweg
gründen wie der Eitelkeit, der Sinnlichkeit der Frau, 
den Gründen wie: die Frauen wollen den Mann ärgern 
mit der Abtreibung und derartigen Dingen, sondern 
für uns sind die Hauptgründe der Abtreibung Gründe 
sozialer Natur. Ich will Ihnen hier nur aus dem Buch 
eines Freundes der Kürze halber die knappe Dar
stellung vermitteln, die von den Ursachen der Frucht
abtreibung handelt: 
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<< In erster Linie treibt die bitterste wirtschaftliche, 
kulturelle und soziale Not die werktätigen Frauen zu 
dem Verzweiflungsschritt der Abtreibung. Zermür
bende Furcht vor leiblichem und kulturellem Mangel 
und nicht zuletzt die tiefbegründete Sorge, ihren 
Kindern nicht mehr die ihrem Stand entsprechende 
Erziehung und Ausbildung angedeihen lassen zu 
können, sind in einer großen Anzahl der Fälle die 
unmittelbare Veranlassung für Frauen aus allen 
Berufs- und Gesellschaftsschichten zu dem für sie 
sowohl in gesundheitlicher wie in strafrechtlicher 
Beziehung so gefährlichen Schritt. Und es sind keines
wegs die schlechtesten und die leichtfertigsten, son
dern vielmehr oft oder meist die besten und pflicht
treuesten unter den Müttern, die sich im Interesse ihrer 
schon geborenen Kinder, wie ihrer bedrohten wirt
schaftlichen und kulturellen Existenz der Doppelgefahr 
gesundheitlicher Schädigungen durch einen Kur
pfuscher und einer entehrenden Gefängnisstrafe aus
setzen. Einen gewichtigen Beweggrund für die Vor
nahme der Abtreibung bildet in zahlreichen Fällen 
die übervölkerte Wohnung. Wenn der zur Verfügung 
stehende Wohnraum schon für die vorhandenen 
Kinder nicht ausreicht, wenn die Familie schon vorher 
in den denkbar ungünstigsten wohnungshygienischen 
Verhältnissen lebte, und selbst wenn die Mittel der 
Familie es erlaubten, so gut wie gar keine Möglichkeit 
besteht, die viel zu enge Wohnung gegen eine geräu
migere umzutauschen, so kann mau durchaus die 
Seelenqualen der unglücklichen Eltern verstehen, 
wenn eine neue Schwängerung der Frau sie vor die 
Frage stellt, einem weiteren Kinde Raum zu gewähren. 
Und endlich spielen auch noch die traditionellen 
Anschauungen bei der Abtreibung der Leibesfrucht 
eine nicht unerhebliche Rolle. Die gesellschaftliche 
Aechtung der unehelichen Mütter, der Makel, der 
dem unehelichen Kinde Zeit seines Lebens anhaftet 
und in vielen Fällen die Unmöglichkeit, dem außer
ehelich empfangenen Kinde den notwendigen Lebens
unterhalt zu sichern, treiben unzählige Mädchen, 
Witwen und geschiedene Frauen in die Arme der Kur
pfuscher, der weisen Frauen zum kriminellen Abort.>> 

Hier liegen die Hauptursachen. des kriminellen 
Abortes, und hier heißt es, diesen Ursachen nicht nur 
nachzugehen, sie zu erkennen, sondern sie auch zu 
bekämpfen und zu beseitigen. Wenn man aber ernst
haft von einer Rrophylaxis sprechen will, so kann ste 
doch in erster Linie nur in der Anwendung schwanger
schaftverhütender Mittel erblickt werden. Und hier 
stellen wir nun das eine fest: Diejenigen, die am laute
sten über die Abtreibung zetern, bezeichnen die An
wendung schwangerschaftverhüten<ler Mittel als ein 
besonders schweres Verbrechen und legen ihrer Propa
gierung die größten Hindernisse in den Weg. Hier 
ist aber eines der wichtigsten Probleme zu lösen. 
Hier werden, ich weiß es, die· Geister sich scheiden. 
Hier wird sich aber auch zeigen, wer wirklich guten 
Willens ist, der Abtreibung mit wirksamen Waffen 
~ntgegenzutreten. Die Abtreibungsstrafe ist eine 
stumpfe, unwirksame Waffe. Sie lehnen wir für 
heute ab. Eigentlich würde es mich reizen, auf die 
rechtliche Begründung der Abtreibungsstrafe ein
zugehen, allein hier ist Wichtigeres zu sagen. Man 
hat bis jetzt von der medizinischen, eugenischen, 
sozialen Indikation der Abtreibung gesprochen. Es 
scheint mir aber lohnender zu sein, von diesen In
dikationen bei der Schwangerschaftsverhii:i.derung zu 
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sprechen. Und da glaube ich, wenn man sich nicht 
auf den Boden der katholischen Religion stellt, 
sondern einer freieren Ansicht huldigt, kann man diese 
Indikationen genau und in befriedigender Weise um
schreiben. Eine neue Schwangerschaft oder Entbin
dung, die das Leben oder die Gesundheit der Mutter 
oder des Kindes, das zur Welt kommen soll, gefähr
det, die das Kind zu einem nicht gesunden und nicht 
lebenstüchtigen Menschen zu machen imstande ist, 
das scheint mir die gegebene medizinische Indikation 
zu sein. Beispielsweise ein zu enges Becken der Mutter, 
eine Schwächung oder Erkrankung ihres gesamten 
Organismus, z.B. durch vorangegangene Geburten, 
Zuckerkrankheit, Tuberkulose, Herzaffektionen oder 
Nierenaffektionen. Das berührt sich zum Teil mit 
der eugenischen Indikation in bezug auf die Abtrei
bung. Man hat sich nun, namentlich verführt durch 
die Eingabe der Gynäkologen, darauf berufen, man 
sei gar nicht im klaren, dieWissenschaft habe noch 
keinerlei Klarheit über die Vererbungsgesetze. Ich 
will darüber nicht streiten, ich stelle nur fest, daß wir 
ein Zivilgesetzbuch haben, das auf einem vollständig 
anderen Boden steht. Ich erinnere an die Gesetzes
bestimmung über die Eheunfähigkeit bei Geistes
krankheit. Diese Gesetzesbestimmung fußt ausdrück
lich darauf, daß-die Nachkommen von Geisteskranken 
erblich belastet seien und daß ihnen deshalb die Ein
gehung der Ehe verboten werden müsse. Hier besteht 
also meines Erachtens ein gewisser Widerspruch. 
Als eugenische Indikation würde ich anerkennen, daß ' 
die Erzeuger mit schweren organischen oder Geistes
krankheiten oder Gebrechen behaftet sind, die auf 
das werdende Kind übertragen werden können: 
Epilepsie, Geistesgestörtheit, Idiotie, Trunkenheit 
und Syphilis. 

Ueber die soziale Indikation für Schwanger
schaftsverhütung brauchen wir nach den bereits 
gefallenen Voten nichts mehr zu sagen, aber es scheint 
mir doch notwendig, hervorzuheben, daß es als eine 
Pflicht, und zwar eine kategorische Pflicht für alle 
wirtschaftlich schwachen Eltern postuliert werden · 
muß, daß sie nicht mehr Kinder erzeugen, als sie 
billigerweise, ohne selbst der wirtschaftlichen sozialen, 
kulturellen und gesundheitlichen Verkümmerung an
heimzufallen, ernähren, kleiden und beherbergen und 
zu gesunden, kräftigen, tüchtigen Menschen erziehen 
können. Dabei ist nicht zu übersehen, daß die wirk
samsten Schwangerschaftsvorbeugungsmittel zugleich 
die besten Mittel sind im Kampfe gegen die Geschlechts
krankheiten. 

Ich resümiere und komme zum Schluß. Wer die 
traurige Abtreibungsnot unserer Zeit wirklich be
kämpfen will -- und ich kenne diese Not seit einem 
Vierteljahrhundert als Kriminalbeamter und als 
Verteidiger in Strafsachen - wer diese traurige 
Abtreibungsnot unserer Tage wirklich bekämpfen 
will, der muß sich auch mit aller Kraft für die Massen
verbreitung der schwangerschaftsverhütenden Schutz
mittel einsetzen, für alle jene Fälle, die ich soeben als 
medizinische, eugenische, ,soziale· Indikationen hin- · 
gestellt habe. Wer die Abtreibung bekämpfen will, 
der muß eintreten für eine ausreichende Fürsorge für 
die Schwangeren und für die Säuglinge, der muß 
eintreten für Beseitigung aller jener sozialen Ur
sachen, die zur Abtreibung führen. Aber hier wird 
in erster Linie die Aufgabe bei der Arbeiterschaft 
selber liegen, initiativ vorzugehen und ihre, For-

· derungen an den Staat und seine. Institutionen, 
wie Krankenkassen usw. zu formulieren, und ihnen 
zum Durchbruch zu verhelfen. Das ist unsere Ein
stellung zum Abtreibungsproblem und zu den Ab
treibungsstrafen im bürgerlichen kapitalistischen 
Staat. 

Ich möchte meine Ausführungen aber nicht 
schließen, ohne noch einen Blick in die Zukunft zu 
tun und einen Blick auf jene 'tage zu eröffnen, da 
auch bei uns auf den Reg1erungsgebäuden die rote 
Fahne der Arbeiter- und Bauernrepublik wehen wird. 
Dann möchte ich mit meinem Freunde Brupbacher die 
Worte sagen~ Dann werden wir die sowjetrussische 
Freiheit der Frau auf ihre Leibesfrucht in unserer 
Gesetzgebung festlegen und gleichzeitig durch den 
Aufbau einer planvollen Bedarfswirtschaft die Grund
lage schaffen für eine Gesellschaft, in der an Stelle 
der Furcht vor dem Kind eine Freude am Kind treten 
wird, in der man von der Abtreibung sprechen wird 
als von einem unverständlichen und vergangenen 
Uebel, das mit anderen Uebeln unseren Ahnen in 
einer Zeit widerfuhr, die höchstens als eine historisch 
notwendige Dummheit begreifen wird. 

Huber: Es ist meine Aufgabe, Ihnen den Even
tualantrag der Minderheit zu begründen, der Ihnen 
vorschlägt, an Stelle der Fassung der Mehrheit der 
Kommission für Art. 107 die Fassung des Bundes
rates anzunehmen. 

Gestatten Sie mir, daß ich zuerst noch einige all
gemeine Bemerkungen anbringe, obwohl ich im 
vornherein zugeben muß, daß ich nicht ohne schwere 
Hemmungen zu diesem Gegenstand spreche. Ich 
teile mit meinen Freunden Oprecht und Farbstein 
die Hemmung, die darin besteht, daß ein Männer
kolleg ausschließlich und abschließend über diese 
Frage entscheiden soll. Ich kann mir kaum einen 
andern Gegenstand der Gesetzgebung denken, der 
in so besonderem Masse Angelegenheit der Frauen 
so gut wie der Männer wäre, ich kann mir nicht den
ken, daß wir Männer den Anspruch erheben dürfen, 
daß wir die seien, die am ehesten wirklich berufen 
und qualifiziert seien, hier alle wichtigsten Motive und 
Momente zu kennen, richtig abzuwägen und zu einem 
richtigen Entscheid zu kommen. 

Aber daneben gibt es eine ganze Reihe von an
dern Schwierigkeiten bei der Behandlung dieser 
Frage, die jeden ergreifen müssen, der sich etwas mehr 
in sie vertieft. Und wenn Sie die Reden vergleichen, 
die unsere Kollegen Grünenfelder, Farbstein, Oprecht 
und Welti gehalten haben, dann erkennen Sie, was 
für eine tiefe, anscheinend unüberbrückbare Kluft 
sich da auftut, so daß man fast daran verzweifelt, 
eine Lösung zu finden, welcher wenigstens eine große 
Mehrheit zustimmen könnte. 

Wenn wir dieses Problem behandeln, so schneiden 
sich zwei große Aufgaben, die an uns ihre Anforde
rungen st.ellen, einmal das ganz gewaltige Problem 
der Geburtenregulierung und der Abtreibung, und 
auf der andern Seite das Problem der Schaffung 
eines eidgenössischen Strafrecht.es. Ich habe es im
mer abgelehnt und möcht.e es auch an dieser Stelle 
tun, die Bestimmungen über Abtreibung zum Zen
tralpunkt für das Urteil über dieses Strafgesetzbuch 
zu machen. Ich glaube nicht, daß das das Wichtigste 
sei. Und wenn wir es bei dieser Gelegenheit behandeln 
müssen, so glaube ich doch, es stehen noch viel wich-
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tigere Fragen als die Regelung dieser Frage im Straf
gesetzbuch selber. Die Auswirkung dieser Diskus
sionen und Ueberlegungen auf unsere übrige Hal
tung als Gesetzgeber, als Politiker, als Verwaltungs
leute, all das, was Ihnen speziell die Herren Farb
stein, Oprecht und Welti auseinandergesetzt ha
ben über die soziale Seite dieses Problems, das kann 
nicht tief genug in die Herzen· und Köpfe der Men
schen eindringen. 

Wenn ich also zum vornherein daran verzweifle, 
eine Lösung zu finden, die mehr oder weniger all
gemein befriedigt, so glaube ich, müssen wir doch, 
wenn wir jetzt das eidgenössische Strafrecht schaf
fen wollen, versuchen, eine Lösung zu finden,· die 
möglichst wenig provozierend wirkt nach der einen 
wie nach der andern Richtung. Notwendig ist, daß 
wir uns ernstlich bemühen, wenigstens in unseren 
Motiven uns zu verstehen. Daran fehlt es. Die ka
tholisch-konservative Auffassung spricht leichthin 
von Gleichgültigkeit, von Sittenlosigkeit, von Mangel 
an Verantwortungsgefühl; auf den nicht katholischen 
Seiten ist man leicht geneigt, der katholischen Ab
lehnung Motive zu unterschieben, die meines Erach
tens nicht vorhanden sind, als ob es sich um das bil..: 
lige Bestreben handelte, als die Vertreter einer bes
seren Moral sich aufzuspielen oder gar etwa einfach 
zu heucheln. Damit tut man meines Erachtens der 
katholischen Auffassung unrecht, und ich glaube, es 
sei notwendig, daß wir sie besser zu verstehen suchen, 
gerade darum, weil sie uns so schwer verständlich 
vorkommt. Ich habe in einer offiziellen Publikation 
eines schweizerischen Bischofs zum erstenmal diese 
Auffassung offen zum Ausdruck kommen sehen, als 
der Standpunkt vertreten wurde, daß die Unter
brechung der Schwangerschaft unter allen Umständen 
etwas Unerlaubtes sei, von der katholischen Auf
fassung aus gesprochen, und daß dann, wenn eine 
Mutter dabei zugrunde gehe - das war ungefähr 
die Formulierung - wenn eine katholische Mutter 
infolge der Geburt getötet werde, sie eben einen Hel
dentod sterbe, ungefähr wie die Mutter, die versucht, 
ihr Kind aus dem brennenden Haus zu retten. Dar
nach erschiene also der Tod der Gebärenden gewisser
maßen als Erfüllung einer sittlichen Pflicht. Ich 
gestehe, daß mich das damals geschaudert hat. 
Aber ich habe mich dann bemüht, dieser Auffassung 
mehr auf den Grund zu kommen. Ich glaube, ein 
starkes trennendes Moment liegt schon in der Auf
fassung, welche die katholische Kircheinbezug auf die 
Vereinigung von Mann und Frau vertritt. Das ist 
für sie nicht die Erfüllung eines gewaltigen, das ganze 
Leben tragenden Gebotes, sondern es ist eine Schuld, 
eine Auswirkung der Erbsünde, eine Auswirkung, die 
lediglich gemildert ist durch die Ehe, notabene durch 
die kirchlich gesegnete Ehe. Und der Verkehr zwi
schen Mann und Frau muß die Erzeugung des Kindes 
zum Zweck haben oder darf jedenfalls nicht vor sich 
gehen mit der Absicht, sie zu verhindern. Deshalb 
auch die Stellungnahme gegen die Präventivmittel. 
Das wichtigste Motiv in der Beurteilung der Abtrei
b~ng ist die katholische Einstellung zum erzeugten 
~1nd. Sobald das ~ind erzeugt ist, gehört es, wie es 
1n jener Veröffentlichung ungefähr geheißen hat, 
Gott, und kein Mensch hat das Recht, Gott diese 
geele vorzuenthalten. Darum auch jene fast spitz
;ndige Untersuchung, von welchem Moment an die 

l'Ucht beseelt sei. die ursprünglich beantwortet 
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worden ist im Sinn, wie Herr Kollega Farbstein es 
dargestellt hat: vom 40. Tage nach der Konzeption 
an, d. h. wenn ich mich recht erinnere, gilt da ein 
Unterschied: 40 Tage bei den Buben, 80 Tage bei den 
Mädchen. Wie das festgestellt worden ist, weiß ich 
nicht. Aber das zeigt Ihnen doch, wo da der Grund-

. gedanke liegt. Von dem Moment an, wo die Frucht 
; beseelt ist, ist sie ein heiliges, unantastbares Gut, auf 
. welches Anspruch zu erheben Gott allein berechtigt 
ist. Kein Mensch darf eingreifen. Aus dieser Grund
anschauung versteht sich alles andere. Und man 
muß, aueh wenn man sie absolut nicht teilen kann, 
wenn sie einen direkt erschreckt, wenigstens die 
Größe der Konsequenz anerkennen, mit der sie 
durchdacht ist bis in die alleräußersten Schluß
forderungen. Daraus versteht sich, daß die Mutter 

· sich selber opfern muß, daß der Arzt nicht das Recht 
hat, das Kind zu töten. Wir andern fragen uns aller
dings: Ja, aber hat man das Recht, die Mutter kalten 
Blutes sterben zu lassen? Hat man das Recht, nicht 
bloß dieser werdenden, vielleicht gar nicht ausrei
fenden Frucht die eigene Mutter zu rauben, sondern 
auch noch den Kindern, die schon da sind, und wenn 
es ein Dutzend wäre, die Mutter töten zu lassen, 
indem man eben nicht eingreifen, das nicht tun darf, 
was der Mutter das Leben erhalten könnte? Da ist 
etwas , wo wir uns, glaube ich, nicht verstehen können. 
Aber das ist die strikte katholische Auffassung. Wir 
fragen uns ja dann allerdings staunend, wie die gleiche 
katholische Auffassung, die so die Heiligkeit des· 
Lebens in den allerersten Anfängen betont und ge
schützt wissen will, wie sie es zulassen kann, daß 
diese gleichen Menschen, wenn sie erwachsen sind, zu 
Millionen und Millionen mit der Waffe in der Hand 
aufeinander losgehen, und wie es möglich ist, daß 
Priester dieser religiösen Auffassung die Waffen seg
nen können, welche dazu bestimmt sind, diese Men
schen zu töten. Und noch unverständlicher ist es 
uru,, wie aus dem gleichen Lager - nicht als Gebot. 
aber mit Zustimmung der Kirche - der Ruf nach 
der Todesstrafe ertönen konnte. Aber ich glaube, wir 
müssen diese Auffassung in ihrer tiefsten Begründung 
kennen, um gerecht zu sein. Und sobald wir sie ken
nen, werden wir dazu kommen, zu verstehen, daß 
der gläubige Katholik in seinem Gewissen sich ge
bunden fühlt und daß er für sich die Abtreibung 
nicht vornehmen kann und nieht mitwirken darf. 
Eine kleine Inkonsequenz immerhin. Das kanonische 
Recht straft - mit Kirchenstrafen natürlich - die 
Abtreibung: Wer abtreibt, wird ohne weiteres aus der 
Kirche ausgeschlossen - aber nur bei vollendeter 
Abtreibung. Der Versuch der Abtreibung untersteht 
auch nach dem kanonischen Recht keiner Kirchen-

.. strafe. Es hätte, wenn die katholische Fraktion kon
sequent sein wollte, wenigstens in bezug auf den Ver
such entsprechende Anträge stellen sollen. Sie hat 
es aber nicht getan. 

Wenn wir festellen, daß es schlechterdings aus
geschlossen ist, daß ein überzeugter Katholik, ohne 
in seinem Gewissen aufs schwerste bedrängt zu sein, 
abtreiben oder abtreiben lassen kann, so müsserr 
wir anderseits fragen, ob er als Angehöriger einer 
Minderheit in einem Staat, der zur großen Mehrheit, 
aus Nichtkatholiken besteht, die Pflicht und das 
Recht hat, zu fordern, daß der Staat seine Gesetz
gebung zur Vollstreckung spezifisch katholischer Auf
fassungen verwende. Wenn er konsequent ist, wird 
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er das nicht fordern können. Diese Auffassungen 
kann der Katholik für sich persönlich. kraft des Sit
tengebotes, wie er es empfindet und anerkennt, respek
tieren. Aber er darf diese Auffassungen nicht andern 
aufoktroyieren und er muß sie ihnen auch nicht auf
oktroyieren. Dafüi" spricht der Umstand, daß in 
einer ganzen Reihe von Kantonen, wo die konserva
tive Partei von ausschlaggebender Bedeutung ist, 
sie keinen Versuch unternommen hat, derartige 
Forderungen aufzustellen, die so weit gehen, daß 
sie auch die medizinische Indikation ablehnen, daß 
sie sagen, auch wenn es absolut sicher feststehe, daß 
nur die Wahl bleibe, entweder den Keim zu zerstören 
oder die Mutter zu töten, dürfe die Schwangerschafts
unterbrechung nicht straflos eintreten. 

Vor nicht langer Zeit hat ein hervorragender ka
tholischer Theologe, Dr. Muckermann, auch in der 
Schweiz auch über dieses Thema Vorträge gehalten. 
Er hat diese Frage mit größtem sittlichen Ernst be
handelt. Er hat sich hierüber auch in der Viertel
jahresschrift des Bundes deutscher Aerztinnen ge
äußert. Er kommt dazu, zu sagen : « Da straffrei 
und sittlich erlaubt nicht identisch sind, möge man 
getrost die Straffreiheit approbierter Aerzte aus
sprechen, wenn sie auf Grund einer rein medizinischen 
Indikation bei drohender Lebensgefahr für die Mutter 
eingreifen zu müssen glauben und tatsächlich die 
Operation durchführen. »·Das sagt der in katholischen 

· Kreisen hochangesehene Theologe Dr. Muckermann. 
Br kommt zum Schluß, daß der Staat, nicht die 
Kirche, diesen Eingriff, wo er geboten ist, durch die 
medizinische Indikation, .ruhig erlauben und straflos 
lassen könne, womit natürlich nicht gesagt sei, daß 
das von seinem Standpunkte aus eine sittlich er
laubte Handlung darstelle. Die Kirche findet sich 
also auch da, wie überall, mit den gegebenen Macht
verhältnissen im Staat ab. Nach den Auffassungen 
der katholischen Kriche ist die nicht kirchliche Ehe 
keine Ehe, sondern ein Konkubinat. Der streng
gläubige Katholik darf und kann keine gültige Ehe 
schließen ohne den Segen des Priesters. Aber die 
katholisch-konservative Fraktion findet sich mit dem 
Institut der zivilen Ehe ab, sie findet sich damit ab, 
daß diese Zivilehe das Primat hat und daß umgekehrt 
die kirchliche Ehe vom Staate nicht anerkannt wird. 
Wir haben hier eben zwei große Gebiete nebeneinan
der, das staatliche Gesetz und die kirchlich-religiöse 
Ordnung, die sich keineswegs immer, ich möchte 
sagen, überhaupt nie decken können, weil ihr Aus
gangspunkt und ihr Bereich ganz verschieden sind. 
Ich glaube also, und das war mir besonders wichtig 
hervorzuheben, daß die katholisch-konservative Frak
tion keinen Grund hat, ultimative Forderungen zu 
stellen, wie ich anderseits für mich persönlich eine 
derartige Stellungnahme auf unserer Seite bedauern 
würde. 

Wenn wir noch so ernst und gründlich und viel
leicht fast leidenschaftlich diese Frage für uns per
sönlich untersuchen, so dürfen wir unsere Hauptauf
gabe darob nicht vergessen, ein eidgenössisches 
Strafgesetzbuch zu -schaffen. Wir stellen fest, was 
für schauderhafte Bestimmungen wir gerade in bezug 
auf die Abtreibung in einzelnen Kantonen haben. 
Ich will mich nicht lange dabei aufhalten, den meisten 
sind die Verhältnisse bekannt. Sie brauchen nur die 
letzten Urteile im Kanton Aargau zu lesen, die nach 
unserer Auffassung schauderhaft sind. (Eggspühler: 

Weil zwei Menschenleben getötet worden sind.) Ge
wiß, und trotzdem, wo jemand bewußt tötet, urteilen 
wir nicht in dieser Art und Weise, wie das im Kanton 
Aargau in Abtreibungsfällen geschehen ist. 

Wo finden wir eine Lösung für die uns gestellte 
Aufgabe? Meines Erachtens können wir sie nur darin 
finden, daß wir die Abtreibung grundsätzlich nicht 
freigeben. Ich bin persönlich ein Gegner der absolu
ten Freigabe, gerade im Interesse der armen Frau, 
im Interesse der Würde der Frau. Ich habe es aus dem 
Mund sozialdemokratischer Frauen gehört, wozu 
es führen kann, wenn das junge Mädchen das Lust
objekt eines gewissenlosen Liebhabers wird. Wir 
würden nicht etwa die Würde der Frau schützen, wenn 
wir sagen, sie allein habe darüber zu entscheiden, was 
mit der Frucht ihres Leibes geschehen soll. Ich stehe 
also grundsätzlich auf dem Boden der Strafbarkeit, 
mit Ausnahmen, aber ich glaube, daß wir einen großen 
Strafrahmen haben müssen, damit der Richter indi
vidualisieren kann, daß er immer dort, wo er ein un
glückliches, armes Mädchen, eine Frau, eine Mutter 
mit einer Schar von Kindern vor sich hat, Milde wal
ten lassen kann, m1d umgekehrt, daß er gegenüber 
jenen Leuten, bei denen überhaupt nicht zu verstehen 
ist, wie sie zu etwas derartigem kommen, die volle 
Schärfe des Gesetzes zur Anwendung bringen darf. 
Das ist auch Muckermann's Auffassung, wenn er 
sagt: « Aeußerste Milde, wenn nicht Straffreiheit, 
gelte überall; wo deutlich subjektive Faktoren aus 
objektiver Notlage die klare Einsicht verwirren und 
die Willensfreiheit hemmen. Ich denke in diesem 
Augenblick in erster Linie an Mütter, die unter der 
Brutalität der Verhältnisse schrecklich zu leiden ha
ben und dann an jene Aermsten, die schuldlos das 
Opfer einer Vergewaltigung wurden. » Sie sehen, wir 
sind gar nicht so weit auseinander, wenn wir bis ans 
Ende denken und die Verständigung suchen. Auch 
der katholische Theologe denkt an die Möglichkeit 
einer vollständigen Straffreiheit ~cht nur bei Le
bensgefahr, sondern auch da, wo unerträgliche· Not
lage oder ein gemeines Verbrechen wie das der Ver
gewaltigung eine Schwangerschaft als unerwünscht 
erscheinen läßt. 
, Sie. wissen, daß die·sozialdemokratische Minderheit 

weiter gehen will als die Mehrheit der Kommission, 
aber es kann nicht genügend hervorgehoben werden, 
daß es sich hier nicht um einen sozialdemokratischen, 
sondern einen bürgerlichen Antrag handelt, der genau 
dem entspricht, was in Zermatt von der Mehrheit der 
Kommission beschlossen worden ist. Warum hat 
man das beseitigt? Hauptsächlich unter dem Einfluß 

.der Aerzte der beiden gynäkologischen Gesellschaften 
der Schweiz, die eine Konferenz in Bern gehabt haben, 
zu der auch Vertreter der Kommission eingeladen 
worden sind. Herr Kollege Grünenfelder war auch 
eingeladen, ist aber leider nicht erschienen, auch der 
Vertreter aus dem Tessin war nicht anwesend. Nur 
Herr Dr. Schär und ich haben diese Konferenz be
sucht. Die Aerzte machten eine Reihe von Einwet1-
dungen. In bezug auf die medizinische Indikation 
waren sie natürlich einig, aber bei der juristischen 
Indikation (Notzucht, Schändung, Unzucht mit 
einer Schwachsinnigen, mit einem Kinde oder Blut
schande) hatten sie ganz einfach Angst für sich. Sie 
sagten, wie sie dies feststellen sollen, sie fürchteten, 
daß sie hängen bleiben, weil sie belogen werden. Sie 
haben sich schließlich beruhigt, indem sie in einer 
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." ersten Abstimm~g die Frage entscheiden ~eßen, 
· nachdem verschiedene hochangesehene Autoritäten 

der Schweiz sich geäußert hatten, ob nicht gerade 
diese juristischen Indikationen sich in die medizini
schen überführen lassen, wie Ihnen das Herr Kollege 
0precht bereits ausgeführt hat. Sie haben diese 
frage einstimmig bejaht. Ich will das nicht weiter 
ausführen. Die Aerzte anerkennen also eigentlich die 
juristische Indikation, nur sagen sie, wir haben sie 
nicht notwendig, wir machen es auf dem Umwege 
iiber die medizinische, vor allem über die psychia
trische Indikation. Hier aber liegt eine große soziale 
Gefahr. Der Reiche, der mit seiner reichen Freundin 
oder dessen Töchterchen in diesen Fall kommt, wird 
sich die medizinische Indikation immer verschaffen 
können. An diesen Strafbestimmungen ist ja das 
Schreckliche, daß sie sich in der Praxis sozial einseitig 
auswirkt, als Klassenjustjz schlimmster Sorte. Ueber 
diese juristische Indikation hat sich seinerzeit auch der 
hochangesehene Professor Dr. Wyder, Leiter der 
Frauenklinik in Zürich, der. sehr strenge Auffassun
gen vertrat, wie folgt geäußert: « Die artifizielle 
Unterbrechung der Schwangerschaft ist unter je
weiliger Zustimmung und im Einverständnis mit 
den zuständigen Gerichten auch in jenen Fällen zu 
gestatten, in denen sie notorisch durch Vergewalti
gung in verschiedenen Formen eingetreten ist, bezw. 
wo es sich um die Schwängerung von Schwachsinni
gen und Kindern handelt. Ganz besonders gehören 
hierher jene leider nicht seltenen Vorkommnisse, 
wo in diese Kategorie fallende Personen bei Blut
schande konzipiert haben. » Er hat seinerzeit in 
einem Artikel, der in der Juristenzeitung erschienen 

· ist, ganz offen gesagt: « Wenn das meiner Tochter 
passieren, wenn sie das Opfer eines Ueberfalles, einer 
Notzucht würde, dann würde ich mich nicht einen 
Moment besinnen, die Schwangerschaftsunterbrechung 
vorzunehmen. >> In jener Konferenz, von der ich 
Ihnen gesprochen habe, wurde von einem der Herren 
in Gegenwart von Herrn Professor Dr. Labhardt in 
Basel, der einer der schärfsten Vertreter einer strengen 
Auffassung ist, gesagt, daß Herr Professor Dr. Lab
hardt an einer Konferenz der gynäkologischen Gesell
schaft in St. Gallen das gleiche erklärt habe: Wenn 
meiner Tochter das passieren würde, würde ich es 
selbstverständlich auch tun. Er hat das auch in Bern 
?estätigt, allerdings mit der Einschränkung: Wenn 
ich es getan hätte, würde ich nachher hingehen und 
mich beim Gerichte anzeigen. Also er selber betrach
tet es für sich selbstverständlich, daß unter diesen 
l!mständen eine Unterbrechung der Schwangerschaft 
einzutreten hätte. 
· Die zweite Expertenkommission für das Straf
gesetzbuch hatte in ihrem Entwurf vom Jahre 1916 
dies bereits aufgenopimen. Der dortige Art. 112 
lautete: << Die mit Willen der Schwangeren von einem 
patentierten Arzte vorgenommene Abtreibung bleibt 
stt:tflos - zweiter Absatz - wenn die Schwängerung 
bei Verübung von Notzucht, Schändung oder Blut
schande eingetreten ist. » 

Da~it möchte ich meine Bemerkungen über das 
~ememe Problem schließen und ich muß noch meine 
~ntliche Aufgabe schnell an die Hand nehmen, um 
f en unsern Eventualantrag zur Annahme zu emp
~ So sehr lnir die allgemeine Auseinandersetzung 
Se·te ~n lag, so sehr möchte ich Sie auf der andern 

1 dnngend bitten, diesem Eventualantrag unter 
Natio 11alrat, - ConseU national, 19Z9. 

Strafgewtzbueh 

allen Umständen zuzustimmen. Diesem Eventual
antrag kann jedermann zustimmen, auch die katho
lisch-konservative Fraktion, denn das Prinzip der 
Straffreiheit wird dabei nicht anders behandelt. 

Der Bundesrat beantragte, wie das früher immer 
beantragt worden ist: « Wird die Abtreibung mit 
dem Willen der Schwangeren von einem patentierten 
Arzt vorgenommen, so bleibt sie straflos, wenn sie 
erfolgt, um eine nicht anders abwendbare Lebens
gefahr oder Gefahr dauernden schweren Schadens 
an der Gesundheit von der Schwangeren abzuwenden.» 
Was hat die Kommissionsmehrheit daraus gemacht? 
« Wird die Abtreibung von einem patentierten Arzt 
mit schriftlicher Zustimmung der Schwangeren und 
unter Beiziehung eines zweiten, von der zuständigen 
Behörde bezeichneten Arztes vorgenommen, so bleibt 
sie straflos. » Wir haben also erstens einmal schrift
liche Zustimmung. Wozu diese Ausnahme? Bei 
keiner Operation wird das gefordert, auch nicht bei 
der Sterilisation, obwohl diese von einer viel größern 
Tragweite ist. Zweitens soll ein zweiter, von der 
zuständigen Behörde bezeichneter Arzt beigezogen 
werden. Mir scheint das absurd. Der Konsiliums
zwang ist eine Frage, die ärztlicherseits ernsthaft 
diskutiert worden ist und worüber man auch dis• 
kutieren kann. Der seriöse Arzt zieht auch heute 
schon einen zweiten und meinetwegen sogar dritten 
Arzt hinzu. Jeder Arzt, der grundsätzlich Abtrei
bungen vornimmt, wenn die ärztliche Indikation 
gegeben ist, verläßt sich nicht auf sein eigenes Urteil, 
auch in den Spitälern ist das nicht der Fall. Unter 
Umständen wird ein Psychiater beigezogen. Dies 
alles hat seinen guten Sinn. Aber wenn ein Amtsarzt, 
der von der Behörde bezeichnet wird, mitwirken muß, 
dann werden wir in einer ganzen Reihe von Kantonen 
überhaupt keine straflose Abtreibung mehr haben. 
Oder können Sie sich vorstellen, daß z. B. bei uns im 
Kanton St. Gallen in einem fast ausschließlich ka
tholischen Bezirk der katholische Bezirksarzt, der 
es mit den Geboten seiner Kirche ernst nimmt, der 
persönlich unter keinen Umständen eine Abtreibung 
vornehmen würde, seine Einwilligung zu einer Ab
treibung geben wird? Das wird niemals der Fall 
sein. Und stellen Sie sich vor, daß Herr Professor 
Muret in Lausanne, eine anerkannte Autorität auf 
diesem Gebiet, oder Professor Dr. Labhardt in Basel, 
wenn sie sich davon überzeugt hätten, daß ein Abor
tus notwendig ist, daß sie dann zu irgendeinem Be
zirksarzt gehen müßten, der vielleicht hie und da eine 
Geburt geleitet hat, sonst aber über keine besondere 

· Sachkenntnis verfügt, also wahrhaftig nicht berufen 
ist; nun dieser hervorragenden Autorität in den Arm 
zu fallen. · 

Ich habe nicht mehr lange, Herr Präsident. Wenn 
Sie mir noch einige Minuten gestatten möchten, bis 
11 Uhr bin ich fertig. 

Präsident: Ich nehme an, daß Sie nur noch wenig 
Zeit nötig haben werden. 

Huber: Nun stellen Sie sich auch noch die prak
tische Auswirkung vor. Da ist einmal der Fall, daß 
dringend eine Operation notwendig ist, wo es nicht 
bloß nach Stunden, sondern nach Minuten geht. 
Dann, erklärt man uns, dann hätten wir den Not
standsartikel. Wenn man den Notstandsartikel 
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anrufen kann, brauchen wir überhaupt den Art. 107 
gar nicht, ganz einverstanden. Ich bin persönlich 
der Meinung, daß wir überhaupt keine Bestimmung 
dieser Art haben müßten, und alle Experten, bis 
zu dieser zweiten Expertenkommission haben auch 
gar nie eine gewollt, sondern gesagt: Das fällt alles 
unter den Notstandsartikel. Wir im Kanton St. Gal-
len haben in unserem Gesetz nicht einmal einen sol
chen Notstandsartikel, und doch fällt es niemand ein,, 
den Arzt zu strafen. Aber heute ist ein Streichungs
antrag in diesem Sinne nicht mehr notwendig, weil 
er sonst falsch ausgelegt würde. 

Was geschieht bei Annahme des Mehrheitsantrages, 
wenn nach Bejahung der medizinischen Indikation 
durch hervorragende Autoritäten, aber ohne Zuzug 
des Amtsarztes, der eine Mediokrität ist, die Schwan
gerschaft unterbrochen wird? Was wird dann ge
schehen müssen? Dann müssen diese Aerzte nach 
Art. 106 . vor dem Gericht sich verantworten und 
werden mit Gefängnis oder mit Zuchthaus zu be
strafen sein. J;)as ist ja absurd. 

Der Art. 107 ist dann überhaupt innerlich wider
spruchsvoll. Es genügt nicht, daß etwa der Arzt sich 
darauf berufen kann, der Amtsarzt sei' einverstanden 
gewesen, sondern. die beiden unterstehen €1.ann erst 
noch der gerichtlichen Untersuchung, ob die medi
zinische Indikation gegeben sei. Es heißt nicht: 
Wird die Abtreibung von eineni patentierten Arzte 
vorgenommen, nachdem ihm vom zuständigen Amts
arzt die Zustimmung gegeben wurde, so bleibt sie 
straflos, sondern sie bleibt nur straflos,· wenn der 
Amtsarzt zugezogen wurde und wenn die ärztliche 
Indikation gegeben war. Wenn aber eine spätere 
Expertise zu einem andern Schlusse kommt, dann 
wird allemal der Amtsarzt mitverurteilt w-erden 
müssen - eine nette Einrichtung! Da wird der 
Amtsarzt schon deswegen sagen: Ich gebe die Zu
stimmung nicht, ich habe nichts davon und soll dann 
noch meine Haut zu Markte tragen, soll ins Gefängnis 
oder gar ins Zuchthaus gehen, weil ein. Kunstfehler 
dabei unterlaufen ist l Das geht nicht. Umgekehrt 
wird der Arzt, der in richtiger Weise operiert hat, 
so daß alle zugezogenen gerichtlichen Experten sagen: 
selbstverständlich war es richtig, diese Schwanger
schaft zu unterbrechen, es war seine Pflicht als Arzt, 
das zu tun, doch bestraft werden müssen, wenn er den 
Amtsarzt nicht zugezogen hat. Weil er seine Pflicht 
als Arzt getan und eine sterbende Mutter vor dem 
Tode gerettet hat, indem er mit aller Vorsicht und 
aller Beobachtung der ärztlichen Kunst die Schwan
gerschaft unterbrochen hat! 

Warum ist diese Bestimmung überhaupt hinein
gekommen?. Sie war gedacht als Konz.ession -
nein, richtiger gesagt, sie ist gebracht worden, um 
vermeintlich noch Schlimmeres zu verhüten, und 
zwar auf Begehren der Aerzte. Es war nämlich in 
einem vorherigen Beschluß vorgesehen, daß jede 
derartige Operation angezeigt werden müsse. Da
gegen haben die Aerzte sich gewehrt, . und man hat 
dann dies als das kleinere Uebel gebracht - aber es 
stellt sich nun als das viel schlimmere heraus. 

Ich bitte nochmals um Entschuldigung, daß ich 
etwas über meine Zeit hinaus gesprochen habe. Ich 
bitte Sie sehr, wenn Sie dem Antrag der Kommissions
minderheit zu Art. 107 nicht zustimmen können, daß 
Sie dann auf alle Fälle wieder die Fassung des Bu:nd~s
rates aufnehmen. Denn die Fassung, wie sie von der 

Mehrheit der Kommission, mehr aus einer gewissen 
Unsicherheit heraus, schließlich vorgeschlagert worden 
ist, wird zu Absurditäten und Schwierigkeiten führen 
müssen, die nicht akzeptabel sind. In diesem Sinne 
empfehle ich Ihnen grundsätzlich unsern Antrag 
zu Art. 107, eventuell die Fassung des Bundesrates. 

Escher: Sowohl Herr Farbstein als Herr 
Huber haben an unsere Stellungnahme zur Todes
strafe erinnert und gefragt, wie unsere Stellungnahme, 
zu Art. 107 möglich sei, da wir seinerzeit für die To
desstrafe eingetreten seien. Wir wollen heute diese ,;,,,,, 
Frage der Todesstrafe nicht mehr diskutieren. Ich 
möchte nur sagen, daß wir uns keineswegs auf die 
Heilige Schrüt, auf Vorschriften der Kirche gestützt ,, 
haben, wenn wir für die Todesstrafe eingetreten sind. 
Wir hätten uns dazumal gerade so gut berufen können 
auf die Apostel der· Aufklärung, auf Voltaire und 
Rousseau, wenn wir für die Todesstrafe gestimmt 
haben, auf die prominentesten Vertreter der ideali
stischen Philosophie Deutschlands, die ebenfalls für di~ 
Todestrafe eingetreten sind, und auf den jedenfalls 
nicht reaktionären Geist Goethes, der ja seine Doktor
dissertation gemacht hat über die Todesstrafe und der 
den Ausspruch getan hat: « Es wird sehr schwer sein, 
die Todesstrafe abzuschaffen, und wenn -wir sie ab
schaffen, dann werden wir sie gelegentlich wieder 
zurückholen. » Das Schweizervolk hat ja bereits 
einmal nach diesem Rezept gehandelt. Also nichtdie 
Kirche als solche hat uns irgendwie bewogen, damals 
für die Todesstrafe einzutreten. 

Es ist gerade in der « Neuen Zürcher Zeitung • 
ein nicht katholischer Jurist, der die Haltung der 
katholischen Kirche bezüglich dem Strafgesetzbuch 
erklärt hat, bezw. ihre Haltung unterstrichen hat. 
Er schreibt am 4. Juli 1928 unter dem Titel: « Das 
Schweizerische Strafrecht und die Katholiken>>: 
« Es ist bekanntlich ein kulturelles Verdienst des 
kanonischen Strafrechtes, daß es im Mittelalter und 
seither gegen die Verrohung und Grausamkeit des 

. weltlichen Strafrechtes auftrat, einen harten Kampf 
gegen die Todesstrafe führte und im Sinne einer Ver
feinerung der · Strafarten wirkte. ~ Also ein Zeugnis, 
das man der katholischen Kirche von freisinniger 
Seite ausstellt und das die Anwürfe, die man gelegent
lich erhebt wegen Brutalität und Barbarei, erledigt. 
Aber die Kirche verbietet ja nicht, daß wir dafür 
gestimmt haben, und das ist es gerade, was uns heute 
Herr Huber vorgeworfen hat, 'indem er fragte, ob 
wir es mit unserem Gewissen vereinigen können, zur 
Todestrafe zu stimmen angesichts unserer Stellung
nahme zur vorliegenden Frage. 

Das Gesetz vom Sinai « Du sollst nicht töten t, 
das er angerufen hat und das auch den Schluß des 
herrlichen Votums des Herrn Grünenf~lder gebildet 
hat, hat offenbar nach allgemeiner Auslegung den 1 

, Sinn: Du sollst nicht morden d. h. Du sollst nicht i 
einen unschuldigen Menschen töten. Der Tod durch j 
ein gerechtes Urteil und ausgeübt vom Staate, ist 
jedenfalls nicht unter diese Bestimmung zu subsu
mieren, dertn der gleiche Gesetzgeber hat ja gerade 
damals zugleich auch den Befehl aufgestellt und ihn 
Moses gegeben, daß für gewisse Vergehen der Tod 
einzutreten habe. Die Bestimmung des alten Bundes 
ist durch das Neue Testament nicht abgeändert 
worden. 
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Herr Kollega Farbstein, der sonst immer die Hei
lige Schrift in der Hand hat, hat uns das damals an 
Hand der Heiligen Schrift klar gezeigt und könnte 
uns jedenfalls auch den Römerbrief zitieren, in wel
chem die Rede ist vom Staat, der das Schwert führt 
und es auch führen soll gegenüber gewissen Verbre
chern. Der Einwand, daß eigentlich die Bestimmung: 
«Du sollst nicht töten» uns veranlassen sollte, gegen 
die Todesstrafe zu stimmen, ist meiner Ansicht nach 
einfach leichtfertig: Aber in diesem konkreten Falle 
müssen wir tatsächlich diese Bestimmung anwenden. 
Gegenüber der Abtreibung gibt es für uns kein Mark
ten und kein Feilschen - Du so1Ist nicht töten! 

Sodann hat man damals bei Besprechung der 
Todesstrafe so schön von der Hochachtung, von der 
Heiligkeit des Menschenlebens gesprochen, sind sehr 
schöne Worte gebraucht worden, sogar auch gegen
über dem Mörder, von dem nicht etwa der Katholik, 
sondern Rousseau geschrieben hat, daß er rechtlos 
geworden sei, gänzlich der Willkür des Staates, dem 
Tode verfallen. 

Nun ist aber die · Abtreibung nach dem Zeugnis 
der Wissenschaft die Vernichtung eines selbständigen 
Individuums mit eigenem Herzen, eigenem Blut, 
eigenen Organen, .eigenen von der Mutter völlig 
unabhängigen Funktionen, die Vernichtung von 
menschlichen Wesen, die jederzeit das unveräußer
liche Recht auf ei,n Dasein haben. Die gleichen Her
ren, die dazumal in so schönen Tönen vom Leben 
gesprochen haben, von dem Mörder, der unbedingt 
das Recht zum Leben habe, wollen nun diese wehr
losen Menschenleben unter vielfach nichtigen Grün
de.n straflos beseitigen lassen. Ich frage daher, wo 
die Inkonsequenz ist, ob sie auf unserer Seite ist oder 
auf jener anderen Seite. 

Herr Ko11ega Huber hat gerade bei der damaligen 
'Beratung hier im Nationalrat den Ausspruch getan 
(nach einer Meldung in der Tagwacht): << Daß in 
unserm Gesetz jemand das Recht gegeben wird, 
Leben zu vernichten, dagegen sträubt sich mein 
Gefühl» - und heute plädiert er und seine Kollegen 
für die Strafloserklärung oder doch die möglichste 
Strafloserklärung der Tötung des keimenden Lebens, 
also für das Recht der Tötung. 

Wir glauben, daß wir nicht inkonsequent sind, 
Wenn wir heute mit aller Energie die Streichung des 
Art. 107 verlangen. Für uns ist die Situation folgende: 
Vor uns liegen drei Anträge, der Antrag des Bundes
rates, der Antrag der Kommissionsmehrheit und der 
Antrag Affolter und Konsorten. Alle diese Anträge 
treffen sich in einem wesentlichen Punkte. Sie wollen 
die Abtreibung unter gewissen Verumständungen 
straflos erklären. Sie unterscheiden sich dann gra
d uelL Der eine Antrag umgibt dieses Begehren mit 
mehr Kautelen als der andere, aber im wesentlichen 
sind sie eins. Eine solche ausdrückliche Strafloserklä
I:1ng im Strafgesetz ist für uns unannehmbar, denn 
eine solche Bestimmung widerspricht dem Naturrtfoht. 
Man hat heute hier erklärt, daß es ,kein Naturrecht 
sei; weil die alten Römer dieses keimende Leben 
nicht geschützt hätten, sei der Beweis erbracht, daß R" sich nicht um ein Naturrecht handle. Die alten 
he~mer haben gerade durch den Verfall, dem sie an
Na llngefallen sind, bewiesen, daß sie sich gegen ein 

~urgesetz versündigt haben. Ich glaube, eine 
.. ~eitere Beweisführung erübrigt sich. Wir sind gegen 
;;eine solche Bestimmung expressis verbis, weit sie 
,A. 

auch einer positiven kirchlich-religiösen Vorschrift 
widerspricht. Es ist nicht richtig, was Herr Farbstein 
gesagt hat, daß die Kirche erst im Laufe der Jahr
hunderte, in einem Konzil, dieses Verbot aufgestellt 
habe. Das Verbot der Tötung bestand von Anfang 
an, und wenn es die Kirche in einem Konzil nochmals 
hat unterstreichen müssen, so deshalb, weil die Not
wendigkeit dafür in damaliger Zeit eingetreten war. 

Wir widersetzen uns aber einer solchen Aufnahme 
in das Strafgesetz, weil sie nach unserer Ansicht dem 
Empfinden eines großen Teiles des Schweizervolkes 
widerspricht, nicht nur des katholischen Volkes. 
Herr Kollega Huber hat soeben die katholische An
schauung auseinandergesetzt und sich bestrebt, das 
in möglichst objektiver Weise zu tun. Er hat uns 
vom Hirtenbrief des Bischofs gesprochen, der in 
einer nach seiner Ansjcht etwas harten Form er
klärt habe, daß die Mutter sich unter Umständen 
opfern müsse für ihr Kind. Diese Auffassung ist 
vollständig richtig und wird restlos geteilt. Sie ist, 
wie wir noch sehen werden, auch im Buche des Herrn 
von Streng niedergele~. Wenn ein solcher Fall ein
treten sollte, was äußerst selten ist, daß die Mutter 
sich opfern muß, so bleibt keine andere Lösung: Die 
Mutter muß den Heldentod sterben. Wir haben auch 
andere ähnliche Fälle. Eine Mutter, die ihr krankes 
Kind hegt und pflegt und am Krankenbett weilt, bis 
sie selber zusammenbricht, ist in der gleichen Lage. 

Es ist gesagt worden, daß es ein Notstand sei und 
daß in einem solchen Falle man jemand töten könnte; 
dann sollte man aber auch einen Pestkranken ohne 
weiteres töten, weil die Gefahr da ist, daß durch ihn 
viele andere Leute angesteckt werden könnten. 

Ueber die Frage, die Herr Huber aufgeworfen hat, 
wann man es mit einem Kind zu tun habe und von· 
wann an die Bestimmung gelten solle, daß man nicht 
töten dürfe, möchte ich Sie auf das hinweisen, was 
Herr von Streng sagt: « Wir müssen das kleine Wesen 
vom ersten Anbeginn an schon ein ,Kind' nennen, 
nicht erst vom 30. oder 40. Tage an, und zwar mit 
voIIem Recht, denn es trägt vom ersten Anbeginn 
an die Eigenschaften und Fähigkeiten zu seiner wei
teren Entwicklung in sich. >> 

Herr Kollega Huber hat auch Muckermann, den 
katholischen Theologen, zitiert, und uns beweisen 
wollen. daß gerade er es unter Umständen als erlaubt 
ansehe, daß eine Tötung vorgenommen werden könne. 
Das stimmt nicht ganz. Muckermann hat sich sehr 
viel mit dieser Frage befasst und hat Stellung nehmen 
müssen zu den.zwei Anträgen, die im Jahre 1920 im 
deutschen Reichstag vorlagen und die auf eine voll
ständige Strafloserklärung der Abtreibung gegangen 
sind. Da hat er offenbar, als das kleinere Uebel, weil 
keine andere Lösung mehr möglich war, sich sagen 
müssen: Dann wollen wir wenigstens das Gesetz in 
dem Sinne verbessern, daß nur die Fälle der medizini
schen Indikation zugelassen werden. Aber dieser 
gleiche Muckermann hat gerade in seinem Werk 
<< Um das Leben der Ungeborenen ~ zum Schlusse 
geschrieben: « Zweifellos ist begründet, zu sagen, 
daß ein Volk, das trotz seiner grauenhaften Ver
mehrung der Verbrechen gegenüber dem ungeborenen 
Leben das Hilfsmittel der Strafgesetzgebung nicht . _ 
mit diskreter Klugheit und .aufrichtiger Hingabe v~- ·· 
bessert und durchführt, sondern preisgibt, um .fNl! -
Quellen seines Lebens nicht mehr ernstlich b~ 
erscheint und darum sicli · nicht wundern .f:.~• 
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wenn es nicht an den Feinden ringsum, sondern an 
sich selbst absterben würde. » Im gleichen Sinn 
haben sich noch viele ausgesprochen, aber ich will, 
um nicht allzu lange zu sprechen, darüber hinweg
gehen. 

Herr Prof. Logoz hat nun gestern in seinen Aus
führungen uns etwas bange machen wollen und er
klärt, er begreife die Katholiken nicht, denn wenn sie 
Art. 107 streichen, so werden ohne weiteres Art. 31 
und 33 platzgreifen. Ich glaube, daß diese Furcht 
nicht begründet ist; einmal sind Art. 31 und 33 im 
Strafgesetzbuch drin, und ich bin überzeugt, daß 
sie auch Anwendung finden werden, selbst wenn wir 
Art. 107 haben. Art. 107 ist allerdings eine Iex spe
cialis, wie man erklärt hat, aber gerade die Fälle, 
die Herr Huber zitiert hat, haben uns klar gemacht, 
daß unter Umständen trotz dieser lex specialis diese 
Bestimmungen der Art. 31 und 33 Platz greifen 
können. Darüber ist kein Zweifel. Wenn ein Arzt 
plötzlich nachts an ein Krankenbett gerufen wird, 
muß er handeln, es geht um Minuten, er kann nicht 
zuerst zu einem amtlichen Arzt laufen - man hat 
ihn heute nicht sehr geschmackvoll als Ahtreibungs
vogt bezeichnet - und wenn er dann handelt und 
wird vor den Strafrichter gerufen, dann wird er sich 
sicher auf Art. 31 und 33 berufen, und kein Gericht 
wird ihn voraussichtlich bestrafen. Die Art. 31 und 
33 sind schließlich nichts anderes als die Sanktio
nierung der heutigen Gerichtspraxis.. << Vor alleµi 
hat die Gerichtspraxis, vor allem da, wo ernst den
kende Aerzte nach~. genauester Untersuchung des 
Falles zur Rettung desLebens der Mutter einen künst
lichen Abortus als unabwendbar erachtet haben, das 
Vorliegen einer strafbaren Abtreibung mangels Vor
liegeru; der Rechtswidrigkeit verneint, sei es aus dem 
Gesichtspunkte des ärztlichen Heilungsrechts, also 
aus dem Gesichtspunkt des Art. 31, sei es aus dem 
des Notstandes der Mutter, der einen Strafausschlies
sungsgrund bedeute. Es ist mir kein einziger Fall 

. bekannt, wo zum Beispiel ein in einer öffentlichen 
Klinik unter diesen Voraussetzungen vorgenommenen 
Abort auch nur zur Anzeige, geschweige denn auch 
noch zur strafrechtlichen Aburteilung gelangt wäre. 
Damit ist tatsächlich der medizinische Abort im 
engeren Sinne schon unter dem geltenden Recht zu 
einer allerdings sehr ernsten Gewissensfrage der 
Aerzte geworden. » So wird es auch in Zukunft sein, 
wenn wir § 107 streichen; und wir betrachten das als 
das geringere Uebel, als daß man in einen Artikel 
ausdrücklich die Straflosigkeit hineinsetzt und damit 
einen Freibrief ausstellt für die Abtreibung, sei es 
auch nur in gewissen Fällen; dann haben wir wenig
stens die Garantie, daß immer eine Strafuntersuchung 
vorangehen muß .. Nach § 107 wäre das nicht mehr 
möglich. Wenn ein Arzt die amtliche Erklärung ein
geholt hat, wird keine Klage eingereicht werden 
können. Die Annahme des Art. 107, wie er formu
liert ist, bedingt zweifelsohne nach unserer Auffassung 

. eine Vermehrung der Abtreibungen und damit einen 
noch stärkeren Rückgang der Geburten, und da 
glaube ich, ist es unsere Pflicht, daß wir den Anfängen 
wehren. Man wird sagen, da sei nichts zu befürchten, 
nachdem man die Vorschrift aufgenommen habe, 
nicht nur ein Arzt, sondern zwei Aerzte müßten ihre 
'Z.\istimmung geben. Ich will den Herren Aerzten nicht 
ztr0.~ahe treten, aber ich muß doch sagen, daß das 
~uen in die Aerzte· in diesem Punkte in letzter 

Zeit erschüttert worden ist. Wir haben feststellen 
müssen, daß die Auffassung in Aerztekreisen bezüg
lich der Abtreibung Wandlungen durchgemacht hat, 
denen weder das geschriebene noch das ungeschriebene 
Gesetz noch auch die allgemeine Auffassung mehr 
folgen konnte. Es ist ja gerade der von Herrn Kollege 
Huber zitierte Dr. Muckennann, der sich diesbezüg
lich ausspricht. Herr Huber kennt seine Ausfüh
rungen also ebenfalls. Er zitiert aus einem amtlichen 
Bericht der Medizinalverwaltung von Berlin. Wir 
finden da sehr interessante Bekenntnisse gerade von J 
amtlicher ärztlicher Seite. In einem dieser Berichte , ... 
heißt es, daß man bei der Prüfung der Ursachen des t 
Geburtenrückganges die Begleiterscheinung wahr- i 
genommen habe, daß die Beteiligung der Aerzte 
an den tötlichen Eingriffen gegen das ungeborene 
Leben einen bedenklichen Umfang angenommen 
habe. Vor allem scheine der Umstand maßgebend 
zu sein, daß seit Jahi:en im Aerztestande eine gewisse 
Umwertung und Verschiebung der früheren .. An
schauungen über die Zulässigkeit, das Leben der 
Ungeborenen anzutasten, sich entwickelt habe. Es 
scheine daher vom Standpunkt des Staatswohles wie 
von dem der Interessen der Aerzte aus dringend not- : 
wendig, die Frage der Berechtigung jener Eingriffe 
eingehend zu prüfen. Diese Prüfung ist dann vor
genommen worden, es wurden verschiedene Rapporte 
eingeholt, und aus einem dieser Berichte von Herrn 
Medizinalrat Krohne möchte ich folgendes hervor
heben. Herr Medizinalrat Krohne hat, um die Frage 
abzuklären,· 80 Frauenärzte, darunter alle Ordi
narien der Universitäten und eine große Anzahl 
namhafter Frauenärzte in großen Städten, um die 
Beantwortung von drei Fragen ersucht: · Erstens, o}) 
ihnen überhaupt aufgefallen wäre, daß die Neigung 
der Frauen, die künstliche Fehlgeburt herbeizuführen, 

. zugenommen habe, und ob die Frauen in steigendem 
Maße mit solchen Begehren an Aerzte herantreten? 
Zweitens, in wieviel Fällen anzunehmen wäre, daß 
qie in ihre Behandlung gekommenen Frauen .die 
Fehlgeburt verbrecherisch vorgenommen hätten, und 
drittens, ob auch die Neigung der Aerzte, künstliche 
Fehlgeburten ohne zwingenden Grund auszuführen, 
im Zunehmen begriffen sei. 65 Herren haben die 
Fragen beantwortet, zum Teil, wie Krohne beifügt, 
unter Anführung eines außerordentlich interessan
ten und erdrückenden Materials. Die erste Frage, 
ob die Neigung der Frauen, die Frucht abtreiben zu 
lassen, gestiegen sei, beantworteten 45 Herren mit 
Ja, 20 haben mit Nein geantwortet oder überhaupt 
keine Antwort gegeben. Manche Kollegen, sagt 
Krohne, hätten ihm geschrieben, daß ka.tim eine 
Sprechstunde vergehe, wo nicht eine Frau erscheine, 
die ohne jeden Grund, bloß weil sie schon zwei Kinder 
habe, unter ganz nichtigen Gründen die künstliche 
Fehlgeburt verlange und ungehalten seien die Frauen, 
wenn es nicht geschehe. Die zweite Frage bezüglich 
der verbrecherischen Absicht wird beantwortet wie 
folgt: Was die zweite Frage angeht, so besteht nach . 
den meisten Aerzten kein Zweifel, daß an der riesigen 
Zunahme die verbrecherischen Fälle einen erheblichen 
Anteil, wie manche Kollegen meinen, 90-100 o/o 
einnehmen. Und nun die Hauptfrage, die dritte, be~ , 
züglich der Aerzte: Aus den Antworten ergibt sieb i 
die von hervorragenden Männern der Praxis- be-4 
wiesene Tatsache, daß die Beurteilung der Fra~e,7 
unter welchen Umständen ein Arzt straffrei eingreifen'~ 

,? 

michael.tellenbach
Textfeld



6. März 1929 299 Strafg~t:zibueh 

dürfe, in Aerztekreisen eine bedenkliche Wandlung 
erfahren habe, zumal in dem Schriftwechsel mit Lei
tern von Kliniken stehen beunruhigende Sätze. Einer 
redet von vielen Aerzten, die auf ganz unverant
wortliche Gründe hin einschreiten, ein anderer sagt, 
er habe den überzeugenden Eindruck gewonnen, 
daß die Tötung der Ungeborenen aus wirtschaftlichen 
Gründen von einer verhältnismäßig erschreckend 
großen Zahl von Aerzten anerkannt und ausgeführt 
werde. Ein dritter beklagt, daß reichlicher Kinder
segen, einfache Nervosität, ein Lung~nspitzenkatarrh, 
ja sogar Verdacht auf latente Lungentuberkulose 

' vielfach als Indikationen gelten. Leider müsse man es 
nahezu regelmäßig erleben, daß bei Ablehnung durch 
einen Arzt ein anderer sich finden lasse, der dem ver
hängnisvollen Ansinnen nachgebe. Das bestätigt 

· auch das Gutachten einer Aerztekammer, die sich 
Dr. Krohne gegenüber dahin äußerte, daß in den 
Großstädten nicht wenige Aerzte geradezu spezia
listisch tätig seien, sich aber so vorsehen, daß sie 
kriminell nur höchst selten überführt werden usw. 

Wenn man über die Tätigkeit der Aerzte solche 
Stimmen hört, dann werden Sie begreifen; daß man 
gegenüber der Vorschrift des§ 107 etwas zögern wird. 
Wir wollen ja zugeben, daß nicht alle Aerzte, die 
ernannt würden, nun diese Auffassung hätten, wie sie 
in diesem Bericht von Berlin steht. Aber ich glaube, 
wenn einmal die Aerzte bezeichnet werden, in Zürich 
von den Herren Farbstein und Konsorten und in Ba
sel vielleicht von Herrn Kollega Welti, dann wird · 
deren Auffassung. anders sein als die, der' wir heute 
huldigen wollen. Ich zitiere gerade Herrn Professor 
Labhardt, der in der Zeitschrift « Das neue Geschlecht» 
über die Lex Welti, von der Herr Welti selbst eben 
gesprochen hat, bemerkt, gerade nach Annahme der 
ersten Lesung im Basler Großen Rat habe er un
zählige Anfragen, speziell allerdings aus dem Ausland, 
erhalten, ob die Frauen nach Basel kommen könnten, 
um die Frucht abtreiben zu lassen. Also es wäre nicht 
ganz unangebracht gewesen, wenn Herr Grünenfelder 
in seiner Rede gesagt hätte, daß Herr Welti vieIJeicht 
etwas Schuld tragen würde an einer Zuwanderung 
nach Basel. Wir glauben also. daß die Aufnahme einer 
solchen Bestimmung dem Mißbrauch · Tür und Tor 
öffnen würde. 

Haben wir eine Förderung der Geburtenregelung 
nach den statistischen Ausweisen überhaupt nöti!;r? 
Ich glaube kaum. Die Schweiz steht wirklich nicht 
glänzend da. Nach einer Zusammenstellung von Dr. 
Lore.nz ist der Rückgang der Geburten gewaltig. 
Auf 1000 Einwohner bei mittlerer Bnölkerungszahl 
traf es an Lebendgeborenen in den 70er Jahren 30, 
in den 80er Jahren 28, in den Jahren 1911-1915 
22,8, 1925 nur mehr 18,4. Die gleiche Erscheinung 
haben wir, wenn wir die Statistik der ehelichen Frucht
barkeit durchgehen. Und wie steht die Schweiz in der 
internationalen Statistik da? . In internationaler 
Beziehung, sagt Lorenz, ist es mit der schweizerischen 
Geburtenhäufigkeit foJgendermaßPn bestellt: Le
bendgeborene trifft es auf 1000 Einwohner in Ru
mänien 37,5, in Bulgarien 35, und dann geht es 
rückwärts die Reihe aller Staaten hinunter; die drei 
letzten Staaten sind Schweiz 18,4, England 18,3, 
Schweden 18,1. Dr. Lorenz fügt hinzu, die Schweiz 
steht also in bezug aui Geburtenhäufigkeit unter den 
vorgenannten Territorien im drittletzten Rang. Das 
Problem hat demnach für uns ganz besondere Be-

deutung. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Re
gelung der Geburtenhäufigkeit, deren untere Grenze 
noch nicht erreicht ist, im wesentlichen das Ergebnis 
willkürlicher Geburtenregelung ist, sei es durch Prä
vention, sei es durch das Mittel der Abtreibung, die 
größ@ren Umfang angenommen hat, als man sich 
gemeinhin vorstellt. Auch bezüglich der Kinderzahl 
möchte ich eine Statistik zitieren, die nicht in einer 
katholischen Zeitung erschienen ist, sondern in der 
Berner Tagwacht: Wir haben in der Schweiz 139,000 
Familien ohne Kinder, 140,000 Familien mit einem 
Kind, 129,000 Familien mit 2 Kindern, 87,000 Fa
milien mit 3 Kindern und dann gehts hinauf bis zu 
1600Familien mit 11 Kindern, 50Familien mit 14 Kin
dern, einer Familie mit 17 Kindern, und die Tagwacht 
fügt hinzu: «wobei alle gesund sind». 

Wir wissen nun alle, daß das Volkswohl nicht durch 
Strafgesetze erneuert oder vervollkommnet oder ge
sichert werden kann; wir teilen da· die Ansicht der 
Herren Referenten, speziell von Herrn Nationalrat 
Seiler. Wenn nicht vor allem der Wandel der•inne
ren Gesinnung und ein entsprechender Umbau un·
heilvoller Lebensbedingungen angestrebt und er
reicht wird, sind Strafgesetze tatsächlich wertlos. 
Die Strafgesetze sind aber Hilfsmittel, die in Ver
bindung mit anderen großen Maßnahmen, die die 
innere Gesinnung der Menschen und die Gestaltung 
der Lebenslage betreffen, zum Volkswohl beitragen 
können. Dieses Hilfsmittel dürfen wir nicht vernach
lässigen, und wir sind die ersten, die sich erbieten, zur 
Verwirklichung der Anregungen von Herrn Koilega 
Farbstein für soziale Besserstellung Hand zu bieten. 
Ich glaube gerade die katholisch-konservative Frak
tion hat ein Beispiel dafür gegeben, als sie den Sozial
lohn postulierte, als sie die bei der Beratung des .Be
soldungsgesetzes die Kinderzulagen verlangte. Aber 
ich erinnere Sie daran, welche Schwierigkeiten wir 
gehabt haben, um auch nur bescheidene Zulagen zu 
erwirken - und da war der Widerstand gerade auch 
von sozialdemokratischer Seite her recht fühlbar. 

Herr Prof. Logoz hat uns an Kaufmann erinnert 
und seine Unterscheidung zwischen Erlaubtheit und 
Straflosigkeit: Wir teilen die Ansichten des katho
lischen Juristen Kaufmann vollständig. Aber dieser 
gleiche Jurist hat auch geschrieben: Die katholische 

. Moral spricht sich unbedingt gegen die Erlaubtheit 
der absichtlichen Herbeiführung einer Fehlgeburt aus; 
sie kennt keine Ausnahme, keine Indikation. Po
sitiver kann man sich wohl nicht aussprechen. Im 
übrigen teilen wir auch in diesem Punkte die Ansicht 
des Referenten: Es ist weder notwendig noch möglich, 
daß das eidgenössische Strafrecht jeden Verstoß gegen 
die sittliche Ordnung, gegen das Gewissen verbietet, 
mit Strafe bedroht. Straffrei bedeutet durchaus nicht 
sittlich erlaubt, wenn auch leider manche Menschen 
nur zu bereit wären, aus der Straffreiheit die sitt
liche Erlaubtheit zu folgern. Es ist jedoch unerläß
lich, daß alle Verbrechen, die das Volkswohl empfind
lich antasten - und die Abtreibung ist ein solches, 
das ist von den Referenten anerkannt worden -
durch ein gerechtes Strafgesetz grundsätzlich als 
Verbrechen gekennzeichnet und mit diskreter Klug
heit geahndet werden. Im vorliegenden Fall gilt 
es, den verheerenden Strom, der Land und Volk be
droht, einen kräftigen Wall, eine Mauer entgegenzil
setzen. Aber jede Ausnahme, die wir in das Gesetz 
aufnehmen, ist eine Bresche in diese Mauer, diel~&-
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hängnisvoll werden kann. Nach den gemachten 
Erfahrungen, nach den Debatten, die seinerzeit im 
Zürcher und im Berner Großen Rat stattgefunden 
haben und" nach dem, was wir noch heute gehört 
haben und speziell nach dem Blick in die Zu)funft, 
den uns Herr Kollega Welti eröffnet hat, glifuben 
wir, für uns sei auf diesem Gebiet kein Kompromiß 
möglich, und ich bin überzeugt, daß ein großer Teil 
des Schweizervolkes, nicht nur die Katholiken, in 
diesem Punkt hinter uns stehen werde. (Beifall.) 

Bundesrat HäberUn: Wir stehen vor einer sehr 
schwierigen Frage des Strafgesetzes, vielleicht vor 
der schwierigsten. Warum? Weil wie kaum bei einem 
andern Abschnitt ethische, religiöse, soziale Anschau
ungen, sogar rassenhygienische Gesichtspunkte hin
eingeworfen werden und alle verlangen, im Gesetz 
verdicMet zu werden. Das ist eine schier übermensch
liche Aufgabe, die da gestellt werden soll. Ich gebe 
dem Gefühl der großen Freude und Befriedigung Aus
druck darüber, daß diese Debatte auf so hoher Linie 
geführt wird. Ich glaube, das ganze Schweizervolk 
wird das anerkennen müssen, wenn es die Verhand
lungen liest. Das ist gewiß nicht in letzter Linie den 
prächtigen einleitenden Referaten zu verdanken, die 
diese hohe Linie vorgezeichnet haben. Wir sind uns 
hier unserer Verantwortung, die wir vor dem Volks zu 
tragen haben, bewußt. Gerade deshalb müssen wir 
uns besinnen auf die eigentliche Aufgabe, die uns hier 
gestellt ist. Wir können nicht alle möglichen Prob
leme durch Strafgesetzparagraphen lösen, sondern 
wir müssen uns beschränken auf die Rechtsaufgabe, 
die uns hier gestellt ist, freilich mit dem Blick auf 
das wirtschaftliche und soziale Leben, auf die ethi
schen Gesichtspunkte, aber doch auch mit der Frage: 
Was können wir mit den Mitteln, die hier zur Ver
fügung gestellt werden sollen, erreichen? Wie ist 
das Strafbare vom Straflosen abzugrenzen? Diese 
Frage präsentiert sich hier. Die Beantwortung wird 
uns einigermaßen dadurch erleichtert, daß - wenig
stens habe ich keine anderes Votum gehört - der 
Standpunkt nicht vertreten wurde, daß das Kind 
in irgendeinem Zeitpunkt seit der Konzeption kein 
Rechtsgut sei. Die alte Theorie, daß eine bestimmte 
Zeit lang, so und so viele Wochen oder Monate, nur 
etwas Lebloses, Schutzloses vorhanden sei, ist nicht 
mehr vertreten worden. Wir anerkennen alle mit-:
einander, das Leben des Kindes ist ein Rechtsgut, 
das grundsätzlich Schutz verdient. Damit ist aber 
sofort gesagt, daß die Vernichtung dieses Rechtsgutes 
die Tötung bedeutet, also an sich eine strafbare Hand
lung, die wir unter generellen Gesichtspunkten unter 
allen Umständen als strafbar bezeichnen werden. 

Wie kann eine an sich strafbare Handlung straf
los werden? Nur dadurch, daß wir einen Notstand 
anerkennen gegenüber diesem Rechtsgut, das sich 
uns präsentiert. Von Notwehr werden wir ja praktisch 
und vernünftigerweise nicht reden wollen; das Kind 
im Mutterleibe ist ja kein Angreifer. Aber existiert 
ein Notstand, den wir zu respektieren haben, auf den 
wir die Grundsätze des allgemeinen Teiles anwenden 
oder für den wir besondere Normen im Speziellen Teile 
schaffen ? - Daß die Notstandstotung auch von der 
Kirche anerkannt wird, ist hier wiederholt aufge
griffen worden. Wenn die Kirche die Todesstrafe 
zwar nicht verlangt, aber zuläßt, so anerkennt sie 
e,ip.El!:1 Notstand des Staates gegenüber dem Ver-

brecher. So könnten wir die Berechtigungldes Straf
gesetzes überhaupt grosso modo konstruieren und es 
wäre nicht unrichtig konstruiert. Wir alle, und sicher 
auch die Kirche, anerkennen daß der Soldat sein 
Vaterland verteidigen und dabei in Erfüllung ·einer 
anerkannten Pflicht töten darf. Wir haben einen 
interstaatlichen Notstand, der vom Recht anerkannt 
wird. Wahrscheinlich wird auch die gewöhnliche 
Notstandstötung vom kanonischen Recht anerkannt. 
Ich weiß es nicht, wie sich das kanonische Recht zu 
dem klassischen .Fall stellt, wo zwei auf einer Planke 
im Meere treiben und der eine untergehen muß, da
mit der andere leben kann. Ich nehme an, daß diese 
Notstandstötung auch von dem kanonischen Recht 
anerkannt wird, die HH. doctores iuris utriusque mö
gen das entscheiden, ich habe nicht den Mut, Ihnen_ 
eine bestimmte Behauptung vorzulegen. 

Die Frage konzentriert sich nun auf einen ganz 
bestimmten Punkt: gibt es auch einen Notstand 
der Mutter gegenüber dem Kind in ihrem Schoß? 
Wollen wir diese Frage bejahen, wollen wir sie ver
neinen ? Da stellt sich die Frage, die Herr Escher 
vorhin gestreift, die Herr Grünenfelder gar nicht 
berührt hat, mit der sich aber jedenfalls Herr Logoz, 
auseinandergesetzt hat: Wie ist es, wenn Art. 107 
einfach gestrichen wird, gelten dann die Notstands
bestimmungen des Art. 31 und 33 für den konkreten 
Fall der erkrankten, vielleicht vor detn Tode stehen
den Mutter mit einem Kind im Schoße? Herr Prof. 
Logoz hat Ihnen erklärt, daß nach seiner Auffassung, 
die ich teile, nach der Streichung von Art. 107, zwei
fellos Art. 31 zur Anwendung kommen müßte. Ich 
glaube, Herr Escher hat angedeutet, daß in den Fäl
len, wo es recht dringlich ist, wo es von einer Stunde 
zur andern geschehen muß, daß dann die Vorausse
tzung der Anwendung von Art. 31 gegeben wäre. Aber 
eine solche Dringlichkeit wird in den wenigtsen Fäl
len vorliegen. Wir wollen doch praktisch denken und 
nicht die Ausnahme-_Fälle zur Voraussetzung unserer 
Gesetzgebung nehmen. 

Wie ist nun die Lösung? Wenn Sie Art. 107 nach 
Antrag der Kommissionsmehrheit annehmen, . so 
schaffen Sie einen Spezialartikel, der den Art. 31 
ersetzt, bzw. für einen bestimmten Fall weitgehend 
einschränkt. Wieso? Im allgemeinen Notstands
artikel darf ein Notstand auch dann angenommen wer
den, wenn das Vermögen, wenn die Ehre bedroht ist. 
Ich darf zur Verteidigung meiner Ehre oder sogar 
meines Vermögens straflos töten, wenn der Richter 
anerkennt, daß im speziellen Fall das geringere Rechts
gut damit vernichtet worden ist. Wollen wir das zu
lassen im Falle der Mutter und des Kindes? Nein! 
Art. 107 präzisiert: Für die Mutter gibt es gegen ihr 
Kind nur dann einen Notstand, wenn sie damit ihr 
eigenes Leben oder ihre dauernde Gesundheit ver-
teidigt, also nicht aus vermögensrechtlichen Ueber
legungen. Und das ist wichtig. Damit kommen 
wir zur Abgrenzung gegenüber den Anträgen z.B. 
in Art. 107bis und den im Vorschlag Affolter zuge
lassenen Ehren- und eugenischen Gründen. Wir 
haben nach.dem Vorschlag der Kommissionsmehrheit 
ein ganz begrenztes Anwendungsgebiet. 

Meine Herren von der konservativen Richtung, 
wollen Sie wirklich diesen Artikel streichen, mit der 
Wirkung, daß dann nachher der viel weitergehende 
Art. 31 zur Anwendung kommt und es d_em Richter 
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im einzelnen Falle überlassen bleibt, abzuwägen, wel
ches Gut das wichtigere sei. Denn dann muß er sich 
diese Frage stellen: Darf es oder muß es der Mutter 
zugemutet werden, daß sie ihr Rechtsgut preisgibt 
gegenüber dem Leben des Kindes? Diese Frage kann 
dann verschieden beantwortet werden. Nehmen Sie 
aber den Arg. 107 in der Fassung der Kommissions
mehrheit an, so wird der Richter nur die Frage prü
fen müssen, ob das Leben oder die Gesundheit der 
Mutter b~droht ist. Das Leben der Mutter ist wich
tiger, die dauernde Gesundheit der Mutter ist wich
tiger, das ist für den Richter bindend festgesetzt. 
Damit wird seine Aufgabe erleichtert. Auch der Arzt, 
der vor eine Gewissensfrage gestellt wird, vielleicht 
vor noch eine größere als die Mutter - denn er steht 
der Sache fern - kann sich leichter entscheiden. Der 
Arzt muß nüchtern überlegen, wieweit er gehen darf; 
er steht mit dem einen Fuß im Zuchthaus. Auch dem 
Arzte sind wir also schuldig, daß wir eine gerade 
Linie für den Richter aufstellen, nach der dieser er
kennen kann. 

Sie dürfen also wegen der Gefahr der Unsicherheit 
nicht bloß streichen, es wäre denn, daß Sie mit Herrn 
Nationalrat Welti überhaupt alle drei Artikel strei
chen wollen. Dann wissen Sie freilich auch, woran Sie 
sind. Aber ich weiß, daß es nicht Ihre Auffassung ist, 
in seiner Richtung soweit zu gehen. Sie müßten bei 
bloßer Streichung von Art. 107 direkt für ihn einen 
Ersatz, ein direktes Verbot unter allen Umständen 
auf Grundlage religiös konfessioneller Auffassung 
schaffen, es dürfe unter keinen Umständen ein sol
cher Notstand angenommen und vom Arzt n.otstands
mäßig gehandelt werden. Wollen' Sie soweit gehen? 
Das glaube ich nicht. 

Der Mehrheitsartikel bringt aber auch noch wei
tere Einschränkungen der Anwendung des Notstands
begriffes. Auch von diesem Gesichtspunkte aus sollte 
die konservative Richtung diesen Vorschlag anerken
nen als ihren Anschauungen Rechnung tragend. Mit 
Recht haben Sie ja gewisse Bedenken und sagen, 
wenn wir überhaupt einen solchen physiologischen 
Notstand anerkennen: « Wer hat schließlich darüber 
in der Anwendung praktisch zu entscheiden.» Gewiß, 
in letzter Linie der Richter, aber wir wollen zugeben, 
in der Praxis in erster Linie der Arzt oder der Kur
pfuscher oder die Hebamme, je nachdem wir die 
Möglichkeit gestalten. Da wollen wir einschränkend 
vorgehen und nur dem Arzt die Möglichkeit des Ein
griffes zubilligen. Nur er darf der Frau den Rat geben 
und dem Rat gemäß handeln. Wenn der Arzt ihr 
sagt: Ich darf es nicht tun, die Voraussetzungen dafür 
sind nicht vorhanden, das Leben, die dauernde Ge
s?ndheit ist nicht gefährdet; zwar wird es schwie
rig sein, aber die Schwangerschaft und die Geburt 
darf doch zugemutet werdeill>, dann macht sich die 
Frau strafbar, wenn sie die Schwangerschaftsunter
brechung doch durchführen läßt. Darum ist es wichtig, 
daß wir auf die wissenschaftlich kompetenten Per
sönlichkeiten abstellen, wozu nota bene immer auch 
das Einverständnis der Frau treten muß. Der Rat des 
~~es, seine kunstgemäße Hilfe und der Wille der
Jerugen, an der die Operation vorgenommen werden 
soll, ergänzen sich. 

d. Und dieser Wille muß schriftlich ausgedrückt wer
en. Man kann üb~ die Berechtigung derartiger 

!i:nnalitäten streiten; aber es ist dann sicher, daß 
er diesen Willen Klarheit herrscht. Wer ist der-

jenige, der die Abtreibung haben will? Immer die 
Mutter? Sehr oft ist es der Verführer. Und die 
Mutter wird mit moralischem oder besser gesagt un
moralischem Druck, mit psychologischem Zwang da
hin gebracht, es zu tun. Der Schatz geht zum Arzt, 
läßt ihn kommen und sagt, die Mutter habe es gewollt. 
Die Mutter ist in einem Zustande, daß man nicht 
wird beweisen können, ob sie es gewollt hat oder nicht. 
Deshalb wollen wir eine gewisse Sicherheit haben, daß 
auch die Mutter überlegen muß, ob sie wirklich die
sen schweren Eingriff an sich vornehmen, ihr Kind 
beseitigen will. Es ist mit Recht gesagt worden, es 
brauche gewiß sehr viel, bis eine Mutter, auch wenn 
sie ihr Kind noch nicht geboren hat, weil sie es schon 
im Mutterleibe liebe, zu diesem Entschlusse sich durch
ringe. (Hoppeler: Nicht mehr so viel). Sie haben die 
bessere Erfahrung, aber ich habe die bessere Mei
nung, ich will gerne Optimist sein (Nicht immer, 
nicht bei allen). Das mag sein, aber wir wollen die 
Hauptfälle nehmen. Ich glaube, auch Herr Hoppeler 
wird mir zugeben, daß eine solche schriftliche Er
klärung einen kleinen Damm setzen kann, gegen die 
Möglichkeit der Durchführung, gerade dann, wenn 
die Mutter im Uebrigen etwas leicht veranlagt ist. 

Wir sagen ferner, es soll nicht nur ein Arzt, son
dern neben ihm noch ein zweiter zugezogen werden 
und zwar ein amtlich bestimmter Arzt. Warum? Es 
wäre ungerecht, wenn man allgemein sagen würde, 
die Aerzte geben sich zu solchen Operationen auch 
rechtswidrig her. Aber wenn wir sagen, es gebe Aerzte, 
die das machen, begehen wir keine Ungerechtigkeit. 
Es wird jeder Stand sich gefallen lassen müssen, daß 
es räudige Schafe in seinen Reihen gibt. So auch beim 
Aerztestand. Das Quantitative können und wollen 
wir hier nicht ermitteln. Wir wollen den Prozent
satz der guten und schlechten Elemente nicht fest
stellen. Für uns muß es genügen, daß es nach den 
Erfahrungen unserer Gerichte und Berufsgerichte 
eine genügende Anzahl pflichtvergessener Aerzte gibt. 
Darum dürfen und wollen wir nicht nur auf einen 
Arzt allein abstellen. Wir wollen, daß der eine Arzt 
gezwungen sei, was ja der seriöse Arzt in der Praxis 
sozusagen immer tun wird, einem zweiten Arzte Mit
teilung zu machen: Ich stehe vor der Gewissensfrage, 
soll ich bei der und der Frau den Abortus einleiten. 
Wir haben einen Amtsarzt nicht in der Meinung vor
geschlagen, daß er immer der bestqualifizierte sei. 
Es kann ja sogar vorkommen, daß der Amtsarzt der 
wenigst qualifizierte ist z. B. in einem kleinen Kreis, 
wo wenig Konkurrenz sich findet und wo die anderen 
Aerzte besser sind. Hoffentlich wird das aber die 
Ausnahme sein. Aber ich will einmal annehmen, daß 
der erstangerufene Arzt der tüchtigere und berufe
nere sein kann. Wichtig bleibt trotzdem die Funktion 
der Kontrolle durch den zweiten Arzt, auch wenn sie 
nur intern ist. Der beste, auch der gescheiteste Arzt 
kanh Fehler begehen. Daß er an einem dritten Orte 
sagen muß, jetzt mache ich das und das, ich über
nehme die Verantwortµng, das ist von großer Trag
weite. Es ist auch für den ersten Arzt nicht so schlimm, 
wie Herr Huber und die andern Herren vielleicht 
glauben. Mit diesem Amtsarzte ·wird sicher nur das 
böse Element belästigt. Der nicht seriöse Arzt wird 
nicht gern mit dem Amtsarzt in Berührung kommen. 
in einer solchen Sache, weil er dann weiß, daß es an'. 
dritter Stelle bekannt ist, daß eine solche Operatioii~ 
vorgenommen werden will; er steht unter der KJn~: 
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trolle. Wenn er aber allein darüber zu verfügen hat, 
dann spekuliert er darauf, daß er von keiner Seite 
kontrolliert wird. Diese Kontrolle möchten wir 
haben, weil sie gerade für diejenigen, die der Frage 
der Abtreibung grundsätzlich ablehnend gegenüber
stehen, eine Beruhigung bietet. Sie soll es Ihnen er
möglichen, nachdem diese Garantie gegeben ist, auch 
diesem Fall des Notstandes, vielleicht nicht nach ihrer 
konfessionellen Auffassung, aber als Mitglied des Staa
tes, der ein gemeinsames Strafgesetz schaffen will, 
zuzustimmen. 

Alles das ist natürlich mit dem Arztgeheimnis ver
einbar. Wir stellen uns nicht vor, daß etwa die An
zeige des ersten Arztes an den Amtsarzt irgendwo ver
öffentlicht werden soll. Es bleibt Amtsgeheimnis 
beim Amtsarzt, wie beim ersten Arzt. Darf es einer 
anständigen Frau nicht zugemutet werden, solange 
wir nur den physiologischen Notstand kennen, daß 
auch ein zweiter Arzt darum wisse, daß sie in derbe
dauerlichen Lage ist, eine solche Operation vornehmen 
zu lassen? Das ist für diese Frau keine Schande, 
lebe sie in welchen Verhältnissen sie wolle. Hier hat 
sie ein Unglück betroffen. Das ist für sie so wenig 
eine Schande, wie für mich, wenn ich ins Spital muß. 
Sie werden nicht glauben, daß man dadurch in der 
Ehre herabgesetzt werde. Unaugenehm mag es wir
ken, aber das muß man zumuten dürfen im Interesse 
der Gesamtheit. Auf jeden Fall bedeutet die Vorschrift 
eines zweiten amtlich bezeichneten Arztes kein Miß
trauen gegen die Aerzte als solche, oder beruht auf 
einem schlechten Gewissen des Gesetzgebers, wie sich 
Herr Farbstein ausgedrückt hat. Ich bin den Aus
führungen von Herrn Farbstein mit großem Intesesse 
gefolgt, aber ich habe nicht recht verstanden, warum 
das einem schlechten Gewissen des Gesetzgebers ent
springen soll, wenn er in der Anwendung einer so 
einschneidendell' Maßnahme vorsichtig vorgeht. 

Ich möchte noch eines beifügen. Auch der Be
fund der beiden Aerzte steht nicht an Urteils statt, 
ist schließlich nicht allein maßgebend als praktischer 
Durchschnitt; gewiß, aber wenn ausnahmsweise die 
Sache so wäre, daß beide Aerzte schlechte Kerle 
wären, die unter einer Decke stecken, was theore
tisch vorkommen kann, so haben sie sich vor dem 
Richter zu verantworten für die ungerechtfertigte 
Operation. So ist die Sache. 

Ich meine also, diese Lösung sollte auch für die 
konservative Richtung nicht nur durchaus annehmbar 
sein, sondern sie sei besser als die Lösung mit der 
Streichung. Die Genugtuung für die Linke liegt darin, 
daß hier die Rechte eine Konzession machen muß, 
indem ihre konfessionelle Anschauung nicht in das 
Gesetz hineingetragen wird. Konfessionell kann der 
Katholik denken, was er will. Wenn er seiner Frau 
zumutet, sie dürfe unter keinen Umständen eine Ab
treibung vornehmen, da seine Religion, sein Gl~be 
und ihr Glaube das verbiete, so zwingt unser Straf
gesetz selbstverständlich keinen Katholiken und keine 
katholische Frau, entgegen dieser Auffassung zu 
handeln. Es ist ungefähr wie mit der Wiederverhei
ratung eines geschiedenen Katholiken. . Rechtlich, 
nach Zivilgesetz, ist sie erlaubt, aber nach katholischer 
Auffassung darf zu Lebzeiten des geschiedenen Gat
ten nicht mehr geheiratet werden. Es steht durchaus 
i:i;L Ermessen des katholischen Ehegatten, nach sei
ner. Konfession vorzugehen. Dem wollen wir mit unse
rem Strafgesetz nicht Eintrag tun, wie wir uns über-

haupt bemühen, nicht ins religiöse Gebiet überzu
greifen. Wir müssen aber bitten, daß vom religiösen 
Gebiete her auch anders Denkenden gewisse Kon
zessionen auf dem Gebiete des öffentlichen Rechtes, 
des Zivilrechtes und hier des Strafrechtes gemacht 
werden. Wir ~tehen auf einem Boden, wo dieses 
Entgegenkommen leicht vorgenommen werden kann 
und wo das Entgegenkommen auch stets erleichtert 
wird seitens derjenigen, die nicht Katholiken sind, 
durch die von der Mehrheit gewählte, Fassung. 

Ich komme nun zum Antrag, der von den Herren 
Affolter und Mitunterzeichnern gestellt wird. Was 
wird dort vorgesehen? Dort werden auch Notstands
b~griffe gesetzt, aber nicht mehr bloß der Notstand 
des Lebens und der Gesundheit, sondern es werden 
andere Güter als durch den Notstand zu schützend 
erklärt. Wir bekommen einen Ehrennotstand und 
einen rassenhygienischen, einen eugenischen Not
stand. Der Ehrennotstand, wie er hier postuliert 
wird, ist durchaus nicht etwa von vornherein unsym
pathisch. Es ist auch uns verständlich, daß man sich 
die Frage stellen kann, wenn eine brave anständige 
Tochter von einem Scheusal vergwaltigt worclen ist 
und nun ein Kind zu erwarten hat, ob ihr die christ
liche Lehre und vor allem das bürgerliche Recht, 
das Strafrecht, die Zumutung stellen darf, sie müsse 
nun dieses Kind austragen und zur Welt bringen. 
Die Frage ist außerordentlich schwer und,es wird sich 
jeder für sich fragen müssen, wie er empfinden llnd 
handeln würde, wenn in einer Familie das passieren 
würde. Das ist eine . sehr schwierige Frage; darum 
ist es begreiflich, daß auch in einem gewissen Momente 
eine Mehrheit in der Kommission sich gebildet hatte, 
welche derartigen Fällen Rücksicht tragen · und die 
Einleitung der Abtreibung, selbstverständlich durch 
den sachverständigen Arzt, erlauben wollte, für Not
zuchtfälle, Schändungsfälle, für Fälle von Unzucht 
mit Schwachsinnigen oder Blödsinnigen. Es ist 
ja auch nach religiöser Auffassung gewiß etwas anderes, 
ob wir das Kind schützen, das aus der Ehe entsprun
gen ist, das unter dem Sakrament der Ehe erzeugt 
worden ist. Es ist vielleicht auch etwas anderes, ob 
wir ein Kind schützen, das i,n freier Liebe erzeugt wor
den ist - Herr Farbstein hat das hohe Lied dieser 
Kinder gesungen, frei, nach Shakespeare mit Faulcon
bridge, dem Bastard des Richard Löwenherz. Es ist 
berechtigt, daß man in einem solchen Falle die Pflicht 
auferlegt, ein solches Kind auszutragen; man hat 
sich doch freiwillig hergegeben zum Beischlaf. Aber 
wenn die Frau wirklich nur das Gefäß der geschlecht
lichen Sinnenlust eines Wüstlings ist, gegen ihren 
Wille:n mißbraucht worden ist, wenn das, was sonst 
durch das Sakrament der Ehe gefordert wird, nur ein 
gemeiner tierischer Vorgang geworden ist, so kann 
man sich die Frage stellen und hat sie gestellt, ob hier 
nicht eine Ausnahme zu machen sei. Wir sind haupt
sächlich an einem Punkt zur Umkehr gezwungen wor
den. Wir mußten sagen: Wie soll festgestellt werden 
in dem Moment, wo eben die Operation vorgenom
men werden müßte, ob wirklich die Voraussetzungen 
zutreffen? Feststellen müßte das eigentlich der Arzt, 
denn er muß die Operation vornehmen. Kann er nun. 
nur auf das Wort der Patientin hin das glauben und 
die Operation vornehmen, oder ist ihm zuzumuten, 
daß er die Aussage prüft und je nachdem ja oder nein 
sagt? zu einer Operation, die an sich hygienisch und 
physiologisch gar nicht nötig ist? Da soll er nun ent-
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scheiden, daß er die Opera!ion machen muß, weil die 
Frau geschändet worden 1st? Das kann der Arzt 
nicht. Wir können ihm nur medizinische, aber nicht 

juristische Verantwortlichkeiten überbinden. Darum 
sind wir zur Umkehr gekommen. Es hätte einen Fall 
gegeben, wo man das vielleicht nicht einwenden kann: 
Bei Beischlaf mit einem nicht 16jährigen Kinde. 
Da müßte der Arzt ja nur feststellen, daß das Kind 
mißbraucht worden ist, und das kann er als Medi
ziner feststellen. Dann würde er den Auszug aus dem 
Zivilstandsregister nehmen und feststellen, daß das 
Kind nicht 16 Jahre alt gewesen ist. Dieser Fall 
hätte vielleicht Aufnahme finden können. Aber wollen 
wir mit diesem glücklicherweise außerordentlich 
seltenen Fall nun das ganze System durchbrechen, 
wenn wir doch dabei immer noch die eine Möglich
keit haben, daß, wenn dieses 16jährige Kind in sei
ner Gesundheit gefährdet ist, vielleicht auch psy
chisch gefährdet ist, dadurch, daß es in dieser Jugend 
ein Kind haben muß. der Arzt gestützt auf Art. 107 
in derartigen Fällen doch eingreifen darf? Jedenfalls 
würde der .Richter hier in der Jnterpretation des 
Art. 107 außerordentlich weit gehen. Wir dürfen 
durchschnittlich mit vernünftigen Richtern rechnen 
und nicht mit Richtern, die sich krampfhaft an einen 
blöden Buchstaben des Gesetzes anklammern würden. 

Aus diesen Gründen sind wir dazu gelangt, diesen 
Ehrennotstand nicht zu akzeptieren und glauben, 
Ihnen empfehlen zu dürfen, ihn mit uns abzulehnen. 
Entschiedener noch war die Mehrheit der Kommission 
in der Ablehnung des eugenischen Notstandes, wenn 
ich ihn so nennen darf, also in der Ablehnung des Be
gehrens, daß ein Kind deshalb abortiert werden dürfe, 
weil es erzeugt oder konzipiert worden ist von Blöd
sinnigen oder Schwachsinnigen. Vielleicht wäre es in der 
Mehrzahl der Fälle sozial gedacht ein Glück, wenn das 
stattfinden könnte, aber wir dürfen hier nun nicht mit 
Wahrscheinlichkeiten rechnen. Herr Welti hat darauf 
hingewiesen, daß der Gesetzgeber im Zivilgesetzbuch 
ja nicht so ängstlich gewesen sei. Wenn ich richtig 
verstanden habe, hat er auf die Vorschriften über die 
Ehe hingewiesen und erklärt, dort verbiete man Blöd
sinnigen und Schwachsinnigen die Heirat. Da dürfen 
wir aber meines Erachtens mit Wahrscheinlichkeiten 
rechnen. Es ist jedem, der blödsinnig oder schwach-

. sinnig ist, zuzumuten, daß er nicht heirate, und es ist 
den Behörden zuzumuten, daß sie hier zum Rechten 
sehen. Gewiß ist es auch für diese Leute ein Opfer, 
denn auch sie sind Menschen mit Sinnen und Trieben. 
Etwas anderes ist es aber, wenn man unter dem glei
chen Gesichtspunkt erlauben soll, daß einem werden
d~n Kinde das Leben genommen wird, weil es von 
emem Blödsinnigen stammt. Da ist schon ein Leben 
da. Da bin ich nun auch der Meinung, daß das nur 
dann verantwortet werden dürfte, wenn tatsächlich 
die Gesetze der Vererbung unzweifelhaft feststünden, 
Wenn feststünde, daß von einem Blödsinpigen oder 
~hw~chsinnigen auch nur ein unglücklicher, un
tuchtiger Mensch abstammen könne. Die Gelehrten 
erklären uns aber, diese Gesetze seien noch nicht ab
solut zuverlässig. Vom Mendelschen Gesetz und von 
ander~ Gesetzen hätten sich Ausnahmen ergeben und 
~ar in einem solchen Prozentsatz, daß wir auf diese 
Wissenschaftlichen lJesetze nicht eine Gesetzgebung, 
~entlieh nicht eine Strafgesetzgebung aufbauen 

llnen. Deshalb empfehlen wir Ablehnung auch die-
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ses Teils von Art. 107 nach Antrag Affolter und Mit
unterzeichner. 

Endlich Art. 107bis. Der hat eine andere Bedeu
tung. Hier ist der soziale Notstand in die Form ge
kleidet, daß, wo die Tat aus Not begangen wird, der 
Richter nach freiem Ermessen mildern kann, also 
Strafart und Strafmaß senken darf oder daß er sogar 
von einer Bestrafung Umgang nehmen kann. Wir 
sind durchaus mit denjenigen Herren einverstanden, 
die uns ausgeführt haben, daß die soziale Not Berück
sichtigung finden müsse bei derartigen Straffällen, 
soweit das irgendwie möglich ist. Das kann nun ge
schehen nach dem Strafmaß für die Schwangere selbst 
bis zum bedingten Vollzug der Strafe. Dlese muß also 
überhaupt keine Strafe erleiden, wenn sie in Zukunft 
sich gut hält. Wir lassen hier dem Richter einen außer
ordentlich großen Spielraum, aber wir wollen nicht so 
weit gehen, daß wir sagen, man könne zum vorne
herein freisprechen und straflos lassen aus reinen Not
standsgründen. Wir tun das nicht, weil wir das Gefühl 
haben, daß wir mit einem solchen Artikel die Pforten 
zu einem außerordentlich großen Mißbrauch öffnen. 
Wir müssen die Widerstandskraft der Mutter gegen 

. die Anforderungen des Lebens stärken. Wir wollen 
nicht übertreiben, wir wollen mit der Schwäche der 
Menschen rechnen; wenn wir aber von vornherein 
der Schwäche des Menschen nachgeben und das 
Gesetz von vornherein biegen, dann ist das ein Schritt, 
bei dem wir die unglücklichsten Folgen erleben kön
nen. Wir bitten Sie also, auch diese Anregung abzu
lehnen, denn es geht doch nicht an, mit Herrn Farb
stein zu sagen: Solange die soziale Gesetzgebung und 
die sozialen Verhältnisse eines Staates es möglich 
machen, daß jemand aus Not so etwas macht, darf 
diese Tat nicht bestraft werden. Können wir wirk
lich die Verhältnisse so einrichten, daß die Not nie
mals an ein solches Mädchen, an .eine Mutter heran
tritt? Mit dem gleichen Recht müßte Herr Farbstein 
sagen: Wir dürfen den Diebstahl nicht bestrafen, 
solange die sozialen Verhältnisse nicht so sind, daß 
kein Mensch in Versuchung kommt, zu stehlen, weil 
er in einer schlechten Lage ist. Das sind viel zu weit
gehende Konsequenzen, und ich bin überzeugt, daß 
Herr Farbstein diese Konsequenzen im Ernste auch 
nicht ziehen möchte. Auf derartige Strafbestim
mungen werden wir erst verzichten können, wenn ein
mal die rote Flagge auf dem Bundeshaus oben weht, 
wie Herr Welti uns in Aussicht gestellt hat. Dann 
ist ja die beste der Welten da, dann brauchen wir den 
Artikel nicht mehr, weil alles so eingerichtet ist, daß 
keine Versuchung mehr da ist. Aber bis dahin glau
ben wir, daß wir ihn brauchen, weil nicht alles so gut 
eingerichtet ist. 

Ich komme zum Schluß. Ich möchte Sie nochmals 
daran erinnern, daß /)ie vor einer recht schwierigen 
Entscheidung stehen. Ich möchte Sie alle bitten, von 
rechts und links, zu einer Lösung beizutragen. Es ist 
bitter nötig. Wir alle müssen vielleicht etwas von 
unsern innern Anschauungen dabei 0pfern. Der 
Katholik muß sagen, er wolle dem Staat auf dem Boden 
des bürgerlichen Gesetzes etwas geben, das er für 
sich auf dem ethisch-religiösen Gebiete. zurückbehalte. 
Der Linksstehende, der Sozialdemokrat und aµch der 
Kommunist müssen sich sagen, daß auch sie bei:: 
tragen müssen, wenn man ein fortschrittliches Gesetz. 
haben wolle, indem auch sie den konservativen ~P.r'' 
schauungen ihrer Mitbürger da, wo sie eine Bere_qbti-, 
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gung haben, entgegenkommen. Ich sage Herrn Grü
nenfelder: Denken Sie daran, ein Gesetz zu schaffen, 
das dem bösen Kanton Basel verbietet, allzusehr zu 
entgleiten; und ich sage dem Herrn Welti: denken 
Sie daran, ein Gesetz zu schaffen, das .den bösen Kan
ton St. Gallen zwingt, seine nach Ihrer Ansicht allzu
grausamen Bestimmungen auf diesem Gebiet aufzu
heben. Wir müssen einen Ausgleich haben, wir müs
sen uns auf eine Mitte finden, die keine unvernünftige 
Mitte ist, sondern eine wohl überdachte, seit Jahr
zehnten nun vorbereitete Linie. Ich bitte Sie sehr, 
die Vorlage der Kommissionsmehrheit anzunehmen. 

Hoppeler: Ich hatte Gelegenheit, in Zürich im 
Volkshaus einer Ve~ammlung über die Abtrei
bungsfrage beizuwohnen. Herr alt Nationalrat Hitz 
hielt das Referat. Nachher war Diskussion. Da. kam 
eine Frau auf das Podium, stellte sich keck hin und 
rief in den Saal hinein: « Ich bin der Meinung, das sei 
mein eigener Bauch, mit dem kann ich machen, was 
ich will, das geht keinen Polizisten und keinen Staat 
etwas an. Ich habe gesprochen.» Sie ging hinunter 
und erntete gewaltigen Beifall. Das ist der eine 
Standpunkt, den ich · als konsequent bezeichnen 
möchte, der hier von Kollege Welti vertreten worden 
ist; nicht in dem Sinne, daß er es mit Begeisterung 
getan hätte; er verlangt aber doch, die Abtreibung 
solle frei sein, nicht bestraft werden. Die andere kon
sequente Auffassung ist von den Katholiken vertre
ten worden. Nur zwei der bisher geäußerten Auffas
sungen sind konsequent; die kommunistische und 
die katholische; alle andern sind inkonsequent. Die 
Katholiken sagen, das Kind im Mutterleib sei ein 
Mensch mit Leib" und Seele. Ein Mensch dürfe nie 
getötet werden, also dürfe auc4 das Kind im Mutter
leib nicht getötet werden. Die Schwierigkeit der Frage 
zeigt sich schon in der Tatsache, daß wir · so viele 
inkonsequente Standpunkte zu verzeichnen haben. 
Es ist heute Prof. Labhardt zitiert worden. Sein , 
Standpunkt ist ganz unbefriedigend, wenn man ihn 
genau verfolgt. Hier steht: « Der Keim selbst hat 
das Recht zu leben, unterscheidet er sich dQch vom 
erwachsenen Menschen nur durch seine Größe. Das 
Leben hat er ebenso gut wie dieser». 

« Was lebt, hat das unantastbare Recht auf Leben, 
ob der Körper nun groß, klein oder winzig klein sei.>> 
« Naturgeschichtlich betrachtet ist die Abtreibung, 
die Zerstörung des Kindleins, ein Verbrechen, so gut 
wie jede andere Zerstörung eines menschlichen W€.
sens.» Hier stellt also Labhardt die Zerstörung eines 
Keimes auf die gleiche Stufe wie die Tötung eines ge
borenen Menschen, und er kommt dann doch zum 
Schluß, daß der Arztingewissen Fälleneingreifen und 
töten dürfe. Ich nehme ihm das nicht übel, aber es 
ist doch eine Inkonsequenz. 

Nicht konsequent ist es ferner, zuzulassen, viel
leicht leichten Herzens, daß, wo Lebensgefahr für die 
Mutter besteht, der Keim getötet werden dürfe, daß 
aber, wo eine Schändung vorliegt, nicht getötet wer
den dürfe. Wer will nicht zugeben, daß eine solche 
Schändung unter Umständen furchtbar ist für das 
betreffende Mädchen? Wir hatten in Zürich einen 
konkreten Fall, wo ein unbescholtenes Mädchen im 
Sprechzimmer des Arztes betäubt und mißbraucht 
worden ist und nachher in den See sprang. Der Arzt 
h~t;Zuchthausstrafe erhalten. Daraus sehen wir, wie 
fut'thtbar das Ereignis für das Mädchen war. Da be-

deutet es sicherlich nicht die volle Konsequenz, wenn 
man im Falle von Lebensgefahr der Mutter den Ein
griff zuläßt, im Falle der Schändung abei: nicht. 

Inkonsequent ist es ferner, wenn Herr Farbstein er-
. klärt, in den ersten zwei Monaten der Schwanger
schaft habe der Eingriff nicht viel zu bedeuten, vom 
3. oder 4. Monat an sei es aber etwas anderes, da 
würde er allerdings die Tat fast wie einen Mord wer
ten. Hier sehen Sie, meine Herren, das Bild der Ent
wicklung des Fötus~ Was blau eingerahmt ist, ist 
das Kind am Ende des zweiten Monats, und hier 
sehen Sie es schon am Ende des dritten Monats mit 
menschlichen Formen, menschlichen Zügen, wobei 
nicht jedes die gleichen Züge aufweist, der Typus, 
die Persönlichkeit, ist'hier schon ganz klar ausgedrüekt, 
wie Sie es an Hand dieses Bildes ohne weiteres erken
nen können. Ob ich nun hier töte· oder eine Woche 
später oder eine Woche früher, ist ganz gleich. Also 
ist auch unser Herr Farbstein in dieser Frage durch-
aus inkonsequent; er ist es sonst ja nicht. · 

Nicht konsequent ist es ferner von den Sozial
demokraten, wenn sie das Gesetz als ein Klassengesetz 
bezeichnen und hauptsächlich unter diesem Titel 
eine Lockerung der Gesetzgebung verlangen und dann 
doch halt machen und die Abtreibung nicht völlig 
frei geben. Oberrichter Lang hat im zürcherischen 
Kantonsrat gesagt: << An eine vollige Freigabe der 
Abtreibung denkt bei uns kein vernünftiger Mensch. 
Wenn nun aber doch Gesetze gegen die Abtreibung 
bestehen bleiben, wenn auch weniger streng als.bisher, 
so werden doch wieder Leute vor den Richter kom
men, und da wird es nicht zu vermeiden sein, daß Un
bemittelte davon mehr betroffen werden als die Be
mittelten - wiederum eine Inkonsequenz, sodaß wir 
uns fragen: Warum will man hier nicht einfach die 
Abtreibung gänzlich frei geben? » 

Das stellt nun eben vor allem die Frage: Ist das 
Kind schon im Mutterleib ein Mensch? Es ist darü
ber hier schon viel geredet worden. Ich will nur kurz 
sagen: Ja, ein Mensch mit Leib und Seele. Von wel
chem Zeitpunkt an? Vom Moment der Empfängnis 
an. Die frühere katholische Auffassung, daß erst vom 
40. Tage an die Beseelung stattfindet, ist heute, wie 
mir von kompetenter katholischer Seite mitgeteilt 
wurde, durchaus aufgegeben worden. Die Beseelung 
ist im Moment der Vereinigung des weiblichen und 
des männlichen Keimes sicherlich vorhanden. Die 
Seele baut sich ihr Haus, das Aeußere ist der Ausdruck 
dessen, was innen ist. Der Leib wächst, und da muß 
die treibende Kraft, die Seele, schon vorhanden sein. 
Das große Wunder der Menschwerdung findet statt 
im Momente der Vereinigung des weiblichen und des 
männlichen Keimes. Da werden die gewaltigen Fra
gen entschieden, welche Keimanlagen zur Entfaltung 
kommen sollen, und· welche nicht. Es ist falsch, zu 
glauben, wenn ein Geisteskranker ein Kind erzeugt, 
dann müsse auch es unbedingt geisteskra;nk sein. 
Vielleicht wird es ganz gesund sein. Wir haben in 
UD!> nicht nur Anlagen von den Eltern, sondern auch 
von den Ur-Ur-Urgroßeltern her, und so liegen auch 
in unsern Kindern vielleicht sehr wenige, vielleicht 
gar keine Anlagen von uns, sondern solche von frühe
ren Generationen. Unmittelbar nach der Vereinigung 
der Keime also wird die gewaltige Frage entschieden, 
was das Kind vom Vater und was es von der Mutter 
her bekommt, und was von früheren Stationen der 

· Ascendenz, ob den schönen Sopran von. der Großmutter 

michael.tellenbach
Textfeld



6. März 1929 305 Strafgesetzhnch 

oder den tiefen Baß vom Großvater, usw. Es ist ein 
Wunder ohne gleichen, das sich hier abspielt. 

Wenn dann das befruchtete Eilein anfängt, im 
Schoße der Mutter zu wachsen, dann ist das Wunder 
geschehen, es kommt keine neue Charaktereigenschaft 
mehr hinzu. Darum hat es auch keinen Zweck, daß 
die Mutter in ihrem Wohnzimmer ein schönes Bild 
aufhängt und es häufig betrachtet in der Meinung, 
das Kind werde nun diese schönen Züge tragen, 
(Heiterkeit), denn die Würfel über des Kindes Per
sönlichkeit sind gefallen gleich nach der Empfängnis. 
Nun ist der Mensch da mit Leib und Seele. Schon mit 
sechs Wochen schlägt das Herzlein, und das Kind 
wächst. Der Grund,. warum manche Frauen, im Ge
gensatz zu dem, was Herr Bundesrat Häberlin glaubt, 
sich verhältnismäßig leicht ganz im Anfang der 
Schwangerschaft für -die Abtreibung entscheiden, ist 
der, daß sie vielfach noch keine klare Vorstellung da
von haben, daß es sich wirklich schon um ein beseel-. 
tes Wesen handelt, sonst hätten sie mehr Bedenken. 
Wir machen die Erfahrung, daß selbst eine Mutter, 
der die Schwangerschaft im ersten Augenblick unwill
kommen ist, weil sie vielleicht schon viele Kinder hat, 
sobald sie die Bewegungen des Kleinen unter ihrem. 
Herzen fühlt, sich nun mit Freuden daran macht, 
die Wäsche zu nähen und Vorbereitungen für die Ge
burt zu treffen. Aber im Angfang, wo sie davon noch . 
nichts merkt, fällt es ihr nicht so schwer, die Schwan
gerschaft zu unterbrechen, weil sie noch gar keine 
Beziehungen zu diesem neuen Wesen hat. 

Sind wir nun ermächtigt, ein solches Kindlein zu 
töten? Denn das ist eine Tötung. Ich habe das 
Instrument nicht mitbringen wollen, aber es hätte 
Ihnen Eindruck gemacht, dieses kalte Eisen, diese 
scharfe Schlinge, mit der man hineingeht und auf 
brutale Weise operiert, nicht auf die zarte Weise des 
Chirurgen, die er sonst anwendet, sondern auf die 
brutale Weise, von der ein Frauenarzt sagt: Wenn 
ich eine Bauchhöhle öffne, dann weiß und sehe ich, 
was ich tue, und kann etappenweise vorgehen. Hier 
aber, im Dunkeln vorzugehen, ist in .hohem Grade 
unangenehm, ist eine brutale Arbeit, dieses Aus
kratzen des Kindes, ein Töten und nichts anderes. 

Ich bin ganz sicher, wir sind nicht dazu ermächtigt. 
Ich will Ihnen gleich jetzt sagen, um keine Ueber
raschungen aufkommen zu lassen, daß ich auf dem 
Boden der Mehrheit stehe, weil ich glaube, daß auf 
diese Weise meine Absicht besser gewährleistet ist 
als durch das, was uns~re katholischen Freunde 
Wünschen. Aber ich stehe durcpaus auf dem Boden, 
daß das eine Konzession an diejenigen ist, bei denen 
die weltanschaulichen Voraussetzungen zu einem 
völligen Verbote nicht vorhanden sind. Ich glaube 
aber nicht, daß es vom religiösen Standpunkt aus er
laubt ist, ein werdendes Kindlein zu töten. 

Einige Fragen: Wissen wir ganz sicher, wenn eine 
~rau in Erwartung ist und sie krank ist, daß es besser 
1st, das Kind sterbe als die Frau? Es kam einmal 
eine Frau zu mir, die in Erwartung war. Zwei Aerzte 
~atten ihr die Abtreibung empfohlen. Ich untersuchte 
sie genau und sagte ihr dann: Tun Sie es nicht, denn 
erstens ist Ihr Zustand nicht so, daß er unbedingt die 
Abtreibung erfordern würde, nach strengen wissen
schaftlichen Indikationen, und zweitens: trauen Sie 
doch dem Schöpfer zu, daß er Ihnen, wenn es sein 
Wille ist, ein geslindes Kindlein geben kann. Eine 
Anzahl Jahre später, als ich in einem Dorfe des Kau-

tons Zürich einen Vortrag hielt, kam nachher eine 
Frau zu mir und sagte: Ich muß Ihnen noch viehnals 
danken. Ich fragte, warum? Sie erwiderte: Ihnen 
verdanken wir es, daß wir unsere muntere Jüngste 
besitzen. Wieso denn? fragte ich. Erinnern Sie sich' 
nicht mehr, damals ...... und dann hat sie mir das 
Kind vorgestellt, das begabteste Kind der Familie, 
die Freud'e des Lehrers, die Freude des Dorfes, ein 
prächtiges Menschenkind, und sie hat mir nicht genug 
danken können. Sie erzählte: « Ich erschauderte im 
Gedanken, wenn ich das blühende Kind betrachtete 
und mir sagte: wir waren im Begriffe, Dir da( Leben 
abzuschneiden!» - Weiß man ganz sicher, daß es 
besser ist, wenn das Kind stirbt, als die Mutter? Weiß 
man, ob nicht vielleicht ein halbes Jahr später auch 
die Mutter stirbt? Ich habe es auch schon erlebt, 
daß das Kind geopfert wurde und die Mutter nach 
einem Jahre a~ch im Grabe lag. 

Auch ohne Schwangerschaft muß die Mutter oft 
ihre Kinder verlassen, wenn sie den Befehl von höhe
rer Stelle bekommt, wegzugehen. Wissen wir ferner, 
ob die Mutter den Eingriff überstehen wird? Es ist 
immer eine Gefahr damit verbunden. Daß das Kind 
getötet wird, wissen wir sicher; aber wie die Mutter 
aus der Gefahr hervorgeht, das wissen wir nie. 

Noch ein Gedanke, den ich in der heutigen Dis
kussion nicht gehört habe. Wenn ein solches Kind 
vernichtet wird, dann ist nicht nur es vernichtet, 
sondern auch seine Kinder und die Enkel und spätem 
Nachkommen, vielleicht eine große Zahl Menschen. 
Ich kenne in Zürich eine ehrwürdige Großmutter, die 
acht Kinder hat. Sie war das elfte Kind einerr da
mals nicht mehr starken Frau. Heute hätte man ganz 
sicher dieser Frau die Abtreibung empfohlen. Wäre 
damals diese Großmutter infolge eines operativen 
Eingriffs zur Unterbrechung der Schwangerschaft 
nicht zur Welt gekommen, dann wären die 8 Kinder 
jetzt nicht da, alles gesunde und muntere Kinder, 
und diese 8 Kinder haben jetzt wieder Kinder, die 
Großmutter hat 30 Enkel, und sie alle wären nicht 
auf der Welt. Wenn man die Sache von diesem Ge
sichtspunkt aus betrachtet, muß man sich sagen: Es 
ist wahrhaftig nichts Kleines um eine Abtreibung! 
Denn all diesen Menschen wäre der Lebensfaden ab
geschnitten worden. Ist so etwas erlaubt? 

Wenn eine Mutter schwer krank ist und der Arzt · 
sagt, es könne nur eine Transfusion von zwei Litern 
Blut sie retten, es müsse aber das gleiche Blut sein, 
solches von ihrem zweijährigen Kinde, (und dieses 
müßte an einem solchen Blutverlust natürlich ster
ben): würden Sie sich für berechtigt halten, diese 
Mutter auf Kosten des Kindes zu retten? Die Groß-

. zahl unter Ihnen würde sagen: Nein, wenn es so steht, 
überlassen wir· es einer höheren Instanz, zu entschei
den, wer sterben muß, Kind oder Mutter. So sind wir, 
streng genommen, nicht berechtigt, einzuschreiten, 
obgleich, wenn der konkrete Fall da ist, die Frage· 
furchtbar schwer werden kann. Ich nehme sie nicht 
leicht, ich war zu oft dabei. 

Nun ist e~ ganz sicher, daß die Schädigungen, die 
durch eine laxe Praxis, und besonders durch das, was 
unser Kollege Welti wünscht, gesetzt würden, viel 
größer sind als der Nutzen, der dadurch gestiftet 
würde. Da sind einmal die körperlichen Schädigun
gen der Mutter. Es kam vor einigen Jahren eine Fril'.ir 
zu mir. Die soziale Indikation war da. Die Leute.:Mif!a. 
ten eine kleine Bäckerei angefangen, waren in bil-
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ziellen Nöten, der Mann sorgte nicht gut für die Fa
milie, schon zwei Kinder waren da, zum dritten Male 
fühlte sie sich Mutter werden. Ich sagte: Es tut mir 
leid, ich kann nicht entsprechen, lassen Sie den Ei»
griff ja nicht geschehen, ich will Ihnen da und dort 
nach Möglichkeit an die Hand gehen. Dann sah ich 
die Frau längere Zeit nicht mehr. Ein halbes Jahr 
später traf ich sie im Erholungshaus zu Fluntern, 
eine bleiche abgezehrte Frau, die ich nur mit Mühe 
wieder erkannte. Sie sagte mir: Ach, hätte ich Ihnen 
damals gehorcht! Aber ich habe es geschehen las
sen, und nun kann ich mich einfach nicht mehr er
holen I Solche Fälle könnte ich Ihnen in großer Zahl 
nennen. Uebrigens: was ist gewonnen mit einer 
solchen Ausschabung? Da kommt die Frau zum 
zweiten Male nach einem halben oder nach einem Jahre 
wieder und der Eingriff muß wiederholt werden. Das 
bedeutet eine körperliche Schädigung der Mutter und 
führt schließlich wie Prof. Labhardt sich ausdrückt, 
zur Katastrophe l Dabei dürfen wir aber auch die 
seelische Schädigung nicht vergessen, die oft mit dem 
Eingriff der Abtreibung verbunden ist. Ich habe hier 
ein Buch von einem Menschen, der völlig für die freie 
Liebe eintritt. Wir werden bei einem anderen Punkte 
des Strafgesetzbuches dann noch Gelegenheit haben, 
vom Verfasser, diesem Tropf, zu reden (Heiterkeit). 
Dieser Mann schreibt in Form von Gesprächen, und 
er legt einem Arzte folgende Worte in den Mund an 
die Adresse eines Mädchens, das von ihm die Abtrei
bung wünscht. « Sie verkennen die seelischen Fol
gen der Unterbrechung der Schwangerschaft. Ich 
~abe das früher auch nicht so schwer eingeschätzt. 
Aber reichhaltige Erfahrungen haben mich leider ge
lehrt, daß eine Unterbrechung, insbesondere bei einer 
jungen Frau, sehr oft erhebliche Folgen bei Störung 
des seelischen Gleichgewichts zurückläßt, die meines 
Erachtens viel schwerwiegender anzusehen sind als 
eventuelle körperliche Begleiterscheinungen der Un
terbrechung, sofern diese bei einem tüchtigen Arzte 
erfolgt. Die seelischen Folgen können wir nicht aus
schalten. Und das allerdings sollte zur Vorsicht und 
zur Zurückhaltung mahnen.>> Mir ist es schon vor
gekommen, daß ich eilig zu einem Notfall in die Stadt 
hinuntergerufen wurde, und als ich hinkam, fand ich 
zwei Eheleute in höchster seelischer Not; durch einen 
Arzt war eine Abtreibung vorgenommen worden, und 
nun waren Mann und Frau vom Gewissen geplagt, ja 
beinahe in Verzweiflung ob dem, was sie getan hatten. 
Oder ein anderer Fall, wo ich als Hausarzt tätig war 
und wo die Frau wegen eines beginnenden Lungen
spitzenkatarrhs auf Rat des Lungenarztes und auf 
Betreiben ihres Mannes in die Abtreibung einwilligte : 
wie sie nachher bleich und verändert war, ein trübes 
Gemüt hatte und · jed~smal in Tränen ausbrach, 
wenn ich einen Besuch machte, indem sie sagte: 
Ach, Herr Doktor, es plagt mich noch immer; es 
ist doch ein Kind gewesen, ich hätte das nicht tun 
sollen! Und ein Jahr später ist sie an Bauchfellent
zündung gestorben und mußte doch weg von ihren 
vier Kindern._ Das sind Erfahrungen, die einen sehr 
nachdenklich stimmen. 

Ein anderer Gesichtspunkt! Durch die Freigabe 
der Abtreibung wird selbstverständlich die Zahl der 

.J{inder im ganzen stark reduziert? Ist das ein Glück 
:Jjr ein Volk? Ist es ein Glück für ein Ehepaar, nur 
-~U ~ind zu haben? Nein, es·ist kein Glück! Es ist 
-~~~Jcein Glück, nur zwei Kinder zu haben. Es ist 

auch kein Glück für einen Arbeiter mit 300 Fr. Monats
lohn, wenn er nur ein Kind hat. Woher denn die ge
ringen Löhne, die Wohnungsnot, die soziale Not über
haupt? Vom Egoismus der Menschen! Aber die vie
len Ehen, die nur ein Kind haben, werden bewirken, 
daß nach 20 oder 30 Jahren noch viel mehr Egoisten 
in der Welt herumlaufen als heute. Herr Farbstein hat 
daran erinnert, wie es immer wieder vorkommt, daß 
Männer, die einem Mädchen beigewohnt haben, nach
her feige die Vaterschaft leugnen. Was ist das für 
eine elende Rücksichtslosigkeit! Ist das nicht ein 
Ausdruck jenes Egoismus, von dem ein Stück in 
unser aller Herzen wohnt? Und dieser Egoismus wird 
gefördert durch das Einkindersystem! 

Es freut mich, daß Herr Huber es zugegeben hat, 
daß die Zulassung der Abtreibung eine_ verminderte 
Wertschätzung der Frau bedeuten wird. Er hat es 
ausgesprochen, daß er im Interesse der Würde der 
Frau nicht wünsche, daß die Abtreibung völlig frei
gegeben werde. Er ist damit völlig im Recht! Uebri
gens hat Herr Huber gesagt, man sollte auch die 
Frauen über diese Frage anhören. Ich habe schon 
viele darüber angehört und sie waren absolut Gegner 
der Freigabe. Es ist eine Frau, Frau Dr. Imboden
Kaiser, die geschrieben hat: Gott bewahre uns vor 
der Freigabe der Abtreibung, denn dann wird ein 
brutaler Mann im ehelichen Umgange mit seiner Frau 
keine Hemmungen mehr kennen, d1,mn er wird sich 
sagen: Im Falle einer Schwangerschaft kai:mst du 
ja zum Arzt gehen, es ist ja erlaubt, die Schwanger
schaft zu unterbrechen. Auch wird die Zahl der 
unehelichen Kinder dadurch ganz sicher zunehmen. 
Ich zitiere hier eine Stelle über die Abtreibung in 
Sowjet-Rußland aus der Beilage zum «Kämpfer», 
wo geschrieben steht: << Anderseits führen die leicht
fertigen Ansichten über die Abtreibung junge uner
fahrene Mädchen dazu, unüberlegte geschlechtliche 
Beziehungen anzuknüpfen.» Damit sind diejenigen 
widerlegt, die glauben, die Lockerung der Abtrei
bungsparagraphen hätte auf die Zahl der unehelichen 
Kinder keinen Einfluß. Ich kann als Arzt versichern, 
daß in vielen Fällen das uneheliche Kind deshalb 
nicht zur Welt kommt, weil die Angst vor dem Kind 
besteht, nicht deshalb, weil das sittliche. Niveau der 
beiden Liebeskameraden so hoch ist. Und nun hat 
Herr Farbstein geäußert, die Benachteiligung der 
unehelichen Kinder gegenüber den ehelichen durch 
den Staat sei die Ursache, daß die ledigen Mädchen 
im Falle einer Schwangerschaft ihre Kinder nicht zur 
Welt bringen wollen. Aber, meine Herren, eine solche 
Gleichstellung zu erreichen ist ja gar nicht möglich. 
Das eheliche Kind hat Vater und Mutter, liebende 
Hände strecken sich aus, wenn es auf die Welt kommt, 
um es zu empfangen, und im warmen Schoß der ei~e
nen Familie wird es großgezogen; und das alle~ 1st 
ja beim unehelichen nicht der Fall; das unehehche 
Kind befindet sich gegenüber dem. ehelichen unendlich 
weit im Nachteil, ohne Schuld des Staates. Darum 
muß unser Hauptbestreben dahin gehen, daß es 
möglichst wenig uneheliche Kinder geben kann; ~nd 
dies geschieht durch Hochhaltung von Ehe und S1tt~ 
lfohkeit und durch Erziehung zur Selbstzucht! 

Und nun noch eine Ursache der vermehrten Zahl 
von Abtreibungen: -die Abnahme der Opferwillig
keit ! Es ist gar nicht wahr, daß viele Frauen nur aus 
Not abtreiben lassen. Ich erlaube mir festzustellen, 
daß ich immerhin Fachmann bin, denn ich praktiziere 
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seit mehr als 25 Jahren, und daß ich in dieser Sache 
ein Urteil habe. Denken Sie auch nicht, daß ich leich
ten Herzens jeweilen meine Hilfe im Sinne einer Ab
treibung versage. Ich kann sagen: ich habe die 
schwersten Momente in meiner Praxis dann gehabt, 
wenn eine von Haus aus brave Tochter zu mir kam, 
die Unglück gehabt hatte und von mir Hilfe begehrte. 
Ich mußte die Hilfe versagen. Sie waren nie in dieser 
Lage, meine Herren, denn Sie sind nicht Aerzte. Ich 
kann Ihnen aber sagen, wenn man eine solche Hilfe-

. suchende aus dem Zimmer hinausschickt, tut man das 
nicht leichthin und auch nicht aus Angst vor Polizei 
oder Zuchthaus - denn so schlau bin ich auch, daß 
ich dem Gesetz ein Schnippchen schlagen könnte; 
ich könnte z. B. zu der Tochter sagen, ich will ein
mal eine ganz genaue Untersuchung vornehmen, 
und später würde sie vielleicht zu mir kommen und 
sagen: Es sind Wehen gekommen, und ich könnte 
darauf antworten: « Ach, so, wirklich? das ist ja sehr 
günstige:- Zufall!» So wüßte sie selbst nicht, daß ich 
ihr geholfen habe. Das ist ja alles gar keine Kunst. 
Deshalb sage ich, es braucht etwas, ein solches Mäd
chen wegzuschicken, ohne ihr zu helfen. Man muß 
schon wissen, warum man das tut und ganz überzeugt 
sein, daß die Verweigerung der Unterbrechung der 
Schwangerschaft im eigenen Interesse der Schwange
ren und im Interesse aller Menschen liegt! Alles 
andere ist Denken und Handeln auf kurze Sicht, 
wenn man meint, es werde hier durch einen Eingriff 
segensreich geholfen. · 

Ich wiederhole, es ist gar nicht wahr, daß immer 
eine Not vorliegt. Ich könnte Ihnen eine Reihe von 
Fällen nennen, wo Frauen gekommen sind, um einen 
Abortus zu bitten, und gesagt haben: ich habe zwei, 
drei Kinder - was meinen Sie, Herr Doktor, es 
kommt etwas schnell pintereinander, meinen Sie 
nicht, man sollte eingreifen? Leistet man dann Wider
stand und stellt den Frauen vor Augen, daß das Kind
lein schon eine Seele hat und daß es gar nicht erlaubt 
sei, so lenken sie sofort ein und erklären: Etwas Un
rechtes möchte ich natürlich nicht tun. Dann hat 
das Gesetz, der sogenannte Zuchthausparagraph, 
die Frauen davor bewahrt, etwas zu tun, was sie spä
ter bereuen könnten; der «Zuchthausparagraph>> 
erweist sich also .vielfach als ein Segen, denn er schützt 
sehr viele Frauen vor späterer Reue und vor späterem 
Leid. 

An Herrn Farbstein noch ein Wort: Sie sagen, 
bei der Stellungnahme der Abtreibungsgegner seien 
religiöse Motive im Spiel, und es wäre aufrichtiger 
gewesen, dies ganz offen zu sagen. . Ich glaube nicht, 
daß die katholischen Kollegen dieses Motiv verborgen 
haben. Ich sage: es sind im .Grunde überhaupt nur 
religiöse Motive, welche die Abtreibung verbieten! 
Denn wenn wir Atheisten wären, die sich auf den 
Standpunkt stellen, daß wir vom Affen abstammen 
u~d nichts als bessere Säugetiere sind, so sehe ich 
nicht ein, warum wir nicht abtreiben sollten? Man 
sieht aber aus der Antragstellung der Sozialisten, 
daß diese Leute keine Atheisten sind, und Sie sind 
auch keiner, Herr Farbstein (Heiterkeit). Denn Sie 
Wollen nicht völlige Straflosigkeit der Abtreibung, 
und ziehen also die letzten Konsequenzen nicht. Ich 
freue mich darüber und achte Sie deswegen, daß Sie 
das nicht fertig bringen. Sie stehen einfach noch 
unter dem Eindruck: es gibt etwas Göttliches in 
Uns, das uns allen sagt: Du sollst nicht töten! Und 

diese Stimme wirkt sichtlich bei allen denen, die sagen, 
daß an eine völlige Freigabe natürlich nicht gedacht 
werden könne. Herr Farbstein sagt freilich: Religion 
hat mit Strafrecht nichts zu tun. Die Sache ist 
aber so: Das Strafrecht setzt eine Weltanschauung 
voraus, eine Kenntnis dessen, was gut und böse ist. 
Aber wenn wir keine Religion haben, können wir gar 
nicht wissen, was verboten und was erlaubt ist. Nur 
die Religion gibt uns das Sittengesetz, ohne Religion 
haben wir kein Sittengesetz, und aus diesem Mangel 
erklärt großenteils sich die heutige Verwirrung und 
die Verschiedenheit der Anschauungen über ein 
Strafgesetz. Aber wir Christen sind nicht verpflichtet, 
alles, was wir als christliches Gebot erachten, auch als 
staatliches Gebot aufzustellen. Ich halte es für un
erlaubt, meine eigene Frau anzulügen, aber ich halte 
es .nicht für angebracht, einen entsprechenden Para
graphen ins Strafgesetzbuch aufzunehmen. (Heiter
keit). Viele Gläubige der christlichen Religion sind 
gegen die antikonzeptionellen Mittel. Aber ich würde 
mich dagegen wenden, einen, der sie doch anwendet, 
ins Gefängnis bringen zu lassen. Ich mache einen 
Unterschied zwischen dem göttlichen, für uns Christen 
gültigen Gesetz und dem Staatsgesetz. Christus hat 
kein Staatsgesetz aufgestellt, sondern gesagt: Mein 
Reich ist nicht von dieser Welt! Den Juden freilich 
hat Gott ein Gesetz gegeben; Herr Farbstein ist 
ein Jude und muß das ja wissen; ein Gesetz, das 
zugleich Zivilgesetz und Strafgesetz ist, mit einer 
Menge von Paragraphen. Aber wir Christen sind da
von befreit. Christen sind also in ihrer Gesetzgebung 
nicht absolut an das christliche Sittengesetz gebunden. 
Aber das. erwartet Christus immerhin von uns, daß. 
wir unsere Gesetzgebung seinen Forderungen wenig
stens nach Möglichkeit angleichen, und daß wir uns 
bemühen, ihnen so weit als möglich nachzuleben. 

Und nun hat Herr Farbstein gesagt, der Staat 
habe kein Recht; ein Delikt zu bestrafen, wenn er 
selber nichts getar habe, um die Leute instand zu 
setzen, diesem Delikt zu widerstehen. Herr Bundes
rat Häberlin hat Ihnen darauf schon geantwortet. 
Und in der Tat, man könnte dann ja keinen Dieb
stahl mehr bestrafen und zwar niemals in irgend 
einem Staat, weil nirgends je die staatliche Ordnung 
so vollkommen sein wird, daß nicht die Versuchung 
zum Diebstahl einmal vorhanden sein könnte. Aber 
zum Teil haben Sie immerhin vielleicht etwas recht. 
Das deutsche Gesetz gegen Geschlechtskrankheiten 
verfügt z.B., wenn einer krank ist und setzt den Ver
kehr trotzdem fort, und steckt den andern an, daß 
er dann bis auf drei Jahre Zuchthaus bekommen 
kann. Das ist unerhört; ein Staat, der die Sittlich
keit so schlitteln läßt wie der Deutsche und vielfach 
auch der unsrige, daß die Leute zum Teil durch seine 
Unterlassungssünden, seine Laxheit im Kampf gegen 
Schmutz und Schund, sündig geworden sind, darf 
nicht plötzlich fordern, daß sie ein halbes oder 
ganzes Jahr enthaltsam leben, ansonst sie ins Zucht
haus kommen. 

Präsident: Sie haben noch eine Minute Zeit. 

Hoppeler: Ich muß meine Rede abkürzen. Ent
schuldigen Sie, es tut mir leid, daß ich als Arzt nicht 
zu Ende sagen kann, was ich mir vorgenommen, (Zu
rufe: Fortfahren!) 
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Hoppeler: Ich habe mir vorgenommen, fertig zu 
werden in einer halben Stunde, aber für mich als Arzt 
ist dies ein sehr wichtiges und großes Thema, und ich 
möchte versuchen, doch mit meinen Hauptgedanken 
zu Ende zu kommen. 

Präsident: Sie verlangen Verlängerung der Rede
zeit? (Zurufe: Ja, ja!) 

Hoppeler: Man zwingt mich, länger zu reden. 
(Heiterkeit). 

Präsident: Noch 5 Minuten. 

Hoppeler: Ich nehme dankbar an. Ich will zum 
Schlusse eilen. Wir halten also dafür, daß wir kein 
Recht haben, eine· Schwangerschaft zu unterbrechen! 
Das, glaube ich, ist der ei~g richtige sittliche Stand
punkt! Nun „aber die Frage: soll es auch derjenige 
des Gesetzes sein? Wie würde es mit Ihnen stehen, 
wenn Sie_ praktisch vor die Frage gestellt würden, 
bei Ihrer eigenen Frau? Wenn bei kaum begonnener 
Schwangerschaft die schwer erkrankte Frau durch 
einen Eingriff könnte gerettet werden? Wie würden 
Sie und ich die Probe bestehen? Wenn ich mir die 
Frage vorlege und daran denke, · was ich in meiner 
Praxis erlebt habe, muß ich sagen, die Frage ist über
aus schwierig 1 · Ich darf aber beifügen, daß ich nicht 
wenige Ehepaare kennengelernt habe, die in solcher 
schweren Lage sich auf den Standpunkt stellten: 
Gott hat das werdende Kind)ein ins Leben gerufen, 
wir wollen es Ihm überlassen, wie es mit Kind und 
Mutter werden soll. Und in nicht wenigen Fällen 
habe ich erfahren, daß solcher Glaube belohnt wor
den ist. Was ist unser Christenglaube eigentlich wert, 
wenn er sich nicht auch darin bewährt, daß wir in 
Lagen. wo menschliche Hilfe nicht möglich und nicht 
erlaubt erscheint, dem Allerhöchsten zutrauen, daß 
er tut, was recht ist? Und zumal, wo es sich um das 
Gebiet des Lebens und des Todes handelt, auf dem 
sogar Leute, die sonst nicht religiös sind, die Oberho
heit des Schöpfers anerkennen, wenn sie in einer 
Todesanzeige sagen: « Es hat dem Herrn über Leben 
und Tod gefallen .... » Wenn nun aber dieser Glau
be, diese Ueberzeugung nicht vorhanden ist, und in 
schwerer Not durch den operativen Eingriff der Ab
treibung Hilfe gesucht wird: dürfen wir dann solche 
Leute ins Gefängnis bringen? 

Ich möchte am liebsten, daß die Abtreibung ver
boten werden könnte, und bin überzeugt, daß ein 
Staat, der sie verbietet und das Verbot hält, geseg
neter ist als einer, der auf diesem Gebiet Freiheit ge
währt. Aber ich mache darauf aufmerksam, daß wir 
ja genau den gleichen gesetzlichen Zustand, den jetzt 
meine lieben katholischen Freunde schaffen möchten, 
bereits in fast allen Kantonen haben, und daß trotz
aem die Zahl der Abtreibungen stetig zunimmt. 
In Zürich z. B. ist die Abtreibung verboten, aber unter 
dem Titel des Notstandes oder der ärztlichen Berufs
pflicht wird ziemlich hemmungslos abgetrieben. 
Wenn beute eine Frau zum Arzt kommt, mit der Bitte 
um Abtreibung, was tut er? Wenn er gewissenhaft 
ist und der Fall sich zum Abtreiben nicht eignet, 
schickt er sie fort. Wenn er aber weniger gewissen
haft ist, telephoniert er einem Freund,der auch weni
ger gewissenhaft bt (sie haben eine Art Firma zu
sammen), er möchte ihr ein entsprechendes Zeugnis 

ausstellen, und dann ist er salviert und gesichert, 
und führt den Eingriff aus. Kommt die Sache vor 
den Richter, so behauptet er einfach: damals ·sah 
der Zustand der Frau lebensgefährlich aus und es 
ist ziemlich schwierig, ihm den Gegenbeweis zu lei
sten. Es ist übrigens auch beim Gericht der Wille, 
dieses Delikt zu bestrafen, schon ziemlich gering. Es 
werden heute bei uns durch die Geschworenen bis 
28 % aller wegen Abtreibung Angeklagten freige
sprochen, während von allen Angeklagten zusammen 
nur 12 % im letzten . Jahre freigesprochen worden 
sind. Nach dem Vorschlage.der Kommissionsmehrheit 
wird nun der Arzt nicht mehr einfach einem Freund 
telephonieren können, mit dem er zusammenarbeitet, 
sondern er muß sich an einen Vertrauensarzt der Be
hörde wenden. Das bedeutet einen ganz großen 
Fortschritt gegenüber heute, eine gewaltige Erschwe
rung der Abtreibung. Da wird es nicht mehr so leicht 
möglich sein, daß die begüterten Frauen ihre Schwan
gerschaft unterbrechen lassen, denn auch für sie muß 
der Amtsarzt seine Einwilligung geben. Ich halte 
dafür, daß diese Lösung eine günstige Lösung sei. 
Ich nehme es den katholischen Kollegen nicht übel, 
wenn sie sagen: wenn das expressis verbis da steht, 
daß in gewissen Fällen Abtreibung gestattet sei, 
können wir nicht beistimmen. Aber sie werden auch 

, mich verstehen, wenn ich sage: ich schaue nicht auf 
das, was expressis verbis da steht, sondern auf das. 
was de facto ist und sein wird. Mir ist es um das zu 
tun, was in Wahrheit gilt, was die praktischen Folgen 
der neuen Gesetzgebung sein werden und da bin 
ich überzeugt, daß die Fassung der Kommissions

'mehrheit dazu beitrage, die Abtreibung gewaltig 
einzudämmen. · 

Den Eventualantrag Herrn Hubers wollen Sie 
ja bitte ablehnen, das wäre verhängnisvoll, wenn ~ie 
ihn annähmen, dann hätten wir den alten Schlen
drian. Wenn Herr Huber gesagt hat, man solle sich 
ausdenken, daß ein Professor noch an den Amtsarzt 
gelangen müßte. Solche Götter sind diese Professoren 
aber immerhin nicht, daß man ihnen dies nicht zu
muten dürfte. Und schließlich könnte ich mir vor
stellen, daß der Amtsarzt eine solche Befugnis an einen 
Professor delegieren würde. Es heißt hier ja nur: « an 
einen von der Behörde bezeichneten zp.ständigen Arzt.>> 
Auf alle Fälle gibt es hier Wege genug, und wir haben 
keinen Grund, den Antrag Huber anzunehmen. 

Damit bin ich zum Schlusse gekommen. Ich habe 
nicht alles sagen können, was ich sagen wollte, aber 
ich halte es auch nicht für nötig. Denn es ist in der 
Sache so viel geredet worden, daß ich mir manches 
ersparen konnte. Zum Schluß will ich feststellen: es 
ist eine große und überaus sehwierige Frage. Herr 
Kollega Huber hat gesagt: es ist eine Frage, die 
hineingehört, in den Bereich der Geburtenbeschrän
kung überhaupt, der Prophylaxe. Dies ist durchaus 
richtig. Und gerade diese Frage der Empfängnis
Verhütung ist ein unen.dlich schweres Problem, das 
bei gläubigen Protestanten und Katholiken viel 
Gewissensnot verursacht hat. Das beweist, wie kaum 
eine andere Frage, daß wir eigentlich auf dieser Welt 
in einem anormalen Zustand leben, unter dem Joch 
der Sünde, nach der Schrift. Das kommt einmal 
besser, wenn dieses Joch weggenommen ist, aber 
nicht, wenn die kommunistische Weltordnung aufge
richtet ist, wie Herr Welti heute verkündet hat. Was 
wir aber jetzt tun können, ist, die soziale Gerechtig-
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keit in vermehrtem Maße walten zu lassen. Ich weiß 
genau, was auf dem besprochenen Gebiete die W oh
nungsnot anrichtet, wenn ich auch aus Zeitmangel 
jetzt nicht davon reden kann. Hier haben wir noch 
ganz große Pflichten zu erfüllen. Wir wollen uns heute 
derselben aufs neue bewußt werden und wollen danach 
trachten, hier Besserung zu schaffen. Aber die so
ziale Besserung wird nicht auf den Gräbern von Kin
dern geschaffen, sondern indem wir Opfer bringen 
und uns anstrengen, und indem wir gewiß auch milde 
und menschlich sind mit denen, die gefallen sind, 
ihnen verzeihen und ihnen die Hand hinhalten, daß 
sie wieder aufstehen können. Aber vor allem ist wich
tig, daß w:ir die sittlichen Begriffe wieder festigen, 
daß wir die Ehe wieder hochhalten und unsere Jugend 
und uns selber wieder in den Stand setzen, vor allem 
durch die Kräfte der Religion, den Versuchungen 
auf dem Gebiete des geschlechtlichen Lebens zu wider
stehen, daß wir kämpfen gegen die Triebwelt in uns, 
wenn sie Dinge von uns fordert, die gegen das Sitten
gesetz sind, und daß wir an unserer Jugend als treue 
Eltern und gewissenhafte Erzieher arbeiten. Dann 
dürfen wir immerhin hoffen, wenn auch nicht auf 
paradiesische Zustände auf Erden, so doch auf eine 
Zeit, wo wieder mehr als Leute Geltung haben wird, 
was der PS;almist sagt: << Siehe, Kinder sind eine Gabe 
Gottes und Leibesfrucht ist ein Geschenk>>. (Beifall.) 

Hier wird die Beratung abgebrochen. 
Ici, le debat est interrompu. 

Vormittagssitzung vom 7. März 1929. 
Seance du matin du ?' mars .1929. 

Vorsitz: Presidence: Hr. Walther. 

918. scnwei?erisches s1ratgese1znucn. 
Code penal suisse. 

Fortsetzung. - Suite. 

Siehe Seite 280 hievor. - Voir page 280 ci-devant. 

· M. Morard: Si je me permets de prendre part a 
ce debat, c'e~t pour soutenir Ia proposition de Ia 
premiere minorite qui vous invite a supprimer l' art.107 
aussi bien dans la formule originelle du projet que dans 
Ja formule adoptee par la majorite de Ja commission. 

Et si j'interviens, apres l'expose de !'honorable 
rapporteur de cette minorite, notre collegue M.Grünen
felder, ce n'est pas que nous soyons autorises a soute
nir qu'il s'agit, ici, d'une question qui revetirait un 
caractere religieux ou d'ordre confessionnel. 

II est certain que la religion que nous conf essons 
ne lui est pas etrangere mais le probieme est a la fois 
Plus ample et plus simple, il est en quelque sorte plus 
humain. 

309 Strafgesetzbuch 

C 'est un probleme de morale generale et aussi de 
saute et de defense nationales. 

La solution doit etre recherchee dans les normes 
toutes generales du droit nature!. 

II n'est pas necessaire de faire appel au sentiment 
religieux pour Ies decouvrir. Elles se trouvent - ces 
normes - inscrites et innees dans la conscience de 
tout honnete homme a quelle religion ou civilisation 
qu'il appartienne. Aussi bien, sommes-nous d'accord 
lorsqu'il s'agit de declarer que l'avortement est punis
sable. Ou nous ne le sommes plus, c'est lorsque nous 
cherchons a justifier l'exception a cette regle. Le 
simple fait de legiferer sur l' exception en cette matiere 
delicate et sacree de la vie de l' enfant ä naitre, prouve 

· que nous vivons dans une periode penible de deca
dence morale tres avam::ee et qui tend malheureuse
ment a se generaliser. 

M. le rapporteur fran<;ais de la majorite n'a-t-il 
pas proclame, avant-hier - et deplore - que toutes 
les mesures prevues par le code pour reprimer la 
pratique de l'avortement et les attentats a la vie 
fo.ture ne changeront rien et que la loi penale est 
devenue de nos jours impuissante a reprimer le dese
quilibre des mceurs dans ce domaine et il a laisse 
echapper le fameux << quid leges sine moribus l >>. Nous 
partageons cette amertume, mais non pas son opinion 
sur les motifs invoques pour soU:tenir la proposition 
de la ma3orite. 

Et pourquoi? Parce qu'il nous parai"t tout d'abord 
inadmissible qu'apres avoir proclame l'intangibilite 
de la vie de l' enfant a naitre, le legislateur decide 
immediatement apres, par une regle speciale, de dero
ger au principe et dispose que la pratique de l'avorte
ment est Iicite. Les mots fatidiques « ne sont pas 
punissables * ne sont qu'un voile qui cache mal la 
verite des choses. - Le droit penal reprime, condamne, 
ou i1 se tait. 11 ne doit pas dire qu'un acte repute 
crime n' est pas punissable s'il est commis par certaines 
personnes dans des conditions determinees. En edic
tant pareille exception, il ne gagne pas en prestige; 
il perd beaucoup de son autorite parce qu'il ouvre la 
porte a d'autres licences. Les exemples entrainent 
rapidement en matiere de moralite sexuelle surtout! 
La seule exception acceptable ne peut etre que celle 
prevue dans la partie generale du code. Les art. 31, 
32 et 33 enseignent quels sont les actes reputes 
licites. Si l'avortement · devient << non punissable », 
en vertu d'une regle qui lui est particuliere, la preuve 
est alors faite que les regles generales, qui doivent 
contenir la philosophie du code, sont insuffisantes 
parce que leur application au cas particulier de l'avor
tement conduirait ou a !'absurde ou tout au moins 
a des solutions estimees. dangereuses. C'est lä l'aveu 
que les regles relatives au devoir professionnel au 
cas de necessite sont con~ues dans un esprit tout a 
fait trop indulgent et meme debonnaire; c'est aussi 
Ja preuve qu'en cette matiere d'attentat a la vie par 
l'avortement, la confiance en la valeur morale du pro
fessionnel a singulierement baisse dans l'esprit du 
legislateur. C'est la un signe certain d'une decadence 
lamentable des mceurs en general. 

Nous ne pouvons et nous ne voulons pas contribuer 
a la consecration de cet etat de choses dans la legis
lation penale. Et pourquoi encore '? 

En premier lieu, parce que dans l'etat actuel de 
la science, il n' existe aucun critere certain qui nous 
permette de dire que Ja vie de Ja mere est plus pre-
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cieuse que celle de l' enfant, Le droit de la mere de 
survivre a son enfant n'est pas plus fort que le droit de 
l'enfant a naitre. Or, l'art. 107 proclame la priorite 
du droit de 1a mere. 

En deuxieme lieu, parce. que, dans l'etat actuel 
de la science, le danger reel du sacrifice de la vie de 
la mere devient une exception d'autant plus rare 
que la science medicale est en progres constant et 
certain. · 

En troisieme Heu, parce que la pratique de l'avor
tement, meme opere par un homme de l'art, n'est 
pas sans <langer pour la, vie et la sante de la femme. 

En quatrieme lieu, parce que l'institution de 
l'avortement officiel, creee par l'art. 107, constitue 
en soi un encouragement a cette pratique dangereuse. 
A vec le temps; eile provoquera un entrainement 
general ana1ogue a celui que nous constatons aujour
d'hui en matiere de divorce. C'est la porte ouverte 
a la vie toujours plus facile, a 1a legerete des mreurs; . 
c'est en quelque sorte et dans certains cas evidemment 
une prime au devergondage, alors qu'en cette matiere 
la plus grande reserve, si ce n' est la plus grande severite, 
est de rigueur ! 

Parce que l'art. 107 consacre, au point de vue 
juridique, une fausse application de l'etat de neces
site en proclamant une sorte de cas de legitime defense 
en faveur de la mere contre la vie de l' enfant. Ce 
n' est pourtant pas sans droit que la conception s' est 
accomplie et que la vie s'est produite dans le sein 
maternel. Ainsi, l'art. 107 cree une confusion entre -
deux notions juridiquement paralleles, mais non 
adequates. 

En sixieme lieu, parce que, somme toute, l' art. 107 
supprime chez le medecin traitant l'effort et le zele · 
professionnel qui, saus ce subterfuge artificiel, l'in
citerait a trouver une solution conforme au developpe
ment naturel d'un enfantement en acheminant la 
mere et l 'enfant dans la voie de la delivrance en ecar
tant la mort. II restreint le sentiment de la respon
sabilite professionnelle en offrant au medecin une 
sorte d'oreiller de paresse peu glorieux et trop com
mode da»s les cas ou il devrait au contraire faire 
appel a toutes les res-sources de l'art et de la science 
therapeutique. 

tions personnelles sont prises du point de vue du '1 
juriste et du legislateur. « D'autres», dit-il textuelle- l 
ment, «mettront au premier plan les considerations ·• 
d'ordre moral et de science medicale. » C'est ce que 
nous faisons parce que, comme legislateurs, nous de
vons tout d'abord donner satisfaction a l'ordre moral 
duquel depend, en premier lieu, le bien-etre materiel 
et social du pays. 

Les subtilites j uridiques viennent apres.. Elles 
sont plutöt l'apanage de la discussion et de la casuis- ~ 
tique. Quant a la tactique parlementaire du legis-1· 
Iateur elle doit ceder le pas devant 1a gravite de la .· 
regle « Tu ne tueras point ». L'avortement est un . 
·crime. 

Voila pourquoi, tres honores collegues, malgre . 
1a limitation de l'impunite du crime de l'avortement i 
a 1a seule « indication », dite medicale, a l' exclusion de ~ 
l' « eugenique 1> et de toutes celles postulees par le 
parti socialiste, le groupe conservateur catholique 
ne peut pas souscrire a l'adoption de l'art. 107 quelle 
que soit la formule presentee. 

Aussi bien, c'est en toute franchise, en toute sin
cerite, mais en toute fermete, apres en avoir pris la 
determination a l'unanimite de ses membres, que 
le groupe auquel j'ai l'honneur d'appartenir, oppose, 
aux sollicitations si bienveillantes qu'elles soient de 
MM. les rapporteurs - un caterogique « non pos
sumus »I 

Ces paroles etaient ecrites lorsqu' est survenue 
Ja discussion d'hier. Elle ne m'a pas fait changer 
d'idee; mais, tout en reconnaissant la dignite du 
debat, j'ai ete frappe de constater avec quelle fa
cilite on demande aux catholiques de faire des 
concessions sur de graves questions alors qu'on 
sait fort bien que leur regle est intangible. M. Huber 
en particulier s'est revele un canoniste (1) tres super
ficiel l II a cite des auteurs soi-disant catholiques. 
Je n'ai pas vu les ouvrages dans lesquels il a pratique 
les coupures qu'il nous a servies, mais s'il ne le sait 
pas, je lui apprendrai que, meme emanant de per
sonnes catholiques, ces ecrits ne peuvent pas faire 
autorite: si l'ecrivain est ecclesiastique, ils doivent 
etre munis du (( nihil obstat » et de l'« imprimatur » 
de l'eveque du diocese dont releve leur auteur. La 
brochure que j'ai entre les mains en fournirait un 
exemple que je mets a la disposition de M. Huber. 
C'est celle du fils de notre venere collegue M. von 
Streng: M. l'abbe von Streng, a qui je veux adresser, 
ici, un tribut de reconnaissance au nom de tous mes 
camarades de la droite, a publie un travail excellent, 

Enfin, il n'est pas inutile de le rappeler, l'art. 107 
laisse la porte ouverte a un fleau a la limite duquel 
nous nous trouvons aujourd'hui: c' est celui de la 
depopulation et de la denatalite. Mes collegues de 
droite MM. Bossi et Escher out cite des statistiques 
sur lesquelles je ne veux pas revenir; mais la Suisse 
se trouve aujourd'hui a l'avant-dernier rang de la 
natalite; ce n'est pas conforme a nos tradition-s hel
vetiques! 

Au fond, l'art. 107 est dicte par le souci de l'oppor
tunisme. C'est l'aveu que nous a fait le rapporteur 
frall(;ais dans la seance d'avant-hier et pour essayer 
de nous convaincre, s' adressant specialement au groupe 
auquel j'ai l'honneur d'appartenir, il exposait devant 
l'assemblee l'argumentation specieuse, Pl}bliee par 
le Dr Kaufi:nanndans la « Schweizerische Rundschau» 
du 1er octobre 1927. M. le I)r Kaufmann est catho
lique; la «Rundschau» s'adresse a un public catho
lique, mais malgre toute l'habilete du Dr Kaufmann 
et le bon renom de la «Rundschau», ni l'un ni l'autre 
ne font autorite sur nous en cette matiere grave et 
delicate. Du reste, les conclusions de l'expose du 
docteur zurichois precisent bien que ces consi~era-

. mais, precisement - comme il appartient au clerge 
seculier - il a dll demander, pour pouvoir editer 
cette broc.,ure, et il a obtenu l'autorisation episcopale 
necessaire. M. Huber ne nous a pas dit si l'auteur 
qu'il a cite avait obtenu la meme autorisation, ou 
si meme il l'avait sollicitee. En accordant « l'impri
mature >> l'Ordinaire diocesain ne proclame pas que 
la chose doit etre imprimee, mais simplement qu'il 
n'y a aucun inconvenient a le faire parce que les idees 
exposees ne sont pas contraires a la doctrine de l'Eglise. 
On se meprend donc lourdement sur la portee des 
citations tirees d'auteurs meme catholiques et sur 
celles du droit canon parce qu'on ne le connait pas, 
ou fort mal, ce qui est pire. En ces matieres, corome 
en toute autre, le droit canon de l'Eglise catholique 
n'a fait que recevoir le droit nature!; les auteurs 
cites ne peuvent clone pas nous engager a ,changer 
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· d'opinion. - M. Huber s'est encore trompe sur l'im-
rtante question du mariage. I1 a affirme que la 

fresence du pretr~ constituait l'element essenti~I 
du roariage catholique. Quelle erreur ! En dro1t 
canon, le mariage n'est pas autre chose que le contrat 
consacrant l'echange mutuel de Ja volonte de l'homme 
et de Ia felllIIle de s'unir par le lien conjugal pour fon
der une vie commune. C'est 1a l'essentiel. Tout le 
reste est de pure forme et nous savons qu'il y a des 
pays ou les regles du Concile de Trente n'ayant pas 
ete publiees, cet echange de volonte suffit. 

Nous n'avons que faire des le<;ons de canonistes 
qui s'inspirent aussi vaguement de lectures super
ficielles. 

On nous a dit encore que nous devions nous faire 
des concessions · mutuelles. Je pense aussi que dans 
un pays comme le notre, qui est caracterise pa:r une 
si grande diversite des Iangues, des mreurs et des 
doctrines, il y a lieu de se faire des concessions. Mais 
combien en a-t-on fait aux federalistes? 

Permettez-moi de revenir brievement a cette 
question de la peine de mort dont on a parle dans ce 
debat. Je ne suis pas un tres grand partisan de la 
peine de mort et plusieurs de mes collegues de la 
droite ont la meme opinion que moi. Mais pourquoi 
n'avoir pas laisse aux cantons au moins la liberte 
de l'appliquer au crime le plus atroce, celui de l'assas
sinat avec circonstances aggravantes et absence 
totale de circonstances attenuantes. On a soullve 
la question de l'erreur judiciaire possible. En disant 
cela, on «oublie>> la regle pour ne voir plus que l'ex
ception. 

La peine de mort est proclamee partout. La France 
monarchique, Ia France revolutionnaire, la France 
imperiale des Napoleons et la France radicale-socialiste 
des Jaures et des Paul--Boncour appliquait et applique 
encore la peine de mort. TI n'est pas de semaines ou 
nous ne lisions dans les journaux fran<;ais qu'une 
execution capitale a eu lieu. Bismarck etait ponr 
Ia peine de mort et aujourd'hui les Soviets 1e Russie 
pratiquent-ils ou ne. pratiqueiit-ils pas la peine de 
mort? 

Je ne veux d'ailleurs pas m'attacher a justifier 
la peine de mort qui est necessaire surtout dans les 
grands pays, mais je dis que c'est uneerreurd'empecher 
les cantons de l' appliquer aux cas extremes. Je ne 
parle pas specialement pour le canton de Fribourg. 
Nous l'avons eue; eile a ete abolie et maintenant 
nous l'avons de nouveau: personne n'a demande 
sa suppression chez nous. Je ne sais pas si eile sera 
appliquee. La derniere execution remonte a une 
trentaine d'annees. Mais pourquoi ne pas Iaisser 
cette liberte aux cantons? Lorsqu'on nous demande 
de faire des concessions, je reponds: vous auriez dft 
precher d'~xemple ! 

Et, ici, permettez-moi une comparaison entre la 
fac;on dont s'est deroulee la discussion' du code civil 
et le debat d'aujourd'hui. Lorsque l'on a discute 
le code civil, on a fait une serie de concessions, non 
Pas seulement aux catholiques, mais aux federalistes. 

· Aux catholiques on a accorde la possibilite de pro
. noncer, au Iieu du divorce, la separation de corps. 

On a fait des concessions en laissant aux cantons le 
dtoit de legiferer en matiere de droit de succession, 
de droit reel, dans une certaine mesure, pour ne pas 
heurter des usages et des mreurs juridiques. 

Nation11lrat. - (:onsefl nallonal, 19149. 

Or, je constate que l'on n'a pas use de la meme 
condescendance dans la matiere du droit penal, alors 
que ceini-ci, plus encore que ie droit civil, ci.epend des 
mceurs, de la religion et aussi des conditions linguis
tiques. 

Je regrette donc que l'on n'ait pas reserve a nos 
revendications plus de sympathie; peut-etre nedevrais
je pas employer ce mot, car les orateurs de la majorite 
de la commission ont montre de la bienveillance a 
notre egard; mais je regrette que l'on n'ait pas eu 
plus de condescendance a l'egard de nos propositions 
les plus importantes ! 

La question est grave. II est possible que nous 
soyons nous-memes accules aujourd'hui a emettre 
un vote eventuel qui ne sera que l'e:xpression d'une 
mesure d' opportunisme. Mais Ia conscience populaire 
de nos mandants ne se resoudra pas a accepter Ies 
propositions que vous nous faites. 

Je termine par une consideration toute juridique 
qui a ete effleuree hier. II s'agit de la controverse 
au sujet des art. 31 et 33. Ces dispositions seront
elles applicables dans le cas de l'avortement? L'art. 33 
manque de synthese et d'esprit philosophique. Je 
,crois qu'il y aurait avantage a avoir au lieu de cet 
art. 33 une disposition analogue a celle du code fri
bourgeois. Celui-d est le dernier-ne des codes can
tonau:x. On aurait bien voulu le soumettre a la 
pratique de l'avortement officiel, mais il n'en est pas 
moins venu au jour et l'on s'accorde a dire que c'est 
un tres bon code. J'ai l'honneur de Ie pratiquer et 
je trouve que, dans ses 197 articles, y compris Ies 
dispositions transitoires, il contient une doctrine 
penale qui anne le juge et llli laisse cette latitude 
qlle nous aimons a lui voir exercer. l,e code fribour
geois contient lln art. 21 ou il est dit: 

« L'acte commis pour preserver sa personne Oll la 
personne d'autrlli d'lln <langer imminent n'est pas 
punissable si le <langer ne pouvait etre detourne 
autrement et si le dommage cause n'est pas hors de 
proportion avec ce <langer. 

Cette disposition n'est pas applicable si le <langer 
a ete provoqlle par la faute de la personne menacee 
oll s 'il y a sacrifice direct et delibere d'une vie ou 
violation d'un devoir special; toutefois le juge peut 
attenuer la peine. >> 

Cette formule peut s'appliquer a l'avortement, 
tandis que votre formule de l'art. 33 du projet federal 
ou.il est question de liberte, d'honneur, de patrimoine, 
etc., est inapplicable. N'est-il pas plus conforme 
a l'esprit philosophique et juridique de renfermer en 
peu de mots une theorie applicable a tous les cas 
speciaux? Dans Ie cas oil le medecin qui a opere 

.. l'avortement aurait commis une erreur, l'art. 14 
du code fribourgeois serait encore applicable, qui 
dit que: « Lorsque l'auteur de I'acte se trouve dans 
l'erreur sur les circonstances de faits, ces circons
tances ne lui sont pas imputees. » 

Avec Ia combinaison de ces deux articles, nous 
pourrions nous passer de celui que l'on nous propose. 

Je termine en disant que nous regrettons de ne 
pouvoir nous rallier aux propositions qui nous sont 
faites par Ies rapporteurs de la majorite, mais pour 
nous c'est une question claire et nette; nous avons 
des indications, je Ie repete, qui nous sont donnees, 
non seulement par le droit ecclesiastique, qui n'est 
ici qu'un droit subsidiaire, mais par !es regles generales 
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de la morale et du droit naturel. D'aucuns nient 
l'existerrce du droit nature!. Ceux qui la nient sont 
obliges de temps en temps d'y faire appel. A la barre 
des tribunaux, nous entendons les representants du 
ministere public, comme aussi les defenseurs, in
voquer l'equite. Or, qu'est-ce que l'equite? Cest 
une notion qui est au-dela du texte de Ja loi - qui 
l'inspire - et qui repose precisement sur Ie droit 
naturel. L'equite est proclamee au frontispice du 
Code civil suisse. Nous vous demandons, nous aussi, 
de ne pas vous departir de cette regle generale du 
droit naturel et de nous laisser tout au moins notre 
liberte. 

Nous savons ce qui nous attend, nous formerons 
tout a !'heure un bloc isole; je salue cet isolement 
parce qu'il est conforme a la conscience des masses 
populaires que nous representons l 

Wagner: Ich habe gestern im Sinne gehabt, auf 
das Wort zu verzichten; nachdem nun aber in einer 
ganzen Reihe von Voten der gegnerische Standpunkt 
neuerdings begründet worden ist, fühle ich mich 
veranlaßt, doch einiges beizufügen. 

Wie Herr Huber gestern erklärt hat, sehen wir 
ein, daß der Standpunkt unserer Kollegen zur Rech
ten nicht etwa auf sekundären Berechnungen 
irgendwelcher Art beruht, sondern auf der Grundlage 
einer ernsthaften, sich aus einer ganzen Weltan
schauung logisch ergebende!). Ueberzeugung. Das 
gleiche trifft aber auch für unsern Standpunkt zu; 
er entspricht zudem den praktischen Bedürfnissen. 
Wie nochmals festgestellt werden mag, po~tulieren 
wir nicht die schrankenlose Freigabe der Abtreibung. 
Persönlich stehe ich auf dem Standpunkte, daß auch 
die Freigabe während der zwei ersten Monate der 
Schwangerschaft großen Bedenken begegnet, trotz 
der Argumente, die dafür geltend gemacht werden 
können. Ich habe dabei das Interesse der Frau 
selbst, ihre Würde, ihren Schutz vor Mißbräuchen, 
wie sie leider vorkommen, vor Augen und außerdem 
die unzweideutige Stellungnahme unserer schweize
rischen · Gynäkologen und Aerzte. Ich fühle mich 
einfach nicht kompetent genug, um gegenüber 
dieser Stellungnahme einen andern Standpunkt zu 
verteidigen. Es fehlt mir die notwendige technische 
Durchbildung, um diesen medizinischen Feststellungen 
genügende Argumente entgegenzuhalten. 

Dies war vorauszuschicken, um die Grundlage 
zu umgrenzen, von der aus die folgenden Ausfüh
rungen zu verstehen sind. 

Es war mir eine Ueberraschung, zu hören, mit 
welcher Eihsefügkeit man sich auf der andern Seite 
gegen unbestreitbare Tatsaehen des Lebens ab
schließt. Durch alle Voten der Vertreter der Rechten 
klingt ein Ton immer wieder: Nicht nur durch die 
Vorschläge der Linken, sondern auch durch die
jenigen der Kommissionsmehrheit werden Genuß
sucht, Leichtsinn, Egoismus, illegitimer Geschlechts-

. verkehr gefördert und propagiert! Demgegenüber 
muß ich noch einmal betonen, was schon gesagt 
worden ist, daß unsere Anträge aus einer Würdigung 
der Sachlage hervorgehen, die ebenso schlüssig auf 
sittliche Erwägungen gestützt werden kann, wie die 
entgegenstehende Anschauung. 

Ich kann nicht umhin, den Ausführungen der 
Herren Kollegen zur Rechten noch etwas näher zu 
treten. Ich glaube, diese Herren übersehen teilwefse 

eine Grundtatsache: Das Strafrecht schützt, Rechts~ 
güter und Interessen, aber es schafft sie nicht. Es 
kann sie nicht schaffen oder doch sehr selten. Diese 
seine sekundäre, komplementäre Natur muß man 
gewissen zu hohen Ansprüchen immer wieder ent
gegenhalten. Mit andern Worten: Das Strafrecht 
hat wohl die Aufgabe, Handlungen, die mit den 
Interessen der Allgemeinheit kollidieren, entgegen
zutreten. Es kann auch auf das Betragen des Ein~ 
zelnen zwangsweise einwirken. Es kann aber niemals 
darüber hinaus die allgemeinen gesellschaftlichen 
Verhältnisse, aus denen heraus die Existenz eines 
Individuums sich aufbaut, urnschaffen oder auch 
nur entscheidend beeinflussen, und noch weniger 
kann es das tun hinsichtlich der entscheidenden 
geistigen Strömungen eines gai:i.zen .· Zeitalters und 
der seelischen Grundkräfte des Einzelnen. 

Es ist interessant, daß gerade einige der Herren, 
die sonst die Einwirkung des Staates, die· Möglich
keit, staatlicher Schöpferkraft so bestimmt ablehnen, 
nun auf einmal einen wahrhaft rührenden °Glauben 
an die Allmacht des Staates zutage treten iassen, 
durch Strafen Genußsucht, Leichtsinn etc. herab
zusetzen. 

Ich erlaube mir hier eine Einschaltung, die mir 
durch das letzte Votum nahegelegt worden ist: 
Man hat wiederum von Genußsucht, Entvölkerung 
gesprochen und dabei auch auf andere Länder hin
gewiesen. Wir haben nun allerdings schon während 
Jahrzehnten die Erscheinung beobachtet, daß die 
Bevölkerung z. B. in gewissen Teilen Frankreichs ab
nimmt. Wenn man die Karten ansieht, auf denen 
die· Departemente mit ihren v~rschiedenen Graden 
der Entvölkerung eingezeichnet sind, so fällt einem 
auf, daß die Gegenden, die am meisten unter der 
Entvölkerung zu leiden haben, einen breiten Strich 
mitten durch Frankreich von Südwesten nach Nord
osten darstellen. Einige Volkswirtschaftler haben 
gesagt, das seien in erster Linie die Weinbau trei
benden Gegenden. Ich weiß nicht, ob man das so 
formulieren kann; aber jedenfalls sind es haupt
sächlich Landwirtschaft treibende Gegenden .. Die 
Sache erklärt sich so, daß es zu einem erheblichen 
Teil die Furcht der Bauern vor weiterer Zerstückelung 
des Grundeigentums ist und nicht die Genußsucht, 
die diese Depopulation bewirkt. 

Man hat jahrhundertelang versucht, der Genuß
sucht, dem Leichtsinn usw. durch Gesetze entgegen
zutreten. Denken wir an die lange Reihe von Sitten
mandaten, die in der Schweiz und anderswo jeweilen 
mit dem I Erfolge erlassen worden sind; daß nach 
einiger Zeit ein noch schärferes Mandat erlassen 
werden mußte. · · 

Und nun erst die Strafen! Es ist in den voraus
gehenden Voten verschiedene Mal auf die Dis
kussion über die Todesstrafe angespielt worden. Aus 
diesen Voten hat etwas herausgeklungen, das man 
vielleicht die Sehnsucht, das Heimweh nach ,der 
Guillotine nennen könnte. So hat man im letzten 
Votum gesagt, daß man doch dem Standpunkt der 
Rechten hätte eine Konzession machen können da
durch, daß man den Kantonen gestattet hätte, die 
Todesstrafe zu behalten oder nicht. Abgesehen 
davon, daß dies der Grundidee eines einheitlichen 
schweizerischen Gesetzbuches widersprochen hätte, 
mache ich darauf aufmerksam, wie sich die Sache 
in dieser Beziehung in Wirklichkeit abspielte: Die 
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zweite Expertenkommission ha_t1;e seinerz~.it diesen 
:Kompromiß aus referendumspohtrschen Grunden an
genommen. Si: hat ih~ dan1;1 ab:r selb~t aufgegeben, 
weil er sich bei der D1skuss10n uber die Anwendung 
und Einführung des Gesetzes als unausführbar er
wies und zwar so sehr, daß sogar der hoch autori
sierte Vertreter der Rechten, Herr Obergerichts
prfü,ident Müller von Luzern, seine Unhaltbarkeit 
einsah. Man hat ihn dann mit großer Mehrheit fallen 
gelassen. Demnach · kann man heute nicht wohl 
kommen mit der Behauptung, die Rechte habe 
dureh den Verzicht auf diese Lösung eine Kon
zession gemacht, da die Sache so lag, daß ihr eigener 
Vertreter ihre Unzulänglichkeit innerhalb des ganzen 
Gesetzwerkes zugegeben hat. 

Wie verhält es sich weiter mit den Strafen? Herr 
Escher hat sich gestern auf sehr hohe Persönlichkeiten 
~estützt, auf Voltaire, auf Rousseau und auf Goethe. 
Es hat mich etwas so~derbar angemutet, solche 
Anrufungen von dieser Seite zu hören. Ich habe 
dabei an ein Wort einer Persönlichkeit gedacht, die 
auch einmal mit der Kirche etwas zu tun hatte, an 
das Wort: Und sie bewegt sich doch! - Leider aber 
muß ich sagen, die Berufung des Herrn Escher sei 
doch etwas wie ein Versuch am untauglichen Objekt. 
Rousseau hat sich allerdings zeitweise für die Todes
strafe ausgesprochen, indem er von einer bestimmten 
Weltanschauung ausgehend sagte: Der Verbrecher 
hat den Staatsvertrag, dem er zugestimmt hatte, 
nicht gehalten; er muß also auch die Folgen des 
Bruches übernehmen! - Aber diese Grundauf
fassung vom Staate teilt ja, so viel ich weiß, die 
Rechte nicht. 

Goethe war damals als er seine Dissertation 
schrieb, ein noch ganz junger Mann. Er hatte Götz 
und Werther vielleicht schon im Kopfe und wohl 
auch den Faust; den << Urfaust >> wenigstens. Die 
Jurisprudenz aber trieb er wohl mehr deshalb, weil 
es der Papa wollte. Er schrieb auch seine Disserta
tion, wie man eben Dissertationen schreibt: unter 
der Einwirkung bestehender Autoritäten. 

Das gleiche Gesetzbuch hat z. B. auch noch die 
furchtbare Strafe der Vierteilung. Das muß man sich 
vor Augen halten, wenn man auf einzelne Persön
lichkeiten hinweist, die damals für die einfache 
Todesstrafe gewesen sind. Das bedeutete für die 
damalige Zeit einen gewaltigen Fortschritt. 

Wie steht es denn mit Voltaire? Es ist zum vorn
herein sicherlich nicht alltäglich, daß sich ein Ver
treter der Kirche auf Voltaire beruft, auf den Vol
taire des Falles Calas, der besonders in den letzten 
zwei Jahrzehnten ~ines Lebens unabläEsig gegen 
die Justizmißbräuche seiner Zeit kämpfte, der unter 
anderem auch dem berühmten, die Todesstrafe be
kämpfenden Buch Beccarias << Ueber Verbrechen und 
Strafe» zujubelte und selbst sich unter anderem wie 
folgt aussprach: << Quand j'aurai fait mourir dans 
les tourments celui qui a tue votre frere, ce frere 
sera-t-il ressuscite? - Il faut reparer le dornmage, 
la mort ne repare rien. - N'etes-vous pas persuades 
que l'amour de l'homme et la crainte de la honte 
sont des meilleurs moralistes que les bourreaux! >> 

Die Herren von der Rechten haben auch noch den 
besondern Standpunkt vertreten, daß in Fällen, 
wo die Gefahr zwischen Mutter und Kind sozusagen 
alternativ ist, d. h. wo die Mutter nur gerettet werden 
kann, wenn das Kind geopfert wird, die Mutter den 
Heldentod sterben soll. Daß dieser Standpunkt nicht 
haltbar ist, ist klar. Ich erinnere an den Ausspruch 
eines Mannes, der für die Aufrechterhaltun11 der 
Familie und der Ehe manches tat, der sich auch auf 
das physische Durchhalten sehr gut verdanden hat 
und der, teilweise wenigctens, auch ein guter Katholik 
war, mit alledem freilich eine fatale Hinneirung zu 
Moskau verbindend, nämlich Napoleon I. (Heiter
keit.) Es wird erzählt, vor der Geburt des Königs 
von Rom habe ihn der Arzt Corvirnrt gefra@t, wie es 
sei, wenn er zwischen Mutter und Kind wählen müsce. 
Napoleon habe geantwortet: Dann retten Sie die 
Mutter, denn sie kann mir ein anderes Kind geben. 
Es ist freilich möglich, daß Nap()leon I. von der 
Rechten nicht als vollgültiger Kirchenvater an
gesehen wird. (Heiterkeit.) - Der gleiche Grund~atz 
kommt auch z.B. im deutschen Vorentwurf deutlich . 
zum Ausdruck. (§ 254 D. V. E. 14. Mai 1917.) 

Ich möchte mich nicht weiter mit Patristik oder 
überhaupt mit vergangenen Zeiten abgeben, son_dern 
aus meiner Erfahrung Ihnen noch einen Fall zur Recht
fertigung unseres Standpunktes vorführen. Als ich 
im Anfang meiner juristischen Tätigkeit stand und 
als Neuling noch sehr eindrucksfähig war, be1-1a b es 
sich, daß einmal eine Tochter von einem Coiffeur 
wegen einer Rechnung betrieben wurde. Als die 
Rechtsöffnungsverhandlungen stattfanden, zeigte es 
sich, daß die Rechnung für Abtreibung gestellt worden 
war. Der Gerichtspräsident verstund die Sache 
anders, ordnete sofort Haussuchung beim Coiffeur 
an und ließ eine Menge von Korrespondenzen und 
Werkzeugen beschlagnahmen, die unzweifelhaft dar
taten, daß der Berr da.s Geschäft in ausgedehnter 
und fruchtbringender Weise betrieben hatte. Wir 

Man muß zudem diese Aeußerungen in den 
Zusammenhang der historischen Erscheinungen rük
ken. Da ist nun folgendes zu sagen: Wir hatten 
damals überall in Europa noch · die qualifizierte 
Todesstrafe. Man verhängte in der Schweiz und ander
wärts noch allzu oft die. Radstrafe, die Feuerstrafe, 
die Galgenstrafe; man hatte Zusammensetzungen 
dieser verschiedener Strafarten. Wenn man gestern 
mit einem gewissen Recht gesagt hat, die Kirche 
habe sich im Mittelalter um die Milderung des Straf
rechtes verdient gemacht, so muß man doch auch 
darauf hinweisen, daß z. B. die Theresiana, das 
österreichische Strafgesetzbuch vom Jahre 1768, 
also das Strafgesetzbuch eines Landes, wo die Kirche 
von jeher eine große Macht hatte, folgende Straf
androhungen enthielt: <\ Die Thäter sollen als Land
~nd Mordbrenner mit glühenden Zangen gezwickt, 
ihre Glieder mit dem Rade zerstoßen und sodann 
lebendig in das Feuer geworfen werden. >> Und so
dann für die Kindsmörderin: << Ein solch unbarm
herzige Mutter, welche ihre eigene Leibesfrucht vor
setzlich und gefährlicher Weise durch eine That
handlung ertödtet, soll mit dem Schwerte hin
gerichtet nach der Enthauptung ihr Körper ins Grab 
geleget, ein Pfahl durch ihr Herz gestoßen und so-
dann verscharret werden. >> · 

, wurden nun rogatorisch beauftragt, eine Frau, deren 
Adresse sich aus der Korrespondenz ergab, vorzu
laden. Sie kam, es war die Ehefrau eines Klein
bürgers, wenn man will eines Arbeiters. Sie brachte 
drei Kinder von zirka fünf, vier und drei Jahren mit, 
die ihr an der Schürze hingen. Sie gab auf die Frnge, 
was sie gemacht habe, ohne weiteres alle wünschbare 
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Auskunft. Sie lebe mit ihrem Mann in glücklicher 
Ehe, aber nun sei sie wieder in Hoffnung gekommen, 
und da sei der häusliche Friede zu Ende gewesen; die 
Sache wäre für sie und die Kinder ganz unerträglich 
geworden. Sie habe nach G. geschrieben, aber es 
habe nichts genützt, und als sie von dem Wunder
täter in X. gehört habe, habe sie ihn kommen lassen. 
Er habe ihr Mittel gegeben und habe sie auch aus
gekratzt. Sie zeigte uns dabei ein Schauerinstrument 
mit dem operiert worden sei. Diese Frau, das sahen 
wir, hatte nicht die leiseste Ahnung, daß sie etwas 
Unrechtes oder Gefährliches begangen hatte. In 
der zweiten Audienz habe ich nur mit dem Finger 
auf Art. 135 des Bernischen Strafgesetzbuches hin
gewiesen. Sie brach zusammen, und ich vergesse 
meiner Lebtag nie den Blick hilflosen und ratlosen 
Entsetzens, der dieses Zusammenbrechen begleitete. 
Herr Grünenfelder, Herr Dr. Hoppeler, hätten Sie 
zu dieser Frau gesagt: · Nun. sollst du die Frucht 
deiner Genußsucht, deines Leichtsinns ernten; es 
geschieht dir recht; Gerechtigkeit muß sein, sonst 
geht die Welt zugrunde! (Huggler: Dr. Hoppeler 
hätte es schon gesagt.) Wir haben etwas anderes 
getan. Wir haben der Frau einen Verteidiger ver
schafft und haben eine kurze Untersuchung an
geordnet, damit nachher die Sache korrektionalisiert 
werden könne. Ich will Ihnen gleich sagen, -reiches 
Ende die Sache gefunden hat. Die Assisen haben 
diese Frau freigesprochen, freigesprochen deshalb, 
weil der Experte die Schwangerschaft als unsicher 
darstellte, trotzdem die Frau selbst gesagt habe, 
es sei etwas wie << ein Klotz ~ abgegangen. 

Diese Geschichte ist nach verschiedenen Rich
tungen hin instruktiv. Erstens zeigt sie, daß es 
Frauen gibt, die nicht wissen, daß Abtreibungs
handlungen sie mit dem Strafgesetz in Konflikt 
bringen. Nicht jeder Frau führt im kritischen Mo
ment ein gütiges Schicksal einen Herrn Dr. Hoppeler 
in den Weg, der sie aufklärt. Durch meine späteren 
Erfahrungen wurde mir ferner die weitere Wahr
nehmung bestätigt, - das ist ein Punkt, der in der 
Diskussion meines Erachtens zu wenig hervorgehoben 
worden ist -, daß die Abtreibungsfrage häufig nicht 
eine « Frage » der Frau, sondern eine solche des Mannes 
ist. Der Mann ist es oft genug, der die Abtreibung 
verlangt. Bei dieser ganzen Frage zeigt sich aber 
dann die herrliche doppelte Moral, unter der wir 
leben. Der Schwängerer geht frei aus; die Frau 
wird vor schreckliche Alternativen gestellt. Wie 
soll sie ausweichen? 

Man sagt, jeder illegithµe Geschlechtsverkehr bei 
jungen Mädchen sei ein Zeichen von Verdorbenheit! 
Ich möchte aber daran erinnern, daß z. B., soviel 
ich weiß, im Tirol -das « Fensterln >> sehr stark in 
Gebrauch ist und die jungen Ehemänner sehr un
gern, was sie nennen, die Katze im Sack kaufen. 

Wie steht es auch bei uns in der Ehe ? Die Ehe
frau hat die ehelichen Pflichten zu erfüllen; wenn sie 
es nicht tut, und es zur Scheidung kommt, so sind 
die Chancen sehr groß, daß sie als der schuldige Teil 
erklärt wird. Noch einmal, bei dieser ganzen Frage 
ist vielleicht der schwächste Punkt darin zu er
blicken, daß in gewissen Fällen der Schuldige frei 
ausgeht und die Unschuldige bestraft wird. 

Und ein weiterer Punkt. Machen wir uns doch 
eines klar: Ohne die Mediziner können wir in der 
ganzen Sache überhaupt ·nichts tun. Wir können 

wohl Gesetze aufstellen, bei ihrer Anwendung sind 
wir aber auf die aufrichtige Mitwirkung der Aerzte 
angewiesen. Ich möchte hier an etwas erinnern, was 
Professor Exner in Wien ungefähr dahin zusammen- . · 
gefaßt hat, daß die öffentliche Strafe der Sanktion 
durch. die öffentliche Meinung bedarf, wenn sie nicht 
ihre Wirkung einbüßen soll. Diese Gefahr kann 
schon dadurch sich äußern, daß die ausführenden 
Organe sich vor die Notwendigkeit gestellt sehen, 
vielleicht mit Hilfe von Expertisen und Interpreta
tionen, übermäßige Härten zu mildern. Oder die 
Strafe wird ausgefällt und wirkt direkt odios und 
revolutionär, indem die Bestraften zu Märtyrern 
werden. Ich wäre deshalb eigentlich dafür, in der 
zu diskutierenden Frage entscheidend auf die 
Aerzte abzusteIJen. Ich gestehe, daß auch der Vor
schlag der Minorität Bedenken erwecken kann ... 
(Glocke des Präsidenten.) Ja, bald! (Präsident: Die 
Redezeit ist abgelaufen.) Nur noch fünf Minuten. 
(Präsident: Noch zwei Minuten.) Die Bestimmung 
über die Notzucht kann die Denunziation fördern. 
Aber ich möchte, um kutz abzuschließen, dem Vor
schlag den Vorzug geben, wenn Sie den Antrag der 
Minorität nicht annehmen können, uns wieder der 
bundesrätlichen Fassung zuzuwenden. Eigentüm
licherweise kommen gerade wir Sozialdemokraten 
dazu, hier öfters die Vorschläge des Bundesrates oder 
der Expertenkommission zu verteidigen. Vielleicht 
rührt das daher, daß hier im Parlament mehr als in 
der Expertenkommission bei der Beratung referen
dumspolitische Gründe mitspielen. Ich will also nicht 
sagen, Herr Bundesrat Häberlin sei~ aus Prinzip 
reaktionärer als die Expertenkommission, obwohl 
ich nach den Bemerkungen, die ich gestern und vor
gestern von ihm gehört habe, fürchte, er leide ein 
wenig an dem Uebel, das ich in Variation eines be
rühmten geschichtlichen Wortes << Le Cauchemar de 
Moscou >>. nennen möchte. 

Vergessen wir keinen Augenblick, vor welcher 
Aufgabe wir stehen. Es ist klar, daß bei der Beratung 
eines Strafgesetzes für eine Nation deren Angehörige 
nach Sprache, Abstammung, nach Klasseninteresse 
verschieden sind, lebhafte und eingreifende Dis
kussionen unausbleiblich sind. Vergessen wir aber 
nicht, daß nun seit 30 Jahren von dem neuen bessern 
Gesetze die Rede ist, daß die Kantone darauf warten 
und der überwiegende Teil der Bevölkerung auf diesen 
Fortschritt hofft. Suchen wir im Interesse des ganzen 
uns doch lieber nicht voreilig parteimäßig mit bezug 
auf unsere Schlußstellungnahme festzulegen und 
sehen wir lieber nach Möglichkeit davon ab, gegen
seitig ultimativ zu werden. Wir müssen, wenn 
etwas Richtiges zustande kommen soll, von allen 
unseren Gesichtspunkten diesen oder jenen auf
geben. Anders geht es nicht. Ich schließe, indem ich 
noch einmal auf das gewaltige Interesse hinweise, 
das die ganze Landeseinwohnerschaft an diesem 
Werke hat, und die furchtbare Enttäuschung, die 
eintreten würde und die für unseren Parlamentaris
mus nicht gerade notwendig ist, wenn wir nach so 
vielen Arbeiten und Beratungen schließlich vor einem 
Nichts landen müßten. 

Miiller-Großhöchstetten: Wenn ich das Wort 
ergreife, so geschieht es, um mich ganz kurz zu einem 
Gedanken zu äußern, der in verschiedenen Voten 
wohl gestreift, in seiner Konsequenz kaum zu Ende j 
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gedacht und namentlich in den vorliegenden Ar
tikeln nicht seinen Niederschlag gefunden hat. Ich 
empfinde es schmerzlich, daß die ganze furchtbare 
Last der Verantwortung auch in dieser Frage zum 
allergrößten Teile auf die Schultern nur des einen, 
hier schwächeren Teile.s unseres Volkes, auf die 
Schultern der Frauen abgeladen wird. Wenn wir 
Dämme bauen wollen, die dem Niedergange wehren, 
ganz gleichgültig VQfläufig, wie weit wir in unserer 
Auffassung gehen wollen, so werden diese Dämme nur 
dann halten, -wenn sie durch ein Recht, durch eine 
Verantwortung beider Teile getragen werden. Wenn 
wir das erreichen ,wollen, was der beste . Teil in der 
weitergehenden Auffassung, die hier vertreten wurde, 
sein mag und sein müßte, die Entlastung der Frau, 
dann gibt es in meinen Augen nur den Weg, der hier 
zum Ziele führen kann und der seinen Niederschlag 
im Gesetze finden müßte, den, daß wir die Verant
wortung auch auf den andern Teil, der hier unbe
helligt gelassen ist, ausdehnen. Ich gebe dabei ohne 
weiteres zu, es wird immer schwer sein, das Delikt 
des. andern Teiles rechtlich zu erfassen. Es werden 
sich andere Schwierigkeiten einstellen, die Frage der 
Erpressung usw. Daß wir aber trotz aller dieser 
Schwierigkeiten hier nach Wegen suchen müssen, 
um diesen Gedanken auch im Strafgesetzbuche zum 
Ausdruck zu bringen, das möchte ich Ihnen nicht 
in eiher langen theoretischen Erörterung auseinander
setzen, ich möchte Ihnen ein Beispiel geben : Vor dem 
Richter erscheint ein Mädchen, das in der Verzweif
lung sein neugeborenes Kind getötet hat. Auf der 
Zeugenbank sitzt der Vater dieses Kindes. Die 
Mutter sühnt 0 ihre Schwäche nicht nur durch die 
Schwere der Geburt, sie wird zu einer längeren Kor
rektionshausstrafe verurteilt. Während das Mädchen 
den schweren Gang in die Strafanstalt antritt, streicht 
der Vater, der hier nicht weniger Schuldige, seinen 
Zeugenfranken ein und tritt den Weg in die goldene 
Freiheit an. Das Mädchen ist für seiner Lebtag ge
zeichnet. Sie wissen, wie schwer der Aufstieg 
einer solch heimatlos Gewordenen in unserem Volke 
ist. Sie wissen auch, wie leicht es die Gesellschaft 
einem solchen Manne macht, über diese « kleine Ha
varie )) hinüber wiederum « gesellschaftsfähig » zu 
werden. - Hier stimmt etwas nicht. Sicher, es ist 
auch meine Auffassung: In unserem Strafgesetzbuche 
muß der feste und unzweideutige Wille verankert 
werden, daß es nicht angeht, daß die Mutter die 
Verantwortung leichtfertig von sich schüttle. Ver
gessen wir aber dabei als Männer nie, daß in soundso 
vielen Fällen, wo ein Mädchen in dieser Sache straf
fällig geworden ist, Untreue des Mannes, das leichte 
Abschütteln der Verantwortlichkeit auf der andern 
Seite, das Mädchen zur verzweifelten Tat getrieben 
hat. Herr Bundesrat Häberlin hat diesen Gedanken 
ja gestern viel besser ausgedrückt, als er fragte, wer 
denn derjenige sei, der zur Abtreibung treibe: << In 
sehr vielen Fällen ist es der Verführer. >> Auf sein 
Verhalten, sein Delikt, es mag rechtlich noch so 
schwer zu erfassen sein, müssen wir die. vorliegenden 
Artikel ausdehnen. Beide, Mann und Frau, sind für 
das gemeinsam gezeugte Leben verantwortlich. Ich 
rnöchte daher nochmals sagen: Wenn wir Dämme 
hauen wollen, die dem Niedergange wehren, dann 
rnüssen wir dafür sorgen, daß beide, Frau und Mann, 
sich ihrer Verantwortung mehr bewußt werden. Es 
geht nicht wohl an, daß wir die ganze Schwere der 

Verantwortung nur auf die Schultern des einen Teiles 
abladen. 

Ich würde meine Gedanken ganz kurz in einen 
Satz zusamllienfassen: « Wer durch sein Verhalten 
die unmittelbare Ursache zur kriminellen Tat dar
stellt, wird mit Gefängnis bestraft.>> In Art. 184, 
Abs. 2, haben wir einen Anfang von dem, was ich 
hier verlangen möchte: Ein Recht und eine gleiche 
Verantwortung. Ich werde bei Anlass der Beratung 
von Art. 184 auf diese Frage zurückkommen und 
einen entsprechenden Antrag einbringen. 

M. Dicker : Le debat qui a eu lieu ces deux 
jours me dispense de me prononcer d'une fa<;on 
detaillee sur cette question. J'ai deja eu l'occasion 
de dire hier que les praticiens en droit, en intervenant 
dans ce debat, restent absolument dans leur role de 
legislateurs. 

Notre ami Farbstein nous a dit hier que si l'on 
voulait se faire avorter, il fallait aller a Geneve. 
Le compliment ainsi adresse a la ville <;Je Geneve 
est exagere. Je voudrais tout au moins dire que dans 
tous les etats et communes de la Suisse, comme a 
l'etranger, la Oll il y a des femmes dans la misere, 
la oll- il y a une question sociale, la Oll existent les 
bas salaires, Ja Oll la question economique n'est pas 
resolue, 1'avortement exis.te. II y aura peut-etre 
un seul Etat dans lequel l'avortement n'existera 
·pas; ce sera certainement l'Etat papal, puisque nous 
avons appris que le pape a decide de faire evacuer 
de son Etat toutes les femmes. II a peut-etre raison. 
C'est M. Gottret qui me le dit. En tout cas, pour la 
fraction catholique, dans l'Etat du pape, la question 
de l'avortement sera definitivement resolue, car 
evidemment les hommes qui habiteront cet Etat 
ne se feront pas avorter! 

La situation est d'autant plus delicate que la 
question, qui concerne exclusivement la femme, qui 
touche tout particulierement les interets feminins, 
est resolue par les hommes seuls. II y a Ia, certaine
ment, une injustice criante et, si le legislateur pro
gressiste a des regrets a exprimer, c'est que la femme 
ne soit pas autorisee a prendre Ia parole dans Ies 
discussions parlernentaires, surtout dans celles qui 
interessent la totalite de la collectivite. II est tout 
particulierement regrettable en effet, que dans la 
question d'avortement, qui concerne tout parti
culierement les femmes, celles-ci n'aient qu'a subir 
la loi qui est faite par le sexe qui n'est pas le leur. 

Je suis sür que si, dans cette salle, les femmes 
pouvaient prendre la parole, nous entendrions des 
sons de cloche probablement tout autres que ceux 
que nous avons entendus jusqu'a ce jour. 

II y a un point qui m'a frappe, beaucoup frappe: 
c'est que personne n'a attire l'attention sur le fait 
que, si l'avortement est puni d'une fa«;on exageree 
la crainte de la peine aura pour effet d'eloigner les 
medecins, Ies praticiens autorises, de ce delit qui 
deviendrait presque un crime; en meme temps, 
cette circonstance provoquera certainement des 
avortements clandestins plus nombreux, pratiques 
non par des medecins, non par des sages-femmes, 
mais par des femmes tout court. Ainsi, ces avorte
ments faits dans des conditions particulierement 
anti-hygieniques, en l'absenee absolue des connais
sances medicales, comporteront un <langer d'autant 
plus grand que les personnes qui les pratiqueront 
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seront plus ignorantes. Alors, la saute de la. femme, 
qu'on veut soi-disant defendre ici, serait particuliere
ment compromise. 

Dans cette question, il faut tout de meme poser 
comme principe le fait que, au commencement de 
la grossesse, c'est la femme seule qui devrait decider 
si, oui ou non, elle dei.ire etre mere, si oui ou non 
elle desire la maternite. La maternite imposee par 
un simple accident, par le simple resultat de relations 
sexuelles, est une mqnstruosite. 

Ici, M. le conseiller national Morard est revenu 
sur la question de 1a peine de mort. Je ne veux pas 
le suivre sur ce terrain. J' estime q1.1e la peine de 
mort n'a rien a voir dans cette discussion. Aujour
d'hui, nous discutons la question de l'avortement, 
non pas celle de la peine de mort. Mais quand M. 
Morard dit qu'il ne sait pas qui a Ie plus de droit 
a la vie, le fretus au commencement de la grossesse, 
ou la femme qui est malade, atteinte, par exemple, 
de tuberculose, je pretends qu'il enonce une monstruo
site. On ne peut pas seriem;ement poser dans un 
parlement la question de savoir si c'est un ceuf, au 
commencement de la grossesse, de 15 jours ou 3 se
maines, qui doit etre respecte, plutot que la femme, 
qui risque sa vie en restant enceinte. 

D'autre part, je voudrais attirer l'attention sur 
le fait qu'on nous a raconte ici, meme sous l'angle 
scientifique, des choses qui n'ont rien a voir avec la 
science. Ainsi, M. le or Hoppeler nous a ptesente 
hier une page <;Ie dessins sur laquelle etaient exposes 
des fretus- de differentes grosseurs. 11 nous a dit: 
Voyez, ils ont tous la forme humaine, ce sont deja 
des cornmencements de genre humain; par conse
quent, nous devons respecter leur forme humaine, 
leur ame. 

Or, Messieurs, je crois qu'il nous a pris quand 
meme et d'une fac;on trop grossiere, pour des igno
rants. II nous a presente le dessin de fcetus de 3, 4, , 
5 mois et plus. D'apres ses declarations - il semble • 
ignorer que les avocats ont tout de meme etudie un 
peu la medecine legale-, le fretus, deja au commence
ment de la grossesse, aurait une forme humaine. 
C'est inexact. Le fretus, jusqu'a 2 ou 3 mois, n'a 
que la forme d'un ceuf, mais rien d'humain. Ses · 
affirmations sont donc exagerees. 

Je ne veux pas - ce serait contraire aux deci
sions prises par la fraction a laquelle j'ai l'honneur 
d'appartenir - faire une proposition ferme, d'apres 
laquelle pendant les deux premiers mois de grossesse, 
la femme aurait · 1e droit de declarer si, oui ou non, 
elle desire etre mere (M. Birotl : Jamais, jamais !) 

Mais j'ai une autre proposition, d'ordre technique, 
a vous presenter. Je crois qu\1pres ce debat, ou. se 
seront opposees des opinions completement con
traires, vous pourrez quand meme - et ceci dans 
l'interet meme du code et dans nnteret de la justice 
- accepter 1a proposition que je desire vous presenter. 

Je desire vous proposer, aux art. 105 et 106 du 
projet de code penal, que la prescription, qui est 
prevue apres deux ans, soit reduite a une annee. 

J'ai, darts ma pratique quotidienne, acquis la 
conviction absoliie qu'apres une annee il est impos
sible, ä un juge, juge informateur ou presidant les 
assises ou la cour correctionnelle, il lui est impossible 
d'etudier une affaire d'avortement. D'apres ce qu'ont 
dit hier M. le conseiller federal Haeberlin et M. le 
professeur Logoz, en matiere d'avortement, la preuve 

est, en effet, particulierement difficile. M. le profes
seur Logoz a declare - c'est une verite absolue -, 
que des centaines et des milliers d'avortements ont 
lieu S\US que les autorites puissent en avoir connais
sance. Ces faits ne sont reveles que par voie de 
denonciation. C'est une voisine, qui a des comptes 
particuliers a regler, qui accuse une connaissance de 
s'etre fait avorter il y a un certain temps. C'est une 
femme qui, desirant se venger pour une raison ou. 
pour une autre, va trouver le juge d'instruction ou 
le procureur general pour lui denoncer le cas d'un 
avortement. ' C' est, parfois, un concurrent, ou une 
concurrente, qui fait pareille denonciation. i.; 

Le juge d'instructiona deja une difficulte enorme 
pour etablir, dans ces conditions, le fait de l'avorte
ment. Nous voyons celatous les jours. De nombreu
ses affaires doivent etre classees, car la poursuite 
devient difficile, pour ne pas · dire impossible. 

Je crois donc que dans cette matiere, la prescrip
tion de deux ans est particulierement longue. Si le 
juge d'.instruction en pareille affaire est oblige de 
detenniner encore la date exacte de l'avortement, 
de savoir si l'avortement a ete pratique il y a 18 mois, 
20 mois ou 23 mois, ee sera une aggravation des diffi
cultes de Ia poursuite et cela ne conduira absolument 
a rien au point de vue pratique. 

D'autre part, je crois que vous reconnaissez tous, 
meme du cote catholique, dans les milieux qui s'op
posent d'une fa<;on formelle a, toute possibilite d'a
vortement meme medical vous recoimaissez toute
fois que l'avortement ne se fait prendre, n'est de
couvert que dans la classe la plus pauvre. Une femme 
de la .haute societe fait autant d'avortements qu'une 
femme de la classe ouvriere, rnais avec cette seule 
difference que la f~mme pauvre s'adresse rarement au 
medecin; elle appelle plutot une sage-femme ou une 
femme tout court; elle s'expose ainsi beaucoup 
plus au dangers de se faire prendre, de se voir _ de
noncee; tandis qu 'une femme de situation riche, . 
appartenant a la societe distinguee, a evidemment la 
possibilite de s'adresser a l'un des meilleurs accou
cheurs de la ville, d'appeler un des meilleurs mede
cins; elle peut ainsi, en toute tranquillite, et aux 
conditions les plus hygieniques dans sa chambre a 
coucher ou dans une clinique privee, se faire avorter 
sans que personne n'en sache rien. Cette situation 
toute particuliere dans Ces delits devrait VOUS per
suader que la ou on peut apporter une facilite ou un 
adoucissement quelconque, il ne faut pas manquer 
de le faire. 

La poursuite, dans l'affaire d'avortement, a ceci 
d'injuste, c'est qu'on frappera la classe pauvre, la 
classe laborieuse et non pas Ia classe riche. 

Le delit de vol, c'est un delit des pauvres gens. 
Je · ne connais pas de riches qui volent. Ah l Oui, 
nous avons. les grands speculateurs qui commettent 
des vols, mais le vol sui generis, le vol vulgaire, d'une 
paire de chaussures, d'un complet, c'est le triste 
privilege de la classe pauvre. 

L'avortement est un delit qui se commet dans 
toutes les classes, dans toutes les couches, mais avec 
cette difference que Ia poursuite s'exerce contre la 
classe pauvre, parce qu'elle est impossible ailleurs. 
Et alors, dans ces conditions-la, n'est-ce pas de Ia 
justiGe que de mettr~ un certain frein a la poursuite? 

J'ai compris hier M. le conseiller federal Haeber· 
lin quand il nous .a dit que, dans certains cas, le jury 
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acquittera, ma~s il ne faut pas ~ai~ser dans Ie Code 
un delit impum, parce que cela mc1tera a commettre 
ce delit. Sur ce point-la, nous sommes d'accord; 
mais oll nous vous demandons d'adoucir la situation, 
c'est en ce qwi. c!tincerne le delai de la prescription. 

Depuis une quinzaine d'annees que je pratique 
au barreau de Geneve, j'ai vu des cas Oll des avor
teuses ont ete condamnees, mais je n'ai pas vu un 
seul cas oll une femme ou fille avortee füt condamnee; 
Ie jury genevois n'admet pas cette condamnation, 
<iuelle que soit la loi que vous inscrirez dans le Code 
penal suisse. Les douze jures n'admettent pas qu'une 
malheureuse fille rendue mere soit condamnee parce 
que, dans un moment de detresse, elle s'est faite 
Jiberer. 

J'ai eu, dernierement, devant la Cour correc
tionnelle, a defendre une jeune fille de 17 ans qui a 
ete seduite par un repris de justice de 40 ans. Je vous 
demande, et ici je m'adresse aux peres de famille, 
quel serait Ie pere de famille qui se trouverait dans 
ces conditions-la, c'est-a-dire ayant une jeune fille 
innocente, ne connaissant pas la vie, dans sa premiere 
jeunesse, rendue enceinte par un repris de justice 
de 40 ans, quel serait, dis-je, le pere denature qui ne 
prendra pas cette jeune fille par la main pour la mener 
chez un medecin et la liberer de ce fardeau, vu son 
age et sa situation? 

Dans ces conditions, je vous fais une proposition 
absolmnent ferme que je vous prie d'accepter au 
point de vue juridique, c'est de dire, aux paragraphes 
105 et 106, que l'action penale est prescrite par une 
annee. En faisant cette concession au point de vue 
prescription, je crois que vous faites une concession, 
non seulement aux idees que mes collegues politiques 
ont developpees devant vous, mais que vous faites 
un acte de justice; en meme temps, vous facilitez 
certainement la_ possibilite de la poursuite. 

C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous demander 
d'apporter certains changements dans ces deux 
paragraphes; j'estime que Ia prescription de deux 
ans est une prescription exageree dans ce delit qui 
est un delit sui generis et qui peut avoir une prescrip
tion d'ordre taut a fait special. 

Grünenfelder, Berichterstatter der ersten Min
derheit: Es tut mir leid, daß die Umstände mich 
zwingen, nach dieser ausgedehnten Diskussion noch 
ein zweites Mal das Wort zu ergreifen. Ich will Ihnen 
aber zusichern, daß ich mich der möglichsten Kürze 
befleißen werde. Es ist Ihnen mitgeteilt worden, daß 
ich einen Antrag eingebracht habe, als neuen Art. 107 
für den Fall, daß Sie entsprechend unserem Minder
heitsantrag diesen Artikel in jeder Form streichen 
sollten. Wir stehen grundsätzlich auf dem Standpunkt, 
daß wir keiner Gesetzesbestimmung zustimmen 
können, welche die Abtreibung als straflos erklärt, 
und deshalb haben wir Streichung des Art. 107 
beantragt. Nun aber haben die Herren Referenten 
darauf hingewiesen, und die Meinung, die sie in dieser 
Richtung ausgesprochen haben, kann man nicht als 
unrichtig bezeichnen und noch schwerer widerlegen, 
daß, wenn Art. 107 gestrichen werde, die Situation 
so sei, daß nach dem Notstandsrecht von Art. 33 
Oder auf Grund der Berufspflicht der Aerzte nach 
.Art. 31 die Möglichkeit geboten werde, daß in der 
?rax:is dann doch Abtreibungen stattfinden, und zwar 
in einem Umfang, der, wie bisher, je nach der Ein-

· stellung der Aerzte und Gerichte größer sein könnte, 
als es nach Art. 107 gesetzlich möglich wäre. Es 
ist zu sagen, daß wenn Art. 107 angenommen wird, 
das dann die maßgebende Umschreibung des ein
zigen Notstandstatbestandes ist, bei dem überhaupt 
je einmal eine Abtreibung straflos erklärt werden 
könnte. Daneben haben die Art. 31 und 33 keinen 
Platz mehr, d. h. es können sich diejenigen, die das 
Delikt der Abtreibung begangen haben, dann nicht 
noch auf Notstand oder Berufspflicht nach Art. 31 
oder 33 berufen. Somit hätten wir im Art. 107 
einen enger umgrenzten und klareren Tatbestand 
für die Straflosigkeit. Herr Welti hat erklärt, daß 
er unserem Streichungsantrag zustimme, aber aus 
einem andern Gesichtspunkte heraus, eben aus dem 
Grunde, auf den er von den Herren Referenten auf
merksam gemacht worden ist, daß bei Streichung 
des Art. 107 die dort gesetzten Schranken fallen und 
daß umgekehrt die etwas weit~r gezogenen Schranken 
der Art. 31 und 33 zur Anwendung kommen können. 
So muß ich sageµ, daß Art. 107 von all den Vorschlä
gen und Möglichkeiten, die jetzt bestehen, die relativ 
beste Lösung ist. Aber wir können prinzipiell einer 
Lösung nicht zustimmen, worin erklärt wird, daß die 
Abtreibung in irgend einem Fall straflos erklärt 
werden könnte. 

Für den Fall, daß Sie uns nun zustimmen und Ar
tikel 107 streichen, müssen wir die Konsequenz 
unseres Standpunktes selbstverständlich, weiter ziehen. 
Wir beantragen Ihnen, daß wenn Art. 107 in der Form 
des Antrages der Kommissionsmehrheit gestrichen 
ist, dann ausdrücklich erklärt werden soll, daß 
Art. 31 und 33 bei 1der Abtreibung keine Anwendung 
finden dürfen, da sonst durch diese beiden Artikel 
ein weiteres Tor aufgetan wäre, als mit Annahme 
des Art. 107. Da stehen wir natürlich auf dem Stand
punkt, daß wir lieber das kleinere Uebel nehmen, 
als das größere, das uns von Herrn Welti angepriesen 
worden · ist. In erster Linie möchten wir bitten, 
Art. 107 zu streichen. Wenn Sie Art. 107 gestrichen 
haben, stellen wir Ihnen den event. Zusatzantrag, 
der gestern von mir eingebracht und der heute aus
geteilt worden ist. Wir müssen das der Konsequenz 
wegen verlangen. Ich ha,be zwar die Meinung, daß 
es schwer halten dürfte, in der Praxis auf die Art. 31 
und 33 sich berufen zu wollen, um eine Abtreibung 
straflos ausgehen lassen zu können, wenn der Gesetz
geber ausdrücklich durch Ablehnung von Art. 107 
erklärt haben wird, er wolle grundsätzlich keine 
Abtreibung straflos ausgehen lassen und sodann des
wegen, weil nach Feststellung maßgebender Autori
täten der Medizin auf gynäkologischem Gebiete 
die Abtreibung als nie nötig erklärt werden kann. 
Infolgedessen könnte man sich nie eigentlich auf den· 
Notstandsartikel berufen, da eben andere Mittel 
da sind. 'Ich gebe aber zu, daß die Auslegung in 
der Praxis zu meinen Ungunsten ausfallen könnte 
und wenn die Herren Referenten sich so aussprechen, 
so wird es schon so .sein. Damit habe ich meinen 
Antrag begründet. Ueber die grundsätzliche Frage 
will ich mich nicht weiter aussprechen, sondern nur 
sagen, daß ich die Konsequenz aus unserem Stand
punkt gezogen habe, indem ich beantrage, zu be
stimmen, daß Art. 31 und 33 nicht Anwendung 
finden sollen. 

Nun ein zweiter Punkt, der mit diesem nichts 
zu tun hat. Ich sehe mich veranlaßt, gegenüber 
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Ausführungen des Herrn Huber einige Bemerkungen 
zu machen, da sie die katholische Kirche und deren 
Satzungen betrafen. Ich habe von den Ausführungen 
des Herrn Huber den Eindruck bekommen, daß er 
sich bemüht hat, unsern Standpunkt zu begreifen 
und zu verstehen. Aber bei seinen Ausführungen 
sind ihm Irrtümer; unterlaufen, die ich erklärlich 
finde, die aber unser gemeinsames Einvernehmen 
stören könnten. Er hat nach den Motiven der stren
gen Satzungen der Kirche gefragt und hat gemeint, 
daß das allenfalls mit der katholischen Ehegesetz
gebung, mit dem sakramentalen Charakter der Ehe 
in Zusammenhang stehen könnte. Ich muß sagen, 
daß das durchaus nicht der Fall ist. Die Frage des 
Verbotes der Abtreibung hat mit den Ehesatzungen 
nichts zu tun. Die Kirche stellt sich auf den Stand
punkt des 5. Gebotes vom Sinai, das für alle Menschen 
gilt, auch für das Volk des Herrn Farbstein, dessen 
Führer ja die Tafeln in die Hand gegeben worden 

_ sind, und anderseits auf die vom Schöpfer in die 
Natur gelegte- Gesetzmäßigkeit, die mit jenem Gebot 
übereinstimmt. 

Herr Huber hat bemerkt, daß nach katholischem 
Recht eine jede nicht nach katholischen Vorschriften 
abgeschlossene Ehe ein Konkubinat sei. Das ist 
ein kapitaler Irrtum, der dadurch nicht besser wird, 
daß er oft wiederholt und verbreitet wird. Herr 
Morard ~hat sich darüber schon ausgesprochen. Die 

· Eht wird zwischen den Ehegatten geschlossen. Wir 
kennen keinen besondern kirchenrechtlichen Begriff 
des Konkubinats. Konkubinat bedeutet ein Zu
sammenleben von Leuten, die überhaupt noch keine 
Ehe eingegangen haben, die die Absicht nicht haben, 
eine solche einzugehen oder die wissentlich in einer 
ungültigen Ehe leben. Es braucht immer üble Treue, 
bis man einem Konkubinat vorwerfen kann. Da
gegen sind alle nach protestantischer Formel in guten 
Treuen eingegangenen Ehen auch nach unserem 
Recht durchaus gültig. Das möchte ich festgestellt 
haben gegenüber irrtümlichen gegenteiligen Auf
fassungen, die allenfalls aus den Ausführungen des 
Herrn Huber hätten entstehen können. 

Man hat weiter das kanonische Recht etwas 
unter die Lupe genommen und hat erklärt, daß das 
kanonische Recht das Werden des Menschen etwa 
auf den vierzigsten Tag angesetzt habe. Es ist 
Tatsache, daß Philosophen und Theologen des Mittel
alters, in einer Zeit, da man über die biologischen Ver
hältnisse noch weniger orientiert war, als heute, die 
Meinung vertreten haben, das keimende Leben unter 
dem Herzen der Mutter werde nach einigen Wochen 
oder Monaten mit der unsterblichen Seele beschenkt. 
Mit dieser Schulmeinung ist aber der Abortus in 
keiner Art und Weise als zulässig freigegeben oder 
gar von der Kirche -als gestattet erklärt worden. 

Herr Huber hat darauf hingewiesen, daß von der 
Kirche im vergangene:t;1 Weltkrieg die Waffen ge
segnet worden seien. Ich bitte Sie, zu unterscheiden. 
Die Kircp.e hat die Waffen der Kriegführenden nicht 
gesegnet, aber Priester der betreffenden kriegfüh
renden Nationen haben in der Ueberzeugung, daß 
ihr Krieg ein notwendiger und gerechter Krieg sei, 
das getan. Man hat das speziell von Frankreich 
gelesen. 

Man hat auch jetzt wiederum darauf hingewiesen, 
daß die gleiche Kirche hart sei und die Todesstrafe 
gewissermaßen vorschreibe. Ich muß den Irrtum 

neuerdings zurückweisen. Die Kirche schreibt di 
Todesstrafe nicht vor, sie verbietet sogar beispieh 
weise einem Priester, zu einer Todesstrafe zu stimmer 
abes sie hat die Todesstrafe als zulässig erklärt, wen 
sie nötig sei zur Erhaltung der Gemeinschaft und zu 
Sicherung des menschlichen Lebens. Die Rech1 
fertigung der Preisgabe des Lebens im Kriege ergü 
sich aus dem Naturrecht und es steht mit dem KiJ 
chenrecht nicht in Widerspruch, wenn in einer 
Kriege das Leben von Soldaten gefordert oder dai 
jenige des Gegners vernichtet wird, wenn der Krie 
gerecht ist. 

Eine weitere Bemerkung hat Herr Huber noc 
gemacht, indem er erklärt hat, auf die vollende1 
Ab~eibung sei beim Täter und Helfer dfo Strafe di 
Exkommunikation. gesetzt, der Versuch aber s1 
nicht strafbar:. Das ii,t ein .Irrtum. Der Versuch wir 
nicht mit Exkommunikation bestraft, aber er i: 
strafbar. 

Das sind einige Punkte, die ich mir aus den Au: 
führungen des Herrn Huber notiert hatte und vo 
denen ich glaubte, daß es zweckmäßig sei, bei diese1 
Anlaß auf sie als Irrtümer hinzuweisen. 

- Seiler, Berichterstatter der Mehrheit: Sie g( 
statten wohl, daß die Referenten am Schluß diesi 
langen und eingehenden Diskussion, von der He1 
Bundesrat Häberlin gesagt hat, daß sie auf einE 
bemerkenswerten Höhe gestanden habe, noch einif 
zusammenfassende - Worte sagen. .Jeder wird de 
Eindruck haben, daß diese ganze Angelegenheit vo 
allen Seiten mit großem Ernst behandelt worden is 
Deshalb stand die Erörterung eben auch auf d1 
Höhe. Daneben möchte ich sagen, daß bei aller En 
schiedenheit auch noch eine gewisse Artigkeit d1 
Diskussion Platz gegriffen hat, die wir bisweilen b 
andern Diskussionen sehr vermissen. Und weil d: 
ganze Diskussion eine anständige war, war sie auc 
sehr fruchtbar. 

Man hat etwa behauptet, das Strafrecht sei keiu 
Wissenschaft. Es gibt Zivilrechtslehrer. die sie 
gelegentlich auf einen solchen Standpunkt stelle1 
Es scheint mir aber doch, daß das Strafrecht ei 
rechtsphilosophisches Problem allerersten Rang1 
und daß ein Strafgesetz ein sehr wichtiger WegweiS< 
für die Bürger ist. Das Suchen nach den Grenze 
von Schuld und Strafe ist eine ebenso mühsam 
als anderseits eben notwendige Aufgabe, und i 
diesem Suchen nach den Grenzen der Strafbarke 
haben wir uns in diesen drei oder vier Sitzunge 
nun in hohem Maße geübt. 

Ich stelle fest, wie ich es schon im Einleitung1 
votum getan habe, daß die Auffassungen auseinande: 
gehen, von der unbedingten Strafbarkeit der Abtre 
bung bis zur unbedingten Straflosigkeit. In dE 
Kommission ist ein Antrag auf absolute Straffreihe: 
nicht gestellt worden. Das ist nun nachgeholt worde_ 
durch Herrn Welti, so daß wir auch diese grunc 
sätzliche Frage noch zur Abstimmung bringe 
müssen. Die äußersten Konsequenzen haben g1 
zogen einerseits Herr Grünenfelder mit seinem hei: 
tigen Antrag, daß bei Streichung von Art. 10 
gleichzeitig auch noch beigefügt werden müsse, da 
die Art. 31 und 33, die Notstandsparagraphen, nicb 
in Betracht fallen sollen; auf der andern Seite Hel 
Welti, der Ihnen nun einfach vorschlägt, die Art. 10 
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( bei 107 komplett zu streichen, in. der Meinung, daß 
.. · die Abtreibung absolu~ straflos sem solle. . 

zwischen (ijesen beiden Extremen hat die Korn-

hinweisen, was übrigens Herr Grünenfelder selber 
erklärt hat, daß diejenigen, die für Streichung des 
Art. 107 sind, nicht einig sind über die Konsequenzen 
dieser Streichung. Herr Grünenfelder hat die Auf-. roission die l\fi~ellill:ie ei~genorm_nen, ~nd ich gl_aube, 

schon das ist eigentlich em Beweis dafur, daß wir uns 
auf diesem Boden ~erständigen sollen. Diese Mittel
)jJtie das möchte ich ganz besonders betonen, hat 
eine' glänzende Rechtfertigung gefunden durch das 
-V.otum des Herrn Ho ppeler, der gestern als erfahrener 
Arzt zu Ihnen geredet hat. 

Ich möchte einige sehr erfreuliche Noten aus dieser 
ganzen Diskussion. hervorh~be~: Herr ~rünenfelder 
hat erklärt: Gewiß, es sei hochste Zeit, daß auf 
diesem Gebiete nun einmal gesetzgeberisch Ordnung 
g_eschaffen wird - und ich möchte beifügen, daß 
gesetzgeberisch nur Ordnung geschaffen werden kann 
durch ein einziges schweizerisches Strafgesetz, so 
daß in der ganzen Schweiz nach den gleichen Grund
sätzen geurteilt wird. Eine andere erfreuliche Fest
stellung ist die, daß sowohl Herr Grünenfelder, als 
Herr Huber erklärt haben, was sie vertreten, sei nun 
eben ihre Meinung, anderseits aber hätten sie nicht 
die Auffassung, daß, wenn diese ihre Meinung durch 
den Rat abgelehnt werde, sie dann mit dem schweize
rischen Strafgesetz überhaupt nichts mehr zu tun 
haben möchten; es sei also der Entscheid in diesen 
sehr wichtigen Dingen nicht ohne weiteres aus
~chlaggebend für ihre endgültige Stellungnahme zum 
'Gesetz. 

Auf die Grundsätze, die nun in aller Breite dis
kutiert worden sind, will ich nicht zurückkommen, 
und auf einzelne Punkt-e. nur noch so nebenbei ein
treten, schon deshalb, weil Herr Bundesrat Häberlin 
gestern die Gesamtheit der Fragen nochmals in über-
zeugender Weise vor Ihnen klargelegt hat. 

Es besteht zwischen dem Bundesrat und der 
Kommissionsmehrheit heute keine Differenz mehr. 
Die beiden ursprünglichen Differenzen bestanden 
darin, daß der Bundesrat von einer schriftlichen 
Zustimmung der Schwangern nichts gesagt hatte, 
auch nichts von der Zuziehung eines zweiten Arztes. 
Der Bundesrat hat sich nun diesen beiden neuen 
-Forderungen der Kommission angeschlossen, so daß 
also zwischen Bundesrat und Kommission Einigkeit 
herrscht, und diese Einigkeit besteht darin, daß eine 
Abtreibung dann und nur dann straflos soll statt
finden können, wenn sie notwendig ist für das Leben 
oder für die dauernde Gesundheit der Mutter. 
. Und nun muß ich Ihnen die Abstimmungssitua

t~on, die nicht ganz einfach ist, einigermaßen aus
einandersetzen. Wir haben den Kommissionsantrag; 
der darin besteht, daß in Art. 107 eine Ausnahme zu. 
gunsten der Mutter bei Lebensgefahr und dauernder 
~undheitsschädigung geschaffen ist. . Dann haben · 
Wlr auf der Seite links die Forderung, die Fälle der 
.~o.sen Abtreibung zu erweitern, und haben rechts 

ie Emschränkung, den Art. 107 zu streichen, mit t dem Zusatzantrag Grünenfelder, den ich nachher " ;oeh behandeln werde. Und dann haben wir noch 

.f. ,~ Antrag des Herrn Welti; der überhaupt die 
; =,. 105-107 streichen will. 
t' Ich beginne mit der rechten Seite der Opposition 

gegen den Antrag der Kommission, mit dem Antrag ::i Streichung des Art. 107, dem Antrag also, keine 
~ckliche Ausnahme zu machen zugunsten der 
llol~- r !n Fällen schwerer Bedrängnis. Was ist die 
·. ~ dieser Streichung? Da muß ich nun auf das 
· Nationalrat. - Conseil national. 192 9. 

fassung bekundet, daß die Konsequenz der Strei
chung dieses ausdrücklich im Entwurf aufgenom
menen Artikels die sein müsse, daß dann die Not
standsartikel 31 und 33 überhaupt nicht mehr in 
Betracht fallen. Herr Escher hat eine gegenteilige 
Meinung bekundet, und Herr Morard hat, soweit 
ich ihn verstanden habe, dies ebenfalls getan; diese 
beiden Herren verweisen uns auf die Art. 31 und 33. 
Ich mache also die Feststellung, daß diejenigen, die 
die Streichung beantragt haben, über .deren Konse
quenzen nicht einig sind. Diesen Mangel will nun 
Herr Grünenfelder dadurch beseitigen, daß er im 
Falle der Streichung des Art. 107 den weitern Antrag 
stellt, ausdrücklich die Bestimmung im Gesetze auf
zunehmen, daß die Art. 31 und 33 des Allgemeinen 
Teils, also die Notstandsartikel, bei der Abtreibung 
überhaupt nicht angewendet werden dürfen. Dies 
bedeutet also einen Eingriff in den Allgemeinen Teil 
des Strafgesetzbuches. Das ist die, Situation. 

Ich glaube·, ich brauche mich nicht mehr lange 
über diese Seite de.r Frage auseinanderzusetzen. Wir 
haben die Auffassung, daß Art. 107 notwendig ist 
und daß es auch notwendig ist, diese Streitfrage, die 
nun in allen Details diskutiert worden ist, im Gesetz 
ausdrücklich zu lösen, damit man endlich einmal 
weiß, woran man auf diesem Gebiete der Abtreibung 
ist. Herr Morard hat gesagt, wenn man diesen 
Art. 107 aufnehme, wenn man also im Gesetz aus
drücklich erkläre, es gebe gewisse ·Fälle der Straf
freiheit der Abtreibung; so sei das gewissermaßen 
ein encouragement zum Abtreiben. Auf diesem 
Boden können wir uns nicht einigen, sondern wir 
müssen den Standpunkt einnehmen, daß, wenn eine 
Streitfrage sich aufwirft, sie dann auch mit mög
lichster Klarheit geregelt werden soll. Herr Morard 
hat dann allerdings auf das Freiburgische Straf
gesetz hingewiesen und erklärt, daß dort der Not
standsartikel weiter gefaßt sei als derjenige des 
eidgenössischen Strafgesetzes und daß man mit 
diesem Freiburger Strafgesetzartikel jedenfalls die 
notwendigen Fälle der straflosen Abtreibung er
greifen könne. Es wäre vielleicht Anlaß gewesen, 
bei Diskussion der Art. 31 und 33 im Allgemeinen 
Teil auf diese Spezialitäten des freiburgischen Straf
gesetzes, das sich im übrigen doch auch einigermaßen 
an den eidgenössischen Entwurf angelehnt hat, hin
zuweisen und schon dort diese Frage aufzugreifen 
und zu sagen: Wenn wir den Notstand richtig formu
lieren, dann ist es nicht notwendig, im Speziellen 
Teil die Abtreibung noch besonders hervorzuheben. 
Ich möchte nur das sagen: Ich habe die Auffassung, 
es liege im Interesse der Klarheit und sei unsere 
Pflicht, nun einmal diese Dinge zu erledigen und uns 
nicht zu verlassen auf die Streitfrage über den Not
stand in den allgemeinen Bestimmungen im Straf
gesetzbuch. 

Dabei möchte ich nun feststellen,. daß die Kom
mission der Auffassung der katholisch-konservativen 
Minderheit in sehr weitem Maße entgegengekommen 
ist, indem sie, was ich bereits erwähnt habe, die 
Kautelen wesentlich verschärft hat, unter denen 
eine Abtreibung vorgenommen werden darf. Einmal 
durch das Verlangen der, schriftlichen Einwilligung 
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der Mutter. Herr Bundesrat Häberlin hat Ihnen 
gestern die Bedeutung dieses Punktes auseinander
gesetzt. Ueber den zweiten Arzt, der beigezogen 
werden muß, wird später noch zu reden sein. Es hat 
erstmals Herr Professor Logoz in Zermat auf diese 
Lösung der Zuziehung eines zweiten Arztes hinge
wiesen. Man hat dann damals die Anzeigepflicht 
beschlossen. Ich habe bereits erwähnt, daß die Aerzte 
sich gegen unsern Beschluß gewehrt und erklärt 
haben, er sei undurchführbar, er verletze das ärzt
liche Geheimnis usw. Dann ist man in St. Moritz 
wieder auf die Frage des zweiten Arztes zurück
gekommen; nach meinen Feststellungen ist es Herr 
Grünenfelder gewesen, der dort diesen Antrag 
wieder aufgenommen hat, und die Redaktionskom
mission hat ihn dann endgültig redigiert. Ich glaube, 
es kann die katholisch-konservative Minderheit zu
frieden sein mit dem Entgegenkommen von seiten 
der Kommission. Der Vorteil der Lösung läge darin, 
daß dann diese Angelegenheit gesamtschweizerisch 
erledigt würde, so daß es nicht mehr anginge, daß 
in irgendeinem Kanton das alles wieder umgangen 
werden könnte und daß damit die ganze Lösung illu
sorisch würde. Ich will nicht insistieren, daß Herr 
Grünenfelder oder die anderen Herren der katholisch
konservativen Fraktion von ihrer Stellung abgehen 
sollen. • Ich kenne nun die ganze Situation und weiß, 
warum sie an ihre Auffassung gebunden sind. Es 
genügt mir zu wissen, daß diese Sache nicht als eine 
Prestigefrage behandelt wird, sondern daß man sich 
letzten Endes darein schicken wird, wenn es nicht 
anders geht, und wir \vollen denn auch die Verant
wortung nicht nur für uns, sondern auch für jene 
Herren auf uns nehmen, die da glauben, die Verant
wortung nicht mittragen zu können. 

Ich will auch nicht weiter reden über das Ver
hältnis zwischen Gesetz und Moral. Das Gesetz darf 
die Moral selbstverständlich nicht verletzen. Das 
Gesetz kann aber auch nicht alle Regeln und Fragen 
der Moral erfassen. Es wird diese Frage dann noch 
in weitergehendem Maße bei den Sittlichkeitsdelikten 
zur Diskussion gelangen; dort werden wir in er~ 
höhtem Maße über das Verhältnis von Strafgesetz 
und Moral zueinander zu reden haben. Ich möchte 
nur sagen: Wenn über das Gesetz hinaus aus reli
giösen Gründen eine Mutter da~ Heldentum der 
Selbstaufopferung auf sich nimmt, so können wir 
nichts anderes tun als uns ehrerbietig davor ver
neigen. Um so mehr dürfen wir aber verlangen, daß 
nicht jeder Schein einer Gefahr für die Mutter als 
Grund zu einer Abtreibungshandlung benützt wird. 
Unser Antrag im Gegensatz zur rechten Seite geht 
dahin, der Art. 107 sei nicht zu streichen, sondern 
stehen zu .lassen, und der eventuelle Antrag Grünen
felder zu den Art. 31 und 33 sei ebenfalls abzu
lehnen. 

Zwischenhinein eine Bemerkung zu zwei An
regungen, die in der Diskussion gemacht worden sind. 
Die eine hat Herr Wuillamoz gemacht, indem er 
angefragt hat, ob es nicht möglich sei, je~e Inserate, 
die auf die Abtreibungsgelegenheiten hinweisen, zu 
verbieten, bzw. die Veröffentlichung solcher Inserate 
mit Strafe zu belegen. Wir werden bei der Frage der 
öffentlichen Anbietung von antikonzeptionellen Mit
teln in Art. 179 octies noch mit diesen Fragen zu 
tun haben. Was Herr Wuillamoz will, können wir 
aber in einem Strafgesetz offenbar nicht erledigen, 
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; sondern das . wird dann Ausführungssache in den 
Kantonen sein; in den Sanitätsgesetzen der Kantone 
wird man sich noch des Näheren mit dieser Frage 
zu beschäftigen haben. 

Herr Müller verweist darauf, daß im Gesetz eine 
Lücke sei, da man den eigentlich Schuldigen nicht 
zur Strafe ziehen könne; im Falle einer Kind.stötung 
z.B. müsse die Frau ins Gefängnis wandern, wäh
rend derjenige, der sie verführt, der sie geschwän
gert hat, straffrei ausgehe, ja noch den Zeugen
franken einziehe für seine Missetat. Ich weiß nicht 
recht, ob diese Darstellung nicht zu weit geht; ich 
glaube, bei uns würde man einem solchen Manne 
keinen Zeugenfranken geben, sondern ihn jedenfalls 
ohne « Zeugengeld » von. dannen ziehen lassen. Aber 
auch hier handelt es sich um eine Frage der Gren
zen des Strafgese~zes, der Grenzen zwischen Moral 
und Strafgesetz. Die Frage ist doch die, ob man 
einem solchen Verführer oder Liebhaber nun auch 
einen Teil der strafrechtlichen Verantwortung da
für auferlegen könne, daß das betreffende Mädchen 
nachträglich die Tat begeht. Das ist eine Frage des 
Kausalzusammenhanges, eine außerordentlich schwie
rige Frage. Wenn der. Mann angestiftet oder zur 
Tötung Beihilfe geleistet hat, so wird er auf Grund 
des Strafgesetzes herbeigezogen werden. Wenn aber 
keinerlei Anstiftungshandlung und keinerlei Beihilfe
handlung bestanden hat, dann wird in dem . vor
liegenden Kapitel nichts zu machen sein. Wir werden 
uns bei Art. 184 dann noch mit der Anregung des 
Herrn Müller zu beschäftigen haben, und ich denke, 
er wird damit einverstanden sein, daß wir diese 
Frage vorläufig nun außer Spiel lassen. Einer späte
ren Etappe ist es vielleicht zu überlassen, die Schuld
begriffe noch feiner auszugestalten. In welcher Zeit 
das eintreten wird, darüber erlaube ich mir allerdings
kein Urteil. · 

Nun die linke Seite, diejenigen, welche die straf
lose Abtreibung möglichst begünstigen möchten. Da 
ist nun das Radikalste, was vorgeschlagen worden 
ist, der Antrag des Herrn Welti, die Art. 105-107 
zu streichen, also überhaupt die Straflosigkeit der 
Abtreibung zu proklamieren. Ich werde mich mit 
diesem Antrag am Schlusse kurz auseinandersetzen 
und möchte vorerst nun auf die Anträge zurück
kommen, die auf dem Boden. des Entwurfes stehen 
und im Anschluß an die Kommissionsvorlage gestellt 
worden sind. Es betrifft dies die Anträge der Herren 
Affolter und Konsorten zu den Art. 107 und 107bis. 
Was wollen diese Anträge mehr, als die Kommission 
nun konzedieren will? In erster Linie soll straflos 
erklärt werden können die Beseitigung einer durch 
ein Verbrechen an der Geschwängerten, .also durch 
'Notzucht, Blutschande etc. erzeugten Frucht. Wir 
werden miteinander darüber einig sein, daß diese 
Fälle selten vorkommen. Aber daß sie selten vor
kommen, wäre natürlich noch kein Grund, sie nicht 
strafgesetzlich zu regeln. Herr Hoppeler hat gestern 
auf einen Fall hingewiesen; den ich doch noch etwas 
näher behandeln möchte. Wenn ich ihn recht ver
standen habe, so ist eine Tochter, die beim Arzt ge
schwängert worden ist, nachdem sie bewußtlos ge
macht worden war, ins Wasser gesprungen. Wie 
würde sich dieser Fall nun nach dem neuen Straf
gesetz präsentieren? Diese Frau könnte zum Arzt 
gehen, der Arzt müßte einen zweiten Arzt zuziehen; 
beide würden miteinander die Frage behandeln, ob 
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', -_ zu1·· ig sei abzutreiben. Sie könnten eventuell, 
es ass ' · d Fru· 1 l . d Herrn Hoppeler m an eren en ge ungen 
Wle as b uhi d ß · . t, d'e betreffende Person so er gen, a sie 
~ S:wcksal a'uf sich nimmt. Oder aber die Aerzte 

-rden aus dem ganzen Tatbestand heraus die 
:berzeugung gewinne~, daß dieses ~ädchen :um 
Wahnsinn getrieben wird und dann eme ungluck
selige Tat beg~ht.. Da m'?_chte i~h nun diejenigen 
Aerzte sehen, die mcht erklaren wurden: Auf Grund 

1 der Feststellun_gen, auf G~d. der Befü:chtungen, 
die wir tatsächlich haben mussen, stellen wrr fest, daß 
im Interesse des Lebens oder der dauernden Ge
sundheit der Mutter die Frucht beseitigt werden 
muß. Das ist der klipp und klare Weg, der da ein
zuschlagen ist. Und da tritt eben die ärztliche 
Pflicht in Funktion. Es scheint mir also eine be
friedigende Lösung in solchen krassen Fällen auch 
auf dem -Boden des Kommissionsvorschlages möglich 
zu sein. Ich habe schon im Einleitungsvotum au[ 
diese Frage hingewiesen und möchte Ihnen, damit 
Sie völlige Klarheit in dieser sehr weittragenden 
Sache haben, - ich weiß, daß eine gewisse Ge
neigtheit vorhanden ist, hier der Minderheit ent
gegenzukommen -, ausführen, was die Aerzte
vereinigung gesagt hat: << Die durch Verbrechen ent
starrdene Schwangerschaft unterliegt heute nicht nur 
mehr der juristischen Betrachtung, sondern ebenso 
sehr der medizinischen, insoferp nämlich der Schwan
geren bei tatsächlicher Notzucht eine schwere psy
chische Schädigung zugefügt wird, die durchaus dem 
entspricht, was heute in Al. 2, des Art. 107 unter 
einer Gefahr dauernden schweren Schadens an der 
Gesundheit zusammengefaßt ist. Mit andern Worten: 
Die ärztliche Schwangerschaftsunterbrechung bei 
Notzucht kann nach der jetzigen · Auffassung der 
Psychiatrie unter Umständen aus medizinischer Indi
kation notwendig werden. Es braucht also dafür 
keiner besonderen Normierung im Gesetz, denn wo 
sie. wirklich angezeigt ist, um eben einen dauernden 
schweren Schaden von der Gesundheit der Schwange
ren fernzuha1ten, da besteht diese Notwendigkeit 
schon aus medizinischen Gründen. » Dieser Argu
mentation hat sich die Kommission angeschlossen 
und ich halte darauf, daß das im Protokoll fest
gehalten wird. Das ist also das eine. Wir brauchen 
nur gewissenhafte Aerzte zur Untersuchung des Zu
standes der betreffenden Person, und wir werden 
sicher auch einen vernünftigen Richter finden, wie 
Herr Bundesrat Häberlin Ihnen das wiederholt aus
einandergesetzt hat. 

Der zweite Grund nun, der nach dem Minderheits
antrag die Unterbrechung der Schwangerschaft ge
statten soll, ist der der Geisteskrankheit. Es soll 
also, wenn Vater oder Mutter geisteskrank oder 
geistesschw~ch sind, eingegriffen werden können: 
Herr Hoppeler hat Ihnen gestern auseinandergesetzt, 
daß es nicht angeht, einfach anzunehmen, daß 
Kinder von geisteskranken Eltern ohne weiteres einen 
Defekt davon tragen. In dieser Beziehung haben auch 
die Aerzte sich sehr eindringlich und ausdrücklich 
ausgesprochen. Sie haben gesagt: « Die Unter
brechung der Schwangerschaft blödsinniger, geistes
kranker Frauen, oder wenn die Geschwängerte oder 
der Schwängerer geisteskrank sind, beruht ab
gesehen von jenen Fällen, bei denen der Psychose 
eine Verschlimmerung durch die Schwangerschaft 
droht und de~halb eine medizinische Indikation be-

stehen kann, ausschließlich auf eugenetischen Rück
sichten, auf der Sorge für die Nachkommenschaft. 
Hier gilt für uns dasselbe, was oben bereits hin
sichtlich der Blutschande gesagt wurde, soweit dort 
nur die Berücksichtigung der Progenitur und nicht 
auch jene der psychischen Schädigung der Schwange
ren in Betracht fiel. So lange die Vererbungs
wissenschaft uns nicht mit einiger Bestimmtheit Aus
kunft zu geben vermag über die mutmaßliche körper
liche oder geistige Gefährdung des Nasciturus, 
können wir uns zu einem Eingriff aus rassehygieni
schen Gründen nicht entschließen. » Auch Herr 
Wagner hat in seinem Votum erklärt, in solchen 
Sachen müssen wir auf die Sachverständigen ab
stellen und uns fügen. Also auch aus diesem Titel 
kann - keine Notwendigkeit abgeleitet werden, eine 
besondere Bestimmung in das Strafgesetz aufzu
nehmen. Ich zitiere Ihnen, um doch zu zeigen, daß 
auch andere Aerzte die gleiche Auffassung haben, einen 
Artikel aus der Deutschen Medizinischen Wochen
schrift, wo über strafbare und straflose Schwanger-

. schaftsunterbrechung eingehend geredet wird; und 
hier wird in bezug auf Nerven- und Geisteskrank
heiten gesagt: « Am schwierigsten liegen diese Dinge 

C bei den Nerven- und Geisteskrankheiten, besonders · 
auch für uns Geburtshelfer. Hier können die aller
schwierigsten Situationen entstehen. Dem prakti
schen Arzt, der solche Fälle meist zuerst sieht und 
uns Geburtshelfern, die wir sie in die Klinik be
kommen, gehen im allgemeinen die Kenntnisse voll
kommen ab, um derartig 1':omplizierte Krankheits
zustände richtig beurteilen und entscheiden zu 
können, ob im gegebenen Falle die Schwangerschafts
unterbrechung angezeigt ist oder nicht. Wir müssen 
also das Urteil des sachverständigen Neurologen oder 
Psychiaters einholen. Hält er nun die Unterbrechung 
der Schwangerschaft für nötig, gehen ihm aber die 
technischen Fähigkeiten ab, sie richtig und gefahrlos 
für die Kranke auszuführen, so wird er die Patientin 
an den Praktiker oder an die Klinik zurückweisen 
und von uns die Ausführung eines Eingriffes ver
langen, über dessen Berechtigung er selbst kein 
Urteil hat. >> Sie haben hier zugleich noch einen 
Wink in bezug auf den zweiten Arzt. In den schwie
rigen Fällen wird es eben so sein, daß derjenige Arzt, 
der von einer Frau angegangen wird, sich bei einem 
Spezialisten, sei es nun ein Nervenspezialist oder 
ein anderer, orientiert und daß die beiden über diese 
Dinge miteinander reden. Wesentlich ist dabei 
wiederum nur das Interesse der Mutter. 

Und nun die soziale Indikation, also die Schwan
gerschaftsunterbrechungen aus sozialer Not, Ar
tikel 107bis. Darüber habe ich mich im Eintretens
votum eingehend ausgesprochen. Herr Farbstein hat 
gesagt: Ja die MäMer haben da gut reden, sie haben 
es leicht, sie können sich davon machen. Gewiß, 
es ist noch viel Ungerechtigkeit auf der Welt und 
viel Not, aber das gibt noch keineswegs ein Recht 
auf die Tötung der Leibesfrucht. Das ist ein Grund
satz, an dem wir mit Bestimmtheit festhalten müssen. 
Wenn man beginnt, in solchen.Dingen nachzugeben, 
gibt es nur noch ein Hinabgleiten, statt eines Auf
stieges. Und nun möchte ich auf Rußland hinweisen 
und Sie mit einigen Zahlen bekanntmachen, die dort 
in Betracht fallen. Es liegt in _der gleichen medizini
schen Zeitschrift eine Statistik über die Verhältnisse 

, in Rußland 1 vor. Wie es in Rußland gehalten wird 
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oder gehalten worden ist, will ich hier auseinander
setzen, um zu zeigen, wie die Sache in der Praxis 
dann eigentlich herauskommt. Wir haben eine Sta
tistik nach Roesle über Abtreibungen in Leningrad. 
Auf die Einheit von 100 Frauen bezogen, die um die 
Abortserlaubnis nachgesucht haben, sind 81,3 % der 
Gesuche bewilligt worden und 18, 7 % verweigert. Da
hei ist in bezug auf die Gründe, aus denen die Abtrei
bung verlangt worden ist, das Verhältnis folgendes: 
Motive für diese Erlaubsniserteilung waren unzurei
chende materielle Mittel 72,4 o/o, krankhafter Zustand 
17 %, Vorhandensein von Säuglingen 4,4 %, viele 
Familienmitglieder 2,2 %, sonstige Motive 4 %. Als 
Motive für die Verweigerung der Erlaubnis des Abortes 
finden wir angeführt: Materielle Sichergestelltheit 
72 %, über die Frist hinausgegangene Schwanger
schaft 8,5 %, wiederholter Abort (in einem Jahre) 
6,9 %, als gesund anerkannt 6,1 %, sonstige Ur
sachen 6,5 %· 
· So wird in Rußland die Sache getrieben. Ich 
komme auf diese russischen Verhältnisse noch 
zurück; aber hier haben Sie eine sprechende Statistik 
und auch die Feststellung, daß sich schließlich noch 
eine Kommission damit beschäftigen muß, ob man 
gegebenenfalls eine Abtreibung erfolgw. lassen könne 
oder nicht. Wollen wir uns wirklich auf diesem Boden 
bewegen? Ich glaube davon kann im Grunde ge
nommen gar keine Rede sein, schon deshalb nicht, 
weil wir nirgends eine Grenze dafür haben, wann die 
Abtreibung notwendig ist und wann nicht. Deshalb 
müssen wir auch den Antrag der Berücksichtigung der 
sozialen Indikation ablehnen. 

Und nun eine Bemerkung zum Antrag Opprecht. 
Herr Opprecht hat nur in bezug auf das Marginale 
und die redaktionelle Fassung einen Antrag gestellt. 
Er will nichts davon wissen, daß man von strafloser 
Abtreibung rede, das sei ein Widerspruch. Es kommt 
darauf an, wie man die Sache auffaßt. Die Ab
treibung ist ein Vorgang, der an und für sich mit dem 
Strafgesetz nichts zu tun hat. Es gibt eine strafbare 
und eine straflose Abtreibung. Das ist nicht gerade 
schön ausgedrückt, aber treffend, und ich persönlich 
habe keine Verapiassung, hier das Marginale ändern 
zu wollen, wäre aber auch nicht unglücklich, wenn 
eventuell eine andere Lösung gesucht würde. 

Und nun hat Herr Huber eventuell den Antrag 
gestellt, den zweiten Arzt zu streichen. Das würde 
also dem entsprechen, was seinerzeit der Bundesrat 
vorgeschlagen hat, was nun aber nach langen Bera
tungen aufgegeben worden ist im Sinne der Zuziehung 
eines zweiten Arztes. Herr Farbstein hat gestern 
schon das Schlagwort gefunden; er hat gesagt: «der 
Abtreibungsvogt l >> Ich habe immer geglaubt, ein 
konsultierter Arzt und dann auch ein zweiter Arzt 
seien Helfer und Berater, wenn sie ihre Pflicht ernst 
nehmen. HeiT Hoppeler hat gestern trefflich gesagt, 
was die Pflicht eines gewissenhaften Arztes ist. Ich 
habe es auch schon im einleitenden Votum gesagt, 
daß die gewissenhaften Aerzte eine geängstigte Frau 
durch ihren Rat und ihre Vorstellungen wieder auf 
einen vernünftigen Boden zurückbringen und damit 
vor vielem Herzeleid bewahren können. So müssen 
wir die Sache auffassen, aber um Gotteswillen nicht 
von einem Abtreibungsvogt sprechen. 

Herr Huber hat nun die Schwierigkeiten dieser 
Lösung auseinandergesetzt. Das Wort «Amtsarzt* 
spukt da; diese Furcht möchte ich nun einigermaßen 

wieder beseitigen. Es heißt nicht, daß << Amtsärzte • 
bestimmt werden, sondern daß ein von einer zu
ständigen Behörde bestimmter Arzt zugezogen werden 
kann. Es ist gar nicht gesagt, daß der eine Arzt nicht 
Spezialist sein könne, besonders nicht, daß es sich 
nicht um einen Spezialisten für Nervenkrankheiten 
handeln könne. Dazu geht ja alles vor sich unter 
dem Berufsgeheimnis und geht sonst gar niemanden 
etwas an. Es ist nur eine Sicherheit geschaffen, daß 
nicht irgendein gewissenloser Arzt mit einem andern 
gewissenlosen Arzt zusammenspannt und daß nicht 
die Abtreibung dann vorgenommen wird, obgleich 
sie nicht notwendig ist. 

Ueber diese Frage ist das letzte Wort noch nicht 
gesprochen. Man wird über die Ausführung, die in 
den kantonalen Gesetzen zu regeln ist, mit den 
Aerzteorganisationen sprechen und selien, wie mau 
das dannzumal durchführen kann; aber möglich ist 
es und gut ist es, deshalb müssen wir es tun. Nach 
meiner Auffassung sind die Schwierigkeiten nicht sc 
groß, wohl aber ist der Vorteil ganz außerordentlich: 
der Vorteil für den Arzt, der durch einen. zweiteIJ 
Arzt gedeckt ist und weiß, daß er diese Handlung 
vornehmen kann; der Vorteil für die betreffend{ 
Person, die weiß, daß sie gewissenhaft uritersuch1 
wird, und daß man dabei auf eine sachliche Beur 
teilung des Falles abstellt. Ich halte daher unsen 
Lösung für eine große Wohltat und einen großer 
Fortschritt und bin der Auffassung, daß die Ent 
wicklung in dieser Richtung gehen muß. Man_ mul 
sich eben an den Gedanken gewöhnen, - Herr Bundes, 
rat Häberlin hat das auch ausgeführt -: es ist wi1 
bei einer anderen Operation, da geht man auch zun 
Arzt und läßt sich untersuchen und operieren, weru 
der Arzt sagt, es sei absolut nötig. Das gleiche wir, 
für die Schwangerschaitsunterbrechung gelten. Abe 
Ordnung und Sicherheit müssen in die Sache herein 
kommen. 

Dann ist noch eingewendet worden: ja, kann dem 
in einem dringenden Fall der Arzt überhaupt nocl 
einen zweiten zuziehen, dauert es dann nicht zu lang· 
Anch da gibt es einen Notstand: wenn es nicht mög 
lieh ist, daß der Arzt den zweiten ruft, so wird e 
die Verantwortung eben auf sich nehmen, er wiri 
aber auch dem andern Arzt sofort Kenntnis geben -
also das läßt sich bei gutem Willen sicher machen 
Man sollte die Schwierigkeiten nicht zu sehr in de: 
Vordergrund stellen. Uebrigens können wir an ander 
Orten derartige Lösungen bereits am Werk seher 
In Bayern ist folgendes festzustellen: In der Medi 
zinischen Zeitschrift wird auseinandergesetzt: 

<< Wirkliche oder vermeintliche Bedrängung dE 
Individuums führt zur Kindereinschränkung. In dt 
Regel aber die vermeinten, die von der Zivilisatio 
geforderten Lebensbedürfnisse. Der innerste Grun 
aller Kindel,'einschränkung ist also ein psychisch~ 
Hier wird auch die prinzipielle Bekämpfung der Ku 
derarmut einsetzen müssen, wenn man diese übel 
haupt für schädlich hält, gleichgültig, ob man de 
prophylaktischen Geschlechtsverkehr oder die Unte: 
brechung der Schwangerschaft zum Angriffspun1 
macht. Der Macht der zivilisatorischen EinstellU!' 
urid deren Folgerungen kann sich kein Mensch un 
kein Stand völlig entziehen. Auch die Aerzte unte 
liegen ilmen teils dadurch, daß sie die medizinischt 
Indikationen zur Schwangerschaftsunterbrechur 
lockerten, teils dadurch, daß sie nicht medizinisd 
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Gründe als genügend für.die.Unterbrechung_ansahen. 
Hier hat die Berufsorgarusat10n der Aerzte emgesetzt. 
Sie erließ Anleitungen, denen gemäß die Begrün
dung der Schwang~rschaftsunt~rbrechung ~urch ~ei
ziehung eines zweiten Arztes ,estzulegen 1st. Diese 
Vorschrift wurde durch den Beschluß der bayrischen 
Aerztekammer 1928 als bindend erklärt, und noch 
dahin versdiärft, daß der beigezogene Arzt der Wahl 
der Bezirksvereine unterliegt; das Ministerium be
stätigte diese Vorschrift. Damit ist in der Tätigkeit 
des bayrischen Arztes ein neuer Gesichtspunkt hin
eingetragen worden.)) 

Hier haben Sie also in Bayern die praktische 
Lösung, die die Kommission Ihnen nun vorschlägt. 
Und nun wird man in Bayern auf diesem Gebiet jeden
falls Erfahrungen sammeln. und bis. unser Strafgesetz 
in Kraft tritt, werden noch viele Erfahrungen ge
sammelt werden können, und wir werden noch immer 
in der Lage sein, zu prüfen, ob die Lösung gut oder 
unzweckmäßig sei. Also wir lehnen die Erweiterung 
der Schwangerschaftsunterbrechungsfälle zum Teil 
als unnötig ab, weil die medizinische Indiliation ge
nügt, zum Teil als unzulässig und bitten Sie, die 
daliingehenden Anträge abzulehnen m1d auch den 
Eventualantrag des Herrn Huber. 

Herr Dicker hat heute den Antrag gestellt, die 
Verjährung von zwei Jahren auf ein Jahr zu redu
zieren. Ich mache Sie darauf aufmerksam, daß mit 
zwei Jahren die Kommission mit dem Bundesrat 
bereits eine wesentliche Einschränkung der allge
meinen Verjährungsvorschriften vorgenommen hat. 
Herr Dicker und andere haben sich auf die Frauen 
berufen und gesagt, es würde sich eine ganz andere 
Gesetzgebung ergeben, wenn die Frauen da mitzureden 
hätten. Das wäre möglich. - aber unter Umständen 
in ganz anderem Sinne, als die Herren glauben, denn 
der Katholische Frauenbund unter anderem hat ver
langt, daß diese Verjährungsfristen von drei auf fünf 
, Jahre hinaufgesetzt werden. Da haben Sie die Men
talität der Frauen, wenigstens eines nicht geringen 
Teiles von ihnen. Wir werden auf diese Fragen bei 
den Sittlichkeitsdelikten noch zurückkommen, und 
dann noch eingehend darüber zu reden haben. 

Und nun der Hauptantrag des Herrn Welti, der 
wie jch sehe, nicht mehr da ist. Ich werde mich nun 
an seinen Freund, Herrn Bringolf wenden und ihn 
bitten lassen, sich von Berlin aus in Rußland zu 
erkundigen. ob das, was ich da behaupte, richtig ist 
oder nicht. Herr Welti hat erklärt, wir sollten die 
Abtreibung gänzlich freigeben. << Wir sind gegen die 
Abtreibung, aber wir wollen sie nicht bestraft sehen, 

'wir verlangen Straffreiheit.» Er hat behauptet, die 
Abtreibung, wie wir sie da behandeln, sei ein Klassen
gesetz. Es treffe eigentlich nur die armen Personen. 
Ja, vielleicht haben Sie letzthin von einem Fall aus 
dem Kanton Aargau Kenntnis erhalten, wo ein Stu
dent, der nicht zum Proletariat gehört, zu einem Jahre 
Zuchthaus verurteilt worden ist. Also das Gesetz, 
das wir machen, trifft alle. Wir erwischen natürlich 
nicht alle, wie das bei jedem Strafgesetz der Fall ist. 
Aber-wir müssen uns anstrengen, auch nach dieser 
Richtung mehr Gerechtigkeit herbeizuführen. In 
allem Menschlichen ist ja etwas Unvollkommenes, 
sogar vielleicht in Rußland, wie ich dann auch noch 
auseinandersetzen möchte. Es ist richtig von Herrn 
Wagner darauf hingewiesen worden, daß man auch 
an die Interessen der armen Frauen denken muß; 

wieviele Frauen sind elendiglich zugrunde gegangen, 
weil sie geglaubt haben, ein solcher Eingriff sei erlaubt 
und ungefährlich, und haben dann, sie und il_lre 
Familie, die Folgen über sich ergehen lassen müssen. 
Wir wollen also nicht von Klassengesetz, sondern von 
einer vernünftigen strafrechtlichen Norm sprechen. 
Wir brauchen-die Strafe; ob sie im Zukunftsstaat nicht 
mehr nötig ist, weiß ich nicht. Herr Welti hat von 
der freien Frau im freien Rußland gesprochen. Und 
er hat einen ganz andern Weg vorgeschlagen. Er hat 
gesagt: Was Not tut, ist die massenhafte Verbreitung 
der antikonzeptionellen Mittel, also der Weg der 
Prophylaxis. Mit diesen antikonzeptionellen Mitteln 
werden wir uns auch noch in Art. 179octies beschäf
tigen und ich sage Ihnen im voraus, daß das wieder 
eine sehr interessante Diskussion geben wird. 

Und nun also die russischen Verhältnisse. Herr 
Hoppeler hat bereits ein Zitat aus dem « Kämpfer » 
über die Folgen der Freigabe der Schwangerschafts
unterbrechung angeführt. Und nun will ich Ihnen aus 
dieser russischen Geschichte doch auch noch etwas mit
teilen. Ich habe schon erwartet, ich habe geradezu dar
auf hintendiert, daß Herr Welti uns das selber mit
teilen, und uns die Segnungen der Lösung in Rußland 
hier klipp und klar auseinandersetzen werde. In 
einem Artikel über die Freigabe des künstlichen 
Abortes in Rußland von Privatdozent Dr. Naujoks 
ist folgendes berichtet auf Seite 400 der gleichen 
Medizinischen Wochenschrift ( es ist gewiß der Rede 
wert, daß wir uns mit diesem großen Experiment, 
das da in Rußland durchgeführt wird, einigermaßen 
beschäftigen:) <( Im November 1917 wurde das ganze 
Gerichtswesen des Zarenreiches aufgehoben und damit 
auch vom Volkstribunal entsprechend dem bolsche
wistischen Programm die Fruchtabtreibung freige
geben. Nach drei Jahren wurde das Dekret vom Volks
kommissariat genauer formuliert: « Um die Gesund
heit der Frau und die Interessen der Rasse vor eigen
nützigen und brutalen Ausbeutern zu schützen 
und in Anerkennung dessen, daß die Methode der 
Repressalien auf diesem Gebiet vollkommen zweck
los ist, beschließen das Volkskommissariat für Gesund
heitswesen und das Volkskommissariat für Justiz 
folgendes: 1. Es werden unentgeltlich operative 
Unterbrechungen der Schwangerschaft in den Spi
tälern der Sowjetregierung zugelassen,· wobei ein 
Maximum der Unschädlichkeit gesichert ist. 2. Es 
wird aufs Strengste verboten, diese Operation durch 
irgend jemand außer einem Arzt auszuführen.» 

<( Im Jahre 1924konnte dann, wie der Volkskommis
sar Dr. Semaschko mitteilt, infolge Besserung der 
materiellen Lebensverhältnisse die soziale Indikation 
für Aborte ·etwas strenger umgrenzt werden. Es soll 
jetzt immer häufiger gelingen, die ungünstigen Um
stände, die die betreffende Frau zu dem Wunsche 
nach Schwangerschaftsunterbrechung veranlassen, zu 
beseitigen und einen Ausweg aus der Lage zu zeigen. 
Die Operation wird nur auf Grund besonderer Ge· 
nehmigungen vorgenommen. die in den Gesundheits
schutzabteilungen von den Frauenkommissionen er
teilt werden. 

Wir sehen, daß in Rußland die künstliche Unter
brechung wohl freigegeben ist, aber doch nur unter 
großen Vorsichtsmaßregeln: Allein durch den Arzt, 
in einem staatlichen oder besonders konzessionierten 
Krankenhause, bei sorgfältig geprüfter Indikation: 
Das sind alles bedeutende Einschränkungen gegen-
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über den Anträgen in unserem Reichstag, in denen 
schrankenlose Freigabe gefordert wurde. Außerdem 
ist_ die Legalisierung des Abortes in Rußland nur als 
zeitweilige Maßnahme gedacht, die wieder abgeändert 
werden soll, sobald günstigere wirtschaftliche Ver
hältnisse die Gewährung eines genügenden Mutter
schutzes ermöglichen. Ganz merkwürdig mutet es 
an, daß dasselbe Volkskommissariat für Gesundheits
wesen in einer weiteren Verfügung die Kommissio
nen verpflichtet, die Gründe für die Abtreibung vom 
medizinischen und sozialen Standpunkt eingehend 
zu prüfen und jede Frau aufzuklären: a) über die 
gesundheitlichen Nachteile der Abtreibung, b) über 
die mit der Operation verbundene Lebensgefahr, 
c) über die Nachteile, die die Aborte für das Wohl-. 
ergehen der Sowjetrepublik darstellen. Weiter heißt 
es unter Punkt 9: « Unabhängig von der persönli
chen Einstellung der Kommission sind sämtliche 
Unterabteilungen des Mütter- und Säuglingsschutzes 
verpflichtet, gegen die Abtreibung zu agitieren.» (Zwi
schenruf Bringolf: Das ist sehr gut). 

Ja, das ist gut, sagt Herr Bringolf; aber es ist 
trotzdem nicht gut herausgekommen. Piese Theorien 
machen sich sehr schön auf dem Papier; aber man 
muß mit den menschlichen Schwächen rechnen. Wie 
es da letzten Endes herauskommt, will ich Ihnen auch 
sagen: « Wir konstatieren also als unmittelbare Folge 
der Freigabe der Schwangerschaftsunterbrechung 
eine Verringerung der Morbidität und Mortalität, 
aber ein sehr starkes Anwachsen der Abortziffer über
haupt. Dieses ist natürlich in erster Linie die Folge 
der enormen Zunahme der artifiziellen Aborte; der 
heimlich eingeleitete ist jedoch keineswegs geschwurl
den. Er ist in den Städten nur wenig zurückgegangen, 
auf dem Lande sogar unbedingt im Ansteigen be
griffen. Das neue Dekret hat demnach nicht nur ein 
bemerkenswertes Fiasko erlitten, sondern es scheint 
direkt einen starken Anreiz zur Beseitigung der 
Schwangerschaft darzustellen.» 

Das möchte ich feststellen; denn das ist offenbar 
für uns wesentlich. 

Und weiter: « Es ist nicht einfach so, daß die 
Frauen, die sich früher ihrer Gravidität heimlich ent
ledigten, jetzt in ein Krankenhaus gehen, um sich dort 
einem einwandfreien Eingriff zu unterziehen, sondern 
augenblicklich verlangen und erreichen auch. zahl
reiche Frauen, die sich unter den früheren Umstän
den mit ihrer Schwangerschaft abgefunden hätten, 
die künstliche Unterbrechung. Die kleine Zahl, die 
vom Krankenhaus abgewiesen wird;kommt dann wohl 
auf die übliche, vielfach angewandte Weise doch zu 
ihrem Ziel.» 

<< Als eine unmittelbare Folge der Freigabe des 
Abortes müssen wir wohl auch - abgesehen· von dem 
olaen erwähnten· Ansteigen der Abtreibungen - eine 
Zunahme der Geschlechtskrankheiten annehmen. 
Darüber haben wir noch keine zuverlässigen statisti
schen Angaben; ebenso entzieht sich das· Sinken der 
individuellen und gesellschaftlichen Moral unserer 
BeurteHung. Doch werfen Streiflichter auf die wenig 
erfreulichen russischen Zustände einige Mitteilungen, 
die ich der Zeitschrift << Das heutige Rußland » ent
nehme, und die nicht als übermäßig pessimistisch 
angesehen werden können. Aus Heft 5, 1925, zitiere 
ich: « Eine Epidemie folgt der anderen. Tuberkulose, 
Geschlechtskrankheiten, verlangen täglich neue Opfer. 
Die in Astrachan arbeitenden Saisonarbeiterinnen 

müssen unweigerlich den niedrigen Gelüsten der Auf
seher und Beamten dienen und werden von der Behör-
de zur Prostitution gezwungen.» · 

Das ist, was aus Rußland berichtet wird. Wenn es 
unrichtig sein sollte, möchte doch Herr Bringolf 
Herrn Dr .. Welti ersuchen, mir das bekanntzugeben. 

« Das Experiment der Freigabe des künstlichen 
Abortes mit seinen verheerenden Wirkungen auf die 
Geburtenzahl kann sich vielleicht ein Reich wie das 
russische mit seiner slavischen Fruchtbarkeit leisten 
oder besser gesagt, ein paar Jahre aushalten. Deutsch
land mit seiner abnehmenden Bevölkerung wäre da
mit seinen politischen wirtschaftlichen und kulturel
len Aufgaben nicht mehr gewachsen.» 

« Den im Gefolge der Freig~be des Abortes auf
tretenden, durch nichts mehr gehemmten Geschlechts
genuß, das zügellose Sichausleben, die vollkommene 
Vernichtung der Moral, brauche ich im Einzelnen 
sowie in den unübersehbaren Folgen nicht weiter 
auszumalen. Daß überhaupt solche Forderungen auf
tauchen können, zeugt von der schon weit vorgeschrit
tenen Zerrüttung der sittlichen Begriffe.>> 

Das ist nun ein Urteil eines Sachverständigen. Es 
ist ein Beispiel dafür, wie es kommen kann. Herr 
Oprecht hat uns ein Zitat aus der Berliner Aerzte
kammer gebracht. Ich möchte aus einer Schrift 
über das Problem der Fruchtabtreibung von Dr. 
Lönne, dem der Oberrteichsanwalt Dr. Ludwig Eber
mayer ein Geleitwort geschrieben hat, noch folgendes 
angeben: « In keinem Lande der ganzen zivilisierten 
Welt ist bisher die Abtreibung der Leibesfrucht, abge
sehen von bestimmten medizinisch indizierten Fällen, 
straffrei erklärt. Deutschland darf sich am allerwenig
sten auch noch dieses letzte, größte und gefahrbrin
gende Experiment mit dem fast allein übriggebliebe
nen unveräußerlichen Gut, seinem biologischen Erb
gut, leisten.>> Das ist also eine Stimme aus Deutsch-
land. · 

Ich bin am Schlusse. ·Es ist besser, wir hüten uns 
davor, uns von den Vorschlägen, die auf eine weiter
gehende Abtreibungsmöglichkeit ausgehen, allzuviel 
zu versprechen. Die praktischen Verhältnisse, die 
Einsicht in die Menschennatur, lehren uns etwas · 
anderes. Nach meiner Auffassung gedeiht die Frei
heit nur in der sittlichen Ordnung. Wenn ich Ihnen 
also schließlich den Antrag stelle, auch den weit
gehenden Antrag Welti abzulehnen, so tue ich es im 
Interesse der Erhaltung einer gesunden Grundlage 
für den Aufstieg der Volksgemeinschaft (Beifall). 

M. Logoz, rapporteur: L'expose tres complet que 
vient de vous faire M. le president de la commission · 
m'autorise sans doute a considerer certaines questions 
comme Iiquidees en ce qui concerne les rapporteurs et, 
par consequent, a n'y pas revenir. Mon seul but est de 
vous soumettre un resume aussi bref que possible 
de la situation, de maniere a vous mettre en mesure 
de vous prononcer tout a l'heure, autant que possible, 
en connaissance de cause. 

Mais avant de reprendre les diverses propositions 
faites au sujet des art. 105, 106 et 107 du projet, 
permettez-moi, mes chers collegues; de vous dire 
l'impression generale que me laisse le debat qui vient 
d'avoir lieu sur l'avortement. 

Ce n'est certainement pas un eloge immerite que 
M. le president de la commission a adresse et que je 
tiens aussi a adresser, a mon tour, a tous les orateurs 
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qui out pris la parole avant-hier soir, hier et ce matin 
encore, en leur disant: de la gauche a la droite, 
en passant par le sauvage et sympathique M. Hoppe
ler (Rires), vous avez su elever le debat. Tous, vous 
avez montre d'une maniere qui vous honore et qui 
honore ce conseil, le serieux avec lequel vous savez 
envisager une question grave, le tact aussi avec 
lequel vous savez traiter une question delicate. 

Par ailleurs, ce debat, dans lequel des convictions 
diverses se sont opposees avec franchise, mais aussi 
avec courtoisie et dignite, ce debat, dis-je, me parait 
encourageant. 11 est reconfortant a mes yeux, parce 
que, malgre tout, iI permet d'entrevoir la possibilite 
d'une solution qui soit a Ia fois alfeptable pour 
Ia conscience de chacun de nous et propre a ser
vir reellement au bien du peuple suisse7 vis-a-vis du
quel nous avons une responsabilite que vous avez 
eu raison de ne pas oublier. 

En verite, un debat tel que celui qui vient de 
prendre fin est de nature a donner confiance dans le 
Conseil national. Cela surtout si, comme il n'est pas 
interdit de l' esperer, le vote qui va avoir lieu est tel 
que chacun parmi vous, s'il veut bien faire un effort 
d'objectivite, devra dire dans le secret de sa cons
cience: Je n'ai peut-etre pas obtenu tout ce que je 
demandais, mais, tout compte fait, le resultat est 
acceptable et meme bon. 

Mais, comme disent les bons romanciers, U:antici
pons pas, Faisons plutöt le bilan des idees emises 
et des propositions faites. 

La proposition la plus radicale, s'il m'est permis 
d'employer ici ce terme, est celle de M. Welti qui 
nous propose de biffer purement et simplement les 
art. 105, 106 et 107. C'est une solution simple: elle 
simplifierait non seulement la reglementation penale 
de l'avortement, mais aussi, sans doute. la question 
de l'unification du droit penal suisse. ll n'est pas 
douteux que, si les propositions de M. Welti etaient 
adoptees par ce Conseil, le sort du code penal suisse 
pourrait etre considere comme regle. 

Abstraction faite de cet aspect du probleme, vou
lez-vous avoir l'opinion d'un gynecologue romand 
sur la liberte de l'avortement? Voici ce qu'a ecrit 
a ce sujet M. le Dr. Muret, de Lausanne: 

serait ainsi imposee de devenir les bourreaux de tant 
d'innocents sans que nous puissions opposer a l'Etat 
notre opinion de medecins desireux de favoriser la 
vie et non pas de Ia tuer dans ses germes. On a fait 
valoir, il faut bien le dire, Ie fait que la liberte de 
l'avortement pratique par un medecin diplöme ferait 
disparaitre les avorteurs et diminuerait en meme 
temps les dangers et la mortalite de l'avortement 
tel qu'il .est pratique actuellement. En Russie, nous 
dit-on, on a reduit du 50 % les complieations dange
reuses de l'operation. Tres bien, mais la quantite des 
avortements a augmente dans de telles proportions 
que ees ehiffres ne sont qu'un trompe-l'reil. 

<< Bref, il repugne a notre conscience medicale 
d'accepter de telles propositions et nous sommes bien 
decides a lutter energiquement contre elles comme 
I' ont fait victorieusement nos confreres balois il y a 
quelques annees.» 

M. Welti m'a, d'autre part, fait l'honneur de 
rappeler que, dans mon rapport, j'ai insiste sur la 
necessite de la prophylaxie. Je n'ai rien a retirer de 
ce que j'ai dit a ce sujet. Mais je dois rappeler a mon 
tour que, si necessaire que soit la prophylaxie - au 
point de vue moral, social et economique - elle 
n'est pas du ressort du legislateur penal et que, 
d'autre part, a eote de la prophylaxie, Ia sanction 
penale est un moyen de Iutte qui a son utilite. 

M. Wagner a signale avec raison le <langer que 
presente, pour la mere, l'avortement declare licite 
meme pendant Ies deu:i. premiers mois de la grossesse. 

Voulez-vous me permettre de citer eneore a l'appui 
de ce que je viens de dire coM.tre la proposition de 
M. Welti, une anecdote qui est d'ailleurs une histoir.e 
vraie et qui contient un enseignement serieux? Elle 
a ete contee, il y a quelques annees, par un medecin 
de Paris a la societe fraU<;aise de medecine legale. 

<< II y a quelques annees, raconte ce medecin, je. 
vis entrer dans mon cabinet un clergyman anglais 
habille du costume traditionnel, accompagne d'une 
jeune fomme qui paraissait tres intimidee et d'une 
nurse anglaise. · Il me fit comprendre qu'il parlait 
mal le frall(;ais et qu'il avait prepare un papier qu'il 
me priait de Iire. Le voici: il est savoureux. 

<< Monsieur, j'ai re<;u votre nom a Londres, eomme 
un medecin obstetrique eminent et je suis certain 
que vous nous donnerez votre aide precieuse quand 
vous avez entendu l'histoire. Je suis pasteur anglais, 
interesse dans la condition pitoyable de Madame ... 
une amie de longue connaissance. Elle et son amant, 
un homme marie, habitent tous les deux dans Ja ville 
ou je suis eure. Madame, agee de 22 ans, est enceinte 
pour la premiere fois. Elle ne veut pas avoir un en
fant et elle fera tout son possible pour emp~cher un 
evenement qui amenerait un desastre dans deux 
familles. Elle espere trouver a Paris une sage-femme 
respeetable et aseptique qui pourra faire l'operation 
neeessaire. Est-ee que c' est possible de trouver une 
sage-femme qui parle anglais, un .peu, et qui peut 
agir sous vos ordres, en eas de besoin ? 

« Au point de vue purement medical nous repous
sons energiquement la liberte de l'avortement et 
voici pourquoi: l'avortement provoque n'est pas 
une operation absolument indifferente. Elle fait 
courir a fa femme qui la subit des risques, meme si 
eile est pratiquee par un medecin competent. Et sur
tout, sa repetition plus ou moins frequente . . . donne 
necessairement lieu a des affections gynecologiques 
plus ou moins graves; la saute physique de la femme 
est dorre menaeee. Ces risques, on peut encore Ies 
admettre, lorsqu'il s'agit d'une indieatio.n medieale, 
pour eviter un risque plus grand, eomme l'indique 
l'un de nos codes eantonaux suisses, mais non sans 
.raison aucune; en outre, avee l'augmentation evitable 
des rapports sexuels eomme consequenee de l'autori
sation de l'avortement, on peut eraindre et redouter 
a juste titre, l'augmentation des mala<;lies venerien
nes. Au point de vue medieal, on peut eneore faire 
valoir la demoralisation des femmes, qui seraient 
l'objet de l'avortement a jet eontinu, si j'ose dire, 
et ses consequenees sur leur etat psyehique. Enfin 
nous protestons en notre qualite de medecins, eontre 

Madame n'etant pas fortunee, elle vous serait 
obligee si vous vouliez bien fixer vos honoraires au 
prix le plus reduit. Est-ce que l'operation serait

. eile dangereuse? Je vous ai ecrit ees mots paree que 
malheureusement je parle votre bel Iangage si peu. 

la contrainte exercee sur nous par l' obligation qui nous 

Avee mes remerciements anticipes.>> 
Ce n'est pas tout, voiei Ie dialogue qui suivit cette 

leeture: 
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<< Un peu interloque, raconte le medecin, je lui dis: 
Mais pourquoi avez-vous fait le voyage de Paris pour 
cela? II me semble qu'a Londres ... 

-Oh! a Londres, on est pendu! 
- Mais a Paris, c'est egalement un crime et si 

vous etes pris, vous serez condamne aux travaux 
forces. ' . 

- Oh! est-il possible? On nous avait dit qu'a 
Paris on faisait cela facilement et sans risque.» 

La repression, une repression sinon draconienne, 
du moins effective, a dorre son importance et son 
utilite pour la lutte contre l'avortement. 

Je n'en dirai pas davantage. Vous repousserez 
la proposition de M. Welti. II serait le premier sur
pris s'il en etait autrement. 

Cela dit, je passe, a propos des articles 105 et 106, 
a la proposition faitt7 par M. Dicker. L'article 105, 
et l'art. 106 disent que l'action penale se prescrit par 
deux ans. Ainsi, ces articles abregent fortement le 
delai normal de la prescription de l'action penale, qui 
serait ici de cinq ans si ces articles ne l' abregeaien~ 
expressement a deux ans. M. Dicker veut aller plus 
loin et ramener la prescription a une annee. Vous avez 
entendu les motüs enonces par M. Dicker a l'appui 
de sa proposition. " 

Vous deciderez, mais vous ne perdrez pas de vue 
ceci: non sans raison, M. Dicker a dit qu'il etait 
regrettable .que nous ne puissions pas entendre les 
femmes, alors que nous sommes en train de resoudre 
une question qui les interesse pourtant au moins 
autant que nous. Je suis de l'avis de M. Dicker sur 
ce point, mais je lui demande s'il a vu ce que reclament 
les femmes suisses sur ce point. (M. Dicker: Certaines 
femmes.) 11 .est vrai que ce ne sont pas celles dont 
vous voudriez entendre l'opinion. Disons que nous 
avons au moins l'opinion de certaines femmes suisses. 
Le « Katholischer Frauenbund >> nous demande non 
pas d'abreger ici le delai de ·prescription, mais de le 
prolonger de deux a cinq ans. 

Entre ces deux propositions extremes: proposition 
des femmes catholiques et proposition de M. Dicker, 
vous choisirez. Ici encore, la sagesse consiste peut
etre a adopter la solution moyenne et somme toute 
equitable du projet. 

Ce point liquide et avant d'en arriver a l'art. 107, 
je dois encore repondre a une question posee hier par 
M. Wulliamoz. Notre collegue nous a demande com
ment il fallait reprimer la reclame faite par certaines 
sages-femmes qui publient dans nos journaux des 
annonces que vous y avez lues comme moi et qui disent: 
« On rei;oit des pens:i.onnaires. Soins discrets. Prix 
moderes, etc., etc.» C'est la une reclame evidemment 
dangereuse pour certaines jeunes filles et certaines 
jeunes femmes. M. Wulliamoz a eu grandement raison 
de dire que ces « soins discrets » et ces « prix moderes • 
ont coftte la sante et meme 1a vie a plus d'une mere. 
Et il nous demande: Comment faut-il reprimer cela? 

Je reponds: c' est l' affaire des cantons. Il appartient 
aux cantons, dans leurs lois sur l'exercice des profes
sions medicales - c'est deja fait a Geneve et peut
etre dans d'autres cantons - ou dans leur legislation 
sur les contraventions de police, de regler cette ques
tion. 

Je souhaite que tous les cantons comprennent 
leur devoir a cet egard. 

Et maintenant, la piece de resistance, l'art. 107 
sur les cas ou l'avortement restera impuni. 

Les propositions suivantes nous sont soumises 
au sujet de cet article: 

1 ° Deux propositions de modification partielle 
du tex'te de la commission, savoir: en premier lieu, 
la proposition Oprecht qui veut remplacer le mot 
« avortement », trop cru a son sens, trop pejoratif, 
qui figure aux art. 105, 106 et 107, par l'expression 
plus discrete: « interruption de la grossesse )). 

En second lieu, vous etes saisis de la proposition 
de M. Huber de revenir eventuellement a l'art. 107, 
tel que le Conseil federal l'a redige, ou, pour parler 
plus clair, de supprimer l'exigence du recours a un 
second medecin, teile qu'elle resulte du texte de la 
majorite de 1a commission. 

20 Vous etes saisis, en second lieu, d'une proposi
tion principale de 1a minorite socialiste visant a 
elargir considerablement l'art. 107, a en etendre 
fortement la portee. M. Farbstein a expose hier les 
motifs a l'appui de cette proposition. 

3° Enfin, vous avez la proposition de la minorite 
non pas socialiste, mais catholique, de la commission, 
qui demande la suppression de l'art. 107. En outre, 
reconnaissant par la que, contrairement a ce que disait 
hier M. Escher, les observations faites par M. le con
seiller federal Häberlin et par moi-meme au sujet 
des art. 31 et 33 sont fondees, M. Grünenfelder vous 
a propose ce matin, pour le cas ou l'art. 107 serait 
biffe, d'inserer dans le projet une disposition nouvelle 
excluant l'application des art. 31 et 33 de la partie 
generale en matiere d'avortement. 

Reprenons brievement ces diverses propositions. 
1 ° Proposition Oprecht: dire « interruption de la 

gross~sse » au lieu de « avortement >>. Il vous appar
tiendra de decider. Pour ma part, s'il m'est permis 
d'emettre un avis personnel, je dirais volontiers que 
je pense qu'il convient, surtout dans une loi, d'appeler 
un chat un chat et d'eviter de recourir a une peri
phrase pour designer un fait que les_ medecins et les 
juristes appellent et appeleront toujours, quoiqu'on 
fasse et quoiqu'on dise, un avortement. 

M. le president de la commission \ous a rappele 
tout a l'heure que l'avortement n'est pas une notion 
purement penale. L'avortement, c'est l'interruption 
artificielle de la grossesse avant terme. Cet avorte
ment peut etre criminel et par consequent punissable; 
il peut etre licite dans les cas ou la loi l'admet - et 
par consequent non punissable. Mais, dans les deux 
cas, c'est un avortement. C'est ce que confirme l'etude 
du Dt Muret dont je renonce a vous citer maintenant 
un passage pour ne pas allonger. 

Vous deciderez vous-memes du sort de la proposi
tion de M. Oprecht. Si vous aimez les situations 
claires et les termes propres, eh bien ! vous conti
nuerez ä parler d'avortement comme le fait le projet. 

2° Quant a la proposition habile de M. Huber, 
son auteur l'a defendue hier, dans un discours qui 
comptait d'ailleurs beaucoup de verites, avec toute 
Ja finesse qui le caracterise. M. Huber veut revenir 
au projet que le Conseil federal avait redige en decla
rant qu'un medecin - un seul - pourra faire un 
avortement therapeutique, sans avoir a prendre l'as
sentiment d'un second medecin a designer par l'auto-
rite. ' 

La encore, je dois vous prier de voter non. Je 1 

le fais en toute conviction, en m'inspirant de l'esprit J 
meme qui a conduit la commission a adopter le te:xte ·;1 

qu'elle vous propose, esprit dont M. Huber lui~meme, 
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av:ec infiniment de raison, a invite le Conseil a s'ins
pirer po~r la sö.Iution du probleme qui vous est au
jourd'hm sounus. 
· M. Huber nous a exhortes hier a travailler dans 
le domaine que nous sommes en train d'explorer 
_ et votre cornmission a travaille - dans un esprit 
d' entente et de conciliation dans Ie meilleur sens des 
termes. 

comme je vous I'ai dit avant-hier, Ia commission 
a voulu tenir compte, sur ce point, dans 1a mesuredu 
possible, aussi des vreux de nos collegues de la droite 
catholique. Je dis donc a M. Huber tout d'abord et 
a tous ceux qui, comme lui, ont a creur le succes final 
de l'reuvre nationale a IaqueHe nous tr.availlons: 
Ne compromettez pas la conciliation que le texte de la 
co.Dll[li.ssionrend possihle. Votez tel quelle texte de la 
commission, ne revenez pas a un texte qui ne prevoit 
que la participation d'un medecin a l'operation. 

Au surplus, Ie recours a un second medecin, 
designe par l'autorite, est-il vraiment superflu Oll 

mell!e dangereux, ainsi que M. Huber a essaye de 
nous le demontrer hier? 

M. Huber lui-meme a releve ce qu'il peut y avoir 
de revoltant - le mot n'est pas trop fort - dans la 
possibilite donnee 8. Ull homme Oll a urie femme riche, 
parce qu'ils sont riches,. d'obtenir d'un medecin 
complaisant l'avortement qu'ils desirent pour des 
raisons,qui, en realite, peuvent etre tout que serieuses. 
Je suis pleinement d' accord avec M. Huber sur ce 
point. Mais c' est precisement a titre de garantie 
e0ntre de tels abus, notamment, que le recours 
obligatoire a un medecin designe par l'autorite, a un 
medecin au-<lessus de tout soupc;on peut etre utile .. 

& 

. A cela, M. Huber repond: « Mais la consultation 
d'un confrere est deja usuelle dans la pratiqu.e des 
medecins serieux. » Cela est exact. Mais pas chez 
~ Ies autres ». Et c' est avant tout pour les autres 
- M. Ie conseiller federal Häberlin l'a deja dit -
c'est pour inspirer aux autres une salutaire prudence, 
pour autant que la loi peut le faire, que nous voulons 
cette disposition. C'est pour cela que nous voulons 
l'assentiment d'un second medecin et non pas d'un 
complice, mais d'unmedecinan-<lessus de toutsoupc;on. 

M. Huber objecte encore qu'il y a des cantons 
ou le medecin officiel n'autorisera jamais un avorte
ment. Cela est possible. Mais M. Huber me per
mettra de lui rappeler une theorie physique qn'il 
connait certainement, quoiqu'il ait fait quelques 
pas dans une autre direction depuis le moment ou 
il a quitte le college: c' est Ia theorie des vases com
muniquants. II n'y a pas qu'un canton eu Suisse. 
ll Y en a plusieurs. Peut-etre que, gräce a la coexis
tence de plusieurs cantons dans Iesquels Ia situation 
n.e. sera pas la m~me, un certain equilibre tolerable 
pourra s'etablir malgre Ies difficultes possibles. . 

. Quant aux cas d'urgence auxquels M. Huber a 
~att egale~entalluskm, je reponds: je suis tranquille. 

Ce ne p~1s, pa~ plus que M. H~be:lin, penser q_ue le 
ode penal su1sse et en part1cuhet son art. 33 ne 

:ont appliques que par des juges inintelligents. 
11:eusement, la vie est plus forte que 1a Mtise 

l)oss1ble d'un juge; les cas d'urgence se regleront, 
~y.ez;l~ sürs, ainsi que l'exigent le bon s~ns et les 
a 1Spos1tions du projet sur l' etat de necessite qui, 
'lae eote de l'art. 107, resteront applicables eventuelle-

nt comme droit subsidiaire. 
D'ailleurs, a un juge borne - il faut de tout .L0i~f- Nationalrat. - Conseil national. 191!9. 

N 
,\ 

pour faire un monde 1 - la cour de cassation du tri
bunal federal pourra,. si c'est vraiment necessaire, 
indiquer le sens veritable, l'interpretation a donner 
a l'art. 33. 

Je conclus sur ce point. Les objections de M. Huber 
au systeme de Ia commission (deux medecins} me 
paraissent plus theoriques que pratiques. 

II. en est ainsi, encore, quand M. Huber nous 
represente que l'avis d'une so.mmite de la science 
gynecologique pourrait, dans ce systeme, etre tenu 
en echec par n1importe quel obscur medecin designe 
par une autorite cantonale. Cela est tres theorique. 

Je dis donc: ma1gre les objections de M. Huber 
et powr tenir campte aussi de la maniere de voi:r 

1 de nos concitoyens catholiques, nous vons recomman
• dons de voter l'art. 107 tel qu'il est propose par 1a 
: majorite de la commission, a savoir 1a disposition 
: exigeant le c@ncours de deux medecins, dont l'un 
• designe par Fautorite cantonale competente. 
· 3° Cela dit, je passe a· la proposition socialiste prin- ' 
, cipale, celle qui veut prevoir a l'art. 107, comme cas 
• d'avortement Iicite, non seulement les avortements 
justifies par une necessite medicale, mais aussi: 

· d'une part, les avortements m@tives parce que 
l'oR a a,ppele une indication juridi~e; 

d'autre part, les avortements justif.ies parce qu'on 
; s'est plu a appeler d'un beau nom pour u.ne chose 
, tres vagne, <d'indication engenetiq.ue >>, soit le desir 
: d'ameliorer l'av.enir de la race, ou plutöt d'eviter 
. que la race ne degenere. 

Teiles sont les propositions de nos collegues socia
: listes, que je vous demande egalement d'ecarter. 

Je le. fais, tout d'abord, parce q_ue l'adoption de 
'. cette pvoposition rendrait le projet inacceptable pour 
: taute une categorie de nos concitoyens. C'est ce qu'a 
. dit tres nettement avant-hier l'orateur de Ia droite 
· catholique, M. Grünenfelder. Faisons donc effort, 

comme l' a dit avec une grande elevation de pensee 
. M. Huber, dans son discours d'hier matin - faisons 
• un effort pour nous comprendre les uns les autres, 

pour tenir compte de l'opinion d'autrui, que nous 
pouvons ne pas partager, mais qui est respectable 

· et que nous considerons. comme telle. E.vitons ici aussi 
l' intolerance .. 

Ceci est un point; mais ce n'est pas tout. 
Je vous demande de rejeter Ia proposition de Ja 

minorite socialiste pour des r.aisons de fond, des rai
sons tres fortes que nous ont donnees les gyneco
logues snisses eux-merues. 

Dans mon r.apport d'avant-hier,. je vous ai cite 
la petition q:u.e Ies gynecologµ.es ent adressee a votre 
commissiou, il y a deux ans. Anjourd'hui, je me per
mets, parce que ce s,mt 1a des. points esseutiels, de 
vous eiter encore l'avis de M. Muret. Que pense ce 
rnedecin de r avortement pour des raisons eugene
tiques? 

« Ici, repond M. Muret, on vi~e avan( tou([a 1a 
qualit-e et l'on veut n'obtenir et ne conserver que des 
produits (humains, };>ien entend u) bons et utiles 
COIIHlle dans. I'elevage des animaux. Il s'agirait donc 
de faire avorter les femmes qui presentent des tares 
psychiqnes ou dont le mari est anormal, pour eviter 
de mettre au monde des produits degeneres. )) 

« Ce serait tres bien si nous pouvions prevoir a 
l'avance par l'examen des parents les tares des en
fants a venir. Or, cela n'est pas encore le cas et Ia 
science de l'heredite en est encore a ses debuts. Je 
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me souviens avoir entendll le grand Charcot declarer 
ceci: Lorsqu'on me demande mon avis Sllr un mariage, 
je m'informe de l'heredite des deux parties et, lorsqll'il 
y a des tares d'un cote ou de l'autre, ce qui est tres 
frequent, je dis: « Si vous voulez un bon petit menage 
bien sage, bien bourgeois, oi.t il ne se passe jamais rien, 
renoncez a ce mariage, mais faites-le si volls voulez 
courir la chance de voir entrer dans votre famille 
un petit genie Oll ... un petit idiot! >> Eh bfen, nous 
en sommes encore la, nous ne savons pas si le prodllit 
de la conception sera le genie ou l'idiot ou s'il sera 
tout simplement normal ou anormal a un certain 
degre, dans des circonstances donnees. .Saus dollte, 
il est de notre devoir de chercher a ameliorer la race 
et a prevenir la naissance d'etres tares et malheureux 
par les conseils que nous donnons dans la mesure de 
nos connaissances scientifiques, mais de 1a a tuer 
dans l'ceuf des etres dont nous ne connaissons que 
tres vaguement l'avenir, il y a un abime. Ce serait · 
donner au medecin une liberte excessive et un pouvoir 
formidable que de l'autoriser, dans l'etat actuel de la 
science, a detruire des etres humains 'a venir parce 
qu'il craindrait chez eux des anomalies imprevisibles. » 

Voyon.s maintenant l'indication juridique, c'est
a-dire l'indication qui rendrait l'avortement licite 
(proposition socialiste) parce que la grossesse a ete 
le resultat d'un delit. Que vaut ce critere? 

M. Muret repond: 
« Il est encore une indication a l'avortement qui 

a ete mise en avant surtout par les juristes, comme 
exception au paragraphe de la loi qui punit ce delit: 
c'est lorsqu'il s'agit d'une grossesse due a un viol 
ou obtenue par violence oll par ruse sur une femme 
idiote, mineure ou rendue inconsciente par l'alcool, 
le chloroforme, la terreur, en un mot saus son consen
tement Oll sans qu' elle puisse se rendre compte de ce 
qui se passait. II est bien certain et vous serez tous 
d'accord avec moi que rien n'est plus epouvantable 
que de songer aux tortures morales d'une femme 
obligee de sllpporter dans de telles conditions la ges
tation d'un petit etre qui vient Oll ne sait d'oil, auquel 
on peut supposer toutes les tares possibles et qui, 
au lieu d'etre l'enfant aime et desire par toute mere, 
est des. avant sa naissance un objet d'horreur et un 
vrai monstre deteste. A notre epoque oil le sentiment 
et les idees humanitaires jouent un si grand role 
et ou l'on accepte difficilement ce qlli est impose, 
on comprend bien que cette indication de l'avorte
ment ait pris naissance chez des hommes d'un grand 
ccellr et qu'elle reponde a l'opinion generale. Mais, 
car il y a un mais, et meme plusieurs mais, il faut re
ma.rquer que les cas de ce genre sont rares, tres rares 
meme, je suis heureux de le dire, et surtout qu'il est 
extremement difficile d'administrer la preuve de leur 
existence, meme pour les jllristes de profession. Par 
definition, ces cas-la n'ont generalement pas de te
moins, et les dires de la principale interessee sont 
tres difficiles a controler. Nous voyons en effet bien 
souvent des jeunes filles nous declarer qu'llne gros
sesse intempestive est due a llll viol et il suffit de 
quelques questions tres simples pour prouver que c' est 
loin d'etre le cas et qlle la grossesse est Ia suite logiqlle, 
mais inattendue, de rapports sexuels existant depuis 
un an ou dellx avec le pere de l'enfant ... 

II ne s'agit pas d'une indication medicale et le 
medecin est incapable de faire l'enquete necessitee 
par un cas de ce genre. )} 

D'accord avec M. le D 1 Muret et avec Ia tres 
grande majorite des gynecologues suisses, nous vous 
demapdons donc de n'admettre ni l'indicati'on 
juridique, ni l'indication eugenetique pour justifier 
l'avortement. Autrement dit, nous vous demandons 
d'en rester a l'indication medicale prevue et definie 
par le texte du ConseiLfederal et de la majorite de 
la commission et d'ecarter la proposition de la mino
rite socialiste. 

Tout cela pour la proposition socialiste. [J'en 
aurai fini quand j 'aurai dit quelques mots de la der
niere proposition de minorite, la proposition catho- t·' 
lique. · 

4° A l' encontre de cette proposition, nous v:ous · 
proposons de maintenir l'art. 107, tel qu'il a ete J 
redig-e par la majorite de la commission, et de ne pas 
en voter la suppression. Nolls volls le demandons 
parce que, comme nous l'avons montre avant-hier, 
cette disposition est faite contre les abus possibles, 
meme en matiere d'avortement medical, et donne des 
garanties legislatives que n'offre ni l'art. 31 ni l'art. 33 
de notre projet. Or, je le repete, ces deux articles de 
la partie generale deviendraient eventuellement 
applicables, sauf disposition contraire et expresse 
contenlle dans fa loi, si vous biffez l'art. 107. M. Welti 
l'a compris. II veut aussi biffer l'art. 107. ·M. Grünen
felder l'a compris egalement; il vous 'a propose, si 
l'art. 107 etait biffe, de declarer que les art. 31 et 33 
ne seraient pas applicables en matiere d'avortement. 
Mais M. Grünenfelder se rend-il compte des düficultes 
nouvelles que fait surgir cette proposition? Pour
quoi poser cette regle seulement en matiere d'avorte
ment? Pourquoi ne pas la poser pour d'autres 
crimes, pour le meurtre par exemple. En realite, 
la proposition de M. Grünenfelder me parait moutrer 
plus clairement encore qu'il faut adopter l'art. 107, 
.tel qu'il est propose par la commission. 

Quant aux arguments donnes ce matin meme 
par M. Morard, ils me paraissent etre loin d'etablir 
le contraire. M. Morard a dit, par exemple ~ je 
ne veux pas reprendre en detail tous ses arguments 
pour ne pas abuser de votre patience -~ il a dit: 
« 11 y a contradiction entre le principe de l'intangibilite 
de la vie de l' enfant a naitre, intangibilite que vcms 
declarez reconnaitre, et l'art. 107 qui tolere certains 
cas d'avortement. 11 

Je repo0:ds par cette simple question: Y a-t-il 
davantage contradiction entre l'art. 98 qui reprime 
le mellrtre et l'art. 33 qui prevoit l'etat de necessite? 
Ce n'est evidemment pas le cas. 

M. Morard dit en olltre: « L'art. 107 est la preuve 
du fait que les art. 31 et 33 sont trop generaux, trop 
larges. » Mais alors, pollrquoi M. Morard n'a-t-il 
pas propose une modification des art. 33 et 31 ? 
(M. Morard: Je suis federaliste et'il.on pas juriste de la 
couronne !) Oui, mon eher collegue, mais n' est-on 
pas mieux fonde a 'faire de la critique quand on ne la 
fait pas selllement d'une maniere destrllctive et nega
tive? 

Abstraction faite de cela, tolls ceux qlli font des 
lois ou qui les interpretent savent, et M. Morard le 
sait comme moi, que rien n'interdit d'adapter un ' 
article general a une situation speciale par des dis- . 
positions complementaires. C'est ce que l'art. 107 fait 
par rapport aux art. 31 et 33. . '. 

M. Morard nous a dit encore qlle l'art. 107 sera1tj 
« une porte ouverte a la legerete des mceurs t;.< 
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n a meme dit: \! une porte ouverte au devergon
dagel » 

Rien de plus inexact. C'est le contraire qui est 
vrai. Le legislateur, avec l'art. 107, entend limiter, 
aussi nettement qu'il peut le fair~. le domaine dans 
lequel I'Etat renoncera a punir 1:avortement. Autre
ment dit, l'Etat veut, par la, contnbuer a lalutte contre 
la denatalite. contre I' avortement clandestin, fait 
par n'importe qui et de n'importe quelle rnaniere. 

Enfin, nous a dit M. Morard, l'art. 107 serait 
un aveu d'opportunisme. Non, c'est beaucoup mieux 
que cela. C'est une regle d'humanite et je suis bien 
sftr que M. Morard lui-merne, dans certains cas que 
prevoit l'art. 107, n'aµrait pas le cceur de dire qu'il 
faut condarnner Ie medecin qui a sauve Ja mere, 
alors que, sans son intervention, la mere et l'enfant 
etaient perdus. Cela est impossible. M. Morard ne 
le dirait pas. 

M. Morard a reclame de nous plus de confra
ternite federale. Nous aussi, M. Morard, nous deman
dons cela - et specialement a ceux qui disent: << Nous 
avons fait notre reforrne penale cantonale: que Jes 
autres cantons se « debrouillent », s'ils Je peuvent et 
comme ils le pourront. -S'ils n'y arrivent pas -comme 
Uri et Nidwald, par exemple, qui n'ont meme pas 
reussi jusqu'a maintenant a se donner. un code penal 
et qui en sont encore reduits au droit coutumier -
tant pis pour eux, cela ne nous regarde pas ! » 

Nous aussi, nous demandons plus de confrater
nite federale, nous la demandons au profit d'un projet 
qui s'inspire directement de notre devise: Un pour 
tous, tous pour un. 

En terminant, j'insiste encore vis-a-vis de nos 
collegues catholiques sur ce que j'ai dit hier deja, 
sur ce qui a ete rappele par M. le conseiller federal 
Häberlin et que M. Morard a paru oublier ce matin, 
en ce qui concerne les rapports entre la loi morale 
et la loi penale. En renon~nt a punir un acte, Je 
legislateur ne se prononce en aucune maniere sur la 
question de savoir quels sont les ra pports entre cet acte 
et Ia loi morale. La loi penale ne doit, sans doute, 
pas prevoir une peine qui soit en contradiction avec 
la loi morale. En revanche, il va de soir que l'Etat 
ne peut pas punir toutes Ies infractions a la loi morale. 

L' art. 107 laisse donc intacte Ia regle de la moraie 
catholique d'apres laquelle l'avortement n'est admis
sible en aucun cas. L'art. 107 ne touche pas a cette 
question. II se place a un tout autre point de vue. 
II dit qu'il y a des cas dans lesquels !'Etat renoncera 
a punir l'avortement. II n'y a donc aucun rapport 
entre l'art. 107 et la loi morale, ou, plus exactement, 
l'art. 107 ne contredit nullement la Ioi morale, teile 
que l'Eglise la con~oit. 
. J' espere donc que ce Conseil adoptera les art. 105 
a 107 tels qu'ils ont ete proposes par la comrnission. 
Les art. 105 et 106 - les articles qui punissent -
~e sont pas d'une severite excessive; ils donnent au 
Juge la possibilite d'etre equitable, de tenir compte 
de toutes les circonstances. Completes d'autre part 
P&,r l'art. 107, ces articles donnent au grave probleme 
de l'avortement une solution a Ja fois humaine .et 
srofondement respectueuse de la vie en germe et 
e ce tresor sans prix qu'est la maternite. 

Strafgeset'.tbuch 

Abstimmung. - Vote. 

Art.105. 

Eventuelt: -Eventuellement: 

Für den Antrag der Kommission (Ver-
jährungsfrist 2 Jahre) Mehrheit 

Für den Antrag Dicker (Verjährungs-
frist 1 Jahr) Minderheit 

Arl.106. 

Eventuell: - Eventuellement: 

Für den Antrag der Kommission (Ver-
jährungsfrist 2 Jahre) Mehrheit 

Für den Antrag Dicker (Verjährungs-
frist i Jahr) Minderheit 

Art.107. 

Für den Antrag der Kommission (Fest
halten am Ausdruck «Abtreibung») 

Für den Antrag Oprecht 
Mehrheit 
Minderheit 

Subeventuell: - Subeventuellement: 

1. Für den Antrag Huber (Annahme des 
bundesrätlichen Vorschlages, .so
fern der Antrag der Kommissions-
minderheit abgelehnt werden sollte) 71 Stimmen 

Dagegen 88 Stimmen 
2. Für den Antrag der Minderheit der 

Kommission (Juristische Indika
tion) 

Dagegen 
3. Für den Antrag der Minderheit der 

Kommission (Eugenische Indika-

Minderheit 
Mehrheit 

tion Minderheit 
Dagegen Mehrheit 

4. Für den Antrag der Kommissions
mehrheit (Annahme des Art. 107 
in,der bereinigten Fassung) 118 Stimmen 

Für den Antrag der Kommissions
minderheit 

5. Für den Antrag der Kommissions-
49 Stimmen 

mehrheit 112 Stimmen 
Für den Antrag Grünenfelder (Strei

chung des Art. 107) 41 Stimmen 

Präsident: Damit fällt der weitere Antrag des 
Herrn Grünenfelder zu den Art. 31 und 33 dahin. 

Definitiv: - Definitivement: 

Für Annahme der Art. 105, 106 u. 107 99 Stimmen 
Für den Antrag Welti (Streichung) 7 Stimmen 

I-;Iier wird die Beratung abgebrochen. 
(Ici, le debat est interrompu.) 

--- --y 
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vor ihr steht, wenn dann noch die physischen Qualen 
dazukommen, und können begreifen, daß dann die 
Versuchung an sie herantreten mag. Ich bin ja mit 
Herrn Etter durchaus einverstanden, daß die Kinds
tötung ein unnatürliches. Vergehen ist, aber mensch
lich wird es begreiflich. 'Ist es wirklich ausgeschlossen, 
daß es mit einem halben Jahr Gefängnis genügend 
geahndet werden kann? 

Ich möchte Sie bitten, diesen Rahmen von einem 
halben Jahr Gefängnis im Minimum bis zu drei Jah
ren Zuchthaus auch für eheliche Mütter vorzusehen, 
wenn die Tat in dieser gräßlich schweren Zeitspanne 
geschehen ist und wenn der Richter feststellen kann, 
daß die Mutter in schwerer Bedrängnis gewesen ist. 
Ich bitte Sie, dem Antrag Ihrer Kommission zuzu&tim
men,. der. die Gedanken, die Herr Etter geäußert 
hat, berücksichtigt, indem er dieses neue Erfordernis 
ausdrii.cklieh aufstellt. 

Abstimmung. - Vote. 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Etter 

Art.104. 

15 Stimmen 
11 Stimmen 

Böhi: Art. 104 bedroht die fahrlässige Tötung 
eines Menschen mit Gefängnis. Nach dem Zusatz des 
Nationalrates kann der Richter neben der Freiheits
strafe auch auf Buße erkennen. Unter allen Umstän
den also ist die fahrlässige Tötung mit Gefängnis zu 
bestrafen. 

Diese Strafandrohung scheint mir zu rigoros. 
Fahrlässige Tötung eines Menschen ist sehr häufig 
die Folge der Uebertretung bloßer Polizeivorschriften. 
Denken wir an die Uebertretung der Vorschriften 
über Verkehrspolizei. Wie viele Menschen werden 
beim Automobilverkehr getötet ohne ein schweres 
Verschulden des Fehlbaren! Ich erinnere mich aus 
meiner gerichtlichen Praxis an Fälle, .da man Auto
mobilfahrer oder Motorradfahrer wegen fahrlässiger 
Tötung zu Geldbußen von z. B. 200 Fr. verurteilt 
hat. Gefängnis erschien mit Rücksicht auf das leichte 
Verschulden als zu weitgehend; ganz frei wollte ma 
den Fehlbaren aber auch nicht ausgehen lassen. Ic 
verweise ferner auf die Uebertretung von Baupoliz i
vorschriften. Es wird z. B. ein Baugerüst nicht t
sprechend den polizeilichen Vorschriften erstell , es 
bricht zusammen; ein Arbeiter stürzt zutode. der 
eine Baute wird nicht nach allen Regeln der unst 
ausgeführt; durch Fahrlässigkeit des Ba eisters 
oder dnes Ingenieurs wird ein Todesfall ve rsacht. 
Es kommt zu einer Strafklage wegen f rlässiger 
Tötung. Da wird es sicher Fälle geben, man fin-
det, eine Geldbuße wäre angemessener Gefängnis. 
Oder denken Sie an einen ärztlichen unstfehler. 
Es kann einem Arzte ein +dißgeschic passieren bei 
Verschreibung eines Rezeptes oder ei Beliandlung 
eines, Patienten. Er wird wegen fa lässiger Tötung 
eingeklagt und auch schuldig befu den. Soll er des
wegen unbedingt auch bei nur leic terem Verschulden 
ins Gefängnis wandern müssen nd nicht mit einer 
Geldbuße sühnen können? 

Auf Gefängnis ist nach Ar . 36 unseres Entwurfes 
in der Dauer von mindeste s 3 Tagen zu erkennen. 

. Der Gefängnissträfling m eine besondere Anstalts
kleidung tragen. Es wir in vielen Fällen von fahr
lässiger Tötung mit ei. m subjektiv geringen Ver
schulden die Versetzung ins Gefängnis und das Odium 
der besonderen Ansta~tskleidung den Richter stoßen; 

/ 
/ ,, 

er wird finden, das sei zu weitgehend. Das ·rd aber 
zur Folge haben, daß man in Fällen, wo e · e Bestra- , 
fung gerecht wäre, entweder freisprich oder eine · 
Gefängnisstrafe mit bedingtem Straferl ausspricht 
so daß in Wirklichkeit doch keine Frei eitsstrafe ein~ 
tritt. Oder aber es wird eine Gefän · strafe ausge
sprochen und damit eine Vermeh ng der ohnehin 
schon übermäßigen Zahl von B adigungsgesuchen 
an die Bundesversammlung bew· t werden. 

Die Verhältnisse des Lebens ind so mannigfaltig, 
daß man sich hüten sollte, ein so absolute Vorschrift 
aufzustellen, wie sie in Art. 1 aufgestellt wird. 

Ich halte es nicht für ri tig, daß man den Tat
bestand der fahrlässigen Tötung unbedingt mit 
Gefängnis oder mit Gefän is und Geldbuße bedroht. 
Ich beantrage, zu sagen· «Werden Tod eines Men
schen fahrlässig v.erur ht, wir-d mit Gefängnis, in . 
leichteren Fällen mit ldbuße bestraft. » Der zweite 
Satz des Nationalra nn bestehen bleiben. Even-
tuell mag die Ko · sion die Redaktion, die ich ge-
geben habe, noch - eiern. Ich stelle nur den grund
sätzlichen Antrag, aß bei leichtem Verschulden auf 
bloße Geldbuße s erkannt werden können. 

Baumann, richterstatter: Wenn Herr Kollega 
Böhi einer m· deren Auffassung das Wort spi:icht, 
so tut er es edenfalls .zum Teil deshalb, weil sein 
eigenes thu gauisches Strafgesetzbuch für den Fall " . 
der fahrläs gen Tötung die Möglichkeit gibt, auch auf 
Ge1dbuß zu erkennen. Auf dem gleichen Boden steht 
auch d Strafgesetzbuch meines Heimatkantons; 
es ges ttet ebenfalls dem Richter, bei fahrlässiger 
Tötu bloß auf Geldbuße erkennen zu· können. 
Abe ich habe doch die Meinung, daß der Nationalrat 
un unsere Kommission mit guten Gründen dem Vor

ag des Bundesrates beigepflichtet haben. Es 
ndelt sich doch um einen schweren Tatbestand, um 

ie Tötung eines Menschen. Wenn Herr Böhi in 
seinem Antrag sagt, in leichteren Fällen, so muß ich 
entgegnen, wenn einer getötet wird, so ist das an sich 
kein leichter Fall. (Böhi: Subjektiv.) Man kann viel
leicht sagen, bei leichterem Verschulden, aber der 
F:,tll an sich ist kein leichter. 

Herr Böhi hat den Ausweg selber angedeutet. 
Wenn das Verschulden leicht ist, wenn gewisse Gründe 
vorliegen, die eine mildere Beurteilung nahelegen, 
dann haben wir einmal das kleine Minimum von drei 
Tagen Gefängnis nach Art. 35. Dazu kommt, auch 
Herr Böhi hat es angeführt, die Möglichkeit des be
dingten Strafvollzuges, wo der Richter von sich aus 
erkennen kann, daß die Strafe auf Wohlverhalten 
hin nicht vollzogen wird. Ich glaube, daß gerade diese 
Maßnahme sich für diejenigen Fälle eigne, von denen . 
Herr Böhi gesprochen hat. · 

Ich bin daher der Meinung, daß es der Bedeutung 
der fahrlässigen Tötung als eines gravierenden Tat
bestandes besser entspreche, wenn wir dem Beschluß 
des Nationalrates und der .Auffassung unserer E'.oIIl
mission folgen und als einzige Strafe Gefängnis vor· 
sehen, womit nach dem Vorschlag des Nationalrates 
auch Buße verbunden werden kann. 

Ich beantrage Ihnen also Zustimmung zum Na
tionalrat . 

Abstimmung. - Vote. 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Böhi 

16 Stinunen 
14 Stimmen 
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Art. 105-107. 

Anträge der Kommission. 

Art. 105. Zustimmung zum Beschluss des Na-
tionalrats. 

Art. 106. Zustimmung zum Beschluß des Na-
tionalrats. 

Mehrheit: Streichen. Art. 107. 
. :Minderheit: Zustimmung zum Beschluß des 

Nationalrats. 

Propositions de la commission. 

Art. 105. Adherer a la decision du Conseil na-
tional. 

Art. 106. 
tional. 

Art. 107. 
Minorite: 
national. 

Adherer a la decision du Conseil na

Majorite: Biffer. 
Adherer a la decision du Conseil 

Eventual-Antrag Ainstalden. 

Art. 107. Eine Abtreibung im Sinne dieses Ge-
- setzes liegt nicht vor, wenn die Schwangerschaft 

infolge von Handlungen unterbrochen wird, die ein 
patentierter Arzt nach den Regeln der ärztlichen 
Kunst und mit schriftlicher Zustimmung der Schwan
gern zur Abwendung einer auf andere Weise nicht 
abwendbaren schwersten Gefahr für das Leben oder 
die Gesundheit der Mutter vorgenommen hat. 

Zu dem Eingriff ist ein zweiter von der zuständigen 
Behörde des Wohnsitzes der Schwangern bezeichneter 
Arzt bP,izuziehen. 

Ist die Schwangere nicht urteilsfähig, so ist die 
schriftliche Zustimmung ihres gesetzlichen Vertre
ters zum ärztlichen Eingriff erforderlich. 

Proposition eventuelle Amstalden. 
Art. 107. Il n'y a pas avortement au sens de la 

presente loi lorsque la grossesse a ete interrompue du 
fait de l'intervention d'un medecin diplöme, pratiquee 
~onformement aux regles de l'art, avec le consente
ment ecrit de la personne enceinte et en vue d'ecarter 
nn danger plus grave pour la vie ou la saute de la 
mere, lorsque ce danger ne peut etre ecarte d'une 
-autre fa<;on. 

L'intervention est subordonnee a l'avis conforme 
d'un second medecin designe par l'autorite compe
tente du domicile de la mere. 

Le consentement ecrit du representant legal doit 
~tre requis si la mere est incapable de discernement. 

Baumann, Berichterstatter der Mehrheit: Die 
Diskussion über die strafrechtliche Behandlung der 
Abtreibung hat im Nationalrat einen überaus breiten 
~aum. eingenommen. Im Gegensatz dazu erledigt 
die hundesrätliche Botschaft diesen Gegenstand in 
sechs Zeilen; sie begnügt sich in der Hauptsache mit 
der gewiß selbstverständlichen Feststellung, daß die 
einschlägigen Fragen eingehend beraten worden seien. 
Wenn die Beratung im Nationalrat, die sich übrigens 
auf einer bemerkenswerten Höhe gehalten hat und 
von viel Ernst getragen war, eine so einläßliche war, 
so lag der Grund vornehmlich darin, daß sowohl von 
rechts wie von links verschiedene Abänderungsan-

Ständerat. - Comeil des Etats. 1931. 
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träge zum Vorschlag der Kommissionsmehrhe , - , 
lagen, die sich diametral gegenüberstanden. F ._:1 ",, 

gestaltet sich die Sache insofern einfacher, al :,, , ,~; 
entscheidenden Art. 107 nur ein Minderheit:,än::.,·<;b 
dem Mehrheitsantrag der Kommission gegenübersteht. 

Mit Recht ist die Frage der Stellungnahme des 
Strafrechts zur Abtreibung als hochwichtig und tief
einschneidend bezeichnet worden. Neben juristischen 
und medizinischen Erwägungen spielen religiöse, 
moralische und soziale Auffassungen und Empfin
dungen eine große Rolle. Vor uns liegt ein Problem, 
das nicht bloß für die in Betracht fallenden Einzel
personen, sondern für das ganze Volkstum von weit
tragender Bedeutung ist. Denken wir nur an die be
völkerungspolitische Seite der Abtreibung, d. h. an 
deren Zusammenhang mit der Zahl der Geburten. 
Es handelt sich um eine Sache, von der man nicht 
viel spricht und die doch ans Herz geht und neben 
der nicht nur Leichtfertigkeit, sondern auch viel Sorge 
und Kummer still einherschreiten. Man wird kaum 
in Abrede stellen können, daß in der heutigen Zeit 
gewisse Volkskreise eine leichtere, weniger verant-

.. wortungsbewußte Stellung in solchen Dingen ein
nehmen, als dies früher der Fall war. Die Lockerung 
der Sitten zeigt sich gerade auf diesem Gebiete; sie 
findet ihren extremsten Ausdruck in der von der 
großen Mehrheit unseres Volkes glücklicherweise ab
gelehnten These, daß die werdende Mutter mit ihrer 
Leibesfrucht anfangen könne, was ihr beliebe. Die 
Gefahr einer solchen Auffassung für das Volksganze, 
wie für das Glück des Einzelnen liegt so auf der 
Hand, daß ich sie nicht näher zu schildern brauche. 
Die da und dort noch bestehende Auffassung, als ob 
während einer gewissen Zeit nach der Empfängnis 
noch kein selbständiges Rechtsgut vorhanden sei und 
daher beispielsweise während der ersten zwei Monate 
eine Schwangerschaftsunterbrechung noch keinen An
griff auf das menschliche Leben bedeute, ist juristisch 
und medizinisch aufgegeben worden. Vom Moment 
der Befruchtung an ist ein Lebewesen vorhanden, in 
welchem nun die körperlichen, geistigen und seeli
schen Eigenschaften des werdenden Menschen sich 
gleichsam schlummernd entwickeln. Die Vernich
tung der Leibesfrucht, in welchem Zeitpunkt sie auch 
erfolge, bedeutet daher eine Tötung und ist als solche 
grundsätzlich strafbar. Neben der Leibesfrucht kön
nen übrigens auch die Person der Schwangeren, für 
die aus der Abtreibung gesundheitliche Schädigungen 
entstehen können, und der Staat, dessen Volkskraft 
durch solche Eingriffe in den Gang der Natur ge
schädigt wird, als zu schützende Rechtsgüter ange
führt werden. 

Mit vollem Recht stellt sich daher der Entwurf 
auf den Boden der Strafbarkeit der Abtreibung. Ein 
von kommunistischer Seite gestellter Antrag auf 
Streichung aller dieser drei Artikel hat im National
rat nur wenige Stimmen auf sich vereinigt. 

Art. 105 ordnet die Stellung der Schwangeren, sei• 
es, daß diese die Frucht selbst abtreibt oder sich die 
Frucht abtreiben läßt. Art. 106 befasst sich mit dem 
Dritten, der einer Schwangeren, sei es mit oder ohne 
ihren Willen, die Frucht abtreibt oder der Schwan
geren bei der Abtreibung Hilfe leistet. Die Strafe der 
Schwangeren ist eine mildere und kann nur in Ge
fängnis bestehen. Damit wird dem besondern kör
perlichen und psychischen Zustand der Schwangern 
Rechnung getragen. Der bei der Abtreibung beteiligte 
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Dritte kann dagegen auch mit Zuchthaus bestraft 
werden; handelt er ohne Zustimmung der Schwan
geren, so kann nur auf Zuchthaus erkannt werden. 
Zu bemerken ist, daß bei beiden Artikeln, sofern die· 
Einwilligung der Schwangeren zur Tat vorliegt, die 
Verjährung in Abweichung von den gewöhnlichen 
Verjährungsfristen des Art. 67 nach Ablauf von zwei 
Jahren eintreten soll. Die Schwierigkeit des Beweis
verfahrens nach Ablauf einer längern Zeit und die mit 
einem nachträglichen Verfahren verbundenen schwe
ren Auswirkungen für die Frau scheinen zu dieser 
Verkürzung der Frist geführt zu haben. Unsere Kom
mission hat den Art. 10,5 und 106, so wie sie vom 
Nationalrat in grundsätzlicher Zustimmung zum Ent
wurf des Bundesrates angenommen wurden, ohne 
weiteres beigepflichtet. 

Die Gegensätze traten im Nationalrat und in un
serer Kommission erst bei Art. 107, der die Abtrei
bung unter gewissen Voraussetzungen als straflos 
erklärt, zutage. Soll es straflose Fälle der Abtreibung 
überhaupt geben? Der Nationalrat hat in .Zustim
mung zum Bundesrat diese Frage mit großer Mehrheit 
bejaht, aber die Straflosigkeit nur dann festgesetzt, 
wenn die Abtreibung erfolgt, um eine nicht anders 
abwendbare Lebensgefahr oder Gefahr dauernden 
schweren Schadens an der Gesundheit von der 
Schwangern abzuwenden. Das ist der Fall der soge
nannten medizinischen· Indikation. Es sind im Na
tionalrate von sozialdemokratischer Seite noch andere 
Gründe für die Straflosigkeit des Abortus gefordert 
worden. So wurde Straflosigkeit verlangt, wenn die 
Schwängerung auf Notzucht, auf Schändung, auf 
Blutschande oder auf Unzucht mit einem Kinde 
zurückzuführen sei. Der Gedanke, auch diese Fälle 
einzuschließen, ist sicher der Prüfung wert; man 
braucht sich nur in die Lage eines solchen weiblichen 
Wesens oder ihrer Angehörigen zu versetzen. Und 
doch ist der Antrag abgelehnt worden. Ob Notzucht, 
Schändung oder Blutschande vorliege, ist nicht eine 
medizinische, sondern eine juristische Frage, und bis 
diese durch gerichtliches Verfahren abgeklärt ist, 
dürfte die Frist für eine relativ gefahrlose Operation 
abgelaufen sein. Wenn übrigens, was leicht vor
kommen kann, aus einer solchen durch Verbrechen 
herbeigeführten Schwangerschaft die Gefahr einer 
schweren psychischen Schädigung sich ergibt, so 
kann der Arzt aus medizinischen Gründen gestützt 
auf Art. 107 den Abortus einleiten. Das sollte für diese 
Fälle des sogenannten Ehrennotstandes genügen. 
Es ist ferner Straflosigkeit der Abtreibung beantragt 
worden für den Fall, da der Schwängerer oder die 
Geschwängerte geisteskrank oder geistesschwach ist. 
Das ist die sogenannte eugenetische oder rassen
hygienische Indikation, bei welcher Rücksicht ge
nommen werden soll auf die Vermeidung einer Nach
kommenschaft, die mit den gleichen geistigen Krank
heiten und Defekten behaftet sein könnte; wie ihre 
Erzeuger. Aber die Aerzte selber sagen uns in einer 
Eingabe, daß die Gesetze der Vererbung zu wenig 
abgeklärt und gerade in solchen Fällen allzuhäufig 
von Ausnahmen durchbrochen seien, als daß darauf 
abgestellt werden könnte. Endlich ist im National
rat vorgeschlagen worden, einen Artikel aufzunehmen, 
daß der Richter die Strafe nach freiem Ermessen mil
dern oder von einer Bestrafung Umgang nehmen 
könne, wenn die Tat aus Not begangen worden sei. 
Auch das ist vom Nationalrat abgelehnt worden, 

und zwar mit Recht; denn der Begriff der Not ist 
ein sehr unbes•mmter. Um wirklicher Not zu 
begegnen, fehlt es auch für solche Fälle nicht an ge
meinnützigen und staatlichen Einrichtungen. Daß 
eine Notlage bei der Strafzumessung berücksichtigt 
werden soll, ist ohne weiteres gegeben. 

Der Nationalrat hat nicht bloß alle diese Anträge 
abgelehnt, sondern nach verschiedenen. Richtungen 
die Fassung des Bundesrates noch etwas verschärft, 
indem er die schriftliche Zustimmung der Schwan
geren und bei mangelnder Urteilsfähigkeit derselben 
diejenige ihres gesetzlichen Vertreters verlangte und 
die Beiziehung eines zweiten, von der zuständigen 
Behörde bezeichneten Arztes vorschrieb. Die schrift
liche Zustimmung soll Klarheit über den wahren 
Willen der Schwangeren verschaffen. Es, soll nicht 
abgestellt werden auf das, was etwa der Mann oder 
der Verführer angeblich für sie vorgebracht hat. Der 
zweite Arzt, der beigezogen werden muß, soll amtlich 
bestellt sein. Er soll eine gewisse Kontrolle ausüben 
und damit auch dem Schutze der Schwangeren dienen. 
Denn eine Abtreibung, auch wenn sie noch so kunst
gerecht vorgenommen wird, ist immer eine ernste 
Sache, weil sie körperliche und psychische Nachteile 
nach sich ziehen kann. Durch den Umstand, daß der . 
zweite Arzt von der Behörde bezeichnet wird und 
somit unter Amtspflicht steht, soll vermieden werden, 
daß, wie es etwa heute vorkommt, zwei wenig ge
wissenhafte Aerzte zusammenspannen und siclr gegen
seitig die Berechtigung zur Abtreibung bestätigen und 
sich so gegenseitig decken. Für den gewissenhaften 
Arzt, und der bildet doch wohl die Regel, bedeutet 
diese Vorschrift keine Einschränkung, sondern einen 
Rückhalt gegen allfällige spätere Vorwürfe. Man wird 
allseitig zugeben müssen, daß Art. 107, so wie er vom 
andern Rate ausgestaltet worden ist, einen Damm 
bildet gegen eine leichtfertige und mißbräuchliche 
Anwendung der Abtreibung und daß er der sittlichen 
und staatspolitischen Forderung, die Leibesfrucht zu 
schützen und wenn immer möglich zu erhalten, ge
recht wird. 

Wie stellte sich nun unsere Kommission zur Be
schlußfassung, des Nationalrates? Untenn 26. Fe
bruar 1930 wurde der Art. 107 von unserer Kommis
sion mit 7 gegen 5 Stimmen gestrichen mit der aus
drücklichen Begründung, daß die Bestimmungen 
über den Notstand und die allgemeinen Milderungs
gründe des Strafrechts hinreichen werden. Die An
wendbarkeit der Notstandsbestimmungen im Falle 
der Streichung des Art. 107 ist am folgenden Tage 
nochmals ausdrücklich und einstimmig zu Protokoll 
erklärt worden, und zwar auch von den Herren Savoy 
und Suter, wenigstens haben diese beide.n Kollegen 
der Sitzung beigewohnt. Wir waren daher etwas 
überrascht, bei Behandlung des Art. 33 in unserm 
Rate einen Antrag der Herren Savoy und Suter zu 
vernehmen, der dahin ging, daß die Bestimmungen 
des Notstandsartikels 33 keine Anwendung finden 
sol1en auf die Abtreibung der Leibesfrucht. Die Be
ratung dieses Antrages ist dann bis zur Behandlung 
der heute in Diskussion stehenden Artikel über die 
Abtreibung verschoben·worden. Sollte Art. 107 nach 
Antrag der Minderheit durchgehen, &o würde der An
trag der Herren Savoy und Suter möglicherweise 
zurückgezogen werden. 

In ihrer Sitzung vom 27. Mai 1931 hat die Kom
mission den Art. 107 neuerdings in Beratung ge-
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:z;ogen. Mit 6 gegen. 4 Stimmen bei einer Enthaltun~ 
hielt sie an der S~re1chun~ fest. Abwese1:1d war~n ~re1 
freisinnige und em katholisch-konservatives M1tghed. 
Die vier Mitglieder, welche als Minderheit die An
nahme des Art. 107 in Zustimmung zum National
rat befürworten, erklärten in jener Sitzung zu Pro
tokoll, daß im Falle der Aufnalime des Art. 107 der 
Notstandsartikel 33 für die Frage der Straflosigkeit 
der Abtreibung nicht mehr anwendbar wäre. Ich 
kann als Mitglied dieser Minderheit diese Auffassung 
nur wiederholen. Schon sachlich ist zu sagen, daß 

· die Heranziehung des Art. 33 offenbar zu weit ginge, 
denn er führt, als durch den Notstand geschützt, 
nicht bloß Leib und Leben, sondern auch andere 
Güter, wie Ehre und Vermögen·an. In dieser Bezie
hung ist die nachträgliche Ueberlegung der Herren 
Savoy und Suter durchaus verständlich. Auch spricht 
Art. 33 nur von einer unmittelbaren Gefahr, was im 
Falle des Art. 107 nicht immer zutreffen muß. Auch 
formell schließt nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen 
die Annahme des Art. 107 als einer lex specialis die 
Anwendung der generellen Bestimmung des Art. 33 
aus. Das gleiche ist übrigens auch zu sagen von 
Art. 31, der von der Ausübung einer Tat aus Berufs
pflicht handelt. Die Stellung des Arztes zur Abtrei
bung ist in den Art. 105-107 unzweideutig und er
schöpfend dargestellt und es kann daneben für diese 
Fälle nicht noch die allgemeine Gesetzesbestimmung 
des Art. 31 herangezogen .werden. Ich glaube daher 
wohl im Namen der ganzen Kommission erklären zu 
können, daß im Falle der Annahme des Art. 107 die 
Art. 31 und 33 keine Anwendung auf die Abtreibung 
mehr finden können. . 

Nun aber die Hauptfrage! Sollen wir den Art. 107 
nach Antrag der Minderheit annehmen oder nach Vor
schlag der vielleicht doch etwas zufälligen Kommis
sionsmehrheit streichen? Ich überlasse es der Mehr
heit, ihren Standpunkt zu begründen. Es sind vor
wiegend religiös-konfessionelle Qründe, von der sie 
sich leiten läßt. Wir achten diese Gründe, denn sie 
entspringen einer sittlich ernsten Lebensauffassung. 
Aber wir, die wir diesen Punkt etwas anders beurtei
len und aus einem Grundsatze, den auch wir hoch
halten, nicht die letzten Konsequenzen ziehen dürfen, 
möchten doch darauf hinweisen, daß Art. 107 weder 
Katholiken noch Protestanten hindert, ihrer per
sönlichen Ueberzeugung zu folgen und die Abtrei
bung unter allen Umständen für sich selbst abzu
lehnen. Art. 107 überläßt, auch wenn die Voraus
setzungen der Straflosigkeit vorhanden sind, der 
Schwangeren die Freiheit des Entschlusses .. Eine Ab
treibung gegen ihren Willen ist in jedem Falle strenge 
strafbar; Das bitte ich die -Gegner des Art. 107 doch 
zu bedenken. 

Die Frage stellt sich für uns so: Eine verheiratete 
Frau oder ein unverheiratetes Mädchen fühlt sich 
schwanger. Es liegen Gründe vor, die eine ärztliche 
Konsultation rechtfertigen. Der Arzt - es muß ein 
patentierter Arzt sein - stellt fest, daß eine Lebens
gefahr oder eine Gefahr dauernden schweren Schadens 
für die Gesundheit der Schwangeren vorliegt, wenn 
sie das Kind austrägt. Seine Auffassung wird von 
dem beigezogenen amtlich bezeichneten zweiten Arzte 
bestätigt. Sollsie nun bestraft werden, wenn sie einen 
Anspruch auf Leben und Vermeidung dauernder 
schwerer Gesundheitsstörung geltend macht und 
darnach handelt? Soll die Mutter unter allen Um-

ständen sich für ihr noch nicht geborenes Kind opfern 
müssen? In der Beantwortung dieser Frage scheiden 
sich die Geister. Der Nationalrat und die Minderheit 
unserer Kommission sagen: Sie darf dieses Opfer 
wohl bringen, aber sie muß es nicht tun, und wenn sie 
das Opfer nicht bringt, vielleicht nicht einmal aus 
egoistischen Motiven, sondern mit Rücksicht auf · 
ihre Eltern, ihren Mann, ihre übrigen Kinder, so soll 
sie nicht bestraft werden. Wenn der Staat nach der 
Auffassung der Minderheit hier nicht so weit gehen 
kann, wie ein kirchlich-konfessionelles Sittengesetz, 
werden auch unsere Kollegen von der Rechten eine 
solche Auffassung verstehen und sie werden überdies 
zugeben müssen, daß die Art. 105-107 dem Gedan
ken des Schutzes der Leibesfrucht in weitgehendem 
Masse Rechnung tragen. Wir wollen ein eidgenös
sisches Strafrecht schaffen und die Einheitlichkeit 
ist gerade auf diesem Gebiete wichtig, auch für die 
katholische Bevölkerung, deren Angehörige über alle 
Kantone zerstreut wohnen. Sorgen wir dafür, daß 
die ernste Auffassung, wie sie uns in den Art. 105 bis 
107 entgegentritt, Gemeingut des ganzen Volkes werde 
und daß nicht leichtere Anschauungen da und dort 
in einzelnen Kantonen Gesetzeskraft erhalten! Wir 
werden aber dieses Ziel nur erreichen, wenn wir in 
aiesem eigentlichen Notstandsfall des Art. 107 der
jenigen, die es in erster Linie angeht, der Frau, die 
Freiheit des Handelns nicht versagen. Das scheint 
uns richtiger zu sein, als eine gesetzliche Ordnung zu 
schaffen, die dem überwiegenden Teil des Schweizer
volkes, auch aus achtenswerten Gründen, als zu hart 
erscheint und daher, wie die Erfahrung zeigt, miß
achtet und umgangen würde. 

Ich beantrage Ihnen namens der Kommission 
die Annahme der Art. 105 und 106 und namens der 
Minderheit die Annahme von Art. 107 nach Be
schluß des Nationalrates. 

Art. 105 und 106. 

Angenommen. - Adoptes. 

Hier wird die Beratung abgebrochen. 
(lci le debat est interrompu.) 
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Vormittagssitzung vom 22. September 1931. 
Sea,nce du matin du 22 septembre .1931. 

Vorsitz - Presidence: M. Charmillot. 

918. Schweizerisches straruesettbuch. 
Code penal snisse. 

Fortsetzung. - Suite. 

Siehe Seite 135 hievor. - Voir page 135 ci-devant. 

Art. 107. 
(Fortsetzung - Suite) 

M. Savoy : La majorite de votre commission a 
decide de vous proposer de biffer dans le projet du 
Code penal suisse l'art. 107 qui prevoit ce qu'on 
peut appeler l'avortement legal. Vous me permettrez 
d'exposer brievement Jes motifs que j'ai eu I'honneur 
d'invoquer en commission pour justifier 1a propo
sition de suppression de l'art. 107. 

Les art. 105 et 106 repriment, en principe, l'a
vortement qui est une atteinte a l'existence d'un 
etre com;u et vivant, mais non encore ne. 

En effet, l'art. 105 prohibe l'avortement cornmis 
par Ia personne en etat de grossesse et l'art. 106 
prevoit des peines contre celui qui, avec ou sans le 
consentement de la personne en etat de grossesse, 
l'aura fait avorter. L'art. 106 frappe d'un minimum 
de trois ans celui qui pratique le metier de l'avortement. 

L'expose des motifs de l'avant-projet de 1908 
s'exprime comme suit: « Les dispositions qui punissent 
l'avortement protegent la vie humaine en germe. Le 
resultat vise par ce delit, c'est l'aneantissement du 
produit de la conception; le moyen de ·l(commettre, 
c'est de provoquer l'expulsion du fretus a une epoque 
ou il n'est ps.s mur pour la vie extra-uterine. » 

Parlant de l'instigateur et du complice de I'a
vortement, l'expose des motifs ajoute qu'ils ne rne
ritent pas de clemence, « pas plus que ce1ui qui, 
avec l'assentiment de la femme, pratique lui-meme 
l'avorternent. » Ce dernier Ia merite rnoins encore, 
quand i1 est un professionnel de I'avortement. Com
bien de vies ont ete sacrifiees a la cupidite de ces 
praticiens, souvent ignorants et toujours sans scru
pule I II importe de les intimider par des sanctions 
rigoureuses, ajoute l'expose des motifs du projet 
que nous discutons. (p. 124.) 

En. adoptant les dispositions contenues dans les 
articles 105 et 106, vous avez admis '1e principe que 
l'avortement est un acte punissable et vous avez 
rejete !es theories suivqnt lesquelles cet acte serait 
licite, pour les motifs su!vants: 

1 o Le fcetus est une partie du corps de la mere, 
qui peut en disposer a son gre, comme e1Ie peut dis
poser de ses cheveux, de ses ongles, ecrivait Robin de 
Cempuis dans le · journal « La Regeneration»; iI 
ajoutait que « l'oppression de dirigeants ineptes et 
malfaisants avait seule pu en decider autrement »! 

7 

Des medecins ont ega1ement soutenu cette doe,;,. 
trine. Le Dr Toulouse ecrit que quand une femme se 
fait avorter << ce qu'elle aneantit, c'est une partie ·. 
d'elle-meme » et puisque, d'apres Ie professeur Fochier 
Ie petit etre n'est « qu'un devenir » il. n'y aurait ~ 
a hesiter a sacrifier cet « etre en devemr » pour sauver 
Ia mere en pleine vie. 

, 20 On a dit egalement que le plus souvent c'est 
la detresse qui fait agir 1a femme qui provoque un 
avortement. Ce serait une cruaute pure de conserver 
une vie humaine vouee a la rnisere et au malheur. 
En outre, quand la grossesse provient d'un viol, on 
ne peut exiger de la femme qu'elle attende la deli
vrance. 

Le projet du code penal n'a heureusement pas 
admis ces doctrines destructrices de l'ordre social. 
L'expose de motifs dit, en effet, que ces theories 
doivent ceder le pas aux raisons suivantes qui « pa~ 
raissent avoir plus de poids ». 

« TI s'agit ici d'une vie humaine, digne de respect 
et de protection; Ia provocation d'un avortement -
retenez ce considerant de I'expose des motifs-expose 
toujours Ia vie ou Ia sante de Ia femme a un danger 
ph1s ou moins imminent; Ies devoirs · de famille ne 
doivent pas etre negliges; enfin la femme enceinte 
doit etre aussi protegee contre les ohsessions de l'au
teur de Ia grossesse, lequel ne demanderait pas mieux 
que de se debarrasser, par ce moyen pour Iui sans peril, 
de Ja responsabilite qu'il a encourue >>. 

C'est donc avec infiniment de raison que le projet 
du code penal reprime l'avortement, dont la pratique 
a ete mise en honneur par une litterature qui s'ins
pirait visiblernent des idees qui caracterisent la 
decadence des civilisations antiques. « Peu a peu», 
ecrit le Dr Clement, dans son excellent Iivre « Le 
droit de l'enfant a naltre », les « indications >>, c'est-a
dire les motifs qui pretendent justifier l'expulsion 
violente du jeune etre, allerent en s'etendant et 
s'elargissant, en meme ternps que I'opinion publique 
devenait singulierement condescendante aux theo
ries qui subordonnent Ja vie de l'enfant a naitre aux 
besojns, aux foterets, au repos ou mt\me aux caprices 
de sa mere. Bientot, ce ne fut plus seulement le 
tragique antagonisme posant Ja question de vie ou 
de mort au moment de I'accouchement qui requit 
le sacrifice du jeune etre: I'eclampsie, les vomisse
ments incoercibles, !es troubles psychiques, les 
affections du creur et des poumons, puis Ies symptomes 
plus discrets de ces maladies, les prodromes, Ies 
tendances, les predispositions, specialement dans Ie 
domaine de 1a tuberculose pulmonaire, vforent tour 
a tour revendiquer Je droit a l'interruption de Ja 
grossesse. Bientßt m~me, certains medecins s'en
gagerent dans Ia voie dangereuse des considerations 
extramedicales: misere, deshonneur, etc. » 

Nous ne voulons pas insister sur Jes doctrines 
de droit nature! qui etablissent que J'enfant com;:n ., 

· est, de par la nature humaine qu'il possede des !e 
debut de son existence propre, un etre dont la v1e 
ne peut etre supprimee. TI existe, et cette existence 
lui donne Je droit de naltre, de se developper sous 
la protection du droit a 1a vie. 

Le legislateur ne peut a aucun moment porter 
atteinte a ce droit essentieI et inherent a la nature 
humaine. 

Nous n'insistons pas, car ces principes sont re
connus dans !es art. 105 et 106 du projet du Code 

·:. 
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penal suisse; mais, si nous les avons brievement 
rappeles, c'est parce qu'apres avoir ete admis ils 
sont soumis immediatement a des exceptions en 
vertu des dispositions de l'art. 107, exceptions que 
nous ne pouvons admettre. 

Cet article donne une solution au conflit qui peut 
s'elever entre le droit a l'existence de la mere et 
celui de l'enfant a naitre. Or, la solution apportee 
par l'art. 107 du projet de code penal ne peut nous 
donner satisfaction et c'est pourquoi nous avons 
demande, en commission, de maintenir integralement 
Ie principe de la prohibition de l'avortement et que 
nous soutenons maintenant Ie maintien de la deci
sion de la commission sur ce point. En outre, avec 
notre collegue M. Suter, nous proposons que Ies 
dispositions prevues a l'art. 33 relatives a l'etat de 
necessite ne soient pas applicables a l'avortement. 

L'hypothese prevue a l'art. 107 est la suivante: 
Un medecin diplöme estime, avec son confrere de
signe par l'autorite cantonale competente, qu'il est 
impossible d'ecarter un <langer menaQant 1a vie de la 
mere ou sa sante, d'une atteinte grave et permanente 
sans pratiquer l'avortement. Dans ce cas, si la 
personne enceinte, ou son representant legal si la 
mere est incapable de discernement, ont donne leur 
consentement a ce que l'avortement soit pratique, 
celui-ci n'est plus considere comme punissable. 

Laissant de cöte pour le moment la question des 
formalites legales requises, voyons le fond de la 
question. 

Deux hypotheses peuvent se presenter pour que 
l'avortement legal ou officiel, puisse avoir Iieu, aux 
termes de l'art. 107: 

1 o qu'un <langer impossible a detournei autrement 
que par l'avortement menace la vie de Ia mere; 

20 que la sante de la mere soit menacee d'une 
atteinte grave et permanente que seul l'avorfement 
peut eviter. 

Dans la premiere hypothese, deux droits primor
diaux entrent en conflit: le droit a l'existence de la 
mere et le droit a l'existence d~ I'enfant. 

L'art. 107 sacrifie le droit a l'existence de l'enfant 
en faveur de celui de la mere. Nous ne pouvons 
admettre cette solution, car la vie de l'un des deux 
etres ne peut etre subordonnee comme moyen a la 
vie de l'autre. et sacrüiee aux interets de celle-ci. 

Les deux droits a la vie sont egalement sacres 
et le legislateur ne peut, sans violer Ies regles du 
droit nature! proclamer la superiorite du droit a la 
vie de la mere sur celle de l'enfant a naitre. 

Cet argument s'applique encore avec bien plus 
de force dans la seconde hypothese, c'est-a-dire 
lorsque ce n'·est plus la vie de la mere qui peut etre 
en danger, mais sa sante. Ici, il n'existe a propre
ment parler, plus de conflit entre deux droits egaux, 
comme dans le premier cas. Le droit a la vie de l'en
fant vivant dans le sein de sa mere est superieur au 
droit de la mere menacee d'une atteinte grave et 
permanente dans sa sante, si l'avortement n'etait 
pas opere. 

II n'est jamais permis de faire un acte en soi 
mauvais, reprehensible, comme le serait l'extermi
nation d'un innocent, meme pour sauver la vie d'un 
tiers. 

L'enfant a naitre, pourvu d'une vie propre et 
independante qui s'organise manifestement d'une 
fa~on autonome, avec son systeme circulatoire, a un 

droit a l'existence qui ne saurait etre subordonne, ni 
sacrifie comme « moyen » aux interets d'une autre 
personne, de sa mere. 

L'intervention que nous considerons comme cou
pable et punissable, c'est celle qui tend directement 
a l'avortement, celle qui est meurtriere, et non pas 
toute intervention vraiment necessaire a la mere. 
Si celle-ci doit avoir, par repercussion, comme con
sequence, l'expulsion ou la mort du fcetus, nous ne 
nous trouvons plus alors en presence d'un avortement 
au sens legal, d'un avortement punissable. 

« Certains rnedecins, dit M. le Dr Clement, se sont 
eleves avec indignation contre l' emploi par le code 
penal de l'expression << avortement >>, a laquelle ils 
voudraient substituer, quand il s'agit d'une ma
nceuvre a but therapeutique, celle « d'interruption 
de grossesse ». Et pourtant, ee qui donne a la dila
tation instrumentale ou au curetage de l'uterus son 
caractere delictueux ou crin,ünel, c'est precisement 
« l'interruption d'une grossesse >>, le sacrifice d'une 
vie fretale, d'un jeune etre, sacrifice qui ne saurait 
laisser indifferent l'Etat en taut que gardien des 
droits essentiels et specialement des droits de faibles, 
- que cette << interruption >> soit obtenue par un 
procede operatoire aseptique, ou par un medicament, 
ou par l'electricite. Par contre si l'reuf est mort, le 
procede - quel qu'il soit - qui l'expulse, reste un 
procede strictement medical, ne visant que le traite
ment de la mere et n'interessant qu'elle. 

Outre le motif tire du droit nature}, nous en avons 
encore d'autres pour nous opposer aµx pratiques 
admises par l'art. 107. 

1 o II est d' abord excessivement dangereux de 
prevoir des exceptions dans un domaine aussi delicat 
que celui qui nous occupe. Malgre les precautions 
dont on entoure l'exception, elle co.rrntitue une vio
lation d'un principe, dont la gravite ne peut etre 
attenuee, sous peine de l'enerver. Puisqu'on peut 
proceder, dans certains cas determines, a l' avortement, 
diront certaines personnes, c'est que la prohibition 
de cette pratique n'est pas si absolue. Ainsi naitront 
bien vite les abus que la presence d'un. medecin 
officiel ne parviendra pas a enrayer. 

2° Nombre de medecins sont aujourd'hui d'avis 
que les conflits aigus qui peuvent se poser entre la 
vie de la mere et celle de l'enfant, sont relativement 
rares. M. le Dr Clement, dont nous invoquerons 
souvent le temoignage, en raison de la haute valeur 
professionnelle de ce chirurgien, ecrit: << Souvent, 
il a suffi d\me volonte tenace pour sauver I'enfant 
et pour que, finalement, les deux vies fussent 
epargnees.» · 

Je n'ai ni l'intention, ni la competence d'entrer 
dans les details d'une demonstration qui prouverait 
que la science medfoale a fait de tels progres qu'on 
peut dire que les anciennes pratiques de ta « cranio
clasie >> sont de plus en plus abandonnees, pour faire 
place a des methodes qui permettent des accouche
men ts dans des conditions estimees dangereuses 
autrefois et qui ne le sont plus aujourd'hui. 

30 Les medecins consciencieux sont d'avis que 
l'avortement, meme pratique par des praticiens 
experimentes, presente toujours de graves dangers. 
Jene parle pas des nombreux dangers de l'avortement 
pratique par ces innombrables professionnels qu'un 
professeur allemand, M. Stumpf, appelle << les hyenes 
de la matrice », si_ bien qu'on a pu ecrire que << l'a-

-
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vortement criminel infecte est actuellement dans les 
cliniques obstetricales des grandes villes, la cause de 
la mort la plus frequente. » Une petition datee de 
juin 1930, emanant de nombreuses femmes-mede
cins berlinoises, n'hesite pas a proclamer ceci: 
« Actuellement aucune maladie, pas meme la tuber
culose, ne sacrifie autant de vies humaines que le 
fait l'avortement. » 

Je pense que les membres du Conseil, comme ceux 
de la commission, ont lu la petition signee de Mme. 
Siegrist, du Frauenbund suisse, qui demande for
mellement que l'avortement soit prohibe jusque 
dans ses dernieres limites, c'est-a-dire que fart.107 
du projet de code soit supprime. 

Mais l'avortement pratique dans les conditions 
prevues par l'art. 107 du projet du Code penal suisse 
est loin d'etre sans <langer pour la vie de la mere 
qu' on veut sauver de J?reference a celle de son enfant. 
« Les specialistes eux-memes, dit encore M. Ie Dr 
Clement, qui cependant beneficient d'une technique 
plus precise et d'un entrainement professionnel qui 
ne saurait etre a la portee du grand nombre, ont eu 
parfois la deception d'observer, au cours ou a Ja 
suite de cette intervention qu'ils consideraient comme 
un jeu, des morts brusques ou rapides par << schok », 
par embolie gazeuse ou emb.olie pulmonaire, par 
septicemie, ou encore des perforations uterines. Donc, 
meme en milieu hospitalier et entre mains expertes, 
l'avortement comporte encore des risques. » M. le 
professeur Muret, de Lausanne, ecrit: « l'operation 
de l'avortement fait courir a la femme des risques, 
meme si eile est pratiquee par un medecin compe
tent. >> 

On peut donc conclure qu'il n'est pas sage de 
tolerer une pratique condamnable en elle-meme et 
qui ne presente pas surement les avantages qu'on 
veut rechercher. 

On connait les objections qui sont faites a l' en
contre de notre doctrine et dont la principale est la 
suivante: L' enfant a naitre a une moindre valeur 
sociale que celle de la mere; conserver la vie a la 
mere, c'est assurer l'existence d'un foyer, c'est laisser 
a des enfants celle qui doit pourvoir a leur education 
et a celle de toute la famille. 

Nous ne voulons pas meconnaitre les situations 
tragiques dans lesquelles la mort ou la maladie 
d'une mere laisse les familles privees de celle qui 
est l'ange du foyer. 

Faut-il rappeler que ces considerations, si res
pectables qu'elles soient, ne peuvent etre retenues 
par le legislateur, car il n'y a pas de gradations dans 
Ie droit souverain a la vie et c' est pourquoi nous 
n'admettons pas l'art. 107 qui tend a consacrer ces 
gradations, qui donne au droit a la vie chez la mere 
une superiorite a celui que possede I' enfant a naitre. 

On me dira que les formalites prevues a l' art. 107 
sont une garantie contre les abus et qu'ainsi Ie Code 
penal suisse realise un grand progres. « Tout esprit 
objectif reconnaitra la valeur de ces garanties >>, 
disait M. Logoz au Conseil national. 

On peut admettre,' en effet, que l'avis d'un second 
medecin, que le consentement ecrit de la personne 
enceinte sur laquelle l'avortement doit etre pratique, 
ou de celui de son representant legal, peuvent consti
tuer des garanties contre les abus; mais nous ne 
pouvons nous empecher de croire que, devant Ies 
realites de la pratique, ces garanties seront singuliere-

~.;..,... - .. __ ~~-........ ··. . . ............. •.:···--'---·•,• _,. ....... _ .. _., ____ ~ 

ment amoindries. On peut, au contraire, serieusement 
craindre que les medecins se sentant mieux a leur 
aise pourpratiquer l'avortement lorsque les formalites, 
dites legales, auront ete accomplies, ne sauront 

. resister aux sollicitations dont ils seront l'objet a 
cet egard. 

Le regrette Paul Morard disait tres justement au 
Conseil national, en mars 1929, que l'art. 107 qui 
est au fond, dicte par le souci de l'opportunisme, en 
prevoyant l'avortement officiel, constitue en soi 
un. encouragement a cette pratique dangereuse. C'est 
la porte ouverte a la vie toujours plus facile. Apres 
les indications medicales, on cherchera a justifier 
l'avortement officiel - comme l'ont fait les socialistes 
au Conseil national - par l'indication dite <( juridique » 
et l'indication « eugenique)) ou « eugenetique )). 

Tous ces motifs nous font, non seulement re
pousser l'art. 107 du projet du Code penal sUisse, 
mais nous engagent a vous proposer un amendement 
a l'art. 33, afin d'eviter que, par l'application des 
dispositions de cet article, on arrive a retablir celles 
de l'art. 107 supprime. 

Dans son rapport au Conseil national, M. le pro
fesseur Logoz nous rend attentifs a ce danger dans les 
termes suivants: << La vie humaine en germe, la ma
ternite ne serait pas mieux protegee par la suppres
sion de l'art. 107, car alors, dit-il, les articles 31 et 
33 du projet deviendraient eventuellement appli
cables. L'art. 107 constitue en realite une lex spe
cialis qui restreint, pour l'avortement, certaines 
limites tracees d'une fac;on generale aux art. 31 et 
33. » 

Si l'art. 107 etait biffe suivant la proposition de la 
majorite de 1a commission, le medecin qui fait un 
avortement pour sauver Ia vie de la mere ou preserver 
sa sante d'une atteinte grave •et permanente, pour
rait invoquer tout d'abord l'art. 31, d'apres lequel 
<< ne constitue pas un delit l'acte ordonne par un 
devoir professionnel. >> 

Si l'art. 107 disparait, l'art. 33 sur l'etat de ne
cessite, pourrait etre applicable a l'avortement, ce 
ce qui serait presque pire. L'avortement pourrait 
etre pratique en vertu des prescriptions de l'art. 33, 
si elles etaient maintenues sans l'amendement que 
M. Suter et moi proposons, pour des motifs moins 
graves que ce\L~ prevus a l'art. 107. L'avortement 
pourrait avoir lieu pour sauver l'honneur d'une 
femme, par exemple. En outre, l'avortement, en 
vertu de I' art .. 33, pourrait etre pratique sans les 
garanties - apparentes du moins - de l'art. 107. 

Reprenant l'argumentation presentee pour jus
tifier la suppression de l'art. 107, nous disons que 
ravortement est une infraction a la loi penale parce 
qu'il supprime intentionnellement la vie d'un enfant 
a naitre et que Ie Iegislateur ne peut autoriser la 
suppression de ce droit primordial inherent a la 
nature de l'homme. 

Ni Ie devoir professionnel, ni les. differents etats 
de necessite prevus- a l'art. 33 ne sauraient tenir en 
echec le droit de vivre que possede l'enfant vivant 
dans le sein de sa mere, aussi bien que celui de sa 
mere. 
' Pour ces motifs, nous proposons d'ajouter un 
paragraphe 3 a l'art. 33, prevoyant que·les dispositions 
relatives a l'etat de necessite ne s'appliquent pas a 
l' avortement. 
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. Comme le disait tres justement Paul Morard au 
Conseil national, « le droit penal reprime, condamne 
ou il se tait. Il ne doit pas dire qu'un acte repute 
crime n'est pas punissable s'il est commis par cer
taines personnes, dans des conditions detenninees. >> 

Et j'aioute, que le droit penal ne doit pas prevoir 
i1ans sa partie generale des echappatoires qui 
viennent detruire une partie des principes admis dans 
la partie speciale. 

- Nous devons constater en terminant, que le 
JllOUVement qui s'est developpe et generalise dans 
Ja derniere partie du XJXe siede, parmi les accou
cheurs et les gynecologues, specialement dans les 
pays alleroands et anglo-saxons et, par repercussion, 
dans notre Suisse, n'est pas un signe d'une civilisa
tion qui eleve les peuples: Le fait de contester le 
droit sacre de la vie de l' enfant a naitre, en opposition 
au droit d'une autre personne, est un signe que nous 
vivons daIJ,s une periode de decadence qui est a 
l'oppose d'une civilisation progressiste. 

Des medecins bien informes affirment que l'ex
perience sovietique de la liceite des avortements 
avec contröle medical, permet de constater les 
ravages nombreux que ces pratiques causent sur la 
sante des femmes. Outre la frequence accrue des 
complications infectieuses, « presque la moitie des 
femmes qui ont subi des avortements, souffrent 
de diverses complications immediates ou tardives, 
organiques ou nerveuses ». 

Dans la « Deutsche medizinische Wocht:;nschrift >> 

(de Berlin), du 16 novembre 1930, le professeur 
Ebermayer, de Leipzig, vient encore d'apporter l'im
portant temoignage du medecin russe Krassilnokow 
qui, dans•un livre recemment paru, apres un expose 
detaille de Ja situation de fait et de 'droit en pays 
sovietique, aboutit aux conclusions suivantes: 1 ° la 
liceite accordee en ce pays aux avortements, en a 
entraine une augmentation enorme; 20 en depit 
de la protection legale accordee aux avorternents 
medjcaux, les avortements par les empiriques se 
sont, eux aussi, multiplies; 3° la proportion des in
fections apres les avortements a elle-meme augmente; 
40 l'interruption de la grossesse, meme entre mains 
competentes (lege artis), s'est revelee comme en
trainant des consequences serieuses et meme graves 
pour l' organisme feminin. 

« De telles experiences, conclut le pröfesseur de 
Leipzig, ne sont pas faites pour encourager a suivre 
l'exemple de la Russie. >> 

En resume, le legislateur doit assurer - en pro
hibant l'avortement et en expurgeant du code penal 
toutes les exceptions qui pourraient faire croire a 
sa liceite - une protection suffisante et efficace 
de la sante individuelle de la femme et de la sante 
du corps social, en accordant sa protection au droit 
le plus ::iacre que possede l'homme, le droit a la vie, 
et ce droit doit s'etendre aux etres humains inca
pables de se defendre eux-memes. 

Tel est le sens et la portee des propositions que 
nous avons l'honneur de recommander a votre atten
tion, pour le bien du p~uple dont nous devons de
fendre les interets. 

Suter: Die Frage, die uns hier beschäfigt, ist jeden
falls eine der wichtigsten im vorliegenden Straf
gesetzentwurfe. Das Ziel, das wir alle bei deren Rege
lung verfolgen - bona fide natürlich, hüben und 

drüben - ist die möglichste Unterbindung und Ver
hinderung des weitverbreiteten Deliktes der, Ab
treibung. Einzig die Ansichten darüber, welches der 
richtigste Weg hierfür sei, gehen auseinander. 

Gestatten Sie; daß ich meine Ansicht, es sei die 
Abtreibung in jeder Form gesetzlich zu verbieten, 
mit einigen Worten näher begründe. Dabei möchte 
ich voraussc;hicken, daß ich unter Abtreibung im 
eigentlichen Sinne die Wegnahme des Kindes aus dem 
Mutterleibe in den ersten sechs bis sieben Monaten 
der Schwangerschaft verstehe, also zu einer Zeit, 
da das ~eine Wesen noch nicht selbständig lebens
fähig ist. 

Sind nun die Fälle, bei denen die Abtreibung der 
Leibesfrucht in dieser Entwicklungsstufe zur Er
haltung von Leben und Gesundheit der Mutter not
wendig ist, so häufig, daß es sich rechtfertigt, ihret
wegen im Gesetze eine Ausnahme zu machen? Wir 
besitzen keine unbestrittenen Angaben über die 
Zahl dieser wirklich notwendigen Fälle der Abtrei
bung. Schon dieser Umstand mahnt zur Vorsicht. 
Aber wir besitzen Zeugnisse erfahrener Aerzte, die 
jahrzehntelang auf dem Gebiete der Geburtshilfe 
und der Frauenkrankheiten tätig waren, aus denen 
sich ergibt, daß diese Fälle verschwindend klein an 
Zahl sein. müssen. 

So erklärte der erfahrene Praktiker Dr. Franck, 
Universitätsprofessor, Direktor der Provinzialfrauen
klinik in Köln, der von 1885 bis 1921 gegen 70,000 
Geburtsfälle behandelt hat, auf einer Tagung der 
Vereinigung für Familienwohl in Düsseldorf, seine 
Erfahrung sei, daß er noch nie im Falle gewesen 
sei, ein Kind unter dem Herzen der Mutter weg
zunehmen, ehe es lebensfähig gewesen wäre. 

Ein anderer Arzt, Prof. Dr. Kupferberg in Mainz, 
gab im Jahre 1922 an der Versammlung der deutschen 
Gesellschaft für Gynäkologie in Innsbruck das Er
gebnis seiner 30jährigen Praxis kund. Er erklärte 
dort folgendes: « Der prophylaktische Abort, d. h. 
der Abort bei nur bedingter Lebensgefahr ist unbe
dingt zu verwerfen. Es muß unter allen Umständen 
eine unmittelbare, auf keine andere Weise zu besei
tigende Gefahr für Leben oder Gesundheit vorliegen. » 
Diese trete aber nur ein bei der schwersten Form des 
unstillbaren Erbrechens und der retroflexio uteri 
gravidi incarcerata febrilis. « Für diese zwei Fälle 
allein scheint mir heute noch der artifizielle Abort 
gerechtfertigt, Fälle, die aber so exzeptionell selten 
sind, daß sie in ganz Deutschland und Oesterreich 
zusammen wohl höchstens fünfmal pro Jahr be
obachtet werden dürften. In allen andern Fällen 
muß es gelingen, durch entsprechende (besonders 
fachärztliche), eventuell klinische oder operative 
Behandlung des Grundleidens die Schwangerschaft 
zum Austragen zu bringen oder wenigstens so lange 
zu erhalten, bis bei eventuellen lebensbedrohlichen 
Erscheinungen, statt eines Aborts vor der 28. Woche, 
eine artifizielle Frühgeburt bei lebensfähiger Frucht 
vorgenommen werden kann. >> 

Ein anderer Arzt, Geh. Obermedizinalrat Dr. 
Krohne in Berlin, erklärt, er sei in seiner zehnjährigen 
ausgedehnten Landpraxis niemals in die Lage ge
kommen, das Kind unter dem Herzen der Mutter zu 
töten. Aehnlich äußert sich Chefarzt Dr. Gummert, 
der 25 Jahre lang als Arzt praktizierte, wovon sieben 
Jahre lang im Städtischen Spital in Essen. 
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Diese Zeugnisse erfahrener Fachmänner ließen 
sich natürlich noch beliebig vermehren. Sie beweisen 
mehr als lange Ausführungen und Statistiken, daß 
die Abtreibung, d. h. die Wegnahme des Kindes 
aus dem Mutterleibe, bevor es selbständig lebens
fähig geworden ist, äußerst selten notwendig ist, 
um das Leben der Mutter zu erhalten oder diese 
vor schweren gesundheitlichen Störungen zu bewahren. 

Rechtfertigt es sich nun, wegen dieser äußerst 
seltenen Fälle im Gesetz eine Ausnahme zu machen 
und eine Bresche in das souveräne Naturrecht des 
Kindes auf das Leben zu schlagen? Ich bezweifle 
das sehr. 

Ich bin auch deswegen nicht für eine solche Aus
nahme, weil Abtreibung nichts anderes ist als die 
Vernichtung eines selbständigen Individuums, von 
dem Prof. Labhardt, Direktor der Frauenklinik in 
Basel sagt~ « daß vom ersten Moment der Schwanger
schaft an ein keimendes Leben, ein lebendes Wesen 
vorhanden ist, das ein Recht hat zu leben und dessen 
Tötung und Beseitigung ein Verbrechen bedeutet. 
Alles, was nach Jahren den Menschen charakterisieren 
wird, seine körperlichen, seine psychischen, seine intel
lektuellen Eigenschaften, alles das ist schon in diesem 
kleinen Keime enthalten. » 

Man sollte am Prinzip der Unantastbarkeit un
schuldigen menschlichen Lebens in allen Stufen seiner 
Entwicklung um so eher festhalten, als bei der Ab
treibung sehr oft eine schwere Schädigung der Ge
sundheit der Mutter, ja in vielen Fällen die weit 
größere Gefährdung ihres Lebens und ihrer Gesund
heit eintritt als durch die Schwangerschaft. Eine 
Gefahr wird auf Kosten eines Menschenlebens mit 
einer noch größeren vertauscht. Ich maße mir als 
Laie kein Urteil an, aber ich bin überzeugt, daß weit 
mehr Mütter, an denen die Abtreibung wegen an
geblicher Gefährdung ihres Lebens oder ihrer Ge-· 
sundheit vorgenommen wird, infolge der Abtreibung 
als solcher sterben, als ihr Leben lassen müßten, 
wenn der Eingriff unterbliebe. 

Es existiert natürlich keine Statistik darüber, 
wie viele Frauen jährlich infolge der Abtreibung 
sterben und wie viele dabei dauernden Schaden an 
der Gesundheit nehmen. Der obzitierte Arzt, Dr. 
Kupferberg, erklärt, daß 2--5 % der Frauen, an 
denen der Eingriff vorgenommen wird, an der Opera
tion in den Kliniken sterben. 10 % gehen nach dem 
Zeugnis des gleichen Arztes in der Außenpraxis 
zugrunde und 20--3Q % bleiben infolge des Eingriffs 
längere Zeit krank oder dauernd siech. Auch Dr. 

,.iLabhardt erklärt, daß von jenen Müttern, die bei 
der Abtreibung verletzt werden, noch mehr als die 
Hälfte zugrunde gehen, ohne daß die Allgemeinheit 
oder die Statistik etwas davon erfährt. Der gleiche 
hervorragende Arzt hält jeden künstlichen gewalt
samen Abortus für lebensgefährlich und sagt wört
lich: « Ich fürchte die größte Unterleibsoperation 
weniger als die Unterbrechung der Schwangerschaft. 
Keiner», so sagt Dr. Labhardt weiter von den Aerz
ten, '<< keiner, und sei er der Beste, kann die volle 
Garantie übernehmen, daß die Mutter ohne schweren 
Schaden davonkommen und daß sie den Eingriff 
überleben wird. » Der gleiche Arzt erklärt, daß auch 
in gutgeleiteten Kliniken zehnmal mehr Frauen an 
künstlichen Aborten sterben als an Geburten. 

Tatsächlich besteht bei der Abtreibung nicht 
bloß die Gefahr der Verblutung, sondern auch die 

der Verletzung und vor allem die Gefahr der In
fektjon. « Auch bei leichter Infektion », so schreibt 
Dr. Guggisberg, « bleibt der Entzündungsherd im 
Unterleibe. Diese Frauen können ihren uniiberlegte,n 
Schritt mit jahrelangem Kranksein bezahlen, mit 

·Beschwerden, die ihnen das Leben zur Qual machen. 
Es mag vielleicht scheinen, als ob ich zu schwarz auf~ 
trage; ich könnte jeden Satz mit zahlreichen Bei
spielen belegen; die Erfahrung allein hat mich zu 
der Erkenntnis gebracht. » 

Der hervorragende Freiburger Arzt Dr. Clement, 
der soeben auch von Herrn Kollega Savoy genannt 
worden ist, zitiert die Antwort, welche ein Arzt, 
wahrscheinlich war er es selber, einer Frauensperson 
gab, der das Austragen des Kindes unbequem war: 
« Sie haben noch andere Kinder, töten Sie lieber das 
jüngste der andern und tragen Sie dasjenige aus, da!! 
unter Ihrem Herzen lebt; denn wenn S'ie die Fehl
geburt einleiten lassen, setzen Sie zwei Menschen
leb_en der Todesgefahr aus, das des Kindes und das 
Ihrige.>> 

Und bei dieser Gefährlichkeit der Schwanger
schaftsunterbrechung, dargestellt von den kompe
tentesten Aerztekreisen, kann man sich nun doch 
mit Grund fragen, ob die Zulassung der Abtreibung, 
wenn auch nur in Ausnahmefällen, wirklich not
wendig und angezeigt sei und im öffentlichen-Wohle 
liege, oder ob sie nicht die größern Nachteile im Ge
folge habe als ein restloses Verbot, wie es übrigens 
in einer ganzen Reihe von Kantonen heute schon 
besteht und von jeher bestanden hat. 

Im übrigen sei mir die Frage erlaubt, ob es nicht 
möglich und nicht schon oft vorgekommen sei, daß 
man sich auf ärztlicher Seite über das Vorhanden
sein der Gefahr für Leben und Gesundheit der Mutter 
getäuscht, ja schwer getäuscht habe. Kein Arzt 
wird mir das übelnehmen, wenn ich diese Frage stelle, 
da jedermann begreifen kann, wie schwierig es auch 
für den Fachmann sein muß, vor der Geburt, monate
lang vorher, mit aller Bestimmtheit und Sicherheit 
zu sagen, welchen Einfluß die Entwicklung der 
Schwangerschaft bis zur Gehurt auf Leben und Ge
sundheit der Mutter haben werde. Es ist dies um 1,0 

schwieriger, weil der Arzt nicht immer allein auf 
objektive Kriterien abstellen, sondern auch durch 
subjektive Angaben der Schwangeren beeinflußt 
werden kann, die oft, sehr oft ein Interesse an der 
Abtreibung hat und nichts 5ehnlicher wünscht, 
als die vorzeitige Befreiung von der Schwangerschaft. 
Man könnte sich da bei vielen Frauen mit dem be
rühmten Arzt und Menschfreund Karl Ludwig 
Schleich· auch fragen: « Wie können sich Frauen 
finden,' die dieser Form des Kindsmordes das Wort 
reden, wo ist da noch der höchste Instinkt der Weib-
lichkeit, die Mutterliebe? » • 

Erst jüngst hat mir ein bekannter Arzt von dem 
Falle einer tuberkulösen Mutter erzählt, der man 
das Kind vorzeitig wegnahm, weil man der Ansicht 
war, das Austragen der Frucht werde der Mutter das 
Leben kosten. Die Mutter 5ei dann gestorben, aber 
nicht infolge der Tuberkulose, sondern infolge der 
Abtreibung, und bei der Sektion der Leiche habe 
es sicp. gezeigt, daß Tuberkulose gar nicht vorgelegen 
habe. 

Muß man nun da nicht bei der doch vielfach kon~ 
&tatierten Unsicherheit der ärztlichen An&chauungen 
über das Vorhandesein der Gefahr· für Leben und 
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Gesundheit der Mutter'- eine Gefahr ist übrigens 
bei jeder Schwangerschaft mehr oder weniger. vor
handen - zurückschrecken vor der gesetzlichen Ge
stattung der Abtreibung auch nur in Ausnahmefällen? 
Es ist da etwas Analoges - gestatten Sie mir diesen 
Vergleich - wie bei der Todesstrafe. Viele Gegner 
derselben schrecken vor deren Anwendung zurück 
mit :Rücksicht auf die Möglichkeit eines Justizirrtums. 
Wir haben ja das bei Behandlung der Todesstrafe 
gehört. Aber ich bin überzeugt, daß bei der Abtrei
bung viel und viel mehr Irrtümer vorkommen, als 
bei der Verurteilung zum Tode. Trotzdem benutzt 
man die bei einigermaßen geordneter Rechtsprechung 
doch äußerst selten vorkommenden Fälle des Justiz
irrtums afa Argument für die gänzliche Abschaffung 
der Todesstrafe. Muß nun nicht logischerweise die 
noch viel größere Möglichkeit und Wahrscheinlich
keit des Irrtums über das Bestehen und vor allem 
auch über die Größe der Gefahr für Leben und Gesund
heit der Mutter auch hier zu einem gänzlichen Verbot 
der Abtreibung führen, zumal es sich hier um wehr
loses, unschuldiges Leben handelt? 

Sie können diese Irrtumsmöglichkeit vielleicht 
beschränken, niemals aber ausschalten durch die an 
sich vorzüglichen Sicherungsmaßnahmen, die der 
Entwurf vorsieht. Denn auch der zweite Arzt wird es 
nicht immer, besonders wenn es sich um einen Spezial
fall handelt, wagen, de.m Vorschlage des behan
delnden Arztes entgegenzutreten. Mich hat es in 
Erstaunen gesetzt, als ich in einer Eingabe der Schwei
zerischen Gynäkologischen Gesellschaft vom 30. Ja
nuar 1930 an die ständerätliche Strafrechtskommis
sion gelesen habe, es liege in der Entwicklung der 
heutigen Medizin begründet, daß der zweite von der 
Behörde bezeichnete Arzt nicht bloß gelegentlich 
in der ihm zugedachten Funktion versagen müßte, 
sondern daß er schon aus technischen Gründen, weil 
ihm die nötigen Untersuchungsmethoden mit der 
zuständigen Apparatur gar nicht zur Verfügung stän
den, nur ausnahmsweise in die Möglichkeit versetzt 
sein könne, bei Spezialfällen - und um solche wird 
es sich in der Regel handeln - ein sachverständiges 
Urteil abzugeben. Es gebe keinen Arzt mehr, der 
alle Fächer und Spezialfächer der Medizin so be
herrsche, daß er für jedes derselben kompetent wäre. 

Liegt nicht hierin das Geständnis von zuständiger 
Seite, wie naheliegend die Möglichkeit des Irrtums 
über das Vorhandensein und die Größe der Gefahr 
ist? W.en:tl der zweite Arzt nur ausnahmsweise ein 
~achwrständiges Urteil abzugeben in der Lage ü:t, 
1st dann der erste, der behandelnde Arzt nicht auch 
in der gleichen Lage ? Daß wir aber vorschreiben 
könnten, immer und in jedem Fall Spezialisten bei
zuziehen, ist doch wohl ausgeschlossen, schon ·des
halb, weil -viele Kantone solche überhaupt nicht 
hilben. 

Ich halte es also auch von diesem Gesichtspunkte 
aus nicht für konsequent und nicht für ungefährlich, 
auf so unsichere Grundlagen abzustellen und gestützt 
hierauf den staatlichen Schutz für das menschliche 
Leben in gewissen Fällen preiszugeben. 

Man könnte vielleicht auch auf die Erfahrungs
tatsache hinweisen, daß schon oft, ja häufig bei an
scheinend gefahrdrohender Prognose ein überraschend 
günstiger Ausgang der Geburt stattgefunden hat. 
Auch wissen wir, daß die Meinungen der Aerzte 
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über den Einfluß der Schwangerschaft auf die Ent
wicklung von Krankheiten stark auseinandergehen. 

Ich gebe nun ohne weiteres zu, daß es sowohl für 
den Arzt, als die Mutter kritische Situationen geben 
kann, welche die Pflichterfüllung zur schwersten 
machen, die es gibt. Man hört daher oft die Straf
losigkeit der Abtreibung mit dem Notwehrrecht recht
fertigen. 

Aber daß der Notwehrartikel bei der Abtreibung 
nicht in Frage kommen kann, scheint mir völlig 
selbstverständlich zu sein, weil die Notwehr einen 
Angreifer voraussetzt, und zwar einen Angreifer, 
der « ohne Recht» einen Dritten angreift oder mit 
einem Angriffe bedroht. Darunter versteht man 
in erster Linie einen Menschen, der einen Dritten 
an Leib und Leben widerrechtlich angreift. Das 
Kind im Mutterleibe kann aber nicht in diese Kate
gorie von Menschen gehören, es ist eines widerrecht
lichen Angriffes gar nicht fähig. Daher ist die An
wendung des Notwehrartikels auf die Abtreibung aus
geschlossen. 

Aber auch die Anwendung des Notstandsartikels 
ist für diesen Fall meines Erachtens abzulehnen. 
Richtig ist, daß zwar der erste Fadenschlag der 
Kommission die Beibehaltung des Notstandsartikels 
vorsah für den Fall, daß Art. 107 gestrichen würde. 

Bei näherer Prüfung dieser Frage haben wir uns 
aber überzeugen müssen, daß diese Lösung für uns 
unannehmbar wäre. Herr Kollege Savoy und ich 
haben daher dieser Ueberzeugung durch Einreichung 
unseres Antrages schon im letzten Winter, also sehr 
rasch, Ausdruck verliehen. Und in der letzten Sitzung 
der Kommission konnte niemand mehr im Zweifel 
sein über unsere definitive Stellungnahme. Jede 
Irreführung lag uns ferne, wir waren vielmehr be
strebt, dieses schwierige und für das Wohl des Volkes 
so wichtige Problem - wie übrigens alle Mitglieder 
der Kommission ohne Ausnahme - mit dem ihm 
gebührenden Ernst zu behandeln und zu regeln. 

Ich habe nun gefunden, die Anwendung des Not
standsartikels auf die Abtreibung ginge viel zu weit. 
Ehre, Freiheit und Vermögen, auch wenn sie in 
Gefahr sind, können nie und nimmer die Abtreibung 
und Vernichtung eines Menschenlebens rechtfertigen. 
Die Ehre einer jeden außerehelichen Schwangern 1st 
in Gefahr, auch das Vermögen mehr oder weniger. 
Wenn der Notstandsartikel zur Anwendung käme, 
so würde er die Straflosigkeit der Abtreibung sozu
sagen jeder außerehelichen Frucht gewähren, viel
fach auch der ehelichen, wenn die Mutter in prekären 
finanziellen Verhältnissen lebt. Das kann nie die 
Meinung des· Notstandsartikels und des Gesetzgebers 
sein. Sogar der deutsche Strafrechtsentwurf sieht 
in § 25, Abs. 2, vor, daß Einwirkungen auf Leib und 
Leben nur zum Schutz von Leib und Lehen zulässig 
seien, nicht aber auch zum Schutz von Ehre, Frei
heit und Vermögen. 

Allerdings verlangt der Notstandsartikel das 
Vorliegen einer unmittelbaren Gefahr und stellt 
damit gegen die Abtreibung eine gewisse Schranke 
auf. Die Gefahr mag in den ersten Monaten der 
Schwangerschaft nicht so groß und unmittelbar sein 
wie später. Aber, was unter << unmittelbarer Gefahr» 
verstanden wird und wie der Begriff interpretiert 
werden kann oder könnte, beweist ein Urteil des 
deutschen Reichsgerichts, das unter << gegenwärtiger >} 

Gefahr - ich nehme an, der Ausdruck sei gleich-
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bedeutend mit « unmittelbarer » Gefahr - einen 
Zustand versteht, << der erfahrungsgemäß bei natür
licher Weiterentwicklung den Eintritt der Schädigung 
als sicher bevorstehend erscheinen läßt, wenn nicht 
dagegen eingeschritten wird. » 

Ich lehne aber die Anwendung des Notstands
artikels· auch deshalb ab, wen sich jeder Dritte, 
auch wenn er nicht Arzt ist, darauf berufen könnte. 
Eine Einschränkung nach dieser Richtung kennt der 
Notstandsartikel nicht. Wenn uns nun die erfahrend
sten Aerzte auf die außerordentlich großen Gefahren 
hinweisen, welche jede Abtreibung für Leben und 
Gesundheit der Mutter in sich birgt, auch wenn sie 
von einem geübten Arzt vorgenommen wird, so 
kann nicht die Auffassung platzgreiferi, es solle die 
Abtreibung auch dann straflos sein, wenn sie von 
einem Nichtfachmann, einem Kurpfuscher oder einer 
Hebamme vorgenommen wird. Man weiß ja, wie 
diese oft die Notlage der Schwangern gewissenlos 
ausbeuten, natürlich ohne die primitivsten ärztlichen 
Kenntnisse zu besitzen. 

Wenn ich also die Anwendung des Notstands
artikels auf die Abtreibung mit Entschiedenheit ab
lehne, so habe ich nun durchaus nicht die Auffassung, 
daß der Arzt vor den Strafrichter gehöre, wenn infolge 
seiner Bemühungen, das Leben oder die Gesundheit 
der Mutter aus schwerster Gefahr zu retten, das 
Kind stirbt, ohne daß sein Wille und seine Absicht 
darauf gerichtet waren. Das ist schon bis anhin 
nicht der Fall gewesen und wird auch in Zukunft 
nicht der Fall sein. Aber im übrigen gehört es nicht 
zum Berufsrecht und zur Berufspflicht des Arztes, 
Leben zu vernichten. So wenig er Bewußtlose, alte, 
übelmögende Leute, unheilbar Kranke töten darf, 
so wenig darf er die Frucht töten. Dieses Recht darf 
ihm auch der Staat nicht übertragen. 

Bekäme der Arzt dieses Recht, so müßte er 
logischerweise auch. das Recht haben, den mit einer 
ansteckenden Krankheit Behafteten, den Pest- oder 
Cholerakranken zu beseitigen, da auch dieser mit 
seiner Krankheit Leben und Gesundheit nicht bloß 
eines, sondern vieler Menschen bedroht. 

Aber wir alle würden davor zurückschrecken, hier 
eine solche Ausnahme zu konzedieren, da der Grund
satz, daß alles schuldlose Leben unantastbar ist, 
von den ersten Anfängen an und in allen Stufen seiner 
Entwicklung bis zum letzten Atemzuge, wie es in der 
Expertenkommission hieß, eben keine Ausnahme 
erträgt. 

Die Indikationen, die unter den Schutz des uns vor
geschlagenen Art. 107 kämen, kennen: wir als Laien 
nicht näher. Es können· Herzkrankheiten sein, 
Nierenkrankheiten, Diabet~s etc. Die Schweizeri
sche Gynäkologische Gesellschaft erwähnt in der ge
nannten Eingabe an die ständerätliche Kommission 
auch Lungentuberkulose, Geisteskrankheit, Augen
krankheit mit drohender Erblindung: 

Aber dürfen wir wegen dieser während der Schwan
gerschaft vorkommenden Krankheiten dem Arzte 
das Recht geben, das Kind zu töten, das werdende 
Kind, dem sogar das Zivilgesetz ein Erbrecht zu
erkennt wie dem geborenen? Ich verneine das. 
Eine solche Erlaubnis stände nach meiner Auffassung 
mit der Ethik und dem Naturrecht in Widerspruch. 
Der gute Zweck, der damit verfolgt wird, rechtfertigt 
und heiligt das unerlaubte Mittel nicht. Der Staat 
kann und soll dieses um so weniger zugeben, als keine 
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dieser Indikationen · unbestritten ist. Ich habe die 
größte Hochachtung vor der medizinischen Wissen
schaft und ihren bewunderungswürdigen Fortschritten. 
Aber in bezug auf die Indikationen herrscht auch -~ 
heute noch unter den prominentesten Vertretern der 
Aerztewelt eine große Uneinigkeit. 

Während beispielsweise die Schweizerische Gynä
kologische Gesellschaft Tuberkulose als Indikation A 

anerkennt, schreibt Prof. Scherrer, gestützt auf lang
jährige Erfahrungen, in der « Klinischen Wochen
schrift», 1922: « Der Einfluß einer tuberkulösen Er
krankung auf Empfängnis, Schwangerschaft, Ge.: 
hurt und Wochenbett ist von untergeordneter Be
deutung und wird überschätzt. * Die Tuberkulose 
bei Schwangerschaft und Wochenbett ·zeige nicht 
häufiger eine Versclrl:inllnerung,, als ohne sie, das 
Stadium der tuberkulösen Erkrankung bleibe da
bei völlig belanglos. Auch Prof. Kühne (Beiträge 

· zur Klinik der T. B. C., 1925) hält dafür, daß Tuber
kulose durch Schwangerschaft nicht erheblich be
einflußt werde. 

Und Professor Dr. Kupferberg erklärt, daß nach 
einem seiner Fachkollegen von 200 mit Herzfehlern be
hafteten Sch\\angern nur eine einzige gestorben sei. 
Die akute Nierenentzündung pflege .fast gar nie, 
die chronische höchst selten in den ersten sieben 
Monaten stärkere Störungen hervorzurufen. 

Und so geht es hin und her, auf und ab; die An
sichten wechseln und sind geteilt, je nach der Ein
stellung des Arztes zur Fraage der · Abtreibung. 
Tatsache ist, daß eine große Zahl praktizierender 
Aerzte, auch in der Schweiz, die künstliche Fehl
geburt grundsätzlich und mit bestem Erfolg ablehnt, 
während andere sie in gewissen Fällen als zulässig 
erachten. Wie sollte aber der Gesetzgeber einen Ein
bruch in das allererste und wichtigste Recht des schul
losen Menschen, in das Recht auf das Leben gestatten 
können, wenn die Voraussetzungen derart bestrittene 
undschwankendesinq? SelbstDr. JunginSt. Gallen, 
der an leitender Stelle der Schweizerischen gynä
kologischen Gesellschaft steht, erklärte, wie schon 
im Nationalrat ausgeführt worden ist, es biete Art. 107 
keine genügende· Schranke gegen den Mißbrauch des 
ärztlichen Aborts. 

Richtig ist, und darin sind die Aerzte einig, daß 
in gut geleiteten Frauenspitälern auf 1000 Geburten 
ungefähr 2 bis 3 Todesfälle kommen; Es ist den 
Fortschritten der modernen Medizin gelungen, die 
Zahl dieser Märtyrerinnen der Mutterpflicht, wie 
es solche immer gegeben hat und zu allen Zeiten 
geben wird, auf dieses Minimum herabzusetzen. 

Gewiß ist ihr Tod tief zu bedauern und unsagbar 
schwer. « Aber 1>, so schreibt ein hervorragender 
schweizerischer Jurist, << wir sind nicht Herren über 
Leben oder Tod. Es gibt eine ethische Ordnung und 
eine Pflicht des Opfers im Interesse höherer Ziele. 
Um das Prinzip der Unantastbarkeit allen mensch
lichen Lebens aufrechterhalten zu können, muß man 
gegebenenfalls selbst ein Opfer, selbst ein vorzeitiges 
Sterben in den Kauf nehmen. Eine Mutter, die sich 
am Krankenbett ihres Kindes den Tod holt, eine 
Mutter, die an der Geburt ihres Kindes stirbt, ist 
wie ein Held, der sich opfert, ist wie ein Arzt, der 
im Dienste anderer einer Seuche erliegt. . 

Dieser Standpunkt dünkt manchen Egoisten 
zu streng und allzu hoch. Logisch zu Ende gedacht, 
ist er aber allein geeignet, das keimende Leben vor 

michael.tellenbach
Textfeld



- 151 - Strafgesetzbuch 

jedem Einbruch zu schützen; denn sobald eine Aus
nahme anerkannt wird, ruft sie schon einer andern 
und steht in Gefahr, dem Mißbrauch zu verfallen. >> 

Das sind die Gründe, die mich bewegen, mit der 
Mehrheit Ihrer Kommission für Streichung des auch 
im ursprünglichen Entwurf des Bundesrats nicht vor
handen gewesenen Art. 107 zu stimmen und die An
wendung des vorliegenden Notstandsartikels auf die 
Unterbrechung der Schwangerschaft abzulehnen. 

Amstalden: Ich habe mir gestattet, Ihnen einen 
eventuellen Antrag zu dem umstrittenen Art. 107 
einzureichen. Es ist wohl überflüssig zu erklären, 
daß ich grundsätzlich durchaus auf dem Standpunkt 
·der Fraktionsfreunde Savoy und Suter stehe und 
niemals einer Lösung zustimmen könnte, die· eine 
dolose Vernichtung des werdenden Lebens gestatten 
würde. Es ist aber meines Erachtens Aufgabe des 
Politikers, in der Verteidigung seiner Anschauungen 
das Mögliche zu erreichen, und unter dieser Voraus
setzung habe ich bereits in der Kommission eine 
Aenderung des Art. 107 für den Fall in Aussicht ge
stellt, daß der Rat nicht grundsätzlich jede medizi
nische Indikation ablehne. Selbstverständlich ziehe 
ich eine Lösung, gemäß Antrag der Mehrheit der 
Kommission, vor, da sie klar und eindeutig unsere 
grundsätzliche Einstellung darstellt. 

Ich möchte aber doch für den Fall, daß diese 
Lösung nicht zustande kommen sollte und der Rat 
am Art. 107 festhalten wollte, eine Brücke schlagen, 
die zwar nicht geeignet ist, alle prinzipiellen Hem
mungen unserer Fraktion und damit eines großen 
Teiles des Schweizervolkes zu überwinden, aber doch 
als Minus malum unter sotanen Umständen betrachtet 
werden kann. 

Wir fragen uns, ob die jetzige Fassung, wie sie 
uns im Art. 107 vorliegt, mit unserer Sittenlehre 
vereinbar ist. Nach dieser Lehre ist die absichtliche, 
auf den Erfolg gerichtete Unterbrechung der Schwan
gerschaft unter allen Umständen, also auch dann ver
boten, wenn nach ärztlichen Gutachten die Austragung 
des Kindes und die Geburt den Tod der Mutter zur 
Folge haben werden und die Mutter aus diesem 
Grund der Unterbrechung der Schwangerschaft 
zugestimmt oder sie verlangt hat. Als zulässig werden 
Eingriffe betrachtet, die ausschließlich zu dem Zweck 
vorgenommen werden, um das Leben oder die Ge
sundheit der Mutter aus schwerer Gefahr zu retten, 
auch wenn als deren mögliche, aber nicht beabsich
tigte Folge die Unterbrechung der Schwangerschaft 
vorgesehen werden kann. Von dieser Grundlage 
aus beurteile ich den Inhalt der in Vorschlag gebrach
ten lex specialis zur Regelung der Fälle, wo die Unter
brechung der Schwangerschaft straflos bleiben kann. 

Es soll daher deutlich zum Ausdruck kommen, 
daß die Unterbrechung der Schwangerschaft niemals 
Selbstzweck sein darf, sondern Folge einer zu andern 
Zwecken vorgenommenen Handlung sein muß und 
daß diese andere Handlung nur vorgenommen werden 
darf, wenn sie zur Abwendung einer auf andere Weise 
nicht abwendbaren schwersten Gefahr für das Leben 
oder die Gesundheit notwendig ist. Ich glaube nun, 
daß diese grundsätzliche Auffassung in der Ihnen 
unterbreiteten neuen Formulierung des Art. 107 
sowohl im Marginale als auch im Text besser zum 
Ausdruck kommt. Unterbrechungen der Schwanger
schaft, die aus wirtschaftlichen, gesellschaftlichen 

oder andern Gründen vorgenommen werden, müssen 
unter allen Umständen strafbar sein, auch wenn ein 
Arzt dabei mitwirkt. 

Auch bei der medzinischen Indikation wird, wie 
namhafte Fachleute erklären, in den meisten Fällen 
mit der Unterbrechung der Schwangerschaft zu
gewartet werden können bis zum Eintritt der fötalen 
Lebensfähigkeit, d. h. bis zum Zeitpunkte, nach 
welchem angenommen werden darf, daß das Kind, 
obwohl noch nicht am normalen Ende seines intra
uterinen Daseins angelangt, dennoch imstande sein 
we~de, auch außerhalb des mütterlichen Körpers 
weiter zu leben. Die Einleitung der Frühgeburt 
in solchen Fällen ist gestattet; sie zielt sowohl ab auf 
die Rettung des Lebens und der Gesundheit der 
Mutter, wie auf die Erhaltung des Kindes. 

Einen weiteren, von der Moral unter Umständen 
nicht unerlaubter Eingriff stellt der Fall dar, wo 
ein Arzt gezwungen ist, zur Abwendung einer Gefahr 
für Leben und Gesundheit der Mutter ein in der 
Geburt begriffenes Kind zu töten. Die Absicht geht 
hier nicht auf die Tötung des Kindes, sie kann aber 
die mögliche Folge sein. So häufig vielleicht in den 
ersten Monaten der Schwangerschaft an den Arzt das 
Ansinnen gestellt werden mag, die Schwangerschaft 
zu unterbrechen, so selten wird die Tötung des Kindes 
während der Geburt verlangt. Der Entwurf hat 
denn auch im Gegensatz zu § 254 des deutschen Ent
wurfs davon abgesehen, diesen Fall besonders zu 
regeln. 

Unser Antrag bezweckt nun, einen Inhalt zu 
finden, der die zum vornherein gefaßte Absicht, das 
Kind zu töten, ausschaltet, um die Unterbrechung 
der Schwangerschaft auf diejenigen Fälle zu be
schränken, bei denen die Tötung des Kindes nicht 
gewollt ist, wohl aber als mögliche Folge des ärzt
lichen Eingriffes vorhergesehen werden kann. 

Der Unterschied unseres Vorschlages gegenüber 
der Fassung des Nationalrates besteht noch darin, 
daß wir von einer «schwersten>> statt einer <<schwerell>) 
Gefahr sprechen und daß wir verlangen, daß der 
zweite Arzt durch die zuständige Behörde des Wohn
sitzes der Schwangern bezeichnet wird. Die letztere 
Kautel ist besonders wichtig, weil dadurch das Ent
stehen gewisser Gelegenheiten oder Zufluchtstätten 
zur Unterbrechung der Schwangerschaft im Inter
esse des betreffenden Landesteils vermieden wird. 
Solche Refugien dürfen wir nicht aufkommen lassen. 
Wir hatten anfänglich auch die Absicht, noch die 
Zustimmung des Ehemannes zu verlangen, sind 
aber durch die Diskussion im Schoße der Kommission 
von der Stellung eines Antrages abgekommen. 

Wenn ich bei aller Wahrung meiner grundsätz
lichen Einstellung für den Art. 107 eintrete, so 
geschieht es mit der bestimmten Feststellung, wie 
sie bereits vom Referenten gemacht wurde, daß dann 
Art. 33 des allgemeinen Teils für die Abtreibung keine 
Anwendung mehr finden dürfe. 

Die Stellung des Gesetzgebers zur Abtreibung be
einflußt in hohem Maße das Schicksal des Entwurfes. 
Den hohen Ernst der Ihnen durch die Vorredner 
bereits vorgebrachten Argumente werden Sie nicht 
verkennen. Sie würden denjenigen, die grundsätz
lich für die Vereinheitlichung des Strafrechtes ein
treten, ihre Stellung erleichtern, wenn Sie dem Ihnen 
unterbreiteten Antrag auf neue Fassung des Art. 107 
zustimmen könnten. 
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Klöti: Es ist unzutreffend, wenn hie und da in 
der Oeffentlichkeit behauptet wird, die Sozialdemo
kraten seien Anhänger der Abtreibung. Wie meine 
Fraktionskollegen im Nationalrat dargelegt haben, 
liegt es uns fern, einen so tiefen, gefährlichen und 
auch naturwidrigen Eingriff zu empfehlen oder leicht 
zu nehmen. Wir sind grundsätzlich für die Straf
barkeit der Abtreibung. Was wir aber anstreben, 
ist ein weiter Strafrahmen, der gestattet, den unend
lich verschiedenen Fällen gerecht zu werden. Und· 
was wir weiter anstreben, das ist eine Straffreiheit 
in hesondern Fällen, wo die medizinische Indikation 
vorliegt, oder in Fällen der eugenischen und sozialen 
Indikation, z.B. bei Geisteskrankheit der Ge
schwängerten oder des Schwängerers, Blutschande 
oder Notzucht. Unsere Fraktion hat im Nationalrat 
davon ab_g_esehen, einen Antrag zu stellen, es sei 
die Abtreibung in .den ersten zwei Monaten straffrei 
zu lassen, wie es in einer Eingabe einiger Oberrichter 
des Kantons Zürich vorgeschlagen worden war; sie 
begnügte sich mit dem Antrag, daß dann, wenn die 
Tat aus Not begangen wurde, der Richter die Strafe 
aus freiem Ermessen mildern oder von einer Be
strafung Umgang nehmen könne. Das ist keine grund
sätzliche Starffreiheit, sondern die Abtreibung ist 
und bleibt auch' nach diesem Vorschlag strafbar. 
Sie wird verfolgt; die Fehlbaren kommen in Straf
untersuchung und können nur dann auf mildere Strafe 
oder Straflosigkeit rechnen, wenn der Tatbestand 
so ist, daß der Richter große Milde oder völlige Be
freiung von Strafe als angemessen erachtet. 

Der Nationalrat hat diesen Minderheitsantrag 
abgelehnt. Ich verzichte nur deshalb darauf, ihn 
in diesem Rate zu stellen, weil er keine Aussicht auf 
Annahme hätte, gestatte mir aber, bevor ich auf die 
Details des Art. 107 eintrete, no.ch ein paar wenige 
Bemerkungen allgemeiner Natur. 

Bei den Abtreibungsprozessen . stehen fast immer 
arme, einfache, schlichte Menschen aus der untersten 
sozialen Stufe, die schwer um ihre Existenz zu kämp
fen haben, vor dem Richter. Das ist auffallend, zumal 
wenigstens bis in die jüngste Zeit erfahrungsgemäß 
die Frauen in besseren Lebenslagen weniger Kinder 
zur Welt gebracht haben als die Proletarierinnen, 
und man eher den Schluß ziehen müßte, daß in 
den höheren· Schichten die Abtreibung häufiger vor
komme als in den unteren. Ich will diesen Schluß 
nicht ziehen, da mir keine Statistiken bekannt sind, 
die ihn zuließen. Daß in den oberen Schichten die 
Abtreibung fast gar nie vorkommt, wenn man aus 
den gerichtlichen Erfahrungen schließen müßte, 
wird aber niemand ernstlich behaupten wollen. Man 
muß daraus schließen, daß in den oberen Schichten 
unter Mithilfe des vertrauten Hausarztes öfters 
Abtreibungen vorkommen, die nicht bekannt werden. 
Und wenn noch in den oberen Schichten die Ab
treibung relativ w~niger häufig vorkommt als in 
den unteren, so wäre das nur darauf zurückzuführen, 
daß dort antikonzeptionelle Mittel häufiger verwendet 
werden als bei den PrO'.letariern, die vielfach nicht 
die finanziellen Mittel zum Kauf solch teurer Artikel 
haben, und die überhaupt primitiver, manchmal 
auch triebhafter leben. So kommt es, daß die Prole
tarierinnen oft erst nach der Konzeption sich der 
Folgen für sich und das zu erwartende Kind bewußt 
werden und diesen Folgen nachträglich .auszuweichen 

suchen, um sich und das Kind vor bitterer Not und 
vor gesellschaftlicher Aechtung zu bewahren. 

Alle diese Umstände geben den vielen Bestra~ 
fungen wegen Abtreibung ungewollt den Charakter 
einer Klassenjustiz. Wie man bei Vermögensdelikten 
vielfach die großen Diebe laufen läßt und laufen lassen 
muß, weil sie durch die Schlingen des Gesetzes leichter 
hindurchkommen, und die kleinen aufhängt, so 
kommt es auch hier im Effekt dazu, daß man die 
Annen schuldig werden . läßt. Die Ursachen vieler 
Abtreibungen liegen in den ungesunden sozialen 
Verhältnissen. Viel wirksamer als die Bekämpfung 
der Folgen und Symptome einer sozialen Krankheit 
ist die Bekämpfung der Krankheit selber. Dessen 
muß man sich bei der Aufstellung von St:ra.fbestim
mungen bewußt sein. Milde Bestrafung armseliger 
Opfer der heutigen Verhältnisse, namentlich im 
industriellen Proletariat, ist nicht ein Zeichen der 
Schwäche, sondern das Zugeständnis, daß diese 
Annen nicht allein schuld sind und daß die Gesell
schaft die Pflicht hat, Zustände zu schaffen, die 
der Schwangeren ermöglichen, mit Fr.eude ihrer Mut
terschaft entgegenzusehen, bevor sie i:nit allzu großer 
Strenge einschreitet. 

Wenn ich den Antrag der Kommissionsminderheit 
im Natio.nalrat. wegen seiner Aussichtslosigkeit nicht 
aufnehme, so muß ich unter den heute vorliegenden 
Anträgen denjenigen heraussuchen, der meinen Wün
schen am nächsten kommt. Der bundesrätliche An
trag zu Art. 107 gefällt mir besser als derjenige, der 
vom Nationalrat beschlossen worden ist. Aber da 
der bundesrätliche Antrag im Nationalrat fallen 
gelassen wurde, wäre es wohl aussichtslos, ihn wieder 
aufzunehmen. Es steht also heute die Frage prak
tisch einfach so: Soll man den Art. 107 in der Fas
sung des Nationalrats oder des Herrn Amstalden 
annehmen oder ganz weglassen? Die Entscheidung 
wird für mich außerordentlich schwer. Ich bin grund
sätzlich für den Antrag der Kommissionsminderheit, 
also für die nationalrätliche Fassung, aber in keinem 
Falle stimme ich der Interpretation, die die Minder.:. 
heit dem Art. 107 in Verbindung mit den Art. 31 
und 33 gibt, zu. 

Schon im Nationalrat und nun auch gestern und 
heute in diesem Rate ist von den Verteidigern des 
Art. 107 die eigenartige Auffassung vertreten wor
den, Art. 107 sei in seinem Verhältnis zu Art. 31 
und 33 eine Iex specialis und hebe diese beiden Artikel 
mit bezug auf die Abtreibung auf. Nach dieser Auf
fassung würde also der Einwand des Notstandes bei 
allen Vergehen, die im Strafgesetz aufgezählt sind. 
zulässig sein, und der Richter hätte diesen Einwand 
zu prüfen, mit der einzigen Ausnahme der Abtrei
bung. Ich kann diese Auslegung in keiner Weise 
teilen und halte dafür, daß sie der Wortlaut des Art. 
107 UJ:!d der Art. 31 und 33 auch nicht zuläßt. Wir 
sind berechtigt, auf den Wortlaut eines Artikels ab
zustellen. Art. 107 hebt seinem Sinne nach die Art. 31 
und 33 in bezug auf die Abtreibung nicht auf. Herr 
Amstalden hat in seinem heutigen Antrag den Sinn 
dieses Artikels ganz richtig wiedergegeben, indenl 
er nicht erklärt, die in Art. 107 umschriebene Unter
brechung der Schwangerschaft sei straflos, sondern 
bestimmt, daß diese Unterbrechung der Schwanger
schaft nicht als Abtreibung im Sinne dieses Gesetzes 
aufgefaßt werde. Zwischen einer solchen Bestimmung 
und der Notstandsbestimmung des Art. 33 besteht 
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gar kein derartiger Zusammenhang, daß die eine 
Bestimmung die · andere ausschließen würde. Sie 
haben ganz gut nebeneinander Platz. 

Würde man der Auffassung der Kommissions
nunderheit zustimmen, so müßte ein Arzt, der sieht, 
daß er das Leben der Patientin nur retten kann, 
wenn er die Schwangerschaft unterbricht, der aber 
keine Zeit hat, einen Amtsarzt beizuziehen, der auch 
keine Zeit hat, die Zustimmung der Schwangeren 
einzuholen, weil sie vielleicht in der Narkose liegt, 
der auch den Ehegatten nicht fragen kann, aber in 
offenbarem Notstand eine Unterbrechung der Schwan
gerschaft vornimmt, nach Art. 105 und 106 wegen 
Abortus bestraft werden. Hat er die Einwilligung der 
Schwangeren nieht, so wird er gemäß Art. 1-06 mit 
Zuchthaus von nicht weniger als einem Jahr bestraft. 
Bei Zuehthaus ist .auch die bedingte Verurteilung 
nicht zulässig. Stellen Sie sich einen solchen Fall vor: 
Der Arzt handelt, wie alle Experten und der Staats
anwalt anerkennen, in offensichtlichem Notstand, 
er darf r„ich aber darauf nicht berufen, weil der 
Gesetzgeber bei der Abtreibung keinen Not5tand 
kennen will. Solche Konsequenzen sind unhaltbar. 
hn Nationalrat hat man auf ähnliche Fälle hinge
wiesen. Herr Bundesrat Häbel'.lin bat erklärt, in 
solchen Fällen werde selbstverständlich der Richter 
nicht verurteilen. Wenn ich mich nicht täusche, hat 
er auf Art. 31 hingewiesen, und gesagt, daß er neben 
Art. 107 zur Anwendung kommen müsse. Herr 
Bundesprä:,ident Häberlin schüttelt den Kopf; es 
ist möglich, daß mich meine Erinnerung täuscht. 

Der Gesetzgeber darf die geschilderte Konsequenz 
der Auffassung der Kommhsionsminderheit nicht zu~ 
lassen und· er hat sie meines Erachtens auch nicht zu~ 
gelassen. Der Art. 107 bezieht sich überhaupt nur 
auf einen besonderen Fall, auf den Fall der Unter
brechung der Schwangerschaft durch einen Arzt. Er 
befaßt sich in keiner Weise mit dem Fall der Abtrei
bung durch die Schwangere selber, der in Art. 105 vor
gesehen ist, und auch nicht mit demjenigen, wo ein 
Dritter, der nicht Arzt ist, die Schwangerschaft unter
bricht. In allen diesen Fällen, wo es sich nicht um 
einen Eingriff de:. Arztes handelt, gelten die Straf
bestimmungen der Art. 105 und 106 und alle Be
stimmungen des allgemeinen Teiles, mit Einschluß 
der Art. 31 und 33. Wenn Sie etwas anderes sagen 
wollten, dann müßten Sie es ähnlich sagen, wie Herr 
Savoy es heute vormittag vorgeschlagen hat. 

Abgesehen von dieser rein logischen Auslegung 
des Wortlautes wäre es überhaupt beinahe grotesk, 
wenn man bei allen Vergehen die Einrede des Not
standes zuJieße mit Ausnahme ausgerechnet der Ab
treibung, für· welche in der ganzen Welt jetzt ein.e 
mildere und menschlichere Einstellung des Gesetz
gebers verlangt wird. 

So betrachte ich die Situation. Sie ist für mich 
recht unangenehm: ieh kann der von der Minder
heit der Kommission vertretenen Konsequenz der 
Annahme des Art. 107 nicht zustimmen. Ich stimme 
aber für den Artikel in der Meinung, daß Art. 31 
und 33 trotz Ar+. 107 für die Abtreibung ihre Geltung 
behalten, so gut wie für alle andern Vergehen. 

Bundespräsident Häberlin: Gestatten Sie mir, 
den Antrag zu unterstützen, daß Art. 107 im Grund,
satz aufgenommen werden möge, und zwar in der 
Meinung, daß das ein Spezialanwendungsfall des 

Art. 33 im allgemt>lnen sein soll. Der Art. 33 regelt 
den Notstand. Ein Notstandsfall ist es ganz unzwei
deutig, wenn dem Leben der Mutter das Leben des 
Kindes gegenübersteht. Grundsätzlich sind das beides 
Rechtsgüter, die von der Rechtsordnung geschützt 
werden müssen gegen Angriffe von irgendeiner Seite. 
Ich betone ausdrücklich, es handelt sich · hier nicht 
etwa um den Fall der Notwehr; Herr Suter hat dar
über durchaus zutreffende Ausführurigen gen:wcht. 
Es ist niemandem, wenigstens in den Räten, in den 
Kommis&ionen und in der Expertenkommission, ein
gefallen, vcn einem Notwehrfall zu sprechen. Vor 
allem würde, wenn man der Mutter bzw. dem hilf
reichen Arzt erlaubte, da& Kind vor der Geburt weg
zttnehmen, wie Herr Suter auseinandergesetzt hat, 
das Kind unmöglich als Angreifer betrachtet werden 
können; das überhaupt noch nicht geboren ist •. 
Wohl aber ist der Fall vorhanden, daß das Kind 
bereits ein Rechtsgut repräsentiert. Es kann zwa.r 
noch nicht nach seiner Persönlichkeit soweit einge~ 
schätzt werden, denn wir wissen noch nicht, was 
daraus werden will. aber es hat bereits; wie Herr 
Suter ausführte, zivilrechtliche Ansprüche: als nasci
tur.us ist es z. B. bereits der Träger erbrechtlicher An
sprüche. 

Also grundsätzlich Schutz des wehrlosen Kindes; 
da sind wir einig. Aber im allgemeinen Teil hat unoor 
Strafgesetz nun eine Grenze für den Rechtssatz: 
« Du sollst nicht töten )) aufgestellt. Es ermöglicht 
Art. 33 auch zwei Erwachsenen, in einem Notfall, 
wo das Leben des einen dem Leben eines and~rn 
gegenübersteht und eine Rettung nur des einen 
möglich ist durch Aufopferung des andern Lebens, 
dieses andere Leben zu zen,tören. Sie alle kennen ja 
das Schulbeispiel, das wir auf der Universität unll).er 
wieder hören: Die Planke im Meer, auf der zwei 
Menschen herumtreiben, wo man aber sieht, es geht 
nicht m.ehr weiter, sk trägt nur den einen Mann; 
wer den andern hinunterstößt, ist zwar kein Held, 
aber er macht sich dadurch nicht s.trafbar; die Ver~ 
nichtung des andern wird ihm aus dem Rechtsgruud 
des Notstandes gesetzlich zugel.i.ssen, jedoch nicht 
sittlich gebilligt. Das müssen wir auseinanderhalten: 
den Standpunkt des Rechts und den Standpunkt der 
Religion und der Moral. Straflosigkeit bedeutet nicht 
sittliche Anerkennung. 

Wir wollen uns ferner klar sein darüber, wenn 
Sie hier überhattpt nichts sagen und den Art .. 107 
einfach streichen, daß dann noch Art. 33 besteht, und 
der gestattet nicht bloß, daß das Rechtsgut des Lebens 
verteidigt werde mit der Opferung anderer Rechts~ 
güter, aondern daß auch das Rechtsgut der Ehre, das 
Rechtsgut der Freiheit, das Rechtsgut des Ver„ 
mögens so verteidigt werden könne. 

Wir möchten nun durch Art. 107 Klarheit sehaffel!. 
in dem Sinne, daß er eine Einschränkung des Art. 33 
bringen soll. Es soll im Fall der Tötung des nasci"' 
turus genau gesagt werden. welche zu verteidigende{! 
Rechtsgüter diese Tat erlauben. Soll sie erlaubt sei» 
aus Rücksicht auf die Ehre der Mutter, aus Rück„ 
sieht auf die Vermögensverhältnisse der Mutter und 
ihrer Familie? Erlaubt es die Rücksicht auf die zu,. 
künftige Gesundheit des Kindes, wenn etwa Blödsifln 
oder dergleichen zu erwarten ist? Da wollen wfr, alle 
die, die den Art. 107 bis jetzt verteidigt haben, hier 
im Ständerat wenigstens, die Konsequenz ziebep, 
daß wir den Notstand in allen den Fällen ausschließen, 
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wo sich die Mutter auf ihre Vermögensverhältnisse, 
auf einen Ehrennotstand, auf einen sogenannten 
eugenischen Notstand berufen will. Das ist eine 
außerordentlich wichtige Einschränkung. Sie haben 
soeben von Herrn Ständerat Klöti gehört, daß er mit 
dieser Auslegung nicht einverstanden ist. Die Frage 
wird sich somit allerdings stellen: Wird es genügen, 
wenn wir eine Erklärung abgeben, wie sie eben ab
gegeben wurde vom Herrn Kommissionspräsidenten, 
wie sie auch aufgenommen wurde von Herrn Amstal
den, oder wird es nötig sein, diese Auffassung im 
Gesetze selber zum Ausdruck zu bringen, z. B. durch 
Annahme des Antrages von Herrn Suter auch im 
Falle der Annahme von Art. 107? 

Ich erkläre, daß ich da durchaus einig gehe .mit 
den Ausführungen von Herrn Baumann. Es :m,uß ein 
Mißverständnis von Herrn Klöti vorliegen, wenn er 
glaubt, ich hätte im Nationalrat das Gegenteil ge
sprochen. .Ist vielleicht folgendes der Grund des 
Mißverständnisses? Ich habe damals ausgeführt: 
Es ist möglich, daß auch bei der « medizinischen 
Indikation », wenn wir also nur den Notstand der 
Gesundheit und des Lebens der Mutter zulassen, der 
Arzt dazu kommen kann, auch die psychischen Aus
wirkungen eines Ehrennotstandes zur medizinischen 
Indikation heranzuziehen. Ich habe damals aus
geführt: Denken Sie an den Fall der Vergewaltigung 
einer Frau durch einen Schurken; sie wird schwanger 
und muß dessen Kind gebären - da ist der Antrag 
gestellt worden im Nationalrat, daß dieser Ehren
notstand berücksichtigt werden solle, und man hat 
geradezu Art. 107 in diesem Sinne. ergänzen wollen. 
Dazu habe ich gesagt: Wir wollen diesen Grund als 
solchen allein ausschließen; es ist aber wohl möglich, 
daß der Arzt sagt: Bei einer Frau, die in diesem 
schrecklichen Zustand ist, ein Kind von einem 
Menschen, den sie gar nicht kennt, der ein Verbrecher 
sein mag, gebären zu müssen - insbesondere, wenn 
sie vielleicht selber zur Schwermütigkeit veranlagt, 
vielleicht gerade deshalb auch das Opfer des Anschlags 
geworden ist - besteht die Gefahr, daß sie geistes
krank wird, womit also medizinische Indikation be
steht. Das erscheint mir als möglich. Vielleicht ist Herr 
Klöti darum zu seiner Auslegung gekommen. Aber 
im Nationalrat hat man alle diese weitem Indikationen 
abgelehnt, also auch die Möglichkeit, daß aus sozialen 
Gründen . dem Arzt oder einem andern Helfer - es 
gibt deren ja sehr viele - von der -Frau der Auftrag 
gegeben werden dürle, ihr Kind zu beseitigen, weil 
sich die Familie in einer schweren Notlage befinde. 
Die Fälle können menschlich außerordentlich rührend 
und nahegehend sein, aber wir wollen sie sowenig 
als den Kindsmord von vornherein straflos machen, 
sondern hier nur die mildernden Umstände zul~ssen, 
·die ja in solchen Fällen' sicher vorhanden sind und 
sehr weitgehend berücksi-chtigt werden können. Denn 
für die strafbare Abtreibung ist ja die Strafe nicht 
etwa Zuchthaus, sondern die Mutter wird mit Ge
fängnis bestraft, und wenn ihr mildernde Umstände 
zugebilligt werden, so kann an Stelle des Gefängriisses 
die nicht ehrenrührige Haft oder sogar bloße Buße 
verhängt werden. Darauf dürfen wir auch die links
gerichtete Opposition verweisen. Das gilt sowohl für 
die soziale Indikation, wenn man aus Gründen der 
Artnut die Abtreibung ausführt, wie auch für die 
eugenische Indikation, wo eine Mutter das Kind ab
·treiben will, weil sie annimmt, das Kind werde dem 

blödsinnigen Vater nachschlagen, oder wo der ·Arzt 
es empfiehlt, weil sie selber geistig minderwertig ist 
- und ebenso beim Ehrennotstand im Fall der Ver: 
gewaltigung. Oder reden wir wieder von der unehe
lichen Mutter; da liegt auch immer die Gefahr der 
Versuchung zur Abtreibung viel näher als bei der 
ehelichen. - In allen diesen Fäl1en mag der Not. 
stand als mildernder Umstand berücksichtigt werden; 
wir dürfen indessen diesen verschiedenen Indikationen 
nicht Tür und Tor öffnen,. sonst laufen wir Gefahr, 
daß .unendliche Mißbräuche einreißen. 

So bleibt also die einzige Frage: ~oll auch sogar 
die medizinische Indikation, die Angezeigtheit und 
Berechtigung der Unterbrechung der Schwanger
schaft verboten und als strafbar erklärt werden, wenn 
das Leben der Mutter in schwerster Gefahr steht oder 
eine dauernde Beeinträchtigung der Gesundheit der 
Mutter die Folge des Verzichts auf die Unterbrechung 
sein muß? Da stehen wir unerschüttert auf dem 
Standpunkt, daß ein Notstand, wie er in der Rechts
praxis dem erwachsenen Menschen zugebilligt wird, 
wo die Rechtsgüter auf beiden Seiten durchaus gleich
geartet sind, auch der Mutter gegenüber dem Kind 
zugebilligt werden muß. Es gibt hiergegen zwei Ein
wendungen: die eine wird aus Art. 33 selbst ge
nommen, der ja ausdrücklich sagt: « Es ist .nur er
laubt, den Notstand anzurufen, wenn es dem Ge-· 
fährdeten nicht zugemutet werden muß, sein Rechts
gut preiszugeben gegenüber dem andern»; so Art. 33. 
Hier müssen wir Klarheit schaffen für den bestimmten 
Fall, wo sich das Leben der Mutter und das Leben 
des Kindes gegenüberstehen. Da soll es nicht möglich 
sein, daß vom einen Gericht gesagt wird, das Leben 
des Kindes müsse unbedingt geschützt werden gegen
über dem Leben der Mutter und, vom andern Gericht 
das Umgekehrte, es soll überhaupt, wenn auch nur 
ein bißchen das Leben der Mutter in Frage steht, das 
Kind geopfert werden. Hier müssen wir auf den 
Sachverständigen abstellen. Wenn er erklärt, das 
Leben der Mutter sei schwer gefährdet, dann muß 
der Notstand anerkannt werden. 

Es ist uns bekannt, daß in diesem Punkt die 
katholische Lehre einen strengeren Standpunkt ein
nimmt. Notabene auch die Protestanten gehen nicht 
soweit, daß sie sagen, das Leben des Kindes bedeute 
ihnen nichts, denn auch die protestantische Kon
fession schätzt das Leben des Kindes unendlich hoch , 
ein und will es schützen. Aber wir gehen nicht soweit, 
daß die Mutter unbedingt geopfert werden müsse. 
Wir tasten aber auch mit dem Entwurf nicht das 
Gebot der Kirche an; es bleibt bestehen. Ob es ge
halten werden wili, ob es nicht gehalten wird in 
Fällen, wie sie das Leben präsentiert, entscheide ich 
nicht. Ich bin überzeugt, daß in vielen solchen Fällen 
auch der gute Katholik seine Frau nicht opfern wird 
und daß er lieber die Mißbilligung und die. Buße der 
Kirche auf sich nimmt, daß er lieber Sühne tut, weil er 
nicht nach kirchlichem Gebot gehandelt hat. Wenn 
er seine Frau sieht, wird er eben menschlich denken, 
vielleicht fehlbar handeln nach dem Begriffe d~r 
Kirche, aber sicherlich juristisch entschuldbar. Wir 
wollen ja hier nur Recht schaffen, das vom Gerichte 
angewendet wird, und ich möchte, daß auch die 
Katholiken einsehen, daß wir dann ein Recht haben, 
das in allen Kantonen angewendet wird, an das also 
auch diejenigen gebunden sind, die in der Anwendung 
der Indikation bei der Unterbrechung der Schwanger-
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schaft noch viel weiter gehen möchten. Sie müssen 
auch das verstehen. 

Man hat nun allerdings dem Art. 107 auch noch 
einen zweiten Standpunkt gegenübergestellt. Man 
sagt, Art, 33 mit seinem Notstand könne deshalb 
;nicht zur Anwendung kommen, weil der spezielle 
Tatbestand nie vorhanden sei, da wir unter allen 
Urnständen der Mutter zumuten müssen, keine 
solche Operation vorzunehmen, denn diese Operation 
werde überhaupt nie notwendig. Wir seien medizi
nisch soweit vorgeschritten, daß das Leben der 
Mutter nicht mehr gefährdet ist durch eine zu er
wartende Geburt. Auch dieser Standpunkt ist ver
treten worden. Herr Suter hat Ihnen Aeußerungen 
der Mediziner Franck und Kupferberg zitiert und 
einiger anderer medizinischer Sachverständiger und 
Praktiker. Wir Juristen, wir Gesetzgeber nicht medi
zinischer Qualität können natürlich diese Frage nicht 
entscheiden, denn dafür ist letzten Ortes nur der 
Mediziner zuständig. Ist es wahr, daß es überhaupt 
gar keine solchen Indikationen mehr geben kann, 
wenn man sorefältig vorgeht, oder ist es nicht wahr? 

Herr Savoy hat auf die Ausführungen des Herrn 
Dr. Clement in Freiburg hingewiesen, die ich sehr 
wohl kenne. Ich habe sozusagen alle von ihm publi
zierten Schriften mit großem Interesse gelesen, aber 
ich habe vor etwa 10 Tagen bei einer Aerztever
sammlung, die hier getagt hat, konstatieren dürfen, 
daß auch Herr Clement, der wirklich hervorragende 
Exponent der katholischen Anschauung, die er medi
zinisch begründet, nicht soweit geht zu sagen: es gebe 
keine Fälle me:11f, wo die Unterbrechung der Schwan
gerschaft angezeigt sei. In der Schlußzusammen
fassung seines hübschen Werkchens über << Le droit 
de l'enfant a naitre >> heißt es: « Le groupe ancien et 
naguere imposant des <<indications medicales d'avorte
ment» va en se retrecissant jusqu'a presque s'evanouir 
sous la poussee concentrique des progres thera
peutiques.» Zu deutsch etwa: Die bfsher klassische 
Phalanx der medizinischen Indikation, die vor kurzem 
noch so mächtig war, verengt sich immer mehr, 
nimmt immer mehr und mehr ab, beinahe bis zum 
vollständigen Verschwinden, unter dem konzentrischen 
Angriff der Heilmethoden. Er muß also - e contrario 
- zugeben, es gebe immer noch Fälle, wo die medizi
nische Indikation vorhanden ist. Das bestätigt 
auch eine ganze Masse praktischer Aerzte und Wissen
schafter. Ich habe nach dem Vortrage, den ich ge
halten habe, eine Reihe von Erklärungen von Aerzten 
erhalten, mündlich und schriftlich, unter anderem 
auch eine Schrift von Herrn Privatdozent Dr. Hüssy 
in Aara:u. Ich bin allerdings, trotzdem ich dieses Buch 
gelesen habe, durchaus noch nicht Sachverständiger 
in Geburtshilfe geworden, aber ich möcbte Ihnen 
doch ausführen, wie sich dieser Wissenschafter zur 
Frage stellt. Er nimmt es sehr ernst mit dem Leben 
des Kindes. Er sagt unter anderem: << Die erste 
Pflicht jeder ärztlichen Handlung ist die Erhaltung 
des menschlich0n Lebens. Niemals würde sich ein 
Arzt dazu hergeben, das Leben eines Menschen zu 
verkürzen oder zu vernichten ». Er spricht das auch 
aus für die Schwangerschaftsunterbrechung als Grund
sab Aber er muß doch am Schluß feststellen : 
« Wenn ich oben sagte, das erste und vornehmste 
Prinzip ärztlichen Handelns sei die Erhaltung des 
Lebens und der Gesundheit, so ergeben sich aus diesem 
Satz eigentlich von selbst auch die Indikationen zum 

artifiziellen Abort. Ein fötales Leben darf nur dann 
geopfert werden, wenn durch die Gravidität eine 
Lebensgefahr für die Mutter entstehen sollte. Ich 
kann mich denjenigen Autoren nicht anschließen, 
die überhaupt jede künstliche Schwangerschafts
unterbrechung ablehnen, wie Franck und Kupfer
berg. Ich ehre ihre hohen ethischen Motive, aber mir 
scheint diese Forderung doch zuweit gegangen. Ein 
solches Vorgehen müßte uns Aerzte in den Augen des 
Publikums herabsetzen, da die Patienten von uns 
Hütern der Gesundheit Heilung von ihrem Leiden 
erwarten. Ich kann außerdem nicht einsehen, was 
es für einen Zweck haben sollte, Mutter und Kind zu 
opfern. In diesem Falle ist es doch gewiß besser, durch 
die Abtötung des einen Wesens dem andern wenigstens 
das Leben zu verlängern. Das sind wir unsern Pa
tienten schuldig. Daß es nun tatsächlich Krank
heiten gibt, die durch eine hinzukommende Gravi
dität entscheidend verschlimmert werden, das steht 
über jedem Zweifel erhaben. 1> 

Das sagt also ein Praktiker, der darüber wissen
schaftlich schreibt. Er geht nachher die verschiedenen 
Krankheiten durch, er spricht von den Schwanger
schaftstoxikosen und faßt zum Schluß zusammen, 
wann bei diesen eine Indikation gegeben sei und 
wann nicht. Er behandelt die Herzkrankheiten und 
unterscheidet wiederum in sorgfältiger Weise, wo die 
Schwangerschaftsunterbrechung notwendig sein kann 
und wo es nicht notwendig ist. Bei den Nierener
krankungen schließt er die akute Nephritis aus, er 
nimmt die Pyelitis aus, aber er sagt, daß die chroni
sche Nephritis das Leben der Mutter sehr stark ge
fährde, ebenso Diabetes, Blutkrankheiten, Geistes
krankheiten, Ohrenkrankheiten usw. Ich wollte nicht 
unterlassen, diese Ansicht der Wissenschaft auch zu 
zitieren, weil tatsächlich diese Fragen technisch 
geprüft werden müssen. 

Ist es nun richtig, wenn wir in der Form, die 
in Art. 107 gefaßt ist, diese medizinische Indikation 
zulassen, daß dann, wie ausgeführt wurde, Tür und 
Tor geöffnet sei für den Mißbrauch, für das Ver
brechen? Ich glaube vielmehr,. wenn Sie jede medi
zinische Vornahme einer Unterbrechung der Schwan
gerschaft verbieten und jeden Eingriff des Arztes 
als strafbar erklären, so jagen Sie die Mütter, die in 
Gefahr stehen, in die Hände und die Gewalt unver
antwortlicher Dunkelmänner und schlechter Aerzte, 
denn solche gibt es auch, die dann im Verborgenen, 
ohne jede Kontrolle die Operation vornehmen. Dann 
wird sich zeigen, was gesagt wurde, daß die Ab
treibungen sehr häufig das spätere Leben der Mutter 
gefährden, auch wenn die Operation vielleicht an sich 
gelungen ist. Wenn Sie solche Mütter den Pfuschern 
in die Hände treiben, dann haben Sie ein soziales 
Elend auf dem Gewissen durch die Unmöglichkeit, 
offen und ehrlich und durch den sachverständigen 
Arzt die Operation vornehmen zu lassen. Und das 
letztere muß unser Zweck und Ziel sein, daß wir nur 
gestatten, daß unter vollständiger Klarheit über den 
Zustand von zuständiger Stelle ein solcher Eingriff 
vorgenommen wird. Wir müssen namentlich danach 
trachten, daß diese Eingriffe in den Kliniken vor
genommen werden, nicht im letzten Moment der Not 
und Angst, sondern frühzeitig genug. Hie und da 
ist der Fall so, daß eine Frühdiagnose feststellt, es 
sollte die Operation sofort vorgenommen werden, weil 
sie später nicht mehr nützlich sein kann. Lehnt man 
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Art. 107 ab so haben Sie häufig die Situation, daß 
der gewiss;nhafte und sachv~:ständige Arzt ein~r 
Frau die zu ihm kommt, erklaren muß; es tut nur 
leid.' ich darf diese Operation nicht vornehmen; sie 
wä~ zwar angezeigt, aber ich komme ins Zuchthaus, 
wenn ich es mache; das können Sie mir auch nicht 
zumuten. Dann geht die Frau zur Türe hinaus, geht 
zu einem schlechten Kerl, der macht es falsch. Das 
ist die Folge. Wir wollen die Aerzte doch auch nicht 
auf Hintertürchen verweisen. Herr Suter hat gesagt, 
wenn ein Arzt einen Eingriff vorgenommen habe, 
ohne das Kind töten zu wollen, und es sei ihm etwas 
passiert, werde er auch nicht bestraft werden. Man 
darf ja aber überhaupt nichts vornehmen gegen das 
Kind bei Streichung des Art. 107. Wir wollen ihn 
doch nicht auf sokhe Hintertürchen verweisen, 
sondern offen und ehrlich dem Facharzt die Möglich
keit zur Hilfe gestatten. Nun haben wir diesen Ein
griff mit allen möglichen Garantien umgeben. Wir 
haben ausdrücklich verlangt, es müsse ein patentierter 
Arzt sein; Sie haben die schriftliche Zustimmung 
der Mutter verlangt. Der Bundesrat hatte nur von 
Zustimmung gesprochen. Es ist gewiß richtig, wenn 
man verlangt, das solle schriftlich fixiert werden. 
Entgegen der Fassung des Bundesrats, die sich damit 
begnügte - ich hätte mich auch damit begnügt -
daß von dem einen Arzt~ der den Eingriff vornimmt, 
dies gemeldet werden muß, da er dann kontrolliert ist, 
wie oft er derartige Manipulationen vornimmt, ist 
eine strengere Fassung gewählt worde11. Es fällt mir 
nicht ein, nachdem im Nationalrat beschlossen worden 
fst, daß ein zweiter Arzt zuzuziehen sei, dagegen zu 
opponieren. Es hat vielleicht weniger vom recht
lichen als vom therapeutischen Standpunkt aus seine 
Bedeutung, daß der zweite Arzt zugezogen werden 
muß. Ich behaupte aber ganz peremptorisch, daß 
ich nicht die Meinung habe, daß das ein Amtsarzt 
sein müsse. Das steht nicht im Art: 107. Die Gynä
kologen haben sich dagegen gewehrt, aber sie haben 
offene Türen eingerannt Es ist nur von einem von 
amtlicher Stelle bezeichneten Arzt die Rede, der zu
gezogen werden soll. Das stelle ich mir so vor, wie es 
bisher in der Praxis von den meisten sorgfältigen 
Aerzten gemacht wurde. Wenn sie beabsichtigten, 
einen solchen Eingriff vorzunehmen, haben sie einen 
Kollegen zugezogen, und zwar natürlich nicht den
jenigen, der nun gerade von dieser Sache, die doch 
auch verstanden sein muß, nichts versteht, sondern 
womöglich denjenigen Spezialisten, der für den be
treffenden Fall gegeben ist. Wenn hier nun von 
der Behörde ein Arzt bestimmt werden muß, so wird 
sich das eben so machen, daß der Hausa.rzt, der 
operieren soll, - wenn z. B. eine Ohren- oder Augen~ 
krankheit der Ausgangspunkt der Indikation ist -
den Ohren- oder Augenspezialisten noch zuziehen 
läßt, um. die Indikation klarer feststellen zu können. 
Das geschieht in seinem eigenen Interesse; derin 
wenn er dann trotz Zuzug des zweiten Arztes vor 
Gericht kommt unter der Anschuldigung, sie beide 
hätten abgetrieben ohne richtige medizinische Indi
kation, so wird er eben in seinem Interesse den
jenigen Mann verlangt haben, der in der Sache etwas 
versteht. Ist eine Tuberkulose oder Nierenkrankheit 
vorhanden, so wird er nicht den Amtsarzt verlangen, 
der vielleicht ein ganz tüchtiger Landarzt sein mag, 
aber nichts von diesen Spezialfragen versteht, son-

dern den entsprechenden Spezialisten. So wollen wiJ 
uns die Durchführung denken. 

Die Zuziehung des zweiten Arztes hat auch noch 
einen andern Nutzen. Der erste Arzt, der Hausarzt, 
kann vielleicht von einer Mutter zu Unrecht an
gega~en werden. Er ist aber der Hausarzt, er sagt 
natürlich einer regelmäßigen Patientin nicht gern 
Nein; es sind vielleicht auch psychische Gründe vor
handen, die ihn versuchen könnten, entgegen dem 
Gesetze, zu entsprechen, aber er kann dann sagen, 
er müsse einen zweiten Arzt zuziehen, den die Be~ 
hörde ihm stelle, und wenn der Nein sage, so dürfe 
er nichts machen. Es ist damit wiederum eine 
gewisse Garantie gegen ein Ueberborden dieser Ein
griffe gegeben. Ich wiederhole, daß wir auch Herrn 
Clement gegenüber darauf hingewiesen haben, er 
dürfe nicht glauben, daß nun die zwei zugezogenen 
Aerzte das definitive Urteil fälh.m, ob die Operation 
wirklich zulässig sei. Es kann möglich sein ~ ich 
rede mehr theoretisch, ich hoffe nicht, daß es vor
kommen werde - daß zwei Aerzte sich zu Schand
taten zusammentun. Theoretisch ist das natürlich 
möglich. Dann wird man aber konstatieren: soundso 
oft haben diese beiden Henen miteinander derartige 
Operationen vorgenommen. Das ist verdächtig. 
Dann wird man zur Anzeige schreiten, dann wird der 
Gerichtsarzt und nicht diese beiden Herren ent
scheiden, ob wirklich die Indikation gegeben war. 

Schlußfolgerung für Ihren Entscheid: Ich meine, 
die Frage, ob Sie eine besondere Bestimmung auf
nehmen wollen, daß der Art. 107 nun endgültig alle 
die Fälle regelt, wo die Unterbrechungder Schwanger
schaft vorgenommen werden kann, wo sie entweder 
geregelt werden müssen durch Erklärungen, die hier 
in beiden Räten abgegeben werden oder durch eine 
besondere Gesetzesbestimmung, die diese Auffassung 
ganz deutlich bindend für den Richter niederlegt. 

Nun haben Sie ferner gegenüber dem Antrag der 
Kommissionsminderheit einen Antrag des Herrn 
Ständerat Amstalden. Er rückt mit seinem Antrag 
deutlich davon ab, daß der Tatbestand des Art . .107 
überhaupt eine Abtreibung sei, also etwas, was im 
V-0Iksmund als Verbrechen betrachtet und auch vom 
Gesetz in Art. 105 als solches bezeichnet wird. Er 
will schon durch die Bezeichnung klar machen, daß 
das eben keine Abtreibung ist, was hier vollzogen 
wird, sondern eine vom Gesetz als erlaubt bezeichnete 
Handlung. Er will ferner deutlich sagen, es müsse 
der patentierte Arzt die Operation nach den Regeln 
der ärztlichen Kunst vornehmen. Sie mögen das als 
selbstverständlich betrachten, aber man kann Selbst
verständliches auch aufführen. Er will von einer 
schwersten Gefahr sprechen. Ich möchte mich 
fragen, ob das notwendig und auch grammatikalisch 
zulässig ist. Eine schwere Gefahr des Lebens wird 
immer eine schwerste Gefahr sein. Ich möchte aber 
nicht wegen einer solchen Kleinigkeit Herrn Am
stalden opponieren. Ich opponiere ihm auch darin 
nicht, daß er v:erdeutlichen will, daß der zweite Arzt 
von der zuständigen Behörde des Wohnsitzkantons 
beigezogen werden soll, sondern ich möchte bei diesem 
Anlaß gern zeigen, daß wir, die wir hier einen von der 
religiösen Auffassung sich ablösenden Rechtsstand
punkt vertreten; trotzdem gewillt sind, in allen 
Punkten entgegenzukommen, wo eine Brüpke ge
schlagen werden kann zur Verständigung mit an?ers 
denkenden Eidgenossen. Ich möchte an memer 
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Stelle ohne weiteres erklären, daß ich den Antrag 
J\Jllstalden annehmen und ihn auch im Nationalrat 
l)efürworten könnte, wenn Sie ihm zustimmen, als 
variante zum Antrag der Kommissionsminderheit. 
Ich würde Ihnen empfehlen, diesen Schritt noch zu 
tun, aber unter allen Umständen den Streichungs
sIItrag abzulehnen, den Sie sicher später im Kampf 
des Lebens, wenn der eine oder andere von Ihnen 
selbst vor die praktische Frage gestellt wird, bereuen 
würden. Schlagen Sie dadurch auch eine Brücke zur 
Ermöglichung des Zustandekommens des Straf
gesetzbuches. 

Baumann, Berichterstatter: Auf die Ausführun
gen des Herrn Kollegen Klöti hat bereits Herr Bun
despräsident Häberlin einläßlich geantwortet. Ich 
darf es daher meinerseits unterlassen. Es bleibt nun 
abzuwarten, ob die von mir namens der Kommission 
gestern abgegebene Interpretation über die Nichtan
wendbarkeit von Art. 33 auf die Abtreibung noch aus
drücklich in. Art. 33 niedergelegt werden soll oder ob 
diese Erklärung genügt. Ich behalte mir, wenn diese 
Frage weiter verfolgt wird, vor, mich dazu noch auszu
sprechen. Zu dem von Herrn Klöti als Beispiel ange
führten Fall habe ich folgendes zu sagen: Wenn ein 
solch dringender Fall vorliegt, wo der behandelnde Arzt 
sofort handeln muß und keine Zeit mehr hat, den 
amtlich bezeichneten Arzt beizuziehen, wird es wohl 
genügen, wenn er telephonisch diesen Amtsarzt be
nachrichtigt, und wenn er nicht zu Hause ist, dessen 
Stellvertreter, ihm den Fall mitteilt und um Zustim
mung zum Bingriff nachsucht. Damit ist meiner 
Ansicht nach dem Sinn und der Tendenz des Art. 107 
Genüge geleistet, und es wird keinem Richter · ein
fallen, in solchen Fällen den betreffenden Arzt zu 
verurteilen. · Wir dürfen auch in diesen Fällen an
nehmen, daß wir es mit Richtern zu tun haben, die 
vernunftgemäß handeln werden. 

Nun zum Antrag des Herrn Amstalden. Herr Am
stalden bezeichnet ihn als Eventualantrag gegenüber 
dem Antrag der Minderheit. Ich will Ihnen erklären, 
daß, ich wie auch die übrigen Mitglieder der Minder
heit, soweit sie heute anwesend sind, diesem Eventual
antrag <les Herrn Amstalden zustimmen könnte 
unter zwei Bedingungen.Die erste ist die, daß im Abs. l, 
dort, wo von einer schwersten Gefahr für das Leben 
oder die Gesundheit der Mutter die Rede ist, das Wort 
<< schwerste » ersetzt wird durch << schwere >>. Das ist 
die eine Bedingung; die andere ist die, daß in Abs. 2 
statt «Wohnsitz» gesagt wird <<Wohnsitzkanton». 
Die zweite Bedingung ist von Herrn Amstalden be
reits akzeptiert worden. Zur Begründung der ersten 
Bedingung habe ich folgendes zu sagen: sprachlich 
dürfte es wohl kaum ganz richtig sein, von einer 
schwersten Gefahr zu sprechen. Dazu kommt, daß 
Sie im Strafgesetzbuch nirgends einen solchen Su
perlativ haben. Wir sprechen von einer schweren 
Körperveri.'.tzung, nicht von einer schwersten Kör
perverletzung, von schwerer Sachbeschädigung, 
schwerem Verschulden usw. Darum halte ich dafür, 
daß es wirklich auch hier genügen dürfte, wenn man 
von schwerer Gefahr spricht. Ist die Gefahr einmal 
·'.ne schwere, so soll Art. 107 mit den darin enthal
tenen Kautelen zur Anwendung kommen können. 
Es sieht wie Mißtrauen aus, wenn man hier sagen will, 
nur die allerschwerste Gefahr könne in Betracht 
fallen. Unter diesen Bedingungen ist die Minderheit , 
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bereit, die Formulierung des Herrn Amstalden zur 
ihrigen zu machen. 

Amstalden: Ich möchte mich doch mit wenigen 
Worten zu der Frage der Anwendung des Art. 33 
äußern. Nach den Ausführungen des Herrn Kollegen 
Klöti möchte ich den Antrag Suter und Savoy sehr 
unterstützen, daß bei Art. 33 ausdrücklich gesagt 
wird, daß der Notstandsartikel auf das Delikt der 
Abtreibung keine Anwendung finde. Damit haben wir 
eine klare Situation. Es sind allerdings schon in der 
Kommission bestimmte Erklärungen abgegeben wor
den: wenn Art. 107 angenommen werde, könne von 
der Anwendung des Notstandsartikels keine Rede sein. 
Noch gestern hat der Herr Kommissionspräsident 
diese Erklärung wiederum abgegeben, die wir auch 
aus dem Munde des verehrten Herrn Departements
vorstehers gehört haben. Aber nachdem man in der 
Frage Zweifel geäußert hat, und nachdem doch spä
ter der Richter bei der Anwendung des Gesetzes sich 
diese Frage vorlegen und sie lösen muß, ist es sicher
lich von großem Vorteil, wenn der Gesetzgeber selber 
dasjenige, was er denkt und will, im Gesetz verankert 
und daher feststellt, daß, wenn wir eine lex specialis 
setzen bei Art. 107, die allgemeine Norm des Not
standsartikels keine Anwendung· mehr finden soll. 

Was nun meinen Antrag anbetrifft, so habe- ich 
bereits erklärt, daß ich in Rücksicht auf den Begriff 
<<Wohnsitz >> einverstanden bin mit der Abänderung 
in den Ausdruck << Wohnsitzkanton >>. Was den Aus
druck anbetrifft « schwerste >> oder << schwere » kann 
ich der milden Auffassung nach Antrag de!> Herrn 
Referenten nicht ohne weiteres beistimmen. Ich 
möchte doch hier klar zum Ausdruck bringen, daß 
die Anwendung des Art. 107 wirklich nur bei einem 
Notfall stattfinden kann und angewendet werden soll, 
wie es der Gesetzgeber wünscht. Ich glaube daher, 
man dürfte den Begriff « schwerste Gefahr >> in Arti-
kel 107 belassen. · 

Klöti: Ich will Ihre Geduld nicht mehr lange in 
Anspruch nehmen und nur zum Ausdruck bringen, 
daß ich durch die Ausführungen meiner Herren Vor
redner nicht belehrt bin in bezug auf das Verhältnis 
von Art. 107 zu Art. 31 und 33. Ich will nur wieder
holen, daß sich Art. 107 ausschließlich auf einen Ein
griff des Arztes bezieht und daß er gar nichts von der 
Abtreibung durch die Schwangere selber sagt, und 
daß er nicht durch bloße Interpretation des Art. 107 
den Art. 33 außer Kraft setzt, auch für den Fall, daß 
die Schwangere selber abtreibt. Eine so wichtige , 
Frage darf man nicht so nebenbei durch eine bloße 
Erklärung ordnen. Wenn es zur Volksabstimmung 
kommt, dann muß jedermann klar wissen, was in den 
Artikeln drin steht; heute aber fehlt eine klare Re
gelung. Es kann auch Herr Bundespräsident Häher- · 
lin oder Herr Kommissionspräsident Baumann nicht 
mit Sicherheit sagen, daß der Richter die Art. 31 und 
33 im Sinne Ihrer Erklärung anwenden werde. Ich 
als Richter würde sie so anwenden. Gemäß den all
gemeinen Rechtsregeln wäre für mich der Wortlaut 
des Gesetzes maßgebend; und aus ihm folgt keines
wegs, daß Art. 33 ausgenommen sei. Ich halte darum 
an meiner Auffassung fest und stimme dem Art. 107 
nur unter diesem Vorbehalte zu. 

Gegenüber dem Antrag von Herrn Amstalden 
sind Herr Bundespräsident Häberlin und Herr Bau-
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mann nach meinem Gefühl allzu entgegenkommend 
gewesen. Mir gefällt zwar der Antrag Amstalden in 
einer Hinsicht ganz gut. Er sagt klar und unzweideu
tig: Dieser Tatbestand wird nicht als Abtreibung 
angesehen. Aber er gefällt mir nicht in bezug auf die 
Bestimmung, wonach ~er Eingriff nur vorgenommen 
werden dürfe, wenn zur Zustimmung der Schwan
geren hinzu noch eine Erklärung des amtlich bestell
ten Arztes des Wohnsitzkantons vorliegt!' Nehmen 
Sie folgenden Fall: Es liegt eine Frau aus dem Kan
ton Uri in der Frauenklinik des Kantons Zürich; nach 
dem Urteil des Leiters, Prof. Walthard, besteht 
schwere Gefahr für ihr Leben, es sollte operativ ein
gegriffen werden. Nach dem Antrag Amstalden 
müßte Prof. Walthard nun nach Uri, in anderen Fällen 
nach Graubünden, oder nach der Waadt der Regierung 
Meldung erstatten, damit sie einen Amtsarzt nach 
Zürich sende der nach einem Augenschein eventuell 
seine Einwilligung gäbe, bevor die Operation vor
genommen wird. Das geht doch nicht. Das sind 
unpraktische Bestimmungen, die sich einzig aus der 
furchtbaren Angst heraus erklären, daß in den großen 
Städten die Aerzte leichter zur Operation schreiten 
als in den Gebirgskantonen, und daß darum alles 
ängstlich versperrt werden müsse, damit ja kein 
Mißbrauch vorkomme. Oder nehmen Sie den Fall, 
daß der Wohnsitz der Patientin im Auslande liegt; 
er ist gar nicht selten. In einem solchen Falle gibt es 
gar keinen Arzt des Heimatkantons, so daß also der 
behandelnde Arzt überhaupt nicht zur Operation 
schreiten könnte, weil er keine Bewilligung eines zu
ständigen Arztes erlangen kann. Ein Eingriff, den er 
etwa vollzöge, wäre von vornherein strafbar. 

Das Wort habe ich eigentlich ergriffen um noch
mals davor zu warnen, daß man erklärt: << Art. 33 
gilt nicht für den Fall der Abtreibung; bei der Ab
treibung wird überhaupt kein Notstand anerkannt.» 
Wenn Sie so legiferieren, werden Sie die Chancen des 
Gesetzes sehr beeinträchtigen. Ich möchte auch darauf 
aufmerksam machen, daß nach Art. 33 ein Notstand 
nicht so leicht angenommen wird. Er erklärt die Tat, 
die jemand begeht, um ein Bechtsgut zu retten, nur 
dann als straflos, wenn der Notstand nicht verschul
det ist. Eine weitere starke Einschränkung liegt in 
dem Vorbehalt, daß ihm nach deri Umständen nicht 
zugemutet werden kann, das gefährdete Gut preis
zugeben. Das sind Einschrän~ungen, die es nicht 
leicht machen, den Notstand zu behaupten. Jeder, 
der etwas unternimmt und sich nachher auf einen 
Notstand beruft, muß riskieren, daß der Richter 
das Vorhandensein eines Notstandes verneint und 
ihn bestraft. 

Code penal fribourgeois vorgelesen und die Ansicht 
geäußert, daß jener Artikel hier passen würde, der 
folgenden Wortlaut hat: « L'acte commis pour pre. 
server sa personne ou la personne d'autrui d'un <langer 
imminent n'est pas punissable si le <langer ne pou
vait etre detourne autrement et si le dommage cause 
n'est pas hors de proportion avec ce <langer. 

Cette disposition n'est pas applicable si Ie <langer 
a ete provoque par la faute de la personne menacee ou 
s'il y a sacrifice direct et delibere d'une vie ou viola~ 
tion d'un devoir special: Toutefois le juge peut atte- 1 

nier la peine. » ·1 
Ich glaube, wenn wir in Art. 33 die Aufzählung ' 

wegließen, könnten auch die Befürchtungen der Herren 
der konservativen Fraktion etwas zerstreut werden. 

Wenn Sie aber dem Art. 33 den Zusatz beüügen, 
daß er auf die Abtreibung keine Anwendung finde, 
dann gehen Sie hinter alle kantonalen Strafgesetze 
zurück, auch hinter das des Kantons Freiburg. Das 
ist eine gesetzgeberische Arbeit, die wenigstens in 
den Kreisen, zu denen ich gehöre, k~ine großen 
Sympathien für das neue Strafgesetz weckt. 

Ich möchte Ihnen also die Frage unterbreiten, 
ob es nicht vielleicht doch im Interesse der Sache, der 
vorliegenden Frage sowohl wie des ganzen Strafge
setzbuches, läge, wenn Sie die Frage der Art. 107, 
33 und 31 nochmals an die Kommission zurückwiesen, 
damit diese die heute erörterten Fragen noch einmal 
prüfen und eine Regelung suchen würde, die für je
dermann Klarheit schüfe, ob dann der Betreffende 
mit der neuen Fassung einverstanden sei oder nicht. 
Wenn die Bestimmungen präziser gefaßt sind, weiß 
man wenigstens, woran man ist und kann dazu Stel
lung nehmen. Heute ist das nicht möglich. 

Ich will nicht einen förmlichen Antrag stellen, 
sondern gewärtigen, ob nicht ein anderes Mitglied des 
Rates den Antrag auf Rückweisung stelle. 

Art. 33 ist fast etwas zu ausführlich. Es heißt 
darin: « Um sein Gut oder das Gut eines andern, 
namentlich Leben, Freiheit, Ehre, Vermögen, zu 
schützen >>. Nun besteht bei vielen Kollegen die Be
fürchtung, weil sogar Vermögen dasteht, es könne 
hemmungslos abgetrieben werden, mit der Begrün
dung, man habe Schaden am Vermögen befürchten 
müssen. Aber die Aufzählung bezieht sich auch auf 
alle Delikte, Körperverletzung usw., also auch auf 
geringere Delikte, wo auch bloß die Abwendung eines 
bescheidenen Schadens als Notstand anerkannt wer
den kann. Ich hätte es darum lieber gesehen, wenn 
die Aufzählung wegfiele. Das zürcherische Straf
gesetz kommt ohne eine solche Aufzählung aus. Im 
Nationalrat hat auch Herr Morard einen Artikel des 

Böhi : Ich möchte die Anregung des Herrn Klöti 
aufnehmen und formell beantragen, diese beiden 
Artikel an die Kommission zurückzuweisen. Ein
mal Art. 107 nach Antrag Amstalden: dieser bedarf 
noch einer Verbesserung in Abs. 2. Denn nach der 
Diskussion habe ich den Eindruck gewonnen, Herr 
Amstalden wolle, daß zu einem Eingriff noch ein 
weiterer Arzt, der von der zuständigen kantonalen 
Behörde bezeichnet wird, beizuziehen sei. Das 
kommt aber in der jetzigen Fassung nicht zum 
Ausdruck. Ein zweiter von der zuständigen Behörde 
des Wohnsitzkantons der Schwangeren bezeichneter 
Arzt kann auch ein Arzt sein, der von einer Gemeinde
behörde des Wohnsitzkantons bezeichnet ist; das 
wollte aber Herr Amstalden nicht; er ist der Ansichti 
es soll ein Arzt sein, der vom Kanton aus beStellt 
ist. Auch die Frage ist noch offen, ob das ein A~ 
des Wohnsitzkantons sein soll oder des Kantons, 
in dem die Schwangere ärztlich behandelt wird ... Ich 
verweise auf die Beispiele, die Herr Klöti angeführt 

. hat. Ich glaube also, Art. 107, Abs. 2, nach Antrag 
Amstalden bedarf noch einer Verbesserung. il 

Sodann der Notstandsartikel 33. Auch da te e 
ich die Auffassung von Herrn Klöti, daß die Not· 
standsbestimmungen auf alle Vergehen Anwendung 
zu finden haben, und daß nicht einzelneldavon aus
genommen werden dürfen. Ich glaube ebenfall~, ~s 
sei ein Mangel des Art. 33, daß er zuviel K~smstik 
enthält. In deri kantonalen Strafgesetzen 1st der 
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:Notstandsparagraph meistens kürzer gefaßt und gibt 
deshalb zu weniger Bedenken Anlaß als Art. 33 des 
Entwurfes. Aber ich will keinen Antrag auf Zurück
ko:ounen stellen. Nur das halte ich für gegeben, daß 
der Notstandsbegriff auch auf die Abtreibung anzu
wenden ist. Das können Sie durch keine Protokoll
erklärung ausschließen. Der Richter wird nicht die 
protokolle über unsere Debatten nachschlagen, die 
yiel zu weitläufig sind, als daß er sie vor jedem Urteil 
,konsultieren könnte. 

Baumann, Berichterstatter: Ich halte es mit 
Herrn Bundespräsident Häberlin für wünschbar, 
daß in der Frage heute eine gewisse Abklärung statt
finde, und möchte Ihnen beantragen, abzustimmen, 
aber den Abs. 2 von Art. 107 des Antrages A:mstalden, 
sofern Sie ihn annehmen, zur nochmaligen Prüfung 
an die Kommission zu. weisen. Dann haben wir 
wenigstens über den Grundsatz entschieden. Die 
wichtige Frage des Arztes des Wohnsitzkantons 
können wir uns dann nochmals überlegen. 

Bundespräsident Häberlin : Gestatten Sie mir 
einige Bemerkungen zum Ordnungsantrag. Es nützt 
meines Erachtens gar nichts, daß Sie die Frage an 
die Kommission zurückweisen. 

Herr Böhi sagte, man werde nicht auf die Ver
handlungen anstellen, nicht a1.V' die Erklärungen. Die 
einzige Konsequenz, die daraus gezogen werden kann, 
scheint mir die zu. sein, daß wir die Sache eben klar
legen. Herr Böhi wird nicht bestreiten wollen, daß 
der Gesetzgeber die Möglichkeit hat, zu sagen, bei 
bestimmten Vergehen könne der Notstandsartikel 
nicht angerufen werden unter dem Gesichtspunkt 
der Verteidigung der Ehre, der Verteidigung des 
Vermögens und der Freiheit, sondern nur unter dem 
Gesichtspunkt des konkurrierenden Lebens der 
Mutter. (Böhi; Wenn es im Gesetz ausdrücklich 
gesagt ist.) Eben, das meine ich, daß man es aus
drücklich sagt. Das will Herr Suter, unterstützt 
von Herrn Amstalden. Nach seinen ursprünglichen 
Ausführungen war zwar der Artikel vorerst nur 
vorgesehen für den Fall, daß Art. 107 gestrichen 
werde. Er hat aber auch seine Bedeutung für den 
Fall der Annahme. . Wir hatten freilich geglaubt, 
die Annahme von Art. 107 und die gleichzeitige 
Rückweisung der Anträge im Nationalrat, die weiter 
gingen - auf eugenische Indikation, soziale Indi
kation, Ehrennotstandsindikation - genüge zur 
Interpretation. Wenn Sie aber solche Zweifel hegen, 
wie sie Herr Böhi äußerte, müssen wir die Konse
quenz daraus ziehen und müssen, wenn wir nur die 
medizinische Indikation zulassen wollen, es im Ge
setze sagen, entweder indem man bei Art. 33 einen 
Zusatz macht, dieser Notstandsartikel sei nicht 
anwendbar .auf den Art. 107, weil dort einzig die 
Fälle geregelt sind, die man anerkennt, weil man 
die Frage des Zumutenkönnens für den Richter 
bindend regeln wolle, oder sodann, indem wir zu 
Art. 107 einen Zusatz machen: Art. 33 ist hierauf 
nicht weiter anwendbar. Darüber müssen Sie sich 
entscheiden: Sie müssen der Kommission mindestens 
eine W.egleitung über diesen Grun.dsatz ,geben. Re
daktionelle Kleinigkeiteri können dann vielleicht 
noch in der Kommission entschieden werden. Sonst 
aber hat es keinen Sinn; Sie erneuern nur die ganze 
Debatte, die wir bis anhin gehabt haben. Ich möchte 
Sie bitten, keine Rückweisung vorzunehmen, son
dern sich Zl! entscheiden. 

M. Bertoni : Comme membre de Ia comm1ss10n, 
je vous prie tout de meme d'accepter la proposition 
Böhi, parce qu'il est tres possible, meme probable, 
qu'a la suite du debat d'aujourd'hui, je modifie 
l'attitude que j'ai prise au sein de Ja ·commission 
imr le fond meme de la question, 

Amstalden: Mir scheint, Abs. 2 dürfte heute be
reinigt werden, wenn wir nach dem Wunsch von 
Herrn Böhi sagen, << von der zuständigen kanto
nalen Behörde des Wohnsitzkantons >>, dann haben 
wir das, was man verlangen wollte. Es wäre min
destens nach der formellen Seite nicht mehr nötig, 
Abs. 2 meines Antrages nochmals zu prüfen, anders 
aber, wenn nach Antrag Klöti der materielle Inhalt 
von der Kommission geprüft werden soll. Ich stelle 
Ihnen den formellen Antrag zu sagen: << Von der zu
ständigen Behörde des Wohnsitzkantons.>> 

Baumann, Berichtersfatter: Ich habe allerdings 
die Meinung, daß, wenn wir Art. 107, Abs. 2 an die 
Kommission zurückweisen, nicht bloß ·die .Redaktion, 
sondern auch der materielle Inhalt geprüft werden 
soll. Es scheint mir nicht ganz sicher zu sein, ob 
man mit Recht unter allen Umständen den Wohn
sitzarzt verlangen soll. 

Böhi : Ich kann mich auch damit einverstanden 
erklären, nur den Abs. 2 von Art. 107 zurückzuweisen. 

Klöti : Ich nehme den Antrag des Herrn Böhi 
auf, den ganzen Art. 107 und Art. 33 an die Kom
mission zurückzuweisen. Sie werden selber zugeben 
müssen, daß es wegen der Zusammenhänge nicht 
angeht, einen Absatz eines Artikels anzunehmen und 
einen andern an die Kommission zurückzuweisen. 

M. le President : II y aurait . en somme trois 
propositions: renvoyer l'art. 107 integralement a la 
commission; ne renvoyer que Je 2° alinea; ne rien 
renvoyer du tout a la commission. 

II y a donc Iieu, meme pour cette motion d'ordre, 
de proceder a un vote eventuel dans le sens suivant: 
pour Je cas ou un renvoi soit decide, Ie;conseil entend
il renvoyer a la commission l'art. 107 integralement, 
ou seulement l'alinea 2? Ce qui resultera de ce pre
mier vote eventuel sera oppose a la proposition de 
M. Je President de Ia Confederation de ne pas ren
voyer a Ja commission. 

Si l'article 107 est renvoye dans sa totalite, le 
renvoi s'etend aussi sur l'art. 33. 

Baumann, Berichterstatter: Einige Mitglieder der 
Kommission haben den Wunsch geäußert, sowohl 
Art. 107 als auch Art. 33 möchten an die Kommission 
zurückgewiesen werden; sie seien bereit, die Prüfung 
nochmals vorzunehmen. Unter diesen Umständen 
bin ich ebenfalls damit einverstanden. Wenn ich 
zuerst den Antrag gestellt habe, nur Abs. 2 des 
Art. 107 zurückzuweisen, so geschah es deshalb, 
weil ich gerne heute eine Abklärung über die grund-
sätzliche Frage gehabt hätte, • 
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Code penal suisse 

Abstimmung - Vote. 

Für den Antrag Böhi (Rückweisung an 
die Kommission) 26 Stimmen 

Dagegen 3 Stimmen 

Anträge der Kommission. 

Art. 108, Zustimmung zum Beschluß des Na-
tionalrats. 

,Art. 109. Zustimmung zum Beschluß des Na-
tionalrats. 

Art.110. Zustimmung zum Beschluß des Na-
tionalrats. 

Art. 111. Zustimmung zum Beschluß des Na-
tionalrats. 

Art. 11 lbis. Zustimmung zum Beschluß des Na-
tionalrats. 

Propositions de la commission. 

Art.108. Adherer a Ja decision du Conseil na-
tional. 

Art. 109. Adherer a la decision du Conseil na-
tional. 

Art. 110; Adherer a la decision du Conseil na-
tional. 

Art. 111. Adherer a la decision du Conseil na-
tional. 

Art. 111bis. Adherer a la decisii:m du Conseil 
national. 

Antrag Baumann. 

Art. 111, Abs. 2. Ist die Schädigung schwer, so 
wird der Täter von Amtes wegen verfolgt. 

Proposition Baumann. 

. Art. 111, 2e al. Si l'atteinte est grave, le delin
quant sera poursuivi d'office. 

Baumann, Berichterstatter: Bei den Körper
verletzungsdeli_k,ten sind namentlich zwei Fragen 
wichtig. Erstens die, ob die Schuld oder der Erfolg 
maßgebend sein soll, und sodann die Frage, ob das 
einzelne Delikt von Amtes wegen oder nur auf Antrag 
zu verfolgen sei. 

Mit Bezug auf die erste Frage ist zu sagen, daß 
der Entwurf in weitgehendem Umfange auf die 
Schuldhaft abstellt. Die Erfolgshaftung, wie sie 
älteren Rechten, so z. B. dem französischen Code 
penal und den ihm nachgebildeten Strafge&etzbüchern 
zugrunde liegt, ist aufgegeben worden. Der Täter 
ist zunächst verantwortlich für diejenigen Folgen, 
die er herbeizuführen beabsichtigte,. Uebersteigen 
diese Folgen seine Absicht, so ist er für sie verant
wortlich, wenn er sie voraussehen konnte, also mit 
ihrem Eintritte rechnen mußte. Wenn umgekehrt 
der Erfolg hinter der Absicht zurückb!.eibt, so wird 
der Täter wegen Versuchs des schwereren Delikts zu 
bestrafen sein. Dieses Haftl:mgsprinzip macht sich 
schon in den Art. 108 und 109 geltend. Es ist all
gemein, als Wegleitung-an den Richter, in Art. 110, 
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der von den zufälligen Folgen einer KörperverJetzun1 
handelt, zum Ausdruck gebracht. 

Der Entwurf unterscheidet bei den vorsätzlicher 
Körperverletzungen zwischen schweren und ein. 
fachen. Von den ersteren spricht Art. 108 und zwa1 
in wörtlicher Uebereinstimmung mit Art. 121 des 
Militärstrafges,etzes. Die Strafe ist Zuchthaus bis 
zu 10 Jahren odtr Gefängnis von sec;hs Monaten bis 
zu fünf Jahren. Tritt der Tod des Verletzten als Folge 

·· der beabsichtigten schweren Körperverletzung ein 
und konnte der Täter diesen Erfolg voraussehen, so 
ist die Strafe ausschließlich Zuchthaus. 

Die Strafbarkeit der beabsichtigten einfachen -
man könnte auch sagen leichtern - Körperverletzung 
ist in Art. 109 geordnet. Normalerweise wird das 
Vergehen nur auf Antrag hin verfolgt, In leichtern 
Fällen kann nach dem Beschluss des Nationalrates der 
Richter, nach freiem Ermessen die Strafe mildern; 
Art. 63 findet sonach Anwendung und es kann der 
Richter statt auf Gefängnis auf eine leichtere Straf
art erkennen. Die Möglichkeit einer Milderung der 
Gefängnisstrafe ist gerechtfertigt, sieht doch auch 
das Militärstrafgesetz für leichtere Fälle disziplina
rische Bestrafung vor. Wenn der Täter Gift, eine 
Waffe oder ein gefährliches Werkzeug gebraucht 
oder einen Wehrlosen verletzt hat, so wird der Täter 
von Amtes wegen verfolgt und die Strafe ist aus
schließlich Gefängnis. Das gleiche tritt ijach Ziff. 2 
ein,. wenn der Täter zwar nur eine leichte Körper
verletzung gewollt, aber eine schwere herbeigeführt 
hat und diesen Erfolg hat voraussehen können. 
Stirbt der Verletzte an den Folgen und war dieser 
Erfolg für den Täter voraussehbar, so ist nach Ziff. 3 
Zuchthaus- oder Gefängnisstrafe auszusprechen. 

Den Gegensatz zur vorsätzlichen bildet die fahr
lässige Körperverletzung des Art. 111. Der National
rat änderte den Text von Abs. 1 dahin ab, daß nicht 
von Körperverletzung, sondern in Anlehnung an 
Art. 109 und an das Militärstrafgesetz von der fahr
lässigen Schädigung eines Menschen an Körper oder 
Gesundheit gesprochen wird. Darin liegt mehr als 
nur eine redaktionelle Verbesserung. E» soll damit, 
wie die beiden Referenten im Nationalrat, ohne 
Widerspruch im Rate zu finden, ausgeführt haben, 
auch die fahrlässige Ansteckung mit Krankheiten, z.B. 
mit einer Geschlechtskrankheit, unter den Begriff des 
Art. 111 gebracht werden, so daß nun nach Art. 109 
das vorsätzliche und nach Art. 111 das fahrlässige 
Anstecken mit einer Krankheit strafbar sein soll. 
Auch in unserer Kommission hat sich gegen diese 
Auffassung kein Widerspruch erhoben, so daß, wenn 
auch der Ständerat ausdrücklich oder stillschweigend 
zustimmt, eine übereinstimmende Interpretation im 
angeführten Sinne vorliegen wird. Nach Abs. 1 ist 
die fahrlässige Körperverletzung mit Gefängnis oder. 
mit Buße bedroht und die Strafverfolgung soll nur 
auf Antrag geschehen. Der Bundesrat hat freilich in 
einem zweiten Absatz festgesetzt, daß beim Vor
handensein einer schweren Verletzung oder wenn der 
Täter durch die Fahrlässigkeit eine ihm durch sein 
Amt oder seinen Beruf auferlegte Pflicht verletrl,, 
die Handlung von Amtes wegen zu verfolgen ·und nut 
Gefängnis bis zu drei Jahren, eventuell in Verbindung 
mit Geldbuße, zu bestrafen sei. Der Nationalrat hat 
indessen dieses zweite Alinea gestrichen mit de.: Be-. 
gründung, daß auch bei der faJlrlässigen Totung 
(Art. 104) eine besondere Qualifikation im Falle der 
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Verletzung einer amtlichen oder beruflichen Pflicht 
abgelehnt worden sei. Es wurde dabei angeführt, 
daß es beispielsweise nicht billig sei, Berufschauffeure, 
die keine leichte Pflicht zu erfüllen haben und ständig 

. aJlen Gefahren ausgesetzt seien, um dieser beruflichen 
Stellung willen viel strenger zu behandeln, ab Ge
Jegenheitsfahrer, die zum Vergnügen ihre Fahrten 
Illachen. Das Gesetz gebe durch die Androhung der 
Gefängnisstrafe oder Buße genügend Spielraum auch 
für schwere Fälle. Diese Argumentation trifft meines 
Erachtens zu, soweit es sich um eine besondere Be
handlung der Amts- und Berufsleute und die Auf
stellung eines qualifiziei:ten Strafmaßes handelt. Es 
ist aber zu beachten, daß mit der Streichung von 
Abs. 2 auch die schwersten fahrlässigen Körper
verletzungen gemäß Abs. 1 nur noch Antragsdelikte 
sein werden, während der Bundesrat sie zu Offizial
delikten machen wollte. Gegen diese Aenderung, die 
freilich auch in unserer Kommission nicht ange
fochten worden ist, habe ich persönlich meine Be
denken. lch würde es vorziehen, den Abs. 2 wenig
stens in folgender Form aufzunehmen: << Ist die 
Schädigung schwer, so wird der Täter von Amtes 
wegen verfolgt >>. Der Begriff der Schwere der Schä
digung würde im Sinne der Umschreibung des 
Art. 108 auszulegen sein. Schwere Körperverletzungen 
und schwere gesundheitliche Schädigungen, auch 
wenn sie auf Fahrlässigkeit beruhen, sollten vom 
Staate um der öffentlichen Sicherheit willen nicht 
leicht genommen, sondern von ihm ex officio ver
folgt werden. Ich erlaube mir, einen solchen Antrag 
zu stellen. 

Endlich hat der Nationalrat, unter dem Begr· I 
« Tätlichkeiten >> den Art. 295 als neuen Art. 11 is 
hier hinübergenommen. Es handelt sich um Tä ich
keiten, die keine Schädigung de~ Körpers od r der 
Gesundheit zur Folge haben und zwar nach nserer 
in Art. 96bis angenommenen Definition m eine 
Uebertretung, denn die unter diesen tbestand 
fallenden Handlungen werden nur mit aft oder 
Buße bedroht. Seinem sachlichen halte nach 
dürfte es richtig sein, diesen Artikel hi einzureihen. 

Namens der Kommission habe ich hnen zu bean
tragen, die Art. 108--lllbis unver· ndert nach Be
schluß des Nationalrates anzune men. Persönlich 
stelle ich, wie erwähnt, einen trag zu Art. 111, 
Abs.2. 

Böhi: Ich kann dem An ag des Herrn Baumann 
zustimmen, aber ich möc e bei dieser Gelegenheit 
eine allgemeine Bemerk g anbringen. In den Ar
tikeln über die Körperv rletzungen heißt es abwech
selnd: << Der Täter wi ä auf Antrag bestraft>>, oder 
<< Er wird von Amte wegen bestraft >>. Das scheint 
mir systematisch n · ht richtig . Wir sollten uns da-
rüber klar sein, ß im allgemeinen die Bestrafung 
von Amtes we stattfindet. Wo das der Fall ist, 
soll man es ni t extra sagen, sondern nur die Aus
,ahniefälle n nen, wo die Bestrafung bloß auf Antrag 
erfolgt. A diesem Standpunkt stehen auch die 
kantonale Strafgesetzbücher. Das ist logisch. Ich 
finde, m sollte dieses Prinzip auch im eidgenössischen 
Strafg etz durchführen, und möchte das zuhanden 
der daktionskonunission empfehlen. 

I 
/ Baumann, Berichterstatter: Es freut mich, daß 

~rr Kollege · Böhi materiell mit meinem Antrage 

einverstanden ist. Ich empfehle 
zur Annahme. 

Was die redaktionelle Bemängelung an trifft, 
werden wir in der Redaktionskommission ·e Frage 
prüfen, ob nicht die Sache in der von rrn Böhi 
vorgeschlagenen Art und Weise darzus 

Wettstein: Gestatten Sie mir Mitglied der 
Redaktionskommission eine Beme ung. Es ist so, 
wie Herr Böhi sagt: Nur da w· diese Unterschei
dung gemacht, wo in einem rtikel beide Möglich
keiten vorliegen. Der Entw f steht auf dem Stand
punkt, wo nichts gesagt erde, handle es sich um 
ein Offizialdelikt. Nun ben wir in Art. 111 ein 
Antragsdelikt jm erste Absatz und nach Antrag 
Baumann in Abs. 2 ei Offizialdelikt. Das müssen 
Sie aber sagen. Wen ie im ersten Teil eines Artikels 
eine Ausnahme m en und im übrigen das Offizial
delikt beibehalte , so müssen Sie ausdrücklich sagen, 

wo das andere zutrifft. Wir kom
men also n · t darüber hinweg, ausdrücklich zu 
sagen, in lchen Fällen ein Antragsdelikt und in 
welchen e · Offizialdelikt vorliegt. 

Art. 108. 

genommen. - Adopte. 

Art.109. 

Art. 110. 

Angenommen. - Adopte. 

Art. 111. 

M. le President: La proposition de M. Baumann 
n'est pas combattue; elle est donc admise. 

Angenommen. - Adopte. 

Art. 111bis. 

Angenommen. - Adopte. 

Anträge der Kommission. 
Art. 112. Zustimmung zum Beschluß des Na

tionalrats. 
Art. 112bis. Zustimmung zum Beschluß des· Na

tionalrats. 
Art. 113, Abs. 1. Zustimmung zum Beschluß des 

Nationalrats. 
Abs. 2. Streichen. 
Abs. 3. Zustimmung zum Beschluß des Na

tionalrats. 

Propositions de Ja commission. 
Art. 112. Adherer a la decision du Conseil national. 
Art. 112bis. Adherer a · 1a decision du Conseil 

national. 
Art. 113, al. 1. Adherer a la decision du Conseil 

national. 
AI. 2. Biffer. 
Al. 3. Adherer a la decision. du Conseil national. 

Baumann, Berichterstatter: Die Art. 112--119 
sind sogenannte Gefährdungsdelikte. Sie werden 
unter der Bezeichnung << Gefährdung des Lebens und 
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gehe. Aus diesem Gefühl heraus ist sie ja überhaupt 
dazu gekommen, das zweite Alinea seinerzeit vor
zuschlagen. Für eine schwere Verleumdung ist eine 
Verjährungsfrist von einem Jahr entschieden zu 
kurz. Die Ko~sion beantragt Ihnen daher, die 
Verjährungsfrist auf zwei Jahre zu erhöhen und den 
Art. 154his in Anlehnung an die Ausdruckweise des 
Art. 67 wie folgt zu fassen: << Die Verfolgung der Ver
brechen and Vergehen gegen die Ehre verjährt in 
zwei Jahren.>> Das zweite Alinea würde wieder ge
strichen. Für diesen Antrag haben sich sechs Stimmen 
ausgesprochen, - während fünf Mitglieder für gänz~ 
liehe Streichung des Art. 154bis votierten, von der 
Ansicht ausgehend, daß keine hinlänglichen Gründe 
bestehen, für diese Deliktsgruppe eine besondere, 
von der allgemeinen Regel des Art. 67 abweichende 
Verjährungsfrist einzuführen. 

Angenommen. - Adopte. 

Art.160. 

Antrag der Kommission. 
Abs. 1. Zustimmung zum Beschluß des National

rats. 
Abs. 2. Entführt der Täter das Kind, um es zur 

Unzucht zu mißbrauchen oder mißbrauchen zu lassen, 
so wird er mit Zuchthaus nicht unter drei Jahren 
bestraft. 

Proposition de la commission. 
Celui qui aura enleve un enfant de moins de seize 

ans pour 1' exploiter ou pour obtenir ranc;on, sera 
puni de la reclusion jusqu'a cinq ans ou de l'empri-

1 • • • 
sonnement pour s1x mo1s au moms. 

Pour le reste adherer a la decision du Conseil na
tional. 

Baumann, Berichterstatter: Bei der Beratung 
von Art. 160 (Entführung eines Kindes) hat Herr 
Kollege Wettstein den Antrag gestellt es sei Abs. 2 
wie folgt zu ergänzen: << Entführt der Täter das Kind, 
um es zur Unzucht zu mißbrauchen oder mißbrauchen 
zu lassen ... >> Der Text des Bundesrates hatte ge
lautet « oder es der Unzucht zu überliefern i,. Diese 
\Vorte sind aber vom Nationalrat gestrichen worden 
· nir ~1er Begründung, daß dieser Tatbestand gemäß 
\.tt. 177 als Kinderhandel zu ahnden sei. Die stände

-, f, tJ.khe Kommission hatte aus dem gleichen Grunde 
ZJ.stimmung zum Beschluß des Nationalrates emp
foh-:ea. Der Antrag Wettstein ist dann an. unsere 
Kummission gewiesen worden. In ihrem Schosse 
vertrat Herr Wettstein neuerdings die Ansicht, daß 
der von ihm genannte Tatbestand des Mißbrauchen
lassens eines Kindes im Tatbestand des Art. 177 
(Kinderhandel) nicht enthalten sei, denn es könne 
eine solche UeberJieferung zur Unzucht stattfinden, 
ohne daß damit ein eigentlicher Handel verbunden 
sei. -Ihm ist entgegnet worden, daß Art. 177 nicht 
so zu verstehen sei, als ob er nur den gewerbsmäßigen 
Frauen- und Kinderhandel unter Strafe stelle; dieser 
Artikel umfasse auch den vereinzelten Fall, wie sich aus 
dem Wortlaut von Ziff. 1 ergebe. 

Die Kommission hat jedoch mehrheitlich den An
trag Wettstein angenommen und empfiehlt Ihnen, 

in Art. 160 Abs. 2 die Worte << oder mißbrauchen. 
lassen>> einzuschieben. . 

Angenommen. - Adopte. 

Hier wird die Beratung abgebrochen. 
(Ici Ie debat est interrompu.) · 

Nachmittagssitzung vom 16. März 1932. 
Seance de 1•elevee dlu 16 m,ars 1932. 

Vorsitz - Presidence: Hr. Sigrist. 

111. Schweizerisches srraroesetzbuch. 
Cole penal m. 

Fortsetzung. - Suite. 
Siehe Seite 259 hievor. - Voir page 259 ci-devant. 

Art. 33. 
Antrag der Kommission. 

Ziff. 1. Zustimmung zum Beschluß des National
rats. 

Ziff. 2. Die Tat, die jemand begeht, um das ' 
Gut eines andern, namentlich Leben, Leib, Freiheit, 
Ehre, Vermögen, aus einer unmittelbaren, nicht anders 
abwendbaren Gefahr zu erretten, ist straflos. 

Konnte der Täter erkennen, daß dem Gefährdeten 
die Preisgabe des gefährdeten Gutes zuzumuten war, 
so mildert der Richter die Strafe nach freiem Er- -
messen (Artikel 63). 

Proposition de la com.misslon. 
Ch. 1. Adherer a 1a decision du Conseil national. 
Ch. 2. L'.)rsqu'un acte aura ete commis pour 

preserver d'un <langer imminent et impossible a 
detourner autrement un bien appartenant a autrui, 
notamment la vie, I'integrite corporelle, la liberte, 
I'honneur, le patrimoine, cet acte ne sera pas.punis
sable. 

Si l'auteur pouvait se rendre compte que Ie sacri
fice du bien menace etait raisonnablement exigible 
de celui auquel le bien appartenait, Ie juge attenuera 
librement Ia peine (article 63). 

Art. 107. 
Antrag der Kommission. 

Marginale: Straf(ose Unterbrechung der 
Schwangerschaft. 

Eine Abtreibung im Sinne dieses Gesetzes liegt 
nicht vor, wenn die Schwangerschaft infolge von 
Handlungen unterbrochen wird, die ein patentierter 
Arzt nach den Regeln der ärztlichen Kunst und mit 
schriftlicher Zustimmung der Schwangern zur Air: 
wendung einer auf andere Weise nicht abwendbaren 
besonders schweren Gefahr für das Leben oder die 
Gesundheit der Mutter vorgenommen hat. 

Zur Begutachtung der Notwendigkeit des ärzt
liche~ Eingriffs ist ein zweiter, von der zuständigen 
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Behörde des Wohnsitzkantons der Schwangern zu l 
bezeichnender Arzt beizuziehen. Hat die Schwangere 
ihren Wohnsitz im Ausland, so wird der zweite Arzt 
von der zuständigen Behörde des Kantons bezeichnet, 
in welchem der Eingriff vorgenommen wird. 

Ist die Schwangere nicht so ist die 
schriftliche Zustimmung ihres Ver-

zum ärztlichen Eingriff 
die Voraussetzungen dieses Artikels zur 

nttornrec:numi:1 der Schwangerschaft nicht vor, so 1 
können Ziffer l, Abs. 1, und Ziffer 2, Abs. 1, von 1 

Artikel 33 nicht auf die erfolgte Abtreibung ange-
"""''" .. '" werden. 

Proposition le la commission. 

Note marginale: Interruption non punissable 
de la grossesse. 

II n'y a pas avortement au sens de ce code lorsque 
la grossesse est interrompue a la suite d'actes pra
tiques par un medecin diplöme, selon les regles de 
l'art medical et avec le consentement ecrit de la 
personne enceinte, en vue d'ecarter un danger par
ticulierement grave, impossible a detourner autre
ment et menai;ant la vie ou la sante de la mere. 

L'autorite competente du canton ou la personne 
enceinte a son domicile designera un second medecin 
qui donnera son avis sur la necessite de l'intervention 
medicale. Si la personne enceinte a son domicile a 
l'etranger, Ie second medecin sera designe par l'au
torite competente du canton ou l'intervention a 
lieu. 

Lorque la personne enceinte est incapable de 
discernement, le consentement ecrit de son repre
sentant legal sera requis. 

Si les conditions posees dans cet article pour 
l'interruption de Ja grossesse ne sont pas accomplies, 
les dispositions du chiffre 1 er, 1 er alinea, et du chiffre 
2, 1 er alinea, de l'article 33 ne seront pas applicables 
a l'avortement provoque. 

Baumann, Berichterstatter: Sie haben unterm 
22. September 1931 auf Antrag der Herren Böhi 
und Klöti die Art. 33 (Notstand) und 107 (straflose 
Abtreibung) ·· an die Kommission zurückgewiesen. 
Es geschah dies, nachdem schon früher die Herren 

und Suter zu Art. 33 eine neue Ziffer 3, lau
tend: <{ Diese Bestimmung findet auf die Abtreibung 
der Leibesfrucht keine Anwendung ,> in Vorschlag 
gebracht hatten und von Herrn Amstalden anläßlich 
der Diskussion über den Art. 107 eine neue Fassuni:1 
dieses Artikels eventuell beantragt worden war~ 
Die grundsätzliche Abstimmung über Art. 107, dessen 
Streichung eine Zufallsmehrheit der Kommission 

hatte, wurde ebenfalls verschoben. Da 
;Jv,»:nu·u von mehreren unter andern 

die der Auf-

die 
Der Eventual-Antrag 

des Herrn Amstalden schien uns eine Brücke zu 
schlagen zu den Anschauungen derjenigen Rats
mitglieder, die zwar grundsätzlich eine zum vorn
herein gefaßte Absicht, das Kind zu töten, ablehnen, 
aber doch Straflosigkeit annehmen wollen, wenn die 
Schwangerschaft unterbrochen wird durch einen 
ärztlichen der sich zur Abwendung einer 
schweren für das Leben oder die Gesundheit 
der Mutter als erweist. Es ist ferner im 
Rate sowohl von Herrn wie von 
mir die Ansicht vertreten worden, daß im Falle der 
Annahme des Art. 107 in der einen oder andern Fas-
sung die Anwendung der Bestimmung 
des Notstandsartikels 33 auf Abtreibung ausge-
schlossen sei. Diese Ansicht ist freilich, schon aus 
formellen Gründen, bekämpft und es ist die These 
aufgestellt worden, daß eine solche Nichtanwendung 
ausdrücklich im Gesetze erklärt sein müßte. Unsere 
Kommission hat anläßlich der Wiederberatung des 
Gegenstandes die Wünschbarkeit, hinsichtlich der 
Anwendung oder Nichtanwendung von Art. 33 klares 
geschriebenes Recht zu schaffen, anerkannt. Mate
riell steht sie auf dem Standpunkt, daß Art .. 107 eine 

· lex specialis des in Art. 33 umschriebenen Not
standsbegriffes darstellt und daß daher bei Beihaltung 
des Art. 107 die Straflosigkeit einer Abtreibung nur 
aus diesem Artikel, nicht aber auch noch aus Art. 33 
soll abgeleitet werden können. Nun ist aber zu be
achten, daß Art. 33 zwei Bestimmungen enthält. Die 
eine begründet die Straflosigkeit, die andere bloß 
die Milderung der Strafe in den Fällen, wo dem 
Täter oder dem Gefährdeten hätte zugemutet werden 
können, das gefährdete Gut preiszugeben. Diese in 
Art. 33 angedeuteten Milderungsgründe einzig und 
allein mit Bezug auf die Abtreibung strikte aus
zuschließen, scheint uns bei nochmaliger Prüfung 
nicht gerechtfertigt zu sein. Die Kommission hat 
sich denn auch dahin geeinigt, für den Fall der An
nahme des Art. 107 einen neuen Absatz 4 in Vor
schlag zu bringen, lautend: << Liegen die Voraus
setzungen dieses Artikels zur Unterbrechung der 
Schwangerschaft nicht vor, so können Ziffer 1 Abs. 1 
und Ziffer 2 Abs. 1 von Art. 33 nicht auf die erfolgte 
Abtreibung angewendet werden. >> Das heißt mit 
andern Worten: Wenn die Voraussetzungen von 
Art. 107 fehlen, so kann nicht etwa gestützt auf den 
Notstandsartikel 33 auf gänzliche Straflosigkeit er
kannt werden, wohl aber kann der Richter auch dann 
heim Vorhandensein eines Notstandes die Strafe 
nach freiem Ermessen mildern. Das bedeutet einmal 
die Schaffung einer klaren Rechtslage und sodann 
ein Entgegenkommen der von Herrn 
Klöti seinerzeit hier ein Ent-
gegenkommen, das uns sachlich begründet erscheint. 
Denn es ist in der Tat nicht einzusehen, warum nun 
einzig und allein bei der Abtreibung die Möglichkeit 
einer Strafmilderung aus dem Gesichtspunkte des 
Notstandes gänzlich ausgeschlossen sein sollte. Im 
übrigen ist ja Art. 107 selbst ein Notstandsfall, 
der mit Bezug auf die Strafbarkeit oder Straflosig
keit der Abtreibung die allgemeine Regel des Art. 33 
ersetzt. 

Die tse1ffil4'11ng 
machte 

dieses neuen Absatzes 4 von Art. 
der Redaktion 

Die 

Absätzen 

4 
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auseinandergehalten sind. Materiell ist in · Art. 33 
nichts geändert worden. 

Hinsichtlich der Fassung von Art. 107 gibt die 
Kommission dem Eventualantrag des Herrn· Am
stalden gegenüber dem Beschluß des Nationalrats 
den Vorzug. Sie hat an diesem Antrag unter Zu
stimmung des Antragstellers gewisse Ergänzungen 
und Aenderungen vorgenommen. So ist unter anderm 
die Frage gelöst worden, wer den zweiten Arzt zu 
bezeichnen habe, wenn die Schwangere ihren ordent
lichen Wohnsitz im Ausland hat, aber der ärztliche 
Eingriff bei einem Aufenthalt in der Schweiz not
wendig wird. 

Es mag bei diesem Anlaß von Interesse sein, 
zu vernehmen, daß HP.rr Professor Walthard, 
Chef der Universitäts-Frauenklinik des Kantons 
Zürich, nachdem er den Eventualantrag des Herrn 
Amstalden in der Zeitung gelesen hatte, von sich aus 
brieflich dem Sprechenden erklärt hat, daß er mit 
diesem Antrag vollständig einvenjtanden sei, daß er 
ihn für eine glückliche Lösung hetrachte und daß 
an der Universitäts-Frauenklinik in Zürich seit mehr 
als 10 Jahren genau im Sinne dieses Antrages vor
gegangen werde. Auf Anregung von Herrn Prof. 
Walthard hat die Kommission in Abs: 2 des Antrages 
Amstalden die gewiß sehr bere.chtigte Aenderung 
angebracht, daß der zweite, von der zuständigen 
Behörde des Wohnsitzkantons zu bezeichnende Arzt 
nicht für den Eingriff, sondern für die Begutachtung 
der Notwendigkeit des Eingriffs beizuziehen ist. 
Der Bericht von Prof. Walthard, der zu Ihrer Ver
fügung steht, war für mich eine Beruhigung. Er hat 
mich in der Ansicht bestärkt, daß wir auf dem rich
tigen Wege sind, wenn wir den Art. 107 in der neuen 
Fassung annehmen. 

Was di.e Bedeutung der Beiziehung eines zweiten 
Arztes im allgemeinen anbetrifft, so besteht darüber 
bei der Kommission folgende Auffassung: Der Beizug 
eines zweiten Arztes soll nicht nur eine Ordnungs
vorschrift, sondern ein Tatbestandsmerkmal sein. Ein 
Arzt. der die Beiziehung des zweiten Arztes vernach
lässigt, macht sich der Abtreibung schuldig, ohne 
Rücksicht darauf, ob sachlich die Voraussetzungen 
zu diesem Eingriff gegeben gewesen wären. Denn 
er vernachlässigt und verunmöglicht damit die vom 
Gesetz geforderte Nachprüfung der Notwendigkeit 
des Eingriffs. 

Die Kommission beantragt Ihnen mehrheitlich, 
d. h. mit 6 Stimmen, den Art. 107 in der bereinigten 
Fassung des Eventualantrages Amstalden anzunehm
men. Vier Mitglieder sprachen sich für den Antrag 
Savoy-Suter auf Streichung des Art. 107 in dieser 
oder jener Fassung aus und zwei Mitglieder haben 
sich der Stimme enthalten. 

Suter: Nach Art. 107, wie ihn uns die Mehrheit 
der Kommission vorschlägt, ist die Abtreibung unter 
gewissen Bedingungen als straffrei erklärt, nämlich 

· dann, wenn die schriftliche Zustimmung der Schwan
gern vorliegt und der Eingriff von einem patentierten 
Arzte unter Zuzug eines zweiten von der zuständigen 
kantonalen Behörde des Wohnsitzes der Schwangern 
dezeichneten Arztes vorgenommen wird, zur A.bwen
birng einer auf andere Weise nicht abwendbaren 
besonders schweren Gefahr für Leben und Gesundheit 
der Mutter. 

-

Ich nehme als selbstverständlich an, daß beide. 
Aerzte in ihrem Urteil übereinstimmen müssen und 
daß die Unterbrechung der Schwangerschaft nicht 
vorgenommen werden darf, wenn ihre Ansichten 
auseinandergehen. Im weitem konstatiere ich, daß 
nach Ansicht der Mehrheit der Kommission und ent
gegen der ursprünglichen Begründung des Antrages, 
der Arzt nicht nur dann, wenn infolge der medizini
schen Behandlung ein Abortus eintritt, auch wenn er 
diese Eventualität als möglich oder wahrscheinlich 
voraussah, straffrei sein soll, sondern auch dann, 
wenn die Unterbrechung unter den genannten Vor
aussetzungen von ihm gewollt und beabsichtigt war. 

Eine Minderheit der Kommission, zu der auch der 
Sprechende gehörte, hat sich zu ihrem Bedauern 
mit dieser Lösung nicht einverstanden erklären kön
nen. Sie beantragt Streichung des Art. 107 auch 
in der vorliegenden Fassung, selbstverständlich in 
der Meinung und mit dem Vorbehalt, daß Art. 33 
auf die Abtreibung keine Anwendung finde, falls 
Art. 107 gestrichen würde. Ich behalte mir daher 
eventuell vor, nach der Abstimmung über Art. 107 
den im Verein mit Herrn Kollega Savoy schon früher 
eingereicht-en Antrag zu Art. 33 wiederum aufzu
nehmen. 

Bei Begründung des Minderheitsantrages lasse 
ich die grundsätzliche Stellungnahme zu dieser Frage 
unerörtert. Wir haben uns in der Herbstsession dar
über ausgesprochen. Ich betone lediglich, daß die 
Minderheit die Auffassung vertritt und an ihr fest
hält, daß die Vernichtung des werdenden Menschen
lebens zur Erreichung eines an sich guten Zweckes, 
der Beseitigung einer Gefahr für Leben und Gesund
heit der Mutter, grundsätzlich unstatthaft ist und 
daher verboten bleiben soll, wie es dem geltenden 
Recht einer Reihe von Kantonen entspricht. 

Was ich aber heute besonders hervorheben möchte, 
ist die Gefahr des Mißbrauches, die auch bei dieser 
Fassung des Art. 107 zu befürchten ist, wenn die Ab
treibung nicht gänzlich verboten wird. 

Es ist ja ein offenes Geheimnis, daß die Anschau
ungen weiter Volkskreise über Wert und Würde der 
Mutterschaft in besorgniserregender Weise deroutiert 
sind. Je verfeinerter die Kultur, desto größer die Furcht 
vor dem Kinde. Genußsucht, hohe Lebensansprüche 
und Bequemlichkeit geben die Erklärung hierfür, 
dann mögen aber auch die wirtschaftlichen und gesell
schaftlichen Verhältnisse mitverantwortlich sein. Aber 
diese lassen sich natürlich nicht mit Abtreibung 
sanieren. 

Wird nun der Arzt an dieser betrüblichen Zeit
erscheinung, die nun einmal Tatsache ist und nicht 
bestri.tten werden kann, achtlos vorbeikommen oder 
wird er von ihr nicht vielmehr, vielleicht sogar un
bewußt, beeinflußt und mitgerissen? Und besteht 
infolgedessen nicht die große Gefahr, wenn wir für 
die Indikationen eine Lücke im Gesetze offen lassen, 
auch wenn sie nur klein erscheint, daß sie gerade in
folge dieser Mentalität sich nach und nach erweitert 
.und zwar in einem Maße, wie es dem ursprünglichen 
Willen des Gesetzgebets nicht mehr entspricht? 
Die gesetzliche Erlaubtheit der Abtreibung in gewis
sen Fällen wird in unzähligen Köpfen auch zur mora
lischen Erlaubtheit. Wir wissen, daß dem Volke 
das Unterscheiden schwer geht. 

Wenn es wirklich Fälle geben sollte, was durchaus 
nicht bewiesen ist - in der Wissenschaft ist es wenig-

""' 71, 
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stens bestritten - wo bis zur extrauterinen I:.ebens
fähigkeit des Kindes Leben gegen Leben steht, wo 
aiso ein Leben nur gerettet werden kann, wenn das 
andere zerstört wird. so wäre das schließlich noch 
eine andere Sache. Aber der vorliegende Art. 107 
geht weiter und will auch die Gesundheit gegenüber 
dem Leben als 6leichwertiges Notstandsgut anerken
nen, die Gesundheit, die an und für sich schon ein 
sehr dehnbarer und weiter Begriff ist. Und wenn wir 
hier Konzessionen machen, so halte ich das für ge
fährlich und gewagt. Wir wissen nicht, welche Indi
kationen dann eigentlich Geltung haben sollen und 
welche nicht. Allerdings schrieb die Schweiz. Gynä
kologische Gesellschaft in einer Eingabe an die stände
rätliche Strafrechtskommission vom 30. Januar 1930, 
daß die Gründe zur Unterbrechung der Schwanger
schaft höchst mannigfaltige seien und in alle Spezial
fächer der Medizin einschlagen. Sie erwähnt dann bei
spielsweise als Indikationen nicht bloß Infektions
krankheiten, sondern auch psychische Störungen, 
Augenkrankheiten etc. Aber das sind. Angaben, die 
nicht befriedigen können, um so weniger, als jede dieser 
Indikationen in der medizinischen Welt wiederum ihre 
Gegner hat und keine einzige derselben unbestritten 
ist. 

Man könnte hier auf die Erfahrungen, welche nach 
dieser Richtung in Deutschland gemacht wurden, 
hinweisen. Dort ist, wie es nach dem Mehrheitsantrage 
Ihrer Kommission der Fall wäre, die Abtreibung nach 
geltendem Recht nur dann nicht rechtswidrig und 
daher straffrei, wenn sie von Aerzten aus medizinischer 
und individuell hygienischer Indikation als das einzige 
Mittel zur Rettung der Mutter aus einer als unvermeid
lich erwiesenen schweren Gefahr für Leben und Ge
sundheit nach den Regeln der ärztlichen Wissenschaft 
vorgenommen . wird. Trotz diesen strafrechtlichen 
Bestimmungen haben die Abtreibungen horrend zu
genommen und werden von Kennern der Verhält
nisse auf 800,000 bis eine Million pro Jahr geschätzt. 
Dort wurde der vom Strafrecht aufgestellte Damm, 
auch wenn er nur die scheinbar kleine Oeffnung der 
medizinischen Indikation offen ließ, in erschreckender 
Weise durchbrochen. << Es ist wohl zu erwägen >>, 
so klagt ein hervorragender Schriftsteller und Freund 
des deutschen Volkes, << daß nach dem geltenden 
Recht kein Arzt verurteilt wird, der der weitherzigsten 
Deutung der medizinischen Indikation huldigt, wenn 
nur der Eindruck gewonnen wird, daß die gesundheit
liche Gefährdung ausgeschaltet werden sollte. Und 
wer wird es ihm tatsächlich wehren, wenn er glaubt, 
soziale Zustände medizinisch deuten und gelegent
lich auch auf Grundlage persönlicher Kenntnisse vom 
Einfluß der Vererbung und übertragener Ansteckung 
auf die Nachkommenschaft zugleich rassenhygienische 
Gesichtspunkte gelten zu lassen? » 

Gewiß würde man einer derart weitgehenden 
Interpretation der medizinischen Indikation nach 
dem uns vorgeschlagenen Art. 107 entgegenhalten 
können, sie sei rechtswidrig. Aber wenn es sich 
um eine gemischte Inqikation handelt mit medi
zinischem Endzweck, wird sie gebilligt werden, auch 
von vielen Gerichten. Und darüber ist wohl ein 
Zweifel nicht möglich, daß nur höchst selten ein 
Untersuch und eine Verurteilung stattfinden wird, 
auch wenn der Arzt zu weit gegangen und dem Bitten 
und Flehen der Schwap.gern nachgegeben hat, deren 
schriftliche Zustimmung wohl häufig unschwer er-

hältlich sein wird, sofern er dartun kann, daß er 
zur Wahrung der Gesundheit der Mutter den Ein
griff vorgenommen hat. Und auch dann noch ist eine 
Hintertüre da, indem laut den Alineas 2 und 4 des 
Art. 33, die im vorliegenden Art. 107, Abs. 4, vor
behalten sind, bei Ueberschreitung des Notstandes 
der Richter angewiesen wird, die Strafe nach freiem 
Ermessen zt1 mildern. Das heißt nichts anderes, als 
daß der Richter von der Strafart und dem Strafmaß 
abgehen und die Strafsanktion durch eine kleine 
unbedeutende Geldbusse illusorisch machen kann. 

Ich gebe zwar gerne zu, daß die überwiegende 
Mehrzahl unserer Aerzte auf äußerste Einengung 
der medizinischen Indikation bedacht sein wird, 
aber es gibt auch andere, die in dieser Richtung 
,leichte Auffassungen haben, und gerade diese werden 
sich vermehrten Zuspruches erfreuen, wenn nicht 
der zweite, von der kantonalen Behörde bezeichnete 
Arzt die Zügel fest in der Hand hält. Ob er es tun 
wird, hängt sehr ab von der Wahl durch die Be
hörde und damit wiederum von dieser selber ab. 

Also eine Gefahr des Mißbrauches besteht bei der 
heutigen lockern Mentalität weiter Volkskreise und 
es nimmt mich nicht wunder, wenn, gestützt auf die 
in Deutschland gemachten Erfahrungen, im Juliheft 
1921 des Archivs für Frauenkunde und Eugenetik 
von einem Arzte, Dr. Max Nassauer, erklärt wurde, 
um den richtigen Mittelweg für die medizinische In
dikation wiederzufinden, müßte man eigentlich für 
die nächsten Jahre oder Jahrzehnte ein absolutes 
Verbot der künstlichen Fehlgeburt erlassen. 

Ein solches Verbot rechtfertigt sich aber nicht 
bloß wegen der Möglichkeit des Mißbrauches, sondern 
auch wegen derjenigen des Irrtums über Größe und 
Unmittelbarkeit der Gefahr und wegen' der Gefähr
lichkeit des Eingrifffes. Ich will darüber keine 
weitem Ausführungen machen, ich verweise auf das 
früher Gesagte. Aber wir wissen, daß die Abtreibung 
an sich ein gewagtes und lebensgefährliches Experi
ment ist, durch das weit mehr Schaden an der Volks
gesundheit angerichtet wird, als wenn der Eingriff 
unterbleiben müßte. Wieviel verborgene körperliche 
und seelische Verwüstungen, wieviel Zerstörung von 
Lebensglück sind die traurige Folge von Schwanger
schaftsunterbrechungen 1 

Man kann eben Naturgesetze nicht straflos über
treten. Da sie den Willen des Schöpfers verkörpern, 
so liegt es in ihrem Wesen, daß sie nicht straflos 
übertreten werden können. 

Diesem Naturgesetze entspricht es aber, daß jede 
vorsätzliche Tötung des Kindes im Mutt.erleibe zu 
verwerfen ist. Dieser Standpunkt entspricht nicht 
bloß der katholischen Moral, sie wird selbst in weiten 
Kreisen Andersdenkender gebilligt. 

Der Vorsitzende der oberrheinischen Gesellschaft 
für Geburtshilfe und Gynäkologie, Professor Dr. 
Menge, hat auf der Tagung vom 28. September 
1919 in Heidelberg offen und ehrlich erklärt, daß er 
als protestantischer Arzt das zähe Festhalten der 
Katholiken an diesen ihrem pastoral-medizinischen 
Grundsatze begreife und immer bewundert habe. 
Und erst vor zwei Jahren schrieb der gleiche, be
rühmte akademische Lehrer in der Münchener Medi
zinischen Wochenschrift (1930, Nr. 31): « Meine 
Stellungnahme ergibt sich ohne weiteres aus der 
Tatsache, daß in der Heidelberger Frauenklinik, in 
welcher jährlich etwa 1200 geburtshilfliche Fälle zur 
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Beobachtung kommen, seit 20 Jahren überhaupt 
keine vorzeitige Schwangerschaftsunterbrechung nö
tig war.» 

Daraus, wie übrigens auch aus den Aeußerungen 
von Autoritäten, ·die ich früher zitiert habe, läßt 
sich unschwer entnehmen, daß die geburtshilfliche 
und chirurgische Technik in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten derartige Fortschritte gemacht hat, daß 

· die Zahl der früher hoffnungslosen Fälle heute auf 
ein Minimum herabgesunken sind, um dessentwillen 
eine Ausnahme, die unabsehbare Folgen haben kann, 
im Gesetz nicht gemacht werden sollte. 

Ich will nicht weiter ausholen. Es liegt mir ferne, 
die gute Tendenz, welche im Mehrheitsantrage liegt, 
zu verkennen. Er bringt für viele Kantone eine Ver
besserung nach dieser Richtung, ich an~rkenne das 
vorbehaltlos an. Aber. ich komme trotzdem um die 
Ueberzeugung nicht herum, daß bei der jetzigen Ein
stellung weiter Kreise nur ein absolutes Verbot der 
Abtreibung dem Uebel von Grund aus steuern wird. 

Ich empfehle daher den Minderheitsantrag, es 
sei Art. 107 zu streichen, zur Annahme. 

M. Savoy: Avec mon collegue M. Suter, j'avais 
eu l'honneur de proposer, dans la seance du 22 sep
tembre dernier, de supprimer l'art. 107. Nous renou
velons cette proposition en presence de la teneur 
actuelle de cet article resultant des decisions recentes 
de la commission. Nous estimons que cette nouvelle 
redaction de l'art. 107 est inacceptable pour tous 
ceux qui sont opposes au principe de l'avortement. 
Nous pensons, comme nons l'avons deja expose 
en septembre dernier, que le droit nature! est au
dessus des conceptions qui s'inspirent avant tout 
des preoccupations materialistes de l'existence. Je 
ne veux pas repeter ici les arguments tires de ce droit 
nature! pour nous opposer a l'art. 107. 

Nous verrons, apres la votation qui interviendra 
sur l'art. 107, quelle est l'attitude que nous devons 
prendre a l'egard de l'art. 33, pour lequel nous 
avions depose un ainendement. 

Saus reprendre notre expose de septembre der
nier, je veux cependant vous rappeler un passage 
de nos considerants d'alors. Nous disions qu'il est 
tout d'abord excessivement dangereux de prevoir 
des exceptions dans un domaine aussi delicat que 
celui qui nous occupe. Malgre les precautions dont 
on entoure I'exception, celle-ci constitue neanmoins 
une violation d'un principe dont l'importance ne 
peut etre attenuee, SOUS peine de I' enerver. Puis
qu' on peut pratiquer l'avortement dans certaines 
conditions, diront certaines personnes, c'est que la 
prohlbition de cette pratique n'est pas absolue. 
De Ja, des abus que la presence d'un ou m~me de 
deux medecins, suivant Ja nouveUe redaction, ne 
permettra pas d'enrayer. 

Depuis notre session d'automne, j'ai rencontre 
im grand nombre de medecins qui, tous, m' ont dit: 
Si I'art. 107, qui constitue une exception au principe 
pose aux art. 105 et 106, est adopte, nous serons 
debordes par des demandes qui en 9e.finitive tendront 
a annuler et enerver completement les dispositions 
prohibitives concernant l'avortement et le mal ·social 
qui resulterait pour notre pays de l'adoption d'un 
code penal dans lequel l'avortement serait envisage 
comme il l'est dans l'art. 107, serait effrayant. 

Si, a l'heure actuelle, le mal est deja grand, quelle 
proportion prendra-t-elle lorsque les medecins auront 
les libertes qui sont inscrites dans cet article. On m'a 
assure que dans une <1 Pflegerinnenschule » d'une ville 
dont je ne veux pas dire le nom, 33 % des operations 
pratiquees dans la division commune et 52 % des 
operations pratiquees dans 1a division privee, etaient 
des avortements. II est bien ·difficile d'a<lmettre que 
dans une ville suisse il y ait une pru:eille proportion 
de femmes qui soient incapables de supporter une 
grossesse, alors que dans d'autres contrees, cette 
proportion est re.duite a presque zero. 

,Un professeur de gynecologie les plus en vue de 
notre pays, directeur d'une .d~s plus helles « Frauen
klinik >> de la Suisse, ecrivait recemment a un de ses 
confreres ceci: Appele a collaborer au projet de 
l'art. 107, j'ai eru que 1a forme que · nous donnions 
a cet article, tout en laissant aux medecins conscien
cieux la possibilite d'intervenir dans Ies cas tres 
serieux, l'empecherait d'aller trop loin et de faire des 
interruptions de grossesse · peu fondees. He.las, je 
me suis trompe. Je constate qn'a certains endroits 
l':indication dite psychique prend des proportions 
extraordinaires. Les rapports d'un grand hopital 
que j'ai eu l'öccasion d'eturlier, m'ont dempntre 
que les dispositions de l'art. 107 peuvent etre tour
nees en veritable farce. 

V oila ce que dit un medecin qui .a collabore 
a la redaction de l'art. 107. Apres avoir exrunine de 
plus pres la question, il trouve que nous donnons 
a notre reuvre l'aspect d'une farce. Cela resulte du 
reste des textes memes. 

Lorsque la mere sera reellement en <langer, c'est
a-dire dans les cas d'eclampsie, d'hemorragies graves 
avec perte de la connaissance, comment voulez-vous 
lui demander son consentement,. comme le prevoit 
l'art. 107? Ce sera son representant legal qui devrait 
repondre et alors que vaudra ce consentement pour 
l'interessee? 

Je ne suis donc pas e.tonne que ce medecin parle 
de cette disposition comme de quelque chose qui res
semble a une farce. 

.Je repete que cet art. 107 ne doit pas etre accepte. 
En votant les art. 105 et 106, nous avons en prin
dpe decide que l'avortement est un crime punissable. 
Nous ne devons pas ouvrir la porte a des pratiques 
qui deviendraient hientöt un fleau pour notre pays. 

M. Weck: Je sens tres bien, en prenant la 
parole, que je m'expose a repeter bien des choses deja 
dites; mais cependant, vous me permettrez d'insister 
a mon tour sur Ies motüs qui nous amenent, mes amis 
politiques et moi, a voter la suppression de l'art. 107. 
C'est une question d'une telle importance, a notre 
point de vue, que je crois qu'il ne peut y avoir dans 
ce dehat aucune parole superflue. Je crois donc devoir 
ajouter quelques mots, tout en rappelant les decla
rations essentielles formulees soit au Conseil national, 
soit ici, lors de la derniere session et aujourd'hui en
core. 

Je dois tout d'abord relever que la proposition 
de M. Amstalden, qui a recueilli l'agrement de la com
mission, n'est, dans l'esprit de son auteur, qu'une pro
position eventuelle formulee pour le cas ou 1a sup
pression de l'art. 107 ne serait pas admise. Le groupe 
auquel j'ai l'honneur d'appartenir est parfaitem«:nt 
uni pour le moment, quant a 1a question de prine1pe 
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qui se pose et qui se resume en ces tennes: L'avorte
rnent doit-il etre interdit de fac;;on absolue ou peut-il 
etre tolere dans certains cas? 

Si nous, catholiques, nous envisageons ce probleme 
sous l'angle de notre religion, personne ne pourra 
pretendre qu'il revet un caractere uniquement con
fessionnel. II est incontestablement plus vaste. II se 
rattache au droit nature! et a la morale generale, 
en meme temps qu'a la Sante et a Ja defense natio
nale. Pour le resoudre, les considerations d'ordre 
juridique ou me<iical ne suffisent pas. II faut faire 
appel a Ia conception philosophique de la vie, a ce que 
nos amis de langue allemande appellent si bien la 
<<Weltanschauung>>. Fort heureusement, Ies theories 

- nouvelles qualifiees d'avancees, mais en realite 
decadentes, n'ont point encore trouve grande faveur 
dans · Ies milieux de notre pays. Nous pouvons dire 
que dans Ieur ensemble, les consciences sont d'ac
cord pour reprouver l'avortement et Ie declarer punis
sable, en principe. C'est pour ces motifs que nous avons 
I'art. 106. 

Comme pour ceux qui, dans cette salle, divergent 
d'opinion, quant a l'art. 107, pour nous, conservateurs 
catholiques, l'enfant a naitre n'est point un simple 
embryon sans personnalite, une partie integrante 
du terrain materiel. Nous considerons que parce que 
des ses premiers debuts, il s'organise d'une fac;on 
autonome, avec un sang et un systeme circulatoire 
independant de ceux de sa mere, il represente un 
jeune etre humain, une personnalite, un sujet de 
droits, dont le droit fondamental est evidemment 
le droit a Ia vie. Aussi l'Etat a-t-il le devoir de pro
teger cette vie, avant meme qu'elle ne soit venue au 
jour. Jusque la, notre maniere de voir est Ia meme. 
Üll il y a divergence, Oll l'accord n'est plus possible, 
c'est Iorsqu'iLs'agit d'admettre certains cas dans les
quels l'avortement n'est plus punissable, dans les
quels, dit-on en d'autres termes, il peut y avoir une 
interruption licite de Ia grossesse. Cette periphrase, 
soit dit en passant, ne nous plait pas, et je constate 
que dans la note marginale du nouveau projet on l'a 
finalement abandonnee pour dire << avortement non 
punissable >>. On retrouve cependant dans Ie texte 
de I'article, en tant que tel, ces mots: « Interruption 
de la grossesse. » Or, je crois que l'on veut tout 
simplement deguiser la vraie nature d'un fait qui, 
dans le Iangage des medecins et des juristes, comme 
dans Ie langage de tout le monde, est et restera l'avor
tement, et non l'interruption de la grossesse. 

Mes aniis conservateurs et moi ne pouvons con
sentir a ce que, sitot apres avoir reconnu et proclame 
l'intangibilite de la vie de l'enfant a naitre, le legis
latetir s'empresse, dans un article suivant, de deroger 
au principe et de stipuler une exception en declarant 
que la pratique de l'avortement est toleree dans cer
tains cas. Sans doute existe-t-il un vieil adage qui 
dit que l'exception confirme la regle; mais cet adage 
ne doit pas pouvoir ebranler une regle de droit naturel 
et ne doit pas etre invoque contre la doctrine qui pro
clame un respect souverain - nous insistons sur ce 
point - un respect souverain de la vie humaine jusque 
dans ses obscurs debuts. La vie, meme dans son germe, 
est sacree. Voila ce que nous affirmons et voila pour
quoi, restant Iogiques avec nous-memes jusqu'au 
bout, nous concluons qu'une vie ne peut etre inten
tionnellement, deliberement sacrifiee, meme pour Je 
bien d'un autre etre, celui-ci fut.:.n Ia propre mere de 

l'enfant que l'on va faire disparaitre. Il n'existe, dans 
le droit nature!, aucun critere certain qui permette 
de dire que la vie de la mere est plus precieuse que 
celle de l'enfant. Le droit de la mere de survivre 
a son enfant n'est pas plus fort que le droit de l'en
fant a naitre. Des qu'on admet que celui-ci ne doit 
pas etre detruit, qu'il est protege par la regle com
mune « Tu ne tueras point )>, il n'est pas possible de 
tolerer sa mise a mort, quelles que soient les raisons 
invoquees, quels que soient les dangers, douteux 
d'ailleurs, qui puissent exister. Faire perir l'enfant 
pour sauver la vie de la mere, cela parait justifiable, 
au premier abord, sentimentalement parlant, mais 
en realite, c'est reconnaitre sans droit la legitime 
defense d'un e-tre humain, la mere, contre un autre 
etre humain, incapable d'agir celui-la, ayant ete 
appele a la vie par la libre volonte du premier. 

On a pretendu, en particulier M. Logoz, rappor
teur au Conseil national, que notre these n'avait qu'un 
fondement purement moral et que l'Etat ne doit, 
ni ne peut punir, dans un code penal, toutes les infrac
tions a la morale. Nous objecterons que si le droit 
penal et la morale sont choses differentes, qui ne se 
confondent pas, iI est cependant des domaines dans 
lesquels tous deux, domines par le droit nature!, ne 
peuvent s'ignorer. Et, certes, c'est bien dans l'un de ces 
domaines communs qn'il convient de ranger tout ce 
qui a trait a }a vie, a l'integrite du Corps humain. 
Au surplus, si beaucoup de problemes de morale sont 
d' ordre purement prive, le legislateur penal ne doit-il 
pas seconder le moraliste dans tous Ies autres pro
blemes, qui interessent l'ensemble de Ia societe et 
non pas seulement le particulier. 

Le moraliste agit par l'education, le Iegislateur 
penal par la repression. Dans le cas qui nous occupe, 
la premiere, l'education, a plus que jamais besoin de 
la seconde, la repression. Si une exception a la loi 
penale est admise, si une tolerance est officiellement 
etablie, la porte est ouverte a la pratique dangereuse 
de l'avortement et avec elle, disons-le bien, aux licences 
sans nombre qu'elle encourage. Chacun sait combien 
malheureusement cette pratique est deja repandue 
actuellement, alors meme qu'elle est condamnee sans 
reserve dans la plupart des cantons et qu'elle ne peut 
exister que clandestinement. A quels abus n'assis
terions-nous pas des lors le jour Oll cette pratique 
pourra demeurer impunie? Ce ne sera, repond-on, 
que dans des cas bien determines, lorsque la neces
site aura ete officiellement constatee. Sans doute, 
mais le fait que l'avortement pourra etre eventuelle
ment permis ne diminuera-t-il pas son caractere d'acte 
contraire au droit nature!? Ne compromettra-t-il pas 
Ia notion sacree de l'intangibilite de la vie de l' enfant? 
Et des lors, ne verrons-nous pas tomber les derniers 
scrupules d'une societe deja trop atteinte par l'egoisme 
et par le gotlt de la jouissance et de la vie facile? 

L'avortement ne sera plus alors cette chose abo
minable dont on parle avec mepris, tr_es souvent en 
cachette, Iorsqu'on veut faire allusion a certains bruits 
qui courent. L'avortement aura acquis partiellement 
droit de cite et dut-il meme encore souvent se cacher, 
il deviendra malgre tout plus frequent. Par ailleurs, 
la perspective d'une impunite possible, facile a s'assu
rer avec l'art. 107 la ou les medecins seront plus 
!arges, entrainera inevitablement de deplorables 
consequences : augmentation des relations hors ma
riage, accroissement de la legerete des mreurs et par 

,: i 

michael.tellenbach
Textfeld



Code penal suisse - 274 

le fait degradation toujours plus grande de la femme 
et multiplicite des cas de maladies veneriennes. Dans 
Ie mariage meme, oiI l'avortement s'introduit plus 
souvent qu'on ne pense, la sante delicate de l'epouse 
ne servira-t-elle pas de. pretexte a ceux qui redoutent 
de supporter jusqu'au bout les responsabilites assu
mees ou qui preferent les plaisirs de la vie moderne 
au bonheur intime de la famille? 

La baisse de 1a natalite n'ira-t-elle pas en s'ag
gravant et, par elle, notre vie sociale, notre vie natio
nale ne se trouvera-t-elle pas frappee dans ses forces 
essentielles? 

La proposition, eventuelle, je le repete, de M. Ams
talden, acceptee par 1a commission, modifie le texte 
de l'art. 107 dans un sens qui peut paraitre prefe
rable a celui adopte par Ie Conseil national, en parti
culier parce qu'il donne un peu plus de garantie, mais 
nous ne pouvons, malgre cette amelioration, nous 
ranger au principe de l'introduction de l'art. 107 
et nous nous demandons par ailleurs, avec M. Suter, 
avec tous nos amis, avec beaucoup de medecins, si 
l'avortement peut trouver une justification, le prin
cipe du .droit nature! mis apart, dans une reelle neces
site de sauver Ia vie et la saute de la mere, dans une 
reelle necessite pratique. 

Nous croyons pouvoir affirmer (et je ne citerai 
pas tous les medecins qu'on nous a cites a ce sujet, 
mais j'en ai consultes a mon tour), que cette neces
cite en pratique se presente si rarement qu'elle ne 
suffit pas a motiver la tolerance de l'avortement 
qu'on voudrait introduire dans le code. Les medecins, 
les specialistes ont, a cet egard, comme il arrive sou
vent, des opinions partagees; mais il est parmi eux 
des autorites incontestees qui, se basant sur de longues 
experiences, declarent qu'ils n'ont pour ainsi dire 
janiais vu de cas Oll s'imposait ce qu'on appelle l'avor
tement therapeutique, ou qu'ils ont employe avec 
succes d'autres methodes, qui laissaient en pleine 
sante et 1a mere et l'enfant. On a constate que, gräce 
a quelque perseverance, un accommodement etait 
possible entre les deux vies dans la plupart des cas 
Oll I' Oll avait trop precipitaniment conclu a I'ineluc
t.able necessite de supprimer l' enfant. 

Enfin, il existe, dans les milieux scientifiques, 
une tendance de plus en plus marquee a revenir des 
deductii;ms que l'on croyait pouvoir tirer de simples 
symptömes de tuberculose. On disait autrefois: << La 
mere est tuberculeuse, la naissance de I'enfant l'em
portera. Supprimons l'enfant >>, et l'on a vu des cas, 
Oll on avait ete perseverant, dans lesquels I'enfant 
est ne en bonne saute et oll la mere, au lieu de mourir, 
a trouve une recrudescence de saute et de vie. 

Au demeurant, la science est en progres constant 
et il est permis d'esperer qu'il lui sera de plus en plus 
possible d'achemin:er la mere et l'enfant dans la voie 
de la delivrance naturelle. En pratique donc, la neces
site de l'avortement comme moyen therapeutique 
est de plus en plus conteste. Combien, par contre, ne 
s'accorde-t-on pas dans le monde medical, a recon
·uaitre les nombreux desastres causes par l'avorte
ment ,lui-meme. C'est u.n medecin, Ie Dr. Paull? qui 
a pu dire: << A chaque avortement, Ia femme risque 
sa propre viel >> 

Il .ne s'agit pas seulement des deces dus a des 
infections provoquees par des mains inhabiles. Les spe
cialistes, les grands medecins eux-memes ont leurs 
inevitables surprises et, a c~te{les deces, il faut comp-

ter les affections organiques qui se prolongent et . 
troublent le systeme nerveux. Dans de telles condi
tious, on ne peut s'empecher de combattre l'excep
tion de l'art. 107; sa necessite, pour nous, n'est pas 
demontree et, a supposer qu'.elle le fut; le moyen 
employe se manifeste si dangereux que, tout comme Ia 
continuation de Ia grossesse il met en <langer la vie 
ou la saute de la mere, que l'on veut precisement 
sauvegarder. ' 

On a eu soin, nous le reconnaissons, d'exiger des 
garanties; l'intervention d'un medecin diplöme et 
l'avis conforme d'un second medecin designe par 
l'autorite cantonale competente. Je ne mets pas en 
doute Ies capacites du corps medical, mais nous 
n~ _ son1mes pas com.pletement tranquillises par ces. 
garanties, meme avec l'amendement de M. Amstal
den qui veut que le second medecin soit designe par 
l'autorite du lieu de domicile de la femme enceinte. 

L'appreciation des hommes de l'art restera avant 
tout suggestive; tandis que les uns se montreront 
prudents, tres reserves, d'autres ne craindront pas 
d'accorder l'intervention desiree soit qu'ils Ia consi
derent comme s_eule efficace, malgre les demons
tratioD8 contraires, soit que, penetres de certaines 
conceptions modernes, ils ne soient plus partisans 
du droit sacre de l'eniant a naitre. En face de la 
legerete avec ,laquelle de trop nombreux medecins 
se sont pretes jusqu'ici a des manceuvres abortives, 
on est fonde a se demander si une trop grande com
plaisance ne se manifestera pas dans les indications 
medicales destinees a justifier l'avortement. 

Vrai est-il que la constatation de la necessite par 
un second medecin pourra servir a empecher ou tout 
au moins a limiter les ahus. Il est aise cependant de 
deviner que le role de ce medecin, appele a confirmer 
ou a infirmer l'opinion du premier, ne sera pas des 
plus faciles. II est toujours fort desagreable pour un 
confrere. de se mettre en opposition avec le medecin 
traitant et meme un specialiste investi d'un mandat 
officiel hesitera parfois a interdire I'operation pre
tendue necessaire par son conirere, parce que. toutes 
Ies surprises etant possibles, il s'exposera a s'entendre 
reprocher plus tard d'avoir cause un malheur par 
son refus d'autorisation. 

Quelle difference d'ailleurs n'y aura-t~il pas d'un 
medecin a un autre dans le choix des criteres, des 
limites qui determinent les cas de necessite, surtout · 
Iorsqu'il s'agira d'un <langer mena<;ant, non plus la 
vie elle-meme de la mere, mais Ia sante de celle-ci. 

On a cherche a preciser en parlant d'une atteinte · 
grave et permanente de 1a saute de la mere. II n'en 
reste pas moins que la notio11 du danger mena~nt, 
la sante sera plus ou moins vague, plus ou moins 
elastique. Elle s 'elargira ou se retrecira suivant les 
conceptions personnelles des medecins, suivant aussi 
Ieur optimisme ou leur pessimisme, parce que les me
decins, comme tout le monde, sont tantöt optimistes 

_ et tantot pessimistes. Ce flottement, ce manque 
d'unite qui se rencontrera dans l'application de l'art. 
107, d'ou viendra-t-il, sinon du fait que la decision 
definitive, soustraite a des normes fixes et rigides 
qui ne peuvent exister dans un article de ce genre, 
quelle que soit la teneur que vous lui donniez, de
pendra de la libre appreciation d'un cerveau humain? 

Or, Ja vie d'un petit etre inoffensif et saus de
fense, aussi digne de durer que celle de tout autre 
etre, ne doit pas etre supprimee par la simple volonte 
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des hommes, qu'ils soient deux ou qu'ils soient plu
sieurs, meme si, a cöte de leur consentement, il y a 
celui de la future mere. 

Un de mes collegues, M. Savoy, l'a deja signale. 
Quel sera en realite ce consentement de la mere, ce 
consentement d'une personne passant par Ies affres 
douloureuses qui sont celles d'une femme enceinte? 
Pour nous, la vie de l'enfant doit etre garantie par 
un principe absolu, qui ne comporte aucune derogation 
et c'est en raison de ces motifs que nous ne pouvons 
admettre l'art. 107. 

On a fait appel a l'esprit de conciliation; on a cru 
dans certains milieux que nous pourrions, a cet egard, 
faire des concessions. 11 s'agit, pour nous, je le repete, 
d'une question de doctrine au sujet de laquelle il 

. il n'y a pas de transaction possible. 
Par ailleurs, nous ne sommes pas convaincus 

de 1a necessite de l'avortement therapeutique. Nous 
sommes convaincus par contre des reels dangers 
qu'il presente au point de vue moral, social, national, 
la porte etant grande ouverte a d'indeniables abus. 

Il a ete dit que si l'art. 107 etait supprime, une op
position assez forte se ferait sentir contre le Code 
penal lors du vote populaire. Je peux affirmer que 
si l'art. 107 etait maintenu, nous aurions de notre 
cote une raison des plus serieuses de combattre une 
reuvre legislative qui, vous le savez, n'a pas souleve 
jusqu'ici notre enthousiasme, par le fait qu'elle est 
une reuvre d'unification. 

Klöti: Nach Anhören der beiden Vorredner muß man 
beinahe befürchten, als moralisch minderwertig an
gesehen zu werden, wenn man einen andern Stand
punkt vertritt. Ich glaube aber· sagen zu können, 
daß alle Mitglieder des Rates « opposes au principe 
de l'avortement » sind, wie Herr Savoy sich aus
gedrückt hat. Nach Art. 5 und 6 des Gesetzes ist die 
Abtreibung verboten, es gibt rlaher keine Erlaubtheit 
der Abtreibung, von der Herr Suter gesprochen hat. 
Ich möchte in grundsätzlicher Beziehung nicht 
mehr viel sagen, da wir das letzte:i;nal darüber 
gesprochen haben, sondern mich in der Hauptsache 
auf die Erörterung der Fassung der Art. 107 und 33 
beschränken. Einleitend. stelle ich lediglich fest: 
Wir sind alle gegen die Abtreibung. Wir wissen alle, 
daß sie ein böser Eingriff in die körperliche Integrität 
einer Frau ist, daß die Frau selbst ein großes Risiko 
läuft. Aber wir legiferieren darüber, wie wir die 
armen Weiblein, die manchmal in ihrer Bedrängt
heit und aus ihren engen Verhältnissen heraus sich 
zur Abtreibung haben bestimmen lassen, wie wir 
diese armen Menschen verurteilen, in welchem Maße 
wir sie bestrafen wollen. Das ist etwas anderes als 
die Frage, ob wir die Abtreibung verurteilen. Wir 
alle sollten mithelfen, um präventiv zu arbeiten, 
damit die Leute nicht durch irgendwelche ökono
mische und andere Verhältnisse gezwungen werden, 
zur Abtreibung zu schreiten. 

Die Kommissionsmehrheit hat sich in anerken
nenswerter Weise Mühe gegeben, den Artikel 107 
zu verbessern und die Aussetzungen, die daran ge
macht worden sind, zu berücksichtigen. Die Ver
besserung liegt eimnal darin, daß man den Spezial
fall, den man herausgegriffen hat, nicht mehr als 
Abtreibung bezeichnet, sondern als Unterbrechung 
der Schwangerschaft. Eine Verbesserung liegt darin, 
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daß die Lücke, die im Antrag Amstalden bestand, 
in bezug auf diejenigen Frauen, deren Wohnsitz 
nicht in der Schweiz ist, ausgefüllt worden ist. Ich 
sehe persönlich davon ab, zu Abs. 1-3 einen Gegen
antrag zu stellen, weil die Herren W althard, Löffler 
und Clairmont in Briefen, die mir vorliegen, erklären, 
sie kennen keinen Fall, wo die Sache so dringlich 
sei, daß man nicht einen andern Arzt beiziehen könne 
zur Entscheidung der Frage, ob eine Unterbrechung 
der Schwangerschaft erfolgen kann. Nach der heu
tigen Fassung des Art. 107 ist die Sache so, daß 
man einen besondern Notstands-Tatbestand auf
gestellt und gewisse Kautelen geschaffen hat, deren 
Beachtung dem Arzt völlige Sicherheit gibt, daß er 
nicht nachher in Strafuntersuchung gezogen wird 
und daß nicht nachher ein Gericht, das anderer 
Meinung ist, etwa den Notstandstatbestand nicht 
anerkennt und den Arzt wegen Abtreibung ver
urteilt. 

Aber wenn wir diesen Spezialfall separieren, 
werden daneben in Zukunft immer noch Fälle von 
Abtreibung durch die Schwangere selber oder durch 
den Arzt oder durch Drittpersonen vorkommen, 
in welchen die Einrede des Notstandes gemacht 
wird, vielfach mit Unrecht, dann und wann aber 
auch mit Recht. Soll nun durch eine Bestimmung, 
wie sie die Kommission in Abs. 4 vorschlägt, ein für 
allemal erklärt werden, ein Notstand werde niemals 
anerkannt? Meines Erachtens hätte eine solche 
Bestimmung zwar den Vorzug der Einfachheit; 
sie vermöchte aber den Verhältnissen, wie sie das 
Leben nun einmal bringt, niemals gerecht zu werden. 

Nehmen wir als Beispiel den in Abs. 1 umschrie
benen Fall, daß wegen einwandfrei nachweisbarer 
schwerer Gefährdung des Lebens der Schwangeren 
ein patentierter Arzt nach den Regeln der ärztlichen 
Kunst die Schwangerschaft unterbrochen hat, daß 
er aber aus irgendeinem Grunde, sei es Unkenntnis 
der Gesetze, sei es aus einem andern Grunde, even
tuell auch aus Nachlässigkeit, die Einwilligung des 
andern Arztes nicht eingeholt hat, dann fehlt eine 
der Garantien, unter denen die Handlung vollständig 
straffrei ist., Es ist daher am Platze, daß die Straf
untersuchung einsetzt. Wenn sich aber einwandfrei 
ergibt, daß es sich um eine sachlich notwendige 
Unterbrechung der Schwangerschaft handelte, liegt 
der übliche Fall des Notstandes vor, den man im 
Laufe der Behandlung in der Kommission stets an
erkannt hat. Ich möchte an die Beratungen der 
Zeit erinnern, da noch Prof. Stooß mitarbeitete. Er hat 
erklärt, um in einem solchen Falle Straffreiheit zu 
gewähren, sei die Schaffung eines besonderen Artikels 
nicht notwendig, da der Notstandsartikel .33 genüge. 
Und dabei wurde immer mit dem Fall gerechnet, 
daß ein Arzt ohne Zuziehung eines andern Arztes, 
um die Frau zu retten, die Schwangerschaftsunter
brechung vorgenommen hat l Nun darf aber nach der 
Fassung der Kommission der Notstandsartikel nicht 
angerufen werden; der Arzt muß deshalb zum Mini
mum von einem Jahre Zuchthaus verurteilt werden; 
in Wirklichkeit nicht, weil er die Abtreibung vor
genommen hat, denn er hat ja nach unserer Vor
aussetzung einen anerkanntermaßen notwendigen 
Eingriff vorgenommen, sondern weil er nicht vor 
seinem Eingriff das Gutachten, des Amtsarztes ein
geholt, also lediglich wegen der Uebertretung einer 
Verfahrensvorschrift. 

38 

·I ·~ 

1., 

1 

l 

michael.tellenbach
Textfeld



Code penal suisse - 276 -

Es gibt aber noch einen Fall, wo die Möglichkeit 
der . Berufung auf den Notstand gefordert wer~en 
sollte. Ich denke an den Fall, da z. B. eine verheira
tete Frau durch efnen Verbrecher geschwängert wird. 
In einem solchen Falle von der Frau zu verlangen, 
das kaum befruchtete Ei, das noch- kein Lebewesen 
ist, auszutragen, das ist eine Zumutung, die man 
nicht vertreten kann. Sie widerspricht dem Emp
finden des Volkes, vor allem auch nicht dem Empfin
den der geschwängerten Frau; sie findet mit Recht, 
es sei in erster Linie ihre Sache, darüber zu ent
scheiden, ob sie eine solche Schwangerschaft vor
zeitig unterbrechen will oder nicht. 

Ich möchte davor warnen, aus Mißtrauen gegen
über dem Richter jeden Notstand, der nicht genau un
ter den Titel des Art. 107 fällt, zu ignorieren und damit 

. auch dem ·Richter seine Ignoriernng vorzuschreiben. 
Mit einer solchen Bestimmung werden Sie dem Ge
setze keine Freunde schaffen. Sie berauben den Rich
ter der Möglichkeit, nach wahrer Schuld zu bestrafen, 
gerade auf einem Gebiete, wo die Berücksichtigung 
des einzelnen Falles besonders nötig ist. 

Herr Weck hat soeben ausgeführt, wenn Art. 107 
in der harmlosen Gestalt, wie ihn die Kommission 
formuliert hat, angenommen würde, könnten er und 
seine Freunde kaum mehr für dieses Strafgesetz.:. 
buch stimmen. Meine Herren, es gibt auch noch 
andere Kreise, denen es. sehr auf die Gestaltung 
dieses Art. 107 ankommen könnte. Ich möchte da
rauf hinweisen, daß beispielsweise schon bei der 
bedingten Verurteilung das Strafgesetzbuch hinter 
die Strafgesetze einer großen Zahl von Kantonen 
zurückgeht. Wenn man auch das hier macht, dann 
wird sich mancher Bürger fragen: Will ich der Ein
heit des Strafgesetzbuches zuliebe unser fortschritt
liches Strafgesetzbuch, das den Verhältnissen unseres 
Lebens besser entspricht, preisgeben und für alle 
Zukunft eine Revision, die eine weitere Anpassung 

- an unsere Verhältnisse schaffen könnte, sehr er
schweren? Ich will keine Drohung aussprechen. Ich 
kenne den Wert der Strafrechtsvereinheitlichung. 
Wir haben ihn von Herrn Bundesrat Häberlin immer 
wieder sehr einleuchtend darstellen gehört. Aber 
es gibt viele Bürger, bei denen selbst das Ideal der 
Strafrechtseinheit seine Grenze hat; sehen sie, daß 
die Verhältnisse in den Kantonen so verschieden 
sind, daß sie nicht ohne sehr große Opfer einem 
einzigen Gesetz unterstellt werden können, so sagen 
sie sich: Wir wollen lieber verschiedene Strafgesetze 
haben, statt daß wir alles auf einen Leisten bringen, 
der doch zu einseitig auf die Verhältnisse der Ge
birgskantone zugeschnitten ist. 

Noch eine Bemerkung zum Wortlaut des Art. 107. 
Nicht verständlich ist mir Abs. 4, lautend « Liegen 
die Voraussetzungen dieses Artikels zur Unter
brechung der Schwangerschaft nicht vor, so konnen 
Ziff. 1, Abs. 1 und Ziff. 2, Abs. 1 von Art. 33 nicht 
auf die erfolgte Abtreibung angewendet werden ». 
Bleiben wir bei dem vorhin angenommenen Bei
spiel, daß ein Arzt wegen · offensichtlicher Gefahr 
für Leben und Gesundheit der Schwangeren den 
Eingriff vorgenommen hat, ohne zuvor die Einwilli
gung des Amtsarztes einzuholen. Dann haben wir 
den Tatbestand von Ziff. 2, Abs. 1 des Art. 33, wo
nach die Tat straflos ist. Nach. Art. 107, Ziff. 4 des 
Kommissionsentwurfes ist aber Ziff. 2, Abs. 1 nicht 
anwendbar. Der Arzt muß verurteilt werden, weil er 

den Amtsarzt nicht, zugezogen hat, auch we 
. nach dem Zeugnis der besten Aerzte in. völlig 
wandfreier Weise den Eingriff vorgenommen 

Die Konsequenz dieser Regelung ist f?lgen 
Der Arzt, der unter der Voraussetzung von Art. 
Ziff. 2, Abs. 1, d. h. bei wahrem, unbestrittene 
Notstand der Frau die Schwangerschaft unter.:. 
bricht, ohne den Amtsarzt zuzuziehen, muß mit 
einem Jahr Zuchthaus bestraft werden, der andere 
aber, der, ohne daß ein eigentlicher Notstand vorläge, 
den Eingriff vornimmt, nach Art. 33, Ziffer 2, Abs. 2, 
bedingt zu 8 Tagen Gefängnis oder zu Buße verurteilt 
werden kann. Das muß aus dem Wortlaut des Abs. 4 
von 107 in Verbindung mit Art. 33 gefolgert werden. 
Es tut mir leid, daß ich Art. 107 keine andere Aus
legung geben kann. Ich kann aus diesen Grilnden ·~ 
dem Abs. 4 von Art. 107 nich~ zustimD~ken ~nd Illnfl ) 
zunächst noch abwarten, was m der IS ussion dazu , 
noch weiter ausgeführt wird. Denn ich muß mich" j 

fragen, ob ich nicht lieber dem Streichungsantrag .j 
zustimmen wolle, in der Meinung, die Prof. Stooß , 
ausgesprochen hat, daß dann der Notstandsartikel 
gelten soll. Vielleicht kommt dann freilich noch ein 
Antrag Suter zur Abstimmung, der Art. 33 nicht auf 
Abtreibung zur Anwendung bringen will. Ich stelle 
also den Antrag auf Streichung des Abs. 4 von Art. 
107. 

Bundesrat Häberlin: Herr de Weck hat sein 
Votum damit eingeleitet, daß er erklärt hat, er werde 
vielleicht einiges wiederholen müssen, aber der Ar
tikel habe eine so große Bedeutung, daß man Wieder
holungen schon riskieren dürfe. Verzeihen Sie mir, 
wenn auch ich einiges wiederhole, was der Herr 
Kommissionspräsident und Referent bereits gesagt 
hat. Es ist wahr, dieser Artikel hat sich mehr und 
mehr zu einem Schicksalsartikel ausgewachsen, und 
ich verstehe es deshalb, wenn die intransigenten 
Gegner des Gesetzes gerade bei diesem Artikel die 
Fahne der Intransigenz aufziehen und erklären: 
Es gibt hier überhaupt keine Möglichkeit der Ver
ständigung. Das ist mir bei den intransigenten 
Gegnern durchaus verständlich. Aber Sie verstehen 
es auch, wenn wir an die appellieren, die nicht auf 
dem Standpunkt der absoluten Gegnerschaft zum 
Gesetze stehen, sondern ein eidgenössisches Straf
gesetz gerne sähen, wenn auch nicht unter der Auf
opferung aller ihrer Ueberzeugungen. 

Wir wollen uns nun doch daran erinnern, woher 
der Artikel gekommen ist. Wer hat die Initiative 
dazu ergriffen? Das waren die schweizerischen 
Aerzte. Die Expertenkommission hat die Anregung 
aus ärztlichen Kreisen aufgenommen und zuerst von 
der medizinischen Indikation gesprochen, die eine 
Unterbrechung der Schwangerschaft unter gewissen 
Bedingungen erlauben und ermöglichen sollte. Man 
hat dann in der Expertenkommission noch einen 
zweiten Fall ins Auge gefaßt, denjenigen der Frau 
oder Jungfrau, welche durch einen Verbrecher ver
gewaltigt und geschwängert worden ist und von ihm 
kein Kind haben wm. Dieser Gedanke stand. sogar 
eine gewisse Zeitlang im Vordergrund und war von 
der Expertenkommission allein aufgenommen worden; 
dann trat aber wieder die medizinische Indikation 
in den Vordergrund, und zuletzt ist sie allein übrig 
geblieben und hat zu Art. 107 geführt, wie ihn der 
Bundesrat in der Vorlage niedergelegt hat. Wie Sie 
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,wissen, ist im Laufe der parlamentarischen Ver
handlungen eine Reihe andere~ Fälle zur Besprechung 

· kommen, darunter der soziale Notstand, der be
::nders von Kreisen der Linken verlangt wurde als 
genügende Entschuldigung für die Unterbrechung 
der Schwangerschaft; es ist von der eugenischen 
Indikation gesprochen worden, von Rücksichten auf 
die Rasse usw. Ich will aber darauf nicht eintreten, 
da, wie Sie wissen, schon im Nationalrat nur der 
einzige Fall der medizinischen Indikation übrig ge
blieben ist. Die Frage ist also, ob und unter welchen 
Voraussetzungen er zur Straffosigkeit der Abtreibung 
&enüge. 

Auch ich wiederhole: Es spricht selbstverständ
lich kein Mensch von einem Prinzip der Abtreibung; 
das verteidigt wahrhaftig niemand. Da braucht man 
nicht gut katholisch zu sein, um den Standpunkt 
zu vertreten, daß die Abtreibung grundsätzlich zu 
mißbilligen und daß sie nicht erlaubt sei. Das haben 
glücklicherweise auch noch andere Leute in ihrer 
Weltanschauung, sonst würde es noch bedeutend 
schlimmer aussehen auf unserer Welt, als es jetzt 
schon der Fall ist. Das nehmen auch wir Anders
gläubigen für uns in Anspruch, daß wir grundsätzlich 
die Abtreibung religiös gesprochen als Sünde und 
rechtlich gesprochen als V erbrechen taxieren und nur 
untersuchen wollen, ob es rechtlich - das Religiöse 
lassen wir es jetzt auf der Seite - vielleicht Aus
nahmen gibt, wo auch das Töten gestattet ist. Sie 
haben das auch auf andern Gebieten anerkannt; 
auch die gläubigen Katholiken unter uns (Soldaten 
usw. wird das gestattet). Die Ausführungen des 
Herrn de Weck haben sich darauf zugespitzt, wenn 
wir sie nach seiner Begründung anwenden, daß er 
den Begriff des Notstandes, wo ein Menschenleben 
in Frage steht, überhaupt nicht anerkennt. Wenn 
Sie ihm Folge geben. Herr de Weck, dann müssen 
Sie auch im freiburgischen Strafgesetz die Bestim
mung streichen, daß die Notstandshandlung straflos 
sei, wenn Leben einem Leben gegenüber steht. Das 
möchte ich klipp und klar festgestellt haben. 

Nun hat sich die Frage in der parlamentarischen 
Beratung auf zwei übrigbleibende Probleme zuge
spitzt: Gibt es überhaupt in den Schwangerschafts
fällen derartige Tatbestände, wo das Leben der 
Mutter dem Leben des Kindes gegenübersteht, so 
daß das eine dem andern weichen muß, nach der 
medizinischen Situation? Das ist die eine Frage. 
Die andere Frage ist die: Wenn es noch solche Fälle 
gibt, welches Leben muß nun dem andern weichen 
- nach dem Notstandsrecht, nicht nach der religiösen 
Auffassung? 

Die erste Frage: gibt es überhaupt noch derartige 
Notsituationen auf diesem Gebiete? muß von der 
Wissenschaft entschieden werden. Ich gebe ohne 
weiteres zu, daß Gelehrter gegen Gelehrten steht, 
daß es eine Reihe von durchaus seriösen med,izini
schen Gelehrten gibt, die sagen: Die Fälle s!nd fast 
gar nicht mehr vorhanden. Herr de Weck, Pro
fessor Clement sagt nicht: << Sie sind nicht mehr vor
handen l ~ Ihr großer, anerkannter Fachmann, vor 
dem ich allen Respekt habe, kann nur sagen: Die 
Fälle haben sich mit der Zeit so zusammengedrängt, 
daß fast nichts mehr übrig bleibt. Aber das << fast >> 
ist für uns sehr wichtig. Und dem gegenüber gibt es 
nun doch viele ebenso große Gelehrte, die erklären: 
<< Nein, es gibt noch eine ganze Reihe von medizini-

sehen Indikationen, die berücksichtigt werden müs
sen, wo Leben gegen Leben steht!>> Ich will nicht 
als Mediziner sprechen - Sie würden mich ja aus
lachen, weil ich dazu die Fähigkeiten nicht mit
bringe -; aber ich wiederhole: Viele Fachleute 
sagen, wenn Tuberkulose:, wenn Augenleiden, wenn 
Ohrenleiden und auch sonst eine ganze Reihe von 
Krankheiten bei der Mutter vorliegen, so sei die 
Unterbrechung der Schwangerschaft angezeigt, weil 

. sonst das Leben der Mutter gefährdet, oder, was ja 
doch fast gleichbedeutend ist, langes Siechtum der 
Mutter die Folge ist. Wenn das nun aber so ist, 
müssen wir doch die zweite Frage in Angriff nehmen: 
Welches Leben muß weichen? 

Das hat nun natürlich nicht der Wissenschafter 
zu entscheiden, sondern der Richter nach_ den Regeln 
des Notstandes des Art. 33. Auch nach den Not
standsregeln der bISlierigen kantonalen Gesetze muß 
der Richter abwägen: Welches Rechtsgut ist wert
voller, und darf man deshalb verlangen, daß das 
weniger wertvolle geopfert werde? Die Frage ist 
nun die:. Wollen wir, wie bei allen anderen Not
standsfällen, die Frage wirklich dem Richter un
präjudiziert überlassen mit der Konsequenz, daß am 
einen Ort der Richter sagt: << Das Leben der Mutter 
muß geopfert werden!>>, und am andern Orte: << Das 
Leben des. Kindes muß geopfert werden! • Eine 
Ueberlegung, die wir doch dem Zufall nicht über
lassen sollen, sondern die wir uns heute als Gesetz
geber genau so gut machen können, wie jeder ein
zelne Richter sie sich in jedem einzelnen Falle machen 
muß. Das hängt nicht mehr von der medizinischen 
Frage ab; die muß ja vorher entschieden sein. Es 
kommt nur die Rechtsfrage: Was muß weichen? 
Wir sind da nun zum Resultat gekommen: Wir 
wollen nicht die Verschiedenheit in den Kantonen 
oder gar in den einzelnen Gerichten eines jeden 
Kantons. Wir wollen nicht, daß der Richter sagen 
kann: Meine persönliche, subjektive Auffassung ist: 
<< Die Mutter muß sterben! », und der andere Richter: 
<< Meine Auffassung ist aber die, daß das Kind sterben 
muß! » Wir wollen aber die Einheitlichkeit nicht 
um eines zentralistischen Popanzes willen, sondern 
ein jeder muß doch das Gefühl haben, das kann nicht 
sein, daß in der Schweiz die Mutter in der genau 
gleichen Lage am einen Orte ins Zuchthaus kommt 
und am andern Orte vom Gericht freigesprochen 
wird, weil sie eine erlaubte Tat begangen habe. 
Das gleiche gilt für den Arzt. Man soll ihn nicht am 
einen Ort freisprechen können, am andern Ort aber 
ins Zuchthaus stecken, weil er nach seiner Ueber
zeugung eine medizinisch erlaubte und sogar gebotene 
Tat vollbracht hat. Wir wollen die Frage auch des
halb entscheiden, weil wir gleichzeitig - und das 
bitte ich die Herren von der Rechten, sich noch 
einmal vor Augen zu führen - die Anwendung des 
Notstandsgedankens bei der Unterbrechung der 
Schwangerschaft absolut einschränken wollen auf 
die genau abgegrenzte medizinische Indikation, und 
sie mit allen möglichen Kautelen umgeben wollen, 
so daß kein Mißbrauch mehr getrieben werden kann, 
wie er ja heute tatsächlich vielfach getrieben wir~. 
Wir wissen ja alle, was die Annoncen heißen: « Ver
schwiegene Pension in Genf. » Ich sage das nicht, 
um dem Kanton Genf eins ans Bein zu hauen; aber 
Tatsache ist doch, daß diese Inserate immer wieder 
vorkommen. 
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Nun wollen wir eirunal betrachten, von rechts 
und von links. was zu einer Lösung zu sagen ist, wie 
sie Herr Amstalden in seiner Redaktion vorge
schlagen hat und wie sie von der Kommissions
mehrheit übernommen worden ist im Gegensatz zum 
Streichungsantrage des Herrn Klöti zum Abs. 4, den 
ich auch abzulehnen empfehlen werde. Es handelt 
sich bei dieser Formulierung nicht um ein charakter
loses Kompromiß, wo jeder seine Ueberzeugung preis
geben muß um eines Nichts willen, um eines Phan
toms willen dem andern blindlings nachgeben soll. 
Nein es kann jeder seinen Rechtsprinzipien getreu 
bleiben. Aber das heißt nicht, daß eine religiöse Frage 
a tout prix die Lösung auch diktieren müsse für das 
Rechtsproblem, das sich heute stellt. Es ist ja nicht 
ein religiöses Problem, das wir uns stellen, sondern 
ein Rechtsproblem, und zwar für die aus verschiedenen 
Konfessionen und aus verschiedenen sozialen Klassen 
bestehende Schweiz. 

Es steht sich auch nicht einfach gegenüber auf 
der einen Seite der tief religiöse Mensch und auf der 
andern Seite der dekadente. Nein, Herr de Weck, 
es sind nicht dekadente Menschen, die dieser Zwischen
lösung zustimmen und zustimmen sollen. Auch der 
tief religiöse Mensch kann meines Erachtens zu
stimmen. Wir schaffen ja kein göttliches Recht und 
damit auch kein absolutes Recht. Unser Recht ist 
ein relatives Recht, und wir, das schweizerische 
Parlament, schaffen nur Menschenrecht, keio gött
liches Recht. Das wollen wir doch bescheiden aner
kennen. Wird doch schon der Gottesbegriff ver
schieden aufgefaßt. Man braucht ja kein Faust zu 
sein, um zu sagen: << Wer will ihn nennen, wer ihn 
belassen? » Wir wollen also dies Gebiet der Religion 
überlassen. Die religiöse Sphäre wird auch nicht 
durch unsere Lös,ung verletzt. Wer aus seiner inneren 
religiösen Ueberzeugung heraus der Unterbrechung 
nicht zustimmen kann, sei es die Mutter selbst, sei 
es der Ehemann, der sich wohl mit ihr bespricht oder 
der sich mit einem Geistlichen besprechen wird, sie 
sind frei in ihrer Entscheidung. Wenn sie eine Ent
scheidung fällen gegen die religiöse Ueberzeugung aus 
menschlichen Gründen heraus, so bleibt ja die kirch
liche Sühne offen, wie wir- das auf anderen Gebieten 
auch kennen. Wir müssen uns eben dafür nachher 
die Sühne auferlegen lassen. Das kommt ja auch bei 
anderen Rechtsgeboten vor. Jeder von uns kommt 
vielleicht einmal in den Fall, daß er ein Gebot über
tritt in vollem Bewußtsein seiner Tat. Wenn er ein 
richtiger Staatsbürger ist, unterwirft er sich nachher 
dem Gesetz und übernimmt die auferlegte Buße. 

Nun habe ich gesagt, es sei die Unterbrechung 
der Schwangerschaft außerordentlich scharf einge
grenzt in der Anwendung, die wir erlauben wollen. 
Eine erste Voraussetzung ist die Zustimmung der 
Mutter. Das ist keine Farce, wie vorhin gesagt wor
den ist, sondern das ist eine außerordentlich wichtige 
Rechtshandlung, die notwendjg ist. Wenn man sagt, 
das se.i eine Farce, weil sie im letzten Moment ge
geben werde, wo die richtige Ueberlegung fehle, so 
ist das eine Verkennung der wirklichen Verhältnisse 
bei der Unterbrechung der Schwangerschaft. Nur in 
einem Zehntel Prozent wird in Hast und Eile vor
gegangen. Man hat regelmäßig eine lange Zeit zur 
Ueberlegung. Wir selbst wollen ja die Unterbrechung 
der Schwangerschaft dort, wo sie erlaubt ist, nicht 
in die letzten Tage verlegen, sondern tendieren dahin, 

daß man sie so früh als möglich vornehme, sob 
eben ihre Notwendigkeit erkannt ist, d. h·. sob 
feststeht, daß der Konflikt zwischen den beiden Le 
mit Sicherheit bevorsteht. Die Mutter hat also aI 
Zeit, sich zu überlegen, die ganze Familie kann es 
sich überlegen. Es kann nicht nur ein Arzt, sondern 
es kann eine Reihe von Aerzten zugezogen werden. 
Die erste Voraussetzung ist also durchaus ernstha~ · 
aufzufassen. 

Und die weiteren Voraussetzungen: die Behand
lung durch einen Facharzt, die Begutachtung durch 
einen zweiten Arzt. Ich möchte den Herren von der 
Rechten das Argument gerade selbst entgegenhalten, 
das die Herren de Weck, Savoy und Suter hervor
gehoben haben, daß in der neuen Zeit wirklich die 
Notwendigkeit für die Unterbrechung der Schwanger
schaft eingeschränkt ist. Es ist gerade ein Argument, 
d~ uns tröstet. Es ist wahr, die Aerzte werden nieht 
mehr in so vielen Fällen, wie vor zehn oder 20 Jahren, 
die Operation für berechtigt erklären, weil die Wissen
schaft große Fortschritte gemacht hat in der Erkennt
nis der Möglichkeiten bei der Anwendung der Mittel. 
Die mechanischen Mittel, sagen wir die Beckenaus
weitung usw. haben große Fortschritte gemacht. Der 
Kaiserschnitt war früher etwas Furchtbares, heute 
nehmen die Aerzte fast einen Handfertigkeitsunter
richt - wenn ich mich so ausdrücken darf -, um 
sich auf die Operation vorzubereiten. Das sage ich 
nicht zynisch, sondern, um Ihnen darzutun, wie eng 
das Anwendungsgebiet geworden ist. Auch deshalb, 
weil der Landarzt viel mehr wie früher in die l\lög
lichkeit versetzt wird, wenn absolute Notwendigkeit 
vorhanderi ist, die Operation vorzunehmen. Er hat 
heute auch die Möglichkeit, seine Patientin jederzeit 
in ein Stadt- oder Bezirksspital zu bringen. Die Ver
kehrsmittel sind vorhanden, die früher nicht vor
handen war~n. Die medizinische Aufklärung durch 
Fachschriften hat ebenfalls große Fortschritte ge
macht. Jeder Landarzt hält ja heute seine Fach
schriften, damit er auf dem ,Laufenden bleibt. Es 
ist also nicht etwas Geringes, wenn wir die Be
dingung aufrecht erhalten haben: Es muß der Arzt 
sein, der die Unterbrechung vornimmt und nicht eine 
x-beliebige Persönlichkeit. 

Dazu kommt das, was aus den Beratungen des 
Nationalrats weiter hervorgegangen ist. Man hat 
nun noch einen zweiten Arzt vorgeschrieben, der 
nicht die Operation vornimmt, der aber begut
achten soll, ob die Operation notwendig ist oder nicht. 
Diese V orschrüt dient der größern Sicherheit. Er 
ist nicht der entscheidende Arzt, aber er muß dafür 
sorgen, daß die Operation nicht heimlich geschehen 
kann. Auch der Hausarzt könnte ja den Eingriff 
unter Umständen der Oeffentlichkeit entziehen. Ob 
es nun eine Hebamme oder ob es ein Arzt sei; wenn 
keine öffentliche Kontrolle stattfindet, ist der Miß
brauch möglich. Dem wollen wir also durch den 
zweiten Arzt steuern und darum wollen wir auch be
stimmen, indem wir der Anregung des Herrn Am
stalden zugestimmt haben, daß der zweite Arzt zu 
bezeichnen sei von der Wohnsitzbehörde der Mutter, 
der Schwangeren. Warum das? Weil dann au~h 
kontrolliert wird, in welchen Verhältnissen ~e 
Mutter lebt. Das ist nicht ganz unbedeutend für ~e 
Beurteilung, ob wirklich eine notwendige Operation 
vorgenommen oder ob sie leichtfertig einfach vor
genommen wurde, weil es der Mutter nicht paßt, 
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ein Kind zu haben, also ein Verbrechen begangen 
werden will. Die dritte Garantie, rler zweite Arzt. 

Wir sagen übrigens nur, daß das, was vorge
nommen wird, straflos ist, wir sagen nicht einmal, es 
sei erlaubt, obwohl man vielleicht mit Recht vom 
ärztlichen Standpunkt aus erklären dürfte: Für deh 
Arzt ist das nicht bloß eine straflose Handlung, 
sondern sie ist für ihn als behandelnden Arzt eine er
laubte, vielleicht sogar eine gebotene Handlung. Wir 
wollen aher darum nicht streiten. Der Wortlaut: 
« straflos >> ist akzeptiert worden. 

Was gewinnen Sie, meine Herren von der Rechten, 
weiter mit der neuen Lösung? Sie gewinnen mit 
dieser Abgrenzung, . die wir für den Notstandsfall 
und für die Anwendung auch des Art. 3, der beruflich 
erlaubten Handlung, nun vorlegen, den Ausschluß 
- wenigstens wenn man mit der Mehrheit stimmt 
und nicht mit Herrn Klöti - der Anwendung des 
Art. 33, al. l des Notstandsartikels, für alle andern 
Gründe, die vorgebracht werden könnten. Wir sagen 
nun ausdrücklich, der erste Teil von Art. 33 sei nur 
anwendbar, wenn die Voraussetzungen von Art. 107 
erfüllt sind, die Zustimmung der Mutter, der Beizug 
des ersten Arztes und der Beizug des zweiten Arztes. 
Wo sie nicht erfüllt sind - das ,ist die Tragweite, 
Herr Klöti -, da liegt das Verbrechen der Abtrei
bung vor, sogar wenn medizinisch gesprochen der 
behandelnde Arzt in seinem Recht gewesen wäre. 
Aber er hat die Voraussetzungen, die das Gesetz 
absichtlich aufstellt, zum Schutz unseres sozialen 
Lebens, der Gesundheit unseres Volkes, mißachtet, 
und darum ist er als Uebeltäter zu behandeln. Es 
ist ja fürchterlich einfach für ihn, diese Voraus
setzungen zu beobachten; wenn er aber das nicht tut, 
hat er es sich selbst zuzuschreiben, wenn er in Straf
untersuchung gezogen wird. So verstehen wir diese 
Bestimmungen. Was gewinnen Sie damit? Daß 
eben der Notstandsartikel nicht mehr in der Art und 
Weise angewendet werden kann, wie er heute schon 
in vielen Kantonen angewendet worden ist, nämJich 
in bedeutend weiterem Sinne, als wir es nun mit dem 
Art. 107 zulassen. Auch im Kanton Luzern ist es 
vorgekommen, · vielleicht nicht gerade daß freige
sprochen worden ist, aber daß eine Niederschlagung 
erfolgte, wo eben der Tatbestand des Art. 107, aber 
ohne jene Garantien, vorgelegen hat. In meinem 
Heimatkanton sind Freisprechungen vorgekommen 
mit der Begründung des Notstandes; ich habe selbst 
derartige Fälle vor dem thurgauischen Schwurgericht 
vertreten. So ist es auch mit anderen Kantonen. Wenn 
Sie nicht den Antrag Suter annehmen, wonach über
haupt Art. 33 vollständig ausgeschlossen werden soll, 
so werden Sie bei Unterdrückung des Art. 107 einen 
viel schlechteren Rechtszustand erhalten, als wie 
Sie ihn durch diese Neuerung erreichen. Daß der 
Antrag Suter im Nationalrat nie angenommen 
würde, davon ist wohl der Antragsteller selbst über
zeugt. 

Nun bedenken Sie auch und das möchte ich den 
Herren von der Hechten noch einmal vorführen, was 
Wir gewinnen durch eine Gesetzgebung, die für die 
ganze Schweiz gültig ist? Das, daß sie für Ihre 
Kantonsangehörigen vor allem also auch dann gültig 
ist, wenn diese aus einem Kanton weggehen in einen 
andern Kanton. Zu welchem Zweck sie manchmal 
weggehen, das wissen wir. Es ist doch so, daß es auch 
in einem Kanton, wo die Anschauungen im Durch-

schnitt außerordentlich sittlich gut sind, eben immer 
wieder Mädchen gibt, die in eine Stadt gehen, um 
da von den etwas leichteren Gesetzen oder vielleicht 
von einer leichteren Praxis zu profitieren, um das 
zu tun, was Sie so mißbilligen. Wenn Sie das wirk
lich verhindern wollen, nehmen Sie den Art. 107 an. 
Auch von Ihrem gläubigen Standpunkte aus werden 
Sie damit ein besseres Recht erreicht haben, als es 
heute ist. 

· Nun noch eines. Wir wollen auch nicht etwa den 
beiden Aerzten die Möglichkeit geben, daß sie zu
sammenspielen. Ich stelle hier eine Präsumtion auf, 
die hoffentlich nie zutreffen wird. Aber wir müssen 
mit allen Möglichkeiten rechnen, wenn wir ein Gesetz 
schaffen. Der erste, der behandelnde Arzt, weiß, 
daß für ihn eigentlich der medizinische Zustand der 
Schwangeren nicht entscheidend ist, sondern daß 
für ihn, wir wollen den besten Fall annehmen, das 
Mitleid entscheidet, das er mit der Schwangeren ha:t, 
weil sie eine uneheliche Mutter ist, oder einen Säufer 
zum Mann hat, der seine Pflicht gegenüber der Familie 
nicht tut. Der Arzt weiß das, er schlägt einen zweiten 
Arzt vor; die kantonale Behörde bezeichnet diesen 
Mann, weil sie keinen Grund hat, ihn abzulehnen. 
Der ist aber mit im Spiel. Beide wissen, daß sie 
eigentlich eine unerlaubte Handlung begehen. Weder 
die Ansicht des ersten Arztes noch das Gutachten 
des zweiten Arztes ist jedoch für den Richter bindend. 
Das Gutachten des zweiten Arztes hat nur die Be
deutung, daß die Situation verklart ist. Der Tat
bestand ist subjektiv abgeklärt, er hat ein Gutachten 
abgegeben auf ja oder nein. Wenn es aber doch zur 
Verhandlung kommen muß, wird der Richter' einen 
neuen Begutachter anrufen und wird auf das ab
stellen, was dieser sagt, und wird sich fragen, was nun 
eigentlich die Wahrheit ist. Ich habe die irrtümliche 
Auffassung km;istatieren müssen, daß man glaubt, 
der zweite Arzt habe zu erlauben oder zu verbieten. 
Weder das eine noch das andere ist der Fall. Er kann 
nur erklären, er sei der Meinung, der Eingriff sei 
angezeigt, oder er sei der Meinung, er sei nicht ange
zeigt. Im letzteren Falle kann der behandelnde Arzt 
erklären, der zweite Arzt, sei im Irrtum, er anerkenne 
dessen Theorien nicht. Er nehme es auf sein medi
zinisches Gewissen, im vollen Bewußtsein, daß der 
zweite Arzt nachher beim Richter gegen ihn Anzeige 
erstatte, er nehme es auf sein Gewissen, er habe seine 
Pflicht erfüllt, indem er die Zuziehung des zweiten 
Arztes ermöglicht habe. Das kann geschehen. Das 
ist aber ein Fall, der praktisch unter 100 Fällen wohl 
kaum einmal vorkommen wird. In der Regel wird 
man sich zweimal besinnen, gegenüber dem Gut
achten eines zweiten Arztes doch die Operation vor
zunehmen. Aber ich wollte das rechtlich klarstellen. 
Wir haben absichtlich im Kommissionstext von der 
Begutachtung durch den zweiten Arzt gesprochen 
und nicht mehr von einer Feststellung, damit man 
weiß, woran man ist. 

Nachdem ich Ihnen so viel habe vorführen kön
nen, das für die neue Lösung spricht, vom Stand
punkt der Gegner von rechts, werden Sie be
greifen, daß ich doch auch sagen muß, wo.s denn 
noch übrig bleibt für die Linke, sonst wird Herr 
Klöti sagen: Da sehen Sie ja, eine Lösung, die uns 
gar nicht mehr befriedigen kann; es ist alles nur für 
die andere Seite gemacht. Nein, auch da wollen wir 
klar sein und offen vor den Gegnern von rechts die 
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Vorteile erwähnen, die für denjenigen vorhanden 
sind, der eine andere Weltauffassung hat. Wichtig 
ist erstens einmal die Klarstellung der ganzen Situation 
der physischen, der medizinischen, der rechtlichen, 
für den Arzt und für die Mutter. Sie alle müssen 
wissen, woran sie sind. Es ist wichtig, daß sie vor 
eine klare Ueberlegung gestellt werden. Sie können 
sich darüber klar werden, ob sie es machen dürfen 
oder ob sie es nicht machen dürfen. Dadurch wird 
der Mißbrauch am besten verhütet. Da werden · die 
Leute nicht mehr in dunkle Winkel getrieben, son
dern wenn der Eingriff erlaubt ist, werden sie in die 
hellen heiteren Spitäler mit allen ihren Möglichkeiten 
verpflanzt, nicht zu der Hebamme oder zu der Engel
macherin der Stadt verwiesen. Das ist sehr wichtig. 
Das wird im katholischen und im evangelischen 
Kanton genau gleich spielen und wird an beiden 
Orten seine guten Früchte tragen: 

Wichtig ist auch, - Sie erlauben, Herr Klöti, 
daß ich Sie als Repräsentanten der anderen Meinung 
anspreche - wichtig ist für Sie auch, daß wir mit 
der neuen Fassung des Antrages Amstalden klar
stellen, daß der zweite Arzt nicht etwa ein Amtsarzt 
sein muß. Er darf es sein, aber er muß es nicht sein. 
Wichtig ist auch, daß er keine entscheidende, sondern 
nur begutachtende Befugnis hat. Ich erwähne 
wiederum in aller Offenheit: man hat, als der erste 
Antrag, den Herr Amstalden in der Kommission 
gestellt hatte, bekannt wurde, in . der Presse miß
trauisch erklärt: Ja, jetzt wird die Sache wohl so 
sein, daß im einen Kanton eben <'lie Wohnsitzbehörde 
als zweiten Arzt den Amtsarzt des Kantons beiziehen; 
der muß nun alle diese Fälle begutachten, und man 
gibt ihm unter der. Hand die Weisung, er habe sie 
natürlich alle in negativem Sinne zu begutachten. 
Damit wird mit andern Worten behauptet, der 
Art. 107 könne in den Kantonen einfach sabotiert 
werden. Das ist nicht die Meinung des Art. 107, war 
auch nicht die Meinung des Herrn Amstalden, der 
ohne weiteres der neuen Fassung zugestimmt hat, 
daß man von dem << zu bezeichnenden » Arzt und 
nicht von schon « bezeichneten >> Arzt spricht. Er 
hat auch zugestimmt, daß man von « Begutachtung », 
statt von « Feststellung der Notwendigkeit » spricht. 
Das ist sehr wichtig für Herrn Klöti und diejenigen, 
die mit ihm denken. Der zweite Arzt wird also nur 
bremsend, aber er wird nicht etwa sabotierend 
wirken können. 

Ein weiteres Argument, das ich Herrn Klöti als 
Linksrepräsentanten vorführen möchte, ist das, daß 
wir hler dem Begriff des Notstandes für die Unter
brechung der Schwangerschaft auch redaktionell eine 
etwas andere Wendung geben. Im Notstandsartikel 33 
wird gesprochen von der unmittelbaren Gefahr für 
denjenigen, der im Notstand handelt. Hier haben 
wir das Wort <<unmittelbar» nicht aufgenommen, 
und zwar mit guter Ueberlegung, weil man sonst das 
Wort « unmittelbar >> hier sehr leicht übersetzen könnte 
mit << unmittelbar bevorstehend >>, also zeitlich direkt 
bevorstehend. So ist das nicht gemeint, sondern 
man kann fünf Monate vorher schon genau wissen, 
daß die Gefahr eine sicher drohende, also rechtlich 
unmittelbare, ist. Der Arzt kommt aber so nicht in 
Diskussionen hinein, ob .. das eine unmittelbare Gefahr 
sei oder nicht. 

Und nun endlich das letzte.. Wir haben ausge
schlossen die Anwendung von Ziff. 1, Art. 33; mit 

andern Worten, die Freisprechung haben wir aus- ·. 
geschlossen in allen jenen Fällen, wo die Voraus
setzungen von Art. 107 nicht beachtet worden sind, 
wo keine Zustimmung eingeholt oder kein zweiter 
Arzt zugezogen worden ist oder überhaµpt kein Arzt 
dabei war. Diese Konsequenz muß allerdings gezogen 
werden. Dagegen kann nun hler das richterliche, 
freie Ermessen eingreifen. Das ist gewahrt durch 
Ziff. 2, Art. 33, den wir mit Absicht nicht ausschließen 
in Ziff. 4 von Art. 107. Mit andern Worten: der 
Richter kann die Verhältnisse des einzelnen Falles 
prüfen, er kann prüfen: War der Arzt in einer ge
wissen Zwangslage, daß er diese sogenannte Forma
lität übersehen hat, war das Mädchen, das die Ab
treibung unerlaubterweise vorgenommen hat, ein 
bedauernswürdiges Geschöpf, bei dessen Fall wir eher 
Tränen vergießen als pharisäisch urteilen müssen ? 
Wer solche Fälle schon miterlebt hat in seinem 
Richterleben, in seinem Anwaltsleben, würde nie auf 
die Möglichkeit des freien Ermessens, von freier 
Milderung der Strafe nach Art. 62 verzichten, die 
dann allerdings gestattet, daß man unter Vernach
lässigung der Strafart, die im Gesetze vorgesehen 
ist, bis zur Geldbuße hinuntergehen kann. Das wollen 
wir ausdrücklich, und damit kommen wir der Links
richtung wesentlich entgegen, aber mit Zustimmung 
der Rechtsrichtung, deren Vertreter gegen diese Auf
fassung in der Kommission nichts einzuwenden hatten. 
Wogegen sie sich wehrten, das war nur die Frei
sprechung der Mutter bei rechtlich ungenügenden 
Voraussetzungen. 

Bis zur Freisprechung zu gehen bei den andern 
Indikationen, wäre unrichtig; wir würden dabei in die 
Gefahr der Chantage hineingeraten und die Gefahr, 
daß die soziale Lage schließlich zum Vorwand ge
nommen wird. Wir wollen aber nicht alle Schranken 
niederreißen, sondern die Schranken der Sitte und 
der guten Erziehung müssen aufrecht erhalten werden. 

Sie werden nun entscheiden müssen. Es ist auch 
jetzt wieder der Vorwurf der doktrinären Verein
heitlichung erhoben worden. Ich will zeigen, was 
daran ist: Wir wollen auch einen kleinen Kanton, 
der sich aus eigener Kraft vielleicht gar nicht helfen 
kann - ich habe Stimmen aus konservativen Kreisen 
herausgehört, daß es in diesem oder jenem Kantone 
nicht möglich wäre, ein neues Strafgesetz zu schaffen, 
weder unter den jetzigen Verhältnissen, noch in 
Jahrzehnten vielleicht nicht - wir wollen helfen, 
daß auch ein solcher Kanton mindestens den Durch
schnitt des heute notwendigen Rechtes auf diesem 
Gebiete erhalte. Das ist unser Vereinheitlichungs
bestreben. Wir wollen auch ,nicht einen Gegensatz 
schaffen zwischen den Konservativen und den Radi
kalen. Ich weiß überhaupt nicht, ob er noch besteht. 
Ich habe kürzlich ein Buch von Andre Maurois über 
den Marschall Lyautey gelesen: da lesen Sie drin den 
Satz, den ich Ihnen zur Beherzigung empfehlen 
möchte: « Un conservateur intelligent est toujours 
un reformateur. >> Ich bin überzeugt, daß es tatsäch
lich so ist. Auch ein richtiger Konservativer wird 
seine Gesinnung nicht so übertreiben, daß er a tout 
prix bei den ehrwürdigen Bräuchen der Steinzeit 
bleiben und nur mit dem Steinbeil hantieren will: ~ 
er wird auch mit uns fortschreiten wollen; vielleicht 
in einem andern Tempo, möglicherweise mit Vorbe
halten. Aber Sie alle wollen eine Entwicklung des 
Rechtes aus einem zu starren Stadium heraus nach 
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einem unsern lebendigen Bedürfnissen entsprechen
den. Und das wollen wir alle: eine gutes, verinner
lichtes Recht, das in die guten Urgründe des mensch
lichen Herzens hineingreift und sie heranziehen und 
durch Mitwirkung des Guten zur Sühne und Läute-

, rung beitragen will. 
Ich bitte Sie, der wohlüberdachten Lösung des 

Art. 107 in der Fassung zuzustimmen, die uns eine 
Brücke zum Nationalrat hinüberschlagen wird und 
damit die Brücke zu einem vernünftigen eidge
nössischen Recht. 

Abstimmung. - Vote. 

Eventuell: - Eventuellement: 

Für den Antrag der Kommission 
(Ziff. 4) 

Für den Antrag Klöti (Streichung 
von Ziff. 4) 

29 Stimmen 

7 Stimmen 

Definitiv: - Definitivement: 

Für den Antrag der Mehrheit 18 Stimmen 
Für den Antrag Suter 13 Stimmen 

Hier wird die Beratung abgebrochen. 
(Ici, le debat est interrompu). 

Vormittagssitzung vom 17. März 1932. 
Seance du matin du 1'i' mars 1932. 

Vorsitz - Presidence: Hr. Sigrist. 

918. Schweizerisches s1ra1uese1zbuch. 
Code penal suisse. 

Fortsetzung. - Suite. 

Siehe Seite 268 hievor. - Voir page 268 ci-devant. 

Schöpfer: Erlauben Sie mir, auf Art. 116, Abs. 3, 
zurückzukommen, auf den Zweikampf, mit dem 
Antrage, man möchte der Fassung des Bundesrates 
zustimmen. Der Bundesrat schlug in Abs. 3 vor, daß, 
wenn sich die Kämpfenden durch geeignete Vorkehren 
gegen Lebensgefahr schützen, die Strafe Haft oder 
Buße sei. Der Nationalrat hat mit einer Zufallsmehr
heit diesen Artikel einfach gestrichen. Der Ständerat 
hat den Artikel wieder aufgenommen und als Strafe 
Haft eingesetzt. Der Unterschied zwischen unserer 
Beschlußfassung und derjenigen des Bundesrates 
besteht also darin, daß die Strafandrohung nach der 
hundesrätlic}:Ien Fassung Buße oder Haft ist und nach 
dem Beschlusse des Ständerates nur Haft und keine 
Buße. Da beantrage ich Ihnen, auf dieses Lemma 3 
zurückzukommen, der bundesrätlichen Formulierung 
zuzustimmen und zu sagen, · daß in solchen Fällen, 

wo sich die Kämpfenden durch geeignete Vorkehren 
gegen Lebensgefahr schützen, als Strafe angedroht 
ist Haft oder Buße. 

Ich trage keinerlei Bedenken, Ihnen zn erklären, 
daß ich mich während meiner Studienjahre vielfach 

. gegen diese gesetzliche Bestimmung verfehlt habe. 
Ich kann mich daher darauf berufen, daß ich in die
ser Angelegenheit mit einiger Sachkenutnis sprechen 
darf. Ich darf sogar sagen, daß ich bis zur heutigen 
Stunde diese Verfehlungen und Verstöße gegen die 
Bestimmungen des Zweikampfes nicht bereue; ich 
kann mich aber damit trösten, daß selbst die höchsten 
Olympier unseres Bundes sich in einer ähnlichen 
Lage befinden und sogar der Chef des Eidgenössischen 
Justiz- und Polizeidepartementes ebenfalls in seiner 
seligen Studienzeit - er kommt ja soeben; Sie sehen 
es ihm an :._ wiederholt gegen die Zweikampfbe
stimmungen sich vergangen hat. Es fällt mir uicht 
ein, etwa das hohe Lied der studentischen Mensur zu 
singen und die studentische Mensur als straflos er
klären zu lassen. Ich weiß, daß eine solche Forderung 
der Volksmeinung direkt widersprechen würde. Aber 
die übertriebene Härte der Bestimmung sollte ge
mildert werden, und besonders sollte die studenti5che 
Mensur grundsätzlich anders behandelt werden als 
das gewöhnliche Duell. Es sollte dem Studenten 
erspart werden, unter allen Umständen wegen einer 
Mensur eine Freiheitsstrafe auf sich zunehmen. 

Im Mai 1931 ist den eidgenössischen Räten von 
den Waffenstudenten der Schweiz eine gedruckte 
Eingabe unterbreitet worden. In:-.dieser fat ein Gut
achten abgedruckt gewesen des zürcherischen Pro
fessors für Strafrecht, des Herrn Dr. vori Cleric. 
Dieses Gutachten macht einen Unterschied zwischen 
der Bestimmungsmensur oder der V ereinharungs
mensur einerseits und der Herausforderungsmensur, 
einer Mensur, durch welche ein größerer oder kleinerer 
studentischer Ehrenhandel ausgetragen wird, ander
seits. Das Rechtsgutachten kam zum Schluß, daß 
die Bestimmungsmensur überhaupt straflos sein sollte, 
und zwar deshalb, weil es sich dabei nicht um einen 
Angriff auf den Rechtsfrieden handle. Es handle 
sich um eine sportliche Betätigung, und wenn der 
Staat andere Sportarten, wie das Boxen und das Rin
gen, nicht unter Strafe stelle, bei denen ebenfalls 
gefährliche Verletzungen und sogar Todesfälle vor
kommen, dürfe er auch die studentische Bestimmungs-

. mensur, welche auch nur ein Sport sei, nicht bestrafen. 
Herr Dr. von Cleric sagt dann weiter, daß auch die 
Herausforderungsmensur, die Contrahage, nicht mit 
Freiheitsentzug bestraft werden sollte, weil sich die 
Paukanten ja gegen Gefährdungen für Leib und Lehen 
schützen. 

Ich halte persönlich diesen Standpunkt für rich
tig; aber ich möchte ihn in Ihrem Rate nicht vertreten 
deshalb, weil diese Auffassung unserem Volksbewußt
sein widerspricht. Aber die Frage möchte ich stellen 
und sie zum Angelpunkt aller meiner Ueberlegungen 
machen, warum denn eigentlich der Gesetzgeber den 
Zweikampf überhaupt bestraft. Worin liegt der 
innere Grund? Es ist nicht so leicht ersichtlich, daß 
man eine Körperverletzung, zu der der Verletzte 
seine Einwilligung gegeben hat, bestraft. Es muß 
also irgend ein innerer Grund sein, um eine solche 
Bestrafung von Staats wegen vorzunehmen. Der 
Grund liegt meiner Meinung nach darin, weil durch 
den Zweikampf die körperliche Integrität gefährdet 
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Proposition de Ja commLi,sion. 
1. 11 n'y a pas avortement au sens du present 

code lorsque la grossesse aura ete interrompue par 
un medecin diplome. avec Ie consentement ecrit öe 
la personne enceinte et sur avis conforme d'un 
second medecin diplöme, en vue d'ecarter un danger 
impossible a detourner autrement et mena<:;ant 
la vie de la mere ou mena<:;ant sa saute d'une 
atteinte grave et permanente. 

Si la mere .est incapable de discernement, le 
consentel?ent ecrit du representant legal devra 
etre reqms. 

2. Les dispositions de l'article 33 chiffre 2 
a1 . ' ' 1er mea, demeurent reservees pour autant que 

la grossesse est interrompue par un medecin di
plöme ~t qu'il s'agit d'ecarter un <langer imminent, 
1mposs1ble a detourner autrement et mena~nt la 
vie de la mere ou mena<:;ant sa sante d'une atteinte 
grave et permanente. 

Dans ce cas, le medecin traitant doit, dans les 
vingt-quatre heures apres l'operation, aviser l'au-,. 
torite competente du canton dans lequel I' operation 
a eu lieu. 1 

3. Dans le cas Oll la grossesse aura ete inter
rompue a cause d'un autre etat de detresse grave 
dans lequel se trouvait la personne enceinte, le 
juge attenuera librement la peine ( art. 63). 

4. Les dispositions de l'article 31 ne sont pas 
applicables. 

Antrag Grünenf elder, Bossi-Chur, Grand, Rossi, 
Schneller, Stähli-Siebnen, v. Streng. 

1.. Eine Abtreibung im Sinne dieses Gesetzes 
liegt nicht vor, wenn die Schwangerschaft infolge 
von Handlungen unterbrochen wird, die ein pa
tentierter Arzt, nachdem ein zweiter patentierter 
Arzt sie als notwendig begutachtet hat und nach 
Anzeige an die zuständige Behörde des Kantons, 
in welchem sie erfolgen, mit schriftlicher Zustim
mung der Schwangern vorgenommen hat, um eine 
nicht anders abwendbare Lebensgefahr oder grosse 
Gefahr dauernden schweren Schadens an der Ge
sundheit der Schwangern abzuwenden. 

Ist die Schwangere nicht urteilsfähig, so ist die 
schrihliche Zustimmung ihres gesetzlichen Ver
treters erforderlich. 

2. Die Bestimmungen über den Notstand (Art. 
33, Ziff. 2, Abs. 1) bleiben vorbehalten, soweit eine 
unmittelbare, nicht anders abwendbare Lebens
gefahr oder grosse Gefahr dauernden schweren 
Schadens an der Gesundheit der Schwangern be
steht und der Eingriff durch einen patentierten 
Arzt vorgenommen wird. · 

Der Arzt hat in solchem Falle innert vierund
zwanzig Stunden nach de:rn Eingriff Anzeige an die 
zuständige Behörde des Kantons, in welchem der 
Eingriff erfolgte, zu erstatten. 

3. In den Fällen, in denen der Eingriff durch 
einen patentierten Arzt wegen einer andern sehr 
schweren Notlage der Schwangern erfolgt, kann 
der Richter die Strafe nach freiem Ermessen mil
dern (Art. 63). 

4. Art. 31 findet nicht Anwendung. 

Proposition Grünenfelder, Bossi-Coire, Grand, Rossi, 
· Schneller, Stähli-Siebnen, v. Streng. 
1. Il n'y a pas avortement au sens du present 

code lorsque la grossesse aura ete inte.rrompue a la 

suite d' actes pratiques par un medecin diplo:me 
apres qu'un second medecin diplöme aura declare 
l'operation necessaire et apres avis a l'autorite 
co:mpetente du canton dans lequel l'operation a 
lieu et avec le consentement ecrit de la personne 
enceinte, quand il s'agit d'ecarter un <langer im
possible a detourner autrement et menai;ant la vie 
de la mere ou menaQant grandement sa sante d'une 
atteinte grave et permanente. 

Si la mere est incapahle de discernement, le 
consentement ecrit du representant legal devra 
etre requis. 

2. Les dispositions de l'article 33, chiffre 2, 
1er alinea, demeurent reservees en tant que I'ope
ration est pratiquee par un medecin diplöme et 
qu'il s'agit d'ecarter un <langer imminent, impos
sible a detourner autrement et menagant la vie 
de Ia mere ou menaQant .grandement sa sante d'une 
atteinte grave et permanente. 

Dans ce cas, Ie medecin traitant doit, dans les 
vingt-quatre heures apres l'operation, aviser l'au• 
torite competente du canton dans lequel I' operation 
a eu lieu. 

3. Dans le cas Oll l' operation aura ete pratiquee 
par un medecin diplome a cause d'un autre etat 
de detresse tres grave dans lequel se trouvait la 
personne enceinte, le juge pourra attenuer Iibre
ment la peine (art. 63). 

4. Les dispositions de l' article 31 ne sont pas 
applicables. 

Art. 107bis. 
Antrag der Kommission. 

Marginale: Nichtanzeigen einer Schwangerschaftsunter
brechung. 

Der Arzt, der bei einer von ihm gemäss Art. 107, 
Ziff. 2, vorgenommenen Unterbrechung der Schwan
gerschaft die vorgeschriebene Anzeige an die zustän
dige Behörde unterlässt, wird mit Haft oder mit 
Busse bestraft. 

Proposition de Ja commission. 
Note marginale: Defaut d'avis en cas d'interruption 

de Ja grossesse. 

Le medecin qui, ayant interrompu une grossesse 
conformement a l'article 107, chiifre 2, aura omis 
d' en aviser l' autorite competente sera puni des 
arrets ou de l'amende. 

Seiler, Berichterstatter: 
Kaum ein Gebiet des Strafrechts ist zur Zeit derart der 

Diskussion unterworfen, wie die Fragen der Abtreibung. 
Unsre Kommission hat sich erneut darüber Rechenschaft 
gegehf)n, ob die von ihr vorgeschlagenen Bestimmungen 
mit der Gerechtigkeit und mit den berechtigten Interessen 
von Mutter und Kind und der Volksgemeinschaft vereinbar 
sind. Sie hat auch einer Frauendelegation Gelegenheit ge
geben, ihre Auffassung bekannt zu geben. Der neue Wort• 
laut der Kommission bringt ·eine weitere Präzisierung und 
schafft zugleich die Möglichkeit der Versöhnung diver
gierender Meinungen. 

Grundsätzlich besteht zwischen Nationalrat und Stände· 
rat über die Frage der straflos zu lassenden Unterbrechung 
der Schwangerschaft eine weitgehende Uebereinstimmung. 
Sie soll bei der medizinischen Indikation-Beseitigung einer 
anders nicht abwendbaren Lebensgefahr oder eines dauern
den schweren Schadens an der Gesundheit der Schwangern, 
zulässig sein. Einigkeit besteht sodann auch darüber, dass 
die Straffreiheit nicht direkt auf die juristische, eugenische 
und soziale Indikation ausgedehnt werden dar:f. Dagegen 
muss anerkannt werden, dass die psychischen Folgen einer 
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durch Verbrechen herbeigeführten Schwangerschaft einen 
Grad annehmen können, der- - medizinisch beurteilt - der 
Lebensgefahr oder schweren dauernden Gesundheitsschädi
gung der Schwangern gleichkommen kann. Dann wird 
der Arzt zu entscheiden haben, ob angesichts der gesamten 
Umstände die medizinische Indikation gegeben ist. Die 
Tatsache der verbrecherisch erfolgten Schwängerung als 
solche aber genügt nicht zur straflosen Schwangerschafts
unterbrechung. 

Nun ist aber die Kommission insofern nicht achtlos an 
der oft nicht zu bestreitenden tatsächlichen Not der Schwan
gern vorbeigegangen, als sie die schwere Notlage, die nicht 
den Grad der Lebensgefahr oder der dauernden schweren 
Gesundheitsschädigung annimmt, als strafmildernd in Be
tracht zieht. Es muss jedoch eine schwere Notlage vorliegen, 
die wiederum nach den gesamten Verhältnissen vom Richter 
gewissenhaft zu prüfen ist, Unter diese Bestimmung werden 
die schweren - Fälle der juristisehen, eugenischen und so
zialen Indikation fallen. 

Damit ist folgende Sachlage geschaffen: Bei medizi
nischer Indikation Straflosigkeit (wobei der Ständerat von 
einer „besonders" schweren Gefahr spricht, der Nationalrat 
wohl richtiger von „einer Gefahr dauernden schweren 
Schadens an der Gesundheit") und im Falle einer andern 
schweren Notlage Milderung der Strafe nach freiem Er
messen. 

Was die Kautelen für die straflose Schwangerschafts
unterbrechung bei medizinischer Indikation betrifft, so 
besteht wiederum zwischen beiden Räten Einigkeit darüber, 
dass zwei Aerzte mitwirken müssen. Die Bestimmung, dass 
der zweite, begutachtende Arzt von einer Behörde be
zeichnet werden müsse, ist auf starken Widerstand ge
stossen. Es wird geltend gemacht, dass die an und für sich 
nicht zu bestreitende Gefahr von Missbräuchen in Einzel
fällen nicht zu der Massnahme allgemeiner behördlicher 
Einmischung führen dürfe, die anderseits wiederum die 
Gefahr in sich berge, dass aus Furcht vor dem Bekannt
werden des Eingriffs ungeeignete Elemente aufgesucht 
werden. Unsre Kommission konnte sich diesen Erwägungen 
nicht verschliessen. Sie begnügt sich daher mit der Zu
ziehung eines frei gewählten zweiten Arztes. Sie musste 
sich dann aber auch davon überzeugen lassen, dass es Not
fälle gebe, in denen diese Zuziehung nicht möglich ist, weil 
gerade durch die Verzögerung Leben oder Gesundheit der 
Schwangern gefährdet würden. In diesen Fällen muss -
in Anerkennung eines Notstandes - das Handeln des einen 
Arztes zugelassen werden. Immerhin soll der Arzt ver
pflichtet sein, der zuständigen Behörde innert 24 Stunden 
vom erfolgten Eingriff Mitteilung zu machen. Die Unter
lassung dieser Mitteilung wird gemäss Art. 107bis als Ueber
tretung bestraft. 

Ausdrücklich hat sodann die Kommission bestimmt, 
dass sich der eingreifende Arzt nicht auf Art. 31, d. h. auf 
seine Berufspflicht berufen kann. Die Abtreibung wird in 
Art. 107 und 107bis erschöpfend behandelt. Das Gesetz 
bestimmt, in welchen Fällen die Schwangerschaftsunter
brechung straflos ist und in welchen Fällen Strafmilderung 
eintritt. Es lässt im Falle eines echten Notstandes das 
Handeln eines einzigen Arztes zu und reg.elt die Folgen 
dieses Handelns. Es anerkennt im Grundsatz. die Unan
tastbarkeit des keimenden Lehens und gestattet diejenigen 
Ausnahmen, welche das höhere Interesse der Mutter er
fordert -und geht auch nicht achtlos an den Härten vorbei, 
welche die konsequente Durchführung des Abtreibungs
verbotes in sich schliessen würde. - Wir beantragen_ Ihnen 
Zustimmung zu den neuen Anträgen der Kommission. 

M. Lachenal, rapporteur: 
A vortement. - Votre commission a longuement discute a 

nouveau Ja question de l'interruption non punissable de Ja 
grossesse. Dans sa session de Zurich, eile a entendu l'avis 
d'une delegation des societes feminines et vous propose une 
redaction un peu plus precise que celle du Conseil des Etats, 
et clont les termes !aissent entrevoir une conciliation possible 
entre !es divergences soulevees. Les deux Conseils sont 

d'accord quant au principe: l'avortement n'est pas punis
sable, lorsqu'il est pratique par un homme de l'art et dans 
le but d'ecarter un danger grave menat;ant Ja vie ou Ja sante 
de Ja mere. Toute la discussion porte sur les precautions 
propres a eviter des abus et a assurer l'honnetete et le 
caractere d'absolue necessite de J'avortement medical. 
D'autre part, votre commission a estime qu'a part le danger 
vital, d'appreciation purement medicale, qui pouvait me
nacer Ja sante de Ja mere, iI y avait lieu de qualifier egalement 
l'interruption de Ja grossesse a raison d'un autre fait: la 
detresse grave dans lequel se trouverait la personne enceinte; 
dans ce cas il n'y aura pas impunite complete, mais simple 
possibilite d'appreciation pour le juge, qui attenuera lihre
ment la peine. II faut naturellement que Ja detresse soit 
grave, c'est-a-dire qu'on puisse l'assimiler, ou en tous cas 
l'apparenter, a Ja menace grave contre Ja vie ou Ja sante. 
Ce sera Ja une question d'appreciation. 

Quant aux details d'application de la surveillance me
dicale, il y a unanimite entre !es Conseils sur Je fait que l'avis 
de deux medecins est necessaire. Mais une forte opposition 
s'est dressee contre Ja nomination du second medecin par 
une autorite competente. Sans doute l'intervention de l'au
torite donne une certaine garantie, mais d'autre part il est 
certain que cela peut entrainer une publicite indesirable dans 
des cas ou Ja discretion doit etre de regle. La peur de la 
publicite risque donc bien souvent de conduire a des manceu
vres secretes, donc dangereuses. C'est pourquoi votre com
mission se contente du simple concours d'un second medecin 
diplöme. Cette solution a l'avantage de supprimer toute dis
cussion quant a la competence locale de l'autorite; les asso
ciations de medecins ont fait remarquer avec raison que bien 
souvent on perdrait un temps precieux et parfois fatal en 
s'adressant a l'autorite du domicile, si le traitement de la 
malade a lieu dans un autre canton. 

Enfin, il est des cas particulierement urgeµts dans les
quels le medecin traitant n'a ni Ie temps, ni Je droit de 
tergiverser, c'est-a-dire d'appeler un autre confrere. La, !es 
dispositions generales sur l'etat de necessite (art. 33) restent 
applicables. Mais par correctif et pour eviter tout abus, 
nous proposons que dans ce cas le medecin traitant doit 
aviser l'autorite competente dans les 24 heures. Nous 
sommes persuades que cette precaution est suffisante pour 
parer a tout abus. 

Enfin, votre commission a tenu a specifier nettement que 
Je medecin ne pourra en aucun cas se prevaloir de l'art. 31 
(devoir de fonction ou de profession). Le cas de l'avortement 
non punissable est epuise · par les dispositions speciales des 
art. 107 et 107 bis, et Ja loi n'entend pas, sauf references 
expresses et limitatives, que d'autres articles puissent servir 
de base a une interpretation quelconque. 

En resume, nous avons cherche en redigeant ces disposi
tions, qui comptent parmi !es plus delicates du Code penal, 
a satisfaire au desir legitime du Conseil des Etats de fournir 
Je maximum de garantie contre !es abus, tout en evitant 
certains inconvenients pratiques et certllines injustices qui 
pourraient resulter du texte des Etats. Souvenons-nous qu'il 
ne s'agit pas seulement de mettre d'accord les deux Chambres 
du parlement, mais qu'il f;mt surtout trouver un texte suffi
samment equitahle et prudent pour qu'il puisse rallier le 
vote du peuple le jonr ou Ja question sera soumise a ce dernier. 

Seiler, Berichterstatter der Mehrheit: Art. 107 
ist die Bestimmung, die wohl in unserer Kommission 
und im Rate am meisten zur Diskussion Veranlas
sung gegeben hat. Immerhin ist festzustellen, dass 
eine weitgehende Einigung sowohl in der Kom
mission als auch zwischen National- und Ständerat 
platzgegri:ffen hat. Grundlage der Regelung ist 
das Straflosbleiben der Unterbrechung der Schwan
gerschaft bei medizinisöher Indikation, also wenn 
Lebensgefahr oder die Gefahr dauernden schweren 
Schadens vorliegt. Nicht straflos sind die Fälle 
der sog. sozialen, juristischen und eugenischen 
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Indikation. Nun ist also festzustellen, ob im 
gegebenen Fall eine Lebensgefahr oder eine Ge
fahr dauernden schweren Schadens vorliegt. Das 
wird nicht einfach auf eine Behauptung hin an
genommen, sondern das muss festgestellt werden. 
Wie muss diese Feststellung vorgenommen wer· 
den? Nach unserer Auffassung haben sich zwei 
Aerzte dai;über auszusprechen, der Arzt, welcher 
die Unterbrechung der Schwangerschaft vor· 
nimmt und ein begutachtender Arzt, welchem 
die Frage ebenfalls vorgelegt wird. Man hat 
lange darüber gestritten, ob dieser zweite Arzt 
ein Amtsarzt sein soll, ein Arzt, der von der Be
hörde für·· diese Fälle bestimmt wird oder ob es 
ein zweiter, frei nach Beliehen des ersten Arztes 
zu wählender Arzt sein dürfe. Wir haben gefunden, 
dass von einem Amtsarzt abgesehen werden 
soll. 

Dann ist die weitere Frage diskutiert worden: 
muss neben der Beiziehung eines zweiten Arztes 
auch eine Anzeige an die. Behörden erstattet 
werden? Wir haben gefunden, dass davon Um
gang genommen werden solle. Wir halten die 
Beiziehung eines zweiten begutachtenden Arztes 
für eine genügende Vorsichtsmassregel und Kau
tele. Wenn wir zu weit gehen, wenn wir zu viel 
verlangen, dann besteht die Gefahr, dass die 
Vorschrift überhaupt umgangen wird und dass 
die betreffende Person in ihrer Not eben sich an 
jemanden wendet, von dem sie glaubt, dass über
haupt nichts auskomme, wobei aber dann in 
bezug auf die Qualität der gewählten Person 
keine Garantie besteht. Man muss die Dinge 
nehmen, wie sie sind und muss sich darüber klar 
sein, dass eine gewisse Scheu vor der Oeffentlich
keit besteht, dass man auch, das kann man wohl 
sagen, kein Zutrauen in die Dichtigkeit der Amts
stellen oder der Persönlichkeiten, die amtlich, 
bestimmt ·werden, hat. Wir finden deshalb, wir 
wollen es dabei bewenden lassen, dass ein zweiter 
Arzt herbeigezogen wird. Im übrigen müssen 
wir einmal in dieser Angelegenheit zu einer defi
'nitiven Entscheidung kommen. Wir haben die 
Meinung, dass man die Sache nach den Vorschlä
gen Ihrer Kommission regeln soll. Man wird 
dann Erfahrungen machen können, und wenn 
sich die Regelung nicht eignen sollte, wenn wirk
lich Missbräuche, die nicht zu verantworten wären, 
festgestellt werden, kann auch ein solcher Artikel 
wieder revidiert werden. 

Nun haben wir in der Kommission noch eine 
Er.weiterung beigefügt. Wir haben uns sagen 
müssen, _dass die Beiziehung eines zweiten Arztes 
nicht immer im rechten Momente. möglich ist, 
d. h. wenn rasch gehandelt werden muss, unter 
Umständen so rasch, dass es nicht zu verant
worten wäre zu warten, bis der zweite begut
achtende Arzt zugezogen ist. Es besteht hier 
dann ein gewisser Notstand. Diesen Notstand 
haben wir anerkannt und erklärt: Wenn in einem 
solchen Falle, in dem ein zweiter Arzt nicht mehr 
zugezogen werden kann, auf die Feststellungen 
des einen Arztes hin gehandelt wird, dann soll 
auch das straflos anerkannt werden. Dagegen 
haben wir hier wieder eine sichernde Massnahme 
vorgeschlagen, die,. dass in diesem Falle der be
handelnde Arzt verpflichtet ist, innert 24 Stunden 

der zuständigen Amtsstelle Kenntnis zu gehen; 
und wir haben weiter beigefügt, dass der Arzt 
der diese Anzeigepflicht verletzt, unter Straf; 
gestelJt wird. Das ist eine neue Bestimmung 
in Art. 107bis. 

Dann haben wir noch eine weitere Ergänzung 
vorgeschlagen. Ich habe eingangs gesagt, dass 
die Fälle der sozialen, eugenischen und juristi
schen Indikation nicht als straffrei anerkannt 
werden. Dagegen haben wir in einem neuen Ab
satz erklärt, dass wenn die Straffreiheit nicht 
anerkannt werden kann, weil eine Lebensgefahr 
oder eine Gefahr dauernden grossen Schadens 
nicht vorliegt, aber doch eine Notlage im Sinne 
einer sozialen, juristischen oder eugenischen In~ 
dikatiim besteht, der Richter die Strafe soll mil
dern können. Es tritt also nicht Straffreiheit 

· ein, sondern Bestrafung; aber der Richter kann 
die Umstände würdigen und in solchen Fällen 
eine mildere Strafe; als sie für ein Delikt im all
gemeinen vorgesehen ist, ausfällen. 

Das ist die Vorlage der Kommission, die wir 
Ihnen zur Annahme empfehlen. Nun hat Herr 
Grünenfelder Abänderungsanträge gestellt. Ich 

.will ihm nicht vorgreifen, sondern ihm die Begrün
dung überlassen. Ich will Ihnen nur sagen, wo
rum es sich handelt. Herr Grünenf'elder verlangt 
unter allen Umständen die Anzeige an die Be
hörde. Er verlangt auch eine gewisse Verschärfung 
in der Richtung, dass er von der „grossen Gefahr 
eines dauernden schweren Schadens" und von 
„sehr schwerer Bedrängnis ·spricht". Er will das 
also noch unterstrichen haben. Ich glaube, das 
ändert an der Sache nicht viel, ob man sage „eine 
Gefahr" statt eine „grosse Gefahr" oder „einen 
schweren Schaden" statt einen „sehr schweren 
Schaden". Die Kommissionsmehrheit beantragt 
Ihnen. die Anträge Grünenfelder abzuleben und 
dem Mehrheitsantrage zuzustimmen. 

Dann ist noch beizufügen, dass Art. 107 die 
Abtreibungsfälle abschliessend behandelt, und dass 
der Arzt sich nicht auf Art. 31, auf seine Berufs
pflicht berufen kann. Die Voraussetzungen und 
Modalitäten für eine Beurteilung der Abtreibung 
sind in Art. 107 abschliessend geregelt, und der 
Arzt kann sich nicht darüber hinaus auf seine 
Berufspflicht stützen. Er verletzt eigentlich seine 
Berufspflicht, wenn er in Fällen, die das Gesetz 
nicht zulässt, eine Unterbrechung vornimmt. 

'Wir beantragen Ihnen also Zustimmung zurn 
Antrage der Kommissionsmehrheit. 

M. LachenaJ, rapporteur de la majorite: Nous 
voici donc a l'un des articles les plus critiques, qui, 
lors de la preparation du code, dans les discussions au 
sein des deux Conseils, et enfin dans le puhlic, a 
fait couler des f1ots d'encre et provoque un grand 
nombre d'observations et de travaux. C'est assez 
naturel: l'avortement est un crime apropos duquel le 
sentiment se donne large carriere et apropos duquel 
entrent en jeu une quantite de facteurs non seule· 
inent juridiques, mais aussi sentimentaux et religieux. 
Aussi est-il tout a fait normal que cet article re
tienne particulierernent votre attention. Apres de 
tres longues deliberations au sein de la conunission, 
nous avons fini par adopter une redaction qui, a 
notre avis, tient vraiment le compte le plus large 
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de tous les vceux, de toutes les ohjections, et aussi 
de toutes les craintes. C'est qu'il ne s'agit pas seule
rnent - vous me comprendrez hien - de chercher 
ici un terrain de conciliation avec le Conseil des 
Etats, car la question depasse de heaucoup le desir 
legitime d'une entente entre les deux Conseils - non, 
il irnporte surtout de trouver une solutio.n qui donne 
une moyenne dans la satisfaction tant aux partisans 
de l'avortement lihre et dans n'importe quelles 
conditions, - s'ils existent ainsi -, qu'aux adver
saires orthodoxes et irreconciliables de cette opera
tion, meme dans le cas ou un avortement est ahso
lument indispensable; il s'agit clone de trouver une 
formule qui satisfasse au droit, a la raison et a 
l'equite et devant laquelle tout le monde puisse 
s'incliner. 

Un point sur lequel chacun est d'accord, c'est 
que l'interruption de la vie de r enfant, c' est-a-dire 
l'avortement, n'est pas punissable lorsque la mere 
se trouve exposee a un danger tres grave, menat;ant 
sa vie ou irre:mediahlement sa sante: c'est l'avorte
ment medical. Mais immediatement a cote de la 
legitimite de l' avortement medical Se pose. un pro
bleme tres difficile: comment parer a des ahus ? 
La vie nous enseigne qu'il existe malheureusement 
partout des brebis galeuses et que l'appat du gain, 
la conception trop legere de leurs devoirs, permet
tent de trouver parfois des hommes de l' art qui 
n'hesitent pas a violer leur serment et a preter trop 
facilement la main a des avortements suspects et 
meme criminels. 

Il s'agit donc de definir et de prevoir, d'une 
fat;on tres stricte et pratiquement applicable, les 
conditions dans lesquelles le medecin devra non pas 
operer, mais dans lesquelles il devra se trouver pour 
avoir le droit de pratiquer un avortement. On ne 
doit pas songer a une trop grande publicite. 11 faut 
s'en rapporter a la conscience du medecin, au souci 
de sa responsabilite morale et juridique. On a es
time, en outre, que deux precautions valaient mieux 
qu'une et que, par consequent, il fallait recourir 
a l'assistance d'un deuxieme medecin. Jusqu'ici, 
tout le monde est d' accord: 

Comment . ce deuxieme medecin doit-il etre 
nomme? Je le repete: si accumulant les precautions, 
nous faisons intervenir l'autorite, nous creons, par 
la meme, une publicite indesirable, car les bureaux 
ne sont pas toujours tres discrets. Nous arriverions 
alors fatalement a un resultat contraire; une femme 
qui se trouve reellement et honnetement dans les con
ditions prevues pour un avortement legal, risquera 
d'hesiter a s'ysoumettre; par peur de la publicite et 
des indiscretions et s'adressera a une main moins sure, 
mais plus discrete. Nous vous proposons donc que le 
deuxieme medecin doit simple:ment etre un medecin 
diplöme, saus que l'autorite intervienne pour le 
nonuner. D'autre part, lorsqu'il y a urgence, que le 
<langer est imminent, quand le medecin n'a pas le 
temps de prevenir l'autorite, ni de consulter ou de
signer un confrere, on ne peut pas sacrifier la vie 
de la femme pour respecter un texte. La, le legisl~
teur prevoit que seront applicables les dispositions 
de l'etat de necessite, que vous connaissez. Mais le 
medecin qui aura ainsi opere seul, devra en informer 
l 'autorite dans les 24 heures, apres l'operation; 
sinon il sera puni des arrets de police ou de l'a
mende. 

Nous faisons rernarquer egalement que les dis
positions penales, la qualification ou les attenua
tions concernant l'avortement, sont ahsolument 
epuisees par les art. 107 et 107bis et que, par conse
quent, en aucun cas, le medecin faut'if, celui qui 
aurait fait l'operation d'avortement sans le concours 
d'un confrere, ou, l'ayant faite seul, vu l'urgence, 
n'aurait vas prevenu apres coup l'autorite, ne peut, 
en aucun cas, se refugier derriere les dispositions 
penales concernant les devoirs de la fonction. II 
est clone hien entendu que, apart l'etat de necessite 
prevu specialement a l'art. 107, aucun autre motif 
d'excuse ne pourra etre puise dans le code penal. 

Nous avons enfin, et c'est un point sur lequel il 
n'y a pas de divergence, inscrit un alinea 3, supple
mentaire, qui vise non seulement le danger grave 
pour la vie ou la saute de la femme et qui legitime 
l'avortement, mais nous avons prevu un etat de 
detresse grave, qui n'est pas necessairement phy
sique, mais qui peut etre morale. Dans ce cas l' avor
tement n'es-t pas excusable, mais la punition est 
librement attenuee par le juge. 

Nous pensons, dans ces conditions, avoir satis
fait au desir legitime de ceux qui ne veulenf pas 
que l'avorternent devienne une pratique courante et 
un abus, et nous avons tenu cornpte aussi du 
desir non moins comprehensible de ceux qui esti
ment que, lorsque l'avortement est ahsolument in
dispensable, il serait vraiment abusif et tragique 
d'en prevoir la punition. Nous vous demandons 
clone d'adopter les conclusions de la co:mmission. 

Grünenfelder, Berichterstatter der Minderheit: 
Als wir im März 1929 den Art. 107 beraten 
haben, ist vom Präsidenten der Kommission aus
geführt worden, dass dieser Art. 107 betreffend 
die Fruchtabtreibung ein Schicksalsartikel sei. Ich 
kann das auch heute nur bestätigen und muss auch 
gleich beifügen, dass wenn der Artikel belassen 
würde, wie er jetzt ist, er für uns unannehmbar 
wäre. Ich gehe gleichwohl, trotz den vielen 
Schwierigkeiten, die im Rate hier und wiederum 
in der Kommission sich in dieser Frage eingestellt 
haben, die Hoffnung nicht auf, dass es schliesslich 
doch zu einer Lösung kommen werde, bei der auch 
wir uns nicht g,eradezu negativ einstellen müssen. 

Es ist vielleicht richtig, wenn ich, obwohl der 
Herr Präsident es bereits zum Teil getan hat, 
darauf aufmerksam mache, welches die Differenzen 
zwischen unserem Vorschlag und demjenigen der 
Kommissionsmehrheit sind. Wir haben Ihnen den 
Antrag am 5. Juni austeilen lassen. In Ziff. 1 
wollen wir sagen: ,,mit der schriftlichen Zustim
mung der Schwangeren infolge" von Handlungen 
unterbrochen wird", statt nach dem Vorschlage der 
Kommission „durch Handlungen" ... Weiter wollen 
wir ausdrücklich sagen, dass der zweite zuzuziehende 
Arzt die Notwendigkeit des Eingriffes begutachten 
müsse, nicht nur, dass er ein Gutachten abgehen 
müsse. Es wird vielleicht eingewendet werden, dass 
selbstverständlich das Gutachten mit der Auf
fassung des eingreifenden Arztes übereinstimmen 
müsse, wenn der Eingriff zulässig sein soll. Nach 
unserer Auffassung soll das aber doch ausdrücklich 
gesagt werden, wie im ständerätlichen Beschlusse. 
Dann setzen wir in der Tat eine zweite Differenz 
damit hinein, dass wir sagen „nach Anzeige an die 
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zuständige Behörde des Kantons"; weiter sagen wir 
in Ziff. 1: es soll nicht nur von einer „Gefahr", 
sondern von „grosser Gefahr, dauerndem schwerem 
Schaden an der Gesundheit" gesprochen werden. 
In Ziff. 2 haben wirlediglich den Vorschlag gemacht 
auch hier zu sagen „grosse Gefahr, dauerndem 
schwerem Schaden". In Ziff. 3 haben wir zwei 
Differenzpunkte: Es soll ausdrücklich gesagt wer
den, dass der Eingriff nur durch einen patentierten 
Arzt getroffen werden darf; das ist hier im Vor
schlage der Kommissionsmehrheit riicht gesagt; 
vielleicht wird auch das als Selbstverständlichkeit 
betrachtet; ich bin aber nicht überzeugt, dass der 
Wortlaut der Mehrheit in der Praxis nicht zu 
Schwierigkeiten führen würde. Er soll darum präzi
siert werden. Weiter sagen wir,. dass von einer 
.,sehr schweren Notlage" gesprochen werd~n soll, 
wenn der Richter in die Lage versetzt werden wll, 
nach seinem Ermessen die Strafe zu mildern. 

Damit habe ich gesagt, was wir wollen und 
anderseits was wir am Komrnissionsantrage nicht 
wollen. Dabei konstatiere ich in erster Linie, dass 
gegenüber den Beschlüssen des Ständerates die 
nationalrätliche Kommission Ihnen mehrere Vor
schläge unterbreitet, welche im Sinne der Er
leichterung und der Strafmilderung der Frucht
abtreibung liegen. Man ist auch in einem Punkte 
hinter den Beschluss des Nationalrates von 1929 
zurückgegangen, indem man davon abgesehen hat, 
den zweiten Arzt als behördlich bezeichneten Arzt 
zu verlangen und lediglich darauf abstellt, dass der 
eingreif ende Arzt einen ihm beliebigen zweiten 
Arzt zuzieht. Aber gegenüber den Beschlüssen des 
Ständerates ist in der Kommissionsvorlage im be
sondern eine bedeutende Aenderung vorgesehen, 
indem der Ständerat auf Grund langer Diskussionen 
beschlossen hat, dass es heissen solle ,.infolge von 
Handlungen unterbrochen wird", unsere Kommis
sion dagegen den Wortlaut gewählt hat: ,,durch 
Handlungen unterbrochen wird". Ich komme 
später darauf, zu sagen, welchen Wert wir auf die 
Lösung dieser Frage legen müssen. 

Der Ständerat hatte vorgesehen, dem Arzte 
vorzuschreiben, dass er nur „nach den Regeln der 
ärztlichen Kunst" die Abtreibung vornehmen 
dürfe, ansonst die Strafbarkeit eintrete. Diese 
Voraussetzung ist gestrichen worden. Der Stände
rat hat das Erfordernis der „besonders schweren 
Gefahr" für die Mutter aufgestellt. Das „besonders 
schwer", ist gestrichen worden. Er hat die Begut
achtung der Notwendigkeit des ärztlichen Ein
griffes in die Vorlage aufgenommen. Diese Not
wendigkeit ist gestrichen worden. Dass der zweite 
Arzt von der Behörde des Wohnsitzkantons der 
Schwangeren bezeichnet sein müsse, ist von der 
Kommission ebenfalls gestrichen worden, wie über
haupt die behördliche Bezeichnung des zweiten 
begutachtenden Arztes. So viel gegenüber den 
Beschlüssen des Ständerates. Gegenüber unseren 
eigenen früheren Ratsbeschlüssen ist der Kommis
sionsantrag wiederum weiter gegangen, indem er 
in Ziff. 2 für die medizinische Indikation, allerdings 
im Sinne von Ziff. 1 zu verstehen, auch noch einen 
dringenden Notstand anerkennt, bei dem ein Arzt 
auch allein eingreifen darf, ohne Zuzug eines 
zweiten. Wir haben hier keinen Gegenantrag 
gestellt. Dabei legt die Kommissionsvorlage dem 
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Arzt lediglich die Verpflichtung auf, innert 24: 
.Stunden nachher bei · der Behörde des Tatortes 
Anzeige zu machen. Die Kommissionsvorlage geht 
noch weiter. Sie hat in Ziff. 3 den Befürwortern· 
möglichst weitgehender Straffreiheit und -milderung 
in dem Sinne Entiegenkommen gezeigt, dass auch 
bei Abtreibung aus sozialer, eugenischer und juri
stischer Indikation eine Notlage anerkannt, und 
wenn auch nicht Straflosigkeit, so doch Straf
milderung nach freiem richterlichem Ermessen ge
währt wird. Also kann der Richter bei ein'er der
artigen Abtreibung auch bloss auf .Geldbusse er
kennen, und zwar ist nach der Kommissionsvorlage 
dieser Notstand nicht ausdrücklich davon abhängig 
gemacht, dass ein patentierter Arzt den Eingriff 
vornimmt. Wir halten diese Ergänzung jedoch für 
notwendig. Wenn wir auch hiegegen keinen Gegen
antrag gestellt haben, um dem Standpunkt auf der 
andern Seite entgegenzukommen und den Weg zu 
zeigen, auf dem man sich allenfalls finden kann für 
eine Lösung der bei Art. 107 sich ergebenden Frage, 
so müssen wir doch ausdrücklich betonen. dass diese 
Ziff. 3 ihrem Inhalte nach nicht unbed~nklich ist. 
Dabei habe ich noch beizufügen, dass wenn Sie in 
Ziff. 1 auch unserem Vorschlage zustimmen und 
sagen: ,, Wenn die Schwangerschaft infolge von 
Handlungen unterbrochen wird, die ein patentierter 
Arzt usw.", und damit also der direkte Abortus 
ausgeschlossen würde, dann nach dieser Ziff. 3 die 
Möglichkeit besteht, dass auch ein direkter Abortus 
aus medizinischen Gründen vermöge dieser Not
standsbestimmung mit der Strafe nach freiem 
richterlichem Ermessen, also auch bloss mit Busse 
abgetan werden kann. Soweit sind wir dem Stand
punkte· der freiern Auffassung entgegengekommen. 
Die Frage ist von derart grundsätzlich weitgehender 
und wie auch der Herr Kommissionspräsident 

, seinerzeit in einem sehr verständigen und unserem 
S1;andpunkte wohlwollenden Eintretensreferate aus
geführt hat, auch bevölkerungspolitisch von so 
ausserordentlicher Bedeutung, dass es sich wohl 
lohnt, hier wiederum auf einige allgemeine Gesichts
punkte aufmerksam zu machen, wobei ich auf die 
bevölkerungspolitischen Betrachtungen nicht ein
gehen werde, obwohl hierzu in unserer Zeit der fort
währenden sinkenden Geburtenziffern aller Grund 
vorhanden wäre. · 

Ich darf diese grundsätzlichen allgemeinen Be· 
merkungen vielleicht insbesondere auch anbringen, 
weil mehr als 5 Jahre verflossen sind seit der Be
handlung des Art. 107 und weil seither eine Reihe 
von Mitgliedern neu in den Rat eingetreten sind. 
Ich möchte in erster Linie feststellen, dass das Kind 
im Mutterleibe nicht ein Stück der Mutter, sondern 
ein Menschenleben für sich ist, also kein Unter· 
schied dem Wesen nach besteht zwischen dem 
Geborenen und dem Ungeborenen. Professor Dr. 
Dettling in Bern hat geschrieben: ,, Vom wissen· 
schaftlichen Standpunkt -aus hat der Fötus von 
Anfang an ein selbständiges Leben und den An
spruch allen menschlichen Lebens, der selbst 

. der Mutter gegenüber gesetzlich zu schützen ist." 
Es ist keine Rede davon, dass die Mutter das Recht 
hat, über ,das Leben d.es Kindes zu entscheiden. 
Der Schoss der Mutter ist n\lr die erste Wiege. 

Professor Labhardt in Basel schreibt: ,,Wichtig 
ist die Tatsache, dass vom ersten Moment der 
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chwangerschaft an ein keimendes Leben, ein 
,bendes vVesen vorhanden ist, das ein Recht 
arauf hat, zu leben und dessen Tötung oder Be
!itigung ein Ver brechen bedeutet." 

Die Räte haben früher übereinstimmend fest
esetzt, dass jede Abtreibu~g aus sozialen: juristi
Jhen, rassehygienischen oder eugenischen lndi
ationen strafbar sein soll. Dagegen -- das ist in 
,iff. 3 des Antrages der Kommissionsmehrheit ent
_alten - in Fällen gewisser Notlagen nach freiem 
ichterlichen Ermessen die Strafe gemildert werden 
:önne bis auf Bussen. Hinsichtlich der medizi
tischen ,Indikation gehen die Ansichten der Aerzte 
useinander. Man steht also da nicht etwa vor 
-inem Po&tulat der Wissenschaft oder der gesamten 
\.erzteschaft, und zwar gehen die Auseinander
etzungen auch in der Schweiz auseinander. Ein 
feil der Aerzte lehnt die kün&tliche Fehlgeburt 
;rundsätzlich ab. 

Professor Dr. Frank in Köln hat mitgeteilt, dass 
:r von 1885-1921 über 70 000 Geburtsfälle mit
;rlebt habe. Er ist gegen die medizinische Indi
rntion, die noch nie angebracht gewesen sei, so 
ange er überhaupt auf diesem Gebiete tätig ge
wesen sei. Es sei eher darauf zu dringen, stets das 
Kind im Mutterleibe lebensfähig zu erhalten und 
,chliesslich, wenn es notwendig wäre, mit dem 
Kaiserschnitt das Leben des Kindes und der Mutter 
zu retten. 

Laut „Archiv für Gynäkologie" 1922 hat Pro
fessor Kupferberg in Mainz an der Versan1mlung 
der Gesellschaft für Gyriäkologie in Innsbruck auf -
Grund 30 jähriger Praxis ausgeführt, dass eine un
mittelbar auftretende, anders nicht zu beseitigende 
Gefahr für Leben und Gesundheit der Mutter in 
den ersten drei Monaten der Schwangerschaft nur 
in zwei überaus seltenen Fällen eintrete. Er nennt 
die beiden Krankheiten, Fälle, von denen er aus
führt, dass sie so selten seien, dass sie in ganz 
Deutschland und Oesterreich zusammen wohl 
höchstens fünfmal pro Jahr beobachtet werden 
dürften. Es sei stets die Krankheit der Mutter zu 
behandeln, um dadurch die künstliche Unter
brechung der Schwangerschaft entweder voll
ständig zu vermeiden oder wenigstens so lange 
hinauszuschieben, bis ein lebensfähiges Kind zu er
hoffen ist. Einen prophylaktischen Abortus darf 
es nicht mehr geben. 

Professor Krone in Berlin hat auf Grund 
10jähriger Praxis festgestellt, dass er niemals ge
nötigt gewesen sei, das Kind unter dem Herzen 
der Mutter zu töten, und 20 Kollegen hätten ihm 
ihrerseits das Gleiche bestätigt. 

Chefarzt Dr. Gummer, Essen, hat auf Grund 
25 jähriger ärztlicher Tätigkeit, wobei 7 Jahre im 
städtischen Spital, festgestellt, dass nur einmal 
eine Mutter gestorben sei. ,,Der Versuch, Kinder
segen zu verhüten, schafft tausendmal mehr Krank
heiten und Todesfälle als der Kindersegen." 

Das sind einige Zeugnisse von Aerzten und 
Autoritäten auf diesem Gebiete, woraus hervorgeht, 
dass von einer Notwendigkeit einer Abtreibung vom 
medizinisch-wissenschaftlichen Standpunkte aus 
keineswegs gesprochen werden kann. 

Ich darf noch darauf hinweisen, dass nach 
Berichten von Sachkundigen, Professoren, mit 
diesen Operationen immer schwere Gefahren ver-

bunden sind fur die Mutter. Professor Labhardt 
spricht davon, dass bei künstlichem Abort jedesmal 
Lebensgefahr vorhanden sei, auch wenn der Arzt 
sie vornehme, als Folge von Blutungen, Infektionen, 
Nebenverletzungen, weil die Operationen an einer 
Stelle vorgenommen werden müssen, wo viele Blut
gefässe sich neu gebildet haben. Oft leide eine solche 
Patientin monate-, und jahrelang. 

Walthardt in Zürich schreibt oder sagt in einem 
Vortrage vor Gynaekologen: ,,Aus unsern Dar
legungen geht hervor, dass die Unterbrechung einer 
Schwangerschaft mit und ohne gleichzeitige Un
fruchtbarmachung, selbst wenn sie in einer asep
tischen Anlage durch geübte Fachärzte mit allen 
Vorsichtsmassregeln zur Verhütung von Störungen 
im Heilverlauf ausgeführt wird, grosse Gefahren 
mit sich bringt." 

Die fortgeschrittene Technik und Kunst der- Ge
burtshilfe machen die Abtreibung auch vom Ge
sichtspunkte der Mutter aus demnach durchaus 
entbehrlich. 

Niemand, auch nicht der Staat, hat das Recht, 
ein unschuldiges Menschenleben zu vernichten, nur 
um die wirklichen oder die vermeintlichen Gefahren 
von einer andern Person, in diesem Falle der Mutter, 
mehr oder weniger sicher abzuwenden.· Die Tötung 
eines Menschen kann nur aus gerechter Notwehr 
gegen einen ungerechten Angreifer erlaubt sein, nur 
da, wo sie notwendig ist als wirksame Verteidigung 

1 des Einzelnen im Augenblick des ungerechten An
griffes. Jedes Menschenleben ist dem andern gleich
wertig, und das Kind, das der Mutter das Leben 
kostet, kann selbst oder durch seine Nachkommen
schaft der menschlichen Gesellschaft mehr von 
Nutzen sein als die Mutter, die sich der Gefahr des 
Todes aussetzen musste. 

Prof. Dr. Clement warnt davor, die Entscheidung 
über Vornahme einer künstlichen Fehlgeburt dem 
Gewissen der Aerzte zu überlassen, weil die medi
zinische Indikation angesichts der grossen Meinungs
verschiedenheiten der Aerzte unsicher sei. Die 
Straflosigkeit auch bloss des medizinischen Abortes 
ist eine Gefahr für das allgemeine Wohl. Die 
Bresche erweitert sich leicht, besonders wenn die 
ärztlichen Eingriffe keiner öffentlichen Kontrolle 
unterstellt werden. 

Wir müssen daher verlangen und vorschlagen. 
dass die Straflosigkeit künstlicher Fehlgeburten im 
Strafrecht auf diejenigen Fälle beschränkt werde, 
in denen die Unterbrechung bloss die notwendige 
Folge eines operativen Eingriffes zur Abwendung 
einer Lebensgefahr oder grossen Gefahr dauernder; 
schwerer Schaden der Schwangeren ist. Wir können 
vom Gewissensstandpunkte aus nicht einer, in dieser 
Vorlage der Kommissionsmehrheit enthaltenen Vor
schrift und Bestimmung zustimmen, wonach straf
los erklärt werden kann auch eine direkt und primär 
auf die Tötung des Kindes im Mutterleibe hinaus
gehende Handlung. Der Weg, den wir Ihnen zeigen, 
ist derjenige, den der Ständerat gewählt hat, und 
zwar unter Befürwortung des heutigen Herrn Bun
desrates Baumann im Namen der dortigen Kom
missionsmehrheit. Das ist die erste grosse Differenz, 
dass wir vorschlagen' zu sagen: ,,infolge" von Hand
lungen unterbrochen wird, statt „durch" Hand
lungen. 

Nun kommt die Frage der Anzeigepflicht. Bei 
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der Lösung des Nationalrates vom März 1929 war 
vorgesehen, wie Sie aus dem Texte entnehmen, dass 
ein behördlich zugezogener Arzt die Frage der Ab
treibung zu begutachten habe. Diese Bestimmung 
ist in der gegenwärtigen Vorlage nicht enthalten im 
Gegensatz zu Ihrem früheren Beschluss. Als man 
zur Streichung dieser Begutachtung kam, hat man 
darüber beraten, was an dessen Stelle gesetzt werden 
könne. Man hat die Notwendigkeit einer Anzeige 
an die zuständigen Behörden diskutiert, und auch 
der Experte Professor Hafter hatte einen Vorschlag 
ausgearbeitet, der zweite Arzt müsse zwar nicht ein 
behördlich bezeichneter Arzt sein, dagegen sollte 
die Anzeige an einen dritten behördlich bezeichneten 
Arzt, vielleicht einen Sanitätsrat, erfolgen müssen. 
Aber Anzeige an eine Behörde oder ein behördliches 
Organ lag auch in seinem Sinne. Dann ist im Ver
laufe der Diskussion die Anzeigepflicht für den 
Normalfall nach Ziff. 1 in der Serie von 17 Ab
stimmungen untergegangen, wobei, wie ich mich 
nachher überzeugen konnte, mehrere Mitglieder in 
ablehnendem Sinne sich ausgesprochen hatten, ent
gegen ihrer eigenen Absicht. Das war -erklärlich, 
aber irrtümlich. Wir können auf die Anzeigepflicht 
nicht verzichten; auch Herr Bundesrat Häberlin hat 
die Anzeigepflicht als geboten bezeichnet und zwar 
als Tatbestandsmerkmal dermassen, dass, wenn die 
Anzeige unterbleibe, die Strafbarkeit eintrete nach 
den Bestinunungen dieses Gesetzes und dass der Art. 
107 in diesem Falle nicht Anwendung finden könnte. 

Die Anzeigepflicht ist vom Gesichtspunkte des 
Schutzes des Kindes aus unerlässlich, um so mehr 
als, wie ich gesagt habe, ja nun nicht ein behördlich 
bezeichneter Arzt beigezogen· werden muss. Diese 
Anzeige soll den Strafbehörden Gelegenheit geben, 
zum Rechten zu sehen. Der Beizug eines zweiten 
beliebigen Arztes allein bietet nicht die nötigen 
Garantien. Wie geht es in grossen Spitälern und auch 
in Frauenkliniken etwa zu? Wenn der Chefarzt die 
Meinung hat, es solle die Abtreibung vorgenommen 
werden. kann dann der Assistenzarzt auf einem 
gegente.iligen Standpunkt stehen ? Oder es bestehen 
in einem Spital einfach freiere Auffassungen und 
dementsprechend richtet sich auch die Praxis, der
art, dass ein Arzt, von dem ich eben gesprochen 
habe, konstatierte, dass in einem Frauenspital der 
Schweiz in den 10 Jahren von 1920 bis 1930 nach 
seinen Feststellungen 665 Abtreibungen vorge
nommen wurden. Das weist darauf hiri, dass in 
dieser Praxis eine schwere Volksgefahr besteht, . 
nicht nur eine moralische Gefahr. Deshalb verlangen 
wir, dass Anzeige erstattet werden muss in jedem 
einzelnen Falle, nicht nur dann nachträglich, wenn 
der Arzt allein eingegriffen hat bei unmittelbarer 
Gefahr, sondern auch im Normalfall, wenn Zeit 
genug ist und ein zweiter Arzt zugezogen werden 
kann. Denn sonst haben die Behörden nichts in der 
Hand und keine Möglichkeit, allenfalls gegen Miss
bräuche einzuschreiten. 

Wir haben in den Ziffern 1 und 2 sagen wollen, 
dass die Gefahr eine „grosse" und nicht nur eine 
gewöhnliche oder eine leichte Gefahr sein soll, wenn 
Straflosigkeit soll eintreten dürfen. Die Sache ist 
vielleicht so gedacht; aber wir finden, dass diese 
allgemeine Fassung, ,,wenn Gefahr besteht", eine zu 
lockere Bestimmung sei, die zu Missbräuchen Anlass 
geben könnte. 

.,.,_ --itz5:G --.·-·eaf' e· ·ee···- · 

In Ziffer 3 müssen wir, wie ich bereits ausgeführt . 
habe, verlangen, dass eingesetzt wird: ,,in den 
Fällen, in denen die Unterbrechung der Schwanger
schaft durch einen patentierten Arzt vorgenommen 
wird". Ich brauche darüber keine weiteren Worte 
zu verlieren; ich habe darauf hingewiesen, dass man 
jedenfalls nicht durch irgend jemand den Eingrift 
vornehmen lassen darf, das kann immer nur ein 
patentierter Arzt sein. 

Ich bitte Sie, unsern Anträgen zuzustimmen, 
insbesondere bitte ich Sie, im Interesse der Vorlage 
uns in der ersten Differenz zuzustimmen und zu 
sagen: ,,infolge von Handlungen" und nicht „durch 
Handlungen", um damit festzustellen, dass es eine 
straflose Abtreibung nur gibt, wenn der Arzt bei 
der Mutter wegen einer Krankheit, wegen eines 
Mangels am Körper der Mutter eingreifen muss, 
um dieses Uebel zu beheben, und wenn dann in
folgedessen das Kind das Leben la.ssen muss. Aber 
niemals, das lehnen wir prinzipiell· ab, und diese 
Entscheidung macht für uns auch das Pro und 
Contra in bezug auf das Gesetz aus, niemals darf 
eine Abtreibung direkt und primär mit der Absicht, 
das Kind im Mutterleibe zu töten, straflos erklärt 
werden. Ich bitte Sie, unseren Vorschlägen zuzu
stimmen. 

M. Lachenal,rapporteur de la majorite: Je signale 
a mes collegues de langue fraw;aise que la redaction 
de l' amendement de M. le conseiller national Grünen
f elder, dans la tradu,ction frarn;aise, est incompl;ete 
a deux endroits. Tout d'ahord au chiffre 1 er, 2e ligne, 
il faut dire: ... interrompue a la suite d' actes pra
tiques par un medecin. . . En outre, la derniere ligne 
de l'alinea 1 du chiffre 1er ne doit pas s'arreter aux 
mots: << avec le consentement ecrit de la personne 
enceinte >>, mais doit continuer ... <dorsqJ'il s'agit 
d' ecarter un <langer impossible a detouruer autre
ment et mena<'.ant la vie de la mere ou sa saute 
d'une atteinte grave. •> On a laisse tomber, par 
megarde, cette phrase, ce qui entache un des sens 
de Famendement de M. Grünenfelder. 

Bundesrat Baumann: Die strafrechtliche Be
deutung der Abtreibung hat in beiden Räten ausser
ordentlich viel zu reden gegeben. Es ist das auch 
nicht verwunderlich, denn es handelt sich in der 
Tat um einen Gegenstand, bei dem neben juristi
schen und medizinischen Erwägungen religiöse, 
soziale i,md ethische Auffassungen eine grosse Rolle 
spielen. Beide Räte waren sich der grossen Ver
antwortung, die gerade für die Lösung dieser F:raage 
vorhanden sein muss, voll bewusst. Mit den Herren 
Referenten konstatiere ich, dass mit den Anträgen 
der Komnussion, wie sie heute gestellt worden sind, 
eine gewisse Annäherung der anfänglich stark die 
vergierenden An~ichten der beiden Räte herbei
geführt worden ist. Es will mir ~cheinen, dass die 
neuen Anträge der Kommission des Nationalrates, 
zum Teil wenigstens, nicht bloss hier, sondern auch 
im andern Rate drüben angenommen zu werden 
verdienen. Es betrifft das in erster Linie die An· 
träge über eine beschränkte Anwendung des Not
standes. Der Ständerat stellte sich auf den Stand· 
punkt, dass neben den besonderen auf die Abtrei
bung zugeschnittenen Bestimmungen für den Not
standsartikel 33 kein Raum mehr bleibe. Damit 
ist der Ständerat, wie ich ohne weiteres zugeben 
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llluss, zu weit gegangen. Er hat übersehen, dass 
die von ihm aufgestellte Regelung doch nicht für alle 
Fälle als ausreichend gelten kann. Die Zulassung 
des Notstandes in den von Ihrer Kommission ange
führten Fällen und mit den von ihr beigefügten 
Kautelen scheint mir auch vom Standpunkte einer 
durchaus seriösen Auffassung aus gerechtfertigt zu 
sein. so dass ich den Ziffern 2, 3 und 4 der neuen 
Fassung der Kommission meinerseits zustimmen 
kann. Es kann vorkommen, dass der Beizug eines 
zweiten Arztes nicht mehr möglich ist und eben 
doch die Notwendigkeit eines Eingriffes besteht, in 
welchem Fall dann der Arzt, der handeln muss, sich 
auf den Notstandsartikel mit Recht berufen kann. 

·· Auch der Minderheitsantrag der Herren Grünen
felder und Mitunterzeichner steht grundsätzlich auf 
dem Boden der Annahme dieser Anträge zu den 
genannten Ziffern 2. 3 und 4, so dass man hoffen 
darf, ,dass der Ständer;:\t in diesem Punkte nach
geben wird. 

Weniger lricht wird eine Einigung in der Ziffer 1 
zwischen den beiden Räten hergestellt werden 
können. Beide Räte sind darin einig, dass zwei 
Aerzte mitwirken müssen, dass nämlich der eine 
Arzt den Eingriff erst vornehmen darf, nachdem 
ein zweiter, ebenfalls patentierter Arzt sein Gut
achten abgegeben hat. Ich nehme ohne weiteres an, 
dass es sich um ein Gutachten im Sinne der Not
wendigkeit und Zweckmässigkeit des Eingriffes 
handelt. Die Frage ist nur, ob der Begutachter 
irgendein patentierter Arzt sein kann, ein freige
wählter Arzt, wie die nationalrätliche Kommission 
es vorschlägt, oder ob es ein von der zuständigen 
Behörde des Wohnsitzkantons der Schwangeren 
bezeichneter Arzt sein muss, wie der Ständerat, und 
in erster Lesung auch der Nationalrat, beschlossen 
hat. Durch den 'Umstand, dass der zweite Arzt von 
der Behörde bezeichnet wird, und somit unter Amts
pflicht steht, übrigens auch unter der Pflicht zur 
Wahrung des Berufsgeheimnisses, so 11 vermieden 
werden, dass zwei wenig gewissenhafte Aerzte zu
sammenspannen und sich gegenseitig die Berechti
gung zur medizinischen Abtreibung bestätigen und 
sich so gegenseitig decken können. Für den ge
wissenhaften Arzt - und er bildet glücklicherweise 
die grosse Regel - sollte diese Begutachtung durch 
einen von der zuständigen Behörde, z. B. der kan
tonalen Sanitätsdirektion, bezeichneten Arzt an
nehmbar sein. Diese Lösung gibt ihm jedenfalls 
eine bessere Rückendeckung gegenüber allfälligen 
späteren Vorwürfen, als wenn er sich nur an einen 
ihm gerade genehmen Kollegen gewendet hat, auch 
wenn er dies in durchaus korrektem und loyalem 
Sinne getan hat. 

Ich vermisse in den Ausführungen der Herren 
Seiler und Lachenal eine überzeugende Begründung 
dafür; dass der Nationalrat von seinem bereits be
schlossenen Requisit der Herbeiziehung eines be
hördlich bezeichneten Arztes abgehen soll. Auch 
den Ersatz, den nun die Minderheit bringen will, 
nämlich die Anzeigepflicht, halte ich nicht für ganz 
befriedigend. Ich ziehe den behördlich bezeichneten 
Arzt vor, denn es will mir nicht einleuchten, dass 
nur eine Anzeige erstattet werden muss an irgend 
ein Sekretariat, das dann auf diese Weise Kenntnis 
von allen diesen Fällen erhält. Das ärztliche Berufs
geheimnis soll doch bei der ganzen Sache, ob man 

die Lösung so oder so findet, gewahrt werden. Ich 
unterlasse es heute, gegenüber den Anträgen der 
Mehrheit und der Minderheit einen dritten Antrag 
zu stellen, da ich dem Ständerat in seiner Stellung
nahme zu der heutigen Beschlussfassung des Na
tionalrates, ob sie nun so oder so ausfällt, nicht 
vorgreifen will. Aber ich sehe mich doch zu der 
Erklärung veranlasst, dass ich mir vorbehalten 
muss, in der ständerätlichen Kommission auf diesen 
Punkt zurückzukommen, da die nach dem Antrag 
der Mehrheit vorgesehene Zuziehung eines freige
wählten zweiten Arztes mich nicht voll beruhigt 
und ich die vom Ständerat und anfänglich auch 
vom Nationalrat verlangte Begutachtung durch 
einen von der Behörde für solche Fälle ausdrücklich 
und zum voraus bezeichneten Arzt, bessere Be
lehrung vorbehalten, immer noch für richtiger halte. 

Ich glaube nicht, dass der Entscheid in dieser 
Frage heute fallen wird, sondern halte vielmehr da
für, dass der Ständerat sich wiederum mit der 
heutigen Beschlussfassung abgeben und vielleicht 
wieder eine andere Lösung suchen wird, möglicher
weise in Annäherung an Ihre Gesichtspunkte. Es 
ist anzunehmen, dass die Frage der Abtreibung in 
Art. 107 die letzte Differenz sein wird, die zwischen 
den Räten noch schwebt. Ich bin überzeugt, dass 
auch diese Differenz zuletzt gelöst werden wird, im 
Sinne des Entgegenkommens und der verständnis
vollen Zusammenarbeit der beiden Räte, die bisher 
die ganze Beratung des Gesetzeswerkes beherrscht 
hat. 

Ullmann: Es ist hier, wie die Herren Votanten 
betont haben, die Rede von· einem Artikel, der 
ausserordentlich viel Arbeit und grosse Kämpfe 
gebracht hat. Der Kampf mit dieser sehr delikaten 
Materie war nicht leicht zwischen zwei Fronten. 
Einerseits postulierte die linke Front zuviel Freiheit, 
andererseits wollte die rechte Front nichts zugeste
hen. Herr Grünenfelder ist wieder auf allgemeine 
Gesichtspunkte zurückgekommen; ich wollte eigent
lich nicht darauf eingehen; aber ich muss ihm doch 
mit einigen Worten wieder entgegentreten. 

Die offizielle Auffassung über diese Frage ist in 
in allen Kulturstaaten die, dass das werdende 
Kind schon im Mutterleibe Existenzschutz geniessen 
soll. Immerhin muss' aber auch anerkannt werden, 
dass alle Kulturst~aten eine Rücksicht auf die 
Lebensgefahr oder eine ernste Gesund heitsschä
digung der Mutter als Motiv der Schwangerschafts
unterbrechung für gerechtfertigt erachten. Das 
ist ungefähr die allgemeine wissenschaftliche An
sicht. Bei uns hat die freie Richtung in der Kom
m.ission - wir können da ruhig sagen: die Herren 
Sozialdemokraten - zum Teil behauptet, der ,Ent
scheid über diese Frage sollte eigentlich der Frau 
allein zustehen, weil es sich um ihren Leib handle, 
über den sie allein zu verfügen habe. Im weitem 
wurde von links verlangt, dass, wenn der Abort 
schon im ersten oder zweiten Monat stattfindet, 
dass er dann unter allen Umständen straflos bleiben 
soll. Sie sehen: die \Veltanschauungen gehen stark 
auseinander. Meine Meinung ist nun, dass die Frei
gabe der Schwangerschaftsunterbrechung ein zu 
grosser Sprung wäre und gegen weitverbreitete 
Volksanschauungen verstosseu würde. Ich sage 
mir auch, dass die Totalfreigabe eine grosse Gefahr 
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wäre. Aber so weit muss der Gesetzgeber gehen, 
dass die Unterbrechung der Schwangerschaft aus 
ärztlichen Gründen rechtlich erlaubt. sein soll. Die 
Gründe sind im Gesetze festgelegt: nämlich dann, 
wenn die Austragung der Frucht der Mutter schwe-. 
ren · Schaden zufügen würde, sagen wir z. B. bei 
Tuberkulose, bei schweren Herzfehlern, bei schweren 
Nierenkrankheiten, bei Nervenkrankheiten usw. 
Auf dieser Grundlage ist auch in unserer Kommis
sion trotz den schweren Kämpfen eine Einigung 
gefunden worden; die Voraussetzungen sind im 
Art. 1 umschrieben. Es wird verlangt die schrift
liche Zustimmung der Schwangeren, ferner, dass 
der Eingriff durch einen patentierten Arzt erfolgen 
soll, nach Einholung eines Gutachtens durch einen 
zweiten patentierten Arzt, um eine nicht anders 
abwendbare Lebensgefahr oder Gefahr schwerer 
dauel'llder Schädigung an der Gesundheit der Frau 
abzuwenden. Die Einschaltung des Wortes „grossen" 
vor Gefahr durch Herrn . Grünenfelder, das ist 
meinem Gefühl nach ein Pleonasmus. Es ist sicher 
genügend, wenn es heisst „oder Gefahr dauernder 
schwerer Schädigung". Ich greife auf eine Bemer
kung von Herrn Bundesrat Baumann zurück, er 
hätte eigentlich von den Herren Referenten noch 
keinen richtigen Aufschluss darüber erhalten, wa
rum ein behördlich bestimmter Arzt nicht erwähnt 
worden sei. In dieser Forderung, dass ein Arzt von 
der Behörde bestimmt sein müsste, liegt mehr oder 
weniger ein Misstrauensvotum an die Aerzteschaft. 

Wie in jedem andern Berufe kommen gewiss 
auch unter den Aerzten Fälle vor, die nicht in 
Schutz genommen werden sollen. Es sintl aber 
verhältnismässig seltene Ausnahmen. In ihrer 
überaus grossen Mehrzahl verdient unsere Aerzte
schaft ein solches Misstrauen nicht. Die Forderung 
des behördlich bestimmten Arztes liegt auch nicht 
im Interesse des Kranken. Es ist durchaus nicht 
sicher, dass der behördlich bestimmte Mediziner 
gerade für den in Betracht kommenden Fall die 
Sachverständigkeit besitzt; er versteht unter Um
ständen ja gar nichts von diesem betreffenden Fall. 
Es gibt Fälle, die ganz bestimmte Spezialkenntnisse 
erfordern, wie ich vorhin betont habe; und da muss 
der Arzt die Freiheit haben, den oder den beizu
ziehen, der die notwendigen Spezialkenntnisse auf 
diesem Gebiet besitzt, sei es auf dem der Nieren
krankheiten, der Herzkrankheiten, der Nervenkrank
heiten usw. Das ist der Grund, warum auch die 
Aerzte sich gegen diese Forderung des behördlich 
bestimmten Arztes auflehnen. 

Ich sage also, wenn Sie den Paragraphen so 
annehmen, wie ihn die Kommission vorschlägt, 

_ sind sicher Kautelen genug da, welche den Arzt in 
Schranken halten. Die Einleitung des künstlichen 
Abortes ist ja im Gesetze selber genau umschrie
ben. 

Nun will man aber - ich komme damit auf di~ 
Hauptsache der Anregung Grünenfelder - die 
Belastung noch grösser gestalten mit der Anzeige
pflicht, mit der Angabe des Namens der Patientin 
an die zuständige Behörde des Kantons. Ich bitte 
Sie diese Anzeigepflicht abzulehnen. Ich gestehe, 
für einen ethisch denkenden und fühlenden Arzt 
hat diese Anzeige etwas abstossendes. Ich frage 
Herrn Grünenfelder: Wie stellt er sich übrigens 
diese praktische Durchführung vor ? Wenn die 

einlauf enden Anzeigen nur registriert werden, dann 
haben wir einfach eine Kontrollbehörde ohne Sinn 
und ohne Zweck. Wenn die einlangenden Anzeigen 
beurteilt werden müssen, wer nimmt dann die Beur
teilung vor? Welche Instanz soll das besorgen, und 
wer garantiert für die Geheimhaltung? Ich behaupte, 
dass das Verlangen auf Angabe des Namens der 
Patientin eine viel zu starke Einmischung in die 
intimsten Vorgänge .. des menschlichen Lebens ist. 
Eine notwendige Unterbrechung der Schwanger
schaft bedeutet an sich schon schwere Gewissens
konflikte für die grosse Mehrzahl der Frauen. Wenn 
dann noch ihre Namen wie in einem Strafregister 
zur Kontrolle aufgeführt werden, dann erweisen 
wir den Frauen keinen guten Dienst. Diese Ein
mischung ist zu hart, und ich hin überzeugt, dass 
sie auch nur Schaden bringen wird, und zwar des
halb, weil wir damit die hilfesuchende Frau in die 
Hände der Nichtsachverständigen hineintreiben. 
Das will doch sicher niemand. Die Führung in 
dieser Angelegenheit lag schon viel zu lange in den 
Händen der Kurpfuscher und der Hebammen, zum 
grossen Schaden der Frauen. Aus diesem Grunde 
bitte ich Sie, diese Apzeigepflicht abzulehnen und 
dem Mehrheitsantrag der Kommission zuzustimmen. 

Bossi-Chur: Wie Sie aus den trefflichen Aus
führungen von Herrn Grünenfelder entnommen 
haben, sind wir grundsätzlich überhaupt gegen die 
straflose Abtreibung, und zwar im Sinne der Vor
schriften, wie sie die meisten kantonalen Strafgesetz
bücher bis heute noch haben. Allein wir wissen, 
dass wir mit diesem grundsätzlichen Standpunkt 
nicht durchdringen werden. Dagegen möchten wir, 
wie Herr Grünenfelder ausgeführt hat, wenigstens 
die nötigen Kautelen haben, damit mit diesem 
Artikel auf alle Fälle kein Missbrauch getrieben 
werden kann. Damit Sie begreifen, dass wir ab
solut strenge Kautelen und Kontrollen haben 
wollen, erlaube ich mir ein paar kurze grundsätz
liche Bemerkungen beizufügen. Es ist in erster 
Linie erwiesen, dass beim Menschen vom ersten 
Moment an ein lebendiges Wesen vorhanden ist, 
in welchem die körperlichen und geistigen Eigen
schaften des künftigen Menschen sich entwickeln. 
Die Vernichtung der Leibesfrucht ist daher Tötung, 
und darum strafbar. In zweiter Linie ist die Be
hauptung, dass das Leben der Mutter dem Leben 
des Kindes voranzustellen sei, grundsätzlich 
nicht richtig, so hart es in der Praxis auch er
scheinen mag; denn seinem innersten Wesen nach 
ist jedes Menschenleben dem andern gleichwertig. 
Es braucht nur daran erinnert zu werden, dass in 
sehr vielen -Fällen die betreffenden Mütter Kindern 
das Leben geschenkt nahen, die für die Menschheit 
viel mehr geleistet· haben als die Mutter selber. 
So viel in grundsätzlicher Beziehung. 

In zweiter Linie müssen wir uns fragen: Sind 
die Fälle, bei Jenen die Abtreibung für das Leben 
der Mutter notwendig sein soll, so häufig? Da ~at 
Herr Grünenfelder zum Teil bereits das Notwendige 
ausgeführt. Es ist z. B. von einem der ersten 
Frauenärzte Deutschlands· konstatiert worden, dass 
bei einer Zahl von gegen 70 000 Geburten, an 
denen er mitgewirkt hat, eine ganz verschwindend 
kleine Zahl gewesen sei, bei denen ein Kind von 
der Mutter gewaltsam getrennt worden sei. Ein 
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anderer sagt auf Grund einer 31jährigen Praxis, 
dass der prophylaktische Abortus, also die Ab
treibung bei bedingter Lebensfähigkeit des Kindes, 
unbedingt zu verwerfen sei; es müsse auf alle Fälle 
eine unmittelbare und au! keine andere Weise zu 
beseitigende Gefahr für die Mutter vorliegen; 
diese Fälle seien aber so selten, dass sie in Deutsch
land und Oesterreich höchstens fünfmal pro Jahr 
beobachtet würden. Den gleichen Standpunkt 
nimmt Clement in Freiburg ein. Nun frage ich: 
Rechtfertigen diese äusserst seltenen Fälle an und 
für sich diese Ausnahme, diesen Angriff auf das 
Naturrecht des Kindes? · 1 

Das strikte Verbot der Abtreibung rechtfertigt 
sich auch deswegen, weil sie stets mit einer schweren 
Schädigung der Gesundheit der Mutter verbunden 
ist. Es sterben oder leiden an der Gesundheit viel 
mehr Mütter durch Abtreibung als dadurch, dass 
kein Eingriff erfolgt ist. Nach ärztlichen Sta-

. tistiken sterben 2-5 % der Frauen, an denen der 
Eingriff vorgenommen worden ist, in den Kliniken 
selber, mehr als an Tub~rkulose z. B.; mehr als 
10 % gehen ausserhalb der Praxis zu Grunde, 
20 % bleiben lange krank oder siech. Nun ist es 

. ohne weiteres gegeben, dass wenn das Prinzip 
durchbrochen wird, auf diese Weise ein gewisser 
Ansporn zur Abtreibung gegeben wird. Es wird 
sich für gewisse Leute immer ein Vorwand finden, 
eine solche Handlung vorzunehmen. Ich verweise 
ebenfalls darauf, dass die meisten kantonalen 
Strafgesetzbücher in ihrer übergrossen Mehrzahl die 
Strafbarkeit der Abtreibung immer noch vorsehen. 
Die Bestrafung der Abtreibung besteht übrigens 
seit der Carolina. 

Nun hat Herr Grünenfelder bereits die Punkte 
auseinandergesetzt, die wir hier in diesen Antrag 
hineingebracht haben. Ich habe mit besonderer 
Genugtuung konstatiert, dass Herr Bundesrat 
Baumann selber erklärt, dass es notwendig sein 
werde, eine andere Formulierung zu finden, als die 
Kommission sie in ihrer Mehrheit vorschlägt. 

Ich hoffe, dass Sie vorerst diesen Antrag 
Grünenfelder annehmen und auf alle Fälle den 
Gedanken, auf den Herr Bundesrat Baumann hin
gewiesen hat, dass ein behördlich bestimmter zweiter 
patentierter Arzt beizuziehen sei, der für den 
Wohnsitz oder den Aufenthaltskanton der Pa
tientin zuständig wäre. 

Mit Bezug auf die Anträge von Herrn Kollega 
Ullmann möchte ich Sie darauf verweisen, dass in 
einer Kommissionssitzung vom 7. November 1932 
Herr Bundesrat Hi=iberlin selber einen Antrag ein-

4 gereicht hat, der schriftlich fixiert und gedruckt 
wurde, und worin es ausdrücklich heisst: ,,nach Ein
holung eines von einem zweiten Arzt zu erstattenden 
Gutachtens und vorausgehender Anzeige an die 
zuständige Behörde des Kantons usw." Sie sehen, 
dass Herr Bundesrat Häbedin den gleichen Ge
danken gehabt hat und übrigens auch die Ex
perten. 

Ich bestätige also die Ausführungen von Herrn 
Kollega Grünenfelder und, möchte ebenfalls er
suchen, seinem Antrage zuzustimmen, der viel 
weniger weit geht als die Fassung des Ständerates, 
aber immerhin eine gewisse Brücke bildet und uns 
die Annahme des Strafrechtes eher ermöglicht als 
die Fassung, die die Mehrheit der Kommission vor-

geschlagen hat und der wir nicht zustimmen 
könnten. 

Hoppeler: Ich möchte Herrn Grünenfelder 
unterstützen, eventuell den Antrag des Stände
rates. Es handelt sich um die Frage: Wie gehen 
wir vor? Genügt das Beiziehen irgend eines 
zweiten Arztes, oder soll ausserdem Anzeige an 
die Behörden erfolgen? 

Der Bundesrat hat ursprünglich gar keinen 
zweiten Arzt vorgesehen. Er hat einfach gesagt: 
Wenn ein Eingriff geschieht, muss er geschehen 
durch einen patentierten Arzt. Warum ist man 
dem Bundesrate nicht gefolgt? Ich denke doch 
deshalb, weil man fand, <lie Sicherheit vor Miss
brauch sei nicht genügend. Wir müssen noch eine 
Sicherung hinzufügen, welche Missbräuche ver
hindert. Die Räte haben nich,t das Zutrauen ge· 
habt, dass alles ohne Missbrauch sich abwickeln 
werde auf Grund des bundesrätlichen Antrages. 
Deswegen haben sie eine vermehrte Sicherung ver
langt in Form eines zweiten Arztes. Nun ist man 
früher übereingekommen, dass dieser zweite Arzt 
ein von einer Behörde bezeichneter Arzt oder 
Amtsarzt sein müsse. Warum wollen wir heute 
von dem Grundsatze abgehen, dass die Behörde 
informiert werde über das, was auf diesem Gebiete 
geschieht? Ich denke, es gibt da nur ein Ent
weder-Oder. Entweder haben wir den ernstlichen 
Willen, dafür zu sorgen, dass Vergehen auf diesem 
ausserordentlich wichtigen Gebiete, wo es sich um 
die Tötung von Menschenleben handelt, unter
bleiben, und in diesem Falle sind wir für die An
zeige jeder Schwangerschaftsunterbrechung an die 
Behörde; oder aber wir wollen von vornherein 
alles gehen lassen wie es geht, und die Dinge 
schlitteln lassen ungefähr auf der Bahn, auf der 
sie sich heute befinden; dann aber brauchten wir 
für dieses Gebiet überhaupt keine neuen straf
gesetzlichen Bestimmungen. In diesem Falle würde 
ich für den Antrag des Bundesrates sein, wenn 
dieser Antrag überhaupt noch zur Diskussion 
stünde. Es würde dann genügen, zu sagen, der 
Eingriff müsse durch einen patentierten Arzt er
folgen. Er soll dann tun, was er für gut findet. 
Wenn Sie aber den Aerzten das Zutrauen nicht 
schenken - und Sie tun es ja nicht; denn niemand 
will dem Antrage des Bundesrates folgen - dann 
kommt das Oder, dass wir genügende Sicherung 
vorsehen, soweit das überhaupt möglich ist. 

Diese Sicherung besteht vor allem darin, dass 
die Behörde weiss, was geschieht. Was haben Sie 
von einem zweiten Arzte ? Es ist doch sehr einfach. 
Wenn Sie dem einzeln eingreifenden Arzte nicht 
tra"tl-en, wie der Bundesrat, dann müssen Sie doch 
auch daran denken, dass sich ganz gut zwei un
gewissenhafte Aerzte zusammentun und eine Ab
treibungsfirma gründen können. Solche Firmen 
bestehen und arbeiten sehr erfolgreich sogar mit 
Schichtenbetrieb (Heiterkeit) und jedenfalls mit 
grossem finanziellem Resultat. Ich behaupte, 
wenn wir jetzt die Bestimmung, dass die Behörden 
das Oberaufsichtsrecht ausüben, streichen, dann 
verdienen wir nicht mehr den Namen einer ge
wissenhaften obersten Landesbehörde. Dann brau
chen wir überhaupt auf diesem Gebiete nicht zu 
legiferieren. Es genügt nicht, dass irgend ein 
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zweiter Arzt beigezogen wird. Wollen Sie denn die 
Aerzte absichtlich demoralisieren? Wollen Sie sie 
absichtlich in Versuchung führen ? Denken Sie 
doch daran, dass heute die wirtschaftliche Not bei 
manchen Aerzten ebenfalls gross ist und sie so in 
Versuchung kommen. Haben wir nicht genügende 
Erfahrungen. gesammelt in bezug auf die Kranken
kassen? Da haben wir eine Demoralisierung der 
Patienten und der Aerzte erlebt, weil wir nicht für 
die nötigen Sicherheiten gesorgt haben; wir hatten 
dort nicht die nötigen Bremsen angewendet, und 
haben Patienten und Aerzte in Versuchung ge
führt. Wollen wir das jetzt wieder tun? foh denke, 
wenn es uns ernst ist, verlangen wir, dass die Be
hörden di-e Möglichkeit haben, zu wissen, was 
geschieht. 

Was hat Herr Seiler, der Kommissionsreferent, 
als Begründung vorgebracht? Ich muss sagen, 
diese Begründung war recht bescheiden. Ich habe 
mehr erwartet. Ich glaube, vielleicht kommt das 
davon her, dass er von der ganzen -Sache etwas 
genug hat, nachdem die Behandlung des Gesetzes 
immer wieder verschoben worden ist. Man kann 
ihm das ja auch nicht übel nehmen. Was hat er 
gesagt ? Er sagt: Die Beiziehung eines zweiten 
Arztes ist eine genügende Massregel! - Ich habe 
soeben bewiesen, dass das nicht der Fall ist. Dann 
sagte er: Wenn wir zu viel verlangen, so riskieren 
wir, dass die Leute bei unqualifizierten Leuten 
Hilfe suchen. Was sage ich darauf? Ich antworte: 
Diese Gefahr ist heute viel klein.er als sie noch vor 
10- Jahren gewesen wäre. Sie wird mit jede:m Jahre 
kleiner. Erstens deshalb, weil der künstliche 
Abortus die Zerstörung des Kindes im Mutterleibe, 
gar nicht mehr als eine so grossc Sache angesehen 
wird, sondern beinahe als eine Selbstverständlich
keit. Wo ist heute die Frau, die den Eingriff ge
schehen lassen muss · und daraus ein grosses Ge
heinmis machte ? Im Gegenteil, sie erzählt es 
allen Freundinnen, und alle Hausleute im oberen 
und i:m unteren Stocke wissen, dass sie das hat 
rnachen müssen, weil sie tuberkulös oder nervös 
u. s. f. sei. Man zeigt jetzt nicht mit dem Finger 
auf eine Frau, wenn sie ihr Kindlein in ihrem 
Schosse töten lässt, sondern man zeigt jetzt in der 
Stadt und sogar auf dem Lande mit Fingern auf 
jene, welche, nachdem sie 3 oder 4 Kinder gehabt 
hat und obschon sie nicht gesund ist, das Kind 
nicht abtreiben lässt. Hier in Bern kam in den 
letzten Tagen eine Frau zu mir und sagte mir 
unter Tränen, was sie ausgestanden habe während 
ihrer Schwangerschaft, weil man sie als dumm 
taxierte. Sie werden mir zugehen, dass diese 
Dinge eine Mentalität offenbaren, die uns lehrt, 
dass eine die Abtreibung wünschende Frau nicht 
zur verbrecherischen Hebamme oder zu irgend 
einem Kurpfuscher gehen würde, aus Angst, dass 
das Geheimnis infolge Anzeige an die Behörde 
nicht gewahrt würde. 

Ein zweiter Einwand gegen die Befürchtungen 
des Herrn Seiler ist der: Heute haben wir überall 
die Ehe- und Sexualberatungsstellen. Heute wird 
ja die Vorbeugung gegen die Empfängnis geradezu 
schwunghaft betrieben. Im Zürcher Kantonsrat 
!St der Antrag gestellt worden, man möchte doch 
antikonzeptionelle Mittel abgeben auf Kosten des 
Staates auch an Ledige, damit sie die Freuden 

der „Liebe" auch kosten könnten. In Zeiten solcher 
Einstellung i'st also die Gefahr nicht gross, dass die 
Frauen aus Angst, das Geheimnis werde nicht ge
wahrt, zu einer Hebamme oder zu Kurpfuschern 
gehen. 

Dann ist ferner zu sagen: der Makel des unehe
lichen Kindes ist heute, immer wieder hervor
gerufen durch den Wandel der Anschauungen, viel 
kleiner. Wir müssen sagen, zum Teil leider, kleiner. 
Ich sage ausdrücklich zum Teil; denn anderseits 
sollten wir Mitleid haben mit diesen Mädchen. 
Im Ganzen ist aber die Meinung da: Das kann ja 
geschehen; das hat nicht viel zu bedeuten! - Die 
Mädchen machen heute nicht einmal einen grossen 
Hehl daraus, dass sie ein Kind haben. 

Dann ist noch etwas zu sagen: Unsere Frauen 
lassen sich heute in grosser Zahl sterilisieren. Es 
gibt Asyle auf dem Lande, bei denen diese Operation 
eine der häufigsten Operationen darstellt. Wenn 
eine Frau 2 oder 3 Kinder gehabt hat, und sie 
findet, sie sei gesundheitlich nicht ganz auf der 
Höhe, so beschliesst sie: Nun ist Schluss zu machen 
mit Bezug auf die Fortpflanzung! Dann unterwirft 
sie ihren Mutterschoss einem operativen Eingriff, 
damit eine Geburt nicht mehr möglich sei. Auch 
das geschieht ohne alle Geheimnistuerei. In den 
Wartezimmern der Frauenärzte sitzen die Frauen 
auch in aller Oeffentlichkeit. Es gibt solche, die 
alle 4 Wochen hingehen, um dasjenige vorkehren 
zu lassen, was notwendig ist, damit sie ja kein 
Kindlein bekommen. In solchen Zeiten muss ~an 
aber nicht kommen und sagen: Ja, wenn eine Frau 
wüsste, dass das an den Tag kommen könnte, 
ginge sie zu einer Hebamme oder zu einem Kur
pfuscher! Sie hat ja heute gar keinen Grund mehr, 
den künstlichen Abortus zu verbergen. 

Herr Seiler hat ferner gesagt, es bestehe kein 
Zutrauen zu der Tätigkeit der Amtsstellen. Auf 
der einen Seite hat man ein grosses Zutrauen zu 
den zwei Aerzten, auf der andern· Seite soll kein 
Zutrauen bestehn zu diesen Amtsbehörden. Man 
behauptet, sie seien nichr imstande, ein Geheimnis 
zu bewahren. Ich mache hier aber einen Vorschlag: 
Es ist ja gar nicht nötig, dass der Arzt den vollen 
Namen der Frau angibt, sondern es genügen An
fangsbuchstaben. Er könnte ja. einfach melden: 
Frau A. K. Eingriff aus diesem und diesem Grunde, 
dann und dann ist die Operation geschehen. Das 
genügt. Sollte der Fall je aktuell werden, so ist 
er trotzdem bei den Akten der Behörde auffindbar. 
Die Behörden erfahren auf solche Weise nicht, 
wer die Frau ist. Das ist ja auch gar nicht nötig. 
Nötig ist aber, dass man weiss, der und der Arzt 
hat dann und dann aus dem und dem Grunde 
einen Abortus vorgenommen. Wenn nun eine 
solche „Firma", von der ich vorhin sprach, immer 
wie.der Anzeigen erstattet, so wird das der Be~örde 
auffalien und sie kann eventuell einschreiten i 
kommt aber die Behörde darauf, dass Anzeigen 
unterbleiben, so wird der betreffende Arzt strafbar. 

Herr Seiler hat ferner gesagt, wir müsst~n eben 
die Dinge nehmen, wie sie sind. Ganz richtig. Das 
tun auch unsere katholischen Kollegen im Saale. 
\Venn sie das nicht täten, würden si·e das neue 
Strafgesetzbuch um dieses Artikels willen ü_ber
haupt ablehnen. Gerade aber, weil sie die Dinge 
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müssten sie ja einfach verlangen, dass auf jede 
Abtreibung Zuchthaus gesetzt werde. weil das der 
katholischen Auffassung entsprechen würde. Aber 
gerade weil sie sagen, man könne nicht in einem 
staatlichen Gesetze die gleichen strengen For
derungen stellen wie im religiösen Sittengesetz, 
kommen sie entgegen und sind bereit, mit uns hier 
zusammenzuarbeiten. Anderseits aber ist es doch 
auch wieder zu weit gegangen, zu sagen, man 
müsse die Dinge nehmen, wie sie nun einmal seien. 
Ich bin. vielmehr überzeugt, und Herr Seiler ist 
mit mir einverstanden, dass unsere Strafgesetz
gebung nicht die Aufgabe hat, sich einfach jeder 
modernen Auffassung anzupassen, sondern dass 
ihr vielmehr auch die Aufgabe obliegt, moralische 
Begriffe, wo sie ins W an]s.en gekommen sind, zu 
stützen. Ich weiss mich in dieser Anschauung 
durchaus einig mit dem verehrten Herrn Kom
missionsreferenten. 

Menschenlebens. Ich stelle fest, dass leider diese 
Intimität heute nicht mehr vorhanden ist, sondern 
dass gerade darin der J a:mmer unserer Zeit liegt, 
dass wir das, was intim, sozusagen heilig sein sollte, 
auf den öffentlichen Markt bringen und bei der 
Teevisite ganz offen besprechen und verhandeln. 

Ich komme zum Schlu;;:s: Entweder ist es, wie 
ich a:m Anfang meines Votums gesagt habe, unser 
fester Wille, so vorzugehen, dass einerseits Miss
bräuche vermieden werden, dass aber auf der 
andern Seite der Eingriff, wo er zur Abwendung 
schwerer Gefahr nötig ist, ermöglicht wird. Das 
wird sowohl bei der Fassung des Ständerates als 
bei derjenigen des Herrn Kollegen Grünenfelder 
ermöglicht. Man ist damit der Linken weitgehend 
entgegengekommen. Wenn heute die Katholiken 
erklären, weiter können wir nicht gehen und wenn 
dann die andern nicht entgegenkommen, dann muss 
der Eindruck bestehen, dass den andern an der 
Vereinheitlichung des Strafgesetzbuches nicht ge, 
legen ist. Die andern haben ja, was sie wollen. 
Sie wünschen, dass eine Frau, wenn sie in Lebens
gefahr schwebt, durch einen solchen Eingriff, ohne 
Strafe befürchten zu müssen, solle gerettet werden 
können. Diese Möglichkeit ist nun vorhanden; 
man hat somit, was man will. Nun möchten aber 
auch wir, was wir wollen und was unser Gewissen 
uns vorschreibt, nämlich eine genügende Sicherung 
gegen Missbräuche. Die Zusicherung ist durch 
den Antrag des Ständerates und durch den Antrag 
Grünenfelder gegeben. Sie können da nicht aus
weichen; wenn Sie uns hier nicht zustimmen, so 
fehlt der ernste Wille, Ungehörigem vorzubeugen. 
Ich wiederhole noch einmal, wir haben allen Grund, 
hier die moralischen Begriffe nicht noch weiter 
ins Rutschen kommen zu lassen. 

Und nun die Einwendungen des Herrn Kollegen 
Ullmann. Er sagt: Was soll geschehen, nachdem 
die Anzeigen erfolgt sind, welchen Wert sollen sie 
haben ? Entweder handelt es sich um eine blosse 
Registrierung, und was hat in diesem Falle die 
Anzeige für einen Wert? Ich antworte: sie hat 
immerhin den Wert, dass man am Schluss des 
Jahres z. B. feststellen kann: Im vorletzten Jahre 
sind im Kanton Zürich 135 Abtreibungen vorge
nommen worden, im letzten Jahre waren es 170 
und jetzt im dritten Jahre sind es schon 210. und 
dass man daraus schliessen kann, da stimmt etwas 
nicht. Die Behörde hat ungefähr ein Bild, wie es 
mit der Zahl der Abtreibungen stehe, sie kann 
zum Rechten sehen und, wo es nötig ist, einschriten. 
Diesen Wert hat die Registrierung immerhin. 

Herr Ullmann fragte weiter, wenn man nicht 
hloss registrieren wolle, wer nehme dann die Be
urteilung vor? Das ist unser geringster Kummer. 
Ich denke, die Regierung wird doch fähig sein, 
einen Mann oder ein Kollegium zu finden, welche 
die registrierten Zahlen deuten können. Die 
Krankenkassen finden doch auch den Rank, wenn 
sie die Rechnungsgeharung der Aerzte kontrollieren 
wollen. Wenn sie die Rechnungen der Arzte er· 
halten haben, werden die Berechnungen nicht nur 
registriert, sondern auch kontrolliert. Gelegentlich 
bekommt dann der Herr Doktor ein Brieflein, 
worin es heisst: ,, Geehrter Herr Doktor, Ihre Rech
nungen sind ausserordentlich hoch, Sie machen 
sehr ergiebige Besuche, würden Sie vielleicht in 
Zukunft u. s. f." (Heiterkeit). Und diese Kontrolle 
geschieht nicht einmal nur durch Aerzte, sondern 
bisweilen auch durch Laien, die eine gewisse 
Uebung sich angeeignet haben und merken, wenn 
ein Arzt in einem gewöhnlichen Masernfall 12 
Besuche macht, dass das des Guten etwas zuviel 
ist. Wenn also Herr Dr. Ullmann fragt, wer be
urteilen soll, so ist das eine Frage, die wirklich 
leicht zu beantworten ist. Jedenfalls darf dieser 
Einwand kein Hindernis bilden, dass wir der 
ständerätlichen Fassung oder dem Antrag des 
Herrn Grünenfelder nicht zustimmen. 

Herr Ullmann hat weiter gefragt: Wer garantiert 
die Geheimhaltung? Darauf habe ich schon ge
antwortet. 

Herr Ulh:nann sagte ferner, die ganze Angelegen
heit gehöre zu den intimsten Dingen des ganzen 

Ich möchte jetzt nur eins tun dürfen, hier eine 
Gruppe von Kindern aufstellen, von solchen Kin
dern, die zum Teil von leichtsinnigern, zum Teil 
auch von ernsteren Aerzten schon zum Tode im 
Mutterschoss verurteilt waren und die durch das 
Eingreifen eines andern Arztes oder durch das 
Wachwerden des Gewissens der Mutter gleichsam 
begnadigt und am Lehen erhalten wurden und auf 
die Welt kamen und die nun vor uns dastehen als 
gesunde, prächtige, liebe Kinder, die ihren Familien 
zum Segen gereichen. Wenn Sie eine solche Kinder
gruppe sehen und daran denken, diese Kinder 
würden umgebracht worden sein, man hatte ihnen 
das Lehen abgesprochen, das schon in wunder
barer Weise zu keimen begonnen hatte, und das 
Leben dieser Kinder, die hier gesund vor uns stehen, 
wollte man leichthin mit kaltem Eisen auslöschen 
und morden; wenn Sie das sähen und bedächten, 
dann würden Sie ergriffen werden und erkennen, 
dass es unsere Pflicht ist, hier hemmend einzu
greifen und nicht noch fördernd. Ich sage das nicht 
aus irgend einem parteipolitischen Standpunkt 
heraus, sondern aus meiner Erfahrung. Ich möchte 
Sie bitten, zu glauben, dass es für unser Volk kein 
Segen ist, wenn es mit dem keimenden Leben so 
leicht umgeht wie heute, und wenn wir das zum Gesetz 
machen, was jetzt die Kommission unseres Rates 
vorschlägt, denn dann wird diese unheilvolle Ent
wicklung noch weiter ihren Fortgang nehmen. Wir 
leben in einer Zeit, wo das Menschenleben gering 
genug g.eachtet ist. Wir hätten nicht, was wir , 
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heute haben, auch auf dem Gebiet unseres poli
tischen Lebens nicht, wo man sofort dreinschlägt 
und Blut fliessen lässt, wenn die Achtung vor dem 
Gehei:mnis des Lebens grösser wäre. Auch von 
diesem Standpunkt aus ist es unsere Pflicht, unser 
Möglichstes zu tun, dass unser Volk wieder erkennt, 
ein Leben, das i:m Mutterschoss zu keimen beginnt, 
ist etwas Hohes, Heiliges, an das wir niemals 
rühren dürfen, es sei denn, dass für die Mutter 
schwerste Gefahr im Anzug ist. Dieser Forderung 
wird der Antrag der Kommission nicht gerecht, 
sondern nur der Antrag des Ständerates oder des 
Herrn Grünenfelder. Ich empfehle Ihnen deshalb 
die Fassung des Herrn Grünenfelder, aber ich bin 
auch glücklich, wenn er nicht durchgehen sollte, 
wenn wir uns schliesslich in der Fassung des Stände
rates, die- in der Hauptsache dasselbe will, einigen. 
(Beifall.) 

Häberlin: Dass es sich um eine wichtige, delikate 
und zugleich bestrittene Frage handelt, wobei die 
Fachgenossen nicht einig sind, das sehen Sie aus 
unseren langen Diskussionen. Aber in einem Punkt 
sind wir doch einig, Kollega Ullmann, Herr Hoppe
ler und ich, dass wir den Missbräuchen bei dieser 
Angelegenheit mit allen Mitteln, die wir für richtig 
betrachten, entgegentreten wollen. 

Ich rede hier nur von den ethisch hochstehen
den, gewissenhaften Aerzten und nicht von jenen, 
die aus finanziellen Erwägungen heraus Miss
bräuche treiben. 

Gestatten Sie mir zwei Punkte zu erwähnen, 
erstens einmal die Anzeigepflicht. Da kann man 
verschiedener Ansicht sein. Kollega Ullmann 
fürchtet, und ich gebe ihm darin recht, dass durch 
die Anzeigepflicht, nicht vielleicht in einer grossen 
Stadt wie Bern oder Zürich, aber auf dem Lande 
sich Missbräuche einstellen werden, dass dadurch 
die Familien, die Mütter usw. abgehalten werden, 
sich an den Arzt zu wenden, dass sie danri lieber 
zu anderen Helferinnen gehen. Diese Gefahr be
steht unbedingt. Wenn auch die Registrierung, 
wie Herr Dr. Hoppeler ausführte, einen gewissen 
Wert hat, weil man da sieht, von welchen Aerzten 
die Anzeigen kommen, weil man diese Anmeldungen 
am Ende des Jahres zusammenstellen kann, weil, 
wie gesagt, die Registrierung den Vorteil einer ge
wissen Kontrolle besitzt, glaube ich doch, dass 
im grossen und ganzen die Vorteile der Kommissions
vorlage von den Nachteilen überwogen werden. 

Nun die Frage, Amtsarzt oder gewöhnlicher 
Arzt. Die gewissenhaften Aerzte stellen sich ver
schieden ein gegenüber den Gefahren, die bestehen 
und den Gefahren, d:ie sich noch entwickeln. Das 
wird bei den Amtsärzten ganz gleich sein. Ich 
möchte da an etwas erinnern. Im Kanton Zürich 
haben Sie zwei Gebäudeschätzer. Wenn ein Objekt 
gekauft werden soll, dann lässt man durch den 
schätzen, der eine höhere Schätzung herausbringt, 
und wenn man den Kauf ablehnen will, dann lässt 
man den andern Schätzer kommen, der das Haus 
etwas niedriger einschätzt, dann wird es nicht 
gekauft. Sie werden nicht glauben, dass im Kanton 
Zürich nur ein Amtsarzt - es besteht bis heute 
noch kein solcher Kantonsarzt - ganz allein den 
ganzen Kanton besorgen kann. dass er im ganzen 
Kanton herumreisen kann, um die Frauen zu 

untersuchen. Deshalb werden wir in einem grossen 
Kanton wie im Kanton Zürich nicht mit einem 
einzigen Arzt auskommen, wir müssten verschie
dene haben, und diese stellen sich verschieden ein. 

Das ist bekannt aus andern Spezialitäten. 
Wenn man einem aus einer Anklage heraus hellen 
will, lässt man einen bestimmten Psychiater, eine 
bestimmte Autorität kommen. und wenn man will, 
dass er den Betreffenden nicht herausbringt, dann 
lässt man einen andern kommen. Also auch die 
Amtsärzte werden verschieden urteilen, und zwar 
gewissenhaft nach innerster Ueberzeugung. Die 
Möglichkeit besteht also für eiue verschiedene Be
urteilung und wir haben somit keine absolute 
Sicherheit, dass nicht auch ein Amtsarzt in solchen 
Fällen entgegenkommend ist. • 

Einige von den Anregungen von Herrn Grünen• 
felder können wir gewiss aufnehmen. Wenn es 
Ihnen eine Beruhigung ist, dass man sagt, eine 
„grosse" Notlage, warum sollen wir nicht diese 
Fassung wählen? Aber in den andern beiden 
Sachen glaube ich, ist der Vorteil eher bei der Fas
sung der Kommissionsmehrheit, obschon ich es 
nicht als ein Unglück betrachten würde, wenn den 
Anträgen Grünenfelder oder der Fassung des 
Ständerates auch vom Nationalrat Zustimmung 
gegeben wird. 

Welti: Sie werden es entschuldigen, wenn auch 
der vierte Arzt heute noch über diese Sache einmal 
spricht. Zu meinem Votum hat mich nicht das 
gereizt, was Herr Kollega Hoppeler vorhin gesagt 
hat. Wir müssten uns in dieser Hinsicht über die 
verschiedenartige Einstellung zu den moralischen 
Begriffen unterhalten, die nach meiner Auffassung 
bei Herrn Dr. Hoppeler doch stark mit Moralin 
durchsetzt sind. Ich möchte nur an sein Schluss
wort, wo er über die „Achtung vor der Heiligkeit 
des menschlichen Lebens" gesprochen hat, an
schliessend an seine Stellungnahme erinnern in bezug 
auf die Todesstrafe im gleichen Gesetz. 

Ich habe früher bei der Beratung dieses Artikels 
und in dieser Angelegenheit hier im Saale nicht 
gesprochen, schon weil ich, und das will ich ruhig 
vorausschicken, in dieser Angelegenheit nicht ganz 
auf dem Standpunkt stehe, den vielleicht einige 
meiner Genossen einnehmen. Ich habe in der Hin
sicht eine gewisse abweichende Meinung, schon des
wegen, das gebe ich ruhig zu, weil ich einen Eingriff 
bei einer Mutter nicht als einen irrelevanten Ein
griff ansehe und weil ich aus meiner Erfahrung 
weiss, dass sehr oft grosse Nachteile bei einer Unter
brechung der Schwangerschaft für die Mutter 
entstehen können. Auch aus gewissen bevölkerungs- • 
politischen Einsichten und Ueberlegungen bin ich 
gegen eine allzu freie Möglichkeit eines Eingriffes 
bei der Mutter. Auf der andern Seite darf ich ruhig 
sagen, dass ich es bedauert habe, dass nicht eine 
gewisse Möglichkeit einer sozialen und· auch einer 
eugenischen Indikation gegeben ist. Denn nach 
meiner Erfahrung, und ich habe in meiner 34jäh
rigen Praxis auch sehr viel gesehen in dieser Hin
sicht, wird von einer gewissen sozialen Indikation 
auch heute von den gewissenhaftesten Aerzten 
Gebrauch gemacht. Es ist heute von verschiedener 
Seite hier gesagt worden, wie in diesen Fällen in 
gewissen Spitälern vorgegangen wird. Ich glaube, 
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es sind das nicht nur grosse Ausnahmen, sondern 
es wird eben gleichzeitig zur Sterilisation gegriffen. 
Das halte ich für nicht gut, und deswegen wäre 
die Möglichkeit auch einer sozialen Indikation das 
Richtige gewesen. 

Der Antrag der Kommissionsmehrheit und der 
Antrag der Kommissionsminderheit: Der Antrag 
der Kommissionsminderheit spricht von einer 
grossen Gefahr, die notwendig sein müsse für diesen 
Eingriff. Da bin ich durchaus der Ansicht, dass 
das Wort „gross" nicht notwendig ist, wie auch 
Herr Ullmann, mit dem ich im grossen und ganzen 
durchaus übereinstimme, schon gesagt hat. Es wird 
von einer nicht abwendbaren Lebensgefahr oder von 
der Gefah1- dauernder schwerer Schädigung an der 
Gesundheit der Schwangeren gesi}l'ochen. Das 
genügt. Was die Anzeige an den Amtsarzt anbe
langt, oder die Herbeiziehung eines Amtsarztes oder 
eines zweiten patentierten Arztes, so könnte man 
vielleicht in einer Beziehung sagen, dass dieser Amts
Arzt nicht absolut abzulehnen sei; aber auf der 
andern Seite sind die Gründe, einfach den zweiten 
Arzt beizuziehen, die genannt worden sind, aus
reichend, besonders da nun noch Ziff. 2 hinzu
gekommen ist, die nach meiner Ansicht genügend 
Sicherheit bietet und auch in dieser Beziehung 
wieder nicht zu weit geht. 

Nun die Anzeige an die Amtsstelle. Das ist 
meiner Auffassung nach durchaus unrichtig und 
wäre ein bedenklicher Fehler. Deswegen sollte 
man den Minderheitsantrag ablehnen. Die Lösung, 
wie sie die Kommissionsmehrheit gefunden hat, ist 
durchaus das Beste. Sie ist auch deswegen gut, 
wenn wir überlegen, welche gewaltigen Schäden 
- von denen könnte ich Ihnen viel erzählen -
die Eingriffe mit sich bringen, die heute noch von 
Leuten vorgenommen werden, die zu diesen Ein
griffen nicht qualifiziert sind: Hebammen, Kur
pfuscherinnen usw. Wie viele Frauen sind nachher 
an diesen Eingriffen zugrunde gegangen! Deswegen 
glaube ich, dürfen wir ruhig dem Art. 107, in der 
Fassung der Kommissionsmehrheit zustimmen. 

Seiler, Berichterstatter der Mehrheit: Die bis
herige Diskussion hat gezeigt, dass es sich im 
Grunde um die Beurteilung der Aerzte handelt. 
Die Auffassung, die von Herrn Hoppeler in bezug 
auf die Aerzteschaft vorgebracht worden ist, ver
wundert mich einigermassen. Kein Mensch wird 
bestreiten wollen, dass auch auf diesem Gebiete 
Missbräuche vorkommen. Sie werden durch keine 
Gesetzgebung diese Missbräuche beseitigen können. 
Wir dürfen uns aber durch an und für sich begreif
liche Wünsche nicht verleiten lassen, eine Lösung 
zu treffen, bei der wir dann letzten Endes mit 
leeren Händen dastehen, weil sie dazu führt, dass 
eben nicht der normale, durch das Gesetz bedingte 
Weg eingeschlagen wird, sondern alles wieder auf 
Schleichwegen nach bisheriger Art und Weise vor
genommen .wird. Die Aerzte sind übrigens in dieser 
Sache auch nicht einig; diejenigen, die unserm Rate 
angehören, haben die verschiedensten Auffassungen 
vertreten. Die Kommission - ich kann Ihnen das 
erklären - hat in wiederholten Sitzungen die ganze 
Frage ausserordentlich gründlich und gewissenhaft 
geprüft, und sie weiss genau, dass die Lösung, die 
sie vorschlägt, kein Ideal ist. Aber es ist die beste 

Lösung, die auf diesem Boden erzielt werden kann, 
eine Lösung, die eine Weiterentwicklung ermög
licht, so dass auf Grund genereller Erfahrungen 
später, wenn sich Missbräuche herausstellen sollten, 
die Kautelen noch erweitert werden könnten. 

Herr Grünenfelder hat erklärt, dieser Artikel 
sei ein Schicksalsartikel. Ich habe das früher tat
sächlich einmal gesagt. Es ist einer der Schicksals
artikel. Herr Grünenfelder hat auch erklärt, dass 
ihm unsere Lösung in diesem Artikel als un
annehmbar erscheine. Er hat allerdings nicht die 
Konsequenz daraus gezogen, dass. wenn der Artikel 
in dieser Form angenommen werde, das Gesetz 
überhaupt für ihn unannehmbar werde. Nach 
dieser Richtung habe ich früher schon Erklärungen 
abgegeben gegenüber Herrn Farbstein, der in einem 
Momente, in welchem eine Bestimmung nicht nach 
seiner Meinung erledigt worden war, erklärt hat, 
er könne mit seinen Freunden überhaupt nicht für · 
das Gesetz einstehen. Wenn jedes Ratsmitglied 
sielt an irgendeinen Artikel klammert und erklärt: 
„Wenn dieser Artikel nicht nach meiner Fa<;on 
angenommen wird, dann bin ich für die Strafrechts
einheit nicht mehr zu haben," dann wollen wir doch 
ruhig einpacken und den Dingen ihren Lauf lassen. 
Die Sache ist doch so: wenn das Gesetz durch
beraten ist, d. h. beide Räte passiert hat, hat jedes 
Mitglied die Pflicht zu prüfen, oh es in seiner 
Gesamtheit nicht doch einen Fortschritt darstelle, 
indem man eben gewisse Unebenheiten und Dinge, 
die einem nicht gefallen, einkalkulieren muss. 
Das ist ohne weiteres klar; man sollte doch nicht 
so weit gehen und erklären: Wenn es nicht in der 
Form angenommen wird, wie ich es gerne haben 
möchte, dann ist die ganze Geschichte nichts wert. 
Von dieser Einstellung müssen wir wegkommen. 
Ich unterstreiche, dass wir die Frage der Ab
treibung gewissenhaft behandelt haben. 

Seit den Beschlüssen des Nationalrates und 
speziell auch seit den Bescq}üssen des Ständerates 
hat auch die Oeffentlichkeit,'haben die interessierten 
Kreise sich zum Worte gemeldet. Einer der 
neuesten Teilnehmer an der Diskussion ist die 
Schweizerische Gynäkologische Gesellschaft, die 
denn doch den Aerztestand nicht auf ein solches 
Niveau stellt, wie es heute hier im Rate selber 
getan worden ist. Ich möchte doch darauf hin
weisen, dass man auf eine Eingabe der Berufs
vertretung des Aerztestandes hören sollte. Eine 
andere Besprechung haben wir mit den Frauen
vereinen abgehalten, die uns die Auffassung der 
Frauen, die ja hier doch auch in Betracht kommen, 
und zwar der anständigen Frauen, zum Ausdruck 
gebracht und uns erklärt haben, dass die anstän
digen Frauen, die auch einen gewissen Schutz zu 
verlangen haben, sich davor scheuen, dass derartige 
intime Angelegenheiten auf den Amtsweg ver
wiesen werden sollen, sei es durch Anzeige, sei es 
durch die Bestimmung eines Amtsarztes. Diese 
Ausführungen der Vertreterinnen der Frauenvereine 
haben uns einen tiefen Eindruck gemacht, ebenso 
wie die Erklärung aus Aerztekreisen, dass die 
Zuziehung eines zweiten begutachtenden Arztes 
eine wirksame Kautele, eine wesentliche Ver
besserung des Entwurfes bedeute. Auf Grund 
solcher Erklärungen haben wir unsern Entscheid 
getroffen. 
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Nun liegen in der Hauptsache die beiden Punkte 
im Streite= Beizug eines Amtsarztes oder Anzeige 
an die Behörde, oder gar beides .. Nach unserer Auf
fassung genügt die Beiziehung eines freigewählten 
zweiten begutachtenden Arztes. Der zweite Arzt 
mms ein eigentliches Gutachten abgehen über die 
Frage, die ihm der handelnde Arzt vorlegt, und 
dieses Gutachten bildet die Grundlage für eine 
eventuelle spätere Ueberprüfung. Der Arzt, der 
entgegen seiner Berufspflicht ein unrichtiges Gut
achten ausgestellt hat, hat zu riskieren, dass er 
zur Verantwortung gezogen wird. 

Wir müssen die Dinge nehmen .wie sie sind; 
wir müssen mit Unvollkommenheiten bei der ganzen 
Strafgesetzgebung rechnen; wir können' auf dem 
Wege einer Strafgesetzgebung nicht einen Ideal
zustand·· der Menschheit herbeiführen, sondern 
können bloss dafür sorgen, dass diejenigen Taten, 
die strafwürdig sind, bestraft werden. 

Herr Bundesrat Raurnann hat sich vorbehalten, 
im Ständerat die Forderung der Beiziehung des 
zweiten Arztes als Amtsarzt aufrecht zu erhalten. 
Ein Antrag, im Sinne des Ständerates zu ent
scheiden, ist hier nicht gestellt worden. Es handelt 
sich, so wie ich die Diskussion verfolgt habe, nur 
um die Frage: Antrag der Kommissionsmehrheit 
oder Antrag Grünenfelder ? Es ist kein Antrag 
gestellt worden, dass die Anzeigepflicht für alle 
diese Fälle der Abtreibung festgelegt werde, sondern 
die Anzeigepflicht ist nur für die Fälle im Sinne 
des letzten Absatzes (Notstand, in der Zusicherung 
einen zweiten Arztes) vorgesehen. In diesem Sinne 
haben Sie sich zu entscheiden. 

Ich habe die Auffassung, trotz allen Bemerkungen 
von Herrn Hoppeler, dass unsere Lösung diejenige 
ist, die letzten Endes allein praktikabel ist; wenn 
wir überhaupt zu einer Einigung kommen wollen 
in der Sache, müssen wir die von der Kommission 
vorgeschlagene Lösung annehmen. 

Mit dem Amtsarzt ist es auch so eine Sache. Von 
wem würde er bestimmt? Ich nehme an, von irgend 
einer politischen oder administrativen Behörde, 
sagen wir vom Regierungsrat oder vom Sanitätsrat 
oder sonst einer ähnlichen Behörde. Wer ist dieser 
Amtsarzt? Dieser zweite Arzt - darauf wurde 
namentlich von den Gynäkologen aufmerksam ge
macht - sollte offenbar auf diesem Gebiete Fach
mann sein. Nun frage ich mich, wenn wir diesen 
Weg beschreiten: ist dann eine Garantie dafür ge
boten, dass unter allen Umständen ein Facharzt 
herbeigezogen wird ? Die Aerzte machen darauf 
aufmerksam, dass die Fachkenntnisse auf den ver· 
schiedensten medizinischen Gebieten liegen können. 
Da liegt also wieder eine Schwierigkeit. Ich mache 
darauf aufmerksam, dass die Herbeiziehung eines 
Facharztes oder Amtsarztes am Wohnsitz, wie es 
im ständerätlichen Beschlusse lautet, eigentlich eine 
fast unmögliche Sache ist, dass aus dieser Vorschrift 
unter Umständen die grössten Komplikationen und 
Schwierigkeiten entstehen und dass die beste Zeit 
verloren gehen kann. Wir müssen uns diese Dinge 
also dort genau überlegen. Ich möchte Ihnen nach 
wie vor empfehlen, im Sinne. des Antrages der Kom
missionsmehrheit zu entscheiden. 

Herr Hoppeler hat erklärt, die Begründung des 
Sprechenden sei nach dieser Richtung dürftig ge
wesen. Wir haben Ihnen einen schriftlichen Bericht 

vorgelegt, in dem wir Ihnen die Gründe auseinander
gesetzt haben, und es im übrigen Herrn Grünen
felder überlassen, Anträge zu stellen und uns vor
behalten, dann gestützt auf dessen Begründung 
unsere Gegenbemerkungen zu machen. Nach wie 
vor halte ich an der Auffassung fest, dass der Antrag 
der Mehrheit den Verhältnissen am besten dient und 
gegenüber dem jetzigen Zustand einen ganz bedeu
tenden Fortschritt bringt. Herr Hoppeler, unter 
der jetzigen Gesetzgebung sind diese 600 Fälle vor
gekommen, die Sie erwähnt haben, absolut straflos, 
ohne dass ein zweiter begutachtender Arzt verlangt 
war. Wollen Sie diesen Zustand fortsetzen oder 
nicht? Wenn Sie den Bogen zu straff spannen, dann 
riskieren Sie, das& die Opposition gegen dieses Ge
setz zu gross wird tmd dass dann der alte Zustand 
bleibt, Wir sind der Auffassung, dass wir mit . der 
jetzigen Fassung eine gute Lösung getroffen haben 
und bitten Sie sehr, ihr zuzustimmen. 

M. Lachenal, rapporteur de la majorite: Je veux, 
pour la clarte du debat, preciser en quoi consistent 
les divergences. Je vous rappelle que d'apres le 
projet des Etats, on n'avise pas l'autorite, mais le 
deuxieme medecin doit etre nomme par l'autorite 
de domicile de la patiente. 

D'apres la these de votre commission, on n'avise 
pas davantage l' autorite; par contre, le deuxieme 
medecin est designe non pas par I' autorite com
petente, mais par le premier medecin; en outre, il 
y a avis a I'autorite daiis le cas special Oll le medecin, 
vu l'urgence, a du pratiquer tout seul un avortement. 

Enfin, selon M. Grünenfelder, le deuxieme me
decin, contrairement a Ia solution du Conseil de 
Etats, n'est pas nomme par l'autorite competente, 
mais contrairement a la fois a la solution des Etats 
et a la nötre, l'avis doit etre donne, dans tous les 
cas et d'avance a I'autorite competente,' de l'avorte
ment que le medecin se propose de pratiquer. 

II y a donc, en fait, des conceptions assez diff e
rentes et je desire m'expliquer a leur sujet. 

M. le conseiller federal Baumann, tout en renon-
1,ant a faire une proposition de revenir ici a la re
daction du Conseil des Etats, s'est cependant reserve 
de soutenir a nouveau, devant la commission des 
Etats, le point de vue des Etats. 11 nous a fait, en 
passant, un leger reproche de n' avoir pas explique 
d'une fai;on suffisamment precise pourquoi nous 
avions supprime la nomination du deuxieme mede
cin par l'autorite competente. 

Mais nous avons largement motive notre opinion 
dans notre rappo,rt ecrit; nous ne l' avons. pas repetee 
ici, car il ne vaudrait vraiment pas la peine de faire 
un rapport ecrit, si orale:ment il f allait chaque fois 
1onner lecture de ce qui vous a ete deja distribue. 
Nous y avons vu une complication et, au sein de 
la commission notam:ment, on s'est longuement 
explique a ce sujet. Pourquoi avons-nous vu des 
inconvenients a la nomination du deuxieme medecin 
par l'autorite .competente? Tout d'ahord, nous 
esti:mons que le Conseil des Etats est tombe dans 
une erreur, d'ailleurs facilement reparable, lorsqu'il 
vise l'autorite competente du domicile de la patiente. 
On sait par experience que ce genre d' operation est 
tres souvent -les motifs sont faciles a co:mprendre -
pratique le plus loin possible du domicile de l'interes
see; des lors on ouvrira un conflit sans issue lors-
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qu'il s'agira de retrouver le domicile d'une femrne 
qui, frequenunent, ne veut pas l'indiquer. Donc, si 
l'on admet, a la rigueur, la nomination par l'autorite 
cornpetente, ce ne doit etre en aucun cas, l'autorite 
du dornicile, mais l'autorite du lieu de l'operation. 
Ad:mettons qu'une operation soit urgente; une 
femme vient du fond du canton de St- Gall ou des 
Grisons se faire operer a Geneve. Elle est en danger 
de mort. Le rnedecin, au lieu de s'occuper de ce 
qu'il a medicalem~nt ou chirurgicalement a faire, 
doit perdre un te:rnps precieux a courir a Ia police, 
a telegraphier ou telephoner pour faire mobiliser 
par une autorite parfois rurale, un medecin supple
mentaire, Iequel sera inconnu de l'autorite du do
micile, s'il est choisi au lieu: de l' operation, et sera 
en revanche inconnu de s-on confrere, s'il est choisi 
au lieu du domicile ! Rien que ces complications 
demontrent que, dans la conception du deuxieme 
medecin, nomme par l'autorite competente, il y a 
quelque chose qui ne joue pas. 

Mais admettons que cette partie de ma critique 
tombe et que ce soit l'autorite du lieu de l'operation 
qui designe le deuxieme medecin. La, je partage 
completement les idees de M. Ie Dr Ullmann. Eu 
passant, vous me permettrez bien de signaler qu'il n'y 
pas que les juristes qui ne soient pas toujours 
d'accord. Nous avons entendu trois medecins, mais 
deux opinions inconciliablement differentes. J' ai 
infiniment prefere - je me permets de vous le clire, 
M. Hoppeler - l'opinion de vos deux confreres, qui 
ont garde une certaine confiance dans l'honorabilite 
moyenne, dans. la bonne foi, dans la conscience pro
fessionnelle de vos pairs, qui ne seront certaine
ment pas fiers de lire les paroles tout de meme trop 
pessimistes et que je considere pour ma part comme 
singulierement imprudentes, que vous leur avez 
jetees a la face. Comment! M. Hoppeler, pour vous, 
en Suisse, nous en sommes reduits a laisser dire, a 
entendre froidement, a penser, selon vous, que toutes 
nos femmes se sont fait avorter. que toutes celles 
qui ne se sont pas fait avorter, se sont au minimum 
fait steriliser, que nous sommes moralement un 
peuple de batards et de degeneres, et que, dans votre 
opinion, toute la population feminine de la Suisse 
met sa coquetterie a arborer, singulier symbole de 
gloire, une cocarde attestant des dizaines d'avorte
ments ! Non, non, je proteste hautement, je ne suis 
pas d'accord avec vos paroles paradoxales. Je sais 
bien, helas, qu'il existe des femmes criminelles; il 
existe aussi des medecins, des sages-femmes crimi
nelles; ce sont ceux-la que nous voulons poursuivre, 
mais je vous supplie de ne pas etendre cet opprobe a 
la totalite des medecins, eux qui ont la haute mission 
de soigner, de sauvegarder la sante de leurs con
citoyens, ni d'appliquer la suspicion et l'injure a 
l'iufinite des femmes de uotre honnete pays, qui 
ont garde la pudeur et la fierte de leur magnifique 
role social. (Bravos.) Oui, si la situation est comme 
n'a pas craint de la depeindre M. Hoppeler, alors 
ce n'est pas la peine de faire une loi de repression 
de l'avortement. Nous n'avons plus qu'a inscrire 
dans la nouvelle Constitution que l'avortement 
doit etre la principale preoccupation de nos femmes 
suisses et qu'il sera protege, pratique et encourage 
par le gouvernement; plus qu'a etatiser et rendre 
legitime l'avortement dans tous les cas, et cela 
sans controle, comme on l'a fait dans certain 

pays! Nous, nous n'en voulons pas. Nous pensons 
que c'est se livrer a une dangereuse illusion que 
de supposer que l'on pourra empecher la totalite 
des crimes d'avortement par la seule vertu d'une 
loi si minutieuse soit-elle; il y aura toujours des 
criminels, des medecins, des sages-femmes et des 
femmes qui echapperont aux mailles du füet, si 
soigneusement que nous l'ayons tisse. Mais nous 
devons quand meme faire le maximum d'effort, 
tout en evitant le maximum des inconvenients. 

Le <langer de l'ingerance de l'Etat dans cette 
matiere si delicate, il est surtout evident et tangible 
pour la femme. Je dis, pour ma part, qu'on peut 
et doit avoir suffisamment confiance en la con
science professionnelle du medecin traitant, et c'est 
aussi lui qui doit avoir la responsabilite de pro
poser la decision et l' operation. A plus forte raison 
doit-on s'en rapporter a lui pour qu'il indiqU:e 
lui-meme quel est le second medecin auquel il 
doit faire appel. 

Je n'ai pas suffisamment confiance. non pas dans 
la bonne foi ni la diligence des services publics, mais 
dans leurs possihilites materielles, pour admettre 
que l'Etat sera toujours a meme de faire intelligem
rnent le necessaire. En parlant de l'Etat, on peut 
penser a de modestes regions ou le service de l'hy
giene publique n'est pas aussi bien organise que dans 
les grands centres et ou, bien souvent, le bureau offi
ciel ne sa,ura pas a quel saint se vouer, en se deman
dant quel deuxieme medecin il doit proposer. Comme 
a I'expose tout a l'heure M. Ullmann, l'indication 
de l'avortement, le fait que la femme est exposee a 
un <langer grave, peut etre du a des causes mul
tiples: Un etat de tuberculose, un creur patholo
gique, que sais-je encore, car je ne suis pas medecin 
moi-meme, mais il n'est pas difficile d'imaginer 
d'autres exemples. Et alors, le second medecin au
quel Oll aura fait appel devra precisement etre 
choisi en fonction precise de la specialite dans la
quelle il est maitre, par rapport au cas particulier. 
Si vous devez vous adresser simplement au hureau 
de police ou a la direction de l'hygiene, on dira que 
n'importe quel medecin diplome federal pourra ser
vir de deuxieme expert. La loi dans sa lettre sera 
ainsi respectee; mais ce sera taut pis pour la malade! 

Voila pourquoi, nous pensons, M. le Conseiller fe
deral, qu'il y a, non pas une garantie, mais au 
contraire un certain danger a substituer l' autorite 
competente au medecin responsable pour designer 
le deuxieme medecin. 

Mais il y a encore un autre element, un element 
moral. Du moment que nous sommes certainement 
d'accord, le Conseil federal et nous-memes, sur 
la confiance generale que l'on peut faire au corps 
medical, qui, je ne sache, n'a jamais demerite 
dans l'honorabilite qu'il a le droit de revendiquer, 
nous devons diriger nos yeux et nos cceurs vers 
la femrne elle-meme. Voici une malheureuse 
qui sait deja qu'elle risque sa vie pour eviter 
d'accoucher ou de supporter les efforts et la fa
tigue d'une gestation prolongee, ou encore, dou
loureux dilemme, qui risque aussi sa vie si l' en
fantement doit aller a terme; elle est par con
sequent moralement deja et physiquement aussi, 
dans un etat de moindre resistance; trouvez
vous qu'il soit bien agreable pour elle qu'on aille 
proclamer dans tous les bureaux qu'elle est dans 

r 

1 

michael.tellenbach
Textfeld



Code penal s.uisse 682 

ce facheux etat et qu'elle a besoin de la plus de
licate des interventions? Je le repete, il est pos
sible que, dans des grandes villes plus discretes, 
- et encore je n'en suis pas si sur - cet incon
venient sera attenue. 

Pour ma part, je considere le secret profes
sionnel, non seulement comme un devoir du me
decin, mais comme un droit du malade: le malade 
a droit a Ja discretion la plus absolue. Vous savez 
ce qu'il en a coute tout recemment a un medecin 
americain d'avoir donne ses soins a un effroyable 
bandit; ce medecin a prefere se laisser condammer 
a deux annees de prison par l'Etat qui lui avait 
reproche de n'avoir pas denonce son malade. 
J'estime qu'il avait raison, et je salue ce me-decin 
heroique qui, place face du probleme terrible 
a resoudre, de savoir s'il devait a Ja societe de 
denoncer un handit qui faisait appel a ses soins 
professionnels, a sonde dans le silence de son 
cahinet sa conscience professionnelle de medecin 
pour savoir s'il ne devait pas, lui tout seul 
parm:i tous les hommes, protection a l'apache 
qui s'etait confie a lui. La question n'est certes 
pas facile a resoudre et, M. Hoppeler, dans bien 
des cas d' avortement, je vous garantis que le 
medecin sera place dans un dilemme aussi tra
gique. C'est au medecin a le resoudre, ce n'est 

· pas a nous ni a la loi. Par consequent, pour ma 
part, je pense que l' on doit faire a la femme l'hom
mage ou le sacrifice d'une discretion qui s'impose. 
Vous avez beau dire, messieurs, ce n'est pas 
nous qui faisons les enfants (rires); nous n'en 
supportons ni la charge ni le danger. Des lors, 
nous avons le devoir de demander d'abord aux 
femmes s'il leur convient que leur nom soit jete 
en pature, bien souvent a la malignite, a la me
chancete locale et toujours a l'indiscretion. Or, les 
femmes nous ont repondu. Elles sont venues, 
et, d'une fa~on digne de notre respect, a Zurich: 
elles nous ont explique qu' en ce qui les concer
nait, elles ne pouvaient pas admettre cette espece 
d' operation publique qui, dans maint village, 
agrementerait bien entendu les soirees de toutes 
les bonnes commeres qui s'interesseraient infini
ment plus aux a-cotes de l' Operation qu' a son 
caractere serieux. Les femmes n' en veulent pas. 
Ce n' est pas, dira-t-on, un argument suffisant, 
mais c' est certes un argument tres important 
et qui, je vous l'affirme, n'a pas ete pour rien dans 
notre decision. 

Dans ces conditions, je pense que M. Grünen
felder doit quand meme comprendre et admettre 
notre proposition. Je rends hommage a la mode
ration dont. il a• fait preuve. II appartient a une 
categorie de chretiens pour qui l'avortement a 
ete quelque chose d'extraordinairement difficile 
a admettre en principe. Actuellement, ce principe 
est admis. Je viens lui demander de faire un pas 
de plus. Du moment que son parti a admis le 
principe, je lui demande de ne pas le gater par 
des restrictions inutiles - je dis bien: inutiles -
et facheuses. 

Autre question moins importante et de pure 
appreciation celle-la: dans son texte, M. Grünen
felder ne veut pas que le <langer a ecarter soit 
simplement livre a I'appreciation medicale; il veut 
preciser que ce danger doit etre un grand danger 

a ecarter. La, je le prie de s'arreter, parce que, 
qu'il l'intitule grand, moyen ou extraordinaire, 
c'est quand meme l'appreciation du medecin qui 
devra faire regle. Sinon, vous pouvez evoquer Je 
cas d'un medecin honnete et de bonne foi - je ne 
parle que de cette categorie - dans l'esprit duquel 
le <langer sera grand et, d'un autre medecin, tout 
aussi honnete, qui par scrupule scientifique se 
demandera si Ie <langer est vraiment gr.and. Pen
dant ce ternps et pendant Ia discussion, la femme 
peut tranquillement mourir. Et quelle sera Ja 
situation de ces medecins s'il plaisait a un juge 
penal de les traduire devant un tribunal et meme 
de les condamner? Il appartiendrait alors au juge 
de decide:r souverainement, au point d' une technique,. 
si le medecin s' etait trompe ou s'il avait eu raison 
en declarant qu'il y avait grand <langer; et si ce 
medecin etait condamne, il le serait irremediable
ment; il n'aurait ·pas de recours possible, notam
ment en cassation puisque la cassation dirait: C'est 
une appreciation de fait, les premiers juges ont 
estime - alors que vous avez dit qu'il y avait 
grand danger - qu'il n'y avait pas grand <langer, 
mais <langer moyen ou demi-moyeti. On condam
nerait ainsi un homme de bonne foi qui, en pleine 
conscience professionnelle mais peut-etre dans une 
divergence de vues tres excusable avec un autre 
medecin de tout aussi bonne foi, aurait donne une 
opinion que personne a mon avis n'a Ie droit de 
revoir apres lui. 

Est-ce que vous songeriez, dans une loi a d~re 
qu'un chirurgien doit pratiquer une i1;1cisi?n a dro~te 
plutot qu' a gauche ? Non! C' est lm qm, conna1s
sant son metier, doit decider et supporter la res
ponsabilite de I' operation, et non le juriste, ni le 
legislateur. 

Tels sont les gros inconvenients auxquels le 
texte de M. Grünenfelder nous expose. Je corn
prends que notre honorable collegue ai~ voulu 
restreindre le <langer evident d'une indicat10n trop 
facile de l'avortement. C'est juste. :(\fais alors, qu'il 
ne puise pas sa mesure dans la quantite en dis3:nt 

· <<grand>> ou <<petit», mais dans la nature et la q~ahte 
en disant: <<un danger reel». Dans ces condit10n~, 
je serais eventuellement d'accord. Mais je d01s 
vous signaler que nous avons deja mis dans notre 
texte une formule qui me paralt suffisante, puisque 
nous parlons d'un <<danger qui menace la vie ou 
porte gravement atteinte a la sante>>. Si cela n'est 
pas un <langer vital, clone un grand <langer, c'est qu_e 
les mots ne veulent plus rien dire. La au moins, 1I 
sera toujours scientifiquement possible de controler 
si ce danger menace reelletnent Ia vie ou porte une 
grave atteinte a la sante. C'est autrement mieux 
et plus precis que de dire «grand <langer>>. . 

Voi!a, M. le President et Messieurs, les ra1sons 
pour lesquelles, je Ie repete, apres de, mures refle
xions, apres des consultations qui se sont etendues 
des femmes jusqu'aux gynecologues pour 
n'oublier personne - votre commission a accepte 
cette solution qui me parait la plus conforme a 
l'intelligence et de nature aussi a jeter un pont 
utiie entre Ja conception du Conseil des Etats et 
celle du Conseil national. 

.Je n'ai pas airne, dans Je discours de M. Grünen
felder - je le lui dis tres franchement - l'argu· 
ment par lequel il a dit: Voila mon opinion, si vous 
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ne l'admettez pas, nous ne pourrons pas nous rallier 
au principe meme du code penal en ce qui con
cerne l'avortement. - Si les rapporteurs voulaient 
tenir ce langage, si nous faisions une question de 
cahinet chaque fois que nous ne sommes pas d'ac
cord avec vous et reciproquement, si tout a l'heure, 
apres M. Grünenfelder, les partisans les plus au
dacieux - pour ne pas dire davantage - de l'avor
tement, ceux qui veulent l'admettre pour des rai
sons sociales et de convenances, sous pretexte de 
je ne sais quel principe de liberte totale de la 
femme a disposer de son corps, si ceux-la venaient 
dire a leur tour: Vous avez tellement restreint les 
possibilites d'avortement que, nous non plus, nous 
ne voulons plus du code penal, <<wir machen nicht 
mehr mit>>, ou irions-nous? Non, laissons raisonner 
notre intelligence, evitons le plus possible de Iaisser 
parler notre sentiment dans une question purement 
juridique et medicale et tachons ensemhle, honnete
ment, de trouver une solution qui puisse enfin 
mettre, une fois pour toutes et sans rancune, un 
point final a l'examen du code penal. 

Grünenfelder, Berichterstatter der Minderheit: 
Ich gehe die Zusicherung, dass ich keinerlei polemi
sche Aussetzungen zu machen habe. Ich gedenke 
drei Feststellungen zu machen. 

Die erste ist die :Ich wurde darauf aufmerksam 
gemacht, dass die französische Uebersetzung unseres 
Minderheitsantrages mit dem deutschen Text nicht 
übereinstimmt. Ich mache ferner darauf aufmerk
sam, dass unser Text in der ersten Differenz „infolge 
von Handlungen" sich vollständig deckt mit dem 
Wortlaut des ständerätlichen Beschlusses, den wir 
zur Annahme empfehlen. 

Die zweite Feststellung ist die: Man ist Mensch, 
uqd wenn man die schwierigen Verhandlungen in 
der Kommission durchzukosten hat, so ist es nicht 
verwunderlich, wenn man eine gewisse Nachgiebig
keit an den Tag legt. Das ist geschehen in bezug 
auf die Anzeigepflicht anstelle der Vorschrift, dass 
ein behördlich bezeichneter Arzt beigezogen werden 
müsse. Wir haben geglaubt, in diesem Sinne eher 
der Mehrheit entgegenkommen zu können, als wenn 
wir für den Beschluss des Ständerates entschieden 
hätten. Wir empfehlen Ihnen heute unsern Antrag 
zur Annahme, um damit zu dokumentieren, dass 
man nicht einfach dem eingreifenden Arzt freistellen 
darf, auf die Meinung eines zweiten beliebig beige
zogenen Arztes abzustellen, ohne irgendwelche 
Möglichkeit der Kontrolle. Wenn nun aber der 
Ständerat, wie Herr Bundesrat Baumann glaubt, 
beschliessen wird, dass ein behördlich bezeichneter 
Arzt es sein soll und dass das anstelle der Anzeige
pflicht gesetzt wird, dann sind wir ohne weiteres 
damit einverstanden. Wir begrüssen dann diese 
Lösung. 

Die dritte Feststellung: Der Kommissions
präsident hat gesagt, ich hätte nicht ausgeführt, 
dass wir das Gesetz nicht annehmen könnten, wenn 
unser Minderheitsantrag nicht angenommen werde. 
Man muss unterscheiden: Es sind Anträge unter den 
7 Differenzen die von uns bei Art. 107 eingebracht 
worden sind, von de'nen wir nicht unsere Stellung 
zur Annahme des Gesetzes überhaupt abhängig 
machen. Aber davon hängt unsere Stellungnahme 
ab, wie die erste Differenz erledigt wird, oh sie den 

dolosen, direkten und primären, auf die Tötung des 
Kindes im Mutterleib gerichteten Eingriff als 
straflos erklären wollen. Wenn Sie das tun, dann 
enthält das Gesetz eine Bestimmung, die wir nicht 
annehmen können, auch nicht im Rahmen eines 
ganzen Gesetzes. 

Hoppeler: Auf die Ausführungen des Herrn 
Lachenal möchte ich mit wenigen Bemerkungen 
antworten. Herr Lachenal hat mir vorgeworfen, 
ich hätte die Aerzte im allgemeinen in ein ungün
stiges Licht gestellt. Ich verwahre mich dagegen. 
Ich habe von einzelnen Unwürdigen gesprochen. 
Und ich sage: wenn unter hundert Aerzten nur zwei 
sind, welche gewissenlos handeln, dann können 
schon allein diese zwei die guten Absichten, die wir 
mit diesem Gesetz verfolgen, vereiteln. 

Zweitens: es handelt sich nicht nur um gewissen
lose Aerzte, sondern es kann sich darum handeln, 
dass gute Aerzte, die weltanschaulich auf einem 
ganz andern Boden stehen, sagen wir atheistische 
Aerzte, die aber doch noch ein Gewissen haben, 
sozusagen in guten Treuen gegen die Bestim
mungen des Gesetzes handeln. Sie werden z. B., 
sofern sie ein .warmes Herz haben und von 
Natur das sind, was wir einen edlen Menschen 
nennen, leicht geneigt sein, die soziale Indikation 
anzunehmen und aus dieser heraus den verbotenen 
Eingriff vorzunehmen. Dann gehört aber ein solcher 
Arzt nicht zu den gewissenlosen Aerzten, obschon 
er das tut, was wir mit dem Gesetz verhindern 
wollen; und auch gegen solche Aerzte müssen wir 
uns vorsehen. 

Herr Kollega Seiler hat gesagt, gerade unter dem 
alten Regime seien die 600 Fälle vorgekommen, 
von denen Herr Grünenfelder gesprochen hat. 
Ich stelle fest: verehrter Herr Kollege Seiler, schon 
heute wird fast überall ein zweiter Arzt beigezogen. 
Ich behaupte, mindestens in 90 % aller Fälle ge
schieht das. Herr Prof. Wyder, der mein Lehrer vor 
35 Jahren war, hat uns schon damals gelehrt: Unter
stehe sich kein Arzt, Eingriffe bei einer Schwanger
schaft vorzunehmen, ohne dass er einen zweiten 
Arzt zuziehe. Ich stelle fest, dass das heute durch
aus die Regel ist. 

Ich habe von Firmen gesprochen. Diese Fir
men hätten ja keinen Sinn, wenn nicht der eine 
Arzt sich auf alle Fälle durch den zweiten Arzt 
decken wollte. Aus diesen Gründen müssen wir 
verlangen, dass ein von der Behörde bezeichneter 
Arzt beigezogen oder aber Anzeige erstattet werde. 

Herr Kollege Seiler hat ferner von den Frauen
vereinen gesprochen. Ich stelle fest, dass die 
Mehrzahl derjenigen Frauen, welche in der Lei
tung der Frauenvereine sind, nicht die Meinung 
der währschaften und bodenständigen Schweizer
frau vertreten. 

Dann hat Herr Lachenal gesagt, wir Männer hät
ten gut reden. Die Frauen seien es, die leiden 
müssen. Ich antworte: Unsere Stellungnahme ist 
im höchsten Interesse der Frau selbst gelegen. 
Das geben wertvolle Frauen auch jederzeit zu. Es 
gib.t ja christliche Frauenvereine, die immer 
betont haben: Wenn die Abtreibung freigegeben 
wird, ist diejenige, die am meisten darunter leiden 
muss, die Frau. (Zwischenruf des Herrn Lachenal: 
Wir wollen sie ja nicht frei geben.) 
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-Das weiss ich schon. Je :mehr sich aber das 
Regime der Freigabe nähert, um so mehr muss die 
Frau darunter leiden. 

Täuschen wir uns nicht. Wir sind in schwerer 
Gefahr. Glauben Sie auf Grund meiner Erfahrungen 
dass, auch wenn wir das Gesetz annehmen, es gar 
keine Rolle spielen wird, ob die Erlaubnis gegeben ist 
für Fälle „grosser" oder „sehr grosser" Gefahr. Es 
-w-ird mit Sicherheit eingegriffen werden vielfach 
in Fällen, wo eine ernste Lebensgefahr durchaus 
nicht vorhanden ist. Wir haben ja schon von Herrn 
Ullmann gehört, dass z. B. in Fällen von Nervosität 
eingegriffen werden soll. Nervosität ist ein sehr 
dehnbarer Begriff. Wenn eine nervöse Frau käme, 
die schon drei Kinder hat, die ein viertes Kind 
erwartet, so wird mancher Arzt es mit gutem 
Gewissen glauben verantworten zu können, dass 
man eingreife, und zwar wird er sagen: Die Frau 
ist nervös; wäre sie reich und könnte zwei Dienst
mädchen haben, so könnte sie wohl noch ein viertes 
Kind erziehen. Da sie aber nicht reich ist, geht es 
nicht an. Die soziale Indikation wird also den Aus
schlag geben. Ob Sie das Gesetz annehmen oder 
nicht, wird auch wegen verhältnismässiger Kleinig
keiten der Eingriff vorgeno:m:men werden. Das wird 
geschehen, nicht, weil viele Aerzte gewissenlos sind, 
sondern weil viele Aerzte auf dem Boden des Herrn 
Ullmann stehen, weil für sie nicht massgebend ist 
das ewige unabänderliche Gesetz, sondern die 
momentane öffentliche Meinung, und die kann ja 
eines Tages so lauten, dass ma!1 auch auf Grund 
von Kleinigkeiten eingreifen dürfe. Weil dem aber 
so ist, müssen wir die Bre:qise einsetzen. Ich habe 
vorgeschlagen, dass der Name der Frau gar nicht 
genannt werden soll. Er geht die Behörden gar 
nichts an. Die Behörde braucht bloss zu wissen, 
wie oft eingegriffen worden ist, welcher Arzt ein
gegriffen hat und auf Grund welcher Indikation. 
Ich stelle fest, dass von keiner Seite etwas vorge
bracht wurde, was beweisen könnte, dass man diesen 
Antrag nicht annehmen könnte. Die Frauen wüss
ten genau: Man kennt bei den Behörden meinen 
Namen nicht. 

Wenn an dieser Frage das Gesetz scheitern 
sollte, trotzdem wir eigentlich in diesem Artikel 
einig sind mit der Ausnahme, dass wir Erstattung 
einer Anzeige wollen und dass Sie das nicht wollen, 
können Sie dann nachweisen, dass Ihnen wirklich 
ernst gewesen ist, den Eingriff nur auf die schwer
sten Fälle zu beschränken ? 

Die Herren Lachenal und Seiler haben gesagt: 
Wenn wir'bei jeder Bestimmung die Vertrauens
frage stellen wollten, wenn wir bei jeder Bestim
mung d!)s Strafgesetzes sagen wollten: Wenn das 
nicht angenommen wird, dann verwerfen wir das 
Gesetz, wohin kämen wir dann? Dem gegenüber 
stelle ich fest: wen~ es im ganzen Strafgesetzbuch 
einen Artikel gibt, der würdig ist, dass sich an 
ihm die Geister sc;heiden, so ist es der vorliegende. 
Und wenn dieser Artikel ohne genügende Siche
rungen gegen schwere Missbräuche angenommen 
würde, dann ist er es wert, dass um seinetwillen 
das ganze Gesetz abgelehnt wird, denn es handelt 
sich um Tötung oder Erhaltung von Menschen
leben. 

Griinenfelder: Zum Abstimmungsmodus. Der 
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Herr Präsident wm einfach abstimmen lass-en über 
die Anträge der Kommissionsmehrheit und die
jenigen der Kommissionsminderheit. Mit dieser 
Abstimmungsart bin ich nicht einverstanden. Ich 
verlange, dass über jede Differenz abgestimmt 
werde, damit sich der Rat über jeden einzelnen 
Punkt äussern kann. 

Hoppeler: Ich beantrage, dass die Abstimmung 
über diesen Artikel, der Wichtigkeit angemessen, 
unter Namensaufruf erfolge. 

Präsident: Jeder einzelne Absatz oder der ganze 
Artikel? Sie haben ja gehört, dass Herr Griiilen
felder eine Serie von Abstimmungen wünscht. Ich 
weiss -zwar nicht, wieviele, ich denke aber, für jeden 
Abschnitt. 

Grünenfelder: ·Nein. ich wünsche nur eine Ab
stimmung über die einzelnen Anträge, die ich be
zeichnet habe. Bei Ziffer 1 handelt es sich in 
erster Linie um die Worte „infolge" oder „durch 
die Handlungen". Diese Frage ist von grosser 
materieller Bedeutung. Ebenso wünsche ich, dass 
die anderen Vorschläge der Minderheit einzeln 
behandelt werden, über dir Einfügung „grosse" 
Gefahr kann für Ziff. 142 einmal abgestimmt 
werden. In Ziff. 3 ist die Rede von patentierten 
Aerzten. Darüber müssen wir ebenfalls wieder 
gesondert abstimmen, ebenso über die Präzisierung 
,,sehr" schwere Notlage. 

Präsident: Wenn ich Herrn Grünenfelder richtig 
verstanden habe, will er für jeden Passus eine 
Abstimmung: 

In Ziffer 1 „infolge von Handlungen" oder 
,,durch Handlungen"; 

dann. ob das Wort „notwendig" eingefügt 
werden soll oder nicht; 

dann, ob eingefügt werden soll der Satz „an 
die zuständige Behörde des Kantons, in welchem 
sie erfolgt" ; 

schliesslich, ob eingefügt werden soll „grosse 
Gefahr" oder nicht. 

Das wären also 4 Abstimmungen bei Ziffer 1. 
Dann kommt noch eine weitere Abstimmung. 

Hält Herr Hoppeler <Jn seinem Antrage fest ? 

Hoppeler: Angesichts der technischen Schwierig
keiten ziehe ich meinen Antrag zurück. 

Präsident: Wir stimmen also ab, ob es heissen 
soll: ,,infolge von Handlungen" oder „durch 
Handlungen". Ich lasse bei allen Abstimmungen 
zuerst über den Ant'"ag der Kommissionsmehrheit 
abstimmen. 

Abstimmung. - Vote. 
Ziffer 1: 

a. Für den Antrag qer Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

b. Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

c. Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

d. Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

83 .. Stimmen 
67 Stimmen 
79 Stimmen 
71 Stimmen 
85 Stimmen 
66 Stimmen 
70 Stimmen 
74 Stimmen 

1 

J 
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Präsident: Diese Abstimmung d gilt auch für 
Ziffer 2, wo nun ebenfalls gesetzt wird ,.oder grosse 
Gefahr". 

Ziffer 3: 
a. Für den Antrag de" 

Für den Antrag der 
Mehrheit 
l\finderheit 

82 Stimmen 
67 Stimmen 

Präsident: Hier haben wir wieder eine kleine 
Differenz, indem die Kommissionsmehrheit sagen 
will, ,, wegen einer andern schweren Notlage", die 
Kommissionsminderheit dagegen „wegen einer 
andern sehr schweren Notlage". 
b. Für den Antrag der Mehrheit 86 Stimmen 

Für den Antrag der Minderheit 57 Stimmen. 

Präsident: Damit wäre der Art. 107 im wesent
lichen in der Fassung der Kommissionsmehrheit 
akzeptiert, mit der einzigen Ergänzung, dass in 
den Ziffern 1 und 2 das Wort „grosse" eingefügt 
wurde. Ich würde nun noch darüber abstimmen, 
ob sie den Artikel in dieser Fassung annehmen 
oder ablehnen wollen. 

· Bossi: Bei Ziffer 3 heisst es nach Antrag der 
Kommissionsmehrheit: ,,Mildert der Richter die 
Strafe nach freiem Ermessen", währeiid der Ar.trag 
Grünenfelder sagen will: ,,kann der Richter nach 
freiem Ermessen". Ich verlange Abstimmung auch 
über diesen Antrag. 

Präsident: Ich habe die Anträge von Herrn 
Grünenfelder vor mir und habe nicht geglaubt, 
diese kleine Abweichung als eine Differenz auffassen 
zu sollen. Wenn Sie es aber wünschen, dann 
können wir noch darüber abstimmen. 

Scherer-Basel: Ich glaube eine Gesamtabstim
mung über einen einzelnen Artikel sei nicht gut 

·möglich. 

Präsident: Wir sind noch nicht so weit. Herr 
Bossi, wünscht, dass in Art. 107, Ziffer 3, gemäss 
Antrag Grünenfelder anstatt: ,,mildert der Richter 
die Strafe nach freiem Ermessen" gesagt werde, 
,,kann der Richter nach freiem Ermessen". 

Abstimmung. - Vote. 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag Bossi 

84 Stimmen 
öR Stimmen 

Präsident: Herr Nationalrat Scherer ist der Auf
fassung, dass eine Gesamtabstimmung nicht statt
zufinden habe. Das ist der Fall, wenn kein Mit
glied einen Antrag stellt, den Artikel abzulehnen. 
Ich glaubte, es liege im Interesse der Abklärung, 
eine solche Abstimmung vorzunehme11. Wenn aber 
keine Abstimmung gewünscht wird, so kann ich 
darauf verzichten. 

Art. 107 ist nicht bestritten und somit mit der 
kleinen Abänderung bei Ziffer 1. und 2, gegenüber 
dem Mehrheitsantrag, angenommen. 

Art. 111 und 113. 
Anträge der Kommission. 

Art. 111. Zustimmung zum Beschluss des 
Ständerats. 

Die Aenderung berührt nur den französischen 
Text. 

Art. 113, Abs. 1 und 3. Zustimmung zum Be
schluss des Ständerats. 

Abs. 2. Festhalten. 

Propositions de la commission. 
Art. 111, al. 1er. Adherer a la decision du Conseil 

des Etats. 
Art. 111, al. 2. Si la lesion est grave, le delin

quant sera poursuivi d'office. 
Art. 1.13, 1 er et 3e al. Adherer a Ia decision du 

Conseil des Etats. 
Al. 2 Maintenir. 

Seiler, Berichterstatter: 
In Art. 111 besteht insofern eine Differenz, als der 

Nationalrat durch Streichung von Abs. 2 die fahrlässige 
Körperverletzung in allen Fällen als Antragsdelikt behandelt. 
Er hat dies namentlich aus der Erwägung heraus getan, 
dass die obligatorische amtliche Verfolgung der Berufs
chauffeure doch zu Ungerechtigkeiten führen kann. Der 
Ständerat hat diesem Argument zugestimmt, anderseits 
aber darauf hingewiesen, dass es angezeigt sei, objektiv 
schwere fahrlässige Körperverletzungen ex officio zu ver
folgen. - Wir stimmen dem abgeänderten Abs. 2 in der 
Fassung des Ständerates zu. 

In Art. 113 ist die Frage streitig, ob im Falle der Lebens
gefährdung aus Gewinnsucht in Verbindung mit der Frei
heitsstrafe unter allen Umständen Busse ausgesprochen 
werden muss. Unsre Kommission hält am Obligatorium, 
d. h. an Abs. 2 fest. Die Verschärfung entspricht der Re
gelung in andern Fällen der Gewinnsucht. 

M. Lachenal, rapporteur: 
Lesions corporelles par negligence. - Le Conseil national 

avait biffe la poursuite d'office dans !es cas graves, desirant 
ainsi garder au delit son caractere ne permettant qu'une 
poursuite sur plainte du lese. Le Conseil des Etats a retabli 
la poursuite d'office, mais uniquement pour les cas graves, 
et non pas lorsqu'il y aurait violation d'un devoir profes
sionnel (par exemple, chauffeur d'automobile). Nous vous 
proposons l'adhesion a Ja nouvelle redaction de l'alinea 2. 

Mise en <langer de la vie d'autrui. - Le Conseil des Etats 
a biffe le deuxieme alinea (amende Iorsqu'il y a eu but de 
lucre) en se referant a l'art. 47, alinea 1er, qui permet cette 
adjonction en cas de cupidite. Notre alinea oblige le juge 
a prononcer l'amende. II y a donc une certaine difference. 
Nous vous proposons de maintenir. 

Angenommen. - Adoptes. 

Art. 116 und 116. 
Anträge der Kommission. 

Art. 115 wird Art. 116. Zustimmung zum Be
schluss des Ständerats. 

Art. 116, Ziff. 1 und 2. Zustimmung zum Be
schluss des Ständerats. 

Ziff. 3. Strafbar wegen Teilnahme am Zwei
kampf sind Sekundanten, Zeugen, Aerzte und 
andere Beteiligte, nur, wenn sie zum Zweikampfe 
aufgereizt haben. 

Propositions de la commission. 
Art. 115 devient art. 116. Adherer a la decision 

du Conseil des Etats. 
Art. 116. Adherer a la decision du Conseil des 

Etats. 
(La modification ne concerne que le texte alle

mand.) 

Anträge Canova, Dicker, Farbstein, Golay, Oprecht, 
Perrin. 

Festhalten. 

Amendement Canova, Dicker, Farbstein, Golay, 
Oprecht, Perrin. 

Maintenir. 

-.-...... 
1 

michael.tellenbach
Textfeld



Code suisse 318 17 juin 1935 

Art. 99. 
Antrag der Kommission. 

_-.stimmung zum Beschluss des Nationalrats. 

Proposition de la commission. 
a la decision du 

nur 
Der 

Immerhin kann 
Richter aus 

aber wir glauben, 
äL1Ui1ä11äLtO~ et.vas 

ist. Es kommt weniger auf Umstände ab, als 
auf die für die subjektive Strafbarkeit 
ist die Ueherlegung Entscheidende. Wenn diese 
eine besonders verwerfliche Gesinnung oder Ge
fährlichkeit offenbart, dann soII eben der Tatbe
stand des Mordes angenommen werden. Wir be
antragen Zustimmung zur Fassung des National
rates. 

Angenommen. - Adopte. 

Art. 103. 
Antrag der Kommission. 

Festhalten. 

Proposition de la commission. 
Maintenir. 

Wettstein, Berichterstatter: Dieser Artikel han· 
delt vom Tatbestand der Kindstötung. Da hat der 
Nationalrat die Worte „die sich in schwerer Be· 
drängnis befindet", gestrichen. Wir beantragen 
Ihnen, an diesen Worten festzuhalten. 

Bundesrat Baumann: Man könnte sich doch 
fragen, oh man hier nicht dem Nationalrate zu
stimmen wollte. Der Nationalrat sagt mit dem 
Bundesrat: ,, Tötet eine Mutter vorsätzlich ihr 
Kind während der Gehurt oder solange sie unter 
dem Einfluss des Geburtsvorganges steht". Der 
Ständerat fügt noch bei: ,,die sich in schwerer Be
drängnis befindet". Der Ständerat verlangt neben 
den seelischen Einflüssen, welchen die Mutter 
unterworfen ist während der Gehurt, oder solange 
sie unter dem Einfluss des Geburtsvorganges steht, 
noch die schwere Bedrängnis. Der Nationalrat ver
zichtet darauf, er sagt sich, die Tatsache des Ge
burtsvorganges bringe an sich schon eine derartige 
Wirkung hervor, dass sich eine mildere Beurteilung 
aufdränge. Ich halte diese Auffassung für richtig 
und möchte. Ihnen empfehlen, dem Nationalrat 
zuzustimmen. Was heisst: ,,eine Mutter, die sich 
in schwerer Bedrängnis befindet"? Wird verlangt, 
dass noch ökonomische Bedrängnis dazukommt, 
oder irgend ein anderes Moment? Ich halte dafür, 
dass wir gut tun, wenn wir uns auf die Fassung des 
Bundesrates und des Nationalrates beschränken. 
Diese Fassung stimmt auch überein mit der in 
den meisten kantonalen Strafgesetzbüchern ent· 
haltenen Definition der Kindstötung. Im Gegen
satz zum Antrag der Kommission empfehle ich 
Ihnen, dem Bundesrat und dem Nationalrat beizu· 
pflichten. 

Abstimmung. - Vote. 
Für den Antrag der Kommission (Festhalten) 

20 Stimmen 
Baumann Für den Antrag von Bundesrat 

stimmung zum Nationalrat) 12 Stimmen 

Art. 107. 
Antrag der Kommission. 

Ziff. 1. Abtreibung im 
nicht vor, wenn die 

Zustimmung der 
<>T>,NU-ITIO•An unterbrochen wird, 

µa,cc,1c1Lita u;r Arzt nach Einholung des 
zweiten Arztes vorgenommen 

nicht abwendbare Lebensgefahr grosse 
Gefahr dauernden schweren Schadens an der Ge
sundheit von der Schwangern abzuwenden. 

Das in Abs. 1 verlangte Gutachten muss von 
einem durch die zuständige- Behörde des Wohn
sitzkantons der Schwangern bezeichneten paten
tierten Arzt erstattet werden. Hat die Schwangere 
ihren Wohnsitz im Ausland, so ist der zweite Arzt 
durch die zuständige Behörde des Kantons zu be
zeichnen, in welchem der Eingriff vorgenommen 
wird. 

Ist die Schwangere nicht urteilsfähig, so ist 
die schriftliche Zustimmung ihres, gesetzlichen Ver
treters erforderlich. 

Ziff. 2 und 4. Zustimmung zum Beschluss des 
Nationalrats. 

Ziff. 3. In den Fällen, in denen die Unter
brechung der Schwangerschaft wegen einer an
dern schweren Notlage der Schwangern erfolgt, 
kann der Richter die Strafe nach freiem Ermessen 
mildern (Art. 63). 

Proposition de la commission. 
Ch. 1. II n'y a pas avortement au sens du present 

code lorsque Ia grossesse aura ete interrompue par 
un medecin diplome, avec le consentement ecrit de 
la personne enceinte et sur avis conforme d'un se
cond medecin, en vue d' ecarter un danger impossible 
a detourner autrement et mena\,ant grandement Ia 
vie de la mere ou menat;;ant sa sante d'une atteinte 
grave et permanente. , 

L'avis conforme exige a l'alinea premier doit etre 
donne par un medecin diplome que designe l'autorite 
competente du canton ou Ia personne enceinte a 
son domicile. Si Ia personne enceinte a son domicile 
a l'etranger, le deuxieme est designe par l'autorite 
competente du canton dans lequel l'operation 
aura lieu. 

Si la personne enceinte est incapable de discer
nement, le consentement ecrit de son representant 
legal devra etre requis. 

Ch. 2 et 4. Adherer a la decision du Conseil 
national. 

Ch. 3. Dans le cas ou Ja grossesse aura ete inter
rompue a cause d'un autre etat de detresse grave 
dans lequel .se trouvait la personne enceinte, le juge 
pourra attenuer Iibrement la peine (art. 63). 

Wettstein, Berichterstatter: Das ist einer der 
am heftigsten umstrittenen Artikel. In der Kom
mission haben wir nun eine gewisse Verständigung 
erreicht. Es handelt sich zunächst in Abs. 1 um 
die Frage der Zuziehung eines zweiten patentierten 

• 
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Arztes. Hier beantragt Innen die Kommission im 
grossen und ganzen Zustimmung zur Fassung des 
Nationalrates. Es ist aber eine redaktionelle Aen
derung vorgenommen worden. Der Nationalrat 
sagt: ,, wenn die Schwangerschaft durch Hand
lungen unterbrochen wird". Die Kommission des 
Ständerates hat beschlossen, zu sagen: ,,infolge 
von Handlungen". Ich muss bekennen,- dass ich 
nicht recht verstehe, wie man bei einem Straftat
bestand, wo ein Täter gesucht wird, sagen will: 
„infolge von Handlungen". Es muss doch durch 
Handlung etwas geschehen. Es liegt auch eine 
Kollision mit dem französischen Text vor, denn 
der französische Text sagt in Uebereinstimmung 
mit dem Antrage des Bundesrates : «Iorsque la 
grossesse aura ete interrompue par un medecin 
diplöme ». Da ist die Handlung ganz weggelassen. 
Es muss also, falls dieser Begriff der Handlung ein
geführt werden soll, der französische Text geändert 
werden. Ich glaube aber, wir könnten es der Re
daktionskommission überlassen, zu entscheiden, 
ob man sagen soll „durch Handlungen" oder „in
folge von Handlungen". 

Die Hauptdifferenz hat sich in Ziffer 1, Abs. 2, 
ergeben. Hier haben wir den Zusatz gemacht, das 
in Abs. 1 verlangte Gutachten eines zweiten Arztes 
müsse von einem durch die zuständige Behörde des 
betreff enden Kantons der Schwangern bezeichneten 
patentierten Arzt erstattet werden. 

Ich mache darauf aufmerksam, dass es nicht 
notwendig ist, dass das ein Amtsarzt sei. Hat die 
Schwangere ihren Wohnsitz im Ausland, ist der 
zweite Arzt durch die zuständige Behörde des 
Kantons zu bezeichnen, in welchem der Eingriff 
vorge;nommen wird. Es ist dazu von Herrn Stände
rat Keller eine Erklärung gewünscht werden, der 
wir in der Kommission zugestimmt haben, und die 
ich auch zu Protokoll geben möchte. Im Protokoll 
der Kommission ist übrigens ein Druckfehler vor
handen. Diese Erklärung wurde nicht zu Art. 107bis 
aufgestellt, sondern zu Art. 107. Sie lautet: 1. Es 
soll festgestellt werden, dass es nicht stets der 
gleiche Arzt zu sein braucht; 2. dass der zweite 
Arzt den ersten Arzt kontrollieren muss. Es ist 
aber nicht die Meinung, dass die Schwangere sich 
notwendig einer zweiten Untersuchung unterziehen 
muss. Der zwf!ite Arzt soll die Aufgabe haben, 
die Richtigkeit und Ernsthaftigkeit der Diagnose 
zu überprüfen. Aber wenn der zweite Arzt ein 
Gutachten abgeben kann ohne eine Untersuchung, 
so ist er nicht zu dieser verpflichtet. Aber wenn er 
es für notwendig hält, soll er eine Untersuchung 
auch, seinerseits vornehmen. Diese Erklärung hat 
ihren Zweck darir:, dass wir die Schwangere nicht 
unnötig weiteren Untersuchungen ausliefern wollen. 
Solche Untersucn.ungen sind nicht nur peinlich, 
sie sind immer - das wird kein Gynäkologe be
streiten - gefährlich, weil durch solche wieder
holten Untersuchungen die Grundlage für das 
Kindbettfieber gelegt werden kann. Der zweite 
Arzt soll ein durchaus ernsthaftes Kontrollorgan 
für den ersten sein. Aber es soll nicht aus diesem 
zweiten Arzt, eine Art Berufskontrolleur gemacht 
werden ; es d,arf nicht immer der gleiche Arzt sein, 
sondern es muss in dieser Beziehung Freiheit herr
schen. Auch, soll dieser zweite Arzt nicht gezwungen 
sein zu Eingr.-iffen, die nicht notwendig sind. 

Sodann ist noch eine Differenz in Ziffer 3 vor
handen. Der Nationalrat hatte gesagt: ,, In den 
Fällen, in denen die Unterbrechung der Schwanger
schaft wegen einer andern schweren Notlage der 
Schwangeren erfolgt, mildert der Richter die S_trafe 
nach freiem Ermessen." Die ständerätliche Kom
mission will dem Richter zwar die Möglichkeit 
geben, diese Strafmilderung vorzunehmen, aber sie 
will ihn nicht dazu verpflichten. Das sind die Dif
ferenzen bei diesem Artikel. Wir empfehlen Ilmen 
dem Artikel in der jetzigen Fassung der Kom
mission zuzustimmen. 

Zust: Ich möchte davon absehen, auf die prin
zipielle Seite der Sache zurückzukommen. Sie ist 
anlässlich der früheren Beratungen in unserem Rate 
von mehrfacher Seite auseinandergesetzt worden. 
In beiden Räten ist unser grundsätzlicher Stand
punkt unterlegen. Heute handelt es sich für uns, 
unter Vorbehalt der grundsätzlichen Einstellung, 
nurmehr um die Frage der Differenzen zwischen den 
Fassungen der beiden Räte. Die beiderseitigen 
Standpunkte haben sich, wie Sie aus dem Referate 
entnommen haben, erheblich genähert. Ich meiner
seits stehe auf dem Boden des Textes, der Ihnen 
von der Kommission vorgelegt wird. Ich ergreife 
das Wort eigentlich nur deshalb, um Stellung zu 
nehmen zu einer Aeusserung des Herrn Referenten, 
der sich dahin ausgedrückt hat, dass die Fassung 
in Absatz 1: ,,Eine Abtreibung im Sinne dieses 
Gesetzes liegt nicht vor, wenn die Schwangerschaft 
mit schriftlicher Zustimmung der Schwangeren in
folge von Handlungen unterbrochen wird ... ", d. h. 
das Festhalten am Wort „infolge" gegenüber 
„durch" bloss redaktionelle Bedeutung habe und 
es der Redaktionskommission überlassen bleibe, 
die endgültige Fassung zu wählen. Wir unserer
seits sind nicht dieser Auffassung. Das Wort: 
„infolge" hat materielle Bedeutung. Es soll damit 
zum Ausdruck gebracht werden, dass die Straf
losigkeit künstlicher Fehlgeburten auf diejenigen 
Fälle beschränkt sein soll, in denen die Unter
brechung der Schwangerschaft bloss die notwendige 
Folge ist eines operativen Eingriffes zur Abwendung 
einer Gefahr, wie sie in Art. 107 umschrieben ist. 
Es darf also nicht eine direkt primär auf Tötung 
des Kinders im Mutterleib hinausgehende Hand
lung sein. 

Die Fassung entspricht dem Beschluss des 
Ständerates. Herr Vizepräsident Amstalden, der 
seinerzeit die Formulierung entworfen, ha,t zu 
diesem „infolge" ausdrücklich gesagt: ,,Es soll 
damit deutlich zum Ausdruck kommen, dass die 
Unterbrechung der Schwangerschaft niemals Selbst
zweck sein darf, sondern Folge einer zu anderen 
Zwecken vorgenommenen Handlung sein muss, 
und dass diese andere Handlung nur vorgenonunen 
werden darf, wenn sie zur Abwendung einer auf 
andere Weise nicht abwendbaren schweren Gefahr 
für das Leben oder die Gesundheit nötig ist." 

Und mit dieser Fassung haben sich bei der 
letzten Beratung des Artikels in unserm Rat der 
damalige Referent, also der heutige Vorsteher des 
Justizdepartementes, und der damalige Vorsteher 
des Justizdepartementes, Herr Bundesrat Häberlin, 
ausdrücklich einverstanden erklärt. Ich möchte 
nicht verfehlen, nochmals in Erinnerung zu rufen, 
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dass diese Fassung des Antrages Amstalden auch 
die Billigung zuständiger ärztlicher Autoritäten 
gefundeH hat. Es ist in unserem Rate bereits früher 
darauf hingewiesen worden, dass Herr Prof. Walt
hard, der damalige Chef der Universitäts-Frauen
klinik im Kanton sich aus dem da-
maligen der 
Herrn 
Fassung 
für eine 
an der 
mehr als 10 Jahren 
vorgegangen werde. 
Baumann, hat damals beigefügt, diese Aeusse
rung von so autoritativer medizinischer Seite ihn 
in seiner Ansicht dass man sich auf dem 
richtigen Wege befinde, wenn man dem Art. 107 
die nun vorgeschlagene Fassung gehe. Ich glaube 
also, wir dürfen festhalten an dem Ausdruck 
,,infolge" gemäss unserer früheren Schlussnahme ; 
ich möchte aber unterstreichen, dass in dieser 
Fassung für uns nicht nur eine redaktionelle vVen
dung vorliegt, sondern dass ihr materielle Be
deutung zukommt. 

Klöti: Ich kann nicht verstehen, was für ein 
Unterschied sein soll zwischen „infolge" und 
„durch". Wenn Herr Zust erklärt hat, man wolle 
durch das Wort „infolge" zum Ausdruck bringen, 
dass die Unterbrechung der Schwangerschaft nie
mals Selbstzweck sein darf, so haben Sie ja die 
Garantie, dass die Unterbrechung nicht Selbst
zweck ist, in den Worten : ,, um eine nicht anders 
abwendbare Lebensgefahr oder grosse Gefahr dau
ernden schweren Schadens abzuwenden." 

Da Herr Kollege Zust erklärt hat, in dem Wort 
„infolge" liege eine materielle Bedeutung, möchte 
ich nun den Antrag stellen, zu sagen: ,,durch Hand
lungen''; wie der Nationalrat es beschlossen hat. 

Zust: Ich nehme mit Befriedigung Notiz von 
der Erklärung des Herrn Kollegen Klöti, dass auch 
bei einer Fassung nach seinem Vorschlag „durch 
Handlungen" die Unterbrechung der Schwanger
schaft gleichwohl nicht Selbstzweck sein dürfe. 
Wenn ich diese Auffassung zur Kenntnis nehme, 
so habe ich aber deshalb keine Veranlassung, meine 
geäusserte Meinung zu ändern. Ich beharre auf 
dem Antrag der Kommission, das Wort „infolge" 
zu wählen, aus den Gründen, die ich vorhin ange· 
füh.l't habe. 

Wettstein: Zunächst habe ich etwas hinzuzu
fügen. Sie finden im nationalrätlichen Beschluss 
noch eine Ziffer 4. Sie sagt, dass Art. 31 auf den 
Abortus nicht Anwendung finde. Art. 31 enthält 
die Bestimmung, dass eine Tat, die das Gesetz oder 
eine Amts- oder Berufspflicht gebietet, oder die 
das Gesetz für erlaubt oder straflos erklärt, kein 
Vergehen sei. Hier ist lediglich gemeint, dass der 
Arzt nicht etwa bei einem Abortus sich hinter 
seine Berufspflicht verschanzen kann, sondern er 
wird allein nach Art. 107 beurteilt, falls seine Tat 
die Voraussetzungen des Art. 10.7 erfüllt. 

Was nun den Streit zwischen „durch" und „in
folge" betrifft, so muss ich Ihnen erklären, wenn ich 
Richter wäre, so könnte ich beim besten Willen 

darin keinen materiellen Unterschied finden. Den 
wenn Sie auch sagen „durch", so sind Hanc 
Iungen durch den Relativsatz durchaus unzwe 
deutig festgesetzt: ,,durch Handlungen, die daz 
bestimmt sind, eine nicht anders ahwendba1 
Lebensgefahr oder grosse Gefahr dauernden schwi 
ren Schadens an der Gesundheit von der 
geren abzuwenden". Das ist das Wesentliche, niet 
die Worte „durch" oder „infolge". Mir 
also auch das Wort „durch" durchaus wa 
wir wollen, zu entsprechen. Aber es widerstreb 
meinem juristischen Empfinden, zu sagen: 
von Handlungen" Das ist ein zu · Aus 
druck, der nicht direkt auf das persönliche Ve1 
schulden hinweist. Infolgedessen hin ich der An 
sieht, dass das vVort „durch" dem Sinn, wi 
dem Artikel gehen wollen, völlig entspricht. 

Ich glaube nicht, dass wir hier materiell ein 
verschiedene Auffassung haben. Ich mache ahe 
darauf aufmerksam, dass auch der französisch1 
Text geändert werden müsste. Dort heisst es 
„ Wenn die Abtreibung durch einen Arzt vorge 
nommen wird": 

Klöti: Ich gestatte mir, einen Vermittlungsvor 
schlag zu unterbreiten, nämlich den Inhalt dei 
französischen Textes vorzusehen. Im französischer 
heisst es nicht „durch" und auch nicht „infolge' 
von Handlungen, sondern: ,,Wenn die Schwanger· 
schaft mit schriftlicher Zustimmung der· Sehwange· 
ren durch einen patentierten Arzt nach Einholung 
des Gutachtens eines zweiten Arztes . . . unter· 
brochen wird usw.". Das ist der- Inhalt des fran· 
zösischen Textes. Wir brauchen gar nicht zu sagen: 
„infolge von Handlungen",. durch die er das getan 
hat. Die Fassung im französischen Text ist viel 
besser als die deutsche. Nehmen wir sie auch für 
den deutschen Text an, so ist der Streit, ob das 
Wort „durch" oder „infolge" gesetzt werden sqll, 
hinfällig. Ich möchte Ihnen diesen Antrag zur An· 
nahme empfehlen. 

Bundesrat Baumann: Ich beantrage Ihnen, der 
Fassung der Kommission zuzustimmen und zu 
sagen: ,,infolge". In Wirklichkeit kommt es auf das 
gleiche hinaus. Das ist ohne weiteres zuzugeben. 
Aber diese Fassung .,infolge" trägt doch der 
katholisch-konservativen Auffassung etwas hes~er 
Rechnung, wonach die Unterbrechung der Schwan· 
gerschaft die ungewollte Folge des medizinischen 
Eingriffes ist. Um diesen Gefühlen Rechnung zu 
tragen, empfehle ich Ihnen, wie es auch die Mehr
heit der Kommission tut, den Ausdruck „ililfolge" 
zu wählen. 

Sonderegger: Ich glaube, der Sinn ist doch klar
gestellt. Ob wir das Wort „infolge" oder „durch" 
nehmen, ist lediglich eine Frage der sprachlichen 
Korrektheit. Sprachlich korrekt ist es aber, zu 
sagen: ,, Wenn die Schwangerschaft mit schrift
licher Zustimmung der Schwangern durch Hand
lungen unterbrochen wird." Das ist sprachlich 
korrekt. Am Sinn kann überhaupt gar nicht ge
zweifelt werden. Wenn wir sagen: ,,infolge von 
Handlungen", so ist das gar nicht deutsch. 
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Abstimmung. - Vote. 
Für den Antrag der Kommission 30 Stimmen 
Für den Antrag Klöti 7 Stimmen 

Art. 111. 
Antrag der Kommission. 

Die Aenderung berührt nur den französischen 
Text. 

Proposition de Ja commission. 
Adherer a la decision du Conseil national. 

Wettstein,. Berichterstatter: Die Differenz in 
Art. 111 bezieht sich lediglich auf den französischen 
Text und ist nur redaktioneller Natur. Wir stim

. men zu.· 

Angenommen. - Adopte. 

Art.113. 
Antrag der Kommission. 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats. 

Proposition de Ja commission. 
Adherer a la decision du Conseil national. 

Wettstein, Berichterstatter: Hier hat der Bun
desrat beantragt, dass derjenige, der aus Gewinn
sucht bei der Gefährdung eines Lebens handelt, 
nicht nur mit Freiheitsstrafe bestraft werden soll, 
sondern auch mit Busse. Der Ständerat hat diese 
Bestimmung gestrichen, der Nationalrat hat an ihr 
festgehalten. Es soll also mit der Freiheitsstrafe 
obligatorische Busse verbunden werden, nicht nur 
fakultativerweise, wie es die übrigen Strafbestim
mungen vorsehen. Wir beantragen Zustimmung 
zum Nationalrat. 

Angenommen. - Adopte. 

Art. 116 (wird Art. 115). 
Antrag· der Kommission. 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats. 

Art.116 (devient art. 115). 
Proposition de Ja commission. 

Adherer a la decision du Conseil national. 

Wettstein, Berichterstatter: Art. 116 soll nach 
dem Beschluss des Nationalrates zu Art. 115 wer
den und Art. 115 zu Art. 116. Das ist zweckmässig. 
Wir beantragen Zustimmung. 

Ebenso beantragen wir Ihnen Zustimmung zu 
der kleinen redaktionellen Aenderung, wonach 
beim Zweikampf nicht gesagt wird „andere Teil. 
neluner", sondern „andere Beteiligte". 

Angenommen. - Adopte. 

Art. 119. 
Antrag der Kommission. 

Festhalten. 

Proposition de Ja commission. 
Maintenir. 

Wettstein, Berichterstatter: In Art. 119 hat 
der Nationalrat die Bestimmung gestrichen, wo
nach auch schwachbegabte Angestellte dem Schutze 
dieses Artikels unterstellt werden. Man hat sich 
damit begnügt, zu sagen: ,,oder eine ihm unter
gebene unmündige oder weibliche Angestellte usw.". 

Die ständerätliche Kommission ist der Ansicht, 
dass der Fall nicht sehr selten ist, dass gerade 
schwachbegabte weibliche Angestellte, unter Um
ständen auch :männliche, Sittlichkeitsdelikten aus
gesetzt sind, wir wünschen deshalb, dass diese 
Kategorie besonders genannt werde. Wir bean
tragen Festhalten an unserer früheren Fassung. 

Angenommen. - Adopte. 

Art. 120. 
Antrag det Kommission. 

Titel des zweiten Titels und Marginale: Zustim
mung zum Beschluss des Nationalrats. 

Proposition de Ja commission. 
Titre du deuxieme titre et note marginale: Ad

herer a la decision du Conseil national. 

Wettstein, Berichterstatter: I.n Art. 120 ist zu
nächst der Obertitel „ Verbrechen oder Vergehen" 
nach Beschluss des Nationalrates durch „Strafbare 
Handlungen ... " zu ersetzen. Dementsprechend 
ist auch das Marginale zu fassen: ,,Strafbare Hand
lungen gegen das Eigentum". 

Angenommen. - Adopte. 

Art. 126. 
Antrag der Kommission. 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats. 

Proposition de la commission. 
Adherer a la decision du Conseil national. 

Wettstein, Berichterstatter: Bei Art. 126 hat 
der Ständerat noch eingesetzt „mit Gefängnis oder 
Haft bestraft". Der Nationalrat hat diesen ganzen 
Absatz gestrichen, und zwar mit der zutreffenden 
Begründung, dass in Absatz 1 das leichtere Ver
gehen schon berücksichtigt ist, weil es dort aus
drücklich heisst: ,, wird mit Gefängnis oder mit 
Busse bestraft". Man kann es dem Richter über
lassen, die· Fälle zu beurteilen, in denen, weil es sich 
um leichtere Fälle handelt, nu,r Busse ausgesprochen 
werden soll. Wir beantragen Zustimmung. 

Angenommen. - Adopte. 

Art. 129. 
Antrag der Kommission. 

Marginale: Zustimmung zum Beschluss des 
Nationalrats. 

Proposition de la commission. 
Note marginale: Adherer a la decision du Con

seil national. 

Wettstein, Berichterstatter: Wir haben hier 
.wieder m~ eine redaktionelle Aenderung. Das 
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Fortsetzung. - Suite. 

Art.107. 

Antrag der Kommission. 
Mehrheit: 

1. Eine Abtreibung im Sinne dieses Gesetzes 
liegt nicht vor, wenn die Schwangerschaft mit schrift
licher Zustimmung der Schwangern infolge von 
Handlungen unterbrochen wird, die ein patentierter 
Arzt nach Einholung eines Gutachtens eines zweiten 
patentierten Arztes vorgenommen hat, um eine 
nicht anders abwendbare Lebensgefahr oder grosse 
Gefahr dauernden schweren Schadens an der Ge
sundheit von der Schwangern abzuwenden. 

Das in Absatz 1 verlangte Gutachten muss von 
einem für den betreffenden Fall sachverständigen 
Facharzt erstattet werden. (Rest des Absatzes 
streichen.) 

· Für den Rest Zustimmung zum Beschluss des 
Ständerats. 

Minderheit 
(Canova, Dicker, Farbstein, Golay, Huber, 

Oprecht, Perrin) : 

Ziff. 3. Festhalten. 

Proposition de la commission. 

Majorite: 

1. II n'y a pas avortement au sens du present 
code lorsque Ia grossesse aura ete interrompue par 
un medecin diplöme, avec le consentement ecrit de 
la personne enceinte et sur avis conforme d'un 
second medecin diplöme, en vue d'ecarter un danger 
impossible a detourner autrement et menagant 
grandement Ia vie de la mere ou mena~ant sa sante 
d'une atteinte grave et permanente. 

L'avis conf~rme exige a l'alinea premier doit 
etre donne par UD medecin qualifie comme specia
liste du cas venant compliquer la grossesse. 

Si la personne enceinte est incapable de discerne· 
ment, le consentement ecrit de son representant 
legal devra etre requis. 

Pour le reste, adherer a la decision du Conseil 
des Etats. 

Minorite 
(Canova, Dicker, Farbstein, Golay, Huber, 

Oprecht, Perrin): 

Ch. 3. Maintenir. 

762 10 d~cembre 1935 

Seiler, Berichterstatter der Mehrheit: 

Die wesentliche Differenz zwischen den beiden Räten 
in der Formulierung der Abtreibung liegt in der Aerztefrage. 
Nach dem Beschluss des Nationalrats kann ein beliebiger
zweiter patentierter Arzt zur Erstattung des Gutachtens. 
über die Notwendigkeit des Eingriffs beigezogen werden. 
Der Ständerat fordert die Bezeichnung des zweiten Antes 
durch die zuständige Behörde des Wohnsitzkantons der 
Schwangem. Gegen diese Lösung hat die Aerzteschaft 
in einer erneuten eingehenden Eingabe entschieden Stellnng
genommen. Die Eingabe weist darauf hin, dass es sich um 
die Begutachtung von medizinischen Fragen handelt, die
nicht ein beliebiger, von der Behörde bezeichneter Arzt 
des Wohnsitzkantons vornehmen kann, die ·vielmehr einem 
Facharzt übertragen werden müsse, einem Spezialisten. 
Der Begutachter müsse entscheiden, ob eine neben der 
Schwangerschaft g1eichzeitig hestehende gefährliclie Er
krankung im _Bereich des übrigeµ Körpers oder des Seelen
lebens bestehe, welche zur Re"ttung der Mutter die Unter
brechung der Schwangerschaft nötig mache. Dies sei eine 
oft schwere und verantwortungsvolle Aufgabe, die eine 
persönliche Untersuchung, öfters auch klinische Beobachtung 
erfordere. Wesentlich sei die Fachkenntnis für den Spezial
fall der Gefahr (Herzleiden, Lungenerkrankung, psychische 
Leiden usw.). Das Hauptgewicht des ganzen Artikels sei 
auf die Herbefaiehung eines Facharztes :liu legen. Ohne diese 
Forderung sei die Regelung zu einem guten Teile wirkungs
los und geradezu gefährlich und sie könne mit_ Leichtigkeit 
umgangen werden. Notwendig sei ein für den betreffenden 
Fall zuständiger anerkannter Facharzt. 

Unsere Kommission hat sich von der Richtigkeit dieser 
Erwägungen überzeugen lassen. Sie hat sich der Formu
lierung der Aerzteschaft in der Hauptsache angeschlossen. 
Ueber das Bestehen einer n.ur durch Unterorechung der 
Schwangerschaft abwendbaren Lebensgefahr oder grossen 
Gefahr dauernden Schadens an der Gesundheit ist ein Gut
achten eines für den betreffenden Fall sachverständigen 
Facharztes einzuholen. Damit fällt die Bezeichnung des 
zweiten Arztes durch den Wohnsitzkanton dahin. 

Im übrigen hat sich die Kommission der Formulierung 
des Ständerates angeschlossen. Sie stimmt insbesondere 
im ersten Absatz des Art. 107 der Ersetzung der Formu
lierung „durch Handlungen" an Stelle von „infolge von 
Handlungen" zu. Im Ständerat hat über diese Frage eine 
eingehende Diskussion stattgefunden. Die ständerätliche 
'Formulierung will noch deutlicher unterstreichen, dass der 
Eingriff nicht Selbstzweck ist, sondern die Folge der auf 
die Rettung der Mutter gerichteten Tätigkeit. Diese For· 
mulierung steht durchaus im Einklang mit dem übrigen 
Wortlaut des Abs. 1. Diese Rettungsabsicht ist Voraus
setzung der Strafbefreiung. Mit der Zustimmung in diesem 
Punkt dürfte die Grundlage für die völlige Uebereinstim
mung zwischen den beiden Räten in dieser schwierigen 
Materie geschaffen sein, dies um so mehr, als sich unsere 
Kommission auch der standerätlichen Formulierung in 
Ziffer 3 a.nschliesst. 

~e Kommissi_on beantragt die Annahme der neuen Fas
sung von Art. 107. 

Art„ 107, welcher die Abtreibung behandelt, hat 
sehr grosse Wandlungen erfahren. Wenn Sie die 
ursprüngliche Vorlage des Bundesrates nachsehen, 
so bemerken Sie, dass diese ausserordentlich heikle 
Angelegenheit in einem einzigen Absatz behandelt 
worden ist. Es heisst dort: ,; Wird die Abtreibung 
mit dem Willen der Schwangeren von einem paten
tierten Arzte vorgenommen, so bleibt sie straflos, 
wenn sie erfolgt, um eine nicht anders abwendbare 
Lebensgefahr oder Gefahr dauernden schweren 
Schadens an der Gesundheit von der Schwangeren 
abzuwenden". Das war die ganze Bestimmung auf 
diesem Gebiet. 
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In der Kommiss10n des Nationalrates sind die 
verschiedensten Auffassungen zutage getreten. Die 
einen wollten die Abtreibung in möglichst weitem 
Masse zulassen, andere wollten sie möglichst ein
:schränken. Ja es gab Stimmen, die sich grundsätz
lich ablehnend verhielten. Wir haben nun in langen 
Verhandlungen eine Lösung gefunden, von der wir 
annehmen dürfen, dass sie letzten Endes von beiden 
Räten angenommen wird. In der Kommission 
handelt es sich heute ,eigentlich nur noch um eine 
kleine Differenz in Ziffer 3, über die ich Ihnen dann 
noch Bericht erstatten werde. Um aber die~e Diff e
renz zu verstehen, muss ich Ihnen noch einige all
gemeine Ausführungen über die grundsätzliche Seite 
der Angelegenheit machen. Wir hoffen, durch unsere 
Beschlüsse nun auch dem Ständerate die Möglich
keit zu gehen, sich unserer Auffassung anzu
schliessen. Die ganze Beratung dieser Angelegen
heit hat gezeigt, dass man durch gegenseitiges Nach
geben schliesslich zu einer Verständigung gelangen 
kann. Ich möchte das feststellen gegenüber der 
Stellungnahme einzelner Redner der letzten Woche 
in hezug auf die Umwandlung, wo von einer Seite 
gesagt wurde: Wenn Ihr unsere Lösung nicht an
nehmt, sind wir gegen das Gesetz, und die andere 
Seite sich darauf ebenfalls auf diesen Standpunkt 
stellte. Ich glaube, wenn man den ernsten Willen 
zu einer Verständigung hat, ist sie möglich; das 
zeigt gerade die Behandlung des Art. 107. 

In Art. 107 haben wir einen ersten Absatz, der 
den Hauptgrundsatz feststellt. Es heisst hier: 
„Eine Abtreibung im Sinne dieses Gesetzes liegt 
nicht vor, wenn die Schwangerschaft mit schrift
licher Zustimmung der Schwangeren infolge von 
Handlungen unterbrochen wird, die ein patentierter 
Arzt nach Einholung eines Gutachtens eines zweiten 
Arztes vorgenommen hat, um eine nicht anders ab
wendbare Lebensgefahr oder grosse Gefahr dauern
den schweren Schadens an der Gesundheit von der 
Schwangeren abzuwenden." Hier wird festgestellt, 
dass eine Unterbrechung der Schwangerschaft straf
los sein soll, wenn die Mutter ohne Unterbrechung 
in Lebensgefahr oder in eine schwere Krank
heitsgefahr kommen würde. Es handelt sich also 
um den Grundsatz der sog. medizinischen Indi
kation. Massgebend ist die Gefahr für die Mutter; 
das wird noch unterstrichen dadurch, dass im Text 
- man kann es als redaktionelle Aenderung be
trachten - nicht gesagt wird „durch Handlungen", 
sondern „infolge von Handlungen", wie der Stände
rat beschlossen hatte. Dadurch soll unterstrichen 
werden, dass es sich nicht etwa primär um die Be
seitigung der Frucht handelt, sondern um die Ret· 
tung der Mutter. Das ist der Hauptgrundsatz, der 
auch durch folgende Formulierung noch deutlicher 
gemacht wird: "um eine nicht anders abwend- . 
bare Lebensgefahr oder grosse Gefahr dauernden 
und schweren Schadens an der Gesundheit von der 
Schwangeren abzuwenden". 

Ueber diesen Grundsatz sind wir in der Kom
mission einig, und auch über die Formulierung. 
Nun ist aber zu sagen, dass sofort gegen diese 
Lösung Bedenken erhoben worden sind, nach der 
Richtung hin, dass es nicht einem einzigen Arzte 
überlassen werden dürfe, über den Eingriff selb
ständig und definitiv zu entscheiden. Es ist da die 
wichtige Aerztefrage in die Diskussion gewoden 

worden. Nach der bundesrätliclien Fassung genügte 
es, dass ein patentierter Arzt entscheide; und dieser 
soll dann zu seinem Entschlusse auch stehen. Da hat 
man erklärt, hier liegen gewisse Gefahren, gestützt 
auf Erfahrungen, die man hat machen müssen, und 
man hat die Forderung aufgestellt, dass eine Kon
trolle des einen Arztes stattfinden soll, und zwar 
nach ursprünglicher Meinung durch einen Amts
arzt, zum mindesten durch einen Arzt am Wohn
sitz der Schwangeren. Gegen diese Lösung ist das 
weitere Bedenken erhoben worden: wenn sich die 
Schwangere einem Amtsarzt stellen müsse, bestehe 
die Gefahr, dass die Schwangere das nicht wolle, 
vielmehr den Kurpfuschern und ähnlichen Ele
menten in die Hände getrieben werde. Man hat 
mit Recht betont, dass da ein Vertrauensverhältnis 
bestehe, mit Schweigepflicht, und dass man dafür 
sorgen müsse, dass solche schwere Entschliessungen 
einer Schwangeren nicht etwa an die Oeffentlichkeit 
gelangen. Man ist dann zum Grundsatz gekommen, 
dass allerdings ein zweiter Arzt beigezogen werden 
müsse und meinte eben ein Amtsarzt. Da hat nun 
die Aerzteorganisation mit aller Bestimmtheit die 
Forderung aufgestellt, dass dieser zweite Arzt, der 
beigezogen werden muss, ein Facharzt sei, selbst
verständlich nicht · ein Facharzt in Abtreibungs
sachen, sondern nach der Richtung hin, dass er die 
Voraussetzungen, die zur Abtreibung berechtigen, 
einer eingehenden sachverständigen Prüfung unter
ziehen müsse. Also man erklärte: Es muss beispiels
weise die Schwangerschaft unterbrochen werden, 
weil eine Frau schwer herzkrank oder schwer lungen
krank ist oder weil die psychischen Voraussetzungen 
zu einer Austragung der Frucht nicht vorhanden sind. 
Es soll also das Vorliegen der medizinischen Voraus
setzungen durch einen Facharzt untersucht werden, 
durch einen Spezialisten, durch den Spezialisten für 
Herzkrankheiten, wenn jemand herzkrank ist~ durch 
den Spezialisten für Lungenkrankheiten bei Lungen
krankheit usw. Durch den Spezialisten muss unter
sucht werden, ob wirklich der Zustand der betreffen
den Person derart ist, dass ihr die Geburt nicht zu
gemutet werden kann, weil eine ernstliche Lebens
gefahr besteht oder die Gefahr schwerer Krankheit. 
Es war ein langer Weg der Formulierungen, der Be
ratungen hin und her, bis wir .zu diesem Resultat 
gekommen sind, das, ich unterstreiche das, durch 
die Aerzteorganisatioo gefordert worden ist und zu 
dem wir nach allen Richtungen hin stehen können. 
Also halten wir fest: es muss eine unmittelbare 
Lebensgefahr oder dauernde Gefahr schwerer Krank· 
heit nachgewiesen werden, wenn die Unterbrechung 
durchgeführt werden soll. Diese Voraussetzung soll 
durch Aerzte geprüft werden, die sie ·kraft ihrer 
Kenntnis und ihrer Fähigkeiten beurteilen können. 
Darüber besteht nun in der Kommission Einigkeit, 
und wir zweifeln nicht daran, dass letzten Endes 
diese Lösung angenommen wird. 

Dann aber kam sofort eine weitere Erwägung, 
und die bestand darin, dass es Fälle geben kann, in 
denen keine Zeit mehr ist, einen zweiten Arzt zur 
Begutachtung zuzuziehen, sondern wo es notwendig 
ist, plötzlich den Eingriff vorzunehmen. Für solche 
Fälle ist der sog. Notstandsartikel herbeigezogen 
worden. Wenn die Herbeiziehung eines zweiten 
Arztes zur_ Rettung der schwangeren Frau nicht 
mehr erfolgen kann, so soll der behandelnde Arzt 
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den Eingriff vornehmen, aber nicht ohne dass er 
ungesäumt der Behörde davbn Kenntnis gibt. Wenn 
dieser Notstandstatbestand vorliegt, so soll der 
einzige Arzt eben eingreifen, aber der zuständigen 
Behörde, die selbstverständlich Diskretion zu be
wahren hat, davon Anzeige erstatten. 

Warum diese Anzeige? Um zu verhüten, dass 
diese Notstandsfälle zur Regel werden. 

Nun Absatz 3. Hier besteht eine Differenz in 
der Kommission. Wir haben in der Kommission 
und auch im Ständerat die sog. soziale Indikation, 
also die Unterbrechung der Schwangerschaft wegen 
der Notlage beispielsweise einer Frau, die zahlreiche 
Kinder hat und nicht weiss, wo sie das Geld her
nehmen soll, grundsätzlich abgelehnt. Die soziale 
Not darf keine Berechtigung geben, die Schwanger
schaft zu unterbrechen. Aber wir haben dem Gedan
ken der Berücksichtigung der sozialen Not insoweit 
Rechnung getragen, dass die Strafe gemildert werde, 
wenn aus der Not heraus eine Unterbrechung der 
Schwangerschaft platzgreift. Die Differenz besteht 
einfach darin, dass nach Antrag der Mehrheit der 
Kommission in solchen Fällen von Notlage der 
Richter die Strafe mildern kann, währenddem die 
Minderheit der Kommission o.bligatorisch die Mils 
derung der Strafe vorschreiben will. Sie haben zu 
entscheiden. 

M. Lachenal, rapporteur de la majorite: 

Nous abordons Ia divergence Ia plus delicate qui suh
siste encore. II s' agit des precautions propres a eviter des 
abus et a assurer l'honnetete de l'avortemeut dit thi\rapeu
tique. Tout le monde est d'accord sur I'avis necessaire de 
deux medecins, et on se rappelle que Je Conseil national avait 
pris I'initiative d'exiger l'avis conforme d'un seeond medecin. 
A cette exigence, Je Conseil des Etats en a ajoute une autre 
en disant que Ie second medecin doit etre designe par l'au
torite cornpetente du canton ou la personne en:ceinte a son 
domicile. L'intention est excellente; mais comme l'ont fait 
observer Ies rnedecins, on risque avec ce systeme de perdre 
un temps precieux, on peut meme risquer la mort de la 
patiente si celle-ci, au moment critique, se trouve ailleurs 
que dans son canton de dornicilc. Au surplus, !es medecins 
insistent pour que Ie second rnedecin soit un speciafiste, 
non pas un specialiste en rnatiere d'accouchements, rnais 
bien un specialiste de Ja maladie qui est venue cornpliquer 
Ia grossesse et qui rnilite eventuellement en faveur d'un 
avortement. 

Cette opinio11 a ete adoptee par votre commission. Elle 
est juste. Ce qui importe, c'est non pas Ja designation de ce 
specialiste par I'autorite competente du domirile ou d'ail
leurs, mais Ia qu·alite scientifique de ce specialiste, sans 
parler du fait que certains cantons pourraie11t s'abstenir de 
creer I'autorite competente chargee de le designer, ce qui 
enleverait pratiquement toute utilite a I'art. 107. D'autre 
part, !es inconvenients, deja soulignes dans la discussion 
precedente, de I'intervention de l'autorite cornpetente (publi· 
cit,s, indiscretion, distance, perte de ternps) resteut valahle~. 
Votre comrnission vous propose donc sa nouvelle redactioo, 
qui n'cst pas en harmonie avec la decision du Conseil des 
Etats. Par contre, eile vous propose d'admettre pour le 
surplus la redaction des Etats: au eh. 1, une controverse 
si sub!He que les traducteurs fzan9ais ont ete incapables 
de lui donucr une forme, a retenu les Etats et votre com
mission a propos des mots durch Handlungen ou infolge 
von Handlungen. Certains y ont attache nne grande impor· 
tance, estimant qu'il faJlait distinguer l'avortement, comme 
tel, des actes qui /'avaient provoqu~ ou qui etaient destines 
a le provoquer. Je C'onstate que Ie texte fran,;ais est muet 
&Ur ce point, edl me paraH rester daus la note juste. Enfin, 

au eh. :1, nous vous proposons de dire aves !es Etats: le jugE 
«pourra attenuer libremenh Ia peine, au Iieu de •attenuerat, 

Nous ahordons, a l'art. 107, un des points les 
plus delicats du code penal, si l' on en juge par le·s 
discussions auxquelles il a donne lieu. II s'agit de 
I' avortement therapeutique1 c' est-a-dire }'avorte
ment excusahle, pratique par un medecin dans des 
circonstances ou Ia science l'ordonne pour sauver 
ou menager Ja vie de la patiente. 

Bien des solutions ont ete proposees pour rendre 
tout a fait strict, serieux, contrölable, 1e concours 
si grave, si lourd de responsahilite du medecin et 
pour eviter des abus. Je vous rappelle, a ce sujet, 
que c' etait le Conseil national qui avait pris l'initia
tive, dans une deliberation precedente, d'adjoindre 
au medecin traitant le concours et l'avis d'un 
deuxieme medecin, sauvegarde pour le fardeau de 
Ia decision du premier, mais condition expresse pour 
la. legalite de l'avortement medical. 

Mais qui doit etre. ce deuxieme medecin? La 
divergence commence du fait que le Conseil des 
Etats veut que le deuxieme medecin soit designe 
par l'autorite du domicile. Comme il arrive frequem
ment qu'une femme aille accoucher ailleurs qu'au 
Iieu de son domicile, le corps medical est oppose 
a cette maniere de voir, car precisement dans les 
cas urgents, on risquerait de perdre un temps pre
cieux en attendant que les demarches aient ete 
faites au domicile de la femme et que I'autorite de 
domicile ait pu designer un medecin. Ce retard peut 
etre prejudiciable a la sante, il peut meme entrainer 
la mort de la patiente. C'est pourquoi nous avons 
propose que la designation de ce deuxieme medecin 
ne depende pas du domicile. Dans tous ces cas, la 
rapidite doit jouer le plus grand röle. D'ailleurs, le 
fait que l'autorite de domicile serait requise de faire 
cette nomination n'apporte aucune garantie parti
culiere ni a la science ni au respect de la loi. II va 
sans dire que, quel que soit lelieudel'accouchement, 
c'est le medecin accoucheur qui est le premier, le 
plus directement responsable. L' operation peut etre 
urgente. II s'agit de sauver la malade. Elle peut 
avoir une maladie concomitante, presenter un 
etat anatomique special. Bref, c'est l'accoucheur 
qui devra, au premier degre, decider de l'avorte
ment. Des Iors, il est plus Iogique, plus simp-le d'ap
peler un deuxieme medecin diplome, serieux, hon
nete, en s'en tenant aux facteurs locaux, et son avis 
sera aussi precieux que le second medecin avait ete 
nomme par l'autorite de domicile. D'autre part, iI 
est nature! que frequemment des femmes aillent ac· 
coucher loin de leur domicile, par un so uci res pectahle 
de ne pas entourer leur etat d'une puhlicite particu· 
liere. II y a la une volonte de secret qui n'a rien de 
dolosif et devant Iaquelle nous devons nous incliner. 
Lorsque le domicile est une grande ville - je l' avais 
deja dit lors de la precedente discussion - il n'y 
a pas grand inconvenient a ce que l'autorite de ce 
domicile sache qu'une de ses ressortissantes est en 
train d' accoucher a tel endroit; mais lorsqu'il s' agit, 
d'unP. petite localite, evidemment l'autorite de domi
cile ne s'ilura jamais garder Ie secret. Deux ou trois 
fonctionnaires sauront que Madame, ou surtout 
Mademoiselle X., est en train d'accoucher a Berne, 
a Bille, a Lucerne ou a Geneve, et toutes les com· 
meres du village se livreront aux havardages que 
vous pouvez imaginer. 
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C'est pourquoi nous vous demandons de sanc
tionner l' avis de la commission, selon lequel la no
mination du deuxieme medecin diplome ne sera 
.astreinte a aucune condition quelconque. 

Enfin, il ne faut pas oublier que l'autorite de 
,domicile pourrait negliger ou refuser de designer 
une autorite cornpetente. Et si le canton ne designe 
pas d'autorite competente, sera-ce le trihunal, l'au
torite tutelaire, }e Conseil d'hygiene, l'association 
des medecins? On n'en sait rien. De sorte qu'il 
1,erait loisible pour les cantons, en fait. de suspendre 
1'effet de la rnesure enTefosant de designer l'autorite 
~ornpetente. 

Nous pensons que la solution de la commission 
,est la plus rationnelle et que la redaction du Conseil 
,des Etats se heurte a des inconvenients graves. 
J'ajoute qu'a l'unanimite, les associations medicales 
suisses ont proteste energiquement contre la desi
gnation du deuxierne medecin par l' autorite de 
,domicile. 

Une deuxieme divergence, d'ordre plus scien
tifique et plus profond, est la suivante: Les medecins, 
et la commission partage leur opinion, estiment que 
Je deuxieme medecin, qualifie comme specialiste, ne 
,doit pas etre un specialiste de l'accouchement. Car, 
,dans le cas qui nous occupe, l'avortement est non 
,seulement tolerable et excuse, mais il est necessaire 
parce que l' accouchement met en <langer la vie 
,de la malade. Or, ce <langer resulte generalement 
·d'une maladie concomitante: maladie de creur. 
tuberculosc, ou telle predisposition morbide, qui 
:rendrait fatal le choc d'un accouchement. Le premier 
medecin, le medecin ordinaire, celui qui a la respon
:sahilite de l'accouchement, est certaincment deja 
un specialiste de l'accouchement. Ce que l'on veut, 
,c'est l'assurancc que la maladie preexistante est teile 
,que l'accouchement ne pourrait pas etre supporte. 
Des lors, il est raisonnahle que ce deuxieme medccin 
,doive etre un specialiste de la maladie concomitante: 
specialiste de la tuberculose, specialiste sdu creur, 
,etc. 

Nous creons clone Une divergence sur ce point, 
mais nous esperons que le Conseil des Etats par
tagera notre opinion. 

La troisieme divergence est presque insensible. 
11 s'agit du numero 3 de l'art. 107, qui prevoit 
'l'interruption de la grossesse, non pas a titre medical, 
mais pour une raison de detresse grave. La, l'avor
tement n'est pas pardonne ni exclue une peine. 
Cependant le legislateur a voulu tenir compte de 
cette situation qui pellt etr~ particulierement tra
gique, et dans ce cas, la peine subira une attenua
tion au gre du juge. La divergence consiste dans le 
fait que nous avions, dans notre premiere redaction, 
impose l' obligation au juge d' attenuer librement la 
peine. Le Conseil des Etats n'a pas voulu de cette 
obligation. Il a reserve l' appreciation totale du juge 
et la possibilite d'apporter une attenuation. Apres 
une longue discussion, votre commission a estime 
qu'il etait utile d'aplanir le maximum de divergences 
sur cet art. 107. C'est pourquoi nous vous proposons 
d'accepter la redaction plus restrictive, moins large, 
dlJ Conseil des Etats, selon laquelle l' attenuation de 
la peine reste dans le libre arbitre et l'appreciation 
du juge. . 

Oprecht, B~richterstatter der Minderheit: Als 
Minderheit der Kommission stellen wir Ihnen den 
Antrag, an Ihrem Beschlusse in b:zug auf Ziff. 3 
des Art. 107 festzuhalten. Ziff. 3 regelt die Straf
verfolgung der Unterbrechung der Schwangerschaft 
in den Fällen, die nicht unter den Begriff der 
medizinischen Indikationen subsumiert werden 
können. Die Unterbrechung der Schwangerschaft 
wegen einer andern Notlage der Schwangern als 
derjenigen der LE bensgefahr und der grossen Ge
fahr schweren Schadens an der Gesundheit der 
Schwangern soll ni.cht straffrei sEin. Der Richter 
soll aber bei Anwendung von Art. ,63 des Entwurfes 
die Strafe nach freiem Ermessen festsetzen. Der 
Nationalrat legte bei seinem Beschluss das Obliga
torium der Anwendung des Art. 63 für den Richter 
fest. Der Richter musste nach dem Beschluss des 
Nationalrates die Strafe nach freiem Ermessen 
festsetzen. Der Nationalrat wollte damit verhin
dern, dass zweierlei Recht geschaffen werde. Er 
wollte nicht, dass ein Richter den Art. 63 b im 
Vorliegen desselben Tatbestandes anwende und ein 
anderer Richter nicht. Darüber, oh Art. 63 ange
wendet werden müsse, d. h., ob eine andere schwere 
Notlage vorliege, entsch, idet dn Richter wiederum 
selbst. Wenn er seine Entschl idung getroffen und 
festgestellt hat, dass eine andere Notlage der 
Schwangeren vorliegt, dann muss der Richter nach 
dem Beschlusse des Nationalrates Art. 63 anwen
den. Allerdings steht es nun in seir:em Ermessen, 
das Mass der Milderung festzusetzen. Ahrr er soll 
die Strafe mildern. Der Beschluss des Ständerates 
will nicht das Obligatorium dn Anwendung des 
Art. 63. Der Richter kann Art. 63 anwenden, 
auch wenn er selber die andere schwere Notlage 
festgestellt hat, er muss damit nicht, sondern· er 
kann nur nach F\issung des Ständerates den Art. 
63 anwenden. Damit besteht die Gdahr, dass zwEi
erl{ i Recht zur Anwendung g: langt. Es besteht die 
G( fahr, dass ein Richter den Art. 63 überhaupt 
nicht anwendet. auch wenn eine andere schwere 
Notlage vorliegt. Wir müssen an unserm Antrage 
festhalten, wollen wir verhindern, dass zweierlei 
Recht entsteht. In der Kommission sind die 
juristischen Experten, die Professoren Hafter und 
Logoz. ebenfalls für die ursprüngliche Fassung des 
Nationalrates eingetreten. Der Antrag liegt in der 
Logik des Gesetzentwurfes. Wir beantragen Ihnen 
Festhalten an Ihrem Beschlusse. 

Bircher: Um was es hier geht, weiss in erster 
Linie der Arzt. Es geht aber tatsächlich nicht nur 
um eine ärztliche Frage und noch viel weniger um 
eine nur juristische, sondern um die Frage, oh der 
Wille des Parlamentes durchgehen soll oder nicht. 
Die Fassung, wie sie vom Nationalrat angenommen 
wurde und wie sie von der Minderheit der Kom
mission weiter befürwortet wird, steht in einem 
tiefen Gegensatz zu der Fassung des Ständerates. 
Es handelt sich um ein Problem, das die Mensch
heit seit vielen Jahrhund~rten beschäftigt und es 
geht heute um die Frage, ob die Autorität des 
Parlamentes entscheidend sein soll oder die Autqno· 
mie einzelner Richter in einzdnen Gemtinden oder 
Kantonen. S0ll eine eidgenössische Lösung gdun
den werden oder eine Lösung, nicht nur mit zweier
lei Recht, sondern mit 22erlei Recht? Ich kann 
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vom Standpunkte des Lebens, des Arztes aus, nur 
hegrüssen, we1:n eine eidgenössische Lös1;1ng ge
funden wird, eme Lösung, zu der der Nat10nalrat 
gestanden ist und zu der die Minderheit der Kom
mission noch immer steht. 

Hoppeler: Ich möchte Sie bitten, dem Antrage 
der Kommission des Nationalrates nicht zuzustim
men. 

Hauptgrundsatz, zu dem wir alle gekommen 
sind in dieser Gesetzgebung über die Abtreibung 
ist der: es soll nur eingegriffen werden bei schwerer 
gesundheitlicher G, fahr für die Mutter und nur 
durch einen patentierten Arzt. Nun hat man aber 
gefunden, dass diese Vorschrift nicht genüge. Man 
hat also dem einen patentierten Arzt noch .kein ge
nügendes Vertrauen geschenkt, man dachte, auch 
dieser patentierte Arzt könnte der Versuchung er
liegen, aus Gründen der Gewinnsucht, aus Gefällig
keit gegenüber einer Patientin oder aus anderen 
unzulässigen Gründen, entgegen den Bestimmungen 
des Gesetzes eine Abtreibung vorzunehmen, und 
ist damit zu zwei weiteren Grundsätzen gekommen: 
erstens zweiter Arzt und zweitens Kontrolle dieses 

· zweiten Arztes durch die Behörden. 
Nachdem man dem ersten Arzt kein genügendes 

Vertrauen entgegenbringt, frage ich Sie, ob dann 
die Sicherung genügend ist, wenn man nur einen 
zweiten Arzt zuzieht? Kann es nicht vorkommen, 
dass der erste und der zweite Arzt sich zusammen
tun und das, was verboten ist, gemeinsam durch
führen? Jawohl, so etwas ist möglich! Wenn Sie 
dem ersten Arzt misstrauen, das tun sie alle, indem 
sie einen zweiten verlangen, so sind Sie auch nicht 
konsequent, wenn Sie dem zweiten Arzt in solchem 
Masse trauen, dass Sie glauben, durch Zuziehen 
eines zweiten Arztes sei alles zum Besten geordnet. 
Sie müssen in irgend einer Form die Kontrolle 
durch die Behörde hinzunehmen. 

Wenn Sie nur bei dem bleiben, was Sie be
schlossen haben, dann ist die Sache schlimmer, 
als wenn nur ein einziger Arzt vorgeschrieben ist. 
Dann möchte ich Sie bitten, lassen Sie es bei dem 
bewenden, dass man einen Eingriff nur erlaubt bei 
Lebensgefa,hr der Mutter, und nur durch einen 
patentierten Arzt. Wenn Sie noch einen zweiten 
Arzt hinzuziehen, dann ist die Möglichkeit eines 
Unrechtes eher vergrössert. Ich will es Ihnen be
weisen. Einmal glaubt eine Frau, wenn zwei 
Aerzte ein Urteil im gleichen Sinne abgeben, eher 
an die Notwendigkeit des Eingriffes. Die Frau, 
die nicht abtreiben möchte, es gibt Gottseidank 
auch noch solche und nicht sehr wenige, wird eher 
dafür zu haben sein, wenn noch ein zweiter Arzt 
mit dem ersten unter der gleichen Decke steckt 
und dieselbe Diagnose abgibt. Und eine Frau, die 
weiss, dass sie durch Zulassung der Abtreibung ein 
Unrecht begeht, wird es eher tun, wenn zwei Aerzte 
dafür sind. Aber darüber hinaus noch ein weiteres: 
der eine Arzt kann besser vorgehen, wenn er noch 
einen Komplizen hat, denn der Eingriff verlangt 
eine Assistenz. So etwas lässt sich zwar zur Not 
allein ausführen, aber eine .Assistenz ist sehr er
wünscht, sie erleichtert dem Arzt den ungerecht
fertigten Eingriff. Wenn Sie also einfach festsetzen, 
ein zweiter Arzt und fertig, dann öffnen Sie damit 

------

der. Abtreibung, die nicht gerechtfertigt ist, Tü 
und Tor. 

Dieses Empfinden hatte offenbar auch dj 
Schweizerische Gynäkologische Gesellschaft, .welch 
in der letzten Eingabe vom August 1935 den An 
trag stellte, die kantonalen Sanitätsbehörden, in 
Verein. mit den ärztlichen Standesorganisationen 
sollen Massnahmen treffen, um die strikte Einhal
tung der vorstehenden Be;,:timmungen zu sichern. 

Ich beantrage, dass wir in dem Sinne dem 
Ständerat zustimmen, dass eine Fassung gewählt 
wird, welche die behördliche Kontrolle in irgend 
einer Form ermöglicht. Diese For.m braucht nicht 
die obligatorische Anzeige mit voller Namens
nennung zu sein. A:ber die Sanitätg.be~örd:en; z~m 
mindestens der Karitonsarzt, sollten wISsen, ob 1m 
betreffenden Kanton im Jahr 10 oder 500 Mal ein
gegriffen wurde. In unserem Gesetz steht nämlich 
geschrieben: ,,Nur bei schwerster Lebensgefahr 
darf ein Eingriff vorgenommen werden". Diese 
Vorschrift wird aber nicht gehalten, sondern täglich 
grob überschritten und missachtet. Frauen, die 
fast gar nicht krank sind, werden auf den Opera
tionstisch gelegt. Entweder ist es Ihr Wille, vorzu
beugen, und soweit dies der Staat. vermag, .zu 
bremsen, dass nicht im Uebermass gesündigt 
werde· oder aber, es ist unser Wille,. ein Auge zu
zudrü~ken. Dann· aber brauchten wir dieses Gesetz 
gar nicht. Wollen Sie ei:i Aug~ zudrücke~, da~n 
sagen Sie, es müsse nur ern zweiter Arzt sem .. Die 
Aerzteschaft hat verlangt, dass es ein Facharzt 
sein müsse. Dagegen haben wir nichts einzuwen
den, das steht nicht im Gegensatz zu meinem 
Postulat und zum Verlangen des Ständerates, 
dass behördliche Kontrolle da sein müsse. Die 
Behörde kann es ja so einrichten, dass ein Fach
arzt sein Urteil abgehen muss. Jedoch soll die 
Behörde wissen, was vorgeht. 

Darum beantrage ich Zustimmung zum Stände
rat mit der Bitte, eine Formulierung zu finden, 
welche die behördliche Kontrolle ermöglicht. 

Grünenfelder: Ich möchte in erster Linie fest
stellen, dass bis jetzt nur ein Min.de;heitsantrag 
gegenüber der Vorlage der Komm1ss10n besteht. 
Nun hören wir, dass Herr Hoppeler einen solchen 
Antrag stellt, der den zweiten Absatz von Ziffer 1 
betreffen würde. Aber ein formulierter Antrag des 
Herrn Hoppeler !iegt nicht vor .. ~r rn~ste. erst 
noch eingereicht werden, bevor wir ihn d1skut1eren 
könnten. Ich beschränke mich daher darauf, so
lange ein solcher A;1trag nicht. schriftlic~ vorli~gt, 
mich mit dem sozialdemokratischen Mmderheits
antrag zu befassen. 

Zu Ziffer 3 ist folgendes zu sagen. Ich möchte 
das in Ergänzung dessen tun, was von seiten des 
Herrn Referenten gesagt worden ist. Die Differenz 
ist in der Tat materiell nicht so sehr gross, dass man 
deswegen eine lange, Diskussion führen müsste. Sie 
liegt lediglich darin, dass wir in Ueberei!1sti.mmung 
mit dem Ständerat sagen wollen: ,,Der Richter kann 
in den Fällen, in denen die Unterbrechung der 
Schwangerschaft wegen einer andern schweren Not
lage der Schwangeren erfolgt, die Strafe nach freiem 
Ermessen mildern",, während der frühere Beschlu~s 
des Nationalrates lautet: ,,so mildert der Richter die 
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Strafe nach freiem Ermessen". Vom Gesichtspunkte 
der Logik aus scheint die Lösung des Ständerates 
und der Kommissionsmehrheit richtiger zu sein als 
die Lösung der Kommissionsminderheit. 

Herr Oprecht hat richtig ausgeführt, schon die 
Feststellung der Notlage an sich sei Sache des 
Richters; dieser hat nach seinem Ermessen und 
Gewissen festzustellen, ob und in welchem Um
fange eine Notlage vorliege. Er hat auch die Frei
heit und die Aufgabe, die Strafe nach seinem Ge
wissen und Ermessen abzumessen. Es besteht nicht 
von vornherein für den Richter die Verpflichtung, 
zu untersuchen: Liegt eine so schwere Notlage vor, 
dass die Strafbestimmung nach freiem Ermessen 
einzusetzen hätte. Die Fragen stehen beide mit
einander in Zusammenhang. Weil der Richter diese 
Freiheit hat, nach seinem Gewissen und Ermessen 
zu entscheiden. so hat es logischerweise wenig Sinn, 
den Richter zu verpflichten, die Strafe nach seinem 
freien Ermessen zu mildern. Milderung nach freiem 
Ermesseµ des Richters bedeutet, dass er nicht das 
im Rahmen des Gesetzes angedrohte Strafmass und 
nicht einmal die angedrohte Strafart anzuwenden 
habe. Das ist das eine. Vom Gesichtspunkt der 
Logik aus ist die Lösung des Ständerats und der 
Mehrheit der Kommission zweifellos die richtigere. 

Dann mache ich auf folgendes aufmerksam. So
weit ich feststellen konnte, haben wir im Strafgesetz
entwurf nur noch in den folgenden Artikeln vorge
sehen, dass der Richter nach freiem Ermessen die 
Strafe mildern könne. Das gilt gerade für einen der 
nächsten Artikel, 109, bei der einfachen Körperver
letzung. Da heisst es: ,, In leichten Fällen kann der 
Richter die Strafe nach freiem Ermessen mildern". 
Dann sind es noch die Art. 272 und 272bis, wo bei 
falscher Aeusserung eine analoge Bestimmung ent
halten ist; der Richter kann im Falle von Art. 272 
die Strafe nach freiem Ermessen mildern oder von 
einer Strafe Umgang nehmen, und wenn der Täter 
die falsche Aeusserung getan hatte, weil er durch 
eine richtige Aeusserung &ioch oder seine Angehörigen 
einer Bestrafung ausgesetzt hätte, kann der Richter 
die Strafe nach freiem Ermessen mildern. Im übrigen 
hat der Richter überhaupt sehr viel Freiheit und 
einen weitgezogenen Strafrahmen; wir setzen fast 
nie ein Strafminimum fest und meistens auch kein 
Maximum. Es liegt nun m. E. kein besonderer 
Grund vor, gerade bei Art. 107 die imperative Form 
anzuwenden und zu sagen: Der Richter muss die 
Strafe nach seinem Ermessen mildern; sondern ich 
halte dafür, dass wir redaktionelle Uebereinstim
mung schaffen sollen mit den Art. 109, 272 und 
272 bis, d. h. in jenen Fällen, wo nach dem Gesetz 
der Richter sonst noch ermächtigt ist, die Strafe 
nach freiem Ermessen zu mildern. Die Ueberein
stimmung in der Redaktion des Strafgesetzbuches 
verlangt es, dass hier nicht eine Ausnahme gemacht, 
sondern der Wort.laut befolgt wird, wie ihn der 
Ständerat beschlossen hat und die Kommission 
beantragt: Der Richter kann die Strafe mildern. 

Nun haben die Herren Oprecht und Bircher aus
geführt, sie wollten einheitliches Recht schaffen, 
eine einheitliche Handhabung. Sie gehen dabei 
offenbar von der falschen Auffassung aus, dass, 
wenn man dem Antrag der Minderheit folge, man 
der Rechtseinheit in der Praxis einen wesentlichen 
Dienst leiste. Es ist doch immer in das Ermessen 

des Richters gelegt, das Strafmass festzusetzen, und 
darum erreichen Sie in bezug auf die Rechtseinheit 
in der Praxis mit einer solchen Fassung gar nichts. 
Die Annahme, von der insbesondere Herr Bircher 
ausgeht, dass wir damit eine einheitliche eidge
nössische Rechtspraxis bekommen würden, ist un
richtig. Eine solche Praxis könne[\ wir aber auch 
gar nicht wollen. Es gibt in unserem Lande so ver
schiedenartige Auffassungen über die strafbaren 
Handlungen und das Mass der Strafbarkeit, dass es 
eben gerade einen Vorzug unseres Strafgesetzbuches 
ausmacht, diesen Auffassungen im Volke Rechnung 
tragen zu können. Sie sind verschieden nach Rasse, 
Sprache, Landesgegend; deshalb können wir gar 
nicht darauf hintendieren, eine schablonenhafte 
Einheit in der Rechtspraxis herbeizuführen. 

Bundesrat Baumann: Es sind in der Diskussion 
Meinungsverschiedenheiten zu Ziffer 1 und 3 zutage 
getreten. Mit Bezug auf Ziffer 1 wünscht Herr 
Nationalrat Hoppeler, dass der zweite Arzt von 
Amts wegen bezeichnet werde und nicht ein frei 
!Sewi.ihlter Arzt sei. Es war jedenfalls ein Fort
schritt, dass wir nach dieser Richtung dem Vor
schlag der schweiz. gynäkologischen Gesellschaft 
gefolgt sind, die erklärt hat, der zweite Arzt müsse 
ein Facharzt sein, ein Nervenarzt, ein Lungenarzt 
usw., jedenfalls ein Spezialist, der die Krankheit 
behandelt, um derentwillen die Abtreibung vorge
nommen werden sollte. Das halte ich für einen Vor
zug gegenüber der bisherigen Fassung, denn wenn 
wir mit Herrn Nationalrat Hoppeler von Komplizen 
sprechen wollten, müsste ja der erste Arzt regel
mässig solche in allen Spezialitäten, die in Betracht 
kommen, haben, und das ist wenig wahrscheinlich. 

Man könnte immerhin noch die Ansicht vertreten, 
es sollte eine gewisse amtliche Aufsicht vorhanden 
sein. Da hat die Gynäkologische Gesellschaft pro
poniert, zu sagen: ,,Die kantonalen Sanitätsbe
hörden haben im Verein mit den ärztlichen Standes
organisationen Massnahmen zu treffen, um die 
strikte lnnehaltung vorstehender Bestimmungen zu 
sichern." Ich hätte meinerseits einem Ergänzungs
antrag zustimmen können, der gesagt hätte: ,,Die 
kantonalen Sanitätsbehörden haben Massnahmen 
zu treffen, um die lnnehaltung vorstehender Be
stimmungen zu sichern." Das wäre eine Vorschrift 
gewesen, die auch den Bedenken von Herrn Natio
nalrat Hoppeler Rechnung getragen hätte und die 
die Aerzte selber vorgeschlagen haben. Ich zweifle 
aber nicht daran, dass der Ständerat gegebenenfalls 
auf diesen Gedanken zurückkommen wird. Vorder
hand möchte ich der nationalrätlichen Kommission 
beipflichten, eventuell mit der Ergänzung, wie ich 
sie angedeutet habe. Mit einem solchen Zusatz 
würde der Ständerat vermutlich einverstanden sein 
und es würde diese Lösung auch die Zustimmung 
der Aerztewelt finden. ' 

Nun der zweite Punkt: Soll man in Ziffer 3 
sagen: ,,so mildert der Richter die Strafe nach 
freiem Ermessen (Art. 63)" oder „so kann der 
Richter die Strafe nach freiem Ermessen mildern 
(Art. 63)". Wenn ein Artikel in Klammer beigefügt 
wird. so muss man immer zuerst nachsehen, was 
eigentlich darin steht. Dieser Artikel 63 lautet nun: 
,i Wo das Gesetz eine Strafmilderung nach freiem 
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Ermessen vorsieht, ist der Richter an die Strafart 
und das Strafmass, die fil.r das Verbrechen oder 
Vergehen angedroht sind, nicht gebunden." Mit 
andern Worten: Der Richter hat bei Anwendung 
des Art. 63 das Recht, auf eine andere Strafart 
über- oder unter das angedrohte Mindestmass hin
unterzugehen, aber er muss es nicht tun, er ist 
bloss an diese Grenzen nicht gebunden. Praktisch 
liegt der Unterschied nur in folgendem: Nach der 
Fassung des Ständerates, die vertreten wird vom 
Referenten und von Herrn Nationalrat Grünen
felder, wäre es vollständig dem Richter anheim
gesteUt, zu mildern oder nicht. Nach der Fassung 
des Nationalrates, die von der Minderl}eit vertreten 
wird, wäre die Sache so, dass der Richter die Tat
sache, dass eine schwere Notlage der Schwangeren 
vorliegt, auf alle Fälle als Milderungsgrund ansehen 
muss. Er muss eine gewisse Milderung eintreten 
lassen.. Er kann also nicht auf das Maximum der 
angedrohten Strafe gehen, sondern muss darunter 
bleiben. Aber daneben steht es ihm vollständig 
frei, ob er davon Gebrauch machen will, auf eine 
andere Strafart überzugehen, denn der Art. 63 hat 
nicht obligatorischen, sondern fakultativen Inhalt. 
Ich halte dafür, dass, wenn sich eine Schwangere 
in einer andern schweren Notlage befindet, man das 
als Milderungsgrund anerkennen soll. Man soll dann 
im Strafmass angemessen hinuntergehen und allen
falls. von Art. 63 Gebrauch machen. Von diesem 
Standpunkte aus halte ich es für richtiger, wenn 
man sagt: ,, ... so mildert der Richter die Strafe 
nach freiem Ermessen", nach dem Antrag der 
Minderheit der Kommission. 

Oprecht, Berichterstatter der Minderheit: Ich 
möchte Herrn Nationalrat Grünenfelder nach
weisen, dass leider seine Logik ein Loch hat. Er 
hat bestritten, dass es gut sei, das Recht einheitlich 
anzuwe.nden, während wir der Meinung sind, es sei 
notwendig, zu bestimmen, dass das Recht auch 
nach dem Strafgesetzentwurf einheitlich angewendet 
werden müsse. Seine Ausführungen liefern den Be
weis, dass er das nicht will. Dagegen suchen wir 
uns Sicherungen zu schaffen im Gesetz selber durch 
entsprechende Formulierungen. Art. 107, Abs. 3, sagt, 
dass in Fällen, in denen die Unterbrechung der 
Schwangerschaft wegen einer andern schweren Not
lage der Schwangern erfolgen soll, Art. 63 anzu
wenden sei. Wenn also die Notlage festgestellt ist, 
dann muss, das ist die Logik des Artikels, Art. 63 
angewendet werden. Dann hat also der Richter 
nicht mehr darüber zu entscheiden, ob er den 
Artikel anwenden will oder nicht. Das ist doch 
logisch und nicht, dass der Richter dann noch ein
mal überlegen solle, ob er nun den Art. 63 anwenden 
wolle. Darum liegt es in. der Logik des Gesetzes, 
wenn wir festlegen: ,,Dann mildert der Richter nach 
freiem Ermessen". 

Gegenüber Herrn Dr. Hoppeler eine Bemerkung; 
Wir sind sehr erstaunt darüber, dass er entgegen 
den Anträgen der Aerzte und den Anträgen, die die 
Kommission in Uebereinstimmung mit der Aerzte
schaft Ihnen vorlegt, verlangt, dass eine staatliche 
Kontrolle eingesetzt werde. Herr Hoppeler ist sonst 
immer gegen die staatliche Kontrolle. Wenn er 

· diese hier festsetzen will, so kann das nur aus dem 
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Misstrauen seiner eigenen Praxis gegenüber zu er
klären sein. Wir sind der Meinung, dass die staat
liche Kontrolle nichts helfen kann. Wir haben Ver
trauen zu den Aerzten. 

Hoppeler: Ich habe den Antrag gestellt, dass der 
Antrag des Nationalrates einfach in den Antrag des 
Ständerates hineingeschoben werde. Wir würden 
also nur den Antrag des Ständerates dort in der 
dritten Linie nehruen und dann einfügen: ,,Das ver
langte Gutachten, das von einem durch die zu
ständige Behörde des Wohnsitzkantons der Schwan
geren bezeichneten ... " und jetzt einfügen: ,,für 
den betreffenden Fall sachverständigen Arzt er
stattet werde". Das ist ja gerade das, was die Aerzte
schaft will. Herr Oprecht, ich setze mich damit 
nicht in den Gegensatz der Aerzteschaft. Die 
Aerzteschaft hat sich dagegen gewendet, dass ein
fach irgendein Arzt in Betracht kommen soll. Sie 
hat einen sachverständigen Arzt verlangt. Daher 
mein Antrag, Ich sage, extra nicht Facharzt, weil · 
unter Umständen die Wohnbehörde eines kleinen 
Kantons einem Arzte das Vertrauen schenken kann, 
der nicht offiziell Facharzt ist, von dem man aber 
weiss, dass er sich gut auf das Herz oder auf die 
Lunge etc. versteht. Es genügt, wenn wir hier von 
einem sachverständigen Arzte sprechen. Damit 
haben Sie dann das, was der Ständerat will. Die 
Aerzteschaft wird sich nicht gegen eine Kontroll
möglichkeit wenden. Ich habe Ihnen vorhin einen 
Passus aus der Eingabe der Gynäkologischen Ge
sellschaft vorgelesen, die die Sanitätsbehörde mit 
der strikten Durchführung der Bestimmung beauf
tragen will. Ich gl,~uhe aber, dass die von mir vor
geschlagene Fassung besser ist. 

Und nun zu Herrn Oprecht. Sie sind erstaunt, 
dass ich für eine staatliche Kontrolle eintrete. Sie 
sagen, ich sei sonst immer gegen die staatliche Kon
trolle gewesen. Jawohl, ,ich bin entgegen sozialisti
scher Theorie dagegen, dass der Staat überall in die 
Wirtschaft eingreift; aber ich bin der Meinung, dass 
der Staat die Aufgabe hat, dem Verbrechen, dem 
Unrechte zu wehren. Auf diesem Gebiete kommt 
das Verbrechen sehr oft vor. Vorhin hat man mich 
gefragt: Schenken Sie denn unsern Fachärzten so 
wenig Vertrauen? Nehmen Sie an, wir hätten in 
Zürich 20 Internisten, denen wir unser volles Ver
trauen schenken können. Der einundzwanzigste 
aber geht hin, tut sich zusammen mit einem andern 
und gründet eine Abtreibungsfirma, wie wir solche 
leider in unserer Stadt haben. Muss in diesem Falle 

. nicht auf diesen einen eben das Gesetz zugeschnitten 
sein ? Ich empfehle Ihnen deshalb meinen Antrag 
zur Annahme. 

Bossi-Chur: Nur eine kurze Bemerkung. Der Herr 
Präsident unserer Kommission hat mit Recht ge
sagt, dass dieser wichtige Artikel jeweilen zur 
grössten Diskussion geführt habe. In der Kom
mission hat eine grosse Wandlung stattgefunden. 
Ich möchte konstatieren, dass unsere Fraktion nach 
wie vor auf dem Standpunkte steht, dass das 
menschliche Leben als heilig und unverletzlich gilt, 
und zwar auch der werdende Mensch im Mutter· 
schoss. Deshalb spricht sich die katholische Moral 
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unbedingt gegen die absichtliche Herbeiführung 
einer Fehlgeburt aus, und zwar gibt es dabei keine 
Ausnahmen. 

Es hat insoweit eine Wandlung in der Kom
mission stattgefunden, dass man getrachtet hat, 
einigermassen entgegenzukommen. Allein der Ar
tikel ist für uns grundsätzlich nicht befriedigend. 
Wir müssen auf alle Fälle unsere Vorbehalte nach 
dieser Richt11ng machen. 

Mit Bezug auf die vorliegende Frage sollten wir 
der Kommissionsmehrheit und dem Ständerat zu
stimmen, indem wir sagen: ,, Kann mildern", an
statt direkt imperativ zu befehlen: Es muss ge
mildert werden. 

In diesem Zusammenhang verweise ich auf die 
Art. 105 und 106, wo die Strafen festgesetzt werden. 
Art. 106 sagt: ,,1. Wer einer Schwangeren mit ihrer 
Einwilligung die Frucht abtreibt, wer einer Schwan
geren zur Abtreibung Hilfe leistet, wird mit Zucht
haus bis zu fünf Jahren oder Gefängnis bestraft." 
2. ,,Wer einer Schwangeren gegen ihre Einwilligung 
die Frucht abtreibt, wird mit Zuchthaus bis zu zehn 

· Jahren bestraft" und 3. ,,Die Strafe ist mit Zucht
haus nicht unter drei Jahren zu bemessen, wenn der 
Täter das Abtreiben gewerbsmässig betreibt" usw. 

Aus den beiden ersten Ziffern ist ersichtlich, 
dass das Strafmass nur nach oben angesetzt ist. 
Deshalb werden, wie speziell Herr Grünenfelder 
sehr richtig ausgeführt hat, die Gerichte ohne 
weiteres den Tatbestand feststellen und prüfen 
müssen, ob eventuell Milderungsgründe vorliegen. 
Wenn dies der Fall ist, dann wird das Gericht wohl 
von sich aus in den meisten Fällen eine Milderung 
eintreten lassen. Aber diese Milderung soll nicht 
unter allen Umständen vorgenommen werden 
müssen. Deshalb ist der Beschluss, wie er aus den 
Beratungen des Ständerates und aus der Diskussion 
Ihrer Kommission hervorgegangen ist, vorzuziehen, 
der besagt: ,,kann gemildert werden", nicht „muss 
gemildert werden". 

Widmer-Winterthur: Mir scheint, dass der Vor
schlag der Kommission des Nationalrates vielleicht 
doch der richtige ist. Es sollten sich die Behörden 
picht allzu sehr hineinmischen, denn es handelt sich 
doch um eine Vertrauensangelegenheit zwischen 
Arzt und Patient. Nur sollte dann vielleicht nach 
Vorschlag von Herrn Dr. Hoppeler gesagt werden, 
das in Absatz 1 verlangte Gutachten müsse von 
einem für den betreffenden Fall sachverständigen 
Arzt erstattet werden. Es ist ganz ausgeschlossen, 
dass in kleineren Gemeinden oder auch in kleineren 
Kantonen Fachärzte in einer solchen Zahl vor
handen sind, wie es notwendig wäre, wenn jedesmal 
ein sachverständiger Facharzt urteilen müsste. 
Wenn man das Vertrauen zu einem praktischen 
Arzt hat, der die Materie beherrscht, so sollte auch 
ein praktischer Arzt dieses Urteil abgeben können.· 
Aber es sollten nach dem Vorschlag von Herrn Bun
desrat Baumann die kantonalen Sanitätsbehörden 
Massnahmen treffen, um die Einhaltung vorstehen
der Bestimmungen zu sichern, wenn behördliche 
Massnahmen vorgeschrieben werden. Das scheint 
mir zu genügen. Ich möchte Sie bitten, diesem 
Antrag zuzustimmen. 

Seiler, Berichterstatter der Mehrheit: Immer, 
wenn Art. 107 zur Sprache kommt, sch"7llt die Dis
kussion ins Unermessliche an und wir kommen 
immer wieder auf die gleichen Argumentationen 
zurück. 

Wir haben nun zwei Differenzen. Die eine be
trifft Ziffer 3 und ist meines Erachtens keine schwer
wiegende. Es dreht sich dabei einfach um die Frage, 
ob in dem Ausnahmefall der Ziff. 3, d. h. wenn aus 
einer sozialen oder eugenischen Notlage heraus eine 
Abtreibung erfolgen muss, die an und für sich nicht 
straflos wäre, der Richter die Strafe mildern könne 
oder mildern müsse. Herr Dr. Bircher hat darauf 
hingewiesen, dass, wenn wir die ständerätliche 
Fassung wählten, wir dann keine Garantie dafür 
hätten, dass in den Kantonen die Milderung auch 
nur einigermassen gleichmässig angewendet werde. 
Ich gebe zu, dass Verschiedenheiten in der Anwen
dung vorkommen können. Anderseits ist aber auch 
zu bemerken, dass, wenn der Antrag der Minderheit 
angenommen wird, d. h. wenn die Milderung unter 
allen Umständen eintreten muss. es ja das Gericht 
in der Hand hat, einen strengeren Masstab bei der 
Prüfung der Frage anzulegen, ob wirklich eine Not
lage vorliegt. Auch in der grundlegenden Ueber
prüfung der Notlage kann man einen verschieden
artigen Masstab anlegen. D::Js kann man nicht ver
hindern, weil es sich hier um eine Ermessensfrage 
handelt. In Fragen, in denen auf das Ermessen ab
gestellt wird, wird man keine absolute Einheit der 
Rechtsprechung herbeiführen können. Ich glaube, 
in der Praxis werde es so ziemlich aufs gleiche . 
herauskommen, ob Sie die eine oder die andere 
Fassung annehmen. 

Nun hat aber Herr Hoppeler das Prinzipielle 
wieder angepackt. Herr Hoppeler verlangt nach 
wie vor, dass die Wohnsitzbehörde den zweiten Arzt 
wählen müsse und er erklärt, wenn der Nationalrat 
einen Facharzt wolle, so sei er damit einverstanden, 
und wenn der Stände.rat wolle, dass der zweite Arzt 
von der Wohnsitzbehörde bezeichnet werde und 
nicht einfach frei aus der Aerzteschaft gewählt 
werden dürfe, so sei das ebenfalls richtig. Wenn 
man beide Forderungen berücksichtige, so sei die 
Einigung da und man könne ruhig annehmen, die 
Sache sei in Ordnung. Nein, so geht es nicht. Die 
Frage des Arztes am Wohnsitz der Schwangern 
muss genau erwogen werden; nach unserer Auf-

, fassung geht es nicht an, diese Lösung zu wählen. 
Herr Hoppeler muss hier schon auch auf die Aeusse
rungen der Aerzteorganisationen abstellen, die in 
diesen Dingen ss.chverständig sind, auf die Meinung 
der Schweiz. Gynäkologischen Gesellschaft und der 
Verbindung der Schweizerärzte, die erklären, es gehe 
nicht an, dass der Wohnsitzkanton den zweiten Arzt 
bezeichnen könne. Und warum nicht? Weil sonst die 
Gefahr besteht, dass bis zum Moment, da die Wohn
sitzbehörde den zweiten Arzt bezeichnet hat, der 
Patient gestorben sein kann. Das will offenbar auch 
Herr Hoppeler nicht. Nehmen Sie den Fall eines 
schweren Herzleidens. Eine Frau befindet sich z. B. 
in irgendeinem Sanatorium, nicht in ihrem Wohn
sitzkanton. Es handelt sich um einen dringenden 
Eingriff, da muss eben durch einen Spezialisten, 
der sofort zur Hand ist, entschieden werden. Des
halb hat auch die Gynäkologische Gesellschaft mit 
absoluter Bestimmtheit erklärt, die Lösung des 
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Wohnsitzarztes sei unter allen Umständen abzu
lehnen. Wir können uns diesem Argument nicht 
verschliessen. 

Herr Hoppeler hat gewisse Befürchtungen. Er 
sagte, nehmen wir an, wir hätten beispielsweise in 
der Stadt Zürich zwanzig Fachärzte, die allgemeines 
Vertrauen verdienen, aber der einundzwanzigste 
könne ein gefährlicher Mensch sein. Sollen wir nun 
wegen dieses einundzwanzigsten eine Lösung treffen, 
die im Grundsatz verfehlt ist und die schwere Gefah
ren für die in Frage stehenden Frauen in, sich birgt? 
Die Kommission hat auf das abgestellt, was die 
Sachverständigen-Organisationen erklärt haben. 
Wir haben diese Aeusserungen selber überprüft und 
haben sie als richtig· befunden~ Ich möchte des
halb bitten, im Sinne der einstimmigen Kommission 
die ne-ue Fassung anzunehmen. Ich bitte Sie eben
falls, die Ergänzung, wonach die Sanitätsbehörden 
Massnahmen treffen sollen, um die Durchführung 
der Vorschriften zu garantieren, nicht in den Artikel 
aufzunehmen. Damit würden Sie nur wieder Ver
schiedenheiten in den Kantonen herbeiführen, die 
nicht · abzusehen sind. 

Die Frage des Vertrauens zu den Aerzten! Die 
Kommission hat die Auffassung, dass ein handelnder 
Arzt und ein sachverständiger Spezialarzt für die 
Ueherprüfung der Voraussetzungen für den Eingriff 
genügen. Das ist eine Ordnung, zu der man stehen 
kann. Im übrigen wird dann eben die Praxis er
geben,· oh später einmal eine Ergänzung zu treffen 
sei. Ich bitte Sie, dem Antrag der Mehrheit der 
Kommission zuzustimmen. 

Präsident: Herr Hoppeler zieht seinen Antrag 
zugunsten des Antrages Widmer zurück. 

Abstimmung. - Vote. 

Abs. 1. Für den Antrag Widmer 56 Stimmen 
Dagegen 64 Stimmen 

Abs. 3. Für den Antrag der Mehrheit 72 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 62 Stimmen 

Art. 156 und 161bis. 

Antrag der Kommission. 
Art. 156. 

Mehrheit: 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerats. 

Minderheit . 
(Canova, Dicker, Farbstein, Golay, Huber, Oprecht, 

Perrin): 
Festhalten. 
Art. 161 bis. Streichen. 

Proposition de Ja commission. 
Art. 156. 

. Majorite: 
Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Minorite 
(Canova, Dicker, Farbstein, Golay, Huber, Oprecht, 

Perrin): 
Maintenir. 
Art. 161bis. Biffer. 

Seiler, Berichterstatter der Mehrheit: 

Der Ständerat hat die Beeinträchtigung der Arbeits
freiheit in einem besonderen Artikel 161 bis behandelt und 
bestraft, währenddem der Nationalrat diese Beeinträchti- · 
gung als Nötigung bestraft, wenn im übrigen die Voraus
setzungen des Art. 156 zutreffen. Die Strafe ist in beiden 
Fällen die gleiche. Haupttatbestandsmoment ist die Be
schränkung der Handlungsfreiheit, die Nötigung zu einer 
Handlung, Unterlassung oder Duldung. Die Mittel sind 
Gewalt, Drohung oder andere Einschüchterungsmittel. Es 
besteht Uebereinstimmung darüber, dass die .Arbeitsfreiheit 
gesehützt sein soll, dass also die gewalttätige, auf Drohung 
oder Einschücµterung beruhende Beeintrachtigung in der 
Arbeit unter Strafe gestellt ist. Insofern besteht materiell 
keine Differenz. Es ist vielmehr eine Frage der Zweck
mässigkeit, vielleicht auch eine Prestigefrage, oh der Arbeits
freiheit ein besonderer- Mikel gewidmet ~rden soll. Un
sere Kommission hat die Aufnahme des.Art. 161bis abge
lehnt, sich somit auf den Standpunkt gestellt, dass der 
Strafschutz für die Arbeitsfreiheit durch de"n allgemeinen 
Nötigungsartikel (Art. 156) geschaffen werden soll. Art. 
161 bis haftet insofern schon ein Fehler an, weil er Voll
endung und Versuch unter die gleiche Strafsanktion stellt. 

In bezug 1tuf die Formulierung der Nötigung in Art. 156 
ist die Kommission mehrheitlich dem Ständerat gefolgt. 
Die Differenz mit dem Nationalrat besteht in der Haupt
sache darin, das~ dieser eine „rechtswidrige" Drohung vor
aussetzt, d. h. die Drohung mit einer Handlung, zu welcher 
man nicht berechtigt ist. Strafbar wäre somit nach dieser 
Formulierung nur der, welcher mit einer Handlung droht, 
zu der er nicht berechtigt ist. Mit einer nach Vertrag zu
lässigen Kündigung darf man nach füeser Auffassung un
gestraft drohen. Der Ständerat stellt schon die einfache, 
nicht rechtswidrige Androhung ernstlicher Nachteile unter 
Strafe, wenn darin eine Nötigung liegt. Er stellt daher nicht 
ab auf die Rechtswidrigkeit der Drohung. Dieser Fassung 
hat sich die Kommission mit schwacher Mehrheit ange
schlossen. Art. 156 wäre somit in Zustimmung zum Stände
rat erledigt, während die Differenz in Art. 161 bis zufolge 
Streichung durch den Nationalrat weiterbesteht. 

Art. 156 und 161 bis müssen wir zusammen be
handeln. Sie betreffen den Tatbestand der Nöti
gung, die in Art. 156 wie folgt definiert wurde: 
,,Wer jemanden durch Gewalt, rechtswidrige Dro
hung oder durch andere rechtswidrige Einschüch
terungsmittel in seiner Handlungsfreiheit beschränkt 
und dadurch nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen 
oder zu dulden, wird mit Gefängnis oder mit Busse 
bestraft." Der Ständerat hat nun einen Spezialfall 
dieses Nötigungstatbestandes herausgegriffen und 
zu einem selbständigen Artikel 161 bis gemacht. 
Dieser Tautet nach der ständerätlichen Fassung: 
„Wer durch Drohung, durch Gewalt oder durch 
irgend ei~e andere Art der Einschüchterung die 
Freiheit der Arbeit beeinträchtigt oder zu beein
trächtigen versucht, wird mit Gefängnis oder mit 
Busse bestraft." Es handelt sich also hier um die 

· Erfassung eines Spezialtatbestandes, der mit Strei_k
unruhen usw. zusammenhängt. Unsere Kommis
sion hält diese Spezia.1bestimmung nicht für not
wendig, ja sogar für unrichtig. Einmal ist zu sagen, 
dass das Strafmass genau dasselbe ist bei Art, 
161 bis wie bei Art. 156. Die Formulierung konnte 
ohnehin nicht angenommen :werden, da gesagt wird: 
,,Wer durch Drohung die Freiheit der Arbeit be: 
einträchtigt oder zu, beeinträchtigen sucht · · ·' 
Das bringt ein.ganz fremdes Element in die Formu· 
lierung. Wir haben bekanntlich einen Art, 19, 
der sagt: ,,Wer ein Vergehen auszuführe~ vers~cdht 
und mit der Ausführung begonnen hat, wird IIlll er 
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bestraft; führt er die strafbare Tätigkeit erfolglos 
zu Ende, so kann er milder bestraft werden." 
Ueber den Versuch ist also einheitlich im Art. 19 
Iegiferiert; es geht darum nicht an, in einem 
speziellen Artikel wie 161his plötzlich neue Ver
suchsbest:mmungen aufzustellen. Das schafft Ver
wirrung: es ist ohne weiteres klar, dass heim vollen
deten Verbrechen die volle Strafe eintritt und bei 
blossem Versuch eine Milderung nach Art. 19 ein
zutreten hat. Die Kommission ist darin einig, dass 
Art. 161bis gestrichen werden muss, der ohnehin 
den Schein einer Ausnahmebestimmung gegen sich 
hat. Im Grunde genommen ist es eine Spezialbe
stimmung, die überhaupt nicht notwendig ist und 
nur Verwirrung bewirken kann. Wir beantragen 
Ihnen, Art. 161 bis zu streichen. Das ist die erste 
Differenz mit dem Ständerat. 

Dann besteht noch eine Differenz in der Formu
lierung von Art. 156. Wir haben seinerzeit be
schlossen, entgegen der Fassung des Bundesrates, 
der einfach von einer schweren Drohung gesprochen 
hat, zu sagen: ,,Wer durch Gewalt, rechtswidrige 
Drohung oder durch andere rechtswidrige Ein
schüchterungsmittel jemand in seiner Handlungs· 
freiheit beschränkt ... , wird mit Busse bestraft", 
während der Ständerat die Fassung gewählt hat: 
„Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung 
ernstlich benachteiligt oder dadurch, dass er ihn 
auf andere Weise in seiner Handlungsfreiheit be
schränkt, nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder 
zu dulden, wird mit Gefängnis oder Busse bestraft." 
Die Differenz besteht darin, oh wir von „rechts
widriger Bedrohung" sprechen wollen oder von 
,,Drohung mit ernstlichem Nachteil". Die Kom
mission hat mit Mehrheit beschlossen, dem Be
schlusse des Ständerates beizupflichten, weil die 
Begriffsbestimmung „rechtswidrige Drohung" ohne· 
hin eine subtile Angelegenheit ist. Was ist rechts
widrige Drohung? Eine Drohung, zu der man kei 
R~cht hat? Oh das letztere zutrifft, weiss man a r 
gar nicht in dem Momente, in dem die Dro ng 
geäussert wird. Nehmen wir bei~pielsweis . d~e 
Drohung mit einer Strafklage: ob sie recht widrig 
ist oder nicht, würde sich erst dann hera sstellen, 
wenn richterlich festgestellt ist, ob ein str würdiger 
Tatbestand vorliege. Die Mehrheit d Kommis
sion hat auch gefunden, es solle n' ht so sehr 
darauf ankommen, ob eine Droh g an und für 
sich rechtswidrig sei, sondern e soll auf die 11;
tensität der Drohung abgestellt erden, durch die 
jemand dadurch genötigt wir etwas zu tun oder 
zu unterlassen oder zu d en. Wir heantrageli 
Ihnen deshalb mehrheitlic it Bezug aui Art. 156 
Zustimmung zum Ständ at. Die Auffassung der 
Minderheit wird noch rtreten werden. · 

de la majorite: 

Att.einte a l.i lib e d'action. Le Conseil d.es Etats veut 
faire de l'atteinte la liberte du travail un delit a part, 
prevu par l'art. 1 bis. Votre commission n'a pu se rallier 
a cette maniere voir et vous propose de biifer l'art. 161 bis, 
dans l'idee qu' vec Ja redaction nouvelle des Etats pour cet 
art, 156, l'at i.nte a la liberte du travail tombe incontes
tablement s le domaine prevu et puni par !'art. 156, 
it couditio que par ailleurs IPs conditions qui y sont prevues 
soient re plies. L'etat de !ait, c'est l'atteinte a la liberte 
d'action Ja contrainte a faire, ne pas faire ou laisser faire 
un aete et cela par la menace, la violence et l'intimidation. 

'I 

Tout le monde est d'accord que Ja liberte de travail doit 
etre garantie, et que la eontrainte dans ce domaine doit 
etre punie. C'est donc dans ce sens <I}le l'art. 161 bis peut 
etre bifte. 

Par contre, nous nous sommes rallies a la redaction du 
Conseil des Etats, qui a supprime la notion .iillicitet de la 
menace ou de l'intimidati'on. A la majorite votre commissio 
s'est ralliee a l'opinion des Etats, qui substitue le fact 
de Ia gravite du dommage qui fait l'objet de la me 
au caractere illicite de Ia menace elle-meme. 

Nous abordons aux art. 156 et 161 bis, q nous 
devons traiter ensemble, Je chapitre de la c trainte, 
c'est-a-dire des crimes et delits contre liberte, 
caracterisee par l'etat de fait suivant: Celui qui, 
en usant de violence ou de menace ' n dommage 
serieux envers une personne ou e 'entravant de 
quelque autre maniere dans sa lib te d'action ... » 

Une premiere divergence pr ient de ce que le 
Conseil des Etats a juge op rtun de rediger un 
nouvel article 161his, visan l'entrave a la liberte 
du travail: «Celui qui, par enace, par vioJence ou 
par tout autre procede d'intimidation, aura en· 
trave ou cherche a e aver la liberte du travail 
sera puni ... ». La eine est d'ailleurs la milme. 

Votre commissi · , a l'unanimite, vous demande 
de biffer cet arti e, d'abord parce qu'au point de 
vue de la syste atique, il comporte une grave er
reur en ce sen qu'il assimile et frappe de la meme 
peine le .d' 1t consomme et la tentative. Or, 
l'art. 19 d code penal, applicable a toutes les in-

punit la tentative moins que le delit 
conso e. D'autre part, il est vraiment inutile de 
surch ger le code penal d'un texte special pour 
l'ent ave a la liberte du travail, alors que ce delit 
est compris avec une precision suffisante dans l'art •. 
1 6, qui traite de la contrainte en general. 11 n'y 

pas de distinction a faire entre l' entrave dans Ia 
liberte d'action, et l'entrave speciale de la liberte 
d'action dans Ie cas particulier du travail. Compli
cation inutile. Sur ce sujet, la decision de la com-
mission est unanime. 

Par contre, dans une deuxieme divergence, la 
commission, a la majorite, a decide d'accepter le 
texte de l' art. 156 du Conseil des Etats, mais une 
forte minorite, qui reprendra sans doute sa propo· 
sition devant vous, n'est pas de cet avis. Voici 
ou git la divergence. Le Conseil national avait · 
admis la version suivante: «Celui qui, en usant de 
violence, de menace illicite ou de tout autre proce
de illicite d'intimidation, aura porte atteinte ... », 
tandis que le Conseil des Etats supprime le mot 
<<illicite» et ne parle que de violence ou de menace 
tout court, mais de menace d'un danger serieux. 
Autrement dit, le Conseil national voyait un des 
elements du delit dans le fait que la menace ou le 
procede etait illicite en lui-meme, tandis que le 
Conseil des Etats voit la gravite, disons la substance 
de l'infraction, dans le fait que la menace et le 
procede d'intimidation portent sur.des consequences 
serieuses. On attache plus de po1ds a ce dont on 
a menace celui qu'on veut forcer a faire quelque 
chose qu'au caractere juridique de la menace elle
mem;. Nous appartenons a la majorite de la com
mission et, au nom de cette majorite, nous vous 
demandons de supprimer le mot «illicite». 

Pourquoi? J'avoue que la distinction est extra
ordinairement subtile. Quand est-ce qu'une menace 

.1: 
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Art. 97. 
Antrag der Kommission. 

Ingress und Ziff. 1, 2, 3, 4, 6? 7 und 8. Zu
stimmung zum Beschluss des Nationalrats. 

Ziff. 5. Urkunden sind Schriften oder Zeichen, 
die bestimmt oder geeignet sind, eine Tatsache von 
rechtlicher Bedeutung zu beweisen. 

Oeff entliche Urkunden sind die von einer Be
hörde, die von einem Beamten kraft seines Amtes 
und die von einer Person öffentlichen Glaubens in 
dieser Eigenschaft ausgestellten Urkunden. Nicht 
als öffentliche Urkunden gelten Schriftstücke, die 
von der Verwaltung der wirtschaftlichen Unter
nehmungen und Monopolbetriebe des Staates oder 
anderer öff entlieh-rechtlicher Verbände in zivil
rechtlichen Geschäften ausgestellt worden sind. 

Proposition. de Ia cothmission. 
Preambule et eh. 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8. Adherer 

a la decision du Conseil national. 
Ch. 5. Sont reputes titres tous ecrits ou signes 

destines a prouver un fait ayant une portee juri-
diqu& · 

Sont reputes titres authentiques tous titres ema
nant d'une autorite, d'un fonctionnaire agissant en 
vertu de sa fonction, ou d'un officier public agissant 
en cette qualite. Sont exceptes toutefois les ecrits 
emanant de l'administration des entreprises econo
miques et des monopoles de l'Etat ou d'autres 
corporations de droit public, qui ont trait a des 
affaires de droit civil. 

Wettstein, Berichterstatter: Hier kommt wieder 
<ler alte Streit darüber, was Urkunden sind. Der 
Nationalrat hatte ursprünglich beschlossen zu 
sagen: ,, Urkunden sind Schriften, die bestimmt 
oder geeignet sind". Wir hatten gesagt: ,,Urkunden 
sind Schriften oder Zeichen, die bestimmt sind". 
Und dann hat der Nationalrat daraus gemacht: 
,,Urkunden sind Schriften, die bestimmt oder ge
eignet sind". Er hält an seiner Fassung fest. Wir 
haben, um dem Nationalrat entgegenzukommen, 
die Worte „oder geeignet sind" aufgenommen, da
gegen wollen wir auch die „Zeichen" erwähnen. 
Es ist doch so, dass es Zeichen gibt, die als Urkun
den ausgelegt werden müssen, wenn sie bestimmt 
oder geeignet sind, eine Tatsache von rechtlicher 
Bedeutung zu beweisen. Ich verweise namentlich 
auf Art. 223, wo wir ausdrücklich von Vermessungs
und W asserstandszeichen sprechen. Es gibt keine 
Wasserstandschrift, sondern es sind eben Zeichen. 
Es gibt auch andere Zeichen, die man unmöglich 
als Schrift bezeichnen kann. Wir wollen aber den 
Nationalrat insofern entgegenkommen, als wir die 
Worte „oder geeignet sind" in diese Modifikation 
aufnehmen. Wir beantragen Ihnen Zustimmung. 

Klöti: Ich nehme an, dass unter Zeichen auch 
Grammophonplatten zu verstehen sind. . Eine 
Grammophonplatte ist heutzutage eine sehr wich
tige Urkunde. Ich möchte die Kommission an
fragen, ob sie auch dieser Ansicht ist. Wenn Sie 
aber unter „Zeichen" nicht auch eine Grammophon
platte verstehen sollten, müssen wir einen Ausdruck 
finden, der dieses wichtige Instrument, durch das 
Reden besser festgehalten werden können als durch 

irgendeine Urkunde, unzweideutig als Urkunde er
klärt. 

Wettstein, Berichterstatter : Ich halte das für 
ganz selbstverständlich; man könnte sogar nach 
meiner Auffassung eine Grammophonplatte als 
„Schrift" bezeichnen. Es ist eine musikalische 
Schrift, die nicht in Noten, wie gewöhnlich, den 
Inhalt ausdrückt, sondern in Abdrücken. Aber 
wenn Sie auch nicht so weit gehen wollen, so sind 
es ganz sieb.er „Zeichen". Diese Zeichen bedeuten 
Töne oder Laute und so und so viele Zeichen zu
sammen bedeuten ein Wort oder einen Satz. Meines 
Erachtens fallen Grammophonplatten unter diesen 
Begriff in Ziff. 5. 

Angenommen. - Adopte. 

Art. 103. 
Antrag der Kommission. 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats. 

Proposition de Ja commission. 
Adherer a la decision du Conseil national. 

Wettstein, Berichterstatter: Der Nationalrat 
hat hier unsern Zusatz zu Art. 103: ,, . . . die sich 
in schwerer Bedrängnis befindet", gestrichen, weil 
er davon ausging, dass eine Frau, die gebäre, immer 
in schwerer Bedrängnis sei. Wir wollen die mildere 
Behandlung der Kindstötung durch einen solchen 
Zusatz nicht verschärfen. Die Kommission hat 
beschlossen, dem Nationalrate zuzustimmen. 

Angenommen. - Adopte. 

Art. 107. 
Antrag der Kommission. 

Ziff. 1, Abs. 1. Zustimmung zum Beschluss des 
Nationalrats. 

Abs. 2. Das in Abs. 1 verlangte Gutachten muss 
von einem durch die zuständige Behörde des Wohn
sitzkantons der Schwangern bezeichneten paten
tierten Arzt erstattet werden. Mit dieser Begut
achtung ist, wenn möglich, ein für den betreffenden 
Fall sachverständiger Facharzt zu beauftragen. 
Hat die Schwangere ihren Wohnsitz im Ausland, 
so ist d~ zuständige Arzt des Kantons beizuziehen, 
in welchem der Eingriff vorgenommen wird. 

Für den Rest Zustimmung zum Beschluss des 
Nationalrats. 

Proposition de Ja commission. 
Ch. 1, al. 1. Adherer a la · decision du Conseil 

national. 
Al. 2. L'avis conforme exige a l'alinea premier 

doit etre donne par un medecin diplöme que de
signe l'autorite competente du canton ou la per
sonne enceinte a son domicile. U n medecin qualifie 
comme specialiste du cas venant compliquer la 
grossesse doit si possible etre charge de donner 
cet avis. Si la personne enceinte a son domicile a 
l'etranger, l'avis conforme devra etre donne par 

· le medecin competent du canton dans lequel 
l' operation aura lieu. . 

Pour le reste, adherer a la decision du Conseil 
national. 
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Wettstein, Berichterstatter: Dieser Artikel hat, 
wie Sie wissen, schon sehr viel zu reden gegeben, 
aber die beiden Räte haben sich einander sehr ge
nähert. Was noch als Differenz zu bereinigen is-t;, 
beschlägt eigentlich mehr formelle Sachen al~ ma
terielle Bestimmungen. 

Zunächst sind wir einverstanden damit, dass 
im ersten Satz ausdrücklich gesagt werde: ,,Ein
holung eines Gutachtens eines zweiten patentierten 
Arztes". Das war von Anfang an auch unsere 
Meinung. 

Dagegen sind wir der Ansicht, dass Abs. 2 doch 
etwas präziser gefasst werden muss. In der national
rätlichen Fassung heisst es: ,,Das in Abs. 1 verlangte 
Gutachten muss von einem für den betreffenden 
Fall sachverständigen Facharzt erstattet werden". 
Diese Fassung lässt die Frage offen, wer diesen 
Facharzt zu ernennen hat. Ist es die Behörde oder 
der behandelnde Arzt? · Die Kommission hat den 
Wunsch, hier eine genauere Fassung anzubringen 
und zu sagen, wer diesen patentierten Arzt ernennt. 
Es ist die zuständige Behörde des Wohnsitzkantons. 
Wir sind aber mit dem Nationalrat materiell ein
verstanden, dass mit der Begutachtung ein sach
verständiger Facharzt zu beauftragen sei, wobei 
man sich redaktionell fragen kann, ob ein Facharzt 
nicht immer sachverständig sei. Das Wort „sach
verständiger" ist vielleicht überflüssig, aber wir 
wollen keine Streitfrage daraus machen. Dann 
wollen wir noch berücksichtigen, dass nicht jeder 
Kanton Universitätskliniken, ja nicht einmal im
mer einen grössern Spital hat·, wo wirkliche Fach
ärzte aufzutreiben sind. Wir wollen also die Worte 
einfügen: ,,wenn möglich". Dann haben wir noch 
den Fall ausdrücklich vorgesehen, dass die Schwan
gere ihren Wohnsitz ·im Ausland hat. Da ist der 
zuständige Arzt des Kantons beizuziehen, in wel
chem der Eingriff vorgenommen wird. Es ist 
zweifellos, dass die definitive Ordnung dieser fach
ärztlichen Untersuchungen noch einiges zu reden. 
geben wird; das wird aber Sache des Einführungs
gesetzes sein. Man hat sich in der Kommission 
gefragt, ob man das nicht ausdrücklich den kan
tonalen Sanitätsbehörden zuweisen solle, schon im 
Strafgesetz. Die Kommission ist aber davon abge
kommen, weil sie sich sagt, wir werden zum Straf
gesetz sowieso Einführungsgesetze brauchen; diese 
werden die Ma\erie zu ordnen !1aben; sie unterlie~en 
der hundesräthchen Genehmigung. 

Mit unserer Regelung wollen wir vermeiden, 
dass sich aus dem Facharzt eine Art Abtreibungs
spezialist bilde. Wir wollen wirklich sachverständige 
Untersuchung, nicht die Schablone. Die Fälle 
sollen nach jeder Richtung hin abgeklärt werden. 
Es genügt also nicht, dass einer einfach ein Gynae
kologe sei. Wir müssen bei der Abtreibung nicht 
nur den eigentlichen Akt des Abortes berücksich
tigen, sondern den ganzen Zustand. Es kann sich 
um eine Herzkrankheit oder um Tuberkulose han
deln. Da ist nicht nur der Gynaekologe Facharzt, 
es muss ein Facharzt zugezogen werden, der den 
ganzen Zustand richtig beurteilen kann. Ich 
glaube, wir sind nun mit dem Nationalrat materiell 
so weit einig, dass die Form keine entscheidende 
Rolle mehr spielt. 

AngenolDlllen. - Adopte. 

Art. 119. 
Antrag der Kommission. 

Wer die körperlichen oder die geistigen Kräfte 
seines unmündigen Kindes aus Eigennutz, Selbst
sucht oder Bosheit so überanstrengt, dass dessen 
Gesundheit geschädigt oder schwer gefährdet wird, 
wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

In gleicher Weise und unter den gleichen Vor
aussetzungen wird der Urheber einer Ueberanstren
gung bestraft, wenn sie erfolgt gegenüber einem 
untergebenen Angestellten, Arbeiter, Lehrling, 
Dienstboten, Zögling oder Pflegling, der unmündig 
ist oder weiblichen Geschlechts oder gebrechlich 
oder schwachsinnig .. 

Für den Rest Zustimmung zum Beschluss des 
Nationalrats. 

Proposition de la commission. 
Celui qui, dans un interet personnel, par egoi'.sme 

ou par mechancete, aura surmene physiquement ou 
intellectuellement son enfant mineur de fa<;on que 
la saute de ce dernier soit atteinte ou gravement 
compromise, sera puni de l' emprisonnement ou de 
l'amende. 

Sera puni de la meme fa<;on celui qui dans des 
conditions analogues, aura surmene une personne 
qui lui etait subordonnee en qualite d' employe, 
ouvrier, apprenti, domestique, eleve ou personne 
confiee a ses soins, et qui est mineure, ou du sexe 
feminin ou faible de sante ou d'esprit. 

Pour le reste, adherer a la decision du Conseil 
national. 

Wettstein, Berichterstat.ter: Der Ständerat hat 
von Anfang an den Schutz, der in Art. 119 für 
Kinder und Untergebene geschaffen werden soll, 
auch auf schwachbegabte Angestellte und zwar 
nicht nur auf weibliche, sondern auch auf männ
liche Personen ausdehnen wollen. Dabei ist aller
dings zu sagen, dass sich der Ausdruck „schwach
begabt" eigentlich unkontrolliert immer durch alle 
Verhandlungen hindurchgezogen hat, während zwei
fellos nicht „schwachbegabt", sondern „schwach
sinnig" gesagt werden soll. Wir alle sind auf ein
zelnen Gebieten schwachbegabt. 

Nun hat die frühere Fassung sowohl des Stände
rates wie des Nationalrates den Nacht eil, dass hier 
Dinge ineinander geschachtelt sind, die man aus
einanderhalten soll. Im ersten Absatz ist der 
Schutz des Kindes vorgesehen und im zweiten der 
Schutz von Angestellten. Das wollen wir ausein
anderhalten, wobei ich gleich bemerke, dass die 
redaktionelle Fassung noch durch die Redaktions· 
kommission etwas ausgefeilt werden muss. Sie ist 
noch nicht tadellos. Wir regeln im zweiten Absatz 
den Schutz der Angestellten, die unmündig, weib
lich, gebrechlich oder schwachsinnig sind, an. Ich 
glaube, dann haben wir den Kreis, der des Schutzes 
würdig ist, vollständig erfasst. 

Es ist noch die Frage aufgeworfen worden, ob 
das Marginale „ U eberanstrengung von Kindern 
und Untergebenen" ganz korrekt sei, weil im ersten 
Absatz nur vom Kinde die Rede ist. Hier ist 
Kind als kolletiver Begriff gedacht, man kann also 
im Marginale sagen: ,, U eberanstrengung von Kin
dern und Untergebenen". Wir beantragen Ihnen, 
die neue Fassung von Art. 119 anzunehmen. 

JI 
i' 

... 
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meme, dans Ja question si controversee de l'avorte
ment; Ia nous sommes enfin tomhes d'accord sur Ie 
principe, qui avait fait l'objet de no:mhreuses dis
cussions: l' autorite co:mpetente doit pouvoir faire 
controler la legitimite des avortements rendus ne
cessaires par une :maladie eoncomitante 
du lieu de 1' operation). U n sera donc 

tres importante 
ou bien faut-il 

le delit de faux 
1nents sur 
a speculer? national 
maintient son opinion. 

FaYt-il egalement, - derniere divergence de 
fond - prevoir la repression penale de la simple 
negligence dans les faux commis par un fonctionnaire 
public ou dans Ies faux commis apropos d'un certi
ficat medical? Nous estimons que non; le Conseil 
des Etats, lui, conclut par !'affirmative. 

Ce sont la, vous le voyez, des divergences plutot 
secondaires et nous avons la satisfaction de pouvoir 
vous annoncer que, sur Ies points principaux, i1 y 
a unanimite entre Ies deux Conseils. 

Dans ces conditions, les rapporteurs vous 
posent de ne point introduire par un rapport 
tinct chacun des articles sur lesquels vous 
a vous prononcer; ils s'en refereront pure 
simplement au rapport imprime qui vou a ete 
distribue et ils ne prendront la parole qu dans le 
cas ou des propositions seraient faites d s le sein 
de ce Conseil. 

Präsident: Ich werde nun~ zunäci/i die Artikel 
m chronologischer Reihenfolge bef ten lassen. 

Art. 12. / 

Zustimmung zum Beschl 

Adherer a la propositi 

Seiler, Berichtersta:v{er : · 
Der Ständerat bringt/eine redaktionelle Verbesserung. 

Die Epilepsie ist nicht o c weiteres durch den Richter wahr
nehmbar, wie die Ta tummheit. Wird Epilepsie geltend 
gemacht, so soll ex io eine ärztliche Untersuchung ·des 
Zustandes des Ange Jagten stattfinden. 

Die Kommissio beantragt Zustimmung zum Ständerat. 

La redacti du Conseil des Etats ne touche qu'a une 
simple questi n de forme. Elle ameliore sans aucun doute 
Je texte: ell part du principe que l'epilepsie ne peut pas 
«itre imme rntement constatee par le juge, comme c'est le 
cas pour a surdi-mutite. Si Oll allegue un etat d'epilepsie, 
!'expert' e devra etre ordonnee. Nous vous proposons l'nd
hesion 

Adopttt 

Art. 27. 
Antrag der Kommission. 

Zustimmung z,um Beschluss des Ständerats. 

Adherer a la 

ist, dass 
en den beiden Instanzen differieren. Dies, 

ind dann aber verwaltungsrechtlich zu 
ntlich ist aber, dass, falls der Vormund sein. 
chlässigt, die Vormundschaftsbehörde nocl 

zlicher Frist vorgehen kann. Beim blossen Vor· 
es Beschwerdeverfahrens wäre die Versäumung dei 

frist leicht denkbar. 
Ständerat. 

M. Lachenal, rapporteur: 
Qui aura le droit de porter plainte, a l'occasion d'un delit 

qui n'est poursuivi que sur plainte, lorsque le lese n'a pas 
l'exercice de ses droits civils? Le Conseil national, en 
autorisant le tuteur a agir, avait reserve le recours ·a l' autorite 
tutelaire. On a fait remarquer avec raison que ce texte 
pouvait donner lieu a des abus: Je tuteur, s'il attend le 
dernier jour du delai de prescription pour porter plainte, 
peut rendre vain le recours a l'autorite tutelaire. Avec le 
Conseil des Etats, nous yous proposons donc de donner dans 
tous les cas le droit de plainte a l'autorite tutelaire egalement 

Angenommen - Adopte. 

Art. 93quater. 
Antrag der Kommission. 

Festhalten. 

Proposition de la commission. 
Maintenir. 

Seiler, Berichterstatter: 
Die Differenz berührt eine Frage des Jugendlichenrechts. 

Dieses hat verschiedene ,v andlungen durchgemacht. Die im 
hundesrätlichen Entwurf vorgesehene Korrektiomanstalt ist 
von beiden Räten gestrichen worden. Versorgungsort ist die 
Erziehungsanstalt. Besonders verdorbene Jugendliebe sind 
von den übrigen Eingewiesenen getrennt zu verwahren. In 
dieser Beziehung besteht Uebcreinstimmung in den beiden 
Räten. Nun will aber der Ständerat im Falle von Gemein
gefährlichkeit oder bei der Begehung eines sehr schweren 
Verbrechens durch einen Jugendlichen ausnahmsweise die 
ordentliche Bestrafung vorsehen. Gedacht wird dabei an 
besonders empörende Taten von Jugendlichen. In Betra:11ht 
fällt das Alter von 15 bis 18 Jahren. 

Unsere Kommission kann sich mit diesem Ausnahme
recht nicht befreunden. Die Abgrenzung wird schwer sein. 
Meistens dürfte es sich um nicht normale Jugendliche han
deln. Art. 88, 2 gibt genügende Bewegungsfreiheit. Die 
Sanktion kann übrigens nach Art. 88, 2 schärfer sein, als 
nach Art. 93 quater. Jedenfalls wird die Behandlung eine· 
geeignetere sein können, als bei der Durchführung des ordent
lichen Strafvollzugs. 'Wir sind der Meinung, dass sich ein 
Eingriff in das J ugendlichenrecht nicht rechtfertigt und dass 
die Grenzen zwischen Art. 88, 2 und Art: 93 quater selir 
verschwommene. wären. 

·Die Kommission beantragt daher Festhalten am Bes 
schluss des Nationalrates. 
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M. Lachenal, rapporteur: 

Votre commission persiste a penser que cct article, 
introduit par le Conseil des Etats, est superflu vu l'art. 88, 
chiffre 2. La distinction que le Conseil des Etats voudrait 
faire entre ces deux articles serait pratiquement tres difficile 
a formuler. Du moment que Je code consacre le principe de 
peines speciales pour les criminels juveniles, il y a lieu <le 
maintenir l'unite de ce principe, et de se garder d'y apporter 
une entorse, mi\me theorique. 

Angenommen. - Adopte. 

Art. 97. 
Antrag der Kommission. 

Ingress und Ziff. 1, 2, 3, 4, 7 und 8. Zustimmung 
zum Beschluss des Ständerats. 

Ziff. 5. Urkunden sind Schriften, die bestimmt 
oder geeignet sind, oder Zeichen, die bestimmt sind, 
ein~ Tatsache von rechtlicher Bedeutung zu be
weisen. 

Für den Rest von Ziffer 5 Zustimmung zum 
Beschluss des Ständerats. 

Proposition de la commission. 
Preambule et eh. 1er, 2, 3, 4, 7, 8. Adherer a la 

proposition de la commission. 
Ch. 5. Sont reputes titres, tous ecrits destines 

ou propres, ou tous signes destines a prouver un 
fait ayant une portee juridique. 

Pour le reste du chiHre 5 adherer a la decision 
du Conseil des Etats. 

Seiler, Berichterstatter: 
Es besteht immer noch Uneinigkeit darüber, was unter 

Urkunde (im strafrechtlichen Sinn) zu verstehen sei. Glück
licherweise hängt von der Formulierung dieses Begriffs nicht 
die Strafbarkeit oder Straflosigkeit ab. Im Hintergrund 
steht noch immer der Betrugstatbestand. Die Streitfrage ist 
die, ob nach romanischer Auffassung nur die eigentlichen 
Schriften als Urkunden zu betrachten seien und nicht auch 
Zeichen, die nicht Schriften sind. Dabei wird es der Recht
sprechung überlassen werden müssen, zu untersuchen, was 
unter Schriften zu verstehen ist und zu entscheiden, ob eine 
solche Schrift bestimmt oder geeignet ist, eine Tatsache von 
rechtlicher Bedeutung zu beweisen. Das in der Kommission 
erwähnte Beispiel der Grammophonplatte eröffnet die Ge
legenheit zu interessanten Kontroversen und scharfsinnigen 
Erörterungen. Im übrigen besteht zwischen den beiden 
Räten Uebereinstimmung darüber, dass sowohl Schriften, 
die bestimmt sind, eine Tatsache von rechtlicher Bedeutung 
zu beweisen, als auch solche, welche bloss geeignet sind, dies 
zu tun, als Urkunden zu betrachten sind. Meinungsver
schiedenheiten bestehen nur über die Zeichen und zwar in 
zweierlei Beziehung. Nach der einen Meinung sollen die 
Zeichen überhaupt gestrichen werden. Soweit es sich nicht 
um Spezialfälle handelt, welche im Gesetz ausdrücklich er
wähnt sind (Art. 214, 222, 223), würde alsdann bei gewissen 
Zeichen lediglich der Betrugstatbestand in Betracht fallen. 
Unsere Kommission ist mehrheitlich der Auffassung, dass 
als Urkunden auch Zeichen zu behandeln sind (Zeichen in 
der Milchwirtschaft, Forstwirtschaft etc.). Solche Zeichen 
werden in den in Betracht fallenden Gegenden den Schriften 
gleich erachtet. Die Kommission will aber diese Zeichen 
nur dann als Urkunden gelten lassen, wenn ihnen eine spe
zielle Beweiskraft von vornherein zugedacht ist. Zeichen, 
welche bloss geeignet sein können, einen Beweis zu erbringen, 
sollen nicht als Urkunden im Sinne des Strafgesetzes gelten. 
Die Differenz mit dem Ständerat besteht nunmehr nach dem 
neuen Vorschlag der Kommission nur darin, dass bloss die 
bewusst zu Beweiszwecken geschaffenen Zeichen als Ur
kunden zu betrachten sind. Die Einigung auf dieser Basis 

dürfte nicht mehr schwer sein. Es wird keine Formulierung 
geben, welche von vornherein alle Zweifelsfälle ausschliesst. 

Wir beantragen Annahme der neuen Formulierung, 

M. Lachenal, rapporteur: 
La celebre querelle quant a la definition des titres u'est 

pas apaisee. 11 parait superflu de reprendre ici tous les argu
ments pour et contre, qui ont deja ete apportes au debat. 
Nous rappelons simplement que la tendance latine est de 
restreindre l'appellation de titres aux ecrits, alors qu'une 
autre tendance veut y comprendre les signes divers, et meme 
comme il a ete dit devant Ja commission, un disque de gra
mophone, par exemple. Votre rapporteur nc vous cache pas 
qu'il ne saurait se rallier a cette conception. 

II y a maintenant accord entre !es deux conseils sur Je 
fait que sont qualifies titres tous ecrits, qu'ils soient destines 
ou qu'ils soient propres a prouver un fait. En ce qui concernc 
les signes, une forte minorite voulait maintenir la decision 
precedente. Mais la majorite a finalement decide de !es 
inclure dans l'article, se rapprochant ainsi du Conseil des 
Etats, a condition qu'ils aient une destination probatoire 
caracteristique; il en resulte que les signes qui, par ~,aU.m\ 
seraient simplement propres a apporter une preuvt~ nr, se•c,nt 
pas retenus. Telle est la redaction q1.-1c nous vous m·0po;;,.ns 
d'adopter, et qui constitue un pas vers la concilia,i011 

Angenommen - Adopte. 

Art. 107. 
Antrag der Kommission. 

Ziff. 1, Abs. 1. Zustimmung zum Beschluss des 
Ständerats. 

Ziff. 2. Das in Abs. 1 verlangte Gutachten 
muss von einem für den betreffenden Fall sach
verständigen Facharzt erstattet werden, der von 
der zuständigen Behörde des Kantons, in welchem 
der Eingriff erfolgen soll oder die Schwangere 
ihren Wohnsitz hat, ermächtigt wird. 

Proposition de la commission. 
Ch: 1 ~r, al. 1 er. Adherer a la proposition de la 

comn11ss10n. 
Al. 2. L'avis conforme exige a l'alinea premier 

doit etre donne par un medecin qualifie comme 
specialiste du cas venant compliquer la grossesse et 
habilite par l'autorite competente du canton Oll la 
personne enceinte a son domicile ou dans lequel 
l' operation aura lieu. 

Seiler, Berichterstatter: 
In diesem Artikel, von dem man zeitweise befürchten 

musste, er könnte zu einem Schicksalsartikel werden, scheint 
nun endlich die Fertigstellung der Brücke zwischen den 
beiden Räten möglich zu sein. Eine U ebereinstimmung ist 
schon durch die frühem Redaktionen weitgehend hergestellt 
worden. Man ist einig darüber, dass der die Unterbrechung 
der Schwangerschaft vornehmende Arzt einen zweiten sach
verständigen Arzt beiziehen muss und dass die Sachkenntnis 
sich darauf beziehen muss, dass nach dem besondern Krank
heitszustand der Schwangern eine Austragung der Leibes
frucht nicht verantwortet werden kann. Streitig zwischen 
den beiden Räten war nur noch die Frage, ob es im Belieben 
des handelnden Arztes liegen solle, den zweiten Arzt frei zu 
wählen oder ob dieser z,;..eite Arzt von einer Behörde zu 
bezeichnen sei. Der Ständerat hat die Bestimmung des 
zweiten Arztes durch die Wohnsitzbehörde vorgesehen und 
für Schwangere, die im Ausland wohnen, den Eingriff aber 
in der Schweiz vornehmen lassen, den zuständigen Arzt des 
Ortes der Abtreibungshandlung konzediert. Die Formu
lierung des Ständerates ist insofern nicht glücklich, als der 
Ausdruck „wenn möglich" Unsicherheit schafft. In der 
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aber ist der ständerätlichen Fassung das Be
dass es in vielen Fällen gar nicht 

wird, innert nützlicher Frist den Arzt des 
b"izuziehen und dass obendrein manche 

meiden und es vorziehen wird, 
Elementen anzuvertrauen. Was der 

·welche die Auswahl des zweiten 

~Iit dieser Formulierung 
Ai:tsnanm,,best1n11rnumir für die ausländischen :Frauen dahin. 

der Auffassung der Aerzteorgani
sationen, welche wiederholt darauf aufmerksam gemacht 
haben, dass die Forderung der Bezeichnung des Facharztes 
durch die ·wohnsitzhehörde unhaltbare Verhältnisse schaffen 
würde. 

Wir empfehlen die neue Fassung unserer Kommission. 

M. Lachenal, rapporteur: 
La encore, nous nous rapprochons du Conseil des Etats. 

11 y a maintenant accord sur le fait qu'en cas d'interruption 
de la grossesse pour maladie concomitante, un expert spe
cialiste de la dite maladie doit etre consulte. Mais le choix 
de ce specialiste est-il laisse au lihre arbitre du medecin 
traitant, ou doit-il etre designe par une autorite officielle? 
Les Etats remettent la designation a l'autorite competente 
du domicile, ou si Ie domicile est a l'etranger, a l'autorite 
du canton ou l'operation a lieu. Nous vous proposons de 
supprimer Ja restriction apportee par les mots si possible, 
redaction qui n' est pas suffisamment precise pour un code 
penal. De plus, nous vous proposoni, de mettre a egalite 
le lieu de domicile et le lieu de l'operation, de fa,;c:m que 
dans les cas urgents l'autorite ne perde pas, pour proceder 
a Ja nomination de l'expert, un temps precieux qui pourrait 
etre mortel. 

Seiler, Berichterstatter: Wir beantragen Ihnen 
Annahme der neuen Fassung, mit der Begründung, 
,vie Sie Ihnen gedruckt unterbreitet worden ist. 

M. LachenaJ, rapporteur: II n'y a, en somme, 
rien a ajouter a ce qu:e nous avons dit dans notre 
ra pport au sujet de l'article 107; nous proposons 
simplement que l'autorite competente dont il est 
question ici sera aussi bien celle du lieu de domicile, 
que celle du Iieu de l'operation; toutes deux seront 
donc competentes et auront Je droit de proposer 
et de nommer Ie medecin qualifie pour determiner 
la legitimite de l'avortement au cas d'une maladie 
concomitante; ainsi, dans les cas graves et urgents, 
on evitera toute perte de temps et tout risque 
fatal. n. s'agit ici, bien entendu, d'un medecin 
specialiste de la maladie concomitante et non pas 
d'un medecin specialiste gynecologue. 

M. Gloor: Sans vouloir, au sujet de la nouvelle 
teneur proposee a l' article 107, reprendre le fond de 
la question, je desirerais cependant expliquer pour
quoi, sclon moi, il serait indique de maintenir la 
decision du Conseil national qui, d'ailleurs, n'est 

point tres differente de celle adoptee par le Conseil 
des Etats. Je dois dire que, personnellement, ni 
l'une ni l'autre ne me satisfont, a cause de cette 
intrusion que constitue une nomination 

Ja deeision a laquelle s'est arretee Ja 
cornmission du Conseil national est 
quc celle maintenuc par le Conseil des 

Je que, dans la TYf'U~CU'<,>ü 

sauf le 

interesse. 
etre 

pas 
fac;on precise et je pense qu'il sera deja bien 
assez difficile d'appliquer une nomination officielle, 
meme dans les cas prevus par le Conseil national. 

. C'est pourquoi, en ce qui mc concerne, cette solution 
ne me donne aucunement satisfaction. J'aurais 
prefere que I'on en restat au premier qui 
etait plus souple. Mais puisqu'il faut choisir entre 
deux solutions mauvaises, je vous propose de vous 
determiner pour la moins mauvaise. 

Il y a encore une autre objection a faire a pro
pos de cette nomination officielle. D' abord, quel 
sera ce medecin designe par I'Etat? On dit <mn 
medecin specialiste>>. Le Conseil des Etats, lui, 
voudrait voir intervenir ici une sorte de medecin 
officiel qui pourrait etre par exemple le chef du 
service d'hygiene d'une ville ou d'un canton. Or, 
en general, les medecins qui occupent ces fonctions
la n' ont pour ainsi dire plus rien du specialiste, ils 
ont perdu toute pratique medicale. Je crois donc 
que I' application pratique de cette curieuse mesure 
risquerait de se heurter a de tres nombreuses 
difficultes . 

Enfin, il y a un troisieme argument qui plaide 
en faveur d'une solution aussi souple que possible 
d'une question qui, comme l'ont dit les rapporteurs, 
est tres controversee. C'est le fait tout d'abord 
que, par les mesures qui nous sont proposees, on 
semble ne temoigner que d'une bicn mediocre 
confiance dans le corps medical puisqu' on ne vcut 
pas, a l'inverse de ce que font certains codes penaux 
cantonaux, s'en remettre a la conscience du mede
cin qui fera l'operation et lui laisser le soin des 
decisions medicales, on veut faire intervenir un 
personnage de second ordre, un specialiste ou un 
medccin officiel. C'est une premiere constatation 
que je fais et qui n'est pas a l'honneur des senti
ments de confiance du legislateur a l' egard du corps 
medical suisse. 

Vous savez que l'avortement est un probleme 
extremement delicat. Dans. ce code penal f ederal, 
comme dans des codes penaux cantonaux suisses, 
nous autorisons un avortement dit <<medical », dans 
des conditions, dans des limites extremement. im· 
precises. Vous n'ignorez pas qu'il se commet un 
nombre considerable d'avortements dans ces con
ditions et ces limites tres vagues, de sorte que, 
pour les medecins qui les pratiquent, il s'agit de 

, l'avortement a indication medicale, tandis que 
pour le juge qui intervient quelquefois dans ces 
sortes d' affaires ce sont des avortements sans indi
cation medicale. Ce simple fait montre com
bien toute cette question est delicate et je voudrais, 
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a ce propos, me livrer avec vous a un petit calcul 
et vous montrer que nous sommes en train d'arretn 
des dispositions de lois qui, dans Ja pratique, seront 
inapplicables. J'ai deja eu l'occasion de le faire 
lorsque, dans le canton de Vaud, on a discute le 
code penal cantonal et que l'on a etudie Je meme 
probleme de l'avortement medical et de l'avorte
ment . pour des raisons sociales. Je voudrais clone 
vous faire part des calculs que j'ai etablis a ce 
moment-la et qui peuvent etre ramenes proportion
nellement a l' ordre de grandeur de ce qui se passe 
dans l'ensemble de notre pays. 

Le canton de Vaud compte environ 300 mede
cins pratiquants. Si j'en retire 100 qui sont des 
specialistes, il en reste ainsi 200 qui pratiquent la 
medecine generale et si je considere que ces 200 
ont en moyenne connaissance chaque semaine de un 
ou deux cas, je suis tres modeste, d'avortement, 
d'interruption de la grossesse autrement que par 
intervention de caractere medical (par des remedes), 
c'est-a-dire par des manceuvres abortives - je tiens 
a dire enqore que ces chiffres doivent etre consideres 
comme tres modestes - il s'en suit que, dans l'en
semhle du canton de Vaud il se fait annuellement 
approximativement 8000 avortements, qui tom
bent sous le coup de la loi, qui sont des avorte· 
ments criminels. Si vous appliquez a l'ensemble 
de la Suisse cette proportion (le canton de Vaud 
representant par sa population environ le dixieme 
de la population totale de notre pays) vous abou· 
tissez, pour la Suisse dans son ensemble, au chiffre 
enorme de 80 000 avortements criminels, bon an 
mal an, ou du moins consideres comme criminels 
au sens de la loi que nous etablissons en ce moment. 
Et je pretends qu' en enorn;ant ces chiffres, je reste 
encore au-dessous de la realite. Je n'ai pu etablir 
ces calculs et arriver a cet ordre de grandeur que 
par des recoupements et, encore une fois, ils sont 
inferieurs a la realite. 

Nous faisons un code penal qui veut reprimer 
l'avortement. Or, il se commet toujours un grand 
nomhre d'avortements et alors qu'on se trouve 
en pleine crise, avec le chomage qui sevit, en plein 
milieu d'une periode extremement difficile pour 
la population, vous ne voulez pas encore faire 
confiance au corps medical, vous voulez restreindre 
davantage les indications d' ordre medical qui peu
vent justifier l'avortement ! Trop souvent, en 
Suisse, nous elaborons des dispositions de lois qui, 
dans la pratique, se revelent inapplicables et qui, 
comme il. me semble que ce sera le cas dans le 
code penal f ederal de meme que pour les codes 
penaux des cantons, seront bien souvent sans au
cun · rapport avec la realite, en ce qui concerne le 
probleme extremement complexe, douloureux meme 
souvent, de l'avortement. 

Pour ces raisons je vous demande d'admettre 
la solution la plus large c'est-a-dire celle de la 
commission du Conseil national. tres peu differente 
d'ailleurs de celle du Conseil des Etats. Encore 
une fois elles sont, a mon avis, trop strictes et in
suffisantes l'une comme l'autre, mais entre deux 
maux je vous prie de choisir le moindre. 

Welti: Ich sehe mich veranlasst, noch em1ge 
Worte zu diesem Artikel zu sagen, nachdem ich 
schon früher Stellung genommen habe zu dieser 

Bestimmung und sie bereits präzisiert habe. Die 
ständerätliche Fassung dieses Artikels ist jedenfalls 
abzulehnen, denn die nationalrätlicbe Fassung ist 
doch ein kleiner Fortschritt gegenüber der vom 
Ständerat heschlos~enen Fassung. \Vie ich höre, 
ist ja nur noch eine Mehrheit für den Antrag der 
nationalrätlichen Kommission vorhanden. Ich sage, 
es ist ein g8wisser Fortschritt gegenüber dem 
ständerätlichen Beschluss zu verzeichnen, sicherlich 
aber auch ein Rückschritt gegenüber unseren letz· 
ten Beschlüssen, ein Rückschritt, wie er eben 
solchen Kompromissen wohl immer anzuhaften 
pflegt. Ein Fortschritt aber gegenüber dem stände
rätlichen Beschlms ist es, weil der letzte Satz die· 
ms Becchlus1·es über den Wohnsitz der Schwangern 
im Ausland, was ja tatsächlich ein Unsinn war, ge
strichen wurde, ein Fortschritt insofern auch, als in 
a llenFällen nur sachverständige Fachärzte zugezogen 
werden sollen. Wer allerdings ein solcher sachver 
ständigerArzt sein soll, darüber werden vielleicht die 
Meinungen auseinandergehen, wenn man sich wenig
stens nicht an die Definitionen und die Bestimmungen 
der Aerzteorganisationen hält, die in bezug auf die 
Spezialistenfrage getroffen worden sind. Die Un
sicherheit, ob sich die Kantone an diese Reglemente, 
die sich die Aerztcschaft der Schweiz selber ge· 
geben hat, halten werden, bringt natürlich eine 
sehr grosse Gefahr Diese neue Bestimmung ist aber 
auch ein Fortschritt insofern, als nun der Satz da 
steht von der zuständigen Behörde des Kantons, 
in welchem der Eingriff erfolgen soll oder in welchem 
die Schwangere ihren Wohnsitz haben muss. Das 
darf wohl gesagt werden. 

Aber ein Nachtt>il besteht, darüber ist sich der 
Vorstand der Schweizerischen Aerzteschaft einig, 
nämlich der, dass immer wieder die zuständige .Be
horde hier hineinkommt, die den sachverständigen 
Facharzt ermächtigen soll. Ich habe schon gesagt, 
dass die Gefahr naheliegt, irgend rine Kantons
regierung, besonders jene eines kleinen Kantons, 
werde sich über diese Regelung, wie sie von der 
Aerzteschaft unter sich mit Bezug auf die Spezia
listenfrage getroffen wurde, hinwegsetzen und ein
fachirgendeinen Arzt als sachverständigen Facharzt 
bezeichnen, der diese Qualifikation nicht verdient 
und als Spezialist nicht angesprochen werden kann. 
Es ist ja tatsächlich so, wie es Ihnen Herr Gloor 
auseinandergesetzt hat: In vielen kleinen Kantonen 
ist es gar nicht möglich, dass alle diese Spezialisten, 
die für die&en Fall in Frage kommrn, in dem be
treffenden Kanton Wohnsitz haben resp. in diesem 
Kanton praktizieren. 

Die Bürgschaft, dass wir einen wirklich sach· 
verständigen Facharzt von den Behörden der Kan
tone bezeichnet erhalten, ist nicht vorhanden. 
Stossend ist auch, dass ein solcher Facharzt nicht 
nur generell ernannt werden soll von den Kantons
behörden, sondern eventuell auch für jeden ein
zelnen Fall. Auf jeden Fall ist also, wie ich Jhnen 
bereits auseinandergesetzt habe, ein gewisser Fort· 
schritt vorhanden, aber auch ein Rückschritt, ver
glichenmit dem früheren BeEchlms des Nationalrates. 
Diese frühere Fassung hat eigentlich wortwörtlich 
dem Vorschlag der Aerzteschaft entsprochen. Der 
Vorstand der Verbindung der schweizerischen Aerzte, 
die Sc;hweizerische Gynäkologische GeselJschaft und 
die Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie 
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hatten eine Fassung vorgeschlagen; von dieser 
Fassung ist eigentlich nur ein Wort nicht aufge
nommen worden. Im Beschluss des Nationalrates 
spricht man von einem sachverständigen Facharzt, 
während die Aerzte einen „zuständigen und aner
kannten" Facharzt verlangt hatten. Sie wollten, 
dass selbstverständlich diese Regelung, 'wie sie die 
Aerzteschaft 1n der Facharztfrage getroffen hat, 
erhalten bleibe. Ich verstehe diesen Ausdruck in 
dem Sinne, dass sie einen anerkannten Facharzt 
haben wollte und die Gefahr besteht auch noch 
bei derheute vorgeschlagenen Fassung dass irgendein 
kleiner Kanton vielleicht sich überhaupt über diese 
Facharztfrage hinwegsetzt und erklärt, irgend ein 
Amtsarzt sei Facharzt. Er sei als Psychiater, als 
Chirurg, als Magen- und Darmspezialist, als Gynä
kologe, -als Arzt, der alles könne, auch ein Facharzt. 
Deswegen möchte ich, auch im Sinne meines 
Freundes Dr. Gloor, Ihnen empfehlen, zum frühe
ren Beschluss des Nationalrates zurückzukehren, 
die dem entspricht, was die Aerzteschaft wünscht. 

Bundesrat Baumann: Der Bundesrat beantragt 
Ihnen Zustimmung zur Kommission. Es ist end
lich gelungen, bei Art. 107 in fast allen Punkten 
Uehereinstimmung zwischen der Auffassung des 
Nationalrates· und des Ständerates herheiz:uführen. 
Man darf auch konstatieren, dass der Ständerat 
seine ursprünglichen Ansichten in weitgehendem 
Masse gemildert hat im Sinne der Annäherung an 
diejenigen des Nationalrates. 

Eigentlich besteht nur noch eine Differenz, 
nämlich: Soll dieser zweite Arzt, der die Krank
heit, um derentwillen der Eingriff vorgenommen 
werden soll, zu begutachten hat, vom Arzt, der den 
Eingriff vornimmt, bezeichnet -werden können, 
oder muss er bezeichnet werden von den zustän
digen Behörden? Wenn der Ständerat und mit ihm 
~rosse Teile der Bevölkerung, man darf auch bei
fügen clie Gynäkologische Gesellschaft, die Auffas
sung vertreten, dass diese Bezeichnung des z~eiten 
Arztes durch die zuständigen Behörden erfolgen 
soll, so deshalb, weil man vermeiden will, dass 
unzulässige Abmachungen stattfinden zwischen 
dem ausführenden Arzt und einem von ihm selber 
bezeichneten Begutachter. Kompagniegeschäfte, 
wie sie vorgekommen sind und zu Misständen ge
führt haben, sollen vermieden werden. Statt dessen 
muss der z~eite Arzt, der ein Facharzt sein soll, 
von der zuständigen Behörde ermächtigt sein, und 
zwar von der Behörde des Kantons, in welchem der 
Eingriff erfolgt oder die Schwangere wohnt. 

Wen soll die zuständige Behörde bezeichnen? 
Sie ist nicht gezwungen, von Fall zu Fall einen 
Arzt zu nennen, sondern sie kann zum voraus schon 
eine Reihe von Aerzten namhaft machen, die er
mächtigt sind, das Gutachten abzugehen. So kann 
sie eine Anzahl von Nervenärzten, von Spezialisten 
für Herzkrankheiten, für Nierenkrankheiten usw. 
bezeichnen. Die zuständige Behörde wird demjenigen 
Arzt die Ermächtigung gehen, dem sie das Ver
trauen schenken kann, dass er die Aufgabe gewissen
haft und sorgfältig ausführen wird. 

Natürlich kann es vorkommen, dass in kleinen 
Kantonen dfose Aerzte nicht im voraus, sondern von 
Fall zu Fall bezeichnet werden. Aber ich stelle 

mir vor, dass das andere die Regel sein wird, näm
lich, dass die Kantone eine Reihe von Spezialisten 
bezeichnen, die ermächtigt sind, die Begutachtung 
zu übernehmen. . · 

Diese Regelung dürfte um so eher genügen, als 
der Facharzt nicht blass im Wohnsitzkanton ge
wählt werden kann, 'sondern auch in denjenigen 
Kanton, wo die Abtreibung vorgenommen werden 
soll. Ich halte dafür, dass der Nationalrat dem 
Antrag der Kommission zustimmen sollte. Er ver
einigt in sich die Vorteile der beiden Auffassungen, 
und wir stellen mit Befriedigung fest, dass auch 
die Gynäkologische Gesellschaft, die sich mit dieser 
Frage stark beschäftigt hat, ihr Einverständnis 
mit der vorgeschlagenen Lösung gegeben hat. 

Ich empfehle · Ihnen den Antrag der KommiS-
s10n zur Annahme. 

Seiler, Berichterstatter: Wir haben: uns zu ent
scheiden zwischen dem Vorschlag der Kommission 
und dem Antrag des Herrn Welti, auf die ursprüng
liche Formulierung des Nationalrates zurückzu
kommen. Es war ein weiter Weg bis zu dieser Ei
nigungsmöglichkeit, wie sie nun in· der neuen Fas
sung liegt. Was wir jetzt zu behandeln haben, ist 
nur ein kleiner R'est der vielen Differenzen, die an
fanglich bestanden, und es ist nun tatsächlich eine 
weitgehende Einigung zwischen nationalrätlicher 
Kommission und Ständerat zustande gekommen, 
eine weitgehende Einigung auch mit den Aerzten, 
und eine Garantie nach allen Richtungen hin. Ur
sprünglich war die Meinung die, dass ein Amts
arzt bestimmt werden soll für die Abtreibungs-

, handlung als solche. Das ist fallen gelassen, und wir 
kommen nun zu der Lösung, dass die Behörde 
einen zweiten Arzt zu bezeichnen hat, der kein 
Amtsarzt ist, sondern ein freier Arzt, zu dem der 
Patient geht. wie zu einem andern Arzt, ohne dass 
die Behörde irgend etwas dazu zu sagen hat. Es 
sind also zwei Aerzte, die hier handeln. Derjenige, 
der den Eingriff vornehmen will, der aber nicht 
allein handeln darf, sondern zur Garantie einer rich
tigen Untersuchung einen Facharzt zuziehen muss. 
Dieser Facharzt hat die Frage zu prüfen, oh der 
Krankheitszustand der Schwangeren derart sei, 
dass ein Eingriff vorgenommen werden muss. Die
ser zweite Arzt soll ein Facharzt sein, der von der 
Behörde bezeichnet worden ist. Die Frage, die der 
zweite Arzt zu entscheiden hat, ist, oh es notwendig 
ist, den Eingriff überhaupt vorzunehmen. . 

Mit deI? Ständer?t i~t ins9.fern jetzt eine Ein.i~ 
gung möglich, als wir emerse1ts zugeben, dass. die 
Behörde des Wohnsitzkantons die Aerzte bezeich
net, dass aber auch anderseits die Behörde des 
Ortes, wo der Eingriff vorgenommen wird, zustän· 
dig ist, den Facharzt zu bezeichnen. Das muss 
möglich sein, weil sonst wertvolle Zeit verloren 
gehen könnte, bis die \Yohnsitzbehörde, 'llso unter 
Umständen die Behörde einer andern Gegend, als 
derjenigen, wo sich die Patientin momentan helindet, 
einen Arzt bezeichnet hätte. Auch das bringt eine 
Verbesserung. Die Schwangere hat die Garantie, dass 
der Eingriff richtig und rechtzeitig vorgenommen 
wird; sie hat auch die Garantie des Nichthekannt· 
werdens, weil es sich nicht um einen Amtsarzt 
handelt. 
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Nun hat man Bedenken geäussert, ob die Sache 
nicht d-och einen andere Seite habe. ob es nicht 
doch möglich sei, dass durch diese Lösung eben die 
Schwangere gezwungen sei, sich an Personen zu 
wenden, bei denen eine Garantie für eine richtige 
Behandlung nicht besteht. Herr Bundesrat Bau
mann hat schon darauf hingewiesen, dass die 
Sache in der Regel sich so gestalten wird, dass die 
kantonale Behörde zum vornherein Spezialärzte 
bezeichnet, welche für die oder jene Krankheit 
massgebend sind. So wird der behandelnde Fach
arzt aus einer Liste denjenigen auswählen können, 
der für die betre'ffende Krankheit sachverständig 
ist. Das ist nun wirklich eine Garantie dafür, dass 
die Schwangere nicht zu befürchten braucht, dass 
die Sache irgendwie an die Oeff entlichkeit kommt, 
denn die beiden Arzte, der behandelnde Arzt, wie 
der zugezogene, begutachtende Arzt, sind zur· V er· 
schwiegrnheit verpflichtet, und keine Behörde er
fährt etwas von dem, was die beiden Aerzte mit
einander festgestellt haben. Zwei Aerzte aber 
müssen wir haben, weil mit einem einzigen Arzt 
keine genügende Garantie besteht, und wir haben 
einen von der Behörde ernannten Arzt einfügen 
müssen, weil sogen. Kompagniegcschäfte, wie sie 
schon erwähnt worden sind, vermieden werden 
sollen. Die Sache wird sich ja so machen, dass in 
der Hauptsache die Eingriffe in den Spitälern vor
genommen werden; auch aus kleinen Kantonen 
werden die Patientinnen in die Zentren gehen und 
werden sich dort behandeln lassen. Die durch die 
Behörde jenes Ortes bezeichneten Aerzte sind als
dann zuständig. So besteht kein Anlass mehr, 
allzuängstiich zu sein. Dass auch künftighin Miss
bräuche vorkommen können, dass das, was Herr 
Gloor erklärt in bezug auf die relativ kleine Zahl 
der Fälle, die regelrecht behandelt werden, richtig 
sein mag, das geben wir ja zu; aber Sie werden nie
mals eine Lösung finden, die nach allen Richtungen 
hin ideal ist. Wir müssen das wählen, was unter 
den gegebenen V erumständungen am meisten Ga
rantie gewährt, und de8halb möchte ich beantragen, 
der von der Kommission neu vorgeschlagenen 
Fassung zuzustimmen, die auch eine Gewähr dafür 
bietet, dass schliesslich auch der Ständerat zu
stimmen kann. Letzten· Endes werden wir uns 
doch einmal über diesen Art. 107 einigen müssen. 

M. Lachenal, rapporteur: M. Gloor ne combat 
pas Ia nomination d'un deuxieme medecin comine 
specialiste du cas, mais il ne veut pas de cette nomi
nation par l'autorite competente. J'aurais mau
vaise grace a critiquer cette maniere de voir, car 
je l'ai de!endue moi-meme. Cependant, je crois que 
M. Gloor se rendra compte que ses craintes peuvent 
disparaltre, etant donne la fai;on clont nous avons 
envisage maintenant cette nomination par l'autorite 
competente. 

Permettez-moi de vous rappeler brievement la 
genese de cette nomination d'un deuxieme medecin. 
Au debut, il s'agissait d'un deuxieme medecin quel-

• conque, puis ·on a precise que ce medecin devait etre 
diplome, puis encore, medecin expert. Enfin, 
on a decide que ce serait non pas un expert en 
gynecologie, mais un specialiste de cette maladie 
concomitante qui vient rendre peut-etre mortelle 
la grossesse elle-meme .. 

Restait maintenant un autre litige. Est-ce que · 
ce medecin devait etre simplement designe par le 
medecin traitant ou sa designation devait-elJe etre 
faite par une autorite officielle? A ce moment, je 
suis intervenu, comme M. Gloor, en soulevant la 
question de publicite, J'inconvenient, pour une fille
mere, de s'adresser a une autorite quelconque, sur
tout a I'autorite de domicile. J'ai cite l'exemple 
des petites villes ou villages ou tout finit par se 
savoir et ou le seul risque de s'adresser a l'autorite 
competente pourrait inciter une malheureuse fille 
a eviter precisement la .voie officielle et l 'engager 
a envisager un avortement criminel, mais plus 
discret. 

La question de la nomination par l'autorite com
petente a clone ete mal resolue par le Conseil des 
Etats qui a prevu, dans tous les cas, l'autorite du 
canton de domicile. Comme il est assez normal 
qu'on choisisse une grande ville pour se faire operer, 
il en resulte que la ville du lieu de l'operation 
perdra beaucoup de temps si elle doit faire inte:r
venir l' autorite du domicile, parfois fort eloigne. 
En outre, le Conseil des Etats, qui avait admis 
l'autorite du domicile, a, par contre, vise, par une 
contradiction certaine, l' autorite du lieu d' opera
tion lorsque le domicile est a I'etranger. 

Nous avons clone cherche, et trouve, une Solution 
pratique et de conciliation. Votre commission ad
met l'intervention de l'autorite, mais en ne la cons
truisant pas comme une intervention directe, c'est
a-dire que ce n'est pas pour chaque cas particulier 
que le medecin traitant devra s'adresser a l'autorite 
competente, qui sera a son choix celle du domicile 
ou bien du lieu de l'operation. Les cantons auront 
l 'obligation d' etablir par avance, annuellement, la 
liste des medecins qu'ils reconnaissent comme spe
cialistes des maladies pouvant compliquer mortelle
ment une grossesse: tuberculose, creur, etc. 

Des Iistes analogues sont couramment etablies 
pour les soins medicaux scolaires; de meme, la Caisse 
nationale prevoit ou demande aux tribunaux d'eta
blir des listes de medecins parmi lesquels sont 
automatiquement choisis les experts judiciaires. 

Cette solution, que nous vous recommandons, 
donne au medecin un caractere d' officialite, mais 
evite tous les inconvenients dus au retard ou a 
l'indiscretion. Le medecin traitant pourra clone 
choisir son collegue sans intervention directe, dans 
le cas special, de l' autorite. 

Vous voyez que le principal argument contre 
l'intrusion de l 'autorite competente finit par dis
paraitre et nous devons reconna1tre qu'il y a tout de 
meme une certaine utili;te a donner cette garantie 
supplementaire. 

M. Gloor disait que cet article temoignait d'une 
certaine mefiance a l' egard des medecins Je ne suis 
pas d'accord; c'est le corps medical lui-meme qui, 
a juste titre et avec beaucoup d'insistance, a exige 
que l'on adjoigne au medecin traitant, un medecin 
specialiste de la maladie concomitante. C'est la 
socie'te de gynecologie qui le demande. 

Au debut, on envisageait un deuxieme medecin, 
quel qu'il soit. Mais le medecin, comme tout le 
monde, peut avoir ses faiblesses. Vous connaissez des 
·medecins qui, dans leur carriere, ne marquent pas 
une evolution morale normale. C'est la une excep
tion rarissime, je me hate de le dire, mais exception 
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ranss1me instantanement connue. Lorsque, dans 
une ville, un medecin se permet d'agir en marge 
des regles de la deontologie et de la correction, 
comme par hasard cette triste reputation se repand. 
Tous les portiers d'hotels borgnes, toutes les sages
femmes, tout le monde sait que ce :medecin, en cas 
d'ennui, peut etre utilement consulte. En disant 
cela, je ne porte pas atteinte a l'honorabilite de la 
corporation; ce sont les medecins eux-memes qui 
la denoncent. 

Or, ce medecin, peutetre diplöme et gynecologue, 
clone non indesirable a la forme, :mais s'il n'est pas 
rigoureusement honnete et consciencieux, quelle 
garantie avons-nous, s'il peut designer le deu:xieme 
medecin, que ce dernier ne vaudra moralement pas 
mieux que lui? Vous devez reconnaitre que ce que je 
dis la est vrai. Moi-meme, qui ai energiquement lutte 
contre l'intrusion de I'autorite competente de n'im
porte quel lieu pour la designation du deuxieme 
:medecin, je dois reconnaitre que sur ce point, nous 
avons le devoir de nous rallier a la maniere de voir 
du Conseil des Etats. Nous pouvons le faire surtout, 
mais c' est lä. un point essentiel, si le Conseil fed eral 
prend par circulaire les mesures necessaires pour 
obliger !es cantons a etablir d' avance Ies listes offi
cielles que j'ai mentionnees tout a l'heure. 

Telles sont les raisons pour Iesquelles nous vous 
demandons de soutenir I' opinion de votre commis
sion et de vous rallier a Ia decision du Conseil des 
Etats avec la modification opportune que nous y 
avons apportee. 

Abstimmung. - Vote. 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag W elti 

Art. 119. 
Antrag der Kommission. 

90 
50 

Stimmen 
Sti:nunen 

Wer aus Selbstsucht oder Bosheit die körper
lichen oder geistigen Kräfte seines un:mündigen 
Kindes oder eines ihm untergebenen unmündigen 
oder weiblichen oder gebrechlichen oder schwach
sinnigen Angestellten, Arbeiters, Lehrlings, Dienst
boten, Zöglings oder Pfleglings so überanstrengt, 
dass dessen Gesundheit geschädigt oder schwer 
gefährdet wird, wird mit Gefängnis oder mit Busse 
bestraft. 

Für den Rest Zustimmung zum Beschluss des 
Ständerats. 

Proposition de la commission. 
Celui qui, par egoISme ou par :mechancete, aura 

surmene physiquement ou intellectuellement soit 
son eniant mineur, soit une personne mineure, ou 
du sexe feminin, ou faihle de sante ou d'esprit qui 
lui etait s ubordonnee en qualite d' employe, ouvrier' 
apprenti, domestique, eleve ou personne confiee a 
ses soins, de fa~on que la sante dt Ia victime en soit 
atteinte ou gravement compromise, sera puni de 
l'emprisonnement ou de l'amende. 

Pour le reste, adherer a Ia proposition du Conseil 
des Etats. 

Seiler, Berichterstatter: 

Art. 119 handelt von der Ueberanstrengung von Ki~dern 
und Untergebenen. Der Ständerat hat den Begriff „schwach-

784 12 juin 1936 

begabt" als zu unpräzis durch „schwachsinnig" ersetzt und 
ausserdem auch den Fall der Gebrechlichkeit beigefügt. 
Unsere Kommission stimmt zu, vereinigt aber die beiden 
Absätze wieder zu einem einzigen und streicht ausserdem 
die Bezeichnung „Eigennutz", weil schon durch das Wort 
,,Selbstsucht" erfasst. 

Wir beantragen Annahme der neuen Fassung. 

M. Lachenal, rapporteur: 
La divergence est presque purement redactionnelle. 

Doit-on dire ,mediocrement doue• ou daible de sante ou 
d'espriu? Le Conseil des Etats a adopte Ja derniere formule, 
a laquelle nous pouvons nous rallier. Par contrn, nous vous 
proposons de grouper tout l'article en un seul alinea et de 
supprimer Je facteur de tl'interet personneb, qui parait 
superflu et est deja conten~ dans la definition de l'egoISme 
et de Ja mechancete. 

Angenommen. - Adopte. 

Art. 130. 
Antrag der Kommission. 

Wer als Gründer, als Teilhaber, als Mitglied eines 
Verwaltungs-, Kontroll- oder Aufsichtsorgans, aJs 
Geschäftsleiter, Bevollmächtigter oder Liquidator 
einer Handelsgesellschaft oder einer Genossen
schaft in öffentlichen Mitteilungen oder in Be
richten oder Vorlagen an die Generalversannn
lung unwahre Angaben von erheblicher Bedeutung 
macht oder machen läs5t, wird mit Gefängnis oder 
mit Busse bestraft. 

Proposition de la commission. 
Celui qui, en qualite de fondateur, de memhre 

du conseil d'administration ou d'un organe de con· 
trole ou de surveillance d'une societe colillnerciale 
ou cooperative, ou en qualite de directeur, de fond..e 
de pouvoirs ou de liquidateur d'une de ces societes, 
ou en qualite d'associe, aura donne ou fait 
donner des renseignements importants et con
traircs a la verite dans des communications au 
public ou dans des rapport sou proposition5 des
tines a l'assemblee generale, sera puni de l'em
prisonnement ou de I'amende. 

Seifer, Berichterstatter: 
Die Hauptdifferenz liegt darin, ob der Gründungs

schwindel ex officio oder nur auf Antrag bestraft werden 
soll. Einig ist unsere Kommission mit der vom Stände
rat beschlossenen Beifügung, dass es sich um unwahre 
Angaben „ von erheblicher Bedeutung" handeln muss. In 
der Hauptfrage ist eine verschiedene Auffassung nicht ver
wunderlich. Den AUBschlag zugunsten des Offizinaldeliktes 
dürfte jedoch die Erwägung geben, dass ein Geschädigter 
und damit ein am Antrag Interessierter oft nicht vorliegen 
dürfte oder dass die Schädigung erst in die Erscheinung 
tritt, wenn_ die Antragsfrist bereits abgelaufen ist. 

Wir beantragen Festhalten am frühern Beschluss des 
Nationalrates. Das Strafgesetz soll die zivilrechtlichen 
Schutzbestimmungen wirksam unterstützen. 

M. Lachenal, rapporteur: 
Ce delit doit-il etre poursuivi d'office, ou sur plainte 

seulement, comme le desire le Conseil des Etats? Votre 
commission n'a pas pu se rallier a cette maniere de voir, 
eile estime que le delit offre un interet public, dont la solution 
ne peut etre laissee aux convenances des particuliers. Pa.r 
contre, elle se rallie a l'opinion des Etats selon laquelle il 
doit s'agir de renseignements mensongers importants. 

Ang(mommen. - Adopre. 
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Art. 135. 
Antrag der Kommission. 

Festhalten. 

Proposition de la commission. 
Maintenir. 

Seiler, Berichterstatter: 

Auch bei diesem Artikel, welcher die Verleitung zur 
Spekulation unter Strafe stellt, ist streitig, oh es sich um 
ein Offizialdelikt oder um ein Antragsverbrechen handeln 
soll. Eine wirksame \Vaffe gegen gefährliche Praktiken sog. 
Animierbanken bietet nur das Offizialdelikt. Gegen diese 
Auffassung vermag das A'rgument, dass selbst bei gutem 
Ausgang des Geschäftes Bestrafung möglich wäre, nicht auf
zukommen. Auch hier besteht zudem das Bedenken, dass 
zufolge Ablaufs der Antragsfrist das Antragsrecht illusorisch 
werden könnte. 

\Vir beantragen Festhalten am frühern Beschluss. 

M. Lachenal, rappo1·teur: 
Meme controverse. Votre commission maintient le prin

cipe que Ie delit doit etre poursuivi d'office. C'est Je seul 
moyen de donner quelque efficacite a la disposition penale 
elle-meme. 

Angenommen. - Adopte. 

Art. 138 und 139. 
Antrag der Kommission. 

Festhalten. 

Proposition de 1a commission. 
Maintenir. 

Seiler, Berichterstatter: 
Die Frage ist die, ob die Tatbestände der beiden 

von vornherein der Spezialgesetzgebung zugewiesen 
sollen, wie dies der Ständerat dur.c.h seine Streic ng tun 
will oder ob sie vorläufig beibehalten werden sol n, wobei 
dann die Aufhebung im F'ftlle der Annahme der S zialgesetz
gehung zu erfolgen. hätte. \Vir halten anges · hts der be
stehenden Unsicherheit über Schicksal und turn der Ver
abschiedung der Spezialgesetze 
eine Streichung verfrüht wäre. 

M. Lachenal, rapporteur: 
Pas de divergence quant an fond II s'agit simplement 

de savoir si, etant donne les trava en cours concernant la 
loi federale sur la concurrence del ale, il y a lieu de main
tenir ces articles dans le code pe al, ou au contraire de les 
supprimer puisqu'ils figurent d a dans la loi future. Votre 
commission estime que vu l' des travaux de preparation 
de la dite loi, il est plus pr nt sans autre au 
code penal les dispositions s r la concurre11ce deloyale, quitte 
a les supprimer si la loi peciale est adoptee. 

Angenommen. 

Art. 16 lbis. 
ag der Kommission. 

commission. 

Kommission hält mit daran fest, 
dass 161 bis angesichts der allgemeinen Formulierung 
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der Nötigung in Art. 156 überflüssig ist. Ueher diese 
Auffassung geben die frühern Erörterungen im Nationa 
rat deutlich Aufschluss. Es wurde nie ein Zweifel darü er 
offen gelassen, dass die Beeinträchtigung der Arbeitsfr · eit 
ein Spezialfall der Beschränkung der Handlnngsfrei it ist 
und unter den gleichen Voraussetzungen strafbar 1st wie 
jede andere Nötigung. Es best,;ht daher kein nlass zu 
Zweifeln. Begibt man sich auf das Gebiet d Regelung 
der Spezialfälle, so wird es schwer sein, eine ze zu zie-
hen. Zudem schafft eine spezifizierte ulierung Un-
sicherheit in der Auslegung. Im Nation rat besteht über 
die Notwendigkeit der Streiclmng vo . t61 bis Ueber
einstimmung, währenddem sich im St" 
Mehrheit für die Aufrechterhaltu 

\Vir beantragen Festhalten am 

M. Lachenal, rapporte r : 

Volre commission persis a penser que cet article 161 bis. 
vu la redaction de l'art. 15 ~ est superflu. Nous nous sommes 
deja suffisamment expli es a ce sujet dans nos precedents 
rapports pour qu'il so· inutile d'y revenir. Il est certain 
que l'entrave a la li rte du travail ne constitue qu'un cas 
determine de la eo rainte prevue et punie par l'art. 156. Si 
l'on veut constru· e un article special pour chaque cas de
termine, on alo rdit inutilement le texte de la loi, Nous 

de maintenir. 

- Adopte. 

Art. 23 lbis. 
Antrag der Kommission. 

Beschluss des Ständerats. 

Proposition de Ia commission. 
Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Seiler, Berichterstatter: 
Es kann dem Ständerat zugestimmt werden, welcher 

die Zitation des Artikels richtigstellt. 

M. Lachenal, rapporteur: 
Nous vous proposons d'adh.;rer a la nouvelle redaction 

qni corrige utilement une citation. 

Angenommen. Adopte. 

A.rt. 269. 
Antrag der Kommission. 

Festhalten. 

Proposition de ta commission. 
Maintenir. 

Seiler, Berichterstatter: 
Die Differenz ist nicht weitgehend. Währenddem der 

Ständerat die Strafbefreiung bei Begünstiguµg nur in 
Fällen verwandtschaftlicher und freundschaftlicher Be
ziehungen zulassen will, spricht der Nationalrat von „so 
nahen Beziehungen", dass das Verhalten entschuldbar ist. 
Dabei wäre an das Verhältnis des Untergebenen zu denken. 
Die allgemeinere Fassung dürfte vorzuziehen sein. Wir 
beantragen deshalb Festhalten. 

M. Lachenal, 
La de savoir si seules 

ou les relations d' amitie, 
peuvent rendre conduite excusahle. Nous estimons la 
redaction du Conseil national, qui parle en general rela-
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über .18 Jahre, die sich als besonders gemeingefähr
lich erweisen, der gewöhnlichen Strafe unterworfen 
werden können, haben wir in Art. 90, Abs. 2, noch 
eine besondere Bestimmung, die dahin geht, dass, 
wenn ein Jugendlicher sich als besonders gemein
gefährlich herausstellt, die ordentliche Bestrafung 
eintreten kann. Wir haben, wie Sie sich erinnern, 
die Korrektionsanstalt gestrichen, aber dafür die 
Bestimmung aufgenommen, nach der die Möglich
keit besteht, einen Jugendlichen über 18 Jahren 
mit der gewöhnlichen Strafe zu· belegen, so dass die 
Gefahr nicht gross ist, dass ein Jugendlicher, der 
als besonders gemeingefährlich erscheint, etwa zu 
milde bestraft wiirde. Wir möchten Ihnen in Zu
stimmung zum Nationalrat beantragen, den Ar
tikel 93 quater zu streichen. 

Gestrichen. - Biff e. 

Art. 97. 
~ Antrag der Kommission. 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats. 

Proposition de Ja commission. 
Adherer a la decision du Conseil national. 

Wettstein, Berichterstatter: Da ist die alte 
Differenz, ob als Urkunden auch Zeichen zu be
trachten seien, und zwar Zeichen, die, wie wir be
schlossen hatten, bestimmt oder geeignet sind, eine 
Tatsache von rechtlicher Bedeutung zu beweisen. 
Der Nationalrat hat nun, entgegen seiner früheren 
Auffassung, diese Zeichen unter die Urkunden auf
genommen, aber er hat die Sache etwas näher prä
zisiert. Er will sagen, ,, Urkunden sind Schriften, 
die bestimmt oder geeignet sind, oder Zeichen, die 
bestimmt sind, eine Tatsache von rechtlicher Be
deutung zu beweisen." Es ist das eine Anweisung 
an den Richter. Man kann darüber streiten, ob 
rrian hier vielleicht mit der Definition etwas zu sehr 
ins Detail geht, aber ma~ darf anerkennen, dass der 
Nationalrat uns entgegengekommen ist und darin 
doch wohl recht hat, dass er nicht alle Zeichen, die 
,,geeignet" sind, eine Tatsache von rechtlicher Be
deutung zu beweisen, in die Definition aufnimmt, 
sondern nur Zeichen, die „bestimmt" sind, während 
bei den Schriften beide Voraussetzungen zugelassen 
werden, Schriften, die „bestimmt oder geeignet" 
sind. Wir glauben, damit sei den Anforderungen 
an eine richtige Definition genügend Rechnung ge
tragen und beantragen Ihnen Zustimmung zum 
Nationalrat. 

l•rngenommen. - Adopte. 

Art. 107. 
Antrag der Kommission. 

Mehrheit: 
Ziffer 1, Abs. 1. Zustimmung zum Beschluss 

des Nationalrats .. 
Abs. 2. Das in Absatz 1 verlangte Gutachten 

muss von einem für die betreffende Krankheit sach
verständigen Facharzt erstattet werden, der von 
der zuständigen Behörde des Kantons, in welchem 
der Eingriff erfolgen soll oder die Schwangere ihren 
Wohnsitz hat, allgemein oder von Fall zu Fall er
mächtigt ist. Für den Rest Zustimmung zum Be
schluss des Nationalrats. 

Minderheit 
(Evequoz, Fricker, Iten, Ochsner, Weck, Zust): 

Das in Absatz.1 verlangte Gutachten muss von 
einem für die betreffende Krankheit sachverstän
digen Facharzt erst!lttet werden, der von der zu
ständigen Behörde des Kantons, in welchem die 
Schwangere ihren Wohnsitz hat, allgemein oder 
:von Fall zu Fall ermächtigt ist. Hat die Schwangere 
ihren Wohnsitz im Ausland, so ist der zuständige 
Arzt des Kantons beizuziehen, in welchem der 
Eingriff vorgenommen wird. 

Proposition de Ia commission. 
Majorite: 

Ch. 1, al. 1. Adherer- a la decision du Conseil 
national. · 

. Al. 2. L'avis conforme exige a l'alinea premier 
dmt etre donne par un medecin qualifie comme 
specialiste de la maladie compliquant la grossesse 
et autorise d.'une fay0n generale ou dans chaque 
cas particulier par l'autorite competente du canton 
ou 1a personne enceinte a son domicile ou dans 
lequel l'operation aura lieu. Pour le reste, adherer 
a la decision du Conseil national. · 1 

"' Minorite 
(Evequoz, Fricker, · Iten, Ochsner, Weck, Zust): 

L'avis conforme exige a l'alinea premier doit 
etre donne par un medecin qualifie comme spe
cialiste de la maladie compliquant la grossesse et 
autorise d'une fai;on generale ou dans chaque cas 
particulier par l'autorite competente du canton 
ou la personne enceinte a son domicile. Si la per
sonne enceinte a son domicile a l'etranger, l'avis 
conforme devra etre donne par le medecin com
petent du canton dans lequel l'operation aura lieu. 

Wettstein, Berichterstatter der Mehrheit: Dieser 
Art. 107 wird nun schon etwas mehr zu reden 
geben. Es ist der Abtreibungsartikel, der schon 
so manche Diskussion hervorgerufen hat. Die bei
den Standpunkte haben sich aber sehr genähert, 
und die Differenz ist nicht mehr gross. 

Ich bemerke zunächst, dass wir einige redak
tionelle Aenderungen vorgenommen haben. Einmal 
eine Verschönerung mit Rücksicht darauf, dass 
das Wort „Fall" zwei.µial vorkommt. Wir haben 
das Wort daher bei der zweiten Verwendung er
setzt durch „Krankheit". Sodann haben wir das 
Wort „ermächtigt wird" ersetzt durch „ermächtigt 
ist", damit nicht etwa die Meinung entsteht, es 
müsse erst im Moment, wo der Abtreibungsfall 
auftritt, die Ermächtigung erfolgen. Es entspricht 
das auch dem französischen Text. Im französischen 
Text haben wir das nicht ganz geschickte Wort 
„ habilite" ersetzt durch ·,,autorise", und zwar mit 
Zustimmung unserer welschen Kollegen. 

Eine materielle Differenz besteht noch in fol
gendem: Nach dem Antrage der Mehrheit der 
Kommission soll der Wohnsitzkanton der Schwan
geren oder der Kanton, wo der Eingriff vorgenom
men werden soll, ermächtigt sein, den Arzt zu be
stimmen. Dann fällt die besondere Erwähnung des 
ausländischen Wohnsitzes dahin, weil hier ohne 
weiteres der Ort entscheidend ist, wo der Eingriff 
vorgenommen wird. Wir sind der Ansicht, dass es 
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durchaus genügt, wenn diese Wahl gelassen wird. 
Wir haben aber, um den Kantonen noch etwas 
mehr Freiheit zu lassen, ausdrücklich die Worte 
aufgenommen: ,,allgemein oder von Fall zu Fall", 

· d. h. der Kanton soll die Kompetenz haben, solche 
Aerzte allgemein zu bestellen, also einen oder meh
rere Aerzte, die sich dazu eignen, oder er kann 
auch von Fall zu Fall einen solchen Arzt bestim
men. Er hat die Wahl. Darüber sind wir einig. 
Die Differenz besteht nun darin, dass . die Minder
heit der Kommission die Worte „in welchem der 
Eingriff vorgenommen wird oder", streichen will. 
Es liegt darin an sich ein gewisses Misstrauen unter 
den Kantonen: man glaubt, man müsse dem ei
genen Kanton unter allen Umständen das Recht 
vorbehalten; den Arzt zu bestimmen. Also sagen 
wir einmal: dei; Kanton Obwalden oder Nidwalden 
will es durchaus nicht dem Kanton Luzern oder 
dem Kanton Zürich überlassen, gegebenenfalls den 
Arzt zu bestimmen, weil offenbar hier ein gewisses 
Misstrauen vorhanden ist, es könnte dieser andere 
Kanton, wo der Eingriff vorgenommen wird, eine 
etwas largere Praxis in der Ernennung dieser Aerzte 
haben. Es liegt auch ein gewisses Misstrauen gegen 
die Aerzte darin. . 

Der Hauptgrund aber, weshalb wir diese Worte 
nicht streichen wollen, ist der, dass die Regelung, 
die die Minderheit vorschlägt, in gewissen Fällen 
ganz. einfach versagt und versagen muss. Abtrei
bungsfälle sind ja nicht. Fälle, wo man auf Wochen 
hinaus zum voraus weiss, dass der und der Ein
griff kommen muss. Es gibt Fälle, wo sehr rasch 
gehandelt werden muss und gar keine andere Mög
lichkeit mehr bleibt, als eben die, dass der Eingriff 
so rasch als möglich erfolgen und ebenso rasch die 
Expertise des zuständigen Arztes herangeholt 
werden muss. Stellen Sie sich nun vor, ein Kanton 
bestelle einen sachverständigen Arzt; der Arzt ist 
vielleicht im gegebenen Momente nicht zu haben; 
er ist vielleicht plötzlich gestorben; und nun soll 
der betreffende Kanton zuerst angerufen Werden, 
er müsse für diesen bestimmten Fall einen Arzt 
bestellen. Wer soll denn das machen? Wahrschein
lich der Regierungsrat oder zum mindesten die Sa
nitätsdirektion. Darüber vergehen aber nicht nur 
Stunden, sondern unter Umständen Tage. Wir 
hätten also in dringlichen Fällen einfach die Mög
lichkeit nicht, zur rechten Zeit dieses Gutachten 
des zuständigen Arztes einzuholen. Daraus ersehen 
Sie ohne weiteres, dass diese Regelung zu eng ist, 
und dass wir die Möglichkeit vorsehen müssen, auch 
einen Arzt des Kantons, wo der Eingriff erfolgt, 
zuzuziehen. Wenn wir ein eidgenössisches Straf
gesetzbuch machen, sollte unter den Kantonen 
das gegenseitige Vertrauen herrschen, dass sie nur 
sachverständige Aerzte und solche, die ihre Pflicht 
gewissenhaft auffassen, als Gutachter bezeichnen. 
Deshalb glauben wir, Ihnen empfehlen zu dürfen, 
dem Antrage der Mehrheit zuzustimmen. Ich 
möchte darauf aufmerksam machen, dass diese 
Sache selbstverständlich in den Ausführungsge
setzen der Kantone geregelt werden muss. Wenn 
es ein Kanton etwa schon in den Ausführungs
bestimmungen an Präzision fehlen lassen sollte, 
dann kann der Bundesrat für das Nötige sorgen; 
diese Ausführungsgesetze müssen ja genehmigt 
werden. 

Dann ist noch ein moralisches Moment dabei. 
Eine Abtreibung, selbst wenn sie nicht bei einer 
unverheirateten Frauensperson vorgenommen wer
den soll, sondern bei einer verheirateten, ist immer 
eine sehr diskrete Angelegenheit. Es ist sicherlich 
nicht erwünscht, dass unter allen Umständen der 
Wohnsitzkanton von diesem Falle Kenntnis be
komme. Es sind sehr wohl Fälle denkbar, wo es 
äusserst wünschenswert ist und im Interesse der 
Schwangeren liegt, dass die Sache nicht am Wohn
ort mehr oder weniger publik wird'. 

Wir tun gut daran, hier im Prinzip dem Na
tionalrate zuzustimmen. Die Abänderungen, die 
Ihnen die Mehrheit der Kommission vorschlägt, 
sind nicht bedeutend. Der Nationalrat wird ihnen 
ohne weiteres zustimmen können. Aber in diesem 
Punkte der Zuständigkeit des Kantons dürfte der 
Nationalrat an seiner Auffassung festhalten. Ich 
darf übrigens auch darauf hinweisen, dass die 
Aerztegesellschaften uns diese Regelung ebenfalls 
empfehlen. Ich beantrage Ihnen, der Fassung der 
Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 

lten, Berichterstatter der Minderheit: Als Spre
cher der Minderheit möchte ich Ihnen beantragen, 
den Antrag derselben anzunehmen. Der Präsident 
hat vorhin ausgeführt, dass die Zahl der Differenzen 
in der Vorlage über das eidgenössische Strafgesetz 
sich stark vermindert habe. Die Differenzbereini
gung steht tatsächlich vor dem Abschluss. 

Eine der wichtigsten Differenzen ist diejenige 
des Art. 107. Die Art ihrer Bereinigung wird für 
viele ausschlaggebend sein dafür, oh sie sich schluss
endlich für die Vereinheitlichung im Strafrecht 
aussprechen können oder nicht. Bei der Differenz
bereinigung des Art. 107 zerfällt die ständerätliche 
Kommission in eine Mehrheit und in eine Minder
heit. Mit 6 gegen 7 Stimmen unterlag der Antrag 
der Minderheit. Die Minderheit will, dass der zweite 
Arzt, der das Sachverständigenurteil abgehen muss, 
von der zuständigen Behörde des Wohnsitzkantons 
ermächtigt sein soll. Eine Ausnahme wird für den 
Facharzt des Kantons, wo der Eingriff vorgenom
men wird, nur da zugestanden, wenn die Schwan
gere ihren Wohnsitz im Ausland hat. Der Herr 
Präsident der Kommission hat nun vorhin erklärt, 
diese Lösung liesse eine Lücke für den Fall des 
Notstandes ; das ist nicht richtig. Dafür haben 
wir Ziffer 2 des Art. 107. Der Präsident hat weiter 
gegen den Minderheitsantrag angeführt, dass die 
Schwangere ein Interesse daran habe, dass diese 
ganze Angelegenheit diskret behandelt werde. Wir 
haben eine Bestimmung im Strafgesetzentwurf, die 
die Verletzung des Berufsgeheimnisses unter Strafe 
stellt. Ich traue den Aerzten nicht zu, dass sie ihr 
Berufsgeheimnis verraten. Also auch hier ist die 
Befürchtung des Präsidenten nicht angebracht. 
Sie wissen, dass die Vertreter der Minderheit in der 
ständerätlichen Kommission überhaupt gegen die 
Aufnahme dieses Artikels waren, der die straflose 
Unterbrechung der Schwangerschaft vorsieht. Wenn 
diese prinzipielle Gegnerschaft im Laufe der Be
ratung nicht mehr weiter verfochten und zuletzt 
nicht mehr an den letzten Beschlüssen des Stände
rates festgehalten wurde, sondern mit dem Minder
heitsantrag eine Annäherung an den Stan~punkt 
des Nationalrates versucht wird, sollte dieses Ent-
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gegenkommen gewürdigt werden. Wir betrachten 
es als unsere Pflicht, alle jene Kautelen vorzusehen, 
die uns noch möglich sind, um eine missbräuchliche 
Anwendung des Art. 107 zu verhindern. 

Zur Begründung unserer schweren Bedenken, 
die wir gegen Art. i07 überhaupt haben, und damit 
Sie unsern weitern Standpunkt des Aufrichtens 
von Schranken gegen allzu leichten Missbrauchs der 
gesetzlichen Zulassung der Abtreibung verstehen, 
will ich mich auf einen Leitartikel in Nr. 1347 der 
Neuen Zürcher Zeitung vom 6. August 1936 berufen, 
der unter dem Titel „Ehe und Familie in Sowjet
russland, das Ergebnis eines Experimentes" er
schienen ist. Aus diesem sehr interessanten Artikel 
möchte ich Ihnen nur folgende Stelle vorlesen : 

„ Und die Schwangerschaftsunterbrechung? ,,Die 
Abtreibung hat den Charakter einer Epidemie an
genommen," heisst es im Bericht des gynäkolo
gischen Kongresses in Kiew. ,,Sie ergreift immer 
neue Kreise junger Frauen, darunter solche, die 
schon acht bis zehn Geburten hinter sich haben." 
Das- Wohnungselend und die lockere Ehebindung 
sprechen bei dieser Erscheinung mit. Jede Ehr
furcht vor dem Lehen ist geschwunden. Auf jenem 
Kongress wurde erklärt: ,,Ernstliche Angst befällt 
einem, wenn man sehen muss, wie die Frauen sich 
zu einem neutralen Naturwesen mit einer Zwitter
stellung zwischen den Geschlechtern verändern. 
Schliesslich wird es keine Frauen mehr geben, der 
Urgrund des Lebens wird unweigerlich verschwin
den und mit ihm das Leben selber." 

In der Tat sank in ganz Russland die Geburten
ziffer rasch, in Moskau von 31, 7 auf 24,5, in Odessa 
von 30 auf 18 (1925-28). In Petersburg kamen 
1929 auf 1000 Einwohner 22,1 Geburten und 31,5 
Abtreibungen. 

An einer andern Stelle dieses Leitartikels steht 
geschrieben: ,,Der stellvertretende Staatsanwalt 
Nurina erklärte kürzlich im Zusammenhang mit 
der Alimentenfrage: ,,In einer Epoche, da an der 
Schaffung einer neuen Kultur gearbeitet wird, muss 
der Frage „Familie und Ehe" die grösste Aufmerk
samkeit geschenkt werden. In unserem Lande sind 
die Vorbedingungen gegeben, um jeder Frau die, 
Möglichkeit zu gewähren, in glücklicher Ehe Kinder 
zu gebären." Neue Gesetze werden geschaffen, 
welche die Ehe Schritt für Schritt festigen. Grund
legend war· insbesondere jene Bestimmung von 
1935, dass - an Stelle der vollständigen Güter
und Efnkommenstrennung - der eine Gatte Nutz
niesser am Einkommen des andern wird, indem 
seit.her die Tätigkeit der Frau im Haushalt und bei 
der Erziehung der Kinder gleich bewertet wird wie 
die des Mannes. Damit ist die wirtschaftliche Vor· 
aussetzung für das Dasein einer Hausfrau und Mut
ter und damit für ein Heim und einer Familie 
wieder geschaffen. 

Ebenso wesentlich ist die Umstellung in der 
Abtreibungsfrage. An Warnungen durch die Arzte 
hatte es seit 1927 nicht gefehlt, besonders auf Grund 
der schweren Schäden, die man im Gefolge der 
Schwangerschaftsunterbrechungen wahrnahm, so
wie der Beobachtung, dass die heimliche Abtrei
bung durch die erlaubte nicht verdrängt werden 
konnte. Vor kurzem hat sich nun die Regierung 
zu einem Gesetz entschlossen, das grundsätzlich 
ein Verbot .der Abti'eibung ausspricht. 

Das Ergebnis eines Experimentes, das an de 
Grundfesten menschlichen Zusammenlebens rfü 
teln '!VOilte, liegt nach 19 Jahren vor aller Wel 
da. Es ~st so niederschmetternd, dass es selbst sein 
Urheber von der Unzulänglichkeit ihrer Idee um 
der Unfähigkeit ihres Tuns überzeugt hat. Der Zu 
sammenbruch auf dem Gebiete von Ehe und Fa 
milie bedeutet aber letzten Endes das Fiasko de: 
ga~zen Systems. .Denn mit der Wiederherstelluni 
der Familie werden jene Zellen geschaffen, in dener 
Liebe und Verantwortung, sittliches und religiöset 
Bewusstsein eine Stätte finden, sowie eigenständige 
Persönlichkeiten gross werden, und damit ist der 
kollektive Mensch, die Voraussetzung der kommu
nistischen Lebensordnung erledigt. 

Nachdem ich die Neue Zürcher Zeitung als 
Kronzeugin für unseren Standpunkt angerufen 
habe, werden Sie mir auch erlauben, Ihnen auch 
noch eine Stelle aus dem gestrigen Bettagsmandat 
der schweizerischen Bischöfe vorzulesen. Die 
schweizerischen Bischöffe sagen dort: ,,Wie hat 
der selige Bruder Klaus einst gezittert um das ge
liebte Vaterland, als nach den Burgunderkriegen 
unseliger Bruderzwist die Eidgenossen in einen 
Bürgf;rkrieg zu verwickeln drohte, und wie hat er 
damals mit Gott gerungen, um dieses Unglück von 
der Heimat fernzuhalten. Wie müsste er da heute 
zittern, wo ein weit schlimmerer Feind in unser 

· Land eingedrungen ist, und wo der geheime Mord 
an den Grundfesten staatlicher und sittlicher Ord- · 
nung rüttelt, sogar in katholischen Kreisen. 

Ein Staatsmann hat berechnet, <lasst die ka
tholische Kirche in der Schweiz durch die Ent
weihung der Ehe einen jährlichen Verlust von 
25,000 Geburten erleidet. Wir sind ein sterbendes 
Volk geworden. Der Friedhof liegt nicht mehr 
draussen vor der Stadt, sondern in der Familie 
drin, wo die Mutter nicht die Wiege schaukelt, 
sondern das Grab schaufelt. Ja, es gibt Frauen, 
die lieber ein Automobil wollen · oder eine noble 
Einrichtung anstatt Kinder. 

Wie weit sind wir schon gekommen - das 
ärmste Land an Geburten, das reichste an Ehe
scheidungen t Welche Abgründe von sittlicher 
Leichtfertigkeit und Verachtung der ewigen Ge
setze tun sich da auf! Ist es zu verwundern, wenn 
der Segen Gottes schwindet, und wenn düstere 
Wolken unheildrohend am Himmel unseres Landes 
aufsteigen ? Gott lässt seiner nicht spotten. 

Und es sind vielfach nicht ärmere Kreise, die 
sich dieser Frevel schuldig machen. Nicht wirt· 
schaftliche Not allein, sondern mehr noch eine 
glaubenslose, materialistische Lebensauffassung, die 
allen Opfern aus dem Wege geht, und die nur ge· 
niessen will, ist die Hauptursache der zahllosen 
himmelschreienden Ehesünden. 0 kehret zurück, 
wir beschwören euch, kehret zurück von diesen 
verderblichen Wegen, die unser Land und Volk 
in unheilvolle Katastrophen hineinführen. 

Grosser Unverstand und arge Lieblosigkeit ist 
es auch, wenn man über kinderreiche Familien 
spottet, wenn man ihnen die Aufnahme in eine 
Wohnung verweigert oder andere Schwierigkeiten 
macht. Gerade diese Familien, wenn glaubensstark 
und sittenrein, sind die Stützen des Staates, die 
Kraft seines Volkes, die Hoffnung der Kirche, 
Aus solchen Familien erblühen die meisten Priester· 
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und Ordensberufe; aus ihnen besonders gehen tüch
tige Bürger hervor, für das irdische und ewige 
Vaterland; in ihnen erneuert sich fort'während die 
Menschheit. Darum soll man den naturtreuen 
kinderreichen Familien grösste Hochachtung und 

Förderung, auch von des Staates ,, 

für uns ist. Es kann uns in 
Kantonen nicht gleichgültig 

Arzt darüber 
des Art. 107 vorliegen nicht, 

Facharzt tut, der unser Vertrauen 
geniesst. 

Erschweren Sie uns nicht unnötig die Zustim
mung zu einem \Verk der Rechtsvereinheitlichung, 
würdigen Sie unsern Standpunkt, den wir im In
teresse des Staates und unserer Weltanschauung zu 
vertreten verpflichtet sind, stimmen Sie dem 
Minderheitsantrag zu. 

M. Martin: J'ai vote, au sein de la commission, 
avec la majorite; et je voudrais, en quelques mots, 
expliquer ici mon attitude; car · il ne faudrait pas 
que ceux qui se trouvent du cöte de la majorite de 
la commission soient consideres comme des parti
sans farouches de la liberte absolue de l'avorte
ment. Ce n'est point du tout pareille attitude que 
nous entendons prendre. II va sans dire, au con° 
traire, que nous sommes tous adversaires de la 
liberte illimitee de l'avortement. Avec la plus grande 
majorite des penalistes et conformemcnt a la gene
ralite des dispositions legislatives, nous condam
nons l'avortement, et cela de la fai;on la plus 
energique. 

Mais nous pensons qu'il peut surgir des cas 
dans lesquels il vaut mieux regulariser et autoriser 
les interventions medicales, plutot que de laisser 
subsister une liberte qui resterait dans le domaine 
de l'indecision. Si l'on s'abstenait d'edicter l'ar
ticle · admettant la possibilite d'une interventjon 
medicale en cas d'avortement, on arriverait a ce 
resultat bizarre et imprecis: ou bien tout avorte
ment medical, en quelque circonstance qu'il soit 
pratique, devrait etre poursuivi - ce qui, vous le 
concederez, n'est ni possible, ni soutenable - ou 
bien on s'en remettra a l'art. 33, celui qui prevoit 
le cas de necessite (Notstand) - ce qui amenerait 
eertainement des discussions inopportunes et inu-

et des constatations tres difficiles a faire de
vant les tribunaux. 

Dans ces conditions, il nous semble qu'une 
mentation entreprise d'une fai;;on tres soigneuse, 
comme cela a ete le cas, peut etre admise. Nous ne 
disons pas que cela nous ravisse. Nous reconnais
sons, avec M. Iten, que l'avortement ne doit pas 
etre recommande, qu'il est au contraire une chose 
tres blamable. En tout cas, nous ne pourrions p21s 
admettre que les mesures prevues par le code 

l'a dit M. 

Dans la precedente discussion, la comm1ss10n 
des Etats s 'est montree desireuse d' ecarter toute 
possibilite d' erreur, et soucieuse de s 'entourer des 
garanties Ies plus solides et les plus absolues. Le 
Conseil national a fait un pas du cöte du Conseil 
des Etats en admettant que Ie medecin soit habilite 
par l' autorite competente du canton oll Ja personne 
CHvCJLHLt est domiciliee. 

qui nous divise ? 
en somme. 

d'abord, remarquons que le texte 
peu clairement exprime dans Ie texte imprime 

que vous avez sous les yeux, est le suivant: «L'avis 
conforme a l'alinea premier doit etre donne 
par un qualifie comme specialiste du cas 
vcnant compliquer la grossesse et autorise d'une 
fai;on generale ou dans chaque cas particulier par 
l'autorite competente du canton Oll la personne 
enceinte a son domicile ou dans lequel l'operation 
aura lieu>>. Un point, c'est tout. 

La divergence existe dans les derniers mots, 
«si Ja personne enceinte est domiciliee a l'etranger 
l' avis conforme doit etre donne par le medeci~ 
competent du canton oul'operation de l'avortement 
a lieu >>. C' est la seule divergence importante entre 
la majorite et Ja minorite. Tout le reste de l' article 
rencontre, je ne dirai pas un enthousiasme conside
rable, mais l'accord de part et d'autre. Le numero 1, 
sous reserve de cette divergence, est admis. La 
seconde phrase du numero 1, traitant du cas ou la 
personne enceinte est incapable de discernement et 
oll l' on exige le consentement ecrit du representant 
legal d'une personne incapable de discernement, 
est admise aussi. De meme pour les numeros 2, 3 
et 4, sur lesquels Ies deux Conseils sont aussi 
d'accord. 

Reste, seule, la question de savoir qui donne 
l'avis conforme lorsque la personne enceinte est 
domiciliee a l' etranger. Nous croyons que cette 
autorisation doit etre attribuee a l'autorite compe
tente de l'endroit oll l'operation a lieu. Cette 
complication, dans la pratique, se presentera rare
ment. 

Je repete que nous ne sommes pas ici en face 
d'une question de principe Oll l'on puisse evoquer 
des theses extremement differentes entre majorite 
et minorite, car sur le principe fondamental, l'accord 
est realise, nous pouvons le dire, d'une fa<;on una
nime: Nous sommes tous adversaires de l'avorte
ment libre, Oll de l'avortcment faciJite a l'eXCCS, 
Nous n'envisageons que les cas ra1son 
de grave l'intervention doit etre 

Ces cas seront encore les plus rares 
possibles. 

Nous estimons que la solution ainsi presentee 
est acceptable. 

II restera quand meme avec le Conseil national, 
une certaine divergence, portant sur une question 
de redaction. mais l'accord sera facile. Dans ces 
co:°d!tions, j~ voterai avec Ja majorite de Ia com
m1ss10n. 

de 
de la minorite sont 

que ne Ie pense M. Martin. Sans 
avons-nous constate, avec une tres grande satis-
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faction, que la majorite, aussi bien que la minorite, 
bläme l'avortement, ainsi que M. Martin vient de 
l' affirmer. Majorite et minorite desirent prendre 
toutes Ies mesures utiles pour rendre l'avortement 
le moins frequent possible. Nous nous sommes mis 
d' accord sur ce point essentiel et nous sommes 
heureux de constater que, dans cette direction, le 
Conseil national a egalement suivi le Conseil des 
Etats. A l'avenir, il n'y aura plus d'avortement 
permis, ou considere comme licite, si l'autorisation 
de l'avortement n'a pas ete donnee non pas seule
ment par le medecin traitant, mais par un me
clecin specialiste et officiellement qualifie en cette 
rnatiere, •medecin qui sera designe par l'autorite 
cantonale. L'operation de l'avortement ne sera 
clone licite que si elle e-st autorisee par le rnedecin 
traitant et par un medecin officiellemen,t designe, 
lequel donnera son adhesion a r opinion du me
decin traitant. C'est evidemment un point essentiel 
sur Iequel nous soinmes d'accord. 

Mais, Ia proposition de la majorite differe de 
celle de Ia minorite, en premier Iieu, sur la question 
suivante. Le Conseil national veut que, dans chaque 
canton, l'autorite competente designe un medecin 
officiel, qui aura a se prononcer d'une maniere 
generale SUr }es differents Ca& qui pourront SC pre
senter. 

Par contre, Ia majorite et la minorite du Conseil 
des Etats sont d'accord pour qu'on laisse aux 
cantons la faculte absolue ou de designer un me
decin officiel, qui prononcera sur la generalite des 
cas, ou de designer un medecin pour chaque cas 
particulier. Voila la divergence essentielle entre le 
Conseil national et le Conseil des Etats. Je constate 
que, la aussi, l'unanimite de la commission du 
Conseil des Etats est acquise. 

Voyons maintenant quelles sont les divergences 
entre la majorite et Ia minorite. II y a, tout d'abord, 
la divergence qui porte sur la question de savoir si 
ce medecin officiel qui devra donner son adhesion 
sera celui du domicile de la personne qui doit etre 
operee, ou si ce medecin sera celui de l'enclroit ou 
l'operation aura lieu. Telle est la divergence essen
tielle entre la majorite et la minorite. Voulez-vous 
que I'intervention du medecin officiel soit neces
sairement celle du medecin "'lfe domicile, ain;i que 
l'entend la minorite de Ia commission, ou voulez
vous au contraire laisser Ia faculte de designer ou 
le medecin officiel du canton de domicile, ou le 
medecin officiel de l' endroit ou I' operation se fait ? 
Je n'ai pas besoin de vous rem:lre attentifs a l'im
portance de cette distinction. Je tiens cependant 
a. souligner que si vous admettez la faculte de choisir 
entre le medecin de domicile et celui du lieu d' ope
ration, il est bien a craindre que, dans la plupart. 
des cas, le choix ne se porte sur le medecin du lieu 
d'operation et non pas sur le medecin du lieu de 
domicile. 

La plupart du temps, lorsque des operations de 
cette nature sont envisagees, la patiente se trouve 
dans un de nos cantons qui ont Ie grand avantage 
de posseder une universite et des specialistes. 
Lorsque la patiente aura son domicile dans un 
de nos petits cantons, ou dans un de nos cantons 
ou il n'existe point de faculte de medecine, ou les 
specialistes sont moins celebres que dans les villes 
universitaires, elle se trouvera, au moment Oll 

l'operation devra se faire, dans une clinique de 
grande ville. Des lors, ce ne sera point le medecin 
du domicile de 1a personne, mais le medecin de
signe par l'autorite ou s-e trouve cette clinique, qui 
donnera son adhesion, son assentiment a l'operation 
projetee. 

Pour le canton que je represente, ainsi que pour 
beaucoup d'autres, cela a une grande importance. · 
.C' est pourquoi je dis que si vous maintenez la fa
culte de choisir librernent l'intervention de ce me
decin officiel, vous arriverez en somme, pratique
ment, · a eliminer ce que nous voulons, c' est-a-dire 
que ce soit le medecin officiel du canton oll Ja per
sonne a son domicile qui intervienne, car en realite, 
c'est bien ce canton, et non celui ou l'operation se 
fait, qui est le plus interesse. 

II y a donc, je Ie repete, vis-a-vis de notre eol
legue M. Martin, non seulement une petite diver
gence sans grande importance, mais une divergence 
tres importante, non pas seulement au point de 
vue du texte legislatif, mais surtout au point de 
vue des consequences et des effets pratiques de 
ce texte. 

II y a ensuite un second point sur lequel la ma
jorite et la minorite de Ia commission ne sont pas 
d'accord. Nous ajoutons a notr{! proposition Ia 
clerniere phrase qui prevoit Ie cas d'une personne 
enceinte et domiciliee a l' etranger; dans Ce cas-Ia, 
il est. bien evident qu'on ne peut pas faire appel 
a un medecin officiel etranger .. Notre derniere 
phrase est clone, en realite, Ia consequence de la 
proposition que nous faisons de supprimer la fa
culte de choisir entre ces deux medecins. En re
vanche, dans Ia proposition de la majorite de la 
commissioh, cette derniere phrase est inutile, puis
que vous creez Ia faculte de choisir ou le domicile, 
ou le lieu de I' operation. Il est inutile de rappeler que 
lorsque Ia personne interessee est etrangere et do
miciliee en dehors de Ia Suisse, il n'y a pas lieu de 
faire appel a un autre medecin qu'a celui de l'en
droit ou l'operation a eu lieu. 

Voila les divergences d'une certaine irnportance 
qu 'il y a entre les propositions de la majorite et 
celles de la rninorite. Nous nous sommes rallies 
au texte de la majorite, sauf sur 1a question de la 
faculte de choisir. · Nous l'avons fait a titre de con
cession. Nous aurions prefere un texte tout diffe
rent de celui qui, finalement, parait etre plus ou 
moins admis par l'ensemble des memhres de la 
commission. Nous l'avons fait, je Ie repete, a titre 
de conce,ssion, parce qu'il faut une bonne fois en 
finir avec cet article 107. II me semble que la 
garantie que nous demandons, et que nous deman
dons specialement par l'obligation absolue de con
sulter Ie medecin de domicile, est une concession 
que vous pouvez nous faire, puisque nous sommes 
tous animes du m~me sentiment, a savoir de limiter 
autant que possihle les abus qui peuvent se presen
ter en ' maniere d'avortement. Je recommande 
clone Ia proposition de la minorite de la commission. 

Wettstein, Berichterstatter der Mehrheit: Ich 
möchte vorausschicken, dass die Redaktionskom
mission zuerst Uebereinstimmung herstellen musste 
zwischen dem französischen und deutschen Text, 
Im französischen Text ist d&r Wohnsitzkanton 
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vorausgestellt und dann erst kommt der Kanton, 
dans lequel l'operation aura lieu. Im deutschen 
Text ist es umgekehrt. Ich bin damit einverstan
den, dass man die Bestimmung des Wohnsitz
kantons vorausnimmt. 

Nun zunächst eine Bemerkung allgemeiner Na
tur. Wenn man Herrn Iten gehört hat, könnte man 
wirklich meinen, die Mitglieder der Mehrheit der 
Kommission wären Leute, die es sehr wenig ernst 
nehmen mit der Abtreibung. Dagegen lege ich, 
nachdem es Herr Martin in französischer Sprache 
getan hat, auch in deutscher Sprache sehr energisch 
Verwahrung ein. Ich bitte Sie, die Ziffer 1 des 
Art. 107 zu lesen, dann sehen Sie, dass auch die 
Vertreter der Mehrheit es durchaus ernst nehmen 
und dass wir die Abtreibung nicht leichtfertig auf
fassen. Wir wollen sie so weit als irgend möglich 
einschränken und nur den Fall zulassen, wo es sich 
um eine nicht anders abwendbare Lebensgefahr 
oder grosse Gefahr dauernden schweren Schadens 
an der Gesundheit der Schwangeren handelt. Und 
auch diese Möglichkeit wollen wir noch mit allen 
Kautelen umgeben. Es handelt sich hier nicht um 
eine grundsätzliche Verschiedenheit, sondern um 
die Frage der Zweckmässigkeit. Keiner der beiden 
Herren hat mir auf die Frage geantwortet, wie sie 
es denn machen wollen in dringlichen Fällen, wenn 
der Wohnsitzkanton nicht in der Lage ist, sofort 
einen Arzt zur Verfügung zu stellen, wenn der 
Arzt, der von ihm bestimmt ist, vielleicht krank 
od·er sonst verhindert ist. Es handelt sich nach 
Ziffer 1 um den Fall einer anders nicht abzuwenden
den Lebensgefahr. Das sind Falle, wo es auf Stun
den ankommt. Da muss ich Ihnen gestehen, dass, 
so streng ich über diese Frage denke, mir doch das 

. Leben einer Person wichtiger ist als der Buchstabe 
und die Kompetenz. Es handelt sich dann um ein 
Menschenleben, da können, wie gesagt, Stunden 
entscheiden. Der Antrag der Minderheit ist zu eng, 
weil er ln gewissen Fällen geradezu gefährlich wird. 
Das ist der Grund, weshalb die Mehrheit die Fa
kultät zulassen will, dass auch der Arzt des Ope
rationskantons beigezogen werden kann. Malen 
Sie nicht immer Nicole an die Wand; schliesslich 
kann man auch mit diesem Missbrauch treiben. Ich 
glaube, dass jeder Kanton so gewissenhaft sein 
:wird, nur Leute zu bezeichnen, von denen er er
warten kann, dass sie ihre Pflicht ernst auffassen. 
Es handelt sich hier lediglich darum, unter allen 
Umständen zu verhindern, dass grösserer Schaden 
entsteht. Herr Kollege Iten wird es mir nicht übel
nehmen, wenn ich noch einmal in aller Form er
kläre, dass wir in der Mehrheit der Kommission es 
genau so ernst nehmen mit der Einschränkung der 
Möglichkeit einer Abtreibung wie er und seine 
Kollegen. 

Dieser Artikel ist hin und her geschoben worden-
. Der Nationalrat hat uns sehr weit entgegenkommen 

müssen. Auch wir haben gewisse Konzessionen 
gemacht, und ich möchte hier ausdrücklich aner
kennen, dass die konservativen Mitglieder der 
Kommission und des Rates entgegengekommen sind. 
Aber lassen Sie nun die Geschichte nicht scheitern 
an einer Frage, die, wenn Sie die Sache praktisch 
betrachten, in den allermeisten Fällen sich ganz 
von selber löst. Ich glaube, Sie dürfen dem Antrag 
der Mehrheit unbedenklich zustimmen. 

Was nun die Bemerkung von Herrn Evequoz 
über den letzten Satz des Minderheitsantrages be
trifft, so ist hier keine materielle Differenz; wenn 
Sie den Antrag der Mehrheit annehmen, so ist 
dieser Fall von selbst geregelt. Die Minderheit muss 
den Auslandfall besonders berücksichtigen, weil 
sie die Kompetenz des Operationskantons aus
schliesst. Wir lassen sie zu, infolgedessen brauchen 
wir von einer im Ausland domizilierten Schwangern 
nicht zu reden, denn der Fall ist ja bereits vorge
sehen. Aber darf ich Sie gerade wegen dieser Aus
landsfrage noch auf eine Schwierigkeit hinweisen? 
Wenn Sie die Sache zu sehr erschweren, dann er
halten Sie einfach das Resultat, dass die Schwangern 
ins Ausland gehen, z. B. statt nach Genf nach 
Annemasse oder sonst wohin. Ich fürchte, durch 
die Erschwerung werden Sie geradezu die heimliche 
Abtreibung fördern, während Sie es nach dem An
trag der Mehrheit in der Hand haben, alle Fälle zu 
berücksichtigen. Sie verhindern vor allen Dingen, 
dass man bei wirklicher Lebensgefahr nicht schnell 
genug handeln kann. Das ist der Standpunkt der 
Mehrheit, die, ich wiederhole es, die Gefahr einer · 
allzu erleichterten Abtreibung genau so ernst 
nimmt wie unsere konservativen Kollegen. 

Bundesrat Baumann: Es ist in der Tat so, dass 
wohl sämtliche Mitglieder der Kommission auf dem 
Boden stehen, dass diese wichtige Frage der straf
losen Unterbrechung der Schwangerschaft von 
einem hohen ethischen und ich darf sogar sagen 
von einem christlichen Standpunkt aus beurteilt 
werden soll. Das ist nun aber gerade auch nach 
der Fassung der Mehrheit in vollem Umfange ge
schehen. Wir konstatieren, dass heute der Art. 107 
nach dem Vorschlag der Kommission für die meisten 
Kantone eine Erschwerung der straflosen Abtrei
bung bedeutet gegenüber dem heutigen Rechte. 
Nun sage ich: Wir haben nicht bloss Katholiken 
in der Innerschweiz; ,wir haben sie heute in der 
ganzen Schw~iz, auch in den Städtekantonen in 
grosser Zahl; und da dürfte es gerade vorn katho
lischen Standpunkte aus ebenfalls wichtig sein, 
dass die dortigen Katholiken einem Rechte unter
stellt sind, das es mit dieser Sache ernst nimmt. 

Die Definition der straflosen Abtreibung ergibt 
sich ohne weiteres aus dem heutigen Wortlaut. Es 
wird vorausgesetzt eine nicht anders abwendbare 
Lebensgefahr oder eine grosse Gefahr dauernden 
schweren Schadens an der Gesundheit; dann wird 
verlangt die schriftliche Zustimmung der Schwan
geren zur Unterbrechung und sodann der Beizug 
eines zweiten Arztes. Frühere Fassungen hatten 
das noch nicht vorgesehen. Dieser zweite Arzt ist 
erst im Verlaufe der Verhandlungen erkämpft wor
den. Er soll nicht irgend ein frei gewählter Arzt 
sein, so dass sich ein unerwünschtes Zusammen
arbeiten zwischen zwei Aerzten herausstellen kann, 
sondern er muss vom Amte bezeichnet werden, sei 
es vom Wohnsitzkanton oder vom Kanton der 
Operation. Das sind alles Kautelen, die zum Teil 
der Ständerat eingeführt und denen der National
rat sich allmählich angeschlossen hat. 

Wenn Herr Ständerat Iten bemerkt, dass in 
einem Notfall immer noch Ziffer 2 vorbehalten 
bleibe, so genügt dieser Hinweis nicht. Ziffer 2 ist 
ein Notstandsartikel. Er ist angenommen worden 
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in der richtigen Erkenntnis, dass er für gewisse 
Fälle nicht entbehrlich ist. Aber auf diesen Not
standsartikel werden, sich die meisten nicht berufen 
wollen, sondern sie werden Wert darauf legen, den 
zweiten Arzt beizuziehen, der begutachten muss. 
Darum behaupte ich, dass die Lösung, die die 
Minderheit vorsieht, vom praktischen Standpunkt 
aus nicht so gut ist wie die der Mehrheit und dass 
die Regelung nach Antrag der Minderheit · zu ver
hängnisvollen Verzögerungen führen kann. 

Schliesslich ist für mich die ganze Sache ·auch 
noch eine Frage des Vertrauens. Dürfen wir einem 
schweizerischen Kanton zutrauen, dass er als 
solche Begutachter gewissenhafte Aerzte bezeich
net ? Können wir annehmen, dass sie mit allem 
Ernste tun, was das Gesetz vorschreibt ? Die 
Kantone können ja nicht machen, wie sie wollen; 
sie sind an das Gesetz gebunden. Ich bejahe diese. 
Frage und glaube, dass kein Kanton sich dieser 
Pflicht wird entziehen können. Mir will scheinen, 
das Misstrauen, das im Antrag der Minderheit aus
gedrückt ist, sei nicht begründet. Ich möchte Sie 
deshalb aus praktischen Gründen bitten, dem An
trag der Mehrheit zuzustimmen. Es ist meine volle 
Ueherzeugung, dass dadurch der ethische Gehalt 
des Art. 107 in Tat und Wahrheit nicht verkürzt 
wird. 

Abstimmung. - Vote. 
Für den Antrag der Mehrheit 18 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 16 Stimmen 

Hier wird die Beratung abgebrochen. 
(Ici, le debat est interrompu.) 

Vormittagssitzung vom 22. Sept. 1936. 
Seance du 22 septem.bre 1936, matin. 

, Vorsitz Presidence: Hr. Amstalden. 

918. Schweizerisches Strafgesetzliuch. 
Code penal suisse. 

Differenzen. - Di9ergences. 

Fortsetzung. - Suite. 
Siehe Seite 349 hiervor. - Voir page 349 oi-devant. 

Art. 119. 
Antrag der Kommission. 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats. 

Proposition de la commission. 
Adherer a la decision du Conseil national. 

Art. 129. 

Wettstein, Berichterstatter: Die Kommission 
beantragt Zustimmung, wünscht aber, es möchte 
bei der definitiven Redaktion noch einmal geprüft 

werden, oh nicht die schwerfällige Fassung, die der 
Nationalrat beschlossen hat, etwas gelockert wer
den könne. 

Angenommen. - Adopte. 

Art. 130. 
Antrag der Kommissf on. 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats. 

Proposition de Ja commission. 
Adherer a la decision du Conseil national. 

Angenommen. - Adopte. 

Art. 135. 
Antrag der Kommission. 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats. 

Proposition de Ja commission. 
Adherer a la decision du Conseil national. 

Angenommen. - Adopte. 

Art. 138. 
Antrag der Kommission. 

Festhalten. 

Proposition de Ja commission. 
Maintenir. 

Angenommen. - Adopte. 

Art. 139. 
Antrag der Kommission. 

Festhalten. 

Proposition de Ja commission. 
Maintenir. .... 
Angenommen. - Adopte. 

Art. 161bis. 
Antrag der Kommission. 

Festhalten. 

Streichen. 

Mehrheit: 

Minderheit 
(Bolla, Wettstein): 

Proposition de la commission. 

Maintenir. 

Biffer. 

Majorite: 

Minorite 
(Bolla, Wettstein): 

Zust, .Berichterstatter der Mehrheit: Es ist zum 
sechsten Mal, dass wir im Rate uns mit der Frage 
zu befassen haben, oh die Beeinträchtigung der 
Arbeitsfreiheit Gegenstand einer hesondern Sttaf· 
norm bieten soll. In der diesjährigen Frühjahrs· 
session war es Herr Kollege Schöpfer, der im Namen 
der Kommissionsmehrheit gegenüber dem .Be
schluss des Nationalrates auf Streichung des Art. 
161bis die Aufrechterhaltung der Bestimmung be· 
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fürwortete und auch durchsetzte unter Herbei
ziehung nicht nur juristischer, sondern auch staats
politischer Gesichtspunkte und unter Berührung 
speziell auch der referendumspolitischen Seite. In 
der Sommersession 1935 hatte unser verehrlicher 
Kommissionspräsident selber es übernommen, für 
die Beibehaltung von Art. 161bis einzutreten mit 
dem Erfolg, dass ohne Widerspruch, also einstim
mig, in diesem Sinne von unserem Rate beschlossen 
worden ist. In früheren Sitzungen war es besonders 
Herr Kollege Evequoz, der die Gründe für die Auf
nahme einer solchen Bestimmung auseinanderge
setzt hat, wie auch die Formulierung des Artikels 
von ihm stammt. Freilich ist der Anstoss dazu von 
aussen, aus Kreisen der Wirtschaft, gekommen. Der 
schweizerische Gewerbeverband, in Verbindung mit 
dem Zentralverband schweizerischer Arbeitgeber
organisationen, hatte seinerzeit in einer Eingabe an 
die ständerätliche Kommission auf die Notwendig
keit strafrechtlicher Vorschriften über den Schutz 
der Arbeitsfreiheit hingewiesen. Das ist der Aus
gangspunkt. 

Wenn man zur Abwechslung heute mir die Auf
gabe übertragen hat, den Standpunkt der Kom
missionsmehrheit auf Beibehaltung des Art. 161bis 
zu vertreten, so liegt es mir fern, das Problem in 
seiner Gesamtheit hier neuerdings aufzurollen. Das 
Pro und Contra ist in den bisherigen Beratungen 
des Artikels reiflich diskutiert worden. Immerhin 
müssen Sie mir gestatten, kurz auf einzelne Ein
wendungen einzutreten, namentlich auf die, die bei 
der jüngsten Behandlung der Differenz im National
rat und bei unseren Kommissionsberatungen ge 
äussert worden sind. Einmal bezeichnet man d 
Art. 161 bis als überflüssig, nachdem Art. 156 ge n
über der ursprünglichen Fassung des Entwurfe da
durch erweitert worden ist, dass die Beschrä ung 
der Handlungsfreiheit auf irgendeine Weise m den 
Tatbestand der Nötigung aufgenommen w den ist; 
denn der Begriff der Arbeitsfreiheit, sagt an, falle 
unter den allgemeinen Begriff der Ha dlungsfrei
heit. Eine Beeinträchtigung der Arbe· sfreiheit sei 
also sowieso als Nötigungsdelikt trafhar. Ich 
meinerseits möchte nicht bestreiten dass der Jurist 
so argumentieren kan~, obwohl · e Stichhaltigkeit 
dieser Ansicht hier im Saale eh nfalls von juristi
scher Seite angefochten wird. o haben schon die 
HH. Evequoz und Schöpfer, fr · er auch Herr Stände
rat Etter, auseinandergesetz , dass beide Begriffe sich 

' decken und dass das echt auf Freiheit der 
Arbeitsbetätigung wei rgehe als das Recht 
der Handlungsfreiheit Immerhin mag man die 
Auffassung hinnehme , dass auf Grund der jetzigen 
Fassung des Art. 15 auch die Beeinträchtigung der 
Arbeitsfreiheit in ner Grosszahl von Fällen, viel
leicht sogar in der egel, erfasst werden.kann. Allein 
es ist nicht zu ü ersehen, dass zufolge der modernen 
Organisation · Arbeitsverhältnis, und zwar der 
Koalition so ohl auf Seite der Arbeitgeber als der 
Arbeitneh er, ganz eigenartige Formen der Inter· 
essenwah ng sich ausgebildet haben. Es zeigen 
sich bei rbeitskonflikten manchmal Begleiterschei
nunge , die nicht nur eine Verwilderung wirtschaft-
licher Kampfmethoden im allgemeinen darstellen, 

rn die auch Ausschreitungen gegen die Frei
es Arbeiters bedeuten, ohne dass sie als eigent
Gewalttaten aufgefasst zu werden brauchen 

und ohne dass sie zwangsläufig urter eine e
schränkung der Handlungsfreiheit eingereiht rden 
müssten. 

Handlungsfreiheit ist übrigens für uns 
in seiner Abgrenzung durchaus nicht geklärter 
Begriff. Was unter Handlungsfreihei m Sinne des 
künftigen schweizerischen Strafrech s zu verstehen 
ist, das festzustellen wird Sach einer künftigen 
Gerichtspraxis sein. Im allgeme · en Strafrecht sind 
die Auffassungen darüber k neswegs eindeutig. 
Voraussetzung ist jedenfalls, ass ein rechtlich ge
schütztes Interesse des Ei einen an einer unge
störten Betätigung in di er und jener Richtung 
vorliegt. Was ist nun chtlich geschützt? Das 
wollen wir für die Ar eitsfreiheit ausser Zweifel 
setzen dadurch, dass expressis verbis eine Straf
norm für ihre Beei trächtigung durch Drohung, 
Gewalt oder Einsc uchterung aufstellev. Tun wir 
das nicht, so exi iert auf eidgenössischem Boden 
keine zweifelsfr e positive Rechtssatzung für den 
Schutz der Ar eitsfreiheit und das Ziel liesse sich 
nur durch A traktion erreichen. Wenn jemals, so 
ist es aber ute geboten, auf diesem eminent wich
tigen Geb· te volle Klarheit schon durch die Gesetz
gebung her zu schaffen und es bei der Anwendung 
des Ge etzes nicht auf eine mehr oder weniger laxe 
Auff sung des Ridhiers ankommen zu lassen. Die 
wir chaftlichen Pressionsmittel sollen Halt machen 
vo dem Anspruch des Einzelnen auf freie Entfal-
t ng seiner Arbeitskraft, wie und wo es ihm passt, 

alt machen vor der Arbeitskraft, deren Aus
nützung nicht nur sittliche Pflicht des Menschen 
ist, sondern auch der staatlichen und wirtschaft
lichen Notwendigkeit entspricht. Das gilt, ich 
möchte es ausdrücklich betonen, auch nach der Ar
beitgeberseite hin. Es ist deshalb abwegig, wenn 
der Bestimmung eine klassenkämpferische Tendenz 
unterlegt werden wollte. Art. 161bis richtet sich 
nicht gegen eine einzelne Klasse. Speziell sollen das 
Streikrecht und die wirtschaftliche Solidarität von 
Berufsgenossen keineswegs angetastet werden, so
weit sie sich in Wahrnehmung schutzwürdiger 
Interessen innert den Grenzen des rechtlich Zu
lässigen halten. Terroristische Methoden aber 
müssen, woher sie auch kommen, ausgeschaltet 
werden. 

Uebrigens empfiehlt sich die Aufnahme des Art. 
161 bis auch aus prophylaktischen Gründen. Schon 
die Existenz einer ausdrücklichen Strafsanktion für 
derartige Eingriffe wird eine wohltätige Wirkung 
für die Milderung der Gegensätze im Arbeitsver
hältnis ausüben, und alles zu tun, was solche Gegen
sätze abschwächt, ist in der heutigen Zeit eine 
staatspolitische Notwendigkeit. 

Nicht unbeachtet bleiben darf auch, dass bei 
Streichung von Art. 161 bis das künftige eidgenös
sische Strafrecht hinter die Ordnung einer Reihe 
von kantonalen Gesetzen zurücktreten würde. 
Durch die vorgeschlagene Bestimmung wird eigent
lich nur das einheitlich für das gesamte schwei
zerische Rechtsgebiet kodifiziert, was in den Straf· 
gesetzgebungen der Kantone Bern, Waadt, Frei
burg und Graubünden bereits niedergelegt ist. Ich 
will mich dabei nicht aufhalten, da das Nähere dar
über Ihnen schon in früheren Verhandlungen aus
geführt worden ist. Uebrigens möchte ich daran 
erinnern. dass vor nicht allzu langer Zeit im Kanton 
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An die Kommission zurückgewiesen. 
Renvoye a Ia commission. 

· Art. 422. 
Wettstein, Berichterstatter: Art. 422 ist ein Vor

behalt. Der Nationalrat beantragt, den Artikel zu
rückzustellen, bis der Entwurf bereinigt ist; dann 
erst übersehen wir, was für strafrechtliche Bestim
mungen aufgehoben werden sollen. Wir stimmen 
dem Nationalrat zu in der Meinung, dass er<,t die 
redaktionelle Bereinigung erfolgen soll, bevor wir 
Art. 422 deiinitiv festlegen. 

Zustimmung. - Adhesion. 

M. Evequoz: A vant que soit clöturee cette dis
cussion sur Ies divergences, je voudrais me per
mettre de poser simplement une question clont 
l'eclaircissement me parait desirable dans l'inter~t 
de l'application pratique de Ia disposition. Jl s'agit, 
Messieurs, de l'article 107. Nous en avons deja sou
vent parle, et vous m'excuserez d'y revenir encore. 

Vous avez decide, hier, par 18 contre 16, que la 
loi consacrerait la faculte de choisir comme medecin 
adjoint pour donner l'autorisation, ou bien le 
medecin du lieu de domicile, ou le medecin du lieu de 
l'operation. Le fait que cette disposition n'a triomc 
phe que par 18 voix contre 16 prouve que les opinions 
sont passablement partagees. Et alors la question 
que je pose taut au representant du Conseil federal 
qu'au president de la commission est celle-ci: 
aura le choix? A qui appartiendra le droit de cho· ir 
entre le medecin du domicile ou le medecin d ieu 
de l'operation? Dans la pratique, Ia question ourra 
se presenter assez souvent. Or, le texte ne lt rien. 
Est-ce l'autorite cantonale qui choisira?. Si oui, 
laquelle des deux autorites cantonal ? Est-ce 
l'autorite cantonale du domicile ou ce e du lieu de 
l'operation? Est-ce l'interessee qui oisira, la pa
tiente, la femme enceinte que 1' on do · operer? Est-ce 
elle qui choisira entre le medecin d domicile et celui 
du lieu de l'operation? On sait P, rfaitement qu'une 
femme se trouvant dans la sit tion de devoir etre 
operee ne pourra guere em tre une volonte rai
sonnee et qne, si l'on donne la patiente le droit de 
choisir, ce n'est pas elle q choisira effectivement, 
mais bien le medecin tr tant. Par consequent, il 
y a necessairement, a m s yeux, une obligation pour 
le Iegislateur de prec· er ce poiut. Sans doute, on 
sait que le Conseil na onal, qui s 'occupera a nouvea u 
de la question, pou a traiter encore ce point special. 
Cependant, le Co eil national pourrait aussi, pure
ment et simple . nt, prendre acte de l'adhesion que 
nous avons do nee a la disposition qu'il propose, 
et alors Ia q stion serait ainsi Iiquidee. Et je me 
demande d c s'il n'y aurait pas moyen - je me 
reserve de ormuler cette proposition et de revenir 
sur l'art· e 107, suivant la reponse qui me sera 
faite - e me demande s'il n'y aurait pas moyen de 
rappr her Ies deux opinions divergentes en main
tena le droit de choisir - puisque vous l'avez 
dec· e - mais en precisant dans quelles conditions 
se ra le choix entre le medecin du domicile et celui 
d Iieu ou l'operation interviendra. Si on disait: 

e medecin adjoint qui donnera son opinion sera 
celui du domicile de la personne interessee; mais, 
en cas de necessite urgente, ce sera celui du lieu de 

l'operation, on donnerait a cette disposition t te 
Ja precision qui lui manque encore. On de · irait 
ainsi. nettement dans quelles conditions choix 
peut interveuir. Vous vous rappelez ue, hier, 
l' argument principal qui a ete develop par M. le 
president de Ia commission consistait dire que, si 
l'on admettait la proposition de la no.cite de s'en 
tenir rigoureusement au medecin du domicile, il 
pourrait surgir des cas tres urg ts dans lesquels 
cette formalite excessive com romettrait la vie 
meme de la femme..iont il s'ag· . Si nous adoptions 
un texte disant que dans les c de necessite urgente, 
le medecin du domicile P, rra etre remplace par 
celui du Iieu de l'oper:1 · n, i1 me semble que nous 
rapprocherions un p les opinions divergentes. 
Nous aurions ainsi u meilleure solutiun. Car ators, 
la question que j' posee: « Qui choisira? » serait 
resoJue. Ce n'est que dans les cas urgents que I'on 
pourra faire in rvenir le medecin du Iieu de l'ope
ration. 

Je me p mets d'adresser cette question a M. Ie. 
chef du 'parternent. Suivant sa reponse, je me 
reserve vous demander de revenir sur l'article 107 
pour Y, ajouter: « ou, en cas de necessite urgente, 
le m' ecin du lieu ou l'operation se fait ». 

undesrat Baumann: Die richtige Auffassung 
jedenfalls die, dass es nach der jetzigen Fassung 

m Beliehen der Schwangeren bezw. ihres Vertreters 
steht, als zweiten, begutachtenden Arzt entweder 
denjenigen zu wählen, den der Wohnsitzkanton be
zeichnet hat oder denjenigen des Ortes der Opera-
tion. Das liegt nach meiner Meinung im Ermessen 
der Person, die es angeht, der Schwangeren. Nun 
wirft Herr Ständerat Evequoz die Frage auf, ob 
nicht eine Annäherung der beiden Auffassungen her
beigeführt werden könnte dadurch, dass die Schwan
gere bezw. ihr Vertreter nur dann den begutachten· 
den Arzt des Eingriffskantons wählen könne, wenn 
es sich um einen dringenden Fall handle. Nachdem 
Art. 285 an die Kommission zurückgewiesen worden 
ist, .könnte ja auch diese zu Art. 107 gestellte Frage 
an die Kommission zurückgewiesen werden. Ich 
sage nicht, dass ich für die Anregung des Herrn 
Ständerat Evequoz sei, aber sie scheint mir wert zu 
sein, von der Kommission geprüft zu werden. 

Wettstein, Berichterstatter: Bevor Sie einen Ent
scheid fällen, wird es notwendig sein, darüber Be
schluss zu fassen, ob Sie auf den Artikel zurückkom
men wollen. Ich will aber gleich bemerken, dass die 
Kommission nicht ohne einen besondern Auftrag des 
Plenums nochmals an die Frage herangehen kann. Im 
übrigen ist meines Erachtens der Text durchaus klar .. 
Danach hat eine Schwangere, die sich an einen Arzt 
wendet wegen Abtreibung, diesen Arzt zu veran
lassen, einen zweiten Arzt beizuziehen. Selbstver
ständlich wird der Arzt nicht gegen den Willen der 
Schwangeren den zweiten Arzt beiziehen. Er wird 
mit ihrem Einverständnis die Wahl vor.nehmen; er 
ist aber gebunden an die Aerzte, die durch die kan· 
tonale zuständige Instanz ermächtigt sind, dieses 
Gutachten abzugeben. Es heisst ausdrücklich: 
„Eine Abtreibung im Sinne dieses Gesetzes liegt 
nicht vor, wenn die Schwangerschaft mit schrift
licher Zustimmung der Schwangeren infolge von 
Handlungen unterbrochen wird, die ein patentierter 
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Arzt nach Einholung eines Gutachtens eines zweiten 
patentierten Arztes vorgenommen hat." D. h. der 
Arzt ist verpflichtet, ein zweites Gutachten einzu
holen. Der Text ist also klar. Ich will es Ihnen 
überlassen, ob Sie auf Art. 107 zurückkommen 
wollen, nachdem Sie gestern entschieden haben, 
und ob Sie die Kommission beauftragen wollen. die 
Sache noch einmal zu prüfen. Jedcnf~lls sollten' wir 

Sache nicht noch mehr 

Präsident: Ich möchte vorschlagen, die Verhand- 1 

lung abzuschliessen; denn ich habe die Absicht, das 
nächstemal, wenn Art. 285 behandelt wird und da
mit die Differenzenerledigung, die Frage zu stellen, 
oh wir noch einmal auf Art. 107 zurückkommen 
wollen. vVenn dann die Kommission darüber spre
chen will, hat sie Gelegenheit, näher zu verhandeln. 

Damit könnten wir dieses Geschäft verlassen. 

Zustimmung. - Adhesion. 

An die Kommission. 
(A la commission.) 

918. Schweizerisches Strafgesetzbuch. 
Code penal suisse. 

Diff ere nze n - Di9ergences. 

Fortsetzung. - Suite. 
Siehe Seite 367 hiervor - Voir page 367 ci-devant. 

Präsident: Die Kommission stellt Ihnen den 
Antrag, auf Art. 107 zurückzukommen. 

Zustimmung. - Adhesion. 

Art. 107. 

Antrag der Kommission. 
Ziff. 1, Abs. 2. Das in Absatz 1 verlangte Gut

achten muss von einem für die betreffende Krank
heit sachverständigen Facharzt erstattet werden, 
der von der zuständigen Behörde des Kantons, in 
welchem die Schwangere ihren Wohnsitz hat, all
gemein oder von Fall zu Fall ermächtigt ist. Ist 
die Unterbrechung der Schwangerschaft dringend 
oder hat die Schwangere ihren Wohnsitz im Aus-. 
land, so ist der zuständige Arzt des Kantons beizu
ziehen, in welchem der Eingriff vorgenommen wird. 

Proposition de Ja commission. 
Chiffre 1er, 2e al. L'avis conforme ex1ge a 

l'alinea premier doit Hre donne par un medecin 
qualifie comme sp&cialiste de la maladie compli
quant la grossesse et autorise d'une fa<;;on generale 
ou dans chaque cas particulier par l'autorite compe
tente du canton ou la personne enceinte a son 
domicile. Si l' interruption de la grossesse est ur
gente ou si la personne enceinte a son domicile a 

l'etranger, l'avis conforme devra etre donne par 
le rnedecin competant du canton dans lequel 
l aura lieu. 

Wettstein, Berichterstatter: Sie wissen, dass 
Art. 107 zu einem Schicksalsartikel zu 
werden. Die Kommission hat deshalb die Gelegen-
heit i>'erne noch einmal darauf zurückzu-
kom~en. Es ist eine Verständigung 
zu die erfreulich ist. Die 
Kommission ist in ihrem Vorschlage einmütig. 

Sie erinnern sich, dass die Hauptdifferenz 
darin dass es nach der bisherigen Fassung 
der oder ihrem Arzte frei stand, 
den zweiten Arzt im ·wohnsitzkanton oder im 
Kanton, wo der Eingriff erfolgen sollte, zu suchen. 

haben sieh Bedenken erhoben, weil man 
an o·ewissen Vorrecht des Wohnsitzkantons 
festhalten °wollte. Nun hat sich die Minderheit, 
die diesen Standpunkt vertrat, davon überzeugt, 
dass man diese Bestimmung in der rigorosen Form, 
wie sie ursprünglich vorgeschlagen war, nicht wohl 
lassen könnte, weil immerhin Fälle möglich sind, 
wo eine Verzögerung verhängnisvoll werden kann, 
ohne dass damit schon der Notstand, der im glei
chen Artikel vorgesehen ist, bestände. Man hat 
sich deshalb auf die Formel geeinigt, dass die 
Fassung der Minderheit angenommen werde, mit 
einer kleinen Ergänzung. Der Minderheitsantrag 
ging dahin, dass das Gutachten von einem für 
die betreffende Krankheit sachverständigen Fach
arzt erstattet werden solle, der von der zuständigen 
Behörde des Kantons, in welchem die Schwangere 
ihren -Wohnsitz hat, allgemein oder von Fall zu 
Fall ermächtigt ist. Hat die Schwangere ihren 
\Vohnsitz im Ausland, so ist der zuständige Arzt 
des Kantons beizuziehen, von welchem der Eingriff 
vorgenommen wird. Da wird nun eine Ergänzung an
gebracht: Wir akzeptieren die bisherige Fassung der 
Minderheit und fügen dem zweiten Satz hinzu: 
,, Ist die Unterbrechung der Schwangerschaft drin
gend, oder hat die Schwangere ihren Wohnsitz 
Ausland, so ist der zuständige Arzt des Kant,, 
beizuziehen, in welchem der Eingriff vorgenomwct' 
wird". Damit ist das Hauptbedenken gegen 
ursprüngliche Fassung des Minderheitsantrages 
seitigt. Die Kommission beantragt Ihnen danac;, 
einstimmig, Art. 107 in der neuen Fassung anzu
nehmen. 

M. Evequoz: Je me rejouis, avec M. Wettstein, 
que la commission se soit mise d'accord sur cet 
article.' II y a toutefois, entre les textes frangais et 
allemand, une legere divergence qui disparaitrait 
aisement par les soins de la commission de redac
tion, sans qu'il faille en entretenir le Conseil. 

Le texte allemand, parlant du medecin de 
l' endroit ou l' operation a lieu, dit: « ist zu be
ziehen >>, alors que le texte frari.1,ais porte que 
<< l'avis conforme devra 8tre donne ». Cette derniere 
formule exprime une obligation plus imperative 
que le texte allemand. Le texte fran<;;ais pourrait 
8tre congu comme suit: « ..• l'avis conforme est 
donne par le medecin )) ... etc. 

II me suffit, sans faire de proposition, d'inviter 
Ja commission de redaction a realiser la concor
dance absolue entre les deux textes. 
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Wettstein, Berichterstatter: vVir können diesen 
Antrag gleich hier erledigen. Ich Werde die An
regung der nationalrätlichen Kommission über
weisen. Die Kommission ist damit ohne weiteres 
einverstanden. 

M. Evequoz: Je dirais simplement: << ••• l'avis 
conforme est donne par le medecin competent ... , 
etc. »; donc << est donne >>, au lieu de << devra etre 
donne ». 

Präsident: Ich stelle fest, dass Sie den Antrag 
des Herrn Evequoz angenommen haben. 

Angenommen. - Adopte. 

Art. 285. 
Antrag der Kommission. 

Ziff. 2. Der Täter ist nicht strafbar, wenn er 
das Geheimnis auf Grund einer Einwilligung des 
Berechtigten oder einer auf seinen Antrag erteilten 
schriftlichen Einwilligung der vorgesetzten Behörde 
oder Aufsichtsbehörde geoffenbart hat. 

Ziff. 3 (neu). Vorbehalten bleiben die Vor
schriften eidgenössischer oder kantonaler Gesetze 
über die Auskunfts- und Zeugnispflicht, sowie die 
Vorschriften eidgenössischer oder kantonaler Ge
setze, die Ausnahmen vom Berufsgeheimnis fest· 
setzen. 

Proposition de la commission. 
Chiffre 2. La revelation n'est pas punissable si 

elle a ete faite avec le consentement de l'interesse 
ou avec le consentement ecrit donne, sur sa propo· 
sition, par l' autorite superieure ou 1' autorite de sur
veillance. 

Chiffre 3 (nouveau). Demeurent reservees les 
dispositions de lois federales ou cantonales qui se 
rapportent a l' obligation de fournir des renseigne· 
ments et a l'obligation de temoigner, ainsi que les 
dispositions de lois federales ou cantonales qui pre
voient des exceptions au· secret professionnel. 

Wettstein, Berichterstatter: Sie erinnern sich, 
dass auf Wunsch von Herrn Dr. Keller der Art. 285 
nochmals an die Kommission zurückgewiesen wor
den ist, weil das Verhältnis dieses Artikels zu den 
Strafprozessordnungen, namentlich zu den Be
stimmungen über die Zeugnispflicht und was damit 
zusammenhängt, nicht völlig abgeklärt war. Wir 
haben beschlossen, von der J ustizahteilung des 
Justiz- und Polizeidepartements noch einen Bericht 
einzufordern. Der Bericht, der eingegangen ist, 
kommt zum Schlusse, dass die Einwendungen von 
Herrn Dr. Keller berechtigt seien, dass man sich nicht 
wohl mit einer Interpretation behelfen könne, son· 
dern dass es notwendig sei, einen Vorbehalt zu 
machen. 

Ich möchte Ihnen, um zu zeigen, dass in der Tat 
der Wunsch von Herrn Dr. Keller seinen guten 
Grund hatte, einiges aus dem Gutachten vorlesen. 
Es führt folgendes aus: 

,,Herr Dr. Keller hat in erster Linie festgestellt, 
dass Art. 285 auf dem Wege der Schlussfolgerung 
für gewisse daselbst aufgezählte Berufe eine Ge
heimnispflicht kraft eidgenössischen Rechtes schaffe. 
Hierüber sind im Verlaufe der früheren Beratungen 
allerdings auch schon Zweifel geäussert worden." 

Und dann wird hier des nähern ausgeführt, was ·in 
den Expertenkommissionen verhandelt worden ist. 
Man kam zum Schlusse, dass die Bestimmungen des 
Strafgesetzentwurfes nicht nur einen Strafent
Ia_st ungsgrund enthalten, sondern ein Berufsgeheim
ms selber begründen. Seitdem ist auch Art. 285 
stets so aufgefasst worden und deshalb hat man dem 
Artikel besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Für 
die im Strafgesetzentwurf aufgezählten Berufe be
gründet Art. 285 eine Geheimhaltungspflicht; es ist 
also nicht nur eine Exkulpationsbestimmung. 

„Eine weitere Frage ist die nach der Tragweite 
des Art. 285. Greift er in andere eidgenössische Be
stimmungen ein, die bisher für das Berufsgeheimnis 
gegolten oder die Ausnahmen davon zugelassen 
h~ben? Berührt er auch kantonale Bestimmungen, 
die für das Berufsgeheimnis von Bedeutung sind ? 
Indem Herr Keller auf diese Fragen hinweist, macht 
er darauf aufmerksam, dass das Verhältnis von 
Art. 285 zu den kantonalen und eidgenössischen 
Prozessvorschriften nicht gelöst sei. In dieser Hin
sicht Klarheit zu schaffen, wird nicht überflüssig 
sein. Das ergibt sich schon aus den früheren Be
ratungen in der Expertenkommission." Auch da 
wird auf diese Verhandlungen hingewiesen und fol
gender Schluss gezogen: ,,Die Prüfung des. Verlaufs 
der Verhandlungen in der Expertenkommission 
führt uns zum Ergebnis, dass damals die Experten 
zu folgender Auffassung gelangt sind: Art. 285 stellt 
nicht nur eine Strafbestimmung dar für Verletzungen 
des Berufsgeheimnisses, die sich aus der Uebertre
tung anderer eidgenössischer oder - kantonaler Ge
setze ergibt, er schafft auch - wie ich bereits be
merkt habe - für gewisse Berufe eine Geheimnis
pflicht kraft eidgenössischen Rechtes. Wenn z. B. 
die Gesetzgebung eines Kantons keinerlei Bestim
munge_n über die Geheimnispflicht der Aerzte oder 
Anwälte besitzt, so sind deren Klienten dennoch vor 
einem Vertrauensbruch durch den Art. 285. ge· 
schützt. Anderseits gestattet aber die vom Stände
rat in Art. 285 beigefügte Generalklausel - der Hin
weis auf andere Gesetze - den Kantonen, auch 
andern als den hier aufgezählten Berufspersonen 
durch ein kantonales Gesetz das Berufsgeheimnis 
aufzuerlegen; die Sanktion für die Verletzung dieses 
Geheimnisses liegt dann ebenfalls in Art. 285 des 
Strafgesetzentwurfes. Daneben gelten aber ferner 
sowohl die kantonalen wie die eidgenössischen Vor
schriften, die die Geheimnispflicht umschreiben oder 
die Ausnahmen davon statuieren oder geradezu den 
Geheimnisträger verpflichten, sein Geheimnis unter 
bestimmten Voraussetzungen preiszugeben, also 
alles Bestimmungen über den Umfang der Geheim
nispflicht, nicht über die Bestrafung der Geheimnis
verletztrng. Darunter fallen eidgenössische, z. B. 
Bundesstrafrecht Art. 77, Versicherungsartikel .usw. 
und kantonale Prozessvorschriften, die die Zeugnis• 
p-flicht normieren, Vorschriften des Schuldbetrei
bungs- und Konkursgesetzes über die Auskunfts
pflicht, sowie Vorschriften über den Umfang des 
Berufsgeheimnisses in den einzelnen Berufen, und 
über Ausnahmen von dieser Geheimnispflicht. Der
art werden auch nach dem Inkrafttreten des Straf
gesetzentwurfes z. B. die Vorschriften aller jener 
kantonalen Medizinalgesetze ihre Geltung heibe· 
halten, die vom Arzt verlangen, dass er den zu· 
ständigen Behörden Mitteilungen mache über be· 
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stimmte Wahrnehmungen bei Ausübung seines Be
rufes, sei es von Umständen, die auf ein Verbrechen 
schliessen lassen, sei es von ansteckenden Krank
heiten, sei es von Uehertretungen der Gesetze über 
das Medizinalwesen. 

Nun mochte es in den früheren Entwürfen des 
Strafgesetzes weniger notwendig erscheinen, in 
Art. 285 einen Vorbehalt dieser eidienössischen und 
kantonalen Gesetzesbestimmungen aufzunehmen 
weil früher in Art. 285 die Ziffer 2 fehlte und al~ 
einziger Strafausschliessungsgrund im Wortlaut des 
Abs. 1 die Einwilligung des Berechtigten erwähnt 
war. Bei jener Fassung konnte man leichter er
kennen, dass die Stra:fausschliessungsgründe, oder, 
mit andern Worten, die Umschreibung des Um
fanges des Berufsgeheimnisses, in andern Gesetzen 
zu suchen seien. Jetzt aber, wo in einer besondern 
Ziffer Strafausschliessungsgründe aufgestellt sind, 
liesse sich die Annahme wohl rechtfertigen, es handle 
sieh hier um eine abschliessende Aufzählung: Im 
Verhältnis zu andern eidgenössischen Gesetzen kann 
der Grundsatz der. ,,Lex posterior" zu dieser An
nahme Anlass geben; gegenüber kantonalen Ge
setzen würde es, besonders wenn man noch den 
Abs. 1 des Art. 422 des Strafgesetzentwurfes mit in 
Berücksichtigung zieht, um so näher liegen, den 
Grundsatz „eidgenössisches Recht geht kantonalem 
Recht vor" als entscheidend anzurufen. Tatsäch
lich ist aber diese Aufzählung nicht abschliessend, 
vielmehr bleiben eidgenössische und kantonale Vor
schriften vorbehalten. 

Derartige Unsicherheiten müssen ausgeschlossen 
werden; deshalb erachten wir es für angebracht, den 
von Herrn Keller beantragten Vorbehalt des Art. 
285 beizufügen. Darnach wären also alle in kanto
nalen oder eidgenössischen Bestimmungen enthal
tenen Einschränkungen des Berufsgeheimnisses vor
zubehalten. Nicht vorzubehalten sind dagegen die 
in andern Gesetzen vorgesehenen Strafsanktionen 
selbst; denn diese wären inskünftig durchwegs dem 
Art. 285 des Strafgesetzentwurfes zu entnehmen." 

Gestützt auf diese Erwägungen hat uns die 
Justizabteilung einen neuen Art. 285 vorgeschlagen, 
der, soweit die jetzt erwähnten Fragen in Betr.acht 
kommen, eine neue Ziffer 3 aufnehmen soll. Diese 
lautet: ,, Vor behalten bleiben die Vorschriften eidge
nössischer oder kantonaler Gesetze über die Aus
kunfts- und Zeugnispflicht, sowie die Vorschriften 
eidgenössischer oder kantonaler Gesetze, die Aus
nahmen yon Berufsgeheimnis festsetzen." 

Damit haben wir den Vorbehalt gemacht, der 
notwendig ist, damit auch kantonale Vorschriften 
über die Zeugnispflicht gewahrt bleiben.- Ich will 
gleich auf Wunsch der Kommission bemerken, dass 
auch_ die Editiqnspflicht darunter fällt, denn die 
Editionspflicht wird im Augenblick, wo die Heraus
gabe von bestimmten Akten verlangt w:ird, zur 
Zeugnispflicht. Sie fällt also unter den Begriff der 
Zeugnispflicht; sie kann auch unter den Begriff der 
Auskunftspflicht fallen. Unter allen Umständen ist 
die Editionspflicht hier ebenfalls inbcgriff en. 

In Ziffer 2 haben wir noch eine Aenderung vor
genommen. Es hat uns der Ausdruck „Geheimnis
träger" nicht gefallen. Wir schlagen Ihnen deshalb 
vor, zu sagen: ,,Der Täter ist nicht strafbar, wenn 
er das Geheimnis auf Grund einer Einwilligung des 
Berechtigten oder einer auf seinen Antrag erteilten 

schriftlichen Einwilligung der vorgesetzten Behörde 
oder Aufsichtsbehörde · offenbart hat." Wir ver
meiden damit den etwas fremdartigen Ausdruck 
,, Geheimnisträger". Es wird Sache der Redaktions
kommission sein, noch durch genauere Präzisierung 
das Possessivum „seinen" zu erläutern, damit 
keine Unklarheiten entstehen. Gemeint haben wir 
immer, dass derjenige, der das Geheimnis als Arzt 
oder Anwalt oder Hebamme usw. erfahren hat, also 
der Geheimnisträger, den Antrag stellen muss. Denn 
wenn der Berechtigte die Enthüllung des Geheim
nisses wünscht oder zulässt, genügt ja seine Ein
willigung, sogar die mündliche, während der Ge
heimnisträger, also derjenige, der das Geheimnis 
wahren soll, das er von dritter Seite bekommen hat, 
den Antrag auf schriftliche Einwilligung der vorge
setzten Behörde oder Aufsichtsbehörde stellen muss. 
Diese redaktionelle Verdeutlichung noch vorhe
haltei:i, empfehlen wir Ihnen den neuen Art. 285 
zur Annahme. 

Bundesrat Baumann: Ich möchte nur eine Be
merkung unterstreichen, die der Herr Referent zu
letzt noch zum neuen Vorschlag von Ziffer 2 des 
Art. 285 gemacht hat, wo es heisst: ,,Der Täter ist 
nicht strafbar, wenn er das Geheimnis auf Grund 
einer Einwilligung des Berechtigten oder einer auf 
seinen Antrag erteilten schriftlichen Einwilligung 
der vorgesetzten Behörde oder Aufsichtsbehörde 
offenbart hat." Ich bestätige, dass sich das Wort 
„seinen" auf den Täter bezieht. Es wäre dies der 
„ Geheimnisträger", wie wir ihn früher genannt 
haben. Jedenfalls kann das Wort „seinen" sich 
nicht auf das Wort „Berechtigten" beziehen, ob
schon es sprachlich zu diesem gehört. Man wird also 
hier noch redaktionell verbessern müssen, aber es 
liegt mir daran, auch meinerseits festzulegen, dass 
sich das Wort „seinen" auf den eingangs erwähnten 
Täter bezieht. 

Angenommen. - Adopte. · 

An den Nationalrat. 
(Au Conseil national.) 
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Differenzen. - Divergences. 

Beschluss des Ständerats vom 7. Oktober 1936. 
Decision du Conseil des Etats, du 7 octobre 1936. 

.Anmerkung. Die kleingedruckten Partien sind den ge
druckten Kommissionsberichten entnommen. 

Note. Les passages inseres en petits caracteres sont tires 
des rapports imprimes de la commission. 

Art. 107, Ziff. 1. 

Antrag der Kommission. 
Abs. 1. Festhalten. 

Abs. 2 .. Das in Absatz 1 verlangte Gutachten 
muss von emem für den betreffenden Fall sach
verständigen Facharzt erstattet werden, der von 
der zuständigen Behörde des Kantons in welchem 
?,er Eingriff. erfolgen soll oder die' Schwangere 
ihren Wohnsitz hat, ermächtigt ist. 

Proposition de la commission. 
Maintenir. 
La modification apportee a l'alinea 2 ne con

cerne que le texte allemand. 

Seiler, Berichterstatter: 

Die zwischen den beiden Räten heute noch bestehende 
Differenz betrifft die Frage der örtlichen Zuständigkeit zur 
Bezeichnung des zur Begutachtung herbeizuziehenden 
zweiten .Arztes (Facharzt). Dass der Eingriff nicht von 
dem Entschluss eines einzigen Arztes soll abhängen können, 
ist unbestritten. Das Vorliegen einer Lebensgefahr oder 
der grossen Gefahr dauernden schweren Schadens für die 
Gesundheit soll von einem Spezialarzt überprüft werden. 
Dieser Spezialarzt soll, nicht vom ersten .Arzt oder von 
der Patientin beliebig gewählt werden können, sondern 
es soll eine Behörde die in Betracht fallenden .Aerzte be
zeichnen, sei es, dass diese .Aerzte von vornherein be
zeichnet werden, sei es, dass für einen Einzelfall die Ent
scheidung getroffen wird. Die Einzelheiten dieser Regelung 
ist den Kantonen überlassen. 

Welche Behörde soll nunmehr diese Fachärzte (Spezia
listen für Herzkrankheiten, Lungenkrankheiten, Nieren
krankheiten, Nervenkrankheiten etc.) bezeichnen? Nach 
dem Beschluss des Nationalrates liegt es im Befinden der Pa
tientin bzw. ihres Arztes, entweder einen F, charzt des Wohn
sitzkantons oder einen solchen des Kantons, in welchem der 
Eingriff erfolgt, zu wählen. Nach dem Beschluss des Stände
rates ist im Normalfall ein Facharzt beizuziehen, der von der 
Behörde des Wohnsitzes bezeichnet worden ist. Ein .Arzt 
des Kantons, in welchem der Eingriff vorgenommen wird, 
kann nur in Betracht kommen, wenn es sich um einen 
„dringenden" Eingriff handelt oder wenn die Patientin 
ihren Wohnsitz im Ausland hat. 

Unsere Kommission hat die ständerätliche Lösung sehr 
eingehend behandelt. Sie konnte sich, trotz dem Bestreben, 
auch in dieser Frage zu einer Einigung zu kommen, in 
ihrer Mehrheit nicht entschlicssen, dem Ständerat zuzu
stimmen. Vorerst gibt der Ausdruck „dringend" zu Miss
verständnissen Veranlassung. Gestattet ist ein Eingriff ohne
hin nur, wenn es sich um eine .Lebensgefahr oder um eine 
grosse Gefahr dauernden schweren Schadens an der Gesund
heit handelt. Nach dem französischen Wortlaut («urgenh) 
ist anzunehmen, dass sich d'e Ausnahme auf eine zeitlich 
unaufschiebbare Operation beziehen soll. In diesem Falle 
wäre alsdann nach dem Ständerat nicht der vom Wohnsitz
kanton, sondern der vom Kanton des Eingriffs J ezeichnete 
Arzt berechtigt, die Entscheidung zu treffen. Die gleiche 
Berechtigung besteht für die im Ausland wohnhafte ScLwan
gere. In allen nicht dringenden Fällen von Patientinnen, 
die in der Schweiz ihren Wohnsitz haben, wäre einzig 
der von der Wohnsitzbehörde bezeichnete Arzt zuständig. 

Wir halten diese Lösung - ganz abge~ehen von der 
ungleichen Berechtigung von Scl.wangern mit Wol nsitz 
im Ausland - nicht für annehmbar. Einmal ist festzu• 
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stellen, dass in kleinen Kantonen die Spezialisten fehlen, die 
für die verschiedenartigea Krankheiten in Betracht fallen. 
Sodann wird es nicht angängig sein und nur zu Um
gehungsversuchen führen, wenn eine Patientin sich in 
einer Frauenklinik des Nachbarkantons untersuchen lässt, 
zur Begutachtung des den Eingriff erfordernden Zu
standes wiederum in ihren Wohnsitzkanton zurückgehen 
und sich dort von einem Spezialarzt untersuchen lassen 
muss. Ein Beispiel: Der Hausarzt schickt eine schwan
gere Lungenkranke in die Klinik einer Universitäts
stadt. Dort wird durch den Gynäkologen festgestellt, 
dass ein Eingriff erfolgen muss. Der Gynäkologe darf 
aber nicht allein entscheiden, sondern er muss vorerst die 
Begutachtung durch einen Lungenspezialisten in Händen 
haben. Der Lungenspezialist der grossen Universitäts
Krankenanstalt darf aber nicht beigezogen werden, weil 
die Patientin in einem andern Kanton wohnt. Der Fall 
ist an und für si-ch nicht „dringendw im Sinne der stände
rätlichen Fassung. Somit muss die Patientin einen Fach
arzt (der Hausarzt scheidet hier event. aus) des Wohnsitz
kantons aufsuchen, wobei erst noch die Komplikation ein
treten kann, dass der Wohnsitzkanton mangels eines eigenen 
Spezialisten einen solchen in einem andern Kanton zu 
bezeichnen hat. 

Die Kommission hält dafür, dass eine Lösung getroffen 
werden muss, die zweckmässig ist, und welche die Patien
tinnen nicht auf Abwege treibt. Als Sicherungsmassnahme 
gegen gewisse Praktiken ist ein zweiter begutachtender 
Arzt gefordert und als weitere Kautel ist festgelegt, dass 
dieser zweite Arzt nicht beliebig gewählt werden kann, 
sondern dass er von einer Behörde bezeichnet sein muss. 
Diese beiden Kautelen genügen nach Auffassung der Kom
mission. Die Forderung der Priorität des Wohnsitzkantons 
führt praktisch zu unhaltbaren Konsequenzen. Dabei darf 
auch darauf hingewiesen werden, dass zuständig zur Be
urteilung der Unterbrechung der Schwangerschdt ohnehin 
der Richter des Tatortes ist. Soll dieser nun deshalb eine 
Unterbrechung als strafbar erklären müssen, weil in einem 
angeblich nicht „dringenden" Fall der zweite Arzt nicht 
aus dem Wohnsitzkanton, sondern aus dem Kanton des 
Unterbrechungsortes beigezogen worden ist? Und wie ver
hält es sich mit der Beweisführung für die Dringlichkeit 
der Handlung? 

Mit Rücksicht auf diese praktischen Erwägungen sieht 
sich die Kommission veranlasst, am Beschluss des National
rates festzuhalten. Diese Auffassung wird auch aus den 
ärztlichen Fachkreisen geteilt. Durch die Fassung des 
Ständerates würde die ganze mühsam getroffene Einigung 
über den Beizug eines zweiten Arztes und über dessen 
Bezeichnung durch eine Behörde wieder in Frage gestellt 
und das gesamte Problem neu aufgeroUt. 

Die Beifügung des Ständerates, dass der zweite Arzt 
„allgemein oder von Fall zu Fall" bezeichnet werden 
könne, erachtet unsere Kommission als unnötig. Die Regel 
wird die sein, dass die kantonale Behörde einen Kreis von 
Fachärzten, welche zur Begutachtung zuständig sind, von 
vornherein bezeichnet; Jür Einzelfälle kann aber auch auf 
gestelltes . Gesuch hin eine Einzelbezeichnung erfolgen. 
Der die Unterbrechung vornehmende Arzt wird im Einver
ständnis. mit der Schwangern den zweiten Arzt aus der 
aufgestellten Liste beiziehen. Es wird aber auch noch 
Fälle geben, insbesondere in kleinen Verhältnisse"n, in denen 
die Liste nicht genügt und die Bezeichnung eines weitern 
Spezialisten nachgesucht werden muss. 

Aus allen diesen Gründen beantragen wir Festhalten 
am Beschluss des Nationalrates. 

Wir haben Ihnen in unserem gedruckten Bericht 
Nr. 6 vom 1. Dezember d. J. die Situation in bezug 
auf die Differenzen auseinandergesetzt. In der 
Hauptsache sind es noch drei Differenzen, die zu 
Diskussionen Veranlassung gehen können. Die erste 
betrifft den Art. 107 betreffend Unt,erbrechung der 
Schwangerschaft. Dieser Artikel ist einigemal hin-

und hergeschoben worden, und es dürfte an der Zeit 
sein, dass die beiden Räte sich über den definitiven 
Wortlaut des Art. 107 einigen. 

Was ist noch streitig bei diesem Artikel ? Streitig 
war ursprünglich die Frage, oh die Entscheidung 
über die Unterbechung der Schwangerschaft von 
einem einzigen Arzt vorgenommen werden soll oder 
oh das Gutachten eines weitern sacbverständigen 
Arztes beigezogen werden muss. Nationalrat und 
Ständerat haben sich geeinigt, dass ein zweiter be
gµtachtender Arzt mitwirken muss. Es war auch 
streitig, oh dieser zweite Arzt ein sogenannter Amts
arzt sein solle oder ein frei von der abtreibenden 
Person zu wählender Arzt. Die Frage des Amtsarztes 
ist negativ entschieden worden. Dagegen muss der 
zweite Arzt von einer Behörde bezeichnet sein, nicht 
als Amtsarzt, sondern eben als ein Arzt, der aus den 
von der Behörde bezeichneten Aerzten beigezogen 
wird. Auch darüber sind_ Nationalrat und Stände
rat einig; streitig ist heute nur noch, wer diesen 
zweiten Arzt bezeichnen soll, die Behörde des Wohn
sitzes der Person, an welcher die Unterbrechung der 
Schwangerschaft vorgenommen werden soll, oder 
aber der Arzt des Ortes, an welchem der Eingriff 
vorgenomvien wird. Der Nationalrat hat be
schlossen, dass hier die Patientin oder ihr Arzt 
wählen können, sei es den von einer ·Behörde be
zeichneten Arzt des Wohnsitzes oder aber den Arzt 
des Ortes, wo der Eingriff vorgenommen wird. Der 
Ständerat hat nun dieser Lösung nicht zugestimmt, 
sondern will in erster Linie und grundsätzlich die 
Wohnsitzbehörde als massgebend bezeichnen und 
nur in dringenden Fällen zulassen, dass auch ein 
Arzt des Ortes, wo der Eingriff erfolgt, herbeige
zogen werden kann. 

Die nationalrätliche Kommission hat diese Frage 
sehr eingehend geprüft. Auch uns liegt es daran, 
über diesen Art. 107 endlich zu einer Einigung zu 
kommen. Aber wir können uns nach eingehender 
Prüfung der Auffassung des Ständerates nicht an
schliessen. Wir müssen davon ausgehen, dass wir 
eine Lösung treffen müssen, welche die Leute nicht 
wiederum auf einen Umweg verweist, sondern die 
natürlich ist, die in den Verhältnissen begründet 
liegt. Wie sind die Dinge? Es wird eine Frau in 
eine Universitätsklinik oder in eine Universitäts
stadt geschickt und dort von einem Gynäkologen 
untersucht. Dieser kommt zur Auffassung, dass 
Unterbrechung der Schwangerschaft stattfinden 
müsse. Nun kann dieser Gynäkologe nicht von sich 
aus entscheiden, sondern er muss einen sac:ti,ver
ständigen Arzt beiziehen, bei Lungenleiden einen 
Lungenspezialisten, bei Herzleiden einen Herz
spezialisten usw. Da ist es nun natürlich, dass der 
Gynäkologe die betreffende Person, die den Eingriff 
vornehmen lassen wiU, gerade an den Spezialisten am 
betreffenden Ort weist. der das Gutachten erstellt. 
Würde man die Lösung des Ständerates annehmen, 
so müsste die betreffende Frau von der Universitäts
stadt weg an ihren Wohnort zurückgeschickt und 
dort einem Arzt zugewiesen werden, der am Wohn
sitz praktiziert und von der Wohnsitzbehörde als 
Facharzt bezeichnet worden ist. 

Das gibt Komplikationen, die wir nicht befür
worten können. Wir haben die Sache auch Herrn 
Prof. Lahhardt unterbreitet, der ja in der ganzen 
Frage des Art. 107 seine Meinung abgegeben hat. 

michael.tellenbach
Textfeld



22. Dezember 1936 793 Schweizerisches Strafgesetzbuch 

Er schreibt uns: ,,Für uns Gynäkologen ist die 
nationalrätliche Fassung viel einfacher, schon des
wegen, weil eben die Universitäts- und anderen 
grossen Kantone die Fachärzte besitzen, die in der 
Lage sind, ein sachgemässes Urteil abzugeben. Die 
kleinen Kantone haben z. T. gar nicht die kompe
tenten Fachärzte. Ich glaube, dass dieser letzte 
Punkt besonders hervorgehoben werden kann. In 
Appenzell I.-Rh., Obwalden, Nidwalden, Uri sind 
keine Fachärzte für alle in Betracht kommenden 
Spezialitäten. Daher wird für diese Kantone die 
ständerätliche Fassung von vornherein illusorisch, 
wenn nicht die Kantonsregierungen von vornherein 
die Möglichkeit haben, Fachärzte aus andern Kan
tonen als Begutachter zu bezeichnen, was dann aber 
einen Status schaffen würde, wie ihn die national
rätliche Fassung smvieso vorsieht. Diese letztere ist 
jedenfalls die sinngemäss richtigere, die kranke 
Schwangere in Kantonen ohne Facharzt kann von 
einem eidgenössischen Gesetz nicht schlechter ge
stellt werden als ihre Schwester in einem grossen 
und über alle Mittel verfügenden Kanton. Nicht der 
Kanton, sondern der Facharzt, sowohl der begut
achtende wie der ausführende, ist m. E. die Haupt
sache." 

Das ist die Auffassung eines Fachmannes auf 
diesem Gebiel, und gestützt auf diese Ausführungen 
und nicht weil wir einfach recht behalted wollen, 
beantragen wir Ihnen Festhalten am Beschluss des 
Nationalrates. 

M. Lachenal, rapporteur: 
La divergence qui subsiste porte sur Je second alinea Ju 

chiffre 1 er. 
II s'agit du second medecin <lout ~J'avis conforme* est 

necessaire pour qu'il n'y ait pas avortement punissable au 
sens de l'art. 107, chiffre 1er, al. 1er. 

Qui doit designer ce second medecin? 
D'apres Je Conseil national qui, a cet egard, avait deja 

Iait un geste de conciJiation vis-a-vis du Conseil des Etats, 
c'est l'autorite du canton ou Ja patiente a son domicile ou 
dans lequel l'operation aura Iieu. 

Le Conseil des Etats, saisi de ce texte, a tout d'.abord 
decide en substance, par 18 voix contre 16, de s'y rallier. 

Malheureusement, le Conseil des Etats est ensuite revenu 
sur ce ,vote. En definitive et sur Ja proposition de sa com
mission unanime, il a decide de rediger le second alinea 
du chiffre 1er de J'art. 107 de la maniere indiquee dans le 
texte imprime qui a ete distribue au Conseil national. 

D'apres ce texte du Conseil des Etats, si Ja personne 
enceinte a son domicile en Suisse, c'est seulement quand 
l'interruption de Ja grossesse est urgente que J'avis conforme 
sera donne par Je medecin competent du canton dans lequeJ 
l 'operation aura lieu. Mais quand, exactement, faudra-t-il con
siderer l' operation comme ~ urgente• (le texte allemand qui di t 
,,dringend", est d'ailleurs equivoque)? Cette question d'ur
gence est une question d'espece sur laquelle, dans certains 
cas, il sera permis d'hesiter. D'autre part, si Je medecin 
traitant, pour se couvrir, decide qu'a toutes fins utiles il 
faut demander l'avis conforme d'un collcgue designe ou a 
designer par le canton du domicile de Ja patiente, c'est 
celle-ci qui, peut-etre, fera les frais de ces tergiversations. 

Les inconvenients que peut avoir le texte du Conseil des 
Etats ont aussi frappe M. Je Prof. Labhardt, directeur de 
Ja Maternite de Bäle, ainsi que le president de la commission 
l' a iudique a celle-ci. 

Sur d'autres points encore, Je texte du Conseil des Etats 
est contestahle. 

II parle - toujours dans le meme alinea 2 - de l'avis 
donne par un second medecin qualifie comme specialiste 
«de la maladiet compliquant Ja grossesse. Le Conseil national 

avait parle d'un specialiste « du cas » venant compliquer Ja 
grossesse. II n'est pas indifferent d'employer l'un ou l'autre 
de ces deux termes. Par exemple, une etroitesse du bassin 
est un defaut constitutionnel qui n'est certainement pas 
une maladie. 

Par ailleurs, il nous parait superflu d'expliquer, comme 
le Conseil des Etats a cru devoir Ie faire, que le second 
medecin a consulter doit etre «autorise d'une fa,;on generale 
dans chaque cas particulier>> par l'autorite cantonale compe
teute. 

Pour toutes ces raisons, dont la premie1·e est cependant 
Ja principale, la commission ne peut que proposer au Con
seil national le maintien du texte qu'il avait vote anterieure
ment. Ainsi, sur ce point, une divergence subsistera. Mais 
vu l' importance des interets en jeu - il peut s'agir d'une 
vie humaine -- nous ne croyons pas pouvoir accepter !es 
inconvenients que comporte a notre avis le texte du Conseil 
des Etats. 

II s'agit toujours de ce celebre article 107 sur 
l'avortement, qui tient Ie record de la navette entre 
les deux Conseils; c'est la sixieme fois que nous 
avons a en discuter et cette divergence ne peut 
etre aplanie. 

Quelle est-elle? Vous vous rappelez qu'apres 
de longues discussions, on avait fini par se mettre 
d'accord sur l'avis necessaire d'un deuxieme medecin 
pour que l'interruption de la grossesse soit reputee 
legale. 11 s'agit d'un medecin qui doit etre specia
liste, non pas en gynecologie, mais de Ja circonstance 
qui vient compliquer la grossesse et qui commande 
I'interruption de celle-ci. 

Une premiere divergence: le Conseil des Etats 
a corrige I'expression << un specialiste du cas venant 
compliquer la grossesse >> pour mettre << un specia
liste de la maladie venant compliquer la grossesse ». 
C'est une erreur, parce qu'il est des circonstances, 
non pathologiques, clone qui ne sont pas une maladie 
et qui cependant viennent compliquer une grossesse. 
Par exemple, l'etroitesse du bassin d'une femme 
n'est pas une maladie, mais une predisposition ana
tomique. II est clone preferable de retablir notre 
redaction. 

Autre divergence: Ce deu:xieme medecin devait-il 
etre le medecin officiel cantonal ou un medecin offr
ciellement designe chaque fois, pour chaque cas 
individuel, avec toute la publicite que cela entraine? 
Nous sommes finalement tombes d'accord qu'il ne 
devait pas s'agir d'un medecin officiel, mais d'un 
medecin choisi librement sur une liste dressee par 
l'autorite, une fois pour toutes et non pas pour 
chaque cas particulier. Cela donne toute la souplesse 
voulue au choix par le medecin traitant du specia
liste a appeler cn consultation. Ainsi se trouvait 
ecartee la principale objection a l'existence de ce 
deuxieme medecin, c'est-a-dire la publicite, la vio
lation du secret professionnel. 

Mais Ja question qui reste posee et sur laquelle 
il y a divergence, c'est que le Conseil national, con
formement a la raison et au bon sens, avait laisse 
au medecin traitant le soin de faire designer le 
deuxieme medecin par l'autorite du Jieu Oll se 
trouvait la patiente, c'est-a-dire ou l'on devait pro
ceder a l'operation ou, au contraire, du lieu de do
micile. Vous savez qu'en cas de grossesse ou d'avor
tement, il arrive frequemment que la malade con
sulte le medecin ailleurs qu'a son domicile. Ou bieu 
eile veut s'assurer le secret; ou bien elle habite une 
petite localite qui ne possede pas de maternite 
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OU Une region montagneuse Oll elle ne peut pas 
trouver les soins necessaires: elle se rend alors 
dans une grande ville. Si alors, a ce moment, il 
faut se referer a l'avis des autorites communales 
peut-etre lointaines, qui supportera les ri:iques peut
etre mortels du retard? C'est evidemment la ma
lade. C'est pourquoi le Conseil national avait laisse 
le choix entre la nomination par l'autorite de do
micile ou celle du lieu de l' operation. 

Le Conseil des Etats, par une complication 
inutile et que nous ne pouvons pas accepter -
c'est la vraie raison de la divergence actuelle - dit 
que dans les cas urgents c'est l'autorite du lieu Oll 
l'operation doit etre pratiquee qui designera le 
deuxieme medecin officiel. Mais qui est-ce qui 
dira s 'il y a urgence ou non et quel critere permettra 
de mesurer l'urgence? 

C'est pourquoi nous vous demandons de re
prendre purement et simplement votre texte du 
12 juin 1936, soit de maintenir }ß. divergence avec 
le Conseil des Etats. Nous esperons que ce dernier 
s'inclinera. 

Angenommen. - Adopte. 

Art. 138 und 139. 

Antrag der Kommission. 
Festhalten. 

Proposition de la cotnmission. 
Maintenir. 

Seiler, Berichterstatter: 

Hier handelt es sich um eine gesetzestechnische Frage. 
Sollen der unlautere Wettbewerb und die Verletzung des 
Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisses in das Straf
gesetzbuch aufgenommen oder von vorneherein der Spezial
gesetzgebung zugewiesen werden? Das Schicksal dieser 
Spezialgesetzgebung ist noch unabgeklärt. Bei dieser Sach
lage hält unsere Kommission das vorläufige Festhalten 
an den beiden Bestimmungen für angezeigt. Tritt die · 
Spezialgesetzgebung in Kraft, so kann durch diese die 
Aufhebung der Art. 138 und 139 festgefogt werden, sofern 
sie es nicht vorzieht, angesichts der Regelung im Straf
gesetzbuch auf Sonderbestimmungen zu verzichten. Tritt 
die Spezialgesetzgebung auf diesem Gebiete nicht in Kraft, . 
so rechtfertigt sieh die Beibehaltung der Art. 138 und 139 
ohne weiteres. 

Hier beantragen wir Festhalten an der Fassung 
des Nationalrates, d. h. Beibehaltung der Bestim
mungen über den unlautern Wettbewerb und die 
Verletzung des Fabrikations- und Geschäftsgeheim
nisses. Hier ist die Situation so, dass gleichlautende 
oder ähnliche Bestimmungen im Gesetzesentwurf 
über den unlautern Wettbewerb vorliegen. Es 
fragte sich nur, soll man hier an den Bestimmungen 
des Strafgesetzbuches festhalten oder sie fallen 
lassen. Wir sind der Meinung, dass, solange das 
Gesetz über den unlautern Wettbewerb nicht in 
Rechtskraft ist, die Bestimmungen im Strafgesetz
buch aufrecht erhalten bleiben sollen. 

M. Lachenal, rapporteur: 
Le Conseil des Etats a vote la suppression de ces deux 

articles, pour le cas ou le projet de loi federale sur Ja con
currence deloyale deviendrait loi avant le code penal suisse. 

D'accord quant au fond avec le Conseil des Etats, nous 
pensons qu'il convient de laisser encore ouverte la question 
de savoir si les art. 138 et 139 devront subsister dans le 
code penal imisse. C'est pour atteindre ce but que nous 
proposons au Conseil national de maintenir Ja divergence 
au sujet de ces deux articles, en en votant pour Ie momt'nt 
le maintien. 

II s'agit d'une divergence provisoire, qm ne 
merite pas un long developpement. Le Conseil 
national a decide de maintenir provisoirement 
dans le code penal les articles concernant la con
currence delovale. Le Conseil des Etats estime 
qu'ils doivent "etre supprimes des nmintenant, puis
qu'une loi federale sur la concurrence deloyale est 
e~ preparation. Nous estimons que tant que cette 
101 n'est pas definitive et adoptee, il n'y a pas lieu 
d'enlever du code penaI ces articles. II sera toujours 
assez tot de le faire si jamais nous votons cette loi 
sur la concurrence deloyale. 

Nous vous proposons de maintenir notre de
c1s1on. 

Angenommen. - Adoptis. 

Art. 161bis. 
Antrag der Kommission. 

Festhalten. , 

Proposition de la commission. 
Maintenir. 

Seiler, Berichterstatter: 

Diese Bestimmung steht mit Art. 156 im Zusammen
hang. Es besteht im Grunde genommen Einigkeit darüber, 
dass die Arbeitsfreiheit ein Spezialfall cler Handlungsfreiheit 
ist. Allerdings wurde im Ständerat darauf hingewiesen, 
dass der Begriff „Handlungsfreiheit" in seiner Abgrenzung 
nicht völlig abgeklärt sei, und dass ein zweifelsfreier be
sonderer Schutz der Arbeitsfreiheit geschaffen werden müsse. 

Unsere Kommission stellt erneut fest, dass über die Straf
barkeit der Beschränkung der Arbeitsfreiheit gemäss Art.156 
unter den im Gesetz angeführten Voraussetzungen kein 
Zweifel sein kann. Sie hat auch die Frage geprüft, ob nicht 
durch eine besondere hervorhebende Erwähnung der Arbeits
freiheit in Art. 156 den Bedenken des Ständerates Rechnung 
getragen werden könnte. Die Aufzählung einzelner Bei
spiele stösst aber auf neue Schwierigkeiten. Sie veranlasst 
zu Weitern Ergänzungen. Als solche ist der Schutz der 
verfassungsmässigen Freiheitsrechte der Bürger angemeldet 
worden. Die Hervorhebung einzig des freien Arbeitsrechtes 
würde dem Artikel eine politische Färbung geben, die in 
einem Rechtsbuch nicht erwünscht, auf jeden Fall aber 
nicht notwendig ist. 

Die ständerätliche Formulierung von Art. 161 bis müsste 
ohnehin, soll sie nicht zu Unklarheiten Veranlassung geben, 
der Fassung von Art. 156 angepasst werden. Art. 156 
spricht von „Androhung ernstlicher Nachteile", Art. 161 bis 
lediglich von „Drohung". Art. 156 verwendet den Ausdruck 
,,beschränkt", Art. 161 bis „beeinträchtigt". 

Die Mehrheit unsrer Kommission ist der Auffassung, 
dass die Formulierung de~ Art. 156 'Vollständig genügt, 
um alle jene Fälle der Beschränkung der Arbeitsfreiheit 
zu erfassen, welche als strafwürdig zu betrachten sind. 
Der Umstand, dass einzelne kantonale Gesetze die Arbeits
freiheit ausdrücklich behandeln, spricht keineswegs für. 
eine Sonderbestimmung in unserm Entwurf. Dieser hat 
durch seine Formulierung von Art. 156 gerade auf den 
Schutz der Arbeitsfreiheit Rücksicht genommen und da· 
durch die gesetzestechnisch sicherlich nicht wünschens· 
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werte Hervorhebung von Spezialtatbeständen vermieden. 
Art. 156 geht im übrigen insofern über Art. 161 bis hinaus, 
als er in allen Fällen Offizialdelikt ist und das Antragsrecht 
vollständig ausschliesst. 

Die Bedeutung der Differenz ist sicherlich nicht der-
art, dass an ihr eine in den beiden 
Räten scheitern dürfte. 

und umfassend, dass 
ein in keiner Weise zu befürchten ist. 
Auch dem Laienrichter wird die 
schwer werden. Die \Veglassung der Bestimmung kann 
auch angesichts der deutlichen Erklärungen in den Räten 
keinerlei Meinungsverschiedenheiten herbeiführen. 

Aus diesen Gründen hält die Kommission die Streichung 
von Art, 161 bis für richtig und notwendig. 

Art. 161 bis betrifft die Beschränkung der Ar
beitsfreiheit. Das ist ein Zusatz, den der Ständerat 
seinerzeit beschlossen hatte. Der Nationalrat hat 
diesen Zusatz wieder gestrichen. Es besteht die 
Gefahr, dass nicht wegen der Tiefe der Differenz 
- sondern mehr oder weniger aus Prestigegründen 
hier eine Einigung nieht stattfinden könnte. Wir 
sind daher in der nationalrät liehen Kommission 
der Auffassung, dass Art. 161 bis überflüssig, ja 
sogar schädlich sei, weil dadurch eine gewisse Un
sicherheit geschaffen würde. Ich denke, darüber 
sollte nun doch nicht ein ewiger Streit zwischen de 
beiden Räten bestehen; wir sollten dafür sor 
dass aueh diese Differenz einmal erledigt 
Wenn wir uns hier nicht einigen könnten, wä 
sogenannte Einigungskonferenz notwendig_ 
ehe der Ständt'rat so viele Mitglieder abz nden 
hätte wie der Nationalrat Mitglieder in sei r Kom
mission hat. Es wären also 27 Ständerä in diese 
Einigungskonferenz zu entsenden, al mehr als 
der halbe Ständerat. leb denke, de rtige Dinge 
wollen wir lieber vermeiden. 

Man könnte nun allerdings sage 
rat solle eben nachgeben. Aber 
guten Gründen dem Ständerat 

Worum handelt es sich hie , Es handelt sich 
um einen Spezialartikel der ötigung, die in Ar
tikel 156 grregelt ist. Aber ei Art. 156 haben wir 
dem, was der Ständerat it seinem Art. 161 bis 
will, Rechnung getra·gen, ndem wir dem bundes
rätlichen Text eine BPs mmung beigl'fügt haben, 
wonach die Beschrän ng der Handlungsfreiheit 
ausdrücklich als Nöt' ung bezeichnet wird. Nun 
will der Stä'nderat e Arbeitsfreiheit noch beson
ders in Art. 161bis nter Strafe stellen. Wir halten 
das nicht für no endig. Wir haben immer mit 
aller Bestimmth 1t erklärt, dass die Beschränkung 
der Arbritsfre · eit selbstverständlich unter die 
Beschränkun der Handlungsfreiheit in Art. 156 
falle, so das es also gar nicht notwendig ist, eine 
Spezialbest · mung über diese Beschränkung der 
Arbeitsfre · eit aufzustellen. Wir halten eine Spe
zialbesti mung für gefährlich, indem sie zu Miss
verstä nissen führen kann. 'Wir sind der Meinung, 
dass, enn ein alJgemeiner Tat bestand alles das, 

twa unter Strafe gestellt werden soll, enthalte, 
icht notwendig und sogar nicht richtig sei, 

noch eine Spezialbestimmung aufz 
andere Formulierung aufweist 
Missverständnissen führen kann 

\Vir möchten Sie aus dies 
hier ebenfalls am Beschluss 
festzuhalten. 

M. Lachenal, 
Sur cet article qui, en 

delit de contrainte que 
en sorte que Je present 

La commission a, d 
motifs invoques au Co 

ite, vise un cas du 
e l'art. 156, tout a /;te dit, 

rt peu t etre bref. 

nouveau, pese attentivement les 
l des Etats en faveur du maintien 

de l'art.161 bis. Nous evons constater que, dans 
es Etats, du 24 avril 1936, le pere 

ui-meme reconnu que l'on pourrait 
«trouver dans l'ar .156 (tel qu'il a ete redige par !e Conseil 
national) le moy n d'atteindre et de tous Ies delits 
contre la liber du travaih. C'est ce que M. le Conseiller 
federal Bau n a expressement confirme dans la seance 

Etats, du 22 septembre 1936 (voir Bulletin 
page 378). 

inion a paru etre meme implicitement partagee 
rapporteur Zust qui, un instant, a envisage l'aban

l'art. 161 his, moyennant une adjonction faite a 
6 et selon laquelle l'art. t56 aurait vise le fait d'en

quelqu'un dans sa liberte d'action «et, en particulier, 
sa liberte de travaib. 

La commission, de son cote, ne peut que maintenir son 
pinion, selon laquelle en realite, l'art. 161 bis est superflu 

au regard de l'art. 156, tel que Je Conseil national l'a redige 
en dernier lieu. Sans deutele Conseil national persistera-t-il 
dans la decision qu'il a prise anterieurement, a l'unanimite, 
de biffer I' art. 161 bis pour ce motif. 

L'article 161bis punit l'entrave a Ja liberte du 
travail. Le Conseil national, a reiterees reprises, 
a biffe cet article, non pas qu'il refuse de punir 
l'entrave a la liberte du travail, mais parce que 
l'art. 156, qui prevoit d'une faQOn generale 1a 
contrainte, est suffisant pour eng]ober l'entrave 
a la liberte du travail. Et pour bien marquer le 
sens de cet article general, le Conseil national l'a 
complete comme suit: <<Celui qui, en usant de vio-
1ence ou de menace, cause des domrnages serieux 
envers une personne ou en l'entravant de quelque 
autre maniere dans sa liberte d'action, l'aura con
trainte a faire, a ne pas faire ou laisser faire un acte, 
sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. >> 

Nous estimons, par eonsequent, qu'il est inutile 
de revenir par un article special, sur une infraction 
deja prevue et punie par un article general. Nous 
vous proposons de maintenir la suppression de 
I' art. 161 bis. 

Angenommen. - Adopte. 

Art. 281. 
Antrag der Kommission. 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats. 

Proposition de Ja commission. 
Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Seiler, Berichterstatter: 
Die Kommission stimmt dem Ständerat zu. 
D' e fälschende Benutzung eines echten Handzeicht'ns 

und die Beglaubigung eines falschen Handzeichens sollen, 
ohne dass Zweifel bestehen, strafbar sein. 
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918. Schweizerisches Strafgesetzbuch. 
Code' penal suisse. 

Differenzen. - DiYergences. 

Beschluss des Nationalrats vom 22. Dezember 1936. 
Decision du Conseil national, du 22 decembre 1936. 

Art. 107. 

Antrag der Kommission. 
Abs. 2. Das in Abs. 1 verlangte Gutachten 

muss von einem für den Zustand der Schwangern 
sachverständigen Facharzt erstattet werden, der 
von der zuständigen Behörde des Kantons, in 
welchem die Schwangere ihren Wohnsitz hat oder 
in welchem der Eingriff erfolgen soll, allgemein oder 
von Fall zu Fall ermächtigt ist. 

Proposition de la commission. 
Al. 2. L'avis conforme exige a l'alinea premier 

doit etre donne par un medecin qualifie comme 
specialiste en raison de l' etat de la personne enceinte 
et autorise d'une fa,;on generale ou dans chaque cas 
particulier par l'autorite competente du canton ou 
la personne enceinte a son domicile ou de celui dans 
lequel l' operation aura Iieu. 

Wettstein, Berichterstatter: Ich brauche Ihnen 
wohl keine langen Ausführungen über die noch be-

stehenden Differenzen zu machen. Die An
schauungen sind Ihnen ja bekannt, die zu diesen 
Meinungsverschiedenheiten geführt haben. Ich 
freue ·mich, nun feststellen zu können, dass wir bei 
Art. 107, dem heikelsten Differenzpunkte, zu einer 
Einigung gelangt sind. Wir haben grundsätzlich 
der Auffassung des Nationalrates zugestimmt, aber 
einige redaktionelle Aenderungen angebracht, die 
es notwendig machen, dass dieser Artikel nochmals 
an den Nationalrat zurückgeht. Grundsätzlich sind 
wir darin einig, dass bei einer Abtreibung entweder 
der Facharzt des Wohnsitzkantons oder der Arzt 
des Operationskantons beigezogen werden kann. 
Die Differenz bestand ja bekanntlich darin, dass 
nach unserem früheren Beschluss zunächst nur der 
Arzt des Wohnsitzkantons zulässig war und der 
Arzt des Operationskantons nur in ganz bestimmten 
Ausnahmefällen zugezogen werden konnte. 

Wir haben daneben noch eine gewisse redaktio
nelle Bereinigung vorgenommen. Einmal woller, 
wir' vermeiden, dass das Wort „Fall" wiederholt 
im gleichen Satze gebraucht wird. Wir haben des C 

halb den Ausdruck gewählt: ,, von einem für du, 
Zustand der Schwangeren sachverständigen Fach
arzt". Die frühere Fassung „für die Krankheit 
zuständigen" ist zu eng, denn es kann sich sehr 
wohl um einen Zustand handeln, der keine Krank
heit ist. Es können konstitutionelle Verhältnisse 
vorliegen, so dass wir einen allgemeineren Ausdruck 
haben müssen. Der Ausdruck „Zustand der 
Schwangeren" ist auch besser als der etwas ver
schwommene „für den betreffenden Fall". 

Sodann haben wir eine kleine Umstellung vor
genommen. In erster Linie wird der Arzt der zu
ständigen Behörde des Kantons genannt, in welchem 
die Schwangere ihren Wohnsitz hat, und erst dann 
kommt der Kanton des Eingriffes. Wir haben auch 
festgehalten an dem Ausdruck „allgemein oder von 
Fall zu Fall". Es ist zuzugeben, dass das vielleicht 
nicht gerade sehr präzis ausgedrückt ist. Wir haben 
aber keinen bessern' Ausdruck gefunden. Wir 
müssen den Gedanken festhalten: der vVohnsitz-
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kanton oder auch der Operationskanton sollen das 
Recht haben, für bestimmte Fälle einen Facharzt 
zu bezeichnen, an den man sich ohne weiteres 

, wenden kann, aber es soll auch möglich sein, dass 
'man im gegebenen Fall einen solchen Arzt be
zeichnet. 

Grundsätzliche Uebereinstimmung besteht also 
darin, dass wir die Wahl freigeben, und die Kom
mission beantragt Ihnen, der Auffassung des 
Nationalrates zuzustimmen. 

M. Evequoz: Je ne voudrais pas qu'en I'absence 
de toute proposition precise sur l'art. 107, on put 
croire que tous les membres de la commiss:ion 
seraient absolument d'accord sur le texte propose 
par la commission. Cette abstention de la part d-e 
ceux qui n'adherent pas a l'art. 107 s'expiique par 
le f ait que visiblement la majorite des Chamhres 
föderales est acquise a cette disposition. II est par
faitement inutile de se renvoyer a nouveau cette 
balle pour savoir de quel cöte elle finira pa.r tomber, 
car nous connaissons deja son point de chute. 

Si nous ne rouvrons pas une nouvelle discussion 
a l'encontre de cet article, il est bien entendu que 
nous nous reservons de le combattre devant le 
peuple. 

Vous savez parfaitement .- nous ne l'avons 
jamais cache - qu'une partie importante de la 
population suisse est opposee au principe de l'art.107 
qui proclame, en realite, la legalite de l'avortement 
dans des conditions determinees. Cette hostilite 
d'une partie importante de la population n'est pas 
tant a cause de la disposition meme que des ahus 
inevitables qui seront Ia consequence de l' adoption 
d'un texte de cette nature. Cette hostilite vient 
d'une conception de principe, qui a une base sociale 
et une base religieuse; cette opinion a ete defendue 
plusieurs fois deja et je n'y reviendrai pas. Quoi 
qu'il en soit, vous vous rappelez que, sans aban
donner absolument leur idee premiere, les adver
saires de l'article avaient cherche a se rapprocher 
de la majorite, mais en demandant des dispositions 
precises susceptibles de donner une garantie serieuse 
contre les abus qui pourraient se produire dans 
l'application. Or, cette garantie se trouve absente 
dans le texte nouveau qui nous est presente. 

Qu'avions-nous demande? Qu'un second mede
cin soit appele a donner son avis sur la necessite de 
1' operation d' avortement. Pareille disposition ne se 
trouvait pas dans le projet du Conseil federal, mais 
tout le monde, je me plais a le reconnaitre, s'etait 
finalement rallie a notre vam touchant l'inter
vention d'un second medecin. Nous voulions en 
meme temps obtenir certaines garanties en ce qui 
concerne ce second medecin lui-meme: Nous vou
lions qu'il fut, en particulier, designe par l'autorite 
cantonale du lieu de domicile; or, c'est ce que le 
texte nouveau ne consacre pas, puisquijl prevoit 
que le choix pourra etre fait entre le medecin du 
1ieu de domicile et un medecin du lieu ou doit se, 
faire l'operation. Et tout d'abord, - je vous le 
demande: qui va faire ce choix, qui va se deter
miner pour le medecin du lieu de domicile ou le 
medecin de l'endroit ou se ferait l'operation? Ce 
sera Ia personne interessee elle-meme. Du moins, 
je le suppose. Une pauvre femme se trouve dans la 
necessite de se faire avorter; pour que cette opera-

tion ne soit pas illegale, l'intervention d'un second 
medecin est necessaire. On demandera a la femme: 
<< Qui desirez-vous qu' on appelle : un medecin de 
votre domicile ou un medecin de l'endroit oll vous 
serez hospitalisee pour l' operation ? >> Mais tout cela, 
nous le savons parfaitement, n'est que de la theorie. 
Comment voulez-vous qu'une malheureus~ femme, 
a 1a veille de subir une intervention chirurgicale 
aussi importante, puisse reflechir calmement a une 
pareille chose et choisir tel medecin, plutöt que tel 
autre ? Cela, c' est la theorie. La disposition proposec 
ici met en realite le choix du medecin -appele a 
donner son avis entre les mains du medecin principal 
qui traite l'interessee. Aucun doute: C'est Ie chirur
gien auquel incombera le soin de faire l'avortement 
qui decidera lui-meme quel autre pfaticien sera 
appele a donner son avis conforme, necessaire pour 
legitimer l'operation. Nous trouvons, quant a nous, 
cette garantie absolument insuffisante, car nous 
savons fort bien comment Ies choses se passeront 
dans la pratique. Une pauvre femme, habitant la 
campagne, voire une petite ville d'un canton rural, 
veut provoquer un avortement. Que fera-t-elle ? 
Elle se rendra dans une clinique de grande ville, 
- c'est Ia regle, c'est normal. Personne ne sau
rait affirmer que cela ne se passera pas ainsi. Cette 
personne sera transportee dans une clinique de 
grande ville, dans un milieu Oll l' on sera enclin 
heaucoup plus que dans la campagne a l'application 
de cet art. 107. La premiere chose que le medecin 
de la clinique dira a cette femme, sera ceci: <<Üui, 
je m'en vais proceder a l'avortement; mais la loi 
exige l'intervention d'un second medecin en dehors 
de moi-meme qui vais proceder a l'operation. Eh 
bien ! voici Monsieur ... qui est mon collegue, mon 
ami, ou un praticien tout particulierement apte et 
qualifie; il a du reste le benefice de la nomination 
ou de la designation par l' autorite competente 
comme qualifie pour proceder a ce genre de consul
tation ... >> Et l' on procedera sans autre a l' operation, 
sur Ia base de l'art. 107, dans des conditions qui 
seront legales. Cette garantie, je le repete, ne nous 
suffit pas. 

Nous avions, a l'epoque, consenti une tres large 
concession: nous aurions voulu que l'on fit appel 
au medecin du lieu de domicile et nous aurions 
desire voir celui-ci designe d'une maniere generale 
par l'autorite cantonale. C'eut ete ainsi l'homme de 
confiance de l'autorite cantonale, appele a inter
venir dans Ies cas prevus a l'art. 107. Telle etait 
notre idee. Nous n'entendions pas que dans. chaque 
cas particulier on puisse dire: Oui, pour satisfaire 
aux obligations de I'art. 107, Monsieur un tel, doc· 
teur a tel endroit, va donner son avis; nous voulions 
un medecin revetu d'une certaine qualite officielle, 
investi de la confiance de l'autorite cantonal!l; mais 
nous avions admis aussi, comme concession extreme, 
que dans les cas de grande urgence, on pourrait 
exceptionnellement deroger au principe de l'inter
vention du medecin du lieu de domicile et faire 
appel a un praticien de l'endroit oll l' operation 
devrait avoir lieu. Or, je le reconnais volontiers, 
~s cas peuvent se presenter oll le temps manquerait 
pour faire intervenir Ie medecin officiel du lieu de 
domicile; une pareille urgence suffirait sans dou~e 
pour appeler un praticien du lieu ou l'operation do~t 
se faire. La disposition que nous proposions etait 
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sage, me semble-t-il; mais vous n'avez pas voulu 
l'adopter, vous vous en etes tenus au choix entre 
le medecin du domicile et le medecin du lieu de 
l'operation. Encore une fois, nous ne pouvons pas, 
dans ces conditions, nous declarer satisfaits: Nous 
entrevoyons les facilites qui sont mises ainsi a la 
disposition de tous ceux qui voudront faire de 
l'art. 107 une regle, regle dangereuse-que, pour notre 
part, nous ne pouvons pas admettre comme telle 
et qui, malheureusement, dans la pratique, a cause 
des ahus qui seront commis petit a petit, finira par 
devenir une, veritable regle. 

Je n'ai pas consulte sur ce poi.nt les autres mem
bres de la commission appartenant au meme groupe
ment politique que moi. Nous avons fait abstraction 
d'une proposition cominune. Quoi qu'ilen soit, avant 
que cet art. 107 tel qu'il est soit a nouveau consacre 
par votre vote, je tenais a faire a cet egard une 
declaration formelle: Si nous ne faisons pas de pro
position, c'est que nous savons que la majorite des 
Chambres est acquise a cette idee ; neanmoins, nous 
n' adoptons pas votre maniere de voir: nous main
tenons la position que nous avons prise et nous nous 
reservons de la defendre devant le peuple. 

Iten: Als Mitglied der Kommission schliesse ich 
mich den Ausführungen des Herrn Vorredners in 
allen Teilen an und stelle ebenfalls aus den von 
ihm erwähnten Gründen keinen Antrag. 

M. Martin: Je ne voudrais pas que ce debat se 
terminät sans que ceux qui, avec moi, ont vote la 
proposition de la majorite, aient l' occasion de mo
tiver tres brievement leur attitude. Comme j'ai deja 
eu l'honneur de le dire ici, les adherents de l'art. 107 
declarent hautement - il faut que cette notion soit 
nettement precisee et retenue - n' etre point les 
defenseurs de l'avortement. Au contraire: ils blä
ment absolument toute tentative, toute idee d'avor
tement tant que cette intervention n' est pas indis
pensable a la sante de la mere; nous proclamons 
qu'une peine severe devra etre appliquee pour 
chaque avortement criminel. • 

Cela dit, il faut pourtant voir les choses comme 
elles sont, d'une fai;on a la fois pratique et rationnelle. 

M. Evequoz vient encore de faire allusion aux 
inconvenients, aux abus qui se produisent dans les 
cas d'avortements non commandes par les circons
tances purement medicales. C'est precisement dans 
l'idee que la 'reglementation de cette delicate ques
tion par le code penal aura pour eHet d'ameliorer 
la situation, de permettre fa repression de chaque 
cas condamnable, tout en laissant la ,liberte neces
saire aux operations veritablement medicales et 
chirurgicales qui se reveleront necessaires, que nous 
avons accepte cette disposition. 

Nous regrettons que, dans üne certaine mesure, 
l'entente n'ait pu se faire sur une formule qui a 
ete envisagee. Si l'on avait complete les conditions 
enoncees par celle de l'urgence de l'intervention, 
je crois qu'on aurait .dissipe les hesitations qui sub
sistent encore et que l'art. 107 n'impliquerait plus 
d'inconvenient aux yeux de personne. 

Encore convient-il de rappeler l'evolution qu'a 
subie cette disposition, depuis le texte de l'article 
premier propose par le Conseil federal jusqu'a sa 
teneur actuelle. 

Dans le texte initial, finterruption de la gros
sesse etait laissee uniquement au jugement du mede
cin traitant. Une serie de modifications intervenues 
ont permis de prevoir diverses precautions, si bien 
,que, sans aller plus loin dans la discussion, on peut 
affirmer que maintenant la question est tout a fait 
eclaircie. L'interruption de la grossesse n'est permise 
que si elle est absolument necessitee par l' etat de 
sante de la femme enceinte. L'interruption de la 
grossesse ne se justifie que si elle a pour but d'em
pecher un plus grand mal: le deces de la mere ou 
une grave atteinte a sa sante. Cela est bien entendu. 
Il faut qu'on Ie sache. Lorsque la question sera 
portee devant le peuple, - ce qui est inevitable 
COIIlIBe le prevoit M. E vequoz, - il faut qu 'Oll puisse 
eclairer la population en lui disant qu'il ne s' agit 
point, en cela, de tolerer ni de faciliter l'avorte
ment; l'interruption de Ja grossesse ne sera permise 
que lorsqu'elle sera absolumen.t justifiee et exigee 
par des considerations d'ordre medical. Tout avorte
ment inspire de considerations purement eugeniques 
ou sociales, meme derivant de l' etat de misere de la 
femme enceinte, constituera un cas penal reprehen
sihle devant le tribunal. C'est dans ces conditions 
que je me range a l'avis de la majorite de la com
mission. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu a faire 
cette declaration. 

Wettstein, Berichterstatter: Ich will die Dis
kussion nicht unnötig verlängern, aber als Präsident 
der Kommission bin ich doch genötigt, gegenüber 
den Ausführungen des Herrn Evequoz zwei Fest
stellungen zu machen. Einmal die Feststellung, dass 
seine politischen Freunde im Nationalrat der Fas
sung, die aus dem Nationalrat hervorgegangen ist, 
zugestimmt haben; die zweite: Seine Ausführungen 
konnten den Eindruck erwecken, als wäre nach 
unserer Fassung der operierende Arzt einfach in der 
Lage zu sagen, jetzt wähle er den und den, der zu
fällig die behördliche Ermächtigung besitzt. Es ist 
nun doch, glaube ich, in diesem Saale der Vertreter 
der Kantone etwas Selbstverständliches, dass man 
nicht die Kantone scheidet in solche, die leichtfertig 
sind gegenüber dem Abortus, und solche, welche es 
streng nehmen. Wir, die wir diese Fassung ver
teidigen, wollen auch strenge Massnahmen gegen die 
Missbräuche, aber das geht nun doch nicht an, dass 
man nach aussen den Eindruck erweckt, es gebe 
auch Kantone, die es sehr leicht nehmen mit der 
Bezeichnung von solchen Fachärzten. Für meinen 
Kanton nehme ich in Anspruch, Herr Martin wohl 
auch für seinen Kanton, dass unsere kantonalen 
Behörden genau so gewissenhaft diese Fachärzte 
bezeichnen werden wie die Kantone Wallis, Uri oder 
Zug. 

Abstimmung. - Vote. 
Für dert Antrag der Kommission 
Dagegen 

Art. 138 und 139. 
Antrag der Kommission. 

Festhalten. 

18 Stimmen 
1 Stimme 

Proposition de la commission. 
Maintenir. 

{ 
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Vorsitz - Presidence: Hr. Hauser, Viapräsident. 

918. Schweizerisches Strafgesetzbuch. 
Code penal suisse. 

Differenzen. - Dir,,ergences. 

Beschluss des Ständerats vom 2. März 1937. 
Decision du Conseil des Etats, du 2 mars 1937. 

Anmerkung: Die kleingedruckten Partien sind den 
gedruckten Kommissionsberichten entnommen. 

Note: Les passages imprimes en petits caracteres sont tires 
des rapports imprimes de Ja commission. 

Seiler, Berichterstatter: 

Differenzen mit dem Ständerat bestehen nur noch in 
den Art. 107, 138 und 139, 156 und 285. Zurückgestellt 
bleibt Art. 422. Bei den Art. 138 und 139 handelt es sich 
um eine Frage der Methodik, welche mit dem gleichzeitig 
mit dem Strafgesetz in Beratung gezogenen Gesetz über 
den unlautern Wettbewerb zusammenhängt. 

Die Besetzung des Rates lässt jedenfalls er
warten, dass keine stürmischen Debatten über diese 
Differenzen entstehen werden. Man kann sich ja 
schon seine Gedanken machen, wenn man sieht, dass 
wir am 7. Differenzenbericht sind, und wenn wir 
uns darüber klar werden, dass im Jahre 1928 die 
Eintretensdebatte in diesem Rate stattfand. Es 
wäre interessant, festzustellen, wie viele von den 
Ratsmitgliedern die Eintretensdebatte überhaupt 
mitgemacht haben. Es ist ja schon begreiflich, dass 
in der langen Zeit der Schwung in dieser Sache etwas 
verloren gegangen i„t. Wir werden dann dafür 

sorgen müssen, dass er wieder kommt, wenn einmal, 
sofern das Referendum ergriffen wird, die Volks
abstimmung stattfinden wird. 

Heute liegen Ihnen keine Minderheitsanträge 
seitens unserer Kommission vor. Wir sind einig in 
der Kommission und sind nun auch mit dem Stände
rat bis auf eine Differenz einig geworden. 

M. Lachenal, rapporteur: 

La decision du Conseil des Etats, du 2 mars 1937, t''' 
laisse plus subsister en fait qu'une seu!e,divergence de fond, 
celle de l'art 156/161 bis. Toutes !es autres sont aplames, 
sous reserve de la redaction definitive. 

Art. 107. 
Antrag der Kommission. 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats. 

Proposition de la commission. 
Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Seiler, Berichterstatter: 
Der Ständerat ist in der Frage der Abtreibung unsrer 

Auffassung über die Bezeichnung des Facharztes in der 
Weise entgegengekommen, dass er der Möglichkeit der 
freien Wahl zwischen dem Sachverständigen des Ortes des 
Wohnsitzes und demjenigen des Ortes des Eingriffs zu
stimmt. Der Voranstellung des Wohnsitzes kommt praktisch 
keine Bedeutung zu. Zustimmen kann unsre Kommission 
auch der redaktionellen Aenderuvg, gemäss welcher vom 
,,Zustand" der Schwangern gesprochen wird. Auch der Bei
fügung des Ständerates am Schlusse von Ziffer 1, Abs. 2, 
kann beigepflichtet werden. Der von der Behörde ernannte 
Facharzt soll aI1gemein, d. h. zum voraus für sich ereignende 
Fälle bezeichnet werdeü können oder aber von Fall zu Fall, 
wenn eine generelle Bezeichnung nicht erfolgt ist. Der Ent
scheid über die Ernennungsart fällt der kantonalen Behörde 
zu. Es ist zu prüfen, ob nicht die Redaktion noch ver
bessert werden könnte. 

Wir beantragen Zustimmung zum Ständerat und kön
nen mit Genugtuung feststellen, dass damit das wohl schwie
rigste Problem nach vielen Wandlungen im Sinne der vollen 
Einigung als gelöst verzeichnet werden kann. 
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Die erste Differenz bestand noch in Art. 107 bei 
der Abtreibung. Da erinnern Sie sich, dass zwei 
Aerzte verlangt werden. Der begutachtende Arzt 
muss ein Facharzt sein. Dieser hat den Zustand 
der Schwangeren festzustellen, der ~en Eingriff not
wendig macht. Sodann muss dieser Facharzt von 
einer kompetenten Behörde bezeichnet werden. Es 
war bis anhin streitig, welches diese Behörde sein 
soll, ob es in erster Linie die Wohnsitzbehörde sein 
soll und nur im Falle der Dringlichkeit die Behörde 
des Ortes des Eingriffes. Wir sind nun auch darüber 
einig, dass der Schwangeren die Wahl zustehen soll, 
den von der Wohnsitzbehörde oder von der Behörde 
des Ortes des Eingriffs bezeichneten Arzt zu kon
sultieren. 

Dann kommt noch eine redaktionelle Aenderung 
in bezug auf den Ausdruck „Krankheit"; er ist er
setzt worden durch „Zustand". Damit sind die 
Differenzen erledigt. Denn es besteht auch Einig
keit darüber, dass der Facharzt von der Behörde 
von vornherein bestimmt oder von Fall zu Fall be
stimmt werden kann. Im gesamten ist dieser ur
sprünglich sehr einfache Artikel ziemlich erweitert. 
worden, weil man eben Kautelen gegen Missgriffe 
schaffen wollte. \Vir beantragen Zustimmung zum 
Ständerat. 

M. Lachenal, rapporteur: 

Avortement. Le Conseil des Etats a admis notre opinion 
quant a la designation du medeciµ specialiste qui doit etre 
consulte; c'est, au choix, l'autorite cantonale soit du domi
cile, soit du lieu ou l'operation sera pratiquee, qui sera 
competente. Nous acceptons par contre sa nouvelle re
daction: << specialiste en raison de l' etat de la personne 
enceinte >>. Cette designation peut avoir lieu pour chaque 
cas particulier, donc etre individuelle; elle peut aussi resul
ter d'une sorte de liste d' experts, choisis dans les branches 
variees de l'art medical, etablie periodiquement par l'au
torite. 

La decision du Conseil des Etats, du 2 mars 
dernier, ne laisse en realite subsister qu'une seule 

· divergence de fond: celle de I' article 161 bis, relatif 
a l'entrave a la liberte du travail. Nous sommes 
heureux de constater que toutes les autres diver
gences ont ete aplanies. 

A l' article 107, qui traite de l' avortement, nous 
avons finalement pu nous mettre d'accord avec le 
Conseil des Etats, qui a admis notre opinion quant 
a la definition du medecin-specialiste qui sera 
consulte lorsqu'un avortement medical doit etre 
pratique. II ne suffit pas de l'opinion du gyneco
logue; il faut encore de celle d'un medecin specialiste. 
Qui devait designer ce dernier? De longues dis
putes Jle sont engagees entre les partisans de Ia 
designation par I'autorite du Iieu de domicile ou, 
au contraire, celle du lieu oll l'operation doit etre 
pratiquee. Nous sommes finalement tombes d'accord 
en groupant ces deux facteurs, en disant que c'est 
<< l'autorite competente du canton oll la personne 
enceinte a son domicile ou de celui dans lequel 
l'operation aura Iieu >>. 

Une autre difficulte residait dans la qualifi
cation du specialiste qui devait etre appele. Nous 
avions parle du << specialiste du cas venant compli
quer la grossesse >>. Le Conseil des Etats prefere la · 
redaction (< medecin qualifie comme specialiste en 
raison de l' etat de la personne enceinte >>. Nous 

nous rallions volontiers a cette redaction et l' ar
ticle 107 peut etre ainsi considere comme definitive
rnent liquide. Nous sornmes heureux de ce resultat, 
car c' est la que se trouvait la divergence la plus pro
fonde de tout le Code penal suisse. 

Angenommen. - Adopti. 

Art. 138 und 139. 

Antrag der Kommission. 
Festhalten. 

Proposition de Ja commission. 
Maintenir. 

Seiler, Berichterstatter: 

Die Artikel handeln vom unlautern Wettbewerb und 
von der Verletzung des Fabrikations- und Geschäftsgeheim
nisses. Sie bilden Gegenstand der Beratungen eines Spezial
gesetzes. Ob dieses Spezialgesetz oder das vorliegende Ge
setz zuerst in Kraft treten wird, ist ungewiss. Es besteht 
Einigkeit darüber, dass im Falle des Inkrafttretens beider 
Gesetze dem Spezialgesetz der Vorrang zu lassen ist, dass 
somit die Art. 138 und 139 unsres Gesetzes dahinfallen 
werden. Die Differenz, die darin besteht, dass der Ständerat 
die Artikel schon gestrichen, der Nationalrat sie aber auf
recht erhalten hat, ist bis jetzt beibehalten worden. Auf 
den Zeitpunkt des Abschlusses der Beratungen muss jedoch 
Uebereinstimmung hergestellt werden. Wir beantragen, 
die Artikel aufrecht zu erhalten und alsdann in das Gesetz 
über den unlautern Wettbewerb eine Uebergangsbestim
mung aufzunehmen, gemäss welcher im Falle der Annahme 
dieses Spezialgesetzes die Art. 138 und t39 des Strafgesetzes 
dahinfallen werden. Diese Lösung wird auch den Inten
tionen des Ständerates gerecht. 

In diesem Sinne beantragen wir Festhaiten an unserm 
frühern Beschluss. 

Hier besteht eigentlich nur eine formale Diffe
renz. Der Nation.alrat hält an diesen beiden Artikeln 
fest, welche den unlautern VVettbewerb und die Ver
letzung des Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisses 
betreffen. Nun wissen Sie, dass gleichzeitig ein Ge
setz über den unlautern Wettbewerb in Beratung 
steht, in welchem diese Materie ebenfalls behandelt 
wird. Wir sind beidseitig darin einig, dass, wenn das 
Spezialgesetz zustandekommen sollte, diese Materie 
im Spezialgesetz zu behandeln sei, mit der Folge, 
dass die Artikel 138 und 139 dann im Strafgesetz 
gestrichen werden. Wir wissen nun nicht, welches 
Gesetz in. erster Linie in Kraft treten wird, ob über
haupt beide oder eines oder keines in Kraft tritt. 
Diese Frage muss später erfolgen. Es ist zu wün
schen, dass der Ständerat uns dann beistimmt und 
dass dann, wenn das Gesetz betreffend den un· 
lautern Wettbewerb angenommen werden sollte, in 
diesem Gesetz dann der Vorbehalt aufgenommen 
wird, dass Art. 138 und 139 des Strafgesetzes da
hinfallen. 

M. Lachenal, rapporteur: 

Concurrence deloyale. Pas de divergence quant aucontenu 
des articles. Les Etats ont biffe ces articles des maintenant, 
vu les tr~vaux en cours de la loi sur la concurrence deloyale, 
Mais nul ne sait si le code penal ne sera pas termine le pre
mier, auquel cas c'est dans Ja loi sur la concurrence deloyale 
qu'ils devraient etre biffes. Nous maintenons donc notre 
opinion et consei·vons les articles jusqu'a la votation finale 
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Art. 162-179novies ............ . 

Sechster Titel: Verbrechen und Vergehen o-egen die 
Familie. " 
Art. 180-186 . . . . . . . . . . . . . 

Siebenter Titel: Gemeingefährliche Verbrechen und 
Vergehen. · 
Art. 187--195bis . . . . . . . . . . . . . . 

Achter Titel: Verbrechen und Vergehen gegen die 
öffentliche Gesundheit. 
Art. 196-202bis . . . . . . . . . . . . . . 

Neunter Titel: Verbrechen und Vergehen gegen den 
öff.entlichen Verkehr. 
Art. 203-205 . . . . . . . . . . . . . . . . 

Zehnter Titel: Fälschung von Geld, a1ntlichen Wert
zeichen, amtlichen Zeichen, Mass und Gewicht. 
Art. 206-216 . . . . . . . . . . .' . . . . . 

Elfter Titel: Urkundenfälschung. 
Art. 217-223 . . . . . . . . . . . . . . . . 

Zwölft et• Titel: Verbrechen und V ergehen gegen den 
öffentlichen Frieden. 
Art. 223bis-223quinquies . . . . . . . . . . 
Art. 224-228bis . . . . . . . . . . . . . . 

Dreizehnter Titel: Verbrechen und Vergehen gegen 
den Staat und die Landesverteidigung. 
Art. 229-21,8 . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vierzehnter Titel: Vergehen gegen den Volkswillen. 
Art. 21,9-254 . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Numerierung der Artikel - Num~rotage des articles 

Gesetz l 
Entwurf Gesetz 

1 

Entwurf Gesetz 

1 

Entwurf Gesetz 

1 

Entwurf 
Loi Projet Loi Projet Loi Projet Loi Projet 

1 1 75 72 149 129bis 223 189 
2 2 76 73 150 129ter 224 '190 
3 :3 77 74 151 129quater 225 192 
4 4 78 75 152 130 226 191 
5 & 79 76 153 131 227 193 
tl 6 so 77 154 132 228 194 
7 8 81 78 155 132bis 229 195 
8 9 82 80 156 133 230 195bis 
9 9bis 83 81 157 134 231 196 

10 10 84 82 158 135 232 197 
11 11 85 83 159 136 233 198 
12 11bis 86 83bis 160 137 234 199 
13 12 87 84 161 138 235 202 
14 13 88 84ter · 162 139 236 202bis 
15 14 89 87 163 140 237 203 
16 14bis 90 87bis 164 141 238 204 
17 15 91 88 165 142 239 205 
18 16 92 90 166 143 240 206 
19 17 93 91 ·167 144 241 207 
20 18 94 92 168 145 242 208 
21 19 95 93 169 146 243 209 
22 19bis 96 93bis 170 147 244 210 
23 20 97 93te1· 171 148 245 211 
24 22 98 95 172 '149 246 212 
25 23 99 96 173 151 247 213 • 2, 24 100 96bis A 174 t51bis 248 214 
27 26 101 96bis B 175 153 249 215 
:.!8 27 102 96ter 176 153bis 250 216 
29 28 103 96quate1· 177 154 251 217 
30 29 104 96quinquieH 178 154bis 252 218 
31 30 105 96sexies 179 154ter 253 219 
32 3'1 106 9~septiei< 180 155 254 220 
33 32 107 96octies 181 156 255 221 
34 33 108 96novies 182 157 256 222 
35 34 109 96decies 183 158 257 223 
36 35 110 97 184 159 258 224 
37 35bis 111 98 185 160 259 225 
38 36 112 99 186 161 260 226 
39 37 113 100 187 162 261 227 
40 38 114 101 188 163 262 228 
41 39 115 · 102 189 164 263 226bis 
42 40 116 lfIB 190 165 264. 228bis 
43 41 117 104 191 166 265 229 
44 42 118 105 192 167 266 230 
4~ 42hi8 119 106 193 168 267 231 
4& 43 120 107 194 169 268 :!33sexies 
47 44 121 t07bis 195 170 269 

1 

233 
48 45 122 108 196 171 270 232 
49 46 123 109 197 172 271 233bis 
50 47 ·124 HO 198 173 272 233ter· 
51 48 125 111 199 t74 273 233qua.te1· 
52 49 126 i11biH 200 175 274 233quinquies 
53 50 127 112 201 f76 275 23tbis 
54 51 128 !12bis 202 177 276 243 
55 52 129 113 203 178 277 2"bis 
56 53 '130 114 204 '179 278 24,4 
57 54 131 115 205 179bis 279 241 
58 55 132 116 206 179ter 280 250 
59 56 133 117 207 179quater 281 251 
60 57 134 118 208 179quinquies 282 252 
61 58 135 119 209 179sexies 283 253 
62 59 136 H9bis 210 179septies 284 254 
63 60 137 120 211 179octies 285 255 

1 64 61 138 L20bis 212 179novies 286 255bis 
65 62 139 121 213 '180 287 256 
66 63 140 122 214 181 288 257 
67 64 141 123 215 182 289 258 
68 65 142 123bi,.. 216 183 290 259 
69 66 143 124 217 184 291 260 
70 67 144 125 218 184bis 292 260bis 
71 68 145 126 219 185 293 260ter 
72 69 146 127 220 186 294 260quinquies 
73 70 147 128 221 187 295 260sexies 
74 71 148 129 222 188 296 '261 




